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A Die Ausbildungsgänge der Lehrer



In dieser Übersicht — die sich wesentlich auf die während der letzten zehn Jahre in Gesetz- und
Amtsblättern veröffentlichten Unterlagen stützt und Sekundärliteratur nur hüfsweise heran-
zieht — folgt die Beschreibung des gegenwärtigen Standes der Lehrerbildung und der Entwicklun-
gen in den einzelnen Bundesländern während der Zeit seit etwa 1958 einem vergleichsweise starren
Schema:
1. Allgemeine Voraussetzungen und Zulassung zur Ausbildung,
2. Studienregelungen und Studienordnungen,
3. Vorprüfungen und Zwischenprüfungen,
4. Praktika vor und während der Studienzeit,
5. Ordnungen der Ersten Staatsprüfung beziehungsweise andere Hochschulstudienabschlüsse,
6. Regelungen der berufspraktischen Ausbildung nach Abschluß des Studiums,
7. Regelungen der Ausbildung in Studienseminaren oder vergleichbaren Institutionen der Fort-

bildung nach Studienabschluß,
8. Zweite Staatsprüfung beziehungsweise Anstellungsprüfung,
9. Fortbildungsmöglichkeiten, durch die eine Höherqualifizierung mit formalisiertem Abschluß

erreicht werden kann.
Soweit vergleichbare Unterlagen vorliegen, soll versucht werden, die divergierenden Entwicklun-
gen in den einzelnen Bundesländern synoptisch darzustellen. Daß bei der Behandlung verschiede-
ner Lehrergruppen die genannten systematischen Aspekte unterschiedlich gewichtet werden, folgt
sowohl aus der Materiallage wie auch aus spezifischen Eigenheiten der einzelnen Ausbildungs-
gänge.



1. Die Ausbildung der Volksschullehrer

1.1 Voraussetzungen der Volksschullehrer-Ausbildung und Zulassungsbedingungen

Als Voraussetzungen müssen in diesem Zusammenhang die Auswirkungen des institutionellen Sta-
tus der Ausbildungsstätten und die zugehörigen Zulassungsvoraussetzungen zum Studium und
zum Beruf betrachtet werden. Da sich beide in den elf Bundesländern zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und in unterschiedlichem Ausmaß entwickelt haben, werden die Länder in alpha-
betischer Reihenfolge gesondert behandelt.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg legte das Lehrerbildungsgesetz vom 21. Juli 1958 (I 1.1.1/1) verbind-
lich fest, daß ,,die Bewerber für das Lehramt an Volksschulen . . . an Pädagogischen Hoch-
schulen eigenständiger Prägung ausgebildet" werden. Obgleich in § 8 des Lehrerbildungsge-
setzes festgelegt war, daß „die Studierenden . . . frühestens nach dreijähriger Ausbildung
zur Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen zugelassen werden" können, kündigten
Erlasse zur „Ausbildung der Volksschullehrer" aus den Jahren 1958, 1959, 1960 (III 1.1.1/1
a—c) übereinstimmend an, daß sich an der bisherigen viersemestrigen Ausbildungsdauer für die
Studienanfänger dieser Jahre „durch die kommende Errichtung der Pädagogischen Hochschulen
. . . zunächst noch nichts ändern" werde. Auch ein „Merkblatt über die Ausbildung zum
Volksschullehrer an den Pädagogischen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg" vom
28. Januar 1963 (III 1.1.1/1 d) enthielt lediglich einen Vorbehalt „für den Fall, daß der
Schuljahrsbeginn im Jahre 1965 vom Frühjahr auf den Herbst verlegt wird, . . . die 1. Prüfung
. . . erstmals frühestens nach einem 5-semestrigen Studium im August 1965 abzunehmen".
Es wird grundsätzlich vom Reifezeugnis als Regelfall ausgegangen, doch zugleich können „in
begrenztem Umfang . . . Nichtabiturienten zugelassen werden", sofern sie das 22. Lebens-
jahr erreicht, eine Berufsausbildung abgeschlossen, das 30. Lebensjahr (1958 das 28.) nicht
überschritten und eine Eignungsprüfung abgelegt hatten (III 1.1.1/1 a—c).
Für diese — nach § 6 des Lehrerbildungsgesetzes zulässige — Eignungsprüfung wurde 1962 eine
„Ordnung der Eignungsprüfung für das Studium ohne Reifezeugnis an einer Pädagogischen Hoch-
schule des Landes Baden-Württemberg" (III 1.1.1/2) erlassen, nach der Bewerber zugelassen
werden sollten, die nicht über die — fachgebundene — Hochschulreife verfügten, aber „nach
ihrer Persönlichkeit, ihren geistigen Fähigkeiten und ihren Kenntnissen für das Studium an
einer Pädagogischen Hochschule als geeignet erscheinen und eine angemessene vielseitige Bil-
dung besitzen" (§3).
Die schriftliche Prüfung bestand aus zwei Aufsätzen und der Lösung von sechs der acht ge-
stellten Rechenaufgaben; die mündliche Prüfung folgte als eine Aussprache im Bereich der
Fächer Deutsch, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Erdkunde und wahlweise Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie, Musik, Kunstgeschichte oder einer Fremdsprache und sollte in der Regel
ein bis zwei Stunden dauern.
Eine Änderungsverordnung zu dieser Prüfungsordnung vom 13. Dezember 1966 (III 1.1.1/2 a) be-
zog sich nur auf formale Regelungen und ließ diesen Ablauf unangetastet.

Bayern

In Bayern sind 1954 die „Lehrerbildungsanstalten" in „Institute für Lehrerbildung" um-
benannt worden (II 1.2.1/1); das Lehrerbildungsgesetz vom 14. Juni 1958 (I -.2.0/2) verfüg-
te die Umwandlung zu „Pädagogischen Hochschulen der Landesuniversitäten". Die im Jahre
1959 erlassenen neuen Satzungen der Pädagogischen Hochschulen (II 1.2.5/1 a; II 1.2.5/2 a;



II 1.2.5/3; II 1.2.5/4) fordern von den Studierenden an den Pädagogischen Hochschulen die
„für die Immatrikulation an der Universität. . . geltenden Bedingungen" (jeweils § 24 —
auch in den Neufassungen der letzten Jahre).
Entsprechend setzte die am 15. Februar 1961 erlassene und zum Herbsttermin 1961 erstmals
anwendbare Prüfungsordnung für die 1. Prüfung „vor Beginn der Klausurarbeiten ein ordnungs-
mäßiges Studium . . . an Pädagogischen Hochschulen der Landesuniversitäten von mindestens
sechs Semestern", ferner die Reifeprüfung oder ein Zeugnis über eine Begabtenprüfung voraus
(III 1.2.5/1 § 11). Übergangsregelungen sahen „Entscheidungen über die Anrechnung von Se-
mestern" vor (§45).

Berlin, Bremen, Hamburg

In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg wird hinsichtlich der Ausbildungsinstitutionen
und der Zulassungsvoraussetzungen nicht zwischen Volks- und Realschullehrern unterschieden.
Das Berliner Lehrerbildungsgesetz vom 16. Oktober 1958 bestimmt die Lehrerbildung grundsätz-
lich als „Aufgabe der Berliner Hochschulen" (I—.3.0/2) und fordert somit auch für die Päd-
agogische Hochschule Hochschulreife (§4) und als Dauer „mindestens sechs Semester". An
der Pädagogischen Hochschule in Bremen war schon 1961 grundsätzlich eine Meldung zur Ersten
Prüfung erst nach Abschluß des fünften Semesters zulässig (III 1.4.5/2 § 5); in Hamburg
findet die Lehrerbildung bereits seit den zwanziger Jahren im Rahmen der Universität statt.
In der — noch gültigen — „Prüfungsordnung für das Lehramt an Grundschulen, Praktischen
und Technischen Oberschulen" vom 21. Juli 1952 wird folglich verlangt, daß der Bewerber
„ein zum Hochschulstudium berechtigendes Reifezeugnis erworben und mindestens sechs Se-
mester an einer deutschen Universität zum Zweck der Berufsausbildung als Lehrer studiert
hat" (III 1.5.58/1 § 2).

Hessen

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz vom 13. November 1958 forderte grundsätzlich für alle
Lehrergruppen ein „Studium an wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschulen und spe-
ziell für das Lehramt an Volks- und Mittelschulen sechs Semester" (I —.6.0/2 § 1 und 2).
Zugleich bestimmte es als Ort des Studiums „für das Lehramt an Volks- und Mittelschulen
. . . Universitäten, an denen zu diesem Zwecke Hochschulen für Erziehung errichtet werden."
(§ 6) Die „Pädagogischen Institute" — soweit sie nicht Universitäten angegliedert wurden —
stellten am 31. Dezember 1963 ihre Tätigkeit ein (II 1.6.2).
Damit wurden auch die bislang geltenden „Bestimmungen über Sonderzulassungen zum Studium
an den Pädagogischen Instituten" (III 1.6.1/1), abgesehen von den Sonderregelungen für die
Abgängerinnen der hessischen Frauenfachschulen und die Abgänger der Wirtschaftsoberschulen
mit Wirkung zum Sommersemester 1961 aufgehoben (III 1.6.1/2). Für die genannten Gruppen wur-
den befristete Sonderregelungen geschaffen, für alle anderen Bewerber die Hochschulreife
beziehungsweise dieser gleichwertige Abschlüsse verlangt. Durch einen Änderungserlaß wurden
1967 die Abschlußzeugnisse der „Wirtschaftsoberschulen - die ab 1. August 1967 die Bezeich-
nung , Wirtschaftsgymnasium' tragen" bis auf weiteres als ausreichend für das „Studium an
den Abteilungen für Erziehungswissenschaften" anerkannt (III 1.6.1 e).

Niedersachsen

An niedersächsischen Pädagogischen Hochschulen konnten 1950 Bewerber mit Reifezeugnis oder
einer gleichwertigen Ausbildung und Bewerber „ohne Reifezeugnis, sofern sie eine erfolg-
reich abgeschlossene praktische Berufsausbildung haben, ein hinreichendes Allgemeinwissen und



ausgesprochene pädagogische Eignung besitzen", zugelassen werden. Das Mindestalter be-
trug 22, das Höchstalter 28 Jahre zum Zeitpunkt der Bewerbung (III 1.7.1). Auch 1958 waren
in der Prüfungsordnung noch als gleichwertig vorgesehen: „das Reifezeugnis . . . oder ein
vom Niedersächsischen Kultusminister als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder eine von ihm
als hinreichend anerkannte Bescheinigung". Die Studiendauer betrug „mindestens 6 Semester
an einer Pädagogischen Hochschule (Akademie, Institut) der Bundesrepublik einschließlich
West-Berlins" (III 1.7.5/2 § 3). In der Neufassung von 1965 blieb diese Passage unverän-
dert (III 1.7.5/3 §3).

Nordrhein-Westfalen

An den „Pädagogischen Akademien" in Nordrhein-Westfalen wurde Ende 1961 die Studiendauer
von vier auf sechs Semester erhöht. Als Voraussetzung für die Aufnahme wurden gleichwertig
das Reifezeugnis, ein Abschlußzeugnis der Frauenoberschule oder eine Begabtensonderprüfung
anerkannt (III 1.8.24 a; III 1.8.5/1 a). Entsprechend wird in der Prüfungsordnung von 1968
als Voraussetzung das Reifezeugnis oder ein „Nachweis der Berechtigung zum Studium an einer
Pädagogischen Hochschule" verlangt (III 1.8.5/2 § 11).

Rheinland-Pfalz

1960 wurde in Rheinland-Pfalz durch Gesetz die Ausbildungsdauer auf sechs Semester festge-
setzt (II 1.9.3/1 § 1), sie sollte stufenweise bis zum 31. März 1965 eingeführt werden
(§ 21; auch: II 1.9.3/3). Für die Zulassung wurde das Reifezeugnis vorgeschrieben, wobei je-
doch Ausnahmen vorgesehen waren.
In der 1963 erlassenen „Ordnung der Begabtensonderprüfung für die Zulassung zum Studium
an den Pädagogischen Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz für Bewerber ohne Reifezeugnis"
(III 1.9.1/1), mit der „erzieherisch besonders begabten Personen . . . der Zugang zum
Studium an den Pädagogischen Hochschulen . . . ermöglicht werden" (§ 1) sollte, wurde von
den Bewerbern eine abgeschlossene Berufsausbildung, die Vollendung des 20. Lebensjahres
und „eine angemessene vielseitige Allgemeinbildung" sowie ein der Mittleren Reife gleich-
wertiger Schulabschluß verlangt. Die Prüfung besteht aus zwei Klausuren mit zum einen päd-
agogischer oder jugendpsychologischer Thematik, zum anderen Aufgaben aus dem Gebiet des bür-
gerlichen Rechnens. Die mündliche Prüfung bezieht sich auf die Fächer Deutsch, Geschichte
mit Gemeinschaftskunde, Erdkunde, Rechnen/Raumlehre, Physik/Chemie, Biologie und Musik. Die
Ordnung wurde 1968 aufgehoben (III 1.9.1/1 b).

Saarland

Im Saarland hat man bis 1958 an der Seminar-Ausbildung für Volksschullehrer festgehalten,
für die als Zulassungsvoraussetzung galten: „Die Bewerber müssen die Volksschule oder die
vier ersten Klassen einer höheren Schule mit Erfolg absolviert haben. Sie dürfen am
31. Dezember 1955 das 16. Lebensjahr nicht überschritten haben" (III 1.10.1/1).
Entsprechend größer war die Umstellung nach der Errichtung einer katholischen und einer
evangelischen Pädagogischen Hochschule 1957. Seitdem war die Studiendauer auf fünf, seit
dem Sommersemester 1962 auf sechs Semester festgelegt (III 1.10.2/1). Die im Mai 1958 ver-
öffentlichte „Ordnung der Sonderprüfung für die Zulassung zum Studium an den Pädagogischen
Hochschulen in Saarbrücken" wurde in § 1 ausdrücklich mit der „Vermeidung von Härten, die
sich aus der Neuordnung der Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen ergeben können" be-
gründet (III 1.10.1/2 § 1). Sie verlangte von den Bewerbern eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung, die Vollendung des 21. Lebensjahres, sowie eine Prüfung mit Aufsatz und „Nieder-



schrift über eine Vorlesung" im schriftlichen Teil, einem „Kolloquium über den Bildungs-
stoff der Volksschule, vor allem in den Fächern Deutsch, Geschichte, Rechnen, Erdkunde und
Naturkunde" im mündlichen Teil, sowie zwei psychologischen Tests. Bei der Wertung der Lei-
stungen sollte „hauptsächlich auf selbständiges und logisches Denken, Verständnis für gei-
stige Fragen und sprachliche Ausdrucksfähigkeit" geachtet werden (§ 7).
Die Neuordnung dieser Prüfung vom 15. Februar 1963 sah als Zweck — weniger vorläufig formu-
liert — vor: „Die Prüfung soll Personen, die eine angemessene Allgemeinbildung und Eignung
zur Lehrtätigkeit zeigen, aber keine Reifeprüfung abgelegt haben, die Zulassung zum Studium
an den Pädagogischen Hochschulen des Saarlandes ermöglichen" (III 1.10.1/3). An dem Er-
fordernis einer abgeschlossenen Berufsausbildung wurde festgehalten, das Mindestalter auf
22 Jahre heraufgesetzt. Im schriftlichen Teil wurden nun zwei Aufsätze — ein Thema „all-
gemeiner Art" und ein Thema „aus den Fächern Deutsch, Geschichte oder Erdkunde" — und
eine vierstündige Rechenarbeit verlangt; die mündliche Prüfung umfaßte „in der Form eines
Kolloquiums die Fächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Rechnen und nach Wahl des Bewerbers ein
Fach aus dem Gebiet der Naturwissenschaften" (§ 7). Statt Tests wurde eine „Begegnung mit
Kindern" verlangt, bei der die Bewerber „je nach Wahl im Gespräch, Spiel, in Musik, bei
Sport, Basteln usw. ein natürliches Geschick im Umgang mit Kindern nachweisen" sollten (§ 7 C).
Eine Wiederholung der Prüfung war nicht zulässig (§ 10).
In einer Neufassung im Jahre 1964 wurden die Anforderungen im schriftlichen Teil wieder auf
einen Aufsatz mit einem allgemeinen Thema und eine vierstündige Rechenarbeit reduziert. Für
die einzelnen Prüfungsfächer wurde ein Katalog von detaillierten Prüfungsanforderungen for-
muliert (III 1.10.1/3 b § 7 a). Einmalige Wiederholung der Prüfung wurde nun zugelassen.
Mit Erlaß vom 9. Februar 1968 wurde angekündigt, daß diese Art der Prüfung letztmalig im
Herbst 1968 durchgeführt werden solle, eine Wiederholung dieser Prüfung sollte dann nicht
mehr möglich sein (III 1.10.1/3 e).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde nach der bis 1962 gültigen Studienordnung vom 26. März 1953
grundsätzlich das Abitur oder ein gleichwertiger Schulabschluß und von allen Bewerbern
für eine Pädagogische Hochschule eine Eignungsprüfung verlangt. Der Abschluß des Studiums
mit der Ersten Prüfung konnte ,,frühestens nach vier Semestern und muß spätestens nach sechs
Semestern" erfolgen (III 1.11.2/1 § 2).
Eine neue Studienordnung vom 14. Februar 1962 sieht keine obligatorische Eignungsprüfung
mehr vor. Für die Zulassung zu dem ,,mindestens sechs Semester" dauernden Studium wird das
Reifezeugnis oder eine Begabtenprüfung verlangt. Das Höchstalter für die Zulassung wurde
grundsätzlich von 25 auf 28 Jahre heraufgesetzt; in Ausnahmefällen kann bei älteren Bewer-
bern der Kultusminister die Zulassung genehmigen (III 1.11.2/2 § 2).
Erst seit Januar 1968 wird die Zulassung zu den Pädagogischen Hochschulen nicht von einer
„Verpflichtungserklärung" abhängig gemacht, die die Absolventen nach Abschluß ihres
Studiums zu einem fünfjährigen Verbleib im Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein ver-
pflichtete (III 1.11.2/2 § 3; III 1.11.2/4).

1.2 Regelungen des Studiums und inhaltliche Reformen

Nur in den einzelnen Ländern wurden für die Regelung des Volksschullehrer-Studiums spezielle
„Studienordnungen" veröffentlicht: in Nordrhein-Westfalen (III 1.8.2/1), Rheinland-Pfalz
(III 1.9.2), dem Saarland (III 1.10.2/2) und Schleswig-Holstein (III 1.11.2/1 und 2). Für
die anderen Länder müssen die entsprechenden inhaltlichen Anforderungen für das Studium aus
den entsprechenden Ordnungen der Ersten Prüfung entnommen werden.



Über den Stand im Jahre 1961 gibt eine Schrift der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrer-
verbände (AGDL) (17) eine zusammenfassende Übersicht; inzwischen wurden die damals geltenden
Vorschriften fast ausnahmslos revidiert. Ein Vergleich der jeweils letzten zwei Prüfungsord-
nungen (beziehungsweise Studienordnungen) macht für die einzelnen Länder spezifische Ent-
wicklungen deutlich, wobei generell ein Trend zu einer Ausweitung und Intensivierung des
Wahlfach-Studiums feststellbar ist.

1.2.1 Veränderungen hinsichtlich der Anforderungen

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde die am 31. Dezember 1968 außer Kraft tretende Prüfungsordnung
vom 15. Mai 1961 (III 1.1.5/3) — soweit feststellbar — nicht veröffentlicht. Die Verände-
rungen durch die Prüfungsordnung vom 26. Januar 1967 (III 1.5/4), die den Abschluß der
Überleitung zum sechssemestrigen Studium repräsentiert, lassen sich darum nur indirekt an-
hand von Sekundärliteratur feststellen.
1961 waren den Studenten „Pflichtvorlesungen und Pflichtübungen (23 - 25 Wochenstunden)
vorgeschrieben". Daneben wurden Vorlesungen und Übungen auch wahlfrei angeboten. Für das
Wahlfach standen zwei Wochenstunden zur Verfügung (17, S. 5).
1966 wurden als Studienanforderungen anhand einer Übergangsregelung von 1965 festgestellt
(116, S. 161):
— erfolgreiche Teilnahme an einer zweistündigen Übung für Fortgeschrittene in Erziehungs-

wissenschaft (Pädagogik oder Allgemeine Didaktik), im Wahlpflichtfach und im Kernfach;
— erfolgreiches sechsstündiges Fachstudium in Psychologie;
— erfolgreiche Teilnahme an einem vierstündigen Grundkurs in Grundschuldidaktik, Didak-

tik des Faches Deutsch und des Faches Rechnen/Raumlehre und an einem zweistündigen naturwis-
senschaftlichen Praktikum (wahlweise: Biologie, Chemie oder Physik);

— ausreichende Leistungen im Neigungsfach (Leibeserziehung, Musikerziehung, Kunsterziehung
oder Werkerziehung nach Wahl);

— Ausbildung an einem Musikinstrument im Grundkurs Musikerziehung;
— Teilnahme an Schulkunde, Sprecherziehung, Wandtafelzeichnen;
— Kurs in Erster Hilfe und Ausbildung an Lichtbild- und Filmgeräten.
Die Prüfungsordnung von 1967 enthält im wesentlichen die gleichen Anforderungen (§ 2). Als
Wahlfächer sind darin angegeben: Deutsch, Englisch, Französisch, Erdkunde, Geschichte, Poli-
tische Bildung (Gemeinschaftskunde), Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Religionslehre,
Kunst- und Werkerziehung, Musikerziehung, Leibeserziehung. Zum Wahlfach muß — jeweils aus
der gleichen Fächergruppe — ein „Beifach" schwerpunktmäßig studiert werden.

Bayern

In Bayern gelten seit 1961 die sechs Studiensemester als „ordnungsgemäß" absolviert, wenn
je Semester „mindestens sechs Wochenstunden Vorlesungen bzw. Übungen belegt sowie am plan-
mäßigen halbtägigen Schulpraktikum in den Ausbildungsklassen teilgenommen" wurde (III
1.2.5/1 und 2 § 11). Hinsichtlich der qualitativen Anforderungen wurden in der Zwischenzeit
nicht nur detaillierte Vorschriften erlassen, sondern es wurde auch der Fächer-Kanon ausge-
weitet.
1961 wurden die Teilnahme an je einer Wochenstunde Vorlesung oder Übung in drei Fachdidak-
tiken (Erkunde, Geschichte, Naturkunde einschließlich Naturlehre oder Sozialkunde — nicht
im späteren Prüfungsfach) sowie je eine zweistündige Übung im Geräteturnen einschließlich
Bodenturnen, in Leichtathletik, in Einführung in Erste Hilfe und in Herstellung von Arbeits-
mitteln für den Unterricht und außerdem eine insgesamt vierstündige Einführung in die Hand-



habung von Lichtbild- und Filmvorführgeräten verlangt (III 1.2.5/1 § 11 Abs. 5); ein Wahl-
fachstudium war nicht möglich (17, S. 7).
In der Neufassung der Prüfungsordnung von 1964 wird hingegen gefordert (III 1.2.5/2):
1. Im Fach Didaktik des Deutschunterrichts und in jedem der drei Fächer des musischen

Bereichs (Leibeserziehung einschließlich Didaktik des Unterrichts, Musikerziehung einschließ-
lich Didaktik und Kunsterziehung einschließlich Didaktik) Vorlesungen beziehungsweise Übun-
gen von je insgesamt vier Semesterwochenstunden, wobei in den musischen Fächern je eine
Stunde Vorlesungen zur Didaktik und je drei Stunden praktische Übungen verlangt werden.

2. In den Fächern Politische Wissenschaft, Heimat- und Volkskunde, Didaktik des Erst-
und Heimatkundeunterrichts und Didaktik des Rechen- und Raumlehreunterrichts insgesamt je
drei Semesterwochenstunden, im Fach Heimat- und Volkskunde die erfolgreiche Teilnahme an
einer einstündigen Übung.

3. Teilnahme an je einer einstündigen Vorlesung oder Übung in den „didaktischen Wahl-
fächern" (Geschichts- und Sozialkundeunterricht, Erdkundeunterricht, Naturkundeunterricht,
Naturlehreunterricht) sowie an einer einstündigen praktischen Übung zur Einführung in Erste
Hilfe.

4. Im didaktischen und musischen Wahlfach die Teilnahme an „weiteren Veranstaltungen
nach eigener Entscheidung".

Berlin

Schon 1961 umfaßte in Berlin „das Wahlfachstudium . . . etwa zehn Semesterwochenstunden pro
Semester, jedoch ohne verbindliche Festlegung" (17, S. 9). 1966 wurden bis zur Ersten Prü-
fung verlangt (116, S. 163):
— je eine mit Erfolg besuchte Übung in Pädagogik, Philosophie, Psychologie und in Sozio-

logie oder Politik;
— zwei mit Erfolg besuchte Übungen im Wahlfach;
— zwei Nachweise über die erfolgreiche Betätigung in den an der Pädagogischen Hochschule

vertretenen musischen Disziplinen.
Der Erlaß einer neuen Prüfungsordnung stand im Jahre 1968 bevor.

Bremen

An der Pädagogischen Hochschule Bremen wurden von den Studierenden 1961 für sechs Semester
etwa je 25 Wochenstunden verlangt (17, S. 11).
Die Prüfungsordnung vom 29. November 1966 (III 1.4.5/3 § 5) nennt als Voraussetzungen der
Prüfung „den Nachweis über das erfolgreiche Studium von vier Didaktiken" und einen „Nach-
weis über das Studium der politischen Erziehung". Brodtmann führt ferner auf: „Studium
der Grundwissenschaften Schulpädagogik und Fachdidaktik entsprechend den Angaben der Studien-
ordnung; benotete Pflichtausbildung in Leibeserziehung, Musikerziehung, Kunsterziehung und
Werkerziehung oder Nadelarbeit oder Hauswerk" (116, S. 164).

Hamburg

An der Universität Hamburg wurden 1961 studiert: Erziehungswissenschaft einschließlich der
pädagogisch bedeutsamen Fragestellungen der Psychologie und Soziologie und ein wissenschaft-
liches oder künstlerisches Wahlfach, zum Beispiel Literaturwissenschaft, Anglistik, Mathematik,
Musik. Die pädagogische Ausbildung für Lehrer aller Schularten vollzog sich:
a) im Pädagogischen Institut der Universität (Vorlesungen und Übungen zur allgemeinen

Schul-, Berufs- und Sozialpädagogik und zur Unterrichtslehre, schulpraktische Übungen, päd-
agogische Helferdienste, Ausbildung im musischen Bereich);

8



b) im Seminar für Erziehungswissenschaft der Universität (pädagogische Hauptvorlesun-
gen, erziehungswissenschaftliche Seminare und Übungen);

c) im Seminar für Philosophie, im Psychologischen Institut und im Seminar für Sozial-
wissenschaften der Universität.

Das Wahlfach beanspruchte etwa ein Drittel der für das Studium aufzuwendenden Zeit. Es gab
während des gesamten Studiums keine vorgeschriebenen Wochenstundenzahlen und keine Pflicht-
vorlesungen, -Übungen oder -seminare (vgl. 17, S. 12 f.). Als Wahlfächer waren zugelassen
(116, S. 165):
a) an der Universität: Deutsche Sprache und Literaturgeschichte, Geschichte, Theologie,

Englisch, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde, Leibeserziehung;
b) an der Staatlichen Hochschule für Musik: Musik;
c) an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste: Bildnerisches Gestalten, Werkarbeit;
d) an der Meisterschule für Mode: Nadelarbeit;
e) am Pädagogischen Institut: Hauswirtschaft;
in Ausnahmefällen kann auch ein anderes Fach durch das Staatliche Prüfungsamt als Wahlfach
genehmigt werden.

Hessen

In Hessen wurde bereits am 23. September 1965 die Prüfungsordnung vom 2. November 1962 revi-
diert. In dieser Neufassung wurde der 1962 eingeführte § 2 („Der Student soll in eigener
Verantwortung den Gang seiner Studien bestimmen. . . . Die Verantwortung des Studenten bewährt
sich darin, daß er durch sinnvolle Auswahl der Studiengebiete im Blick auf die Schule zu
enge Spezialisierung vermeidet") nicht wieder aufgenommen (III 1.6.5/1—3).
Entsprechend wurden in dieser Prüfungsordnung die Studienanforderungen erweitert und spezifi-
ziert (III 1.6.59/3): Waren 1962 in den Grundwissenschaften — Pädagogik, Pädagogische Psycho-
logie, Soziologie der Erziehung, Politische Bildung — je eine Anfängerübung und insgesamt eine
Übung für Fortgeschrittene in einem vom Bewerber gewählten Fach verlangt, so mußten seit 1965
in jedem dieser Fächer je eine Anfänger- und eine Übung für Fortgeschrittene nachgewiesen
werden. Im Wahlfach werden in beiden Prüfungsordnungen je eine Anfängerübung und je zwei
Übungen für Fortgeschrittene im fachwissenschaftlichen und im didaktischen Bereich verlangt,
daneben je eine Anfanger- und eine Übung für Fortgeschrittene in der Didaktik zweier Fachge-
biete oder jeweils zwei Anfänger- und Fortgeschrittenenübungen in der Grundschul-Didaktik.
Seit 1965 muß eine Übung mit Hospitationen in der Didaktik der deutschen Sprache oder des
Rechnens nur dann nachgewiesen werden, wenn keins dieser Fächer als Wahlfach oder Fachdidak-
tik gewählt wurde (1962 wurden beide verlangt); außerdem müssen Studiennachweise erbracht
werden über „mindestens je zwei Wochenstunden in zwei Semestern . . . praktische Ausbildung
in Leibeserziehung und wahlweise in Kunsterziehung oder Musikerziehung", während 1962 „min-
destens sechs Wochenstunden . . . praktische Ausbildung in Leibeserziehung und — nach eigener
Wahl —je sechs Wochenstunden in zwei der . . . Fachgebiete . . . Kunsterziehung, Musiker-
ziehung, Werkerziehung oder Familienhauswesen" nachgewiesen werden mußten.

Niedersachsen

In Niedersachsen unterscheiden sich die Prüfungsordnungen von 1958 und 1965 hinsichtlich
der geforderten Studiennachweise kaum (III 1.7.5/2; III 1.7.5/3). Die Studierenden müssen
jeweils vier Fachgebiete aus den Fächern: Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Physik
und Chemie (1958: Naturlehre), Biologie, Religion, Musik, Bildende Kunst (1968: einschließ-
lich Werken), Sport, Englisch studiert haben; darüber hinaus müssen sie seit 1958 „mindestens
eine Grundausbildung in Sport von vier Semestern, . . . sowie eine experimentelle Übung in
Naturlehre oder Biologie" nachweisen.



1961 waren insgesamt 120 Wochenstunden gefordert, davon waren je Semester etwa sechs
Wochenstunden für das Wahlfach festgelegt (17, S. 18). Nach einer „Studienordnung der Pädago-
gischen Hochschule Göttingen" aus dem Jahre 1965 wurden die Pflichtstunden auf 108 Wochen-
stunden bis zur Ersten Prüfung ermäßigt; sie teilten sich auf in (116, S. 118):
— Grundwissenschaften 54 Stunden (mit weitergehender Festlegung);
— Wahlfach einschließlich Didaktik zwanzig Stunden (außer Mathematik 22 Stunden und

Geographie sowie Biologie 25 Stunden);
— vier Fachdidaktiken insgesamt 24 Stunden (bei Deutsch zwei, bei Mathematik eine Stun-

de mehr);
— vier Stunden Unterrichtshospitationen;
— vier Stunden Grundausbildung im Sport;
— zwei Stunden Experimentalübungen in Physik/Chemie oder Biologie;
zusammen mindestens 108 Semesterwochenstunden.
Die Prüfungsordnung vom 26. Juli 1968 (III 1.7.5/4) beschränkt die Anforderungen für das
nach wie vor sechssemestrige Studium auf das Studium von zwei fachlichen Didaktiken und
Methodiken aus den Fächern Bildende Kunst, Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde,
Geschichte, Hauswirtschaft, Leibeserziehung, Mathematik, Musik, Physik, evangelische und
katholische Religion, textile Gestaltung und Werken, auf den Nachweis zweier Schul- und eines
Sozialpraktikums und auf den Nachweis besonderer Beschäftigung mit einem „Stufenschwerpunkt
(Grundschule und Förderstufe der Hauptschule oder Hauptschule)".

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen unterscheidet sich die 1961 neugefaßte „Rahmenstudienordnung'6 grund-
legend von den Anforderungen, die von den Studierenden nach der Prüfungsordnung vom 9. Januar
1968(111 1.8.2/1 a) und der Prüfungsordnung von 1961 (III 1.8.5/1 a) zu erfüllen sind (III
1.8.5/2).
1961 wurden rund zwanzig Wochenstunden je Semester verlangt; die Studierenden können „darüber
hinaus . . . aus den sonstigen Vorlesungen, Übungen, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen
nach Neigung und Veranlagung in eigener Entscheidung frei auswählen"; es war jedoch
„wünschenswert, daß kein Studierender mehr als 28 Wochenstunden belegt, damit ihm genügend
Zeit für das Eigenstudium bleibt" (III 1.8.2/1 a, Ziff. 3). Das Grundstudium sollte der
Pädagogik und ihren Grundwissenschaften stärkeres Gewicht zumessen; folglich wurden bis
zur Ersten Prüfung verbindlich an Vorlesungs- und Übungsstunden verlangt:
— für Pädagogik (einschließlich Sozialpädagogik 25 ;
— für Psychologie 10;
— für Philosophie und Soziologie insgesamt 10.
Eine Aufwertung der „Pädagogischen Akademie", die „im Bereich der Einzelfächer die doppel-
te Aufgabe hat, die Fachdidaktik als Wissenschaft in Forschung und Lehre zu begründen und zu
vertreten und gleichzeitig in die Unterrichtslehre der einzelnen Fächer einzuführen", wurde
auch mit den Festlegungen von 122 Wochenstunden für das sechssemestrige Studium angestrebt;
sie teilten sich auf in:
— Pädagogik mit Grundwissenschaften 45 Stunden;
— Religion 10 Stunden;
— Deutsche Sprache 8 Stunden;
— Mathematik 5 Stunden;
— Geschichte (und Erdkunde) oder

Biologie oder Naturlehre 4 Stunden;
— Musische Fächer 4 Stunden;
— Schulpraxis 20 Stunden;
— Leibeserziehung, Musik, Kunst-

erziehung einschließlich Werken öe 4 Stunden)
Sprecherziehung (2 Stunden) 14 Stunden;
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— Gesundheitslehre 1 Stunde;
— und ein Wahlfach mit lediglich 8 Stunden.
1964 wurde durch eine Änderungsverordnung bereits die Pflichtstundenzahl von 122 auf 106 re-
duziert; man verzichtete auf die Teilnahmebescheinigungen und die Übungen in Leibeserziehung,
Musik und Kunsterziehung einschließlich Werken (III 1.8.25/2 c).
Im gleichen Jahr wurde einheitlich für alle Pädagogischen Hochschulen des Landes durch Kul-
tusminister-Erlaß die Errichtung von jeweils zehn Seminaren an jeder PH verfügt, und zwar:
— für Pädagogik und Philosophie;
— für Schulpädagogik;
— für Psychologie und Soziologie;
— für Religionspädagogik;
— für Didaktik der deutschen und der englischen Sprache;
— für Politische Bildung und für Didaktik der Geschichte und der Erdkunde;
— für Didaktik der Mathematik;
— für Didaktik der Naturwissenschaften und den hauswirtschaftlichen Unterricht;
— für Kunst- und Werkerziehung;
— für Musikerziehung und für Leibeserziehung.
In Aachen wurde an Stelle des Seminars für Didaktik der deutschen und englischen Sprache ein
solches für Didaktik der deutschen und französischen Sprache angeordnet; in Hagen „vorerst"
ein Seminar jeweils für Pädagogik und Philosophie, für Schulpädagogik und für Psychologie und
Soziologie eingerichtet (II 1.8.3/4).
Die Prüfungsordnung vom Januar 1968 (III 1.8.5/2) und ein dazu veröffentlichter Runderlaß
des Kultusministers (III 1.8.5/2 a) will demgegenüber die Zahl der Studiengebiete beschrän-
ken und das Wahlfachstudium stärker betonen: es werden drei Hauptstudiengebiete festgelegt,
und zwar die Fächer des erziehungswissenschaftlichen Grundstudiums (Pädagogik, Psychologie,
Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft), die etwa die Hälfte des Gesamtstudiums
einnehmen sollen, das Wahlfach — zur Auswahl stehen die Fächer Religionslehre, Deutsch, Mathe-
matik, Geschichte/Politische Bildung, Erdkunde, Biologie, Physik, Chemie, Englisch, Musik,
Kunst, Werken, Textilgestaltung, Hauswirtschaft, Leibeserziehung, Wirtschafts- und Arbeits-
lehre (§ 5) — mit etwa einem Drittel Anteil am Gesamtstudium, und ein „Stufenschwerpunkt-
studium" mit etwa einem Sechstel. Politikwissenschaft im Grundstudium, Wirtschafts- und
Arbeitslehre unter den Wahlfächern sind damit neu dazugekommen. Wahlfächer für den Stufen-
schwerpunkt werden detaillierter in den Prüfungsbestimmungen angegeben.
Diese Ordnung wird bereits am 29. August 1969 durch eine neue ,,Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für das Lehramt an der Volksschule (Grund- und Hauptschule)" (III 1.8.2568/3) außer
Kraft gesetzt, die abweichend beziehungsweise zusätzlich die Gleichwertigkeit der beiden
Stufenschwerpunktstudien bestimmt, die übrigen Bestimmungen jedoch beibehält.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz repräsentieren die Studienordnungen von 1961 und 1965 den Übergang vom
viersemestrigen Studium zum sechssemestrigen Studium (III 1.9.2/1 und 1.9.2/1 b). Hinsicht-
lich der Art und Anzahl der zu studierenden Fächer hatte das keine Auswirkungen. Schwerpunkt-
verlagerungen kamen hingegen durch eine Änderung der jeweiligen Stundenzahlen, die in der
Prüfungsordnung von 1961 und einer Änderungsverordnung von 1965 fixiert sind, zustande
(III 1.9.5/1 b, Anlage 1 - S. 210 f. und III 1.9.5/1 d). Weitere Veränderungen nimmt die
Prüfungsordnung vom September 1968 vor (III 1.9.5/2).
Die entsprechenden Werte seien im folgenden gegenübergestellt:
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Studiendauer

I. Grundwissenschaften

Systematische Pädagogik
Geschichte der Pädagogik
Religionslehre bzw. Theologie
Philosophie/Soziologie
Politische Bildung
Psychologie
Allgemeine Didaktik (1965 und 1968:
einschließlich Grundschuldidaktik und
Schulkunde)
Pflichtübungen (Pädagogik, Religion,
Psychologie, Allgemeine Didaktik)
(zus. 1965: Philosophie/Soziologie,
Politische Bildung, je zweistündig)
(1968: Pädagogik, Theologie, Philo-
sophie/Soziologie, Politische Bildung,
Psychologie und allgemeine Didaktik

Zusammen

II. Didaktik der Unterrichtsfächer

1. Didaktik des katholischen Religions-
unterrichts bzw. der evangelischen
Unterweisung (seit 1965 nicht für Kan-
didaten, die eine mündliche Prüfung
in Philosophie ablegen)

2. Didaktik des Deutschunterrichts

3. Didaktik des Rechen-/Raumlehre-
unterrichts

4. 1961: Didaktik des Grundschul-
unterrichts

5. 1965 und 1968: Didaktik der Poli-
tischen Gemeinschaftskunde

6. Didaktik des Geschichtsunterrichts
( 1961 : und der Politischen Gemein-
schaftskunde)

7. Didaktik des Biologieunterrichts

8. Didaktik des Naturlehreunterrichts

9. Didaktik des Erdkundeunterrichts
10. Didaktik des Englischunterrichts

1961

4 Sem.

8
4
8
4
—
8

1965

6 Sem.

8
4
8
4
4
8

1968

6 Sem

8
4
8
4
4
8

48

1

5

4

3

12

56

> b

12

56

1

5

4

Wahlfach
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1961 1965 1968

III. Musische Ausbildung

1. Musikerziehung einschließlich
Didaktik (Instrumentalspiel zu-
sätzlich)

2. Sprecherziehung und Laienspiel

3. Bildnerische Erziehung einschließ-
lich Didaktik

4. Leibesübungen einschließlich
Didaktik

Zusammen

IV. Wahlfach

V. Experimentalübung in Naturlehre
oder Biologie

VI. Einführung in die Schulpraxis

a In zwei von diesen Fächern war die Teilnahme an einer Einführungsvorlesung nachzuweisen, das dritte galt als Wahlfach.

b In einem dieser Fächer sollte ein „vertieftes Studium" nachgewiesen werden; in den anderen drei je eine Einführungsvor-
lesung im Umfang von sechs Einzelstunden.

c Wer keins dieser Fächer als Wahlfach hat, muß eine dieser Fachdidaktiken für Studium und Prüfung wählen.

d Wer keins dieser Fächer als Wahlfach hat, muß in einer musischen Fachdidaktik eine Prüfung ablegen. Von den Fächern ist
eins mit acht, zwei mit je vier Stunden zu belegen.

In bezug auf das Wahlfachstudium kam insofern eine Änderung zustande, als 1961 eine Ent-
scheidung für ein bestimmtes Fach bereits im ersten Semester verlangt wurde, während 1965
diese Entscheidung auf den Beginn des zweiten Semesters verlegt wurde. Als Wahlfächer gelten
„die Unterrichtsfächer der Volksschule, ausgenommen Textiles Gestalten" (III 1.9.2, S. 221;
III 1.9.2 b, S. 404).

8

1

8

8

25

8

2

12

8

1

8

8

25

12

2

12

8 8

1

8

8

17

20

2

12

(4)
d

(4)
d

(4)
d

Saarland

Im Saarland sind in der — noch gültigen — Studienordnung vom 15. August 1963 (III 1.10.2/2)
,,Mindeststundenzahlen" vorgeschrieben, die jeweils nach bestimmten Prüfungswünschen modi-
fiziert werden können.
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In den Grundwissenschaften:
Allgemeine und Historische Pädagogik 13
Schulpädagogik 9
Psychologie 8
Katholische beziehungsweise Evangelische
Theologie 8
Philosophie 4 s) plus drei Stunden
Soziologie 4 >im jeweils gewählten
Politische Bildung 4) Prüfungsfach
In den Fachdidaktiken und -methodiken:
Katholische Religion beziehungsweise Evange-
lische Unterweisung 2
Deutsch 7 (einschließlich Sprecherziehung)
Rechnen/Raumlehre 4
Geschichte 0 i • o+ A
r» 1-4.- u n -u 1 I plus eine Stunde
Politische Bildung l >: ^ .. ~ ,, ,„ J t - B

 1 [im Prüfungsfach
Erdkunde lJ
Heimatkunde 11 i • c^ ^
.T , , , 1 I plus eine Stunde
Naturkunde 1 ?• n ••* * u

- t , I im Prüfungsfach
Naturlehre 1J
Musik l ) , . c , ,
T»-U J T̂  x , I plus eine Stunde
Bildende Kunst 1 /• r> ••*• r u
T M • i 1 [ im Prüfungsfach
Leibeserziehung l )
Nadelarbeit beziehungsweise für Studenten
Werken 2
Als Zusatzfächer können Französisch und Hauswirtschaft belegt werden. Wahlfächer können sein:
Bildende Kunst, Biologie, Deutsch, Geschichte, Geographie, Leibeserziehung, Musik, Physik,
Theologie, Französisch. Jeder hat zu Beginn des Studiums eins dieser Fächer zu wählen und
es mit insgesamt zwölf Wochenstunden zu belegen. Ein Wechsel des Wahlfaches ist einmal zu
Beginn des zweiten Semesters zulässig.
In den musischen und technischen Fächern müssen Musik mit mindestens zwei, Bildende Kunst und
Werken mit mindestens zwei und Leibeserziehung mit mindestens acht Wochenstunden Übungen be-
legt werden. Außerdem müssen die ,,notwendigen Fertigkeiten in Instrumentalspiel, Nadelarbeit
und Werken" in Kursen der Hochschule erworben werden, soweit sie nicht zu Beginn des Studiums
bereits nachgewiesen wurden.Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde 1962 die Studienordnung aus dem Jahre 1953 ersetzt (III l.l 1.2/1
und 2). Einge Gegenüberstellung ergibt für die „Pflichtstudiengebiete"

1953
(4 Sem.)
je Semester
etwa 8 Wochen-
stunden

1962
(6 Sem.)
insgesamt
32 Wochen-
stunden

Erziehungswissenschaft (Theoretische und prak-
tische Pädagogik und allgemeine und pädagogi-
sche Psychologie)
Nach vier Semestern (1953: zwei) soll aus diesen Fächern ein Schwerpunktgebiet gewählt wer-
den, auf den anderen Gebieten eine stundenmäßige Entlastung eintreten.
1962 wurden für Philosophie /Soziologie und Politische Bildung je fünf Wochenstunden während
des Studiums eingeführt. Bis dahin waren die Studierenden nur verpflichtet, die für „Ge-
schichte des Landes" im Ausbildungsplan vorgesehenen Veranstaltungen wahrzunehmen.
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Als Wahlfächer galten:
1953 1962

Deutsch (gegebenenfalls einschließ-
lich Niederdeutsch)
Mathematik
Geschichte
Erdkunde
Biologie
Physik/Chemie
Englisch
Musik
Bildnerische Erziehung
Leibeserziehung

1953 sollte das Wahlfach (ebenso 1962) im ersten Semester gewählt und während des ganzen
Studiums mit vier Wochenstunden je Semester belegt werden.
Für die „Methodik der Fächer" waren gefordert:

1953 1962

Deutsch (einschließlich
Niederdeutsch)
Geschichte
Religion
Erdkunde
Englisch
Mathematik
Biologie
Physik/Chemie

Religion

Deutsch

je Semester
1 Wochenstunde

insgesamt 2 mal
Mathematik
Geschichte
Erdkunde
Biologie
Physik/Chemie einschließlich Übung
Englisch

2 mal
1 mal
1 mal
1 mal
1 mal
nur als
Wahlfach

Im Rahmen der „musischen Erziehung" galten als „Grundausbildung":

insgesamt
4 Wochenstunden
3 Wochenstunden
3 Wochenstunden
1 Wochenstunde
1 Wochenstunde
1 Wochenstunde
2 Wochenstunden
2 Wochenstunden

je Fach insgesamt 10 Wochenstunden
und Semester 4 Wochenstunden
2 Wochenstunden 4 Wochenstunden

Leibeserziehung
Musik
Bildnerische Erziehung
1953 wurden darüber hinaus als „unverbindliche Studiengebiete" vorgeschlagen: Philosophie,
Laienspiel und Volkstanz, Sprecherziehung, Chor- und Instrumentalmusik, Schulfilm und Schul-
funk, Dänisch; ferner war das Studium eines „freiwilligen Wahlfaches" aus den Gebieten der
musischen Erziehung freigestellt. „Studierende mit dem Abschlußzeugnis einer Frauenfach-
schule" waren überdies verpflichtet, neben dem wissenschaftlichen Wahlfach Hauswirtschaft
oder Nadelarbeit als zweites Wahlfach hinzuzunehmen.
1962 wurden die Bestimmungen über die „unverbindlichen Studiengebiete" fallengelassen, zu-
sätzlich wurde eine Bestimmung eingeführt, daß „alle Studierenden . . . die Zahl ihrer
Pflichtstunden durch Teilnahme an Lehrveranstaltungen auf den Pflichtstudiengebieten (außer
Wahlfach) auf 120 Stunden zu ergänzen" haben.
1966 wurde die Möglichkeit zu einem zusätzlichen Studium an der Universität geschaffen, und
zwar für „Studierende der Pädagogischen Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein, die die
Voraussetzungen für eine Immatrikulation an der Universität Kiel besitzen . . . mit Zustim-
mung des Rektors der Pädagogischen Hochschule . . .Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn
angenommen werden kann, daß die zusätzliche Belastung durch ein Ergänzungsstudium das Studium
an der Pädagogischen Hochschule nicht gefährdet; die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn
diese Voraussetzung nicht mehr besteht."
Diese Regelung hat jedoch experimentellen Charakter, denn sie ist bis zum Ablauf des Sommer-
semesters 1969 befristet. Über die Weitergeltung soll aufgrund eines Erfahrungsberichtes
entschieden werden, der bis zum 1. März 1969 erstellt werden soll (III 1.11.9/2).
Die Rahmenstudienordnung für die Volksschullehrer vom 1. Oktober 1968 (III 1.11.2/3), die
für die im Jahre 1968 und später ihr Studium beginnenden Studenten gilt, nimmt eine Reihe
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der früheren Bestimmungen auf: Das sechssemestrige Studium muß sich auf Erziehungswissen-
schaften, Wahlfächer, schulpraktische Studien und Leibeserziehung erstrecken; im Bereich
der Erziehungswissenschaften soll ein mindestens einjähriges, durch Leistungsnachweise abzu-
schließendes Grundstudium von 24 Semesterwochenstunden eine Einführung in Pädagogik (im
weiteren Sinne), in Psychologie, Philosophie und Soziologie umfassen; im mindestens ein-
einhalbjährigen Schwerpunktstudium ist eines der Fächer
— Allgemeine Pädagogik,
— Schulpädagogik,
— Psychologie,
— Philosophie, Soziologie oder
— Politische Pädagogik (einschließlich Bildungsökonomie und Bildungsplanung)
vertieft zu studieren.
Das Wahlfachstudium von mindestens sechzig Semesterwochenstunden „umschließt die fachwis-
senschaftliche Grundlegung, die Didaktik und die Methodik von zwei Unterrichtsfächern (Wahl-
fächer) sowie die Didaktik und Methodik eines weiteren Unterrichtsfaches (Zusatzfach)"; da-
bei muß bis zum Ende des ersten Semesters unter den Fächern Arbeitslehre (nur als Zusatz-
fach), Biologie, Chemie, Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch (nur als Wahlfach), Geo-
graphie, Geschichte, Grundschuldidaktik, Hauswirtschaft, Kunsterziehung, Leibeserziehung,
Mathematik, Musik, Physik, Politische Bildung, Religion (evangelisch oder katholisch), Werk-
erziehung (Textiles und/oder Technisches Werken) gewählt werden; die Hochschulen werden
zur Einrichtung einer Studienberatung verpflichtet; das Studium von Deutsch, Grundschul-
didaktik oder Mathematik befreit — außer bei Dänisch und Französisch als Wahlfach — von der
Verpflichtung zum Studium des Wahlfaches. Die Leibeserziehung ist für jeden Studenten mit
mindestens einer Wochenstunde in den ersten beiden Studienjahren verbindlich.

1.2.2 Freizügigkeit zwischen Ausbildungsstätten

Mit der Entwicklung zur Verlängerung der Studiendauer und zum Ausbau des Wahlfachstudiums
ging zugleich eine Tendenz zu zunehmender Freizügigkeit der Studierenden zwischen verschie-
denen Pädagogischen Hochschulen — teilweise auch Universitäten — einher. Das bezieht sich
einerseits auf die Möglichkeiten, den Studienort zu wechseln, andererseits auf die Möglichkei-
ten zu zusätzlichen Studien in einzelnen Fächern an andersartigen Ausbildungsinstitutionen.

In Baden-Württemberg wurde 1959 und 1960 noch ausdrücklich hervorgehoben: ,,Die Bewerber
haben, soweit es die vorhandenen Plätze zulassen, freie Wahl des Instituts beziehungsweise
der Akademie; während der Studienzeit kann das Institut (die Akademie) nur in besonderen
Ausnahmefällen gewechselt werden" (III 1.1.0/1 b, S. 781). Auch in den Merkblättern der
Jahre 1963 und 1965 wurde nur eine Wahl für den Zeitpunkt des Studienbeginns ,,im Rahmen
der Aufnahmefähigkeit der einzelnen Hochschulen freigestellt" (III 1.1.0/1 d und e). Die
Prüfungsordnung von 1967 sieht zumindest einen Wechsel innerhalb des Landes vor, wenn ,,bis
zum Zeitpunkt der Prüfung sechs Semester an einer Pädagogischen Hochschule des Landes" ge-
fordert werden und davon ,,die beiden letzten Semester des Studiums . . . an der Pädagogischen
Hochschule . . ., an der der Bewerber die Prüfung ablegen will; Ausnahmen bedürfen der Geneh-
migung des Kultusministeriums" (III 1.1.5/4 § 2).

In Bayern sah die Prüfungsordnung von 1961 die Anrechnung von bis zu vier Semestern,
die ,,an Ausbildungsstätten für Volksschullehrer in anderen Bundesländern oder an anderen
wissenschaftlichen Hochschulen der Bundesrepublik" verbracht wurden, vor, sofern dort die
inhaltlichen Prüfungsvoraussetzungen erfüllt worden waren. Semester an einer „wissenschaft-
lichen Hochschule" galten als gleichwertig, „wenn
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a) je Semester aus den Fachgebieten Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Theologie sowie
aus den Fachgebieten des musischen Bereichs insgesamt mindestens sechs Wochenstunden Vor-
lesungen bzw. Übungen belegt waren;

b) im Rahmen des Fachstudiums je Semester mindestens sechs Wochenstunden Vorlesungen
bzw. Übungen in einem auf ein Volksschulunterrichtsfach bezogenen Fachgebiet belegt waren."

Waren diese Bedingungen nur im grundwissenschaftlichen oder in beiden Bereichen erfüllt, so
konnten bis zu drei Semester anerkannt werden; waren sie nur im fachwissenschaftlichen Be-
reich erfüllt, so wurden maximal zwei anerkannt. ,,Bewerbern, die die Fachliche und die Päd-
agogische Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen bestanden" hatten, wurde ,,ihre Vorbil-
dung mit drei Semestern" angerechnet; hatten sie sich ,,der Wissenschaftlichen oder Künst-
lerischen Prüfung sowie der Pädagogischen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen mit
Erfolg unterzogen", so wurde ,,ihre Vorbildung mit vier Semestern angerechnet" (III 1.2.5/1
§ 11 Abs. 8). Diese Bestimmungen blieben bisher unverändert.

In Berlin bestanden 1961 „Nebenhörabkommen der Pädagogischen Hochschule mit allen West-
berliner Universitäten und Hochschulen" (17, S. 8). In einem Gesetz über die Zusammenarbeit
der Freien Universität Berlin und der Pädagogischen Hochschule Berlin vom 12. Dezember 1966
ist zwar eine vertragliche Regelung über unter anderem „die Intensivierung der Lehrtätig-
keit von Hochschullehrern an der anderen Hochschule, die Intensivierung der Studienmöglich-
keiten an der anderen Hochschule, die Möglichkeiten des Studienwechsels und die Anrechenbar-
keit von an der anderen Hochschule verbrachten Semestern" vorgesehen (I —.2.0/7); faktisch
wurden jedoch bis Sommer 1968 maximal zwei bis drei Semester eines Universitätsstudiums auf
das Studium an der PH angerechnet.

In Bremen wurde schon 1961 nur verlangt, daß Prüflinge ,,das letzte Semester vor der Mel-
dung zur Prüfung an der Pädagogischen Hochschule Bremen studiert" hatten. Bei der Meldung
waren unter anderem Nachweise „über wissenschaftliche oder berufliche Qualifikationen, die
. . . außerhalb der Pädagogischen Hochschule erworben" wurden, verlangt (III 1.4.5/2 § 6 und 5).
Diese Passagen wurden in die Prüfungsordnung von 1966 unverändert übernommen (III 1.4.5/3 § 6
und 5).

Der universitären Ausbildung der Volksschullehrer entspricht in Hamburg die 1952
fixierte Regelung, daß ein Bewerber für die Erste Prüfung „mindestens sechs Semester an
einer deutschen Universität zum Zweck der Berufsausbildung als Lehrer studiert hat, davon
mindestens zwei Semester an der Universität Hamburg. Ob und wieweit Semester angerechnet
werden, die nicht von vornherein der Berufsausbildung als Lehrer gegolten haben oder an an-
deren Hochschulen verbracht worden sind, entscheidet von Fall zu Fall der Vorsitzer des
Prüfungsamtes" (III 1.5.5/1 § 2).

Desgleichen werden in Hessen nur qualifizierte Leistungsnachweise verlangt, es bestehen
keine Regelungen hinsichtlich des Studienortes (III 1.6.5/2; III 1.6.59/3). Die Regelungen
über „Anrechnung von Semestern" bestimmen 1962 und 1965 gleichlautend die Anrechenbarkeit
auswärtiger Semester (III 1.6.5/2 § 12; III 1.6.59/3 § 13).

In Niedersachsen wurden 1958 Studien an ,,einer Pädagogischen Hochschule (Akademie,
Institut) der Bundesrepublik einschließlich West-Berlins" als gleichwertig aufgeführt und
nur die „beiden letzten Semester . . . an der Pädagogischen Hochschule" gefordert, ,,bei
deren Prüfungsamt die Prüfung abgelegt wird". Auf die geforderten sechs Semester konnten
,,bis zu zwei Semester eines an einer anderen Hochschule nachgewiesenen Studiums" angerech-
net werden (III 1.7.5/2 § 3). 1965 wurde zusätzlich eingeräumt: „Über eine weitergehende
Anrechnung in besonderen Fällen entscheidet der Kultusminister" (III 1.7.5/3 § 3).
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Die Neufassung der Rahmenstudienordnung in Nordrhein-Westfalen von 1961 besagt aus-
drücklich: „Sie soll u. a. im Sinne einer akademischen Freizügigkeit den Studenten und Stu-
dentinnen den Wechsel der Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Institute sowie die Teil-
nahme an den erziehungswissenschaftlichen Vorlesungen und Übungen der Universität ermöglichen"
(III 1.8.2/1 a, Ziff. 1).
Die Zulassungsvoraussetzungen der gleichzeitig neugefaßten Prüfungsordnung forderten vom
Studenten ein sechssemestriges Studium „an einer Pädagogischen Akademie des Landes Nord-
rhein-Westfalen", davon die letzten zwei ,,an der Pädagogischen Akademie . . ., an der
er die Prüfung ablegen will. . . . Über die Anrechnung von Semestern, die an anderen Hoch-
schulen verbracht worden sind, entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsamtes" (III 1.8.5/1 a
§ 5). Nach dem Lehrerausbildungsgesetz von 1965 jedoch können „Semester, die an anderen
wissenschaftlichen Hochschulen . . . verbracht worden sind, . . . bis zu vier Semestern . . .
angerechnet werden. Anrechnungsfähig ist auch die Teilnahme an einzelnen Vorlesungen und
Übungen an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule, die für das Studium förderlich sind"
(I —.8.0/2 § 12). Mit bis zu vier Semestern angerechnet werden auch Studienzeiten an der
Philosophisch-Theologischen Akademie in Paderborn und den Kirchlichen Hochschulen in Bethel
und Wuppertal. Die Prüfungsordnung von 1968 übernimmt diese Bestimmungen (III 1.8.5/2 § 11).

In Rheinland—Pfalz können laut Studienordnung von 1961 „Vorstudien . . . mit einem
Semester angerechnet werden. Hierüber entscheidet der Direktor der Pädagogischen Hochschule
auf Vorschlag der Dozentenkonferenz frühestens nach einem Probesemester" (III 1.9.2/1
Art. VI). Von strenger Kontrolle zeugen auch die Bestimmungen über Beurlaubungen; sie „be-
dürfen der Genehmigung des Direktors der Pädagogischen Hochschule und sind nur ausnahmsweise
und nur aus besonderen Gründen zulässig". Entsprechend fehlen in der Prüfungsordnung des
gleichen Jahres (III 1.8.5/1 c) Kriterien für die Anrechnung von Semestern anderer Hoch-
schulen.
Eine Lockerung dieser strengen Vorschriften über die Anrechnungsfähigkeit deutet sich in der
Neufassung der Studienordnung von 1965 an: „Ordnungsgemäß betriebene frühere Studien, die
nicht die Ausbildung zum Volksschullehrer zum Ziel hatten, können auf Antrag des Studenten
bis zu zwei Semestern angerechnet werden, wenn diese Studien an einer Hochschule durchgeführt
wurden und sich auf Studiengebiete erstreckten, die auch an der Pädagogischen Hochschule
gelehrt werden (III 1.9.2/1 b, Art. VII).
Als zulässige Urlaubsgründe werden in dieser Ordnung aufgezählt: „Insbesondere wegen eines
Studiums an einer ausländischen Hochschule, wegen Krankheit, wegen der Ableistung des Grund-
wehrdienstes oder der Ableistung von Wehrübungen" (Art. IX).

Im Saarland ist nach der Studienordnung von 1963 „ein Wechsel des Studienortes . . .
zulässig" und nur durch die Bestimmung eingeschränkt, „daß mindestens ein Semester vor
der Hauptprüfung an der Pädagogischen Hochschule studiert werden" muß, „an der der Stu-
dierende die ,Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen' ablegen will". Auch in der
Bestimmung über die sechssemestrige Studiendauer ist keine Festlegung hinsichtlich der aus-
bildenden Institution getroffen (III 1.10.2/2 § 4). Die Prüfungsordnung von 1957 - die das
damals noch viersemestrige Studium regelte — sah bereits vor, daß „über die Anrechnung von
Semestern, die an anderen Hochschulen verbracht wurden, . . . der Vorsitzende des Prüfungs-
amtes nach Stellungnahme des Kollegiums der Hochschule" entscheidet (III 1.10.5/1 a).

In Schleswig-Holstein wurde in der Studienordnung von 1953 (III 1.11.2/1 § 2) an einen
Wechsel des Studienortes offenbar nicht gedacht, denn zu den Zulassungsvoraussetzungen für
die Erste Prüfung gehörte — laut Prüfungsordnung von 1953 — „ein vom Sekretariat der Päd-
agogischen Hochschule ausgestellter Nachweis über die von dem Bewerber besuchten Vorlesungen
und Übungen sowie über seine praktisch-pädagogische Ausbildung" (III 1.11.5/1 § 3). Auch
in der Studienordnung von 1962 — der bisher letzten amtlichen Festlegung — fehlen Angaben
über Kriterien bei der Bewertung eines Hochschulwechsels beziehungsweise einem Wechsel von
einer anderen Hochschulart zu einer Pädagogischen Hochschule (III 1.11.2/2).
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1.3 Vorprüfungen in der Volksschullehrer-Ausbildung

Eine von der Ersten Prüfung getrennte „Vorprüfung" wurde bisher im Rahmen der Volksschul-
lehrer-Ausbildung nur im Saarland eingeführt. Ihre Einführung im Jahre 1963 — in der Prü-
fungsordnung von 1957 war keine Teilung der Prüfung vorgesehen — geht vermutlich auf Ansätze
aus der Zeit der Seminar-Ausbildung zurück.
In der „Ordnung der Ersten Prüfung" vom 10. Mai 1955 (III 1.10.5/1) waren zwei Prüfungs-
abschnitte vorgesehen: Nach dem fünften Ausbildungsjahr im Lehrerseminar wurde — nach der
Zulassung der Prüflinge durch die Lehrerkonferenz, die mit einfacher Stimmenmehrheit ent-
schied — in einem ersten Prüfungsabschnitt der Nachweis der „Kenntnisse in den wissenschaft-
lichen Fächern" — durch Klausuren in den Fächern Deutsch (vier Zeitstunden), Mathematik
(vier Zeitstunden), Religion (zwei Zeitstunden), Französisch (drei Zeitstunden) und wahl-
weise in Geschichte, Erdkunde, Physik, Chemie oder Biologie (zwei Zeitstunden) — vorgeschrie-
ben; mündliche Prüfungen waren in den Fächern Deutsch, Mathematik, Religion, Französisch
und in zwei der Fächer Geschichte, Erdkunde, Physik, Chemie oder Biologie abzulegen, wobei
von letzteren eins durch die Prüfungsleitung bestimmt, ein zweites durch den Prüfling ge-
wählt wurde. Nach dem siebenten Ausbildungsjahr diente dann der zweite Prüfungsabschnitt
„der Nachweisung der methodischen und pädagogischen Kenntnisse und Fähigkeiten des Kandi-
daten". Dieser Zielsetzung entsprechend waren Klausuren zu schreiben in: Pädagogik (vier
Zeitstunden, Allgemeiner und Besonderer Methodik (vier Zeitstunden), Religion (zwei Zeit-
stunden) und Französisch (drei Zeitstunden); die mündlichen Prüfungen erstreckten sich auf
Pädagogik und Psychologie, Methodik der einzelnen Fächer, Religion und Französisch. Außerdem
war eine Lehrprobe in einer Volksschulklasse verlangt.
Die Prüfungsordnung von 1963 (III 1.10.5/2) — die das sechssemestrige Studium regelt — sieht
die Vorprüfung „frühestens nach Beendigung eines viersemestrigen Studiums" vor. Als Voraus-
setzungen für die Zulassung werden verlangt: der „Nachweis über eine mindestens mit aus-
reichend bewertete Seminararbeit, deren Thema aus den Grundwissenschaften oder den Fachdi-
daktiken und -methodiken gewählt werden kann"; ein Nachweis über ausreichende Fertigkeiten
im Instrumentalspiel, in Nadelarbeit beziehungsweise Werken und ein Nachweis über Teilnahme
an Exkursionen. Auf Antrag hin können im Rahmen der Vorprüfung außerdem Zusatzprüfungen in
Französisch und Hauswirtschaft abgelegt werden, die als Lehrbefähigung für diese Fächer
gelten. In der Vorprüfung werden die Didaktik und Methodik der Fächer Deutsch, Rechnen und
Raumlehre, wahlweise Geschichte, Politische Bildung, Erdkunde oder Heimatkunde sowie Natur-
kunde und Naturlehre und wiederum wahlweise Musikerziehung, Bildende Kunst oder Leibeser-
ziehung je 15 Minuten lang mündlich geprüft. Die geforderte Seminararbeit kann — außer in
den Fächern Deutsch, Rechnen und Raumlehre — die Prüfung ersetzen. Nach einem Semester kann
die Vorprüfung in den nicht bestandenen Fächern wiederholt werden; eine zweite Wiederholung
ist nur mit Genehmigung des Kultusministers und in vollem Umfange möglich.
Zwischen dem Bestehen der Vorprüfung und dem Beginn der Hauptprüfung muß mindestens ein wei-
teres Studiensemester absolviert werden. Die mit der Vorprüfung abgeschlossenen Fächer wer-
den im Rahmen der Hauptprüfung nicht mehr berücksichtigt; die entsprechenden Noten dieser
Fächer zählen bei der Berechnung der Gesamtnote der Ersten Prüfung zweifach (die Grundwis-
senschaften dreifach — die übrigen Teilbereiche einfach).
Ansätze zur Einführung einer Vorprüfung lassen sich in der hessischen Prüfungsordnung
von 1956 nachweisen, in der über die didaktischen Fächer bestimmt war: „Die Prüfungen in
Schulpädagogischer Grundlegung der Unterrichtsfächer (mit Ausnahme der Religion) können
nach Beendigung der schulpraktischen Ausbildung, frühestens jedoch nach Abschluß des 5. Stu-
diensemesters, abgelegt werden. Die Prüfungen in Erziehungswissenschaften, in Schulpädagogi-
scher Grundlegung des Religionsunterrichts und im Wahlfach finden frühestens nach dem 6. Stu-
diensemester statt" (III 1.6.5/1 § 7). In den nachfolgenden Prüfungsordnungen wurden die
Prüfungen im didaktischen Bereich auf die Didaktik des Wahlfaches und wahlweise die Didaktik
zweier Fächer oder der Grundschule reduziert; die Prüfungen finden jetzt im Rahmen der Haupt-
prüfung statt.
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Auch die rheinland-pfälzische Prüfungsordnung von 1961 (III 1.9.5/1 b § 10, Abs. 3),
sieht vor, daß Prüfungen in den Fächern Rechnen/Raumlehre, Grundschuldidaktik, Musikerziehung
und den jeweils aus der Gruppe Geschichte mit Politischer Gemeinschaftskunde, Biologie, Na-
turlehre, Erdkunde und aus der Gruppe Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Werken oder
Nadelarbeit und Leibesübung zu wählenden Fächern in das letzte Studiensemester vorgezogen
werden können.

1.4 Berufspraktische Ausbildung während des Studiums

Über die das Studium begleitende berufspraktische Ausbildung an den Pädagogischen Hochschu-
len legte Reinhold Koppe (438) für das Wintersemester 1961/62 eine empirische Unter-
suchung vor. Er kam zu folgenden Ergebnissen:
— Ein Stadtschulpraktikum (in Berlin „das vergleichbare Prüfungspraktikum") forderten

32 von 35 untersuchten Hochschulen; davon 28 mit einer Dauer von vier bis sechs Wochen, die
anderen forderten weniger oder verteilten die entsprechenden Zeiten über mehrere Semester.

— Ein Landschulpraktikum forderten ebenfalls 32 Hochschulen im Bereich von jeweils vier
bis sechs Wochen Dauer.

— Sozialpraktika wurden von 27 der untersuchten 35 Hochschulen gefordert; davon bei 12
Hochschulen als freiwillige Zusatzleistung, bei 15 verbindlich, (bei 6 Hochschulen alternativ
zu einem Industriepraktikum). In 14 Hochschulen wurde das Praktikum direkt betreut.

— Industriepraktika wurden von 26 Hochschulen gefordert; davon bei 20 freiwillig, bei 6
verpflichtend beziehungsweise alternativ zum Sozialpraktikum.

— An 16 Hochschulen waren „noch andere Praktika, die unter verschiedenen Bezeichnungen
laufen, bekannt. Hierzu gehören Hospitationspraktikum, Tagespraktikum, Einführungspraktikum
u. a. Auch das Praktikum der PH Berlin ist hierunter aufgeführt, obwohl es nicht als Praktikum
im üblichen Sinne bezeichnet werden kann, sondern als Sonderform der Durchdringung von Theorie
und Praxis eine Neuschöpfung mit neuen Ordnungsmerkmalen ist. 12 Hochschulen machen sonstige
Praktika zur Pflicht. 3 Hochschulen bezeichneten sie als freiwillig" (S. 14).

Neuere zusammenfassende Untersuchungen zu diesem Ausbildungsteil wurden seitdem nicht ver-
öffentlicht. Eine Übersicht über die entsprechenden amtlichen Publikationen zeigt jedoch auch
in diesem Bereich, daß eine Entwicklung zugunsten der Verlagerung der schulpraktischen Aus-
bildung in die Zweite Phase — nach Studienabschluß — stattfindet.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg waren 1961 während der gesamten — viersemestrigen — Ausbildung wöchent-
lich ein Unterrichtsvormittag an einer Übungsschule und ein sechswöchiges Landsehulpraktikum
verpflichtend; ein Industrie- und Sozialpraktikum konnte freiwillig absolviert werden. Eine
mindestens ausreichende Leistung in der Unterrichtspraxis war Voraussetzung für die Zulas-
sung zur Ersten Prüfung ( 17, S. 5).
In den ,,Richtlinien für die Durchführung des Landschulpraktikums" aus dem Jahre 1963
(III 1.1.4, S. 782 ff.) wird als Zweck dieses Praktikums bestimmt, ,,die besonderen Ver-
hältnisse der wenig gegliederten Landschule sowie ihre besondere Stellung und Bedeutung in-
nerhalb des dörflichen Lebens kennenzulernen und zugleich Gelegenheit zu erhalten, sich in
der fortlaufenden Arbeit des Schulalltags zu versuchen und zu üben". Die Studierenden soll-
ten für diese Zeit „einem bestimmten Lehrer (Mentor) zugeteilt" und nicht als „Stellver-
treter an verwaisten Klassen" verwandt werden; sie mußten „am Schulort wohnen, damit sie
die Zusammenhänge zwischen dörflicher Welt und schulischer Arbeit in lebendiger Weise er-
fahren und studieren können". Sie sollten in der Regel täglich ein bis zwei Stunden
in angemessenem Wechsel der Fächer selbst unterrichten. Die Praktikanten besuchen während
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des Praktikums die Pädagogischen Arbeitsgemeinschaften, haben ihren ,,Arbeitsplan (Stoff-
verteilungsplan)" anzufertigen, Schulverwaltung und Schuleinrichtungen kennenzulernen und
während der Praktikumszeit „drei gesonderte Lehrprobenentwürfe" anzufertigen, die mit dem
Mentor kritisch durchgesprochen werden sollten. Fortlaufend wurde ein „Unterrichtstagebuch"
verlangt und abschließend „ein Bericht über . . . Tätigkeit und Erfahrungen in der länd-
lichen Schule"; diese Ausarbeitungen waren der Pädagogischen Hochschule vorzulegen.
Die Ausbildungsschulen unterstehen nach einer Bekanntmachung vom 24. Februar 1967 der Auf-
sicht der Staatlichen Schulämter, die für die schulpraktische Ausbildung der Studierenden
sorgen; Entscheidungen, die für die besondere Aufgabe der Ausbildungsschulen Bedeutung haben,
(Besetzung von Schulleiterstellen) sind im Benehmen mit der zuständigen Pädagogischen Hoch-
schule zu treffen; im Zweifelsfalle entscheidet das Kultusministerium. Die Lehrer, die die
schulpraktische Ausbildung der Studierenden betreuen, sind an das Einvernehmen mit dem Lei-
ter der schulpraktischen Ausbildung oder dem ihn vertretenden Dozenten der Pädagogischen
Hochschule gebunden (II 1.1.3/1).
Eine Verordnung vom 6. August 1968 macht es den Schulträgern von Ausbildungsschulen zur
Pflicht, für die „Vergrößerung von Klassen- und Fachräumen, Einrichtung eines Großklassen-
raumes, Einrichtung von Besprechungszimmern, Einrichtung von zusätzlichen sanitären Anlagen
und Garderoben" zu sorgen, wobei das Land die entstehenden Mehraufwendungen übernehmen
will (II 1.1.3/2 § 2).
Zur Bewertung der Leistungen in der schulpraktischen Ausbildung stellt — nach der Prüfungs-
ordnung von 1967 — der Leiter der schulpraktischen Ausbildung auf Vorschlag der betreuenden
Dozenten und Ausbildungslehrer „fest, mit welchem Erfolg der Studierende an der schulprak-
tischen Ausbildung teilgenommen hat. Der Feststellung müssen mindestens zwei schriftliche
Gutachten von Dozenten zu Grunde liegen. Die Leistungen im Landschulpraktikum bzw. Stadt-
schulpraktikum können mitberücksichtigt werden" (III 1.1.5/4 § 5). Die so ermittelten
Noten gehen direkt in das Zeugnis der Ersten Prüfung ein.

Bayern

Für Bayern ist im Lehrerbildungsgesetz von 1958 „die berufspraktische Ausbildung . . .
in engster Verbindung mit der theoretischen Ausbildung an den den Pädagogischen Hochschulen
zugeteilten Volksschulen, insbesondere auch an wenig gegliederten Landschulen" festgelegt
(I 1.2.0/1, Art. 10, Abs. 2).
Nach der Prüfungsordnung von 1961 war während jedes der sechs Semester die Teilnahme am
„planmäßigen halbtägigen Schulpraktikum in den Ausbildungsklassen" und am „planmäßigen
einwöchigen Landschulpraktikum in den Ausbildungsklassen" sowie „in der vorlesungsfreien
Zeit je ein mindestens zweiwöchiges Schulpraktikum in einer Klasse der Unter- und der Ober-
stufe einer voll ausgebauten Volksschule und ein mindestens vierwöchiges Landschulpraktikum
in einer Volksschulklasse, in der mindestens drei Schülerjahrgänge vereinigt sind", gefor-
dert (III 1.2.5/1 § 11, Abs. 5). Diese Ausbildung endete im Rahmen der Ersten Prüfung mit
drei einstündigen Prüfungslehrproben während „der drei letzten planmäßigen, den Klausur-
arbeiten vorausgehenden Abschnitten des halbtägigen Schulpraktikums in den . . . Ausbildungs-
klassen" (§ 20 Abs. 2).
In der Neufassung von 1964 (III 1.2.5/2) wurde am „planmäßigen halbtägigen Schulpraktikum"
während der gesamten Studiendauer und am „planmäßigen einwöchigen Landschulpraktikum in den
Ausbildungsklassen" festgehalten; aber während der vorlesungsfreien Zeit wurde nur noch ein
„mindestens zweiwöchiges Schulpraktikum in einer Klasse einer ausgebauten Volksschule"
neben dem „mindestens vierwöchigen Landschulpraktikum in einer Volksschulklasse, in der
mindestens drei Schuljahrgänge vereinigt sind" verlangt. Seit Januar 1968 werden nur noch
zwei Schülerjahrgänge in der Landschulklasse verlangt (III 1.2.5/2 § 1). Entsprechend wur-
den 1964 im Rahmen der praktischen Prüfung die Anforderungen auf „zwei Lehrproben von je
45 Minuten Dauer" während der „zwei letzten planmäßigen, den Klausurarbeiten vorausgehenden
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Abschnitten des halbtägigen Schulpraktikums" reduziert (III 1.2.5/2 §§11 und 20).
Im Sommer 1966 wurden für die Studierenden der bayerischen Pädagogischen Hochschulen fakul-
tative „Wirtschaftspraktika4' eingeführt (III 1.2.4) mit dem erklärten „Zweck, das Ver-
ständnis der Studierenden für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirklichkeit zu ver-
tiefen". Das Praktikum soll in der vorlesungsfreien Zeit mindestens vier, in der Regel
jedoch sechs Wochen dauern, wobei in einem ersten Abschnitt von drei bis vier Wochen Dauer
eine für den Betrieb spezifische Tätigkeit ausgeübt und in der restlichen Zeit „Einblick
in die Struktur, den Produktions- und Arbeitsablauf, die Verwaltung des Betriebes und die
betriebliche Berufsausbildung" gewonnen werden soll, damit die Studenten „schon während
ihrer Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen praktische Erfahrungen sammeln, die sie
befähigen, die ihnen insbesondere in der Oberstufe der Volksschulen u. a. gestellte Aufgabe
der Hinführung der Schüler zur Arbeitswelt nicht nur auf der Grundlage theoretischen Wissens
zu bewältigen".
Zwischen den Studierenden und dem Betrieb wird ein Vertrag abgeschlossen, der die Gewährung
einer frei vereinbarten finanziellen Beihilfe empfiehlt. Die Pädagogischen Hochschulen sol-
len die Praktika vorbereiten, ihre Durchführung organisieren und die Auswertung der Erfah-
rungen unterstützen.

In Berlin wurde die „praktische Ausbildung der Studierenden an der Pädagogischen Hoch-
schule" schon in den Jahren 1949 und 1950 geregelt (III 1.3.4/1 und 2). Das Lehrerbildungs-
gesetz von 1958 schreibt nur die Verbindlichkeit einer schulpraktischen Ausbildung und die
Festsetzung von Ausbildungsschulen vor (I —.3.0/2). Das aufgrund des Lehrerbildungsgesetzes
von 1958 geschaffene „Didaktikum" stellt eine neuartige Form der Verbindung und Integra-
tion von Theorie und Praxis in der Ausbildung dar und soll später zusammenfassend darge-
stellt werden; es ist bisher nicht normiert worden.

Bremen

In Bremen wurden 1961 von den Studierenden der Pädagogischen Hochschule
— drei Schulpraktika mit einer Gesamtdauer von etwa zwölf Wochen (je eins in der Un-

ter-, Mittel- und Oberstufe) sowie
— ein vierwöchiges Sozial- und Industriepraktikum (20, S. 11)
verlangt. Über das sozialpädagogische beziehungsweise Betriebspraktikum war ein Erfahrungs-
bericht und eine Bescheinigung der Praktikumsstelle vorzulegen; über die schulpraktische
Ausbildung fertigte der „für den Bewerber zuständige Schulpädagoge der Pädagogischen Hoch-
schule" ein Gutachten an (III 1.4.5/2 § 5). Im Rahmen der Ersten Prüfung hatte am Ende
des sechsten Semesters jeder Bewerber „mindestens eine Lehrprobe an der Schule, an der der
Prüfling gearbeitet hat" abzulegen (§ 9). Auf „Vorschlag des Praxisleiters" konnte der
Prüfling von der praktischen Prüfung befreit werden, sofern „Praxisleiter und Schulleiter
in ihrer Beurteilung . . . übereinstimmen" (§ 12). In der Prüfungsordnung von 1966 ist
keine „praktische Prüfung" mehr vorgesehen (III 1.4.5/3).

Hamburg

In Hamburg wird in der Prüfungsordnung von 1952 als Nachweis der Berufsausbildung gefordert,
daß der Bewerber „Schulleben und Unterricht in der Grundschule, der Praktischen und der
Technischen Oberschule kennengelernt, sich auch nach Möglichkeit einen Eindruck von der
Wissenschaftlichen Oberschule und der Berufsschule verschafft hat und über so viel praktisch-
pädagogisches Geschick verfügt, wie von einem Anfänger im Lehramt gefordert werden kann"
(III 1.5.58/1 § 2). 1961 wurden „als Praktika und Helferdienste" ein Einführungspraktikum,
zwei Fachpraktika, ein Sozialhelferdienst und ein Stadtschulhelferdienst (17, S. 13) verlangt.
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1966 wurden eine „vierwöchige Praktikantenzeit" und ein „vierwöchiger Sozialhelfer-
dienst" gefordert (116, S. 165). Eine schulpraktische Prüfung war schon 1952 nur vorgesehen,
wenn „in besonderen Fällen . . . der Vorsitzer des Prüfungsausschusses eine schulpraktische
Prüfung zum Nachweis der Lehrbefähigung des Bewerbers" anordnet (III 1.5.58/1 § 9).
Mit Wirkung zum 1. Januar 1967 wurde schließlich explizit der mögliche Verzicht auf eine
schulpraktische Ausbildung vor der Ersten Prüfung in die Prüfungsordnung von 1952 aufgenom-
men (III 1.5.58/1 b). Es kann verzichtet werden auf:
1. „den Nachweis eines praktisch-pädagogischen Geschicks";
2. „den Nachweis der erfolgreichen praktisch-pädagogischen Ausbildung";
3. „die Beurteilung über das praktisch-pädagogische Können";
4. „die schulpraktische Prüfung";
5. „die praktische Betätigung im Schulleben als Grundlage für die schriftliche Prüfung";
6. „die Beurteilung der Leistungen in der Schulpraxis bei Feststellung des Gesamtergeb-

nisses der Prüfung";
7. „die Bewertung der schulpraktischen Befähigung im Zeugnis".

Hessen

Die hessische Prüfungsordnung von 1956 betont die Bedeutung der Zweiten Phase für die prak-
tisch-pädagogische Ausbildung; während des Studiums waren jedoch ebenfalls je ein Stadt-
und Landschulpraktikum, ein Fachpraktikum und Hospitationen gefordert, deren „Bewertung im
Gesamturteil mit herangezogen" werden sollten; „in Zweifelsfällen gibt das Landschulprak-
tikum den Ausschlag" (III 1.6.5/1). Die Prüfungsordnung von 1962 fordert nur noch für den
Nachweis der „Eignung für den Beruf des Lehrers" ein vierwöchiges Stadtschulpraktikum
nach dem dritten (beziehungsweise zweiten) und ein sechswöchiges Landschulpraktikum nach
dem fünften beziehungsweise vierten) Semester sowie eine „Übung mit Hospitationen in der
Didaktik der deutschen Sprache oder des Rechnens" (III 1.6.25/2 § 3).
In der Prüfungsordnung von 1965 werden die Anforderungen für die zwei Schulpraktika dahinge-
hend spezifiziert, daß „die Schulorte beider Praktika . . . sich in ihrer Sozial- und Wirt-
schaftsstruktur unterscheiden (sollen); nach Möglichkeit sind beide Praktika in verschie-
denen Schulstufen abzuleisten. Die Schulpraktika finden frühestens nach dem zweiten Semester
in den Semesterferien im Herbst statt. Während der Praktika wird der Bewerber von einem
Lehrer als Mentor und von einem Beauftragten der Hochschule für Erziehung angeleitet; beide
beurteilen nach Abschluß des Praktikums die Eignung des Bewerbers" (III 1.6.59/3 § 2). Eine
Änderungsverordnung vom 9. Juli 1968 setzt die Länge beider Praktika auf fünf Wochen fest
(III 1.6.59/3 b).

Niedersachsen

In Niedersachsen wurden 1958 und 1965 jeweils ein Stadtschul-, ein Landschul- und ein So-
zialpraktikum gefordert (III 1.7.5/2 und 3). Als Dauer wird für das Stadtschulpraktikum
im Jahre 1961 (17, S. 18 f.) drei bis vier Wochen, für das Landschulpraktikum sechs bis
acht Wochen, für das Sozialpraktikum fünf bis sechs Wochen angegeben; zusätzlich wird ein
„Fachpraktikum des Wahlfaches und andere Formen (1 Semester mit fünf Wochenstunden)" er-
wähnt. „Die Bewertung der beiden letzten Schulpraktika" geht in das „Gesamtergebnis"
der Ersten Prüfung ein. (III 1.7.5/2 § 9; III 1.7.5/3 § 10)

N ordrhein-Westfalen

Die „Rahmenstudienordnung" von 1961 (III 1.8.24/b) sah in Nordrhein-Westfalen eine Glie-
derung der praktischen Ausbildung „in ein durch die ersten 5 Semester fortlaufendes Tages-

23



praktikum und 2 Blockpraktika (Stadt- und Landschulpraktikum)" vor. Im Tagespraktikum sollte
in den einzelnen Semestern - nach einer Einführung in die Erziehungswirklichkeit namentlich
der (Volks-) Schule unter Leitung von Dozenten und Besuchen von Volksschulen (auch Beispiel-
und Versuchsschulen), Hilfs- und Sonderschulen, Realschulen, Berufsschulen, Kindergärten, Er-
ziehungsheimen im ersten Semester — immer mehr zu eigenen Unterrichtsversuchen übergegangen
werden.
Für die „Blockpraktika" war jeweils eine „Mindestdauer" von je vier Unterrichtswochen
vorgeschrieben; das Stadtschulpraktikum wird zwischen dem dritten und vierten Semester an-
gesetzt, das Landschulpraktikum zwischen dem vierten und fünften Semester. Auch hier sollte
eine sorgfaltige Betreuung der Praktika durch die Dozenten der Akademien gewährleistet blei-
ben (III 1.8.24 a). Die zugeordnete Prüfungsordnung enthielt die Forderung, „gemäß dem Grund-
satz der ständigen Durchdringung von Theorie und Praxis, auf eine noch engere Verbindung
aller Arbeiten — im besonderen derjenigen zur Darstellung der fachlichen Unterrichtslehre —
mit der Schulpraxis Bedacht zu nehmen" (III 1.8.5/1 a). Über die Leistungen während der
Unterrichtspraxis wurden Gutachten zu den Prüfungsakten genommen; eine praktische Prüfung
war nicht vorgesehen.
Die Prüfungsordnung von 1968 sieht als Neuheit ein „Wahlpraktikum" vor, „daß — je nach
Stufenschwerpunkt — in Sonderschulen, Kinder- oder Schulkindergärten, berufsbildenden
Schulen, Realschulen, Gymnasien und im Bereich der Arbeitswelt abgeleistet werden kann"
(III 1.8.5/2). Insgesamt werden nur noch „ein fünfwöchiges Schulpraktikum in derGrund-
und Hauptschule und ein vierwöchiges Wahlpraktikum" verlangt, das „bei Stufenschwerpunkt
der unteren Klassen nach Möglichkeit in einer Sonderschule, in einem Kinder- oder Schul-
kindergarten oder in der Erprobungsstufe einer Realschule oder eines Gymnasiums geleistet"
werden soll, in den Oberklassen der Hauptschule, im Bereich der Arbeitswelt, in einer be-
rufsbildenden Schule, in einer Realschule oder in einem Gymnasium.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde 1961 in der Studienordnung — für das viersemestrige Studium — eine
„schulpraktische Grundausbildung", bestehend aus „Beobachtungspraktika und eigenen Lehr-
versuchen der Studenten" im Umfang von „3 bis 4 Wochenstunden" je Semester gefordert;
daneben ein je vierwöchiges Stadt- und Landpraktikum, in dem „der Student unter Leitung
eines Mentors das Schulleben beobachten, selbständig unterrichten und eine Klasse führen"
und „Einblick in die vom Klassenlehrer geführten Listen und Nachweise erhalten" sollte.
Außerdem war zwischen dem ersten und zweiten Studiensemester „ein mindestens dreiwöchiges
Sozialpraktikum" verlangt, „das in erster Linie pädagogischen Charakter haben soll, um
„das pädagogische Verständnis und die soziale Verantwortlichkeit des Studenten (zu) wecken"
(III 1.9.2/1, S. 221). Die Bewertung wurde in das Zeugnis der Ersten Prüfung aufgenommen
(III 1.9.5/1 b § 13). In der Studienordnung von 1965 — für das sechssemestrige Studium —
sind für die schulpraktische Grundausbildung zwölf Wochenstunden vorgesehen; die Anforderun-
gen für die Schulpraktika blieben unverändert. Neu eingeführt wurde die Möglichkeit zu Be-
freiungen vom Sozialpraktikum bei gleichwertiger sozialpädagogischer Tätigkeit (III 1.9.5/1 d,
Ziff. 8 und III 1.9.2/1 c, Art. V).

Saarland

Im Saarland war 1955 im Rahmen der Ersten Prüfung eine „in einer Volksschulklasse zu hal-
tende Lehrprobe" vorgeschrieben (III 1.10.5/1 § 6). 1957 (III 1.10.5/1 a) wurde ^ein
sozialpädagogisches Praktikum oder ein Arbeitspraktikum" und „ein Gutachten der hauptamt-
lich Lehrenden und Lehrbeauftragten über die Leistungen des Kandidaten bei den Lehrversuchen,
das in einer Gesamtnote zusammengefaßt wird", verlangt, und keine praktische Prüfung mehr.
In der Studienordnung von 1963 werden im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung aufgezählt:
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als Tagespraktika je ein Einführungs-, ein Fach- und Hospitations- und Unterrichtsprakti-
kum; als Blockpraktika ein vierwöchiges Praktikum in einer voll ausgebauten Volksschule und
ein vier- bis sechswöchiges Praktikum in einer wenig gegliederten Volksschule (III 1.10.2/2
§ 7, Abs. 5). In der Prüfungsordnung des gleichen Jahres wird außerdem als Voraussetzung der
Hauptprüfung das „Sozialpraktikum" und eine „mindestens ausreichende Gesamtnote über die
schulpraktischen Versuche" genannt (III 1.10.5/2 § 13).

Schleswig-Holstein

Die 1962 in Schleswig-Holstein erlassene Studienordnung verlangt vom ersten bis fünften Se-
mester wöchentliche Schulbesuche (vierstündig), in einem vierwöchigen Stadtschulpraktikum
(unmittelbar vor dem ersten Semester) und einem sechswöchigen Landschulpraktikum (nach dem
fünften Semester) soll der Studierende unter Leitung des Klassenlehrers selbständigen Un-
terricht erteilen, außerdem vor oder während seiner Studienzeit mindestens vier Wochen so-
zialpädagogisch-praktischer Betätigung nachweisen (III 1.11.2/2 § 3, Abs. 4).

1.5 Die Erste (Staats-)Prüfung

Bei den formalen Anforderungen in der Ersten Prüfung der Volksschullehrer — in einigen
Ländern „Staatsprüfung" genannt — lassen sich vielleicht am deutlichsten die Diskrepan-
zen der Entwicklung zwischen verschiedenen Bundesländern aufzeigen. Es läßt sich durchgängig
eine Tendenz zur Verringerung der Zahl der Prüfungsfächer und der Klausuren und zu stärke-
rer Berücksichtigung der Grundwissenschaften auf Kosten der Fachdidaktiken beobachten. Es
wächst dafür die Bereitschaft, im Studium erworbene Leistungsnachweise als Äquivalent punk-
tueller Prüfungen gelten zu lassen.
Die im einzelnen geforderten Prüfungsleistungen in den elf Bundesländern seien im folgenden
synoptisch dargestellt, wobei wiederum — soweit vorhanden — die jeweils letzten zwei Prüfungs-
ordnungen einander gegenübergestellt werden sollen.

1.5.1 Qualifizierte Leistungsnachweise als Prüfungsvoraussetzungen

In Baden-Württemberg werden qualifizierte Leistungsnachweise über die Teilnahme in einem
„Oberseminar" in einem Fach der Erziehungswissenschaft, im Wahl- und Kernfach sowie über
die Teilnahme an Übungen im Fach Religionslehre und der Besuch von Grundkursen in der Grund-
schuldidaktik und den Didaktiken der Fächer Deutsch und Rechnen/Raumlehre verlangt (III
1.1.5/4 §2).

In Bayern, wo trotz partieller Einschränkungen an einem umfangreichen Katalog der gefor-
derten Prüfungsleistungen festgehalten wurde, sind demgegenüber als Vorleistungen nur „Se-
mesterwochenstunden" vorgeschrieben; die Prüfungsordnungen von 1961 und 1964 unterscheiden
sich lediglich hinsichtlich einer detaillierteren Spezifizierung für die einzelnen Fächer
(III 1.2.5/1 und 2 § 11).

In Berlin werden ,Je eine mit Erfolg besuchte Übung" in den vier Grundwissenschaften
und zwei Übungen im Wahlfach verlangt (1.16, S. 163).

In Bremen wurde die Prüfungsordnung von 1966 gegenüber jener aus dem Jahre 1961 um das
Erfordernis der ,,Nachweise" über „das erfolgreiche Studium von vier Didaktiken" und
„über das Studium der politischen Erziehung" erweitert (III 1.4.5/1 und 2 § 5).
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Der Hamburger Prüfungsordnung von 1952 lassen sich Angaben über die Art der gefor-
derten „Nachweise" nicht entnehmen, jedoch sind den Prüfungsunterlagen „gegebenenfalls
vom Bewerber angefertigte erziehungswissenschaftliche, fachwissenschaftliche, technische
oder künstlerische Arbeiten, die für die Beurteilung seiner Leistungsfähigkeit von Wert
sind" beizufügen (III 1.5.58/1).

In Hessen war über die Fachdidaktiken und die musischen und technischen Fächer in der
Prüfungsordnung von 1956 noch bestimmt: „Bei der Zulassung zur Prüfung wird jedem Bewerber
mitgeteilt, in welchen Fächern dieser Gruppen er mündlich geprüft wird"; vorgängige Lei-
stungsnachweise waren nicht verlangt (III 1.6.5/1, Ziff. 3 und 5). In der Prüfungsordnung
von 1962 ging mit der Beschränkung der geforderten Prüfungsleistungen einher die Forderung
nach „Studiennachweisen" über je eine Anfänger- und eine Fortgeschrittenenübung in einer
Grundwissenschaft und einer zusätzlichen Übung für Fortgeschrittene, im Wahlfach über je
eine Anfängerübung und je zwei Übungen für Fortgeschrittene im fachwissenschaftlichen und
didaktischen Bereich und jeweils zwei Anfängerübungen und zwei Übungen für Fortgeschrittene
in der Didaktik zweier Fachgebiete oder in der Didaktik der Grundschule sowie über eine
Übung mit Hospitationen in der Didaktik der deutschen Sprache oder des Rechnens (III 1.6.5/2
§ 3). Diese Forderungen wurden 1965 um die Fortgeschrittenenübung in den Grundwissenschaf-
ten reduziert; die „Übung der Didaktik der deutschen Sprache oder des Rechnens" war nur
noch dann gefordert, wenn nicht eine der beiden genannten Didaktiken nach Nr. 2 oder Nr. 3
nachgewiesen wird (III 1.6.59/3 § 2).

Für Niedersachsen sind analoge Entwicklungen anhand der amtlichen Unterlagen nicht nach-
weisbar.

In Nordrhein-Westfalen wurde 1961 anläßlich einer Revision der „Vorläufigen Prüfungsord-
nung vom 11. Mai 1948, . . . die im wesentlichen mit der Prüfungsordnung der drei Versuchs-
akademien von 1928 übereinstimmt" ausdrücklich hervorgehoben, daß die Lehrer weiterhin für
eine Lehrtätigkeit in allen Volksschulfächern aller Jahrgänge vorzubereiten sind. In allen
Volksschulfächern (ausgenommen Religionslehre und Wahlfach beziehungsweise Zusatzfach) sollten
die mündlichen Prüfungen durch den Erwerb von Übungsscheinen ersetzt werden, die die er-
folgreiche Teilnahme an theoretischen und praktischen Übungen in der Unterrichtslehre dieser
Fächer bescheinigen. Die Erteilung eines Übungsscheines wurde an eine mindestens als aus-
reichend bewertete schriftliche Arbeit (Klausurarbeit oder schriftliche Vorbereitungen auf den
Unterricht oder Bearbeitung von gestellten Beobachtungsaufgaben) gebunden; daneben konnten
für Mitarbeit in den Übungen und im Unterricht Teilnahmebescheinigungen ausgestellt werden.
Diese dienten ebenfalls der Feststellung der Kenntnisse in der fachlichen Unterrichtslehre
(III 1.8.5/1 a, Teil I, S. 207-208). Im Wahlfach wurde nach dieser Ordnung „während der
Dauer von 4 Semestern die Teilnahme an einer zweistündigen Übung" verlangt (III 1.8.5/1 a
und b § 5). Durch eine Änderungsverordnung von 1964 wurden die Bestimmungen über die „Teil-
nahmebescheinigungen" wieder aufgehoben, „um den Studenten der Pädagogischen Hochschulen
bereits vor der . . . in Aussicht genommenen Neuordnung des Studienganges ein vertieftes
Studium ausgewählter Studiengebiete zu ermöglichen" (III 1.8.5/1 c).
Die Prüfungsordnung vom Januar 1968 will dagegen das „pädagogische Prinzip des Exemplari-
schen zur Geltung gebracht" wissen und verstärkt erheblich den fachlichen Anteil des Stu-
diums. Spezifizierungen hinsichtlich der Leistungsnachweise fehlen jedoch; es wird nur all-
gemein vorgeschrieben, daß „der Anteil der Fächer des Grundstudiums etwa die Hälfte, der
des Wahlfaches etwa ein Drittel, der des Stufenschwerpunktes etwa ein Sechstel des Studiums
betragen" soll (III 1.8.5/2 § 2). Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung vom August 1968 (III
1.8.2568/3) übernimmt diese Bedingungen. Zur Prüfung in den Fächern des Grundstudiums stellt
sie außerdem frei (§ 4), allgemeine Pädagogik oder Schulpädagogik und Psychologie oder eins
der drei Fächer Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft für die Prüfung zu wählen; im
jeweils nicht-gewählten Fach (beziehungsweise der nicht-gewählten Fächergruppe) ist dann ein
Leistungsnachweis zu erbringen.

26



In Rheinland-Pfalz wurden 1957 nur ,,Dozentengutachten über die Befähigung und Betei-
ligung der Kandidaten in der Unterrichtspraxis" verlangt (III 1.9.5/1 § 4); 1961 wurde zu-
sätzlich die Forderung nach „benoteten Übungsscheinen" in „Philosophie/Soziologie und im
Wahlfach" eingeführt (III 1.9.5/1 b § 4); seit 1965 sind solche in den Fächern Philosophie/
Soziologie, in Politischer Bildung (einschließlich Didaktik der Politischen Gemeinschafts-
kunde) und im Wahlfach vorzulegen (III 1.9.5/1 d § 4).

Im Saarland wird erst in der Prüfungsordnung von 1963 und nur als Zulassungsvoraussetzung
zur Vorprüfung eine „Seminararbeit" mit einem „Thema aus den Grundwissenschaften oder den
Fachdidaktiken und -methodiken" gefordert. Ihre Funktion als Prüfungsleistung wird darin
deutlich, daß die Zulassungsarbeit zur Hauptprüfung über ein Thema aus dem jeweils anderen
der beiden Gebiete geschrieben werden muß (III 1.10.5/2).

In Schleswig-Holstein war es 1963 möglich, daß die mündlichen Prüfungen in der fachlichen
Unterrichtslehre des Wahlfaches sowie der Fächer Deutsch und Mathematik ,,durch vorher er-
worbene Methodikscheine ersetzt werden" können (116, S. 172).
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1.5.2 Die schriftliche Hausarbeit (Zulassungsarbeit)

Land
(Prüfungs-
ordnung)

Baden-
Württem-
berg
(1967)

Bayern
(1961)
(1964)

(1965)

Berlin
(116,
S. 163)

Bremen
(1961)
(1966)

Hamburg
(1952)

Hessen
(1956)

(1962)
(1965)

Nieder-
sachsen
(1958)

(1965)

Frist

minimal
1 Seme-
ster

etwa
6 Monate

8
Wochen

insgesamt
12
Wochen

Nach-
frist

möglich

maximal

Thema

„aus einem an der PH
vertretenen Studiengebiet"

aus einem der Prüfungsfächer
2 Wochen (außer Praxis des Unterrichts)

2
Wochen

bis zu
4
Wochen

(evtl. höchstens
4 Wochen
zwischen

Pause

beiden Arbeiten)

8
Wochen

8
Wochen

2
Monate

maximal
14 Tage

maximal
2
Wochen

bis zu
4
Wochen

bis zu
3
Wochen

oder: Heimat-und Volkskunde;
Didaktik des Englischunterrichts

Wahlfach, oder: Pädagogik,
Philosophie, Psychologie, Sozio-
logie, Politik

„aus einem an der PH
vertretenen Studiengebiet"

1. Erziehungswissenschaft
2. Wahlfach

Wahlfach
(Ausnahme: anderes Prüfungs-
fach)

aus einer der 4 pädagogischen
Grundwissenschaften, bzw.
fachwissenschaftl. oder didak-
tischem Bereich des Wahlfaches

aus einem der Fächer der
mündlichen Prüfungen

a)
b)

a)

b)

a)
b)

a)
b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)
b)

Aufgabenstellung
Bewertung

Studiengebiet wählt der
Bewerber; Thema vom
Fachdozenten
Fachdozent u. Korreferent

Fachdozent
Fachdozent; evtl. 2. Mit-
glied des Prüfungsausschus-
ses

zuständiger Fachdozent
zuständiger Fachdozent und
Korreferent
evtl. 3. Referent

Vorsitzender des Prüfungs-
amtes bestimmt 2 Mitglieder
des Prüfungsausschusses, die
die Aufgaben stellen und
bewerten
je Arbeit 2 Sachverständige

Vereinbarung mit Fach-
dozent
zuständiger Fachdozent;
nur bei sehr gut, mangelhaft,
ungenügend 2. Fachdozent
Fachdozent vom Prüfungs-
amt bestimmt; Bewerber
wählt Fachgebiet
wie 1956 (kein 2. mehr bei
sehr gut)

Prüfungsausschuß
Mitglied des Prüfungs-
ausschusses; evtl. weitere
Gutachter
bei schlechter als
ausreichend
2. Beurteiler erforderlich
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Land Frist Nach-
(Priifungs- frist
Ordnung)

Thema a) Aufgabenstellung
b) Bewertung

Nordrhein-
Westfalen
(1961)

8 2 „aus einem an der Akademie
Wochen Wochen vertretenen Studiengebiet"

(1968) 8 2 Fach des Grundstudiums
Wochen Wochen oder Wahlfach

a) Kandidat wählt Gebiet;
Vorsitzender d. Prüfungs-
amts bestimmt Mitglieder
des Prüfungsausschusses;
Kandidat kann um bestimm-
te Dozenten bitten

b) i. d. R. 2. Beurteiler immer
bei sehr gut oder nicht aus-
reichend

a) Prüfungsamt bestimmt Fach-
dozent; dieser nach Anhören
des Kandidaten das Thema

b) Fachdozent siehe a)

Rheinland-
Pfalz
(1957)

(1961)
(1965)

3
Monate

2
Monate

kurz-
fristig

4
Wochen

„muß eine pädagogische
Beziehung haben"

a) Fachdozent;
Fach wählt Kandidat

b) Fachdozent und ein Mit-
glied des Prüfungsausschusses;
evtl. Ministerium für Unter-
richt und Kultus

Saarland
(1957)

(1959)

(1963)

Schleswig-
Holstein
(1953)

(1966)
(116,
S. 172)

Wochen Wochen

12 2
Wochen Wochen

„aus einem an der Hochschule
vertretenen Studiengebiet

a) Vorsitzender auf Vorschlag
des Fachdozenten

b) vorschlagender Fachdozent
und i. d. R. 2. Mitglied des
Prüfungsamtes; immer bei
sehr gut oder nicht ausreich.

(zur Vorprüfung: Seminararbeit aus Grundwissenschaften
oder Fachdidaktiken und -methodiken)

8 2 zur Vorprüfung a) Fachdozent auf Wunsch
Wochen Wochen nicht gewähltes Gebiet des Studenten

b) Fachdozent; bei sehr gut
oder nicht ausreichend Fach-
vertreter als Korreferent

6
Wochen

8
Wochen

2 „aus einem an der Hochschule
Wochen vertretenen Studiengebiet"

a) zuständiger Fachdozent
b) 2 Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses
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1.5.3 Schriftliche Aufsichtsarbeiten (Klausuren)
Land Fächer
(Prüfungs-
ordnung)

Themen
zur Wahl
je Fach

Dauer

Baden- 1. wahlweise Pädagogik oder Allgemeine Didaktik
Württem- 2. Wahlfach
berg(1967)

4 Stunden

Bayern 1. Pädagogik
( 1961 ) 2. Geschichte der Pädagogik

3. Psychologie
4. Allgemeine Didaktik einschließlich Schulkunde und

Schulhygiene (2 Aufgaben)
(kath.: Methodik weltanschaulich bedeutsamer Fächer)

5. Religionslehre und -pädagogik (2 Aufgaben)

(1964) wie 1961 (ohne: Geschichte der Pädagogik)

(1968) 1. Pädagogik
2. Allgemeine Didaktik
3. Katholische oder evangelische Religionslehre und

-Pädagogik (2 Aufgaben)
4. Psychologie

Anzahl
durch
Prüfungs-
haupt-
ausschuß
festgelegt

6
6

je 3
6

4
4
4

5

5

4
4

5
4

Stunden
Stunden
Stunden

Stunden

Stunden

Stunden
Stunden

Stunden
Stunden

Berlin 1. Wahlfach

Bremen

Nieder-
sachsen

keine Klausuren

Hamburg „Der Prüfungsausschuß kann in den Prüfungsfächern von höchstens
(1952) einem Bewerber schriftliche Arbeiten ... unter Aufsicht 3 Stunden

anfertigen lassen, wenn der Ausschuß dies für notwendig
hält, um ein zuverlässiges Urteil über die Leistungsfähigkeit
des Bewerbers zu gewinnen"

Hessen , Jeder Bewerber kann in einem erziehungswissenschaft- 6 Stunden
(1956) liehen Fach anstelle der mündlichen Prüfung eine

schriftliche Arbeit unter Aufsicht anfertigen"

( 1962) auf Wunsch in der Bibliothek des betreffenden Fach- 2 4 Stunden
(1965) seminars: ,,Diese darf benutzt werden"

keine Klausuren

Nordrhein- keine Klausuren
Westfalen
(1961)
(1968) Wahlfach oder Fach des Grundstudiums

(abhängig von dem Fach der Hausarbeit)
4 Stunden

Rheinland- keine Klausuren
Pfalz
(1957)
(1965)
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Land
(Prüfungs-
ordnung)

Fächer Themen
zur Wahl
je Fach

Dauer

Saarland
(1955)

(1957)
(1963)

1. Prüfungsabschnitt:
a) Deutsch
b) Mathematik
c) Religion
d) Französisch
e) Geschichte/Erdkunde/Physik/Chemie/Biologie wahlweise

2. Prüfungsabschnitt:
a) Pädagogik
b) Allgemeine und besondere Methodik
c) Religion
d) Französisch

keine Klausuren

4 Stunden
4 Stunden
2 Stunden
3 Stunden
2 Stunden

4 Stunden
4 Stunden
2 Stunden
3 Stunden

Schleswig-
Holstein
(1953)
(1966)

keine Klausuren

1.5.4 Mündliche Prüfungen

Land Fächer Dauer in Minuten

Baden- 1. Pädagogik oder Allgemeine Didaktik
Württem- (abhängig vom Klausur-Fach)
berg 2. Schwerpunkt fach: wahlweise Psychologie, Philosophie,
(1967) Soziologie, Politik

3. Wahlfach (fachwissenschaftlich und didaktisch)
4. Kernfach (didaktisch)
5. Beifach (aus der Fächergruppe der Kernfächer)

30

20
30
20
20

Bayern
(1961)
(1964)
(1968
keine
Änderung)

1961 1964
1. Philosophie
2. Zeitgeschichte einschließlich Sozialkunde

Politische Wissenschaft
3. wahlweise: Deutschkunde oder Heimat- und Volkskunde

Didaktisches Pflichtfach, d. i. Didaktik des Deutschunterrichts
4. nach Losentscheid: Didaktik des Grundschul- einschließlich

Heimatkundeunterrichts, des Deutschunterrichts oder des
Rechen- und Raumlehreunterrichts

20
15

15

>0

20

20

20
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Land Fächer Dauer in Minuten

1961 1964

15

15

5. Didaktisches Wahlfach:
1961 : Erdkundeunterricht

Geschichtsunterricht
Naturkunde-/Naturlehreunterricht
Sozialkundeunterricht

1964: Deutschunterricht
Erst- und Heimatkundeunterricht
Rechen-/ Raumlehreunterricht
Geschichts-/Sozialkundeunterricht
Erdkundeunterricht
Naturkundeunterricht
Naturlehreunterricht

6. (1961 obligatorisch, 1964 als „musisches Wahlfach")
Leibeserziehung einschließlich Didaktik 15
Musikerziehung erschließlich Didaktik des Singens 20
Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didaktik 15

Berlin 1. Pädagogik
(116, 2. Philosophie/Psychologie/Soziologie/Politik nach Wahl
S. 163) 3. Wahlfach

4. Grundschulpädagogik und Fach- bzw. Fachgruppendidaktik
in Zusammenhang mit den unterrichtspraktischen Prüfungen

20

20

Bremen 1. Pädagogik
(1961) 2. Psychologie

3. Schulpädagogik
a) Allgemeine Schulpädagogik
b) Schulpädagogik der verschiedenen Altersstufen
c) Schulpädagogik der Unterrichtsfächer Deutsch,

Rechnen/Raumlehre, 2 Fächer nach Wahl, davon ein
musisches oder technisches

4. wahlweise: Soziologie/Philosophie/Politische Erziehung/
Religionswissenschaft

5. Wahlfach

1961: nach der
praktischen Prüfung

Schulpädagogik
nach dem 5. Se-
mester möglich;
keine Dauer
angegeben

(1966)

Hamburg
(1952)

1. Pädagogik
2. pädagogisch bedeutsame Fragestellungen, Ergebnisse und

Methoden in
a) Psychologie
b) wahlweise: wie 1961 Ziffer 4

3. Wahlfach

1. Pädagogik
2. Wahlfach

keine Dauer
angegeben

keine Dauer
angegeben
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Land Fächer Dauer in Minuten

Hessen
(1956)

(1962)
(1965)

(1956)

(1962)
(1965)
(1956)
(1962)
(1965)

I. Erziehungswissenschaftenx

1. Allgemeine Pädagogik
2. Geschichte der Pädagogik oder Philosophie
3. Schulpädagogik
4. Psychologie
5. Soziologie oder Politische Wissenschaft

2 Pädagogische Grundwissenschaften
a) Pädagogik oder Pädagogische Psychologie
b) Soziologie der Erziehung/Politische Bildung

II. Schulpädagogische Grundlegung der Unterrichtsfächer
1. Religion
2. Deutsch und Sprecherziehung
3. Rechnen und Raumlehre
4. Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde mit Heimatkunde,

Biologie, Physik und Chemie (davon 1—2 Fächer)
5. Musik, Bildende Kunst, Werken, Familienhauswesen,

Leibeserziehung
6. Fremdsprache (Englisch, Französisch, Latein)

wahlweise: 2 Fachdidaktiken oder
Grundschuldidaktik
Wahlfach: Erziehungswissenschaft oder Unterrichtsfach

Wahlfach: fachwissenschaftlicher und didaktischer Bereich

1956 1962 1965

30
30
30
30
30

maxi- maxi-
mal
45
45

mal
30
30

in

6 Fä-
chern
je 20

maxi-
mal
je 30
60

maxi-
mal
je 30
45

60

60 45

keine Angaben über
die Dauer

Nieder- 1. Pädagogik einschließlich allgemeine Unterrichtslehre
Sachsen 2. Psychologie
(1958) 3. wahlweise: Philosophie/Soziologie/Politische Wissenschaft
(1965) 4. Religion (fakultativ)

5. ein Fachgebiet mit Didaktik

Nordrhein- 1. Pädagogik 30
Westfalen 2. Psychologie 20
(1961) 3. Philosophie \ nur eines, wenn in Religion 20

4. Soziologie / eine mündliche Prüfung abgelegt wird 20
5. Allgemeine Unterrichtslehre 15
6. Wahlfach und seine Unterrichtslehre 20
7. Religionslehre und katholischer Religionsunterricht bzw.

evangelische Unterweisung
8. Deutsch und Mathematik (Rechnen/Raumlehre) l je
9. wahlweise: Geschichte/Erd- und Heimatkunde/Naturkunde/ ( 15

Naturlehre
10. wahlweise: Musik-/Kunst-/Leibeserziehung
(Nr. 8—10 durch Übungsscheine ersetzbar)
11. Zusatzfächer: Englisch, Nadelarbeit, Hauswirtschaft, Werken 20

(eines wählbar: ersetzen die Prüfung im Wahlfach)

1956 war eine Prüfung in Erziehungswissenschaft durch eine Klausur ersetzbar; eine weitere konnte auf Antrag des
Fachdozenten erlassen werden.



Land Fächer Dauer in Minuten

( 1962) 1. Pädagogik maximal
a) Allgemeine Pädagogik 30
b) Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik 15

2. Psychologie 20
3. Philosophie oder Soziologie 20
4. Wahlfach 20
5. katholische oder evangelische Religionslehre

oder zweites Wahlfach 15
6. Deutsch
7. Mathematik (Rechnen/Raumlehre)
8. Geschichte oder Erd- und Heimatkunde oder Biologie > je

oder Naturlehre [ 15
9. Musik- oder Kunst- oder Leibeserziehung
(Nr. 6—9 durch Übungsscheine ersetzbar)

10. Zusatzfächer: wie 1961 20

(1968) 1. wahlweise: Allgemeine Pädagogik oder Schulpädagogik 30
2. wahlweise: Psychologie/Philosophie/Soziologie/

Politikwissenschaft 30
3. Wahlfach 45
4. Stufenschwerpunkt: 2 Fächer 45

Rheinland- 1. Pädagogik, systematisch und geschichtlich
Pfalz 2. Religionswissenschaft
( 1957) 3. Allgemeine Didaktik einschließlich Schulkunde
(1961) 4. Psychologie

Besondere Unterrichtslehre:
5. Religion
6. Deutsch
7. Rechnen/Raumlehre
8. Grundschulmethodik
9. wahlweise: Geschichte und Politische Gemeinschaftskunde/

Biologie/Naturlehre/Erdkunde
10. wahlweise: Bildnerische Erziehung/Werken oder Nadelarbeit/

Leibeserziehung
11. Musikerziehung
(Nr. 8—11 können schon im letzten Semester geprüft werden)

(1965) Grundschuldidaktik wurde in die Prüfung der Allgemeinen
Didaktik einbezogen

keine Angaben
über die Dauer

Saarland 1. Prüfungsabschnitt
(1955) a) Deutsch

b) Mathematik
c) Religion
d) Französisch
e) 2 der Fächer: Geschichte/Erdkunde/Physik/Chemie/Biologie

(eines bestimmt die Prüfungsleitung; eines wählt der Prüfling)

2. Prüfungsabschnitt:
a) Pädagogik und Psychologie
b) Methodik der einzelnen Fächer
c) Religion
d) Französisch

keine Angaben
über die Dauer
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Land Fächer Dauer in Minuten

( 1957) 1. Pädagogik (systematisch und historisch sowie Allgemeine maximal
Didaktik) 30

2. Psychologie 20
3. wahlweise: Philosophie oder Soziologie 20
4. Religionswissenschaft einschließlich Didaktik 30
5. Wahlfach mit Didaktik 30
6. Deutsch 20
7. Mathematik (Rechnen/Raumlehre) 20
8. wahlweise: Geschichte mit politischer Gemeinschaftskunde/

Erd- und Heimatkunde/Naturlehre/Naturkunde 20
9. Kunst- oder Leibeserziehung oder Nadelarbeit 20

10. Musikerziehung 20

(1963) Vorprüfung:
1. Deutsch 15
2. Rechnen und Raumlehre 15
3. wahlweise: Geschichte/Politische Bildung/Erdkunde/

Heimatkunde 15
4. wahlweise: Naturkunde oder Naturlehre 15
5. wahlweise: Musikerziehung/Bildende Kunst/Leibeserziehung 15
(Nr. 3—5: hier entfällt die Fächergruppe, in der die geforderte
Seminararbeit geschrieben wurde)

Hauptprüfung:
1. Allgemeine und historische Pädagogik 20
2. Schulpädagogik 15
3. Psychologie 15
4. wahlweise: Philosophie/Soziologie/Politische Bildung 15
5. Theologie einschließlich Didaktik und Methodik 20

(als Wahlfach 30)
6. Wahlfach 20

Schleswig- 1. Erziehungswissenschaft wahlweise mit Schwerpunkt auf 30 im Wahlteilfach,
Holstein theoretischer Pädagogik/praktischer Pädagogik/Psychologie je 10 in den anderen
(1953) 2. Wahlfach einschließlich Methodik 30

3. fachliche Unterrichtslehre in Deutsch (falls Wahlfach: Rechnen)
und einer weiteren Methodik je 15

4. Sonderfächer einschließlich Didaktik 30 insgesamt

(1966) 1. Pädagogik (wahlweise vorwiegend theoretische oder praktische)
(116, 2. Psychologie
S. 172) 3. Wahlfach

4. fachliche Unterrichtslehre im Wahlfach sowie in Deutsch und
Mathematik, soweit nicht eines Wahlfach ist
(durch Methodikscheine ersetzbar)

5. evtl. Sonderprüfungen in Religion, Hauswirtschafts- und
Handarbeitslehre
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1.5.5 Zusatzprüfungen im Rahmen der Ersten Prüfung

Zusatzprüfungen stellen teils — als Bestandteil der Prüfung — spezifische Formen des Ab-
schlusses der Studien im Wahlfach dar, teils bilden sie Äquivalente für abgeschaffte Teile
der Prüfungsordnungen (speziell im Fach Religion), teils sind sie eingeführt, um einer spe-
zifischen Mangelsituation in bestimmten Fächern zu begegnen, zuweilen bilden sie Ansatzpunk-
te für eine zunehmende Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Lehrergruppen. Sie sollen
deshalb an dieser Stelle nur soweit einbezogen werden, als sie Elemente der Prüfungsordnun-
gen sind, den Stoff der regulären Studien zum Gegenstand haben, in zeitlichem Zusammenhang
mit der Ersten Prüfung abgenommen werden und nicht von vornherein darauf angelegt sind, die
Qualifikation für eine andere Schulart als die Volksschule nachzuweisen. Überschneidungen
mit anderen Kapiteln (speziell: Realschullehrer und Fortbildung nach der Zweiten Staats-
prüfung) werden sich dennoch nicht ausschließen lassen •
Fachlich gibt es drei deutliche Schwerpunkte: einmal das Fach Englisch (in Einzelfällen auch
andere Sprachen) im Zusammenhang mit der Einführung des Fremdsprachenunterrichts in der Volks-
schule, zum zweiten das Fach Religion im Zusammenhang mit den parallelen Auseinandersetzun-
gen um Ort und Gewicht des Religionsunterrichts in der Schule, schließlich die oft als
„musisch-technische Fächer" zuzusammengefaßten Unterrichtsgebiete, für die eine besondere
Mangelsituation besteht (vgl. das Einsetzen der „Fachlehrerausbildung" im gleichen Zusam-
menhang).
Aus der genannten Abgrenzung folgt, daß nicht in allen Bundesländern relevante Regelungen
existieren; in einigen Ländern jedoch beeinflussen sie direkt den Prüfungsverlauf.

In Baden-Württemberg (1967) sind entsprechende Regelungen nicht getroffen; die Aufgliede-
rung der didaktischen Fächer in Kern- und Beifach erfüllt in etwa die gleiche Funktion (III
1.1.5/4).

In Bayern wurde am 6. Juli 1965 erstmals eine Zusatzprüfung in „Didaktik des Englisch-
unterrichts" eingeführt (III 1.2.5/2 a), zu der Bewerber zugelassen werden können, „wel-
che die Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen bereits bestanden oder sich zu dieser
Prüfung gemeldet haben" (§ 41). Letztere können auch das Thema der Zulassungsarbeit aus
diesem Fach gestellt bekommen. Als Voraussetzungen gelten: Kenntnisse der englischen Spra-
che wie in der Reifeprüfung bei der zweiten Fremdsprache, die Teilnahme an entsprechenden
Lehrveranstaltungen und ein zwei Semesterwochenstunden umfassendes Schulpraktikum. Die Prüfung
wird mündlich durchgeführt und „dauert dreißig Minuten. Für etwa die Hälfte dieser Zeit ist
das Prüfungsgespräch in englischer Sprache zu führen". Die Anforderungen entsprechen den
Bestimmungen für das Wahlfach.
Im Januar 1968 wurde — als Folge des Verzichts auf das bisher für katholische Pädagogische
Hochschulen verbindliche Prüfungsfach „Methodik weltanschaulich bedeutsamer Fächer" —
eine „Sonderprüfung im Fach Religionslehre und Religionspädagogik" eingeführt, für die die
bisher verbindlichen Studienanforderungen gelten und die aus einer „Klausurarbeit im Fach
Religionslehre und Religionspädagogik" besteht. Diese Prüfung ist jedoch befristet auf die
Termine 1968/11 und 1969/1 und begrenzt auf Teilnehmer, die „die Erste Prüfung . . . im
Prüfungstermin 1967/11 oder früher bestanden haben" (III 1.2.5/2 b).

Für Berlin ist dieser Aspekt insofern irrelevant, als dort die Lehrerausbildung nicht
für verschiedene Schularten erfolgt, sondern nach der Ausbildung in ein oder zwei Wahlfä-
chern unterschieden wird. Diese Zwei-Fächer-Prüfungen sind deshalb eher den Realschullehrer-
Prüfungen in anderen Ländern gleichzusetzen (III 1.3.9/3).

In Bremen wurden 1954 Zusatzprüfungen in drei Sprachen nur für Bewerber, „die die Zwei-
te Lehrerprüfung bestanden" und „vor der Prüfung ausreichend (mindestens ein Jahr) in der zu
prüfenden Fremdsprache Unterricht an einer öffentlichen bremischen Schule erteilt haben",
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eingeführt (III 1.4.9/2 § 4). Zuvor hatte es lediglich eine Sonderprüfung im Englischen
gegeben(III 1.4.9/1).

In Hamburg wurde ein Äquivalent für Zusatzprüfungen geschaffen, indem nach Genehmigung
auch besondere Studiengebiete als prüfungsfähige Wahlfächer zugelassen werden können (III
1.5.58/1 § 5).

In der hessischen Prüfungsordnung von 1956 war als Ausnahmefall eine Prüfung in einem
Zusatzfach zulässig, wenn der Studierende außerhalb des ordentlichen Studienplans aufgrund
besonderer Voraussetzungen an einer zusätzlichen Fachausbildung teilgenommen hat. Jedes
Fachgebiet konnte Zusatzfach sein; die Fremdsprachen Englisch, Französisch und Latein konn-
ten nur in Verbindung mit einem entsprechenden Wahl- oder Zusatzfach Gegenstand der regu-
lären Didaktik-Prüfungen sein (III 1.6.5/1, Ziff. 5 und 12). 1962 waren Zusatzprüfungen nicht
mehr vorgesehen; für die Lehrbefähigung im Religionsunterricht war insofern eine Sonderrege-
lung festgelegt, als sie davon abhängig gemacht wurde, daß eine Prüfung in evangelischer
oder katholischer Theologie als Wahlfach oder in „Didaktik der evangelischen oder katholi-
schen Glaubenslehre" als didaktischem Fach abgelegt worden beziehungsweise eine Anfänger-
und eine Fortgeschrittenenübung nach der zweiten Übung mit einer Klausur abgeschlossen wor-
den war (III 1.6.5/2 § 21). 1965 wurden darüber hinaus „Erweiterungsprüfungen", die erst
nach Abschluß der Ersten Prüfung abzulegen sind, eingeführt (III 1.6.59/3 § 20 ff).

In Niedersachsen sind in der Prüfungsordnung von 1958 „Erweiterungsprüfungen" in den
Fachgebieten „Religion und Englisch" erst nach der Ersten Prüfung vorgesehen (III 1.7.5/2
§ 13); seit 1965 können sie auch als „Bestandteil der mündlichen Prüfung" im Rahmen der
Ersten Prüfung abgelegt werden. Die Bestimmungen über „Erweiterungsprüfungen" — nunmehr
in den Fächern Religion, Englisch, Hauswirtschaft und Textile Gestaltung möglich - blieben
davon unberührt (III 1.7.5/3 § 8, Abs. 4 und 14). In der neugefaßten Prüfungsordnung von
1968 (III 1.7.5/4) ist die Erweiterungsprüfung wiederum nur nach der Ersten Prüfung und nur
in den Fächern evangelische und katholische Religion möglich (§ 15).
In Nordrhein-Westfalen wurde die Prüfungsordnung von 1957 (III 1.8.5/1) im Jahre 1960
um eine „Ordnung der Zusatzprüfung in Englisch" (III 1.8.9/1 a) ergänzt, die die Rege-
lung der Lehrbefähigung für Englischunterricht an Volksschulen von 1949 ablöste. Diese —
wie auch später erlassene Ordnungen für die Fächer katholische Religion, evangelische
Unterweisung, Nadelarbeit, Hauswirtschaft und Werken — regelten ebenfalls nachträglich
abzulegende Prüfungen (III 1.8.9/2,4,5,6). Die Prüfungsordnung von 1961 sah die Möglichkeit
vor, in einem der Fächer Englisch, Nadelarbeit, Hauswirtschaft oder Werken eine „Zusatz-
prüfung" abzulegen, die eine Befreiung von der Prüfung im Wahlfach zur Folge hatte. Als
Voraussetzungen galten die in den genannten Regelungen aufgeführten Anforderungen; als Prü-
fungsleistung wurde eine zwanzig Minuten dauernde mündliche Prüfung über Fachwissen und
Unterrichtslehre des Faches verlangt (III 1.8.5/1 a §§ 9 und 10). In der Prüfungsordnung
vom Januar 1968, die den Studierenden weit mehr Wahlfreiheit läßt, fehlen entsprechende
Regelungen; nachträgliche Erweiterungsprüfungen sind nicht mehr auf die genannten Fächer
beschränkt, sondern können in jedem als „Wahlfach" zulässigen Fach abgelegt werden (III
1.8.5/2 § 18). Die Prüfungsordnung vom August 1968 (III 1.8.5/3) übernimmt diese Regelung:
die Art der Vorbereitung ist dem Prüfling überlassen; die Prüfung ist schriftlich und münd-
lich.

In Rheinland-Pfalz enthält erstmals die Änderung der Prüfungsordnung von 1965 insofern
analoge Bestimmungen, als Kandidaten, die „nach einem Studium an einer Pädagogischen Hoch-
schule auf christlich-simultaner Grundlage an der Prüfung in Theologie und in der Didaktik
des Religionsunterrichts nicht teilnehmen . . ., sich in diesem Falle einer mündlichen Prü-
fung in Philosophie unterziehen" müssen. Zulassungsvoraussetzung ist, daß der Kandidat ein
erweitertes Studium der Philosophie in dem für Theologie vorgeschriebenen Umfange nachweist;
die für das Studium der Philosophie allgemein vorgeschriebene Gesamtstundenzahl wird hierauf
nicht angerechnet (III 1.9.5/1 d § 3 a).
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Durch eine Änderungsverordnung vom 24. Februar 1967 wurden Zusatzprüfungen für „das Fach
Englische Sprache und Didaktik des englischen Sprachunterrichts in Volksschulen" „im Rahmen
der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen oder bei Bedarf in einer besonderen Prüfung"
eingeführt. Zugelassen werden kann:
a) wer während des Studiums an der Pädagogischen Hochschule das Wahlfach Englische Spra-

che und Didaktik des englischen Sprachunterrichts im vorgeschriebenen Umfange ordnungsgemäß
studiert hat und ein mindestens ausreichendes Ergebnis der schulpraktischen Ausbildung im Un-
terrichtsfach Englisch nachweist oder

b) wer die Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen bestanden, sich durch Teilnahme
an Vorlesungen, Arbeitsgemeinschaften oder durch Selbststudium auf die Prüfung vorbereitet
und eine Lehrprobe im Englischunterricht mit Erfolg gehalten hat.

In einer vierstündigen Klausurarbeit und einer mündlichen Prüfung werden „Kenntnis der Phone-
tik und Grammatik der englischen Sprache sowie Sicherheit im Gebrauch der englischen Umgangs-
und Schriftsprache . . . (ferner) Überblick über die wichtigsten Epochen der englischen Lite-
ratur . ... und die Kenntnis eines englischen Schriftstellers . . ., (schließlich) Didaktik
des englischen Sprachunterrichts in Volksschulen" verlangt (III 1.9.59/1 f). Die neugefaßte
Prüfungsordnung vom September 1968 (I 1.9.5/2) übernimmt die Vorschrift zur Philosophieprüfung
(§4); Englisch wird unter die regulären Fächer eingereiht, die Verordnung von 1967 aber
nicht aufgehoben.

Im Saarland wurde in der Neufassung der Prüfungsordnung von 1957 — die den Übergang vom
Seminar- zum Hochschulstudium regelt — der Katalog der Prüfungsfächer speziell im Bereich
der Didaktiken und Methodiken stark beschnitten und zugleich die Möglichkeit geschaffen „auf
Antrag . . . in den Fächern Französisch, Werken, Hauswirtschaft eine zusätzliche Lehrbefähi-
gung durch eine mündliche Prüfung von „höchstens 20 Minuten" zu erwerben (III 1.10.5/1 a
§ 10). Gleichzeitig mit der Einführung mehrerer Wahlmöglichkeiten wurde diese Regelung 1963
wieder aufgegeben (III 1.10.5/2).

In Schleswig-Holstein ist seit 1953 ein „freiwilliges Wahlfach" vorgesehen für „Stu-
dierende, die eine besondere Veranlagung und ein echtes Interesse für die musische Erziehung
haben und geneigt sind, in ihrem späteren Beruf vornehmlich in diesen Fächern zu unterrich-
ten" (III 1.11.2/1 § 9). Entsprechend kann eine allein mündliche „Sonderprüfung in einem
oder mehreren der . . . Ausbildungsbereiche: Musik, Leibeserziehung, bildnerische Erziehung,
Laienspiel, Hauswirtschafts- und Handarbeitslehre sowie evangelischer oder katholischer Re-
ligionsunterricht" und ihrer Didaktik abgelegt und ein Sonderzeugnis erworben werden
(III 1.11.5/1 §3).

1.6 Berufspraktische Ausbildung in der Schule

Seit der mit Recht in der Untersuchung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände 1961
(17) erhobenen Klage über die unangemessene berufspraktische Vorbereitung des Volksschulleh-
rers, über Überbelastung nach dem Staatsexamen und das Fehlen von Anleitung und Hilfe, die
in die Forderung nach einem Vorbereitungsdienst auch für die Volksschullehrer mündet, zeigt
sich deutlich eine Tendenz zur Ausdehnung und Intensivierung der die Berufseinführung beglei-
tenden Unterweisung sowohl innerhalb der ausbildenden Schule, als auch in den parallel ver-
anstalteten Arbeitsgemeinschaften beziehungsweise Seminaren. In einzelnen Ländern wurde in-
zwischen der „Vorbereitungsdienst" formell eingeführt.

Baden-Württemberg

Im Baden-württembergischen Lehrerbildungsgesetz wurde 1958 lediglich bestimmt, daß im An-
schluß an die Erste Prüfung Bewerber als Beamte auf Widerruf an Volksschulen beschäftigt
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werden und an einer vom Kultusministerium bestimmten Fortbildung teilzunehmen hätten (I
1.1.0/1 § 8, Abs. 3); eine „Fortbildungsordnung" wurde in Aussicht gestellt (§ 10). Erst
im Januar 1966 wurde sie schließlich erlassen. Sie schreibt die Teilnahme an der zweijäh-
rigen Ausbildung, verbunden mit einer Kürzung der Pflichtstundenzahl um zwei Wochenstunden,
vor. Über die „Ausbildung an der Schule" ist darin festgelegt: „Der Schulleiter macht
die Teilnehmer an der Ausbildung mit den örtlichen Schulverhältnissen vertraut und berät
sie bei der Erstellung und Führung der für den Unterricht erforderlichen Unterlagen. Er be-
sucht sie im Unterricht und bespricht anschließend mit ihnen Aufbau, Verlauf und Ergebnis
des Unterrichts. Mindestens einmal im Monat hospitiert der Teilnehmer . . . bei seinem
Schulleiter oder nach Absprache mit ihm bei einem anderen Lehrer an seiner oder einer be-
nachbarten Schule und fertigt einen Bericht darüber an." (III 1.1.6 §§ 1 und 6)
1961 wurden von den Lehrern im Vorbereitungsdienst dreißig Wochenstunden Unterricht verlangt;
nur auf Antrag wurde „das Stundendeputat auf sechs Monate vor der Zweiten Dienstprüfung
um zwei Stunden ermäßigt" (17, S. 5); Mentoren waren für die Junglehrer nicht eingeführt;
erst 1968 legte ein Erlaß ihre Bestellung und eine Sondervergütung für sie fest (III
1.1.7/1).

Bayern

In Bayern wurden schon 1950 und 1956 Bestimmungen über ,,den Vorbereitungsdienst der Lehr-
amtsanwärter für den Volksschuldienst" beziehungsweise die „unterrichtspraktische Ausbil-
dung der Fortbildungsteilnehmer" erlassen (III 1.2.6/1 und 2). 1967 wurde die „Fortbil-
dungspflicht für alle Lehrkräfte, die noch nicht die Zweite Lehramtsprüfung abgelegt haben
(soweit sie nicht ausdrücklich von der Teilnahme an der amtlichen Fortbildung durch die
Regierung befreit worden sind) . . . bis zur Aushändigung des Prüfungszeugnisses" festge-
stellt; Ausbildung innerhalb der Schulen ist nicht erwähnt (III 1.2.6/3). 1961 konstatierte
die AGDL (17, S. 7): „. . . der Lehrer im Vorbereitungsdienst erteilt vollverantwortlich
Unterricht als Klassenlehrer". Eine Verordnung vom 21. Februar 1968 weist nur unwesent-
liche Erleichterungen aus: Die „Ap. Lehrer an Volksschulen sollen regelmäßig nicht mehr
als 26 Wochenstunden Unterricht erteilen . . ., haben (aber) die auf 30 fehlenden Wochen-
stunden im Praktikum in der Klasse eines erfahrenen Lehrers zu hospitieren. Ap. Lehrer an
Volksschulen, denen die Genehmigung zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung erteilt wurde
oder wird, sind zu verpflichten, 30 Wochenstunden Unterricht an Volksschulen zu geben. . .
Ap. Lehrer an Volksschulen, die die Zweite Prüfung für das Lehramt an Volksschulen mit Er-
folg abgelegt haben, können in der Zeit von Beginn des Schuljahres bis zur Aushändigung des
Prüfungszeugnisses von der Teilnahme an den Seminarveranstaltungen befreit werden, wenn
dadurch Unterrichtsausfall in der von ihnen geführten Klasse vermieden wird", sollen dann aber
dreißig Wochenstunden Unterricht geben (III 1.2.6/4, Art. VII, S. 84).

Berlin

In Berlin wurde 1952 für alle Lehrergruppen eine einheitliche „Ordnung für die Ausbildung
der Absolventen der Hochschulen einschließlich der Pädagogischen Hochschule für den Lehrer-
beruf" erlassen. Darin wurde die Gewährung von Unterhaltszuschüssen mit der Verpflichtung
verbunden, „an den vom Hauptschulamt eingerichteten Ausbildungskursen teilzunehmen". Die
Ausbildung sollte aus wöchentlich elf Hospitationsstunden mit Unterrichtsvorbereitung und
-durchführung unter Anleitung und sechs bis zwölf praktisch-theoretischen Unterrichtsstunden
bestehen. Außerdem konnten bei Gewährung eines Unterhaltszuschusses acht bis elf Wochenstun-
den Unterricht in eigener Verantwortung übernommen werden (III 1.3.6/1). 1961 hatte der
„Junglehrer" außerdem an der Grundschule 22 bis 23 Wochenstunden, an den Oberschulen
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praktischen Zweiges und technischen Zweiges 21 bis 22 Wochenstunden, in jedem Falle je-
doch fünf Stunden weniger als der vollausgebildete Lehrer der gleichen Schulart zu unterrich-
ten und in der Woche fünf Ausbildungsstunden zu absolvieren (17, S. 9).
Der „Verordnung über die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter" vom 16. April 1964 ist zu
entnehmen, daß — in der Regel von dem Schulleiter — Gutachten über den Lehramtsanwärter ange-
fordert werden (III 1.3.8/6 § 4, Abs. 5).

Bremen

In Bremen erteilte 1961 der Lehrer im Vorbereitungsdienst 28 Wochenstunden und war zur Teil-
nahme an Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaften nicht verpflichtet (17, S. 11). Seit 1965
ist eine grundlegende Änderung eingetreten (III 1.4.6/1): Es gibt obligatorische Fortbildungs-
veranstaltungen, und es werden regelmäßige schriftliche Arbeiten verlangt. Hinweise auf eine
berufspraktische Betreuung in den Ausbildungsschulen sind jedoch zumindest in den amtlichen
Verlautbarungen nicht enthalten (vgl. 1.7).

Hamburg

Für Hamburg wurde offenbar erst am 11. Juni 1968 eine „Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für das Lehramt an Volks- und Realschulen" erlassen. Davor (17, S. 13 f.) unterrichteten
die Junglehrer ,,im ersten und zweiten Dienstjahr 24 Stunden pro Woche, vom dritten Dienst-
jahr an 29 Stunden", erhielten in ihrer Schule einen älteren Kollegen als Mentor zugewie-
sen und waren zu Fortbildungsveranstaltungen verpflichtet. Nach der Neuordnung werden die
Referendare „nacheinander mindestens 2 Schulen zur Ausbildung zugewiesen. Die Ausbildung
umfaßt Hospitationen, Unterrichtsversuche, Ausbildungsunterricht bis zu zehn Wochenstunden
und Teilnahme am gesamten Schulleben." Ausnahms- und vertretungsweise übernommene Unter-
richtsstunden werden auf den Ausbildungsunterricht angerechnet; im zweiten Jahr des Vorbe-
reitungsdienstes kann ein Lehrauftrag von zwölf Wochenstunden Unterricht und längstens
sechs Monaten erteilt werden (III 1.5.68 §§ 8 und 10).

Hessen

1953 wurde in Hessen eine Vereinheitlichung und Koordinierung der aufgrund von Eigeninitia-
tiven entstandenen „Arbeitsgemeinschaften für Lehramtsanwärter" verfügt. Zugleich wurde
angeordnet, daß „an größeren Schulsystemen . . . für die Betreuung der Lehramtsanwärter
vom Schulleiter eine geeignete Lehrkraft als Mentor zu bestimmen" sei (III 1.6.6/1).
1961 erfolgte aufgrund des 1958 erlassenen Lehrerbildungsgesetzes eine „Neugestaltung der
berufspraktischen Ausbildung der außerplanmäßigen Lehrer an Volks- und Mittelschulen",
die eine engere Kooperation zwischen Ausbildungsschulen und Seminar-Ausbildung intendierte.
Für die Tätigkeit der Lehramtsanwärter in den „Ausbildungsschulen" wurden folgende Be-
dingungen vorgeschrieben:
a) Mehrklassigkeit der Schule,
b) Leitung einer Klasse mit relativ geringen Schwierigkeiten,
c) ein den Ausbildungsaufgaben angepaßter Stundenplan,
d) Unterricht im Wahlfach, in den Schwerpunktfächern und -stufen,
e) Einführung, Anleitung und ständige Beratung durch einen Mentor,
f) Unterstützung durch Schulleiter und Kollegium,
g) Hospitationsmöglichkeit in verschiedenen Stufen und Schulen,
h) Möglichkeit zur Bildung von Arbeitsgruppen der apl. Lehrer in der Schule oder in be-

nachbarten Schulen.
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„. . . In der Landschule müssen die Aufgaben der Mentorenauswahl, des Wahlfachunterrichts
und der Hospitationen gegebenenfalls durch enge Zusammenarbeit einer Gruppe von Schulen be-
nachbarter Orte gelöst werden/' (III 1.6.6/2, Ziff. 2)
Die 1965 erlassene Ausbildungsordnung übernimmt die wesentlichen Bestimmungen.
Im Ausnahmefall können für eine begrenzte Zeit der pädagogischen Ausbildung auch Sonder-
und Realschulen als Ausbildungsschulen zugelassen werden.
Während der Ausbildung in der Schule soll jeder einzelne Anwärter vom Schulleiter und Kolle-
gium ständig beraten werden. „Beim erstmaligen Eintritt in den Schuldienst ist dem Anwärter
ausreichend Gelegenheit zur Orientierung und Einarbeitung in seinen neuen Aufgabenbereich
zu geben. In den ersten 14 Tagen seiner Unterrichtstätigkeit soll er höchstens bis zur
Hälfte seiner Pflichtstundenzahl selbständig unterrichten." (III 1.6.68 §§ 9 bis 11)

In Niedersachsen wurde schon 1947 für die Junglehrer neben der Einrichtung von Arbeits-
gemeinschaften eine Stundenermäßigung von dreißig Wochenstunden längstens für die Dauer von
zwei Jahren auf 24 Unterrichtsstunden verfügt. Außerdem sollten die Anwärter „möglichst
an Schulen beschäftigt werden, an denen ihre Betreuung durch den Leiter oder durch einen
erfahrenen Lehrer gesichert ist und die Zuteilung des festgesetzten Arbeitsmaßes ohne wei-
teres durchgeführt werden kann" (III 1.7.6/1).
1961 bemängelte die AGDL (17, S. 19), daß die Lehrer zwischen Erster und Zweiter Prüfung dreißig
Wochenstunden unterrichteten und die im Erlaß vorgesehene sechsstündige Ermäßigung vor der
Zweiten Prüfung oft nicht durchgeführt werde. „Mentoren werden nicht für jeden Lehrer zwi-
schen Erster und Zweiter Prüfung eingesetzt . . . Sie erhalten keine Stundenermäßigung."

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurde 1947 die „entgeltliche Beschäftigung der Kandidaten des prak-
tisch-pädagogischen Jahres, 1950 die „planmäßige Anstellung von Lehrpersonal im Volksschul-
dienst" geregelt (III 1.8.6/1 und 3). Erst 1966 wurde die Zahl der wöchentlichen Pflicht-
stunden der Lehrer, die die Zweite Staatsprüfung noch nicht abgelegt hatten, und der Mentoren
um je zwei Wochenstunden herabgesetzt: Die Junglehrer wurden verpflichtet, „zwei Un-
terrichtsstunden ihres Mentors beizuwohnen, dem Mentor soll durch die Pflichtstundener-
mäßigung die Möglichkeit gegeben werden, den ihm zugeteilten Lehrer im Unterricht zu be-
suchen" (III 1.8.6/4).
Am 1. August 1968 wurde — aufgrund des Lehrerbildungsgesetzes von 1965 — durch eine Verord-
nung der einjährige Vorbereitungsdienst für das Lehramt an der Volksschule (Grund- und
Hauptschule) vom 1. September 1968 ab eingerichtet (III 1.8.6/5). Die neue „Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für das Lehramt an der Volksschule (Grund- und Hauptschule)" vom
29. August 1968 (III 1.8.2568/3) formulierte als das Ziel des Vorbereitungsdienstes, daß
„der Lehramtsanwärter mit den Aufgaben seines künftigen Berufes vertraut gemacht und auf
die selbständige Unterrichts- und Erziehungstätigkeit an der Grund- und Hauptschule vorbe-
reitet werden" soll (§ 24); er soll an einem Bezirksseminar und an Ausbildungsschulen unter
Aufsicht des Regierungspräsidenten als Aufsichtsbehörde geleistet werden und wird in seinen
theoretischen Teilen wie in seinen praktischen Teilen ausführlich normiert: Die schulprakti-
sche Ausbildung soll an einer vom Leiter des Bezirksseminars zugewiesenen Ausbildungsschule
15 Wochenstunden Hospitation, Unterricht unter Anleitung und selbständigen Ausbildungsunter-
richt umfassen; Seminarleiter und Schulleiter legen Ausbildungsunterricht und Hospitationen
„für jeden Lehranwärter fest" (§ 32,2); unterrichtet werden soll in den Fächern des Stufen-
schwerpunktes auf der betreffenden Stufe und auf allen Stufen im Wahlfach; Beratung und Be-
aufsichtigung müssen durch den Seminarleiter, seinen Stellvertreter, die Fachleiter und
den Schulleiter erfolgen (§ 32,3). Vom Vertrautwerden mit Einrichtungen und Unterrichtsmit-
teln der Ausbildungsschule und vom Hospitieren auf verschiedenen Stufen und in „möglichst
allen Fächern" über angeleiteten und beaufsichtigten Unterricht im Wahlfach und in den Fä-
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ehern des Stufenschwerpunktes (mit „etwa sechs Unterrichtsstunden" beginnend, zu „länge-
ren Unterrichtsreihen", aber nicht über elf Wochenstunden hinaus, fortschreitend) soll der
Lehramtsanwärter mit zunehmender schulpraktischer Erfahrung bis zu selbstverantwortlicher Un-
terrichts- und Erziehungstätigkeit fortschreiten, die selbständige Unterrichtsführung und
„Klassenführung als Klassenlehrer" impliziert (§ 32,4 bis 6). „Wenigstens einmal im Aus-
bildungsjahr soll er in Anwesenheit des Fachleiters und des Ausbildungslehrers vor den Lehr-
amtsanwärtern des Fachseminars oder der Ausbildungsschule oder des gesamten Bezirksseminars
Lehrproben halten. Nach Möglichkeit sollen der Leiter des Bezirksseminars oder sein Stellver-
treter und der Leiter der Ausbildungsschule zugegen sein. Der Leiter des Bezirksseminars kann
weiteren Personen gestatten, an den Unterrichtsproben teilzunehmen." (§ 32,8) Auch die Zu-
gehörigkeit des Anwärters zum Kollegium wird detailliert bestätigt.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde 1961 der „Ausbau der amtlichen Fortbildung für Lehrer an Volksschu-
len" angeordnet, und zwar hauptsächlich in Form von Tagungen beziehungsweise Lehrgängen, zu
denen Bezirksregierung beziehungsweise Ministerium zulassen (III 1.9.6/1).
Zur gleichen Zeit unterrichteten (17, S. 26 f.) die Junglehrer im Rheinland dreißig, in der
Pfalz 27 Stunden pro Woche; die Mentoren wurden „von der Behörde nominiert und den Jungleh-
rern zugeteilt. Wahlmöglichkeiten bestehen nicht . . . Nicht für jeden Junglehrer wird ein
Mentor eingesetzt. Aufgaben der Mentoren sind die Korrekturen der Lehrstoffverteilungspläne,
Lehrberichte und täglichen Unterrichtsvorbereitungen. Gegenseitige Hospitation ist kaum
möglich (keine Stundenermäßigung für Mentoren). Die Junglehrer in den Landbezirken haben oft-
mals keine Mentoren."
1963 wurde die „Pflichtfortbildung" für alle Lehrer vor der Zweiten Prüfung bis zur „Aus-
händigung des Prüfungszeugnisses" eingeführt, außer durch die Durchführung von Fortbildungs-
tagungen auch durch Besuche der Fortbildungsleiter im Unterricht der Junglehrer und durch Be-
ratung und Hilfe, aber auch durch Beurteilung und Rat. „Gemeinsame Schulbesuche des Schul-
rates und des Fortbildungsleiters sind besonders im letzten Fortbildungsjahr angezeigt."
Mentoren wurden jedoch auch in dieser Verordnung nur empfohlen. Die Teilnehmer an der
Pflichtfortbildung sollten sich auf jede Unterrichtsstunde schriftlich so vorbereiten, „daß
Klarheit über das Ziel und den methodischen Weg besteht"; zweimal monatlich sollten sie
„eine Unterrichtsvorbereitung in Form eines ausführlichen Entwurfs (mit) sachlichen und
pädagogischen Erwägungen über den Unterrichtsgegenstand sowie die psychologischen Erwägun-
gen über den Bildungsstand der Klasse" ausarbeiten, die Schulräten und Fortbildungsleitern
vorgelegt werden könnten (III 1.9.6/2).

Saarland

Im Saarland unterrichteten die Junglehrer 1961 „mindestens 28 Stunden . . . pro Woche. Sie
können bis zu 32 Stunden . . . herangezogen werden, da das Stundensoll der Klasse erfüllt
werden muß. Sie sind vollverantwortliche Klassenlehrer." (17, S. 29) Amtliche Regelungen
wurden nicht publiziert.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist in den Bestimmungen über die „Pflichtfortbildung der apl. Lehr-
kräfte" aus dem Jahre 1961 ebenfalls „schriftliche Unterrichtsvorbereitung" in Form eines
wöchentlichen ausführlichen Entwurfs zur Pflicht gemacht. „Die stoffliche und pädagogische
Besinnung auf das Bildungsgut sowie die psychologische Besinnung auf die Bildungslage der
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Schüler sind dabei so knapp wie möglich, die methodische Besinnung und der gegliederte
Aufriß der Unterrichtseinheit hingegen in klar erkennbarer Stufenfolge ausführlich darzule-
gen. Für die anderen Unterrichtseinheiten bzw. -stunden genügt die Anfertigung eines kurz
skizzierten Unterrichtsentwurfs. Die schriftlichen Unterrichtsentwürfe sind . . . zur Ein-
sicht durch den Schulrat, den Leiter ihrer Schule und ihren Arbeitsgemeinschaftsleiter be-
reitzuhalten" (III 1.11.6/2). Die AGDL ergänzt dazu, daß ,,der apl. Lehrer . . . im 1.
Dienstjahr wöchentlich 25 und im 2. — 3. Dienstjahr 30 Wochenstunden" unterrichtet. Men-
toren wurden „vom Schulrat empfohlen" und erhielten keine Unterrichtsbefreiung (17, S. 31).
Neuere Regelungen sind ebenfalls nicht auffindbar.

1.7 Theoretische Weiterbildung in der Zweiten Phase

Am deutlichsten sichtbar wird der Wandel hinsichtlich der Zweiten Ausbildungsphase der Volks-
schullehrer an den Seminarveranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und dergleichen, die den Be-
rufseintritt der Junglehrer begleiten. Sie dienen einerseits dazu, den Übergang von der
theoretischen Ausbildung zur praktischen Berufsausübung herzustellen, übernehmen aber zugleich
die Aufgabe, Lücken im Studiengang auszufüllen beziehungsweise Änderungen in der Gesamtkon-
zeption der Lehrerausbildung durch entsprechende Korrekturen Rechnung zu tragen. Ihre Forma-
lisierung zum „Vorbereitungsdienst" und ihre sich anbahnende starke Zusammenarbeit mit
analogen Institutionen anderer Lehrerausbildungsgänge könnten dazu führen, Statusunterschie-
de zwischen den Volksschullehrern und anderen Lehrergruppen einzuebnen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg war 1961 die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften — ein- bis zweimal
monatlich — nur ,,in Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern Pflicht". Auch Lehrer mit ab-
geschlossener Ausbildung konnten daran freiwillig teilnehmen. Eine besondere Schulung der
AG-Leiter bestand nicht. Facharbeitsgemeinschaften — mit grundsätzlich freiwilliger Teil-
nahme — gab es „meist nur in den Städten". In Nordbaden waren die Lehrer im Vorbereitungs-
dienst zu einem einwöchigen Sportlehrgang und der Teilnahme an einer „Arbeitsgemeinschaft in
Musik und Zeichnen (je 3 Nachmittage à 2 Stunden)" verpflichtet (17, S. 6).
In der Ausbildungsordnung vom 19. Januar 1966 ist eine Teilnahme an der Seminarausbildung
während der ersten zwei Jahre der Probezeit verbindlich vorgeschrieben. Im „Hauptseminar"
— das nicht mehr als fünfzig Teilnehmer zusammenfassen soll — werden „an 8 bis 10 Halbtagen
im Jahr" vorwiegend Probleme der Unterrichtspraxis sowie „Rechts- und Verwaltungsfragen"
behandelt; die Teilnehmer sollen sich aber auch „mit kulturellen, politischen und gesell-
schaftlichen Fragen unserer Zeit auseinandersetzen" (III 1.1.6/1 § 3).
Daneben findet „an 10 bis 12 Halbtagen im Jahr" eine Ausbildung in ,,fach didaktischen Semi-
naren" mit jeweils 12 bis 18 Teilnehmern statt, die sich „auf didaktische und methodische
Bereiche der Unterrichtsfächer bzw. der Fächergruppen" erstreckt (§ 4). Die Seminare finden
jeweils am gleichen Wochentag statt. 1968 wurde den Lehrern an Ausbildungsklassen des Pädago-
gischen Seminars der Universität Tübingen eine Stellenzulage gewährt (III 1.1.7/1).

Bayern

In Bayern wurde der „Vorbereitungsdienst der Lehramtsanwärter für den Volksschuldienst" 1950
geregelt (III 1.2.6/1). Eine Neuordnung von 1966 legte das Schwergewicht auf die schulprakti-
schen Förderungen der Teilnehmer; Arbeitsgemeinschaften sollten das Fortbildungsstreben „akti-
vieren" und „den Teilnehmern Gelegenheit geben, Alltagsfragen aus ihrer Erziehungs- und
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Unterrichtspraxis . . . gemeinsam zu erörtern und zu klären". Dafür waren 1957/58 acht
„Fortbildungstage" vorgeschrieben, die auch zusammengelegt „in einem geeigneten Heim" durch-
geführt werden konnten. Jeder Fortbildungsteilnehmer hatte jährlich eine Jahresarbeit und
drei Unterrichtsvorbereitungen auszuarbeiten; die Jahresarbeit soll sich an die schulprakti-
sche Tätigkeit des Verfassers anschließen. Die ausgearbeiteten Unterrichtsvorbereitungen wer-
den bei Fortbildungsveranstaltungen als Lehrbeispiele oder Lehrversuche praktisch erprobt.
Lehrversuche sollten „in der Regel in der eigenen Klasse" stattfinden (III 1.2.6/3). 1958
wurden die Arbeitsgemeinschaften zwar in „Seminar" umbenannt; der Ablauf der Veranstaltun-
gen blieb im wesentlichen unverändert, fortan sollte nur eine „Seminararbeit" bis jeweils
zum 1. Januar des zweiten Ausbildungsjahres erforderlich sein (III 1.2.7/1). Im Mai 1960 wurden
jährlich einmalig stattfindende „Seminarleitertagungen" mit dem Zweck „die Seminarleiter
mit dem Rahmenprogramm des jeweiligen Seminarjahres vertraut zu machen, Jahresarbeitspläne
gemeinsam vorzuplanen und allgemeine Fragen des Seminars und der Amtseinführung der Seminar-
leiter zu klären, eingeführt (III \.2.112). Im August 1960 bestimmte eine Anordnung die
Bildung von „Seminarbezirken . . ., die nicht weniger als 5 und nicht mehr als 20 Seminar-
teilnehmer zählen" (III 1.2.7/3). 1966 erst folgte als „Kann-Bestimmung" die Einrichtung
von Fachseminaren „im Rahmen der vorgeschriebenen Seminartage" (III 1.2.7/1 a). 1968 wurde
festgelegt, daß die Seminarleiter zehn ihrer Pflichtstunden pro Woche „in den Klassen
ihrer Seminarpflichtigen zu geben" haben (III 1.2.7/4); im November wurde die Zahl auf 15
Stunden ab 1968/70 erhöht (III 1.2.7/4 a). Mit dem inhaltlichen Rahmenprogramm für 1968 -
Unterricht in Grund- und Hauptschule im Spannungsfeld zwischen ganzheitlicher und fachei-
gener Gestaltung, fachdidaktische Frage des Erstunterrichts, des Unterrichts in der deut-
schen Sprache und der Schriftpflege, amtliche Verlautbarungen zur Schullaufbahn des Volks-
schullehrer — wurden acht Seminartage und zwei Schultage, für die Seminarteilnehmer des ersten
Jahres zwei weitere Schultage vorgeschrieben (III 1.2.7/5).

Berlin

In Berlin sah die Ausbildungsordnung — für alle Lehrergruppen — von 1952 wöchentlich sechs
bis zwölf Stunden praktisch-theoretischen Unterricht durch „Seminar- beziehungsweise Aus-
bildungsleiter" vor (III 1.3.6/1). Die Prüfungsordnung von 1964 weist die Existenz von
„Fachseminaren" im Rahmen der Schulpraktischen Seminare aus (III 1.3.8/6 § 4).

Bremen

In Bremen bestand 1961 noch keine Verpflichtung für die Junglehrer zur Teilnahme an den für
alle Lehrer angebotenen Fortbildungsveranstaltungen (17, S. 11). Erst im Schuljahr 1965/66
begann die obligatorische berufspraktische Ausbildung für „apl. Lehrer" mit einem vier-
zehntägigen vierstündigen „Klassenlehrerseminar". In diesen Seminaren werden „Fragen der
Klassenführung aus dem unterrichtlichen, erzieherischen und schulkundlichen Bereich behan-
delt". Es ist „als Studenseminar eingerichtet für Lehrer der Klassen 1 und 2, 3 und 4, 5
und 6, 7 bis 9".
Jeder Seminartag beginnt mit einer Hospitation, an die sich die Behandlung unterrichtsprak-
tischer, erzieherischer, schulkundlicher Themen anschließt. Die Themen werden detailliert,
aber ohne verbindliche Reihenfolge aufgezählt (III 1.4.6/1).
1966 wurde die berufspraktische Ausbildung im zweiten Dienstjahr um das wöchentlich zweistün-
dige Fachseminar erweitert. Es umfaßt alle Fächer der Grund-, Haupt- und Mittelschulen; die
Teilnehmer besuchen jeweils das Seminar des Wahlfaches, das sie auf der Pädagogischen Hoch-
schule belegt hatten.
Als „Inhalt des Fachseminars" wurden Hospitationen als schulpraktische Grundlage der theore-
tischen Behandlung des Faches (vierzehntägig), didaktische Probleme und methodische Möglich-
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keiten der Stoffbehandlung auf den verschiedenen Schulstufen, fachwissenschaftliche Erörte-
rungen, soweit sie für die Behandlung didaktischer Fragen unentbehrlich sind, und Behandlung
von Themen des Klassenlehrerseminars ,,aus dem Bereich des Unterrichts" vorgeschrieben (III
1.4.6/2). „Die Ordnung für das Schulpraktische Institut der Freien Hansestadt Bremen" (II
1.4.7/1) von 1967 bestätigt die Gliederung der theoretischen Ausbildung in Klassenlehrer-
und Fachseminare.

Hamburg

In Hamburg war bereits in der Prüfungsordnung von 1952 als Zulassungsvoraussetzung zur Zwei-
ten Lehrerprüfung die Teilnahme an acht Lehrgängen des Instituts für Lehrerfortbildung oder
anderen gleichwertigen Lehrgängen gefordert (III 1.5.58/1, Teil II, § 3). Eine 1957 erlassene
Verwaltungsanordnung für das Institut für Lehrerfortbildung (II —.5.9/1) bestätigt die Mitwir-
kung an der Vorbereitung auf die Zweite Lehrerprüfung als eine der Aufgaben des Instituts.
Als im Zuge der Neufassung des Hamburgischen Beamtengesetzes vom 16. April 1967 (GVBL. 1967,
S. 163) der Vorbereitungsdienst für Volks- und Realschullehrer vorgesehen wurde, konnte
folglich auf Erfahrungen mit einem ausgebauten Fortbildungssystem zurückgegriffen werden. An-
fang 1967 wurde das „Studienseminar für das Lehramt an Volks- und Realschulen" errichtet
(III 1.5.7/1). Die am 11. Juni 1968 erlassene ,,Ausbildungs- und Prüfungsordnung" definiert
als Zweckbestimmung des Vorbereitungsdienstes, den Referendar „auf der Grundlage seines
Studiums mit der Praxis der Erziehung und des Unterrichts an Volks- und Realschulen so
vertraut" zu machen, „daß er zu selbständiger, erfolgreicher Arbeit in Erziehung und Un-
terricht fähig ist . . . Im ersten Jahr des Vorbereitungsdienstes soll der Referendar vor-
nehmlich für die Aufgaben eines Klassenlehrers, im zweiten Jahr als Lehrer für eine Klassen-
stufe und zwei Unterrichtsfächer ausgebildet werden." (III 1.5.68 § 5) Der Referendar
nimmt an einem auf Grundsatzprobleme von Erziehung, Schule und Unterricht gerichteten
Hauptseminar von zweijähriger Dauer, an zwei aufeinanderfolgenden unterrichtsbezogenen
Gruppenseminaren von jeweils einjähriger Dauer und an zwei Fachseminaren teil, die er ent-
sprechend den angebotenen Fächerkombinationen auswählen kann und die in Didaktik und Metho-
dik der gewählten Unterrichtsfächer einführen sowie mit den wesentlichen Problemen, Inhal-
ten und Arbeitsweisen der Unterrichtsfächer vertraut machen. Die Ausbildung an den Seminaren
wird durch Kurse, Studienfahrten und ein Betriebspraktikum ergänzt.
Mit Wirkung vom 1. April 1968 wurden die Studienseminare für die verschiedenen Lehrergruppen
organisatorisch als ,,Staatliches Studienseminar für die Lehrämter an Hamburger Schulen" zu-
sammengefaßt; durch dessen Gliederung in autonome ,,Abteilungen" blieb es jedoch bei einer
faktischen Trennung nach Lehrergruppen (III 1.5.7/3).

Hessen

In Hessen wurden 1953 erstmals „Richtlinien für die Arbeitsgemeinschaften für Lehramtsan-
wärter an Volks- und Mittelschulen" erlassen, nachdem sich solche ,,in allen Schulaufsichts-
kreisen aus der Praxis gebildet und bewährt" hatten. ,,Alle Lehramtsanwärter eines Schul-
aufsichtskreises bilden die Arbeitsgemeinschaften . . . Es können auch Unterabteilungen für
die an Volksschulen, Mittelschulen, Aufbauklassen von Volksschulen und an Sonderschulen be-
schäftigten Lehramtsanwärter gebildet werden." (III 1.6.6/1, Art. III) Die Schulräte wur-
den zu Leitern der Arbeitsgemeinschaften bestimmt und sollten ,geeignete Lehrkräfte" als
Mitarbeiter heranziehen. Einheitliche Arbeitspläne wurden ausdrücklich abgelehnt, weil ,,die
Veranstaltungen . . . nach den Erfordernissen der Praxis, insbesondere dem Ausbildungsstande
der Teilnehmer und den örtlichen Schulverhältnissen ausgestaltet werden" sollten. ,,Im
Vordergrunde sollen Gruppenarbeit und gemeinsame Aussprachen stehen", daneben wurden Vor-
träge von Fachleuten, schriftliche Arbeiten, insbesondere Entwürfe von Stoffverteilungsplä-
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nen genannt. „Pflegschaften in den Regierangsbezirken" mit dem Beauftragten des Regie-
rangspräsidenten, einem Schulrat, einem Lehrer und mehreren Lehramtsanwärtern sollten „die
Anforderungen in den Arbeitsgemeinschaften sowie die Anzahl und Dauer der Tagungen innerhalb
der Bezirke aufeinander abstimmen, . . . Wünsche und Anregungen . . . entgegennehmen und aus-
werten und Verbindung mit den Pädagogischen Instituten, dem Lehrerfortbildungswerk und den
Lehrerverbänden halten".
1961 wurde im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochschulen für Erziehung eine Revision
dieser Richtlinien vorgenommen. Die theoretische Ausbildung sollte nunmehr in „Pädagogi-
schen Seminaren" erfolgen, die bei vollem Ausbau ständig in jedem Schulaufsichtskreis
ein Hauptseminar und Fachgruppenseminare für Deutsch und Fremdsprachen, für Religionspädago-
gik (evangelisch, katholisch), für weltkundlich-politische Bildung (Geschichte, Sozialkunde,
Erdkunde, Heimatkunde), für Mathematik, Naturwissenschaften und technische Grundbildung,
für Leibeserziehung und Gesundheitserziehung, für musische Bildung (Musik, Kunsterziehung,
Werken), für Hauswirtschaft und Heimgestaltung und für Schulpsychologie besaßen.
In den Hauptseminaren sollte die „Einrichtung der Arbeitsgemeinschaften ihre Fortsetzung"
finden. Ihre Arbeit sei „vorwiegend durch die Aufgabe des Klassenlehrers bestimmt". Man
wollte in Zukunft stärker nach den Altersstufen differenzieren und auf der Oberstufe die
Zusammenarbeit von Lehrergrappen unter fachlichen Gesichtspunkten pflegen. Ferner sei es
„die besondere Aufgabe der Hauptseminare, bei der Erfüllung hoher sachlicher Anforderungen
gesellige Formen zu pflegen, die dem einzelnen das Bewußtsein geben, in einer durch das
gleiche Bemühen auch menschlich verbundenen Gemeinschaft zu stehen".
Den Fachgruppenseminaren war als „Aufgabe die vertiefende und ergänzende fachdidaktische
Arbeit" zugewiesen. „Ihre Arbeit ist durch die hessischen Bildungspläne bestimmt; sie soll
die Umwelt- und Gegenwartsbezüge der Fachgebiete besonders berücksichtigen. Zum Aufgabenbe-
reich der Fachgruppenseminare gehören auch die Behandlung von Schulbuchfragen, die Einführung
in Lehr- und Arbeitsmittel einschließlich Film, Funk, Fernsehen und andere pädagogische Son-
dergebiete unter dem Gesichtspunkt der jeweiligen Fächergruppe." Als „Arbeitsformen" wur-
den fachdidaktische Kurse mit Hospitationsstunden, die monatlich einmal an einem Nachmittag
stattfinden, und geschlossene Ausbildungswochen in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der
Lehrerbildung und des Lehrerfortbildungswerkes zur Wahl gestellt. Als Sonderfälle wurden an-
dere Ausbildungsformen — zum Beispiel Werkpraktika in Wirtschaftsbetrieben, Studienwochen
in einer Heimvolkshochschule oder bestimmte autodidaktische Arbeiten unter der Mentoren-
schaft des Seminarleiters — an Stelle von Seminarveranstaltungen anerkannt. Jeder außerplan-
mäßige Lehrer mußte an den Veranstaltungen des Hauptseminars teilnehmen, im ersten und zwei-
ten Jahr außerdem jeweils eine fachdidaktische Seminar- oder Ersatzveranstaltung, im dritten
Ausbildungsjahr auf Wunsch ein weiteres Seminar oder einen weiteren Fortbildungskurs besuchen.
„Veranstaltungen auf dem Gebiet der Schulpsychologie und der Grundschuldidaktik werden wie
fachdidaktische Veranstaltungen angerechnet." (III 1.6.6/2)
1962 wurde durch Ergänzungen zu diesen Richtlinien eine Beschäftigung mit Problemen der „Ost-
kunde" im Rahmen der Seminare für weltkundlich-politische Bildung (III 1.6.6/2 a), eine ver-
stärkte Berücksichtigung der „Bedeutung der technischen Mittler in der Erziehung" sowohl
in den Hauptseminaren als auch in den Fachgruppenseminaren (III 1.6.6/2 b) und eine Verpflich-
tung der apl. Lehrer zu einer „fachdidaktischen Jahresarbeit" gefordert (III 1.6.6/2 c) sowie
ein Ausbildungsplan für die „Behandlung der technischen Mittler im Ausbildungsdienst der apl.
Lehrer" (III 1.6.6/2 d) publiziert.
1963 waren im Haushaltsplan erstmalig 101 gesonderte Planstellen für die hauptamtlichen Aus-
bildungsleiter ausgewiesen, denen fortan die „Amtsbezeichnung ,Rektor als Ausbildungsleiter
an einem Pädagogischen Seminar'" zukam. In der Regel sollten diese in einem „Probejahr"
ihre „Eignung" nachweisen. Ihre Aufgabe waren Unterrichtsbesuche bei den apl. Lehrern, ein-
gehende Beratungen in besonderen Sprechstunden, Mitarbeiter an den Veranstaltungen des Päd-
gogischen Seminars und eigene Unterrichtstätigkeit. „Der Ausbildungsleiter soll Verbindung
mit den Hochschulen für Erziehung halten, um die Gewähr zu geben, daß die Arbeit in der be-
rufspraktischen Ausbildung sinnvoll auf den im Studium erworbenen Grundlagen aufbaut." (III
1.6.7/2)
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Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung vom 2. November 1965 sieht eine Gliederung der Pädago-
gischen Studienseminare in „Hauptseminare" und „Didaktische Seminare" vor; Studienseminare
können nunmehr für „mehrere Schulauf Sichtsbereiche" eingerichtet werden. „Jährlich minde-
stens zehn ganztägige Arbeitstagungen" der Hauptseminare und Jährlich mindestens zehn —
in der Regel dreistündige — Arbeitstagungen" der didaktischen Seminare sind vorgeschrieben.
„Die Auswahl unter den eingerichteten didaktischen Seminaren steht dem Anwärter frei; die
nochmalige Wahl des gleichen didaktischen Seminars ist zulässig. Die Wahl von mehr als zwei
didaktischen Seminaren bedarf der Zustimmung des Leiters des Pädagogischen Studienseminars.
Die Didaktik des Wahlfaches der Ersten Staatsprüfung darf nur zusätzlich gewählt werden."
(III 1.6.68 §§ 5 bis 8)

Niedersachsen

Schon 1947 wurde in Niedersachsen für die „Arbeitsgemeinschaften der Anwärter für das Lehr-
amt an Volksschulen vor der Zweiten Staatsprüfung" eine „einheitliche Regelung" geschaf-
fen, durch die „alle Anwärter, . . . die die Zweite Lehrerprüfung noch nicht abgelegt haben"
zur „Teilnahme . . . verpflichtet" wurden. Die Schulräte sollten „geeignete Mitarbeiter
aus der Lehrerschaft und der Dozentenschaft der Pädagogischen Hochschulen — gegebenenfalls
auch aus dem weiteren Kreise pädagogisch interessierter Persönlichkeiten — gewinnen und
für eine planmäßige und zielbewußte Ausgestaltung der Arbeit Sorge tragen". „Aufgabe und
Inhalt der Arbeit" der vierzehntägigen Arbeitsgemeinschaften wurde explizit auf die Anfor-
derungen „in der Zweiten Lehrerprüfung auf den Gebieten der Unterrichts- und Erziehungs-
praxis und ihrer wissenschaftlichen Begründung sowie der Schulverwaltung" bezogen (III
1.7.6/1). 1949 wurde zusätzlich angeregt im Interesse einer engen und fortlaufenden Verbin-
dung von Theorie und Praxis, die Junglehrer von Zeit zu Zeit zu den Hochschulen zurückkehren
zu lassen, „um in gemeinsamer Aussprache mit ihren einstigen Dozenten Erfahrungen zu klären,
Erkenntnisse zu festigen und neue Impulse zu erhalten" (III 1.6.7/1 a); jährlich zwei drei-
tägige Arbeitstagungen wurden vorgesehen. 1952 wurde für die Arbeitsgemeinschaften eine Teil-
nehmerzahlbegrenzung bei 15 Teilnehmern und ein Mitbestimmungsrecht der Junglehrer bei der
Gestaltung und Durchführung der Arbeitspläne eingeführt (III 1.6.7/3). Seitdem scheinen
keine weiteren Regelungen mehr publiziert worden zu sein.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen entstand 1962 das „Landesinstitut für schulpädagogische Bildung (In-
stitut für Lehrerfortbildung)", das die bisherigen Fortbildungsveranstaltungen nicht zen-
tralisieren, sondern koordinieren und durch eigene Veranstaltungen ergänzen sollte (III 1.8.7/1).
Damit war eine Ergänzung geschaffen zu den obligatorischen „Junglehrerarbeitsgemeinschaften",
die jährlich „zehnmal ganztägig . . . oder 20mal halbtägig" mit jeweils 20—30 Teilnehmern
tagten (17, S. 22). Begründet wurde die Neugründung mit der Bedeutung intensivierter Fort-
bildung „angesichts der fachlichen und methodischen Entwicklung im gesamten pädagogischen Be-
reich sowie der geplanten und durchgeführten Änderungen in der Organisation des Schulwesens" und
mit der Wichtigkeit „gemeinsamer Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer verschiedener Schul-
formen" (III 1.8.7/1). Damit allerdings ging die Zielsetzung des Instituts über die Begleitung
der Berufseinführung der Junglehrer erheblich hinaus.
Der Erlaß zur „Pflichtfortbildung der Lehrer an Volksschulen und (zur) Zweiten Prüfung" vom
März 1965 (III 1.8.78/2 b) bestätigt zwar einerseits, daß auch 1965 noch „die volle Lehr-
befähigung für das Lehramt an Volksschulen durch das Bestehen der Ersten Prüfung für das
Lehramt an Volksschulen erworben" wird, andererseits wird darin gefordert, „daß alle
Lehrkräfte, die die Erste Lehrerprüfung bestanden haben, einer Arbeitsgemeinschaft zur wei-
teren Ausbildung angehören". Dieser Appell galt insbesondere den „im Angestelltenverhältnis
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beschäftigten Lehrenden", auf die „kein Zwang zur Weiterbildung ausgeübt werden" könne,
zumal sie ,,auch ohne Ablegen der Zweiten Lehrerprüfung praktisch uneingeschränkt an den Volks-
schulen unterrichten" konnten.
1968 begann auch für den theoretischen Teil der Ausbildung in der Zweiten Phase durch die Ein-
führung des Vorbereitungsdienstes für Volksschullehrer eine neue Situation (III 1.8.6/5);
der Integration der verschiedenen Lehrergruppen wurde jedoch durch sorgfältige Scheidung
selbst der Volksschul- und der Sonderschullehrer in verschiedene „Bezirksseminare" entge-
gengewirkt (III 1.8.7/2).
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung vom August 1968 (III 1.8.2568/5), die erneut den ein-
jährigen Vorbereitungsdienst an Bezirksseminaren und Ausbildungsschulen statuiert, der zur
Vertrautheit mit den Berufsaufgaben und zur Selbständigkeit in Unterricht und Erziehung füh-
ren soll, setzt die Verantwortlichkeit der Bezirksseminarleiter für die Regelung der Ausbil-
dung der Lehramtsanwärter und den grundsätzlichen Vorrang von Veranstaltungen der Bezirksse-
minare, in der Regel also den theoretischen Elementen der Ausbildung, vor solchen der Schule
fest (S. 30). Diese theoretischen Veranstaltungen wurden erneut detailliert vorgeschrieben:
Die Lehramtsanwärter haben an „allgemeinen Arbeitsgemeinschaften" des Hauptseminars (unter
Leitung des Bezirksseminarleiters oder seines Stellvertreters) und an mindestens zwei fachli-
chen Arbeitsgemeinschaften von Fachseminaren (unter Leitung von Fachleitern) teilzunehmen,
von denen eine dem Wahlfach des Studiums entsprechen muß, die anderen einem der Fächer des
„Stufenschwerpunkts" entsprechen sollen, da in ihnen die „spezielle Unterrichtslehre"
(Didaktik und Methodik) der Unterrichtsfacher behandelt werden. „Lehramtsanwärter, die eine
kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung evangelischer Unterweisung (Vokation) oder Katho-
lischer Religionslehre (missio canonica) erlangen wollen und das Fach Religionslehre im
Studiengebiet des Stufenschwerpunkts studierten oder einen Leistungsnachweis erbrachten,
können als zweites Fachseminar die Religionslehre wählen" (§ 31,3). Im Haupt- und in den
Fachseminaren werden zur Behandlung, eventuell unter Heranziehung von Sachverständigen, fol-
gende Gebiete detailliert genannt, „soweit sie der theoretischen Fundierung der Unterrichts-
und Erziehungspraxis dienen": Allgemeine und spezielle Unterrichtslehre der Fächer (auch
Medizin und technische Hilfsmittel, pädagogische Anthropologie einschließlich Sexualerziehung,
pädagogische Psychologie, pädagogische Soziologie (der Klasse und der Schule), Politische
Bildung und Erziehung, „Verbände in der Gesellschaft", Organisation des Schulwesens mit
den rechtlichen und pädagogischen Grundlagen, Schulreformpläne, Schulkunde, Schul- und Beam-
tenrecht. Für jedes Fachseminar sind wöchentlich zwei, für das Hauptseminar vier Stunden
vorgeschrieben, was notwendigerweise zu einer straffen Behandlung des umfangreichen Themen-
katalogs veranlassen muß. Die gleichzeitige schulpraktische Ausbildung ist jedoch auf 15
Stunden begrenzt (§ 32,1). Ein begleitender Runderlaß (III 1.8.6/6) stellt ausdrücklich die
Ausrichtung des Vorbereitungsdienstes am Vorbild der Realschul- und Gymnasiallehrer fest.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurden im Juli 1961 „neben der Lehrerweiterbildung in den Lehrerverbän-
den fördernde staatliche Maßnahmen zum Ausbau der amtlichen Lehrerfortbildung" angekündigt.
Ihr Ziel sollte unter anderem sein: „die Entwicklung eines gemeinsamen erzieherischen Be-
wußtseins in der Lehrerschaft aller Schulgattungen", doch konkret wurde als „Aufgabenkreis
der Lehrerfortbildung" genannt: „alle Fragen der Erziehung und des Unterrichts im Bereich
der Volksschule, insbesondere die Erweiterung der fachwissenschaftlichen Kenntnisse durch
einen ständigen Austausch von Forschung und Unterricht, die Probleme der Didaktik und Metho-
dik der Fächer, die Organisation des Unterrichts, die Ergebnisse der modernen Erziehungswis-
senschaft, der Psychologie und Soziologie in ihrem Verhältnis zur Schule sowie vielfältige
Probleme der Pädagogik" (III 1.9.6/1). Zu diesem Zeitpunkt tagten die Arbeitsgemeinschaften
zehnmal jährlich; jeweils 20 bis 27 Teilnehmer. „Arbeitspläne" erstellte die „Konferenz
der Schulräte und AG-Leiter". Überdies mußten jährlich einmal „Kreislehrertagungen . . .
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und religionspädagogische Arbeitsgemeinschaften ... . verpflichtend absolviert werden"
(17, S. 26 f.).
Im September des gleichen Jahres (III 1.9.6/1 a) wurden in den Schulaufsichtsbezirken Fort-
bildungslehrgänge gleicher Aufgabenstellung als „Einzelveranstaltungen in Zeitabständen
von etwa einem Vierteljahr" oder als ständige, regelmäßig tagende Arbeitskreise angeordnet.
Als Themenkatalog wurde empfohlen: „Fragen der Pädagogik und der pädagogischen Psychologie,
neuzeitliche Unterrichtsformen, Einsatz moderner Unterrichtsmittel, Ausbau der Volksschul-
oberstufe, Erstellung von Lehrplänen, Besprechung von Lehrmitteln, religionspädagogische
Fragen in Verbindung mit den Kirchen, Heimatkunde (Heimatgeschichte, Geographie, Geologie
und Biologie der Heimat), Naturlehre (mit Experimentierkursen), Musik, Zeichnen, Werken,
Leibeserziehung".
Die Verantwortung wurde den Schulräten übertragen; die Veranstaltungen — „grundsätzlich in
der unterrichtsfreien Zeit" — wurden nicht zur Pflicht gemacht.
Als Pflicht wurde die Fortbildung der Volksschullehrer zwischen der Ersten und Zweiten Prüfung
1963 festgelegt. Sie sollte „den eigenen Fortbildungswillen der Lehrer ansprechen und aktivie-
ren, damit dieser über die Zweite Prüfung hinaus wirksam bleibt". In den Arbeitsgemeinschaf-
ten von 15 bis 20 Teilnehmern sollten „durch Lehrbeispiele und Lehrversuche sowie deren gründ-
liche Analyse, durch Referate, Rundgespräche und gemeinsame Arbeiten an schulpraktischen Auf-
gaben bei Anwendung vielseitiger moderner Arbeitsweisen . . . Fragen der Erziehung, der Un-
terrichtsgestaltung, der Didaktik und der Methodik der Fächer unter Berücksichtigung der Er-
fordernisse des Schulalltags am konkreten Fall ihre Erhellung und Begründung erfahren". Da-
für wurden Jährlich etwa zehn ganztägige Tagungen" — gelegentlich auch andere Arbeits-
formen — vorgesehen, von denen eine dem „Anfangsunterricht", eine der „Politischen Gemein-
schaftskunde" und eine der musischen Erziehung zu widmen sei. Im übrigen sollten in einem
dreijährigen Turnus „Grundfragen der Didaktik und Methodik der Unterrichtsfächer, der Er-
ziehungs- und Bildungslehre und der Schulkunde in exemplarischer Auswahl erarbeitet werden".
Als Fortbildungsnachweis sollte ein „Testatheft" mit der Aufzeichnung aller Veranstaltun-
gen und Einzelaktivitäten der Pflichtfortbildung und der Amtlichen freiwilligen Fortbildung
geführt werden. Die Eintragungen sind von dem Fortbildungsleiter beziehungsweise Schulleiter
oder dem Leiter der Veranstaltungen gegenzuzeichnen und bei der Zweiten Prüfung vorzulegen
(III 1.9.6/2). 1964 wurden genormte Testathefte eingeführt (III 1.9.6/2 a).

Saarland

Im Saarland mußten 1961 die Junglehrer, konnten andere Lehrkräfte, an den amtlichen Arbeits-
gemeinschaften teilnehmen, die „mindestens zehnmal im Jahr (1 Tagung im Schulmonat) von
8.00 bis 14.00 Uhr" tagten; „eine 11. Tagung wird als Lehrfahrt durchgeführt. Der Kreisschul-
rat kann darüber hinaus weitere Tagungen ansetzen." Auf die Arbeitspläne, die „von Schul-
rätekonferenzen aufgestellt (dreijähriger Turnus)" wurden, hatten die „Junglehrer keinen
Einfluß". Für jede Arbeitsgemeinschaft war „eine ausgearbeitete Lektion zu erstellen"
(17, S. 29). Die „Teilnahme an einem Lehrgang im Fach Leibesübung" ist auch in der Prü-
fungsordnung von 1966 verpflichtend (III 1.10.8/2 § 3). Ansonsten sind neuere Bedingungen
nicht auffindbar.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein besteht eine „Pflichtfortbildung" seit 1950(111 1.11.6/1); 1961 um-
faßte sie: „Pflichtarbeitsgemeinschaften" mit der Aufgabe der weiteren Ausbildung der apl.
Lehrkräfte und der Vorbereitung auf die Zweite Prüfung; als „Arbeitsinhalt" waren „Fragen
der Unterrichtsgestaltung und der Erziehung" und „Schulkunde" festgelegt, als (wechselnde)
„Arbeitsformen" Lehrproben und Hospitationen bei erfahrenen Lehrern (mit Unterrichtsentwürfen
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und Protokollen) Referate, Vorträge, Exkursionen und gemeinsames Arbeiten an schulpraktischen
Aufgaben. Die apl. Lehrkräfte können zusätzlich zur Teilnahme an Facharbeitsgemeinschaften
verpflichtet werden; — jede Arbeitsgemeinschaft soll nicht mehr als 12 bis 15 Mitglieder haben.
Es finden jährlich „etwa zehn ganztägige Arbeitstagungen" statt, bei denen „der Frage djer
politischen Bildung besondere Aufmerksamkeit zu widmen" ist (III 1.11.6/2).

1.8 Die Zweite ( Staatsprüfung der Volksschullehrer

Analog zur Intensivierung der Zweiten Ausbildungsphase wurden die Zeiten für den „Probe"-
beziehungsweise „Vorbereitungsdienst" in der Regel gekürzt. Die Prüfungen selbst waren im
behandelten Zeitraum nur vergleichsweise geringeren Wandlungen unterworfen. Tendenziell läßt
sich eine stärkere Berücksichtigung der „Wahlfächer" beziehungsweise „Fachdidaktiken"
feststellen, die die Verlagerung der didaktischen Ausbildung vom Studium fort zum Vorberei-
tungsdienst hin dokumentiert.

1.8.1 Teilnehmerkreis und Zeitpunkt der Zweiten Prüfung

In Baden-Württemberg konnte die Zweite Prüfung 1961 „frühestens nach zwei Jahren" und
mußte „spätestens nach sechs Jahren" abgelegt werden (17, S. 6); 1965 wurde die Frist auf
„längstens fünf Jahre" nach der Ersten Prüfung verkürzt (III 1.1.8/2 § 4).

In Bayern wurde 1960 bestimmt, daß die Prüfung „frühestens in dem Jahr abgelegt werden
(kann), in dem der Bewerber drei Jahre Tätigkeit im Volksschuldienst vollendet", und „spä-
testens im darauffolgenden Jahr abgelegt werden" muß. Diese Fristen rechneten von „der
Aufnahme in den Volksschuldienst an" (III 1.2.8/1 a § 3).

In Berlin wurde 1949 gefordert, daß die „SchulamtsanWärter . . . nach der ersten Lehrerprü-
fung bis zum Ende des Meldevierteljahres mindestens zwei Jahre im öffentlichen Schuldienst
beschäftigt" waren (III 1.3.8/3, Teil II, § 2). Die Verordnung von 1964 kennzeichnet die
Prüfung als „Ende der schulpraktischen Ausbildung" (für alle Lehrämter) (III 1.3.8/6 § 4).

In Bremen war 1960 die Zulassung davon abhängig gemacht, daß der Bewerber am 1. Mai be-
ziehungsweise 1. November „mindestens drei Jahre im Schuldienst tätig gewesen ist, davon
wenigstens ein Jahr im bremischen Schuldienst" (III 1.4.8/1 b). Die Neufassung von 1957 be-
fristete den Zeitraum auf zwischen drei Jahren und fünf Jahren (III 1.4.8/2 § 2).
1966 wurden — nach der Einführung des Vorbereitungsdienstes — diese Fristen herabgesetzt auf
zwischen zwei und vier Jahren im Schuldienst. In dieser Prüfungsordnung wurde zugleich als
Versagungsgrund für die Zulassung der Fall aufgenommen, daß „der Bewerber die freiheitliche,
demokratische Grundordnung verächtlich gemacht oder zum Kampf gegen sie die Grundrechte miß-
braucht hat", beziehungsweise „wenn der Bewerber nicht unbescholten ist". In diesen Fällen
„hat der Vorsitzende des Prüfungsamtes ihn und die Schulleiter, Schulräte und Leiter der
Seminare, die ihn während seiner Ausbildung betreut haben, vor der Entscheidung zu Protokoll
zu hören" (III 1.4.8/4 § 7).

In Hamburg wurde seit 1956 die Zulassung „frühestens nach drei Jahren, spätestens nach
fünf Jahren Schuldienst" (mit mindestens zwölf Wochenstunden) erteilt; in Ausnahmefällen
waren auch „weniger als drei Jahre" zulässig (III 1.5.58/1 a, Teil II, § 3). Die Entschei-
dung über „die Anrechnung der außerhalb des hamburgischen Staatsgebietes verbrachten Schul-
dienstzeit" wurde ausdrücklich der „Schulbehörde" vorbehalten, „soweit diese Fragen nicht
durch Ländervereinbarungen geregelt sind". Schon 1952 war in der Prüfungsordnung enthalten,
daß „die Zulassung zu versagen (sei), wenn der Bewerber durch Wort, Schrift oder Tat bewiesen
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hat, daß er die Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
mißbraucht"; gegen diese Entscheidung wurde „Einspruch" bei der Schulbehörde zugelassen
(III 1.5.58/1, Teil II, § 5). Nach der Ausbildungsordnung von 1968 kann in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt werden, „wer sich binnen drei Jahren nach Bestehen der Ersten Prü-
fung . . . bewirbt". Die Zweite Prüfung stellt nunmehr den Abschluß des zweijährigen Vor-
bereitungsdienstes dar. Ein Ausschluß als Folge politischer Illoyalität ist in dieser Prüfungs-
ordnung nicht vorgesehen (III 1.5.68 §§2 und 13).
Eine hessische Prüfungsordnung von 1946 ließ Lehrer zu, die zwischen zwei und vier Jah-
ren im Volksschuldienst waren (III 1.6.8/1 § 2). Seit 1962 bestimmt der Regierungspräsident
die Dauer des berufspraktischen Ausbildungsdienstes (III 1.6.8/3 § 2). Die Ausbildungs- und
Prüfungsordnung von 1965 bestimmte als „Dauer" der pädagogischen Ausbildung mindestens
zwei, höchstens vier Jahre. Der Kultusminister kann andere Ausbildungs- und Dienstzeiten
bis zu einem halben Jahr anrechnen und eine Verlängerung der pädagogischen Ausbildung zu-
lassen (III 1.6.68 § 3). Die Zweite Staatsprüfung ist „im Anschluß an die pädagogische
Ausbildung" abzulegen. Die Meldung muß „frühestens zwei Jahre, spätestens zweieinhalb
Jahre nach Beginn der pädagogischen Ausbildung" erfolgen (§§13 und 15).
Die Zulassung ist zu versagen, „wenn der Prüfling während der pädagogischen Ausbildung . . .
nicht mindestens ein Jahr als Klassenlehrer an einer Volksschule unterrichtet hat". Die
Meldung muß „frühestens nach einem halben Jahr, spätestens nach einen Jahr" wiederholt
werden (§ 16).
Die niedersächsische Prüfungsordnung von 1950 sah eine Probezeit von höchstens fünf Jah-
ren vor (III 1.7.8/1). Die Neuordnung von 1964 läßt eine Verkürzung der in der Laufbahnver-
ordnung vorgesehenen Zweijahresfrist „um ein Jahr" zu, „wenn die Prüfung für das Lehramt
an Volksschulen mit der Note ,sehr gut4, und um sechs Monate, wenn sie mit der Note ,gut' be-
standen worden ist und wenn die praktische Bewährung sowie die persönliche Haltung der Prü-
fungsleistung entsprechen" (III 1.7.8/3, S. 114).

In Nordrhein-Westfalen bestimmte die Prüfungsordnung von 1947 die Lehrer als berechtigt
zur Prüfung, die „mindestens zwei Jahre und nicht vier Jahre im öffentlichen Volksschul-
dienst beschäftigt" waren. „Der Prüfling soll möglichst ein Jahr in der Klasse unterrichtet
haben, in der er die Prüfung ablegt." (III 1.8.8/2 § 2) Noch im März 1965 wurde „die
volle Lehrbefähigung für das Lehramt an Volksschulen durch das Bestehen der Ersten Prüfung
für das Lehramt an Volksschulen erworben" und lediglich Wert auf die Teilnahme an einer
Arbeitsgemeinschaft zur weiteren Ausbildung gelegt (III 1.8.8/2 a).
Im Juni 1965 wurde im Lehrerbildungsgesetz die Pflicht zum einjährigen Vorbereitungsdienst
und zur Ablegung einer Zweiten Staatsprüfung in unmittelbarem Anschluß verankert (I —.8
§ 55), 1968 wurden beide eingeführt (III 1.8.6/5 §§2 und 3).
Nach der Prüfungsordnung vom August 1968 (III 1.8.2568/3) soll die Prüfung drei Monate nach
Beendigung des Vorbereitungsdienstes abgeschlossen sein; die Lehramtsanwärter werden an
dessen Ende den Prüfungsamtsleitern von den Leitern der Bezirksseminare „mit einer ab-
schließenden Beurteilung unter Beiführung der Ausbildungsakten" zur Prüfung vorgestellt
(§ 38).

In Rheinland-Pfalz forderte die Prüfungsordnung von 1959 eine Meldung zur Prüfung nach
zwischen drei und vier Jahren Beschäftigung im Schuldienst, nach fünf Amtsjahren ohne Zweite
Prüfung sollten Lehrer aus dem öffentlichen Volksschuldienst entlassen werden (III 1.9.8/2
§ 2).
In der Neuordnung von 1967 wurde der Zeitpunkt der Prüfung auf das Ende der „Probezeit" ver-
legt, konnte aber „in begründeten Fällen . . . bis zu einem Jahr" hinausgeschoben wer-
den (III 1.9.8/3 § 4).
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Im Saarland wurde 1956 eine „mindestens zwei-, höchstens fünfjährige Vorbereitungs-
zeit im öffentlichen Volksschuldienst" gefordert, während der „der Kandidat. . . wenig-
stens ein Jahr in der Klasse" unterrichtet haben soll, „in der er die Prüfung ablegt"
(III 1.10.8/1 §§ 2 und 3). Eine Änderungsverordnung von 1961 legte den „Zeitpunkt <fer Prü-
fung nach einer mindestens drei-, bei SBZ-Lehrern mindestens zweijährigen, höchstens fünf-
jährigen Vorbereitungszeit" fest (III 1.10.8/1 b). Nach der Regelung aus dem Jahre 1966 ist
die Prüfung im letzten Jahr der Probezeit abzulegen, wobei „der zuständige Schulrat den Leh-
rer schriftlich auffordert, sich der Prüfung zu unterziehen" und sich innerhalb eines Ter-
mins zu melden (III 1.10.8/2 § 3).

Für Schleswig-Holstein berechtigt die Prüfungsordnung aus dem Jahre 1953 Bewerber mit
mindestens drei und längstens fünf Jahren Arbeit an Volks- oder Hilfsschulen zur Prüfung
(III 1.11.8/1 § 4). Eine Änderungsverordnung vom 26. Januar 1966 verkürzt diese Fristen auf
„mindestens zwei und längstens vier Jahre an Volks- oder Sonderschulen" (III 1.11.8/1 b).

1.8.2 Tätigkeitsberichte und Zulassungsarbeiten

Mit dem Ausbau der den Berufseintritt begleitenden Fortbildung verloren die „Tätigkeits-
berichte" zunehmend ihre Funktion als Kontrolle der berufspraktischen Erfahrung. Sie wur-
den deshalb im Regelfalle durch „Zulassungsarbeiten" ersetzt, deren Thematik aber in man-
chen Fällen weiterhin der der Tätigkeitsberichte nahekommt, in seltenen Fällen eine eigen-
ständige wissenschaftliche Erarbeitung eines in sich abgeschlossenen Fachbereiches erfor-
dert. Unterschiede ergeben sich zwischen den verschiedenen Bundesländern nicht hinsichtlich
der Themenwahl beziehungsweise -vergäbe, wohl aber bezüglich der Fristen, innerhalb deren
die Arbeit fertigzustellen ist.

In Baden-Württemberg wurde die „Vorläufige Prüfungsordnung" von 1947 (III 1.1.8/1) im
August 1952 um die „Zulassungsarbeit an Stelle einer bisher geforderten „Wissenschaftlichen
Arbeit" ergänzt. Bei der Bewertung zählte der „Arbeitsbericht" einfach, die „Zulassungs-
arbeit" zweifach. Gleichzeitig wurden „Klausuren" im Rahmen der Zweiten Prüfung abge-
schafft (III 1.1.8/1 a). 1961 konnten die Lehrer i.V. das Thema der schriftlichen Zulassungs-
arbeit nach Rücksprache mit einem Dozenten, AG-Leiter oder Schulrat dem Oberschulamt vor-
schlagen, das das Thema genehmigte (17, S. 6). Eine neue Prüfungsordnung vom 2. November 1965
fordert weiterhin bei der Meldung einen Bericht über die bisherige schulische Tätigkeit
unter Angabe eines persönlichen schulbezogenen Interessengebietes, fachlicher Schwerpunkte,
schulkundlicher Bereiche und einschlägiger Literatur, mit der sich der Bewerber besonders
befaßt hat; darüber hinaus eine Zulassungsarbeit", in der „der Bewerber nachweisen (soll),
daß er imstande ist, ein auf die Schulwirklichkeit bezogenes Thema mit selbständigem Urteil
zu behandeln". Das Thema wählt der Bewerber „nach Besprechung mit dem Leiter des Haupt-
seminars . . . selbst und legt es auf dem Dienstweg spätestens sechs Monate vor der Meldung
zur Prüfung dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Prüfungsamtes zur Genehmigung vor. Wird
die Genehmigung versagt, so muß der Bewerber ein anderes Thema vorlegen". Die abgeschlos-
sene Arbeit ist zugleich mit der Meldung zur Prüfung vorzulegen. Sie wird von zwei Prüfern
unabhängig voneinander beurteilt. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses wird der Tätig-
keitsbericht nicht mehr berücksichtigt; die Zulassungsarbeit zählt wie die mündliche Prü-
fung einfach, die praktische Prüfung hingegen doppelt (III 1.1.8/2 §§ 5, 8 und 12).

In Bayern gilt allem Anschein nach bisher noch eine Prüfungsordnung aus dem Jahre 1952
(III 1.1.8/1) mit Änderungen von 1960, durch die die Frist für die Anfertigung der „schrift-
lichen Hausarbeit" von drei auf sechs Monate verlängert wurde. Sie wird zunächst vom Semi-
narleiter beurteilt, sodann von einem anderen Seminarleiter, einem Schulrat oder einer anderen
Lehrkraft, „die für das jeweilige Thema besonders geeignet erscheint". Bei der Bewertung für
das Gesamtergebnis wird die schriftliche Hausarbeit — wie auch die geforderten drei Klausuren —
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„von zwei Beurteilern . . . ziffernmäßig bewertet. Gehen die Beurteilungen um zwei oder
mehr Bewertungsgrade auseinander, so ist eine dritte Durchsicht und Bewertung zu veran-
lassen". Die so ermittelte Note zählt zweifach — bei insgesamt 16 Wertpunkten für die Ge-
samtprüfung (III 1.2.8/1 a).

In Berlin wurde 1949 zusammen mit der Meldung zur Prüfung ein „ausführlicher Bericht"
als jährliche Prüfungsarbeit gefordert, der
a) über die bisherige Lehrtätigkeit,
b) über Erfahrungen in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit,
c) insbesondere auch hinsichtlich der Fühlungnahme mit der Elternschaft und den sozialen

Dienststellen und Organisationen,
d) über die Art und den Umfang der beruflichen Weiterbildung mit Angabe der wichtigsten

durchgearbeiteten Werke der Fachliteratur,
und über die Fähigkeit, pädagogische Probleme zu sehen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen
und sie zu lösen, Auskunft geben sollte. Nach einer „Vorbeurteilung" durch das Bezirks-
schulamt wurde die Arbeit den Kommissionsmitgliedern zur Stellungnahme zugeleitet, die durch
Abstimmung später das Gesamtergebnis der Prüfung feststellten (III 1.3.8/3).
Im Dezember 1958 wurde die „Vorbeurteilung" abgeschafft (III 1.3.8/3 b). Eine neue Prü-
fungsordnung vom 16. April 1964 (III 1.3.8/6) enthält zwar noch die Forderung nach einer
„Überprüfung"; als schriftliche Prüfungsleistung wird jedoch jetzt eine „Prüfungsarbeit"
über ein pädagogisches, erfahrungsnahes Thema gefordert, die „vom Seminarleiter auf Vor-
schlag des zuständigen Fachgemeinschaftsleiters oder des zuständigen Gruppen- oder Arbeits-
gemeinschaftsleiters schriftlich gestellt" wird. „Wünsche des Prüflings sind nach Möglich-
keit zu berücksichtigen." Bei der Feststellung des Prüfergebnisses wird die Arbeit mit der
erteilten Note berücksichtigt.

In Bremen war nach der Prüfungsordnung von 1950 (III 1.4.8/1) ein „Arbeitsbericht"
zu erstellen, der nicht bloß Klassen und Fächer aufzählen, sondern die Bedingungen der
Arbeit in der Schule, die Schwierigkeiten, Erfolge und Mißerfolge und die gewonnenen Er-
fahrungen für die Schularbeit darstellen sollte. Dabei soll der Arbeitsbericht aber keine
„Abhandlung" von Problemen sein, die der erziehungswissenschaftlichen Hausarbeit vorbe-
halten bleiben. Außerschulische Betätigungen sozialer, sportlicher, künstlerischer oder wis-
senschaftlicher Art sind zu berücksichtigen. Die „erziehungswissenschaftliche Hausarbeit"
wurde 1955 für alle Kandidaten verbindlich vorgeschrieben (III 1.4.8/1 a). In der schriftli-
chen Hausarbeit mit Dreimonatsfrist sollte der Junglehrer „eine aus seiner praktischen
Tätigkeit erwachsene pädagogische Frage nach erziehungswissenschaftlichen Gesichtspunkten"
darstellen; die Arbeit sollte von „mindestens zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses
und dessen Leiter" beurteilt werden und wurde im Gesamtergebnis gleichwertig mit der prak-
tischen und der mündlichen Prüfung berücksichtigt (III 1.4.8/2 §§3,5 und 6). Auch die Neu-
fassung von 1961 sah den „Arbeitsbericht" und die „Hausarbeit" mit den gleichen Bedin-
gungen vor (III 1.4.8/3 §§ 3, 5 und 6).
Erst seit 1966 wird auf den „Arbeitsbericht" verzichtet; die „schriftliche Hausarbeit"
ist nun bereits mit der Meldung zur Prüfung vorzulegen. Thematisch soll darin „der Prüf-
ling ihm wesentliche Probleme aufzeigen, mit denen er sich im Laufe seiner schulischen Tätig-
keit auseinandergesetzt hat. Ein ihm besonders wichtiges hat er umfassend darzustellen, so daß
klar wird, zu welchen pädagogischen und psychologischen Erfahrungen und Einsichten er gekom-
men ist und welche Autoren er zu Rate gezogen hat". Die Arbeit wird nur noch von zwei Prüfern
benotet und spätestens vor Beginn der praktischen Prüfung endgültig beurteilt (III 1.4.8/4).

In Hamburg wurde 1952 neben der Hausarbeit ein „Bericht des Bewerbers über seinen Bil-
dungsgang und seine bisherige Tätigkeit im Schuldienst" verlangt. „In der Hausarbeit soll
sich der Bewerber auf seine eigene schulische Tätigkeit besinnen und aufgrund seiner schul-
praktischen Erfahrungen zu pädagogischen Fragen selbständig Stellung nehmen. Der Bewerber
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wählt im Einverständnis mit dem zuständigen Schulrat das Thema der Hausarbeit." Ihre Note
ging gleichwertig mit anderen Prüfungsleistungen in das Gesamturteil ein (III 1.5.58/1, Teil II,
§§4, 6 und 8).
Auch in der jüngst erlassenen Prüfungsordnung ist eine „Darstellung des Ausbildungsganges
an den Seminaren mit einer Übersicht über den während des Vorbereitungsdienstes erteilten
Unterricht" und eine „Hausarbeit" gefordert, deren Thema aber nun vom Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses „im Einvernehmen mit dem Leiter des zuständigen Hauptseminars" ge-
stellt wird, und zwar so, „daß der Referendar seine praktischen Erfahrungen verwerten kann".
Die Hausarbeit ist binnen zwei Monaten einzureichen, die Frist kann maximal um zwei Wochen
verlängert werden. Die Bewertung geschieht durch den „Prüfungsausschuß in seiner jeweiligen
Zusammensetzung" (III 1.5.68 §§ 13, 14 und 18). Die Prüfung gilt als „nicht bestanden",
wenn der Referendar „die Hausarbeit ohne ausreichende Entschuldigung nicht innerhalb der
für ihn maßgebenden Frist. . . eingereicht hat" (§ 17).

In Hessen wurde 1946 „ein ausführlicher Bericht über die bisherige Amtstätigkeit, über
Erfahrungen in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit und über die berufliche Weiterbildung"
sowie „eine schriftliche Hausarbeit, deren Bearbeitung . . . acht Wochen vor dem Meldetermin
vom Schulrat aus dem Gebiet der ,Geschichte der Pädagogik', der ,Methodik' oder der ,Gemein-
schaftskunde' gestellt worden ist", bei der Meldung zur Prüfung verlangt. Im Gesamturteil
der Prüfung — das „durch Abstimmung festgestellt" werden sollte — wurde das Ergebnis dieser
Arbeiten nur indirekt wirksam (III 1.6.8/1 §§2 und 5).
In einer Neuregelung von 1951 wurde auf diese Art der Hausarbeit verzichtet. Aus dem zur Mel-
dung vorzulegenden „Tätigkeitsbericht" sollte nun „erkennbar sein, wie der Prüfling päd-
agogische, psychologische und didaktische Probleme, die ihm in seiner Schularbeit begegnet
sind, gelöst oder zu lösen versucht hat. Bemerkenswerte Einzelfälle sind darzustellen, wobei
die angewandten Verfahren zu beschreiben und unter Angabe der benutzten Literatur zu begrün-
den sind. In den Bericht sind auch seine Bemühungen um die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus
(Erfolge und Fehlschläge) aufzunehmen".
Nach der Zulassung zur Prüfung sollte nun „der Prüfling mit dem Schulrat für die schriftli-
che Hausarbeit ein aus seiner Schul Wirklichkeit entnommenes Thema" vereinbaren und die Ar-
beit im Umfang von „im allgemeinen 25 bis 30 Schreibmaschinenseiten . . . binnen 12 Wochen
vom Tage der Zustellung des Themas an gerechnet" einreichen. Diese Arbeit sollte von „zwei
Mitgliedern des Prüfungsausschusses unabhängig voneinander" bewertet werden. „Fachgut-
achten" konnten eingeholt werden. Tätigkeitsbericht und Hausarbeit gingen mit den jeweili-
gen Noten in das Gesamturteil ein (III 1.6.8/2 §§ 2, 5 und 6).
1959 wurden die „Tätigkeitsberichte" abgeschafft; statt dessen sollte die „schriftliche
Hausarbeit" in „zwei Teile" gegliedert werden: einen „Bericht über die Erfahrungen wäh-
rend der bisherigen Amtstätigkeit und die berufliche Weiterbildung" und eine „pädagogische
Arbeit über eine aktuelle Frage", die aus der Schulwirklichkeit heraus untersucht und mit
Hilfe der eigenen Erfahrungen des Prüflings bewältigt werden konnte. „Ein innerer Zusam-
menhang zwischen den beiden Teilen der Hausarbeit muß deutlich erkennbar sein. Themen, die
in der Hauptsache ein Literaturstudium erfordern, sind nicht zu wählen." Das Thema sollte
weiterhin nach der Zulassung mit dem Schulrat vereinbart und innerhalb von zwölf Wochen
im Umfang von vierzig bis fünfzig Schreibmaschinenseiten bearbeitet werden (III 1.6.8/2 a).
1960 wurde durch einen Erlaß das „Mißverständnis" ausgeräumt, daß infolge dieser Änderung
„die bisher geforderten Arbeiten — Tätigkeitsbericht und schriftliche Hausarbeit — nunmehr
lediglich unter einem Thema zusammengefaßt, in ihrem Charakter aber unverändert weiterbe-
stehen würden". Der erste Teil sollte fortan nur auf etwa drei Seiten gedrängt einen glo-
balen Überblick geben, für den zweiten Teil wurde als Regelmaß ein Gesamtumfang von zwanzig
bis dreißig Seiten angegeben (III 1.6.8/2 b).
1965 wurde von den Prüflingen bei der Meldung die Angabe eines „Themas für die Prüfungsar-
beit" verlangt. Sie soll zwar „auf eigenen Beobachtungen und Erfahrungen gründen, darf sich
jedoch nicht in einem Tätigkeitsbereich erschöpfen. Sie soll erkennen lassen, daß sich der
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Prüfling mit der wichtigsten einschlägigen Literatur auseinandergesetzt hat/6 Das Thema
wird „nach Beratung mit dem Leiter des Pädagogischen Studienseminars vom Prüfling gewählt
und bedarf der Zustimmung des Regierungspräsidenten. Stimmt der Regierungspräsident nicht zu,
so kann er ein sachverwandtes Thema stellen." Die Bearbeitungszeit blieb auf zwölf Wochen
begrenzt; in Sonderfällen kann sie bis zu 16 Wochen ausgedehnt werden. Die Arbeit wird von
zwei Prüfern unabhängig bewertet und bei der Gesamtbeurteilung gleichwertig mit anderen Lei-
stungen berücksichtigt (III 1.6.68 §§ 15, 18 und 22).

In Niedersachsen wird nach der Prüfungsordnung von 1964 eine schriftliche Arbeit, die
„aus der Schulpraxis des Lehrers erwachsen sein und ein begrenztes Gebiet gründlich und ge-
ordnet behandeln" soll, verlangt. „Sie soll erkennen lassen, daß der Lehrer sich mit den
Problemen der heutigen Schule und der wichtigsten Literatur innerhalb dieses Gebietes ausein-
andergesetzt hat. Das Gebiet wählt der Lehrer, das Thema setzt der Vorsitzende auf Vorschlag
des Schulrates fest." Die Arbeit ist binnen vier Monaten einzureichen; es kann eine Nach-
frist „bis zu drei Wochen" gewährt werden. Die Arbeit wird von mindestens drei Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses beurteilt; die Note geht nur indirekt — als Teil eines Ab-
stimmungsergebnisses — in das Gesamtergebnis der Prüfung ein (III 1.7.8/3 §§5 und 7).

In Nordrhein-Westfalen war nach der Prüfungsordnung von 1947 zwar ein „ausführlicher
Bericht über die bisherige Amtstätigkeit", jedoch keine „Hausarbeit" vorgesehen (III
1.8.8/2 §§ 2 und 4).
Auch hier trifft die Prüfungsordnung vom August 1968 (III 1.8.2568/3) ausführliche und de-
taillierte Vorkehrungen. Das Thema ist dem Leiter des Bezirksseminars nach Beratung mit ihm
oder seinem Stellvertreter vier Monate vor Ende des Vorbereitungsdienstes anzugeben; der Se-
minarleiter entscheidet binnen drei Wochen über die Annahme des Themas. Die Arbeit „muß
auf eigenen erzieherischen oder unterrichtlichen Erfahrungen des Lehramtsanwärters beruhen.
In ihr soll der Lehramtsanwärter seine aus der schulpraktischen Erfahrung und der allgemein
pädagogischen oder aus der didaktischen und methodischen Literatur gewonnenen Erkenntnisse
und Ansichten darlegen und begründen."
Die Ordnung schreibt Details wie „Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen", die Versicherung
selbständiger Erarbeitung, Zitierzwang, Modalitäten der Einhaltung der Ablieferungsfrist
(vier Wochen vor Ende des Vorbereitungsdienstes, bei besonderer Begründung mit der Möglich-
keit einwöchiger Nachfrist) und des Nachweises über die Einzahlung der Prüfungsgebühr vor.
Die Beurteilung soll durch den „zuständigen Prüfer" — der Bezirksseminarleiter oder sein
Stellvertreter als „Prüfer der allgemeinen pädagogischen Bereiche" oder ein Fachleiter des
Bezirksseminars als „Fachprüfer" — in Gestalt eines ausführlichen Gutachtens mit einer
Leistungsnote geschehen, von dem die übrigen Mitglieder Kenntnis nehmen müssen und dem sie
Stellungnahmen beifügen können; bei sehr guten, mangelhaften oder ungenügenden Bewertungen
muß, sonst kann ein weiteres fachkundiges Mitglied des Prüfungsamtes eine Beurteilung abgeben.
Die Leistungsnote für die schriftliche Hausarbeit wird vor Beginn der mündlichen Prüfung vom
Prüfungsausschuß beschlossen.

In Rheinland-Pfalz forderte man 1959 bei der Meldung zur Prüfung eine „schriftliche
Hausarbeit" als Nachweis über die Befähigung des Lehrers, „ein erziehliches oder unter-
richtliches Thema", das mit dem Fortbildungsleiter im Einvernehmen mit dem Schulrat verein-
bart werden sollte, aus dem Bereich seiner Volksschulerfahrung wissenschaftlich zu erörtern
und darzustellen. Ins Gesamtergebnis ging die Bewertung der Arbeit als eins von sieben Teil-
ergebnissen ein (III 1.9.8/2 §§ 3, 5 und 9). Nach der Prüfungsordnung von 1967 wird zunächst
die Zulassung nur für den schriftlichen und praktischen Teil der Prüfung erteilt. Die Be-
zirksregierung setzt das Thema für die schriftliche Prüfung fest und gibt es dem Lehrer
z.A. zusammen mit der Zulassung bekannt. Den Themenvorschlag benennt der Bewerber im Einver-
nehmen mit dem Fortbildungsleiter und dem Schulrat. „Die Hausarbeit soll aus einer mehr-
stündigen Unterrichtseinheit erwachsen und eine pädagogisch-methodische Frage unter kriti-
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scher Verwertung der einschlägigen Literatur behandeln. Sie soll weniger fremde Meinungen
und theoretische Erörterungen enthalten als eigene durch die Praxis gewonnene Einsichten
darlegen und aus den fachlichen und methodischen Gegebenheiten wissenschaftlich begründen."
Sie ist „binnen sechs Monaten" beim Schulamt abzuliefern. Sie wird durch den zuständigen
schulfachlichen Referenten der Bezirksregierung, den Schulrat und den Fortbildungsleiter
bewertet. In das Gesamtergebnis geht sie als eine von fünf Prüfungsleistungen ein (III
1.9.8/3 §§ 5, 6 und 10).

Im Saarland sollte 1956 die „wissenschaftliche Hausarbeit" aus dem Gebiet der Pädagogik
angefertigt werden und „eine unmittelbare Beziehung zu der unterrichtlichen und erziehe-
rischen Tätigkeit des Kandidaten haben". Die Themenwahl bedarf der Genehmigung des zustän-
digen Kreisschulrates. Für die Anfertigung der Arbeit wird eine Frist von acht Wochen ge-
währt, auf begründeten Antrag wird die Frist bis zu 14 Tagen verlängert. Die Arbeit wurde
durch den Leiter der Arbeitsgemeinschaft und den zuständigen Schulrat bewertet und nur
indirekt im Gesamtergebnis berücksichtigt (III 1.10.8/1 §§ 6, 7 und 11). 1957 wurde das Be-
wertungsverfahren dahingehend geändert, daß nun das Mittel aus Hausarbeit, schulpraktischer
und mündlicher Prüfung als Gesamtergebnis zählen sollte (III 1.10.8/1 a); bei der Neuord-
nung im Jahre 1966 wurden diese Bestimmungen nicht geändert (III 1.10.8/2).

In Schleswig-Holstein wurde 1953 eine „berufswissenschaftliche Arbeit" vorgeschrieben,
die „aus der Schulpraxis erwachsen sein und ein begrenztes Gebiet gründlich und geordnet
behandeln" soll. „Sie muß erkennen lassen, daß der Bewerber sich mit den Problemen der
heutigen Schule und des wichtigeren Schrifttums innerhalb des Gebietes seiner Arbeit ausein-
andergesetzt hat. In diesem Rahmen ist auch die Wahl einer berufswissenschaftlichen Arbeit
aus dem Gebiet der schleswig-holsteinischen Landeskunde, der Volksgeschichte unseres Landes
oder des ostdeutschen Raumes erwünscht. Das Gebiet der Arbeit schlägt der Bewerber vor, das
Thema wird in Fühlungnahme mit dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft und dem Schulrat formu-
liert."
Die Arbeit ist mit der Meldung zur Prüfung einzureichen. Das Gesamtergebnis der Prüfung wird
„mit einfacher Stimmenmehrheit" festgestellt. Angaben über die Bewertung der Arbeit wurden
nicht in die Prüfungsordnung aufgenommen (III 1.11.8/1 §§ 3 und 7). Änderungen erfolgten
bisher zu diesen Punkten nicht.

1.8.3 Schulpraktische und mündliche Prüfungen

Bei den schulpraktischen und mündlichen Prüfungen — die weitgehend in zeitlichem Zusammen-
hang abgenommen werden — wirken zwei Tendenzen gegenläufig. Einerseits wurden infolge der
Intensivierung der Ausbildung in der Ersten Phase die Prüfungen teilweise von den Stoffen der
Grundwissenschaften entlastet; andererseits lief der Akademisierung des Studiums eine stär-
kere Berücksichtigung der grund- und fachwissenschaftlichen Kenntnisse parallel. Folglich
reichen die Formen dieser beiden Teile der Zweiten Prüfung von einer Unterrichtsbegutach-
tung mit anschließender „Begründung" der pädagogischen Maßnahmen bis hin zu differenzier-
ten Prüfungsleistungen in verschiedenen Fächern, bei denen un er anderem auch weitere Lehr-
befähigungen erworben werden können.

In Baden-Württemberg wurden ab 1953 drei Lehrproben und im „wissenschaftlichen Teil
der mündlichen Prüfung" Schulkunde (Schulgesetzgebung und -Verwaltung, Jugendrecht, Schul-
hygiene, Beamtenrecht) und Geschichte der Pädagogik mit Kenntnis der neuesten pädagogischen,
methodischen und psychologischen Strömungen verlangt. „Ausgewählte Abschnitte aus diesen
Bereichen, mit denen sich der Bewerber besonders eingehend befaßt hat", konnten unter Nen-
nung der Quellen bei der Meldung zur Prüfung angegeben werden. Die mündliche Prüfung sollte
sich über „insgesamt eine Stunde" erstrecken. Eine bis dahin geforderte Prüfung in „Ge-
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schichte mit Sozialkunde" wurde fallengelassen (III 1.1.8/1 a).
Nach der Prüfungsordnung von 1965 werden im Rahmen der schulpraktischen Prüfung zwei Unter-
richtsstunden vor der eigenen und eine Stunde in einer fremden Klasse gefordert, davon min-
destens eine in jeweils einer Grund- und einer Hauptschulklasse. Bewerber, die an Mittel-
schulen oder Gymnasien unterrichten, halten eine Unterrichtsstunde an der Grundschule, die
beiden anderen an ihrer Schule. Fach und Thema einer Lehrprobe in der eigenen Klasse werden
vom Prüfling gewählt; Fach und Thema der anderen Stunden stellt das Staatliche Schulamt und
teilt sie den Bewerbern „eine Woche vor der Prüfung" mit. Die Themen sind grundsätzlich „dem
laufenden Unterricht der Klasse und deren Stoffverteilungsplan zu entnehmen. Eine der drei
Unterrichtsstunden ist in den Fächern Deutsch oder Rechnen zu halten. Bewerberinnen mit den
Fächern Handarbeit, Hauswirtschaft und Turnen erteilen in der Regel in jedem ihrer Fächer eine
Stunde." Die Prüflinge sollten ihre Stunden vorher schriftlich und danach mündlich darstellen
beziehungsweise erläutern.
Die — vierzig Minuten dauernde — mündliche Prüfung „erstreckt sich auf ein pädagogisch-
didaktisches Kolloquium unter Berücksichtigung des im Arbeitsbericht. . .angegebenen
schulbezogenen Interessengebietes, der fachlichen Schwerpunkte sowie der Bildungspläne"
und auf Schulkunde im bereits dargestellten Umfange (III 1.1.8/2 §§9 und 10). „Erweite-
rungsprüfungen" sind im Rahmen der Zweiten Prüfung nicht vorgesehen. Eine Ausnahme stellt
die mit Erlaß vom 9. Januar 1968 für katholische Bewerber eingeführte „Prüfung in Religions-
lehre" dar, die im Rahmen der Zweiten Prüfung durch Beauftragte der Religionsgemeinschaften
abgenommen wird (III 1.1.8/2 a).

In Bayern besteht nach dem Änderungserlaß von 1960 die schulpraktische Prüfung „in der
Vorführung des stundenplanmäßigen Unterrichts eines Halbtags mit einem anschließenden Prü-
fungsgespräch von etwa 30 Minuten Dauer, das in Beziehung zu dem vorgeführten Unterricht
s teh t . . . In die Bewertung der schulpraktischen Tätigkeit sind nicht nur die vorgeführ-
ten Lehreinheiten, sondern die gesamte Schularbeit des Prüflings einzubeziehen, wie sie sich
am Tage der Prüfung zeigt. Der Prüfling soll deshalb in der Klasse, in der er geprüft wird,
in der Regel schon einen Monat lang unterrichtet haben. Prüflingen, die keine Klasse füh-
ren, ist vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit zu geben, in der betreffenden Klasse zu
hospitieren." (III 1.2.8/1 a § 6) Besondere Unterrichtsvorbereichtungen werden nicht
verlangt.
Der schulpraktische Teil der Prüfung zählt bei der Gesamtbewertung sechsfach. Darüber hin-
aus sind in Erziehungswissenschaft sowie Allgemeiner und Besonderer Unterrichtslehre je-
weils eine Klausur und eine mündliche Prüfung vorgesehen, die — je Fach — jeweils einfach
zählen (§ 11). Eine „Religionspädagogische Prüfung" wird „im Anschluß an die Anstellungs-
prüfung" oder auch zu einem späteren Zeitpunkt abgenommen, wobei im Prüfungsausschuß ein
Vertreter der kirchlichen Oberbehörde beteiligt ist. Sie besteht aus einer dreistündigen
Klausur und einer 15 Minuten dauernden mündlichen Prüfung (III 1.2.8/2 b).

In Berlin wurde in der Prüfungsordnung von 1949 ein Prüfungsunterricht des Prüflings
in der Regel in zwei Unterrichtsfächern im Beisein des Prüfungsausschusses, dessen Vorsitzen-
der die Fächer wählt, festgelegt. „Der für die Prüfung festgesetzte Stundenplan muß
48 Stunden vor Beginn der Prüfung in den Händen des Kandidaten sein. An den Unterrichtsbe-
such schließt sich eine Besprechung an, in der der Prüfling nachweisen soll, daß er
a) seine unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen wissenschaftlich zu begründen vermag,
b) die für die betr. Unterrichtsfächer erforderlichen Sachkenntnisse besitzt,
c) mit den für die Verwaltung des Lehramtes in Berlin geltenden Bestimmungen vertraut ist

und
d) die für die außerschulische und soziale Betreuung der Schüler vorhandenen Möglichkei-

ten ausreichend kennt." (III 1.3.8/3 § 4)
Nach der Prüfungsordnung von 1964 sind ebenfalls zwei Lehrproben vorgesehen; die Klassen sol-
len jetzt lediglich „dem Prüfling aus Unterricht oder Hospitation bekannt sein", seine
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Wünsche sind zu berücksichtigen. Die Aufgaben sollen drei Werktage vor der unterrichts-
praktischen Prüfung ausgehändigt werden; bis zum Prüfungsbeginn sind Unterrichtsentwürfe
vorzulegen.
Die mündliche Prüfung soll am gleichen Tage stattfinden; sie umfaßt den Nachweis, daß der
Prüfling
1. den erzieherischen und unterrichtlichen Aufgaben seines Amtes in der Praxis gewach-

sen ist,
2. die Erkenntnisse seines allgemeinen Studiums und seines Fachstudiums . . . in der

schulpraktischen Erfahrung gefestigt und erweitert hat,
3. mit der Allgemeinen Didaktik, mit der Didaktik und Methodik seiner Unterrichtsfächer

und gegebenenfalls des Gesamtunterrichts sowie mit den Aufgaben der politischen Bildung
und Erziehung vertraut ist und

4. die Grundzüge der Schulorganisation und der Schulverwaltung kennt. . . . Fragen, die
den Beitrag der Unterrichtsfächer zur politischen Bildung und Erziehung betreffen, sind ein-
zubeziehen. (III 1.3.8/6 §§ 1, 8 und 9)

In Bremen hatte nach der Fassung der Prüfungsordnung von 1956 der Bewerber zwei Lehrpro-
ben in der eigenen Klasse zu halten, deren Termin zwei Tage vorher bekanntgegeben wurde, und
in der mündlichen Prüfung nachzuweisen:
a) daß er sich mit einer bedeutenden pädagogischen oder psychologischen Bestrebung

eingehend befaßt hat,
b) daß er imstande ist, zu praktischen Fragen des Unterrichts und der Erziehung nach

psychologischen, methodischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten Stellung zu nehmen,
c) daß ihm die wichtigsten Tatsachen der Schulgesetzgebung, der Schulverwaltung und

der Schulhygiene bekannt sind,
d) daß er sich in einem wissenschaftlichen, künstlerischen oder technischen Gebiete

eigener Wahl mit Erfolg fortgebüdet hat. (III 1.4.8/1 b § 5)
Im Rahmen dieser Prüfung konnte zugleich die Lehrbefâhigung fur das Fach „Englisch" erwor-
ben werden. Wer bei einer viersemestrigen Ausbildung das „Wahlfach Englisch" studiert hat-
te, mußte zu diesem Zwecke sowohl eine „wissenschaftliche" als auch eine „praktisch-metho-
dische Prüfung" ablegen; bei einer sechssemestrigen Ausbildung mit dem Wahlfach Englisch
entfiel der wissenschaftliche Teil (III 1.4.8/1 a). Ferner war es dem Prüfungsamt freige-
stellt, „eine Prüfung in Musik und Sport" zu fordern.
In einer Neuordnung aus dem Jahre 1961 wurde als weitere Prüfungsleistung in der mündlichen
Prüfung der Nachweis gefordert, daß der Bewerber „befähigt ist, in Gemeinschaftskunde (ein-
schließlich Staatsbürgerkunde) zu unterrichten" (III 1.4.8/3 § 5).
Die Prüfungsordnung vom 14. Juni 1966 kennzeichnet den Übergang zum stärker fachwissenschaft-
lich bezogenen Ausbildungsgang. Eine der beiden Lehrproben ist nun im Wahlfach oder — falls
dieses „Religionswissenschaft" war, Unterricht in Biblischer Geschichte aber nicht erteilt
werden soll — in dem „in der Berufspraktischen Ausbildung belegten Wahlfach" zu halten.
Die Aufgaben stellt — auf Vorschlag des Prüflings — drei Tage vor der Prüfung der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses. Nach jeder Lehrprobe wird Gelegenheit zur Stellungnahme geboten.
Die mündliche Prüfung über die schulrelevanten „psychologischen und pädagogischen Begrün-
dungen" und „die Grundzüge der bremischen Schulkunde" wird nach Einzelleistungen in Päd-
agogik, Psychologie und Schulkunde differenziert bewertet; die bislang geforderten Prüfungs-
leistungen im Bereich der Wahlfächer und der Gemeinschaftskunde fielen fort (III 1.4.8/4
§§ 10 und 11).

In Hamburg wurde 1952 eine schulpraktische Prüfung und eine theoretische Prüfung fest-
gelegt, in der der Lehrer „seine erzieherischen und unterrichtlichen Maßnahmen begründen
und in größere Zusammenhänge einordnen" sowie Kenntnisse der „für die Schule wichtigen Ge-
setze, Verordnungen und Bestimmungen" nachweisen sollte (III 1.5.58/1 § 7).
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Stärker differenzierend wird in der Ordnung vom 11. Juni 1968 die schulpraktische Prü-
fung auf zwei Unterrichtsstunden in einem gewählten Fach und in einer Klasse der gewählten
Klassenstufe an einem Tage festgelegt. Die Themen für die Unterrichtsstunden werden eine
Woche vorher bekanntgegeben; vor jeder Lehrprobe ist ein schriftlicher Plan über die Ge-
staltung des Unterrichts vorzulegen.
Die mündliche Prüfung umfaßt in etwa einer Stunde — einzeln oder in Gruppen — „Didaktik
und Methodik des Unterrichts" und „Fragen der Pädagogik, der Schulrechtskunde im Hinblick
auf die Schulpraxis und Fragen der politischen Erziehung" (III L5.68 §§ 15 und 16).

In Hessen wurden 1946 drei Lehrproben im regulären Unterricht des Prüflings vorgeschrie-
ben, wobei „der für die Prüfung festgesetzte Stundenplan vierundzwanzig Stunden vor Beginn
der Prüfung in den Händen des Lehrers" sein mußte, und eine Besprechung, in der der angehen-
de Lehrer einerseits seinen Unterricht wissenschaftlich begründen und über die „für die
Verwaltung des Schulamtes in seinem Bezirk geltenden Bestimmungen" informiert sein sollte,
bei dem aber auch Themen aus der Geschichte der Pädagogik, der Psychologie und der Methodik
und Fragen der Gemeinschaftskunde („Kenntnis von Staatsverfassung und Parteiwesen") er-
örtert werden konnten (III 1.6.8/1 § 4).
1951 wurden diese Regelungen dahingehend ergänzt, daß der Prüfling mindestens drei Monate
in der Klasse gearbeitet haben sollte, in der er die Prüfung ablegt, und der Prüfungstag
„14 Tage vorher bekanntzugeben" sei. Ferner sollte der Vorsitzende des Ausschusses fortan
zwei Prüfungsgebiete, der Prüfling selbst das dritte und die Themen der Lehrproben bestimmen.
„Eine der Lehrproben soll möglichst aus den musischen und technischen Fächern (Musik, Zeich-
nen, Werken, Nadelarbeit, Leibeserziehung) genommen werden." Die Gebiete der Prüfung
sollte der Anwärter drei Tage vorher erhalten; dem Prüfungsausschuß war vor Beginn eine
Ausarbeitung der drei Unterrichtsstunden vorzulegen. Abweichungen von dieser Planung sollten
bei methodischer Begründung und ohne Beeinträchtigung der Zielsetzung zulässig sein. Im
auf die Lehrproben folgenden theoretischen Teil sollte der Prüfling nachweisen, „daß er
die wechselseitigen Beziehungen von Theorie und Praxis erkennt und mit dem wichtigen neueren
Schrifttum der Hauptunterrichtsfacher und seines besonderen Fachgebietes vertraut ist",
er sollte das geltende Schulrecht, die Schulordnung, die Forderung der Schulhygiene und die
wichtigen Verordnungen des Ministeriums kennen und sich „mit den grundlegenden Fragen
der Heilpädagogik und des Sonderschulwesens" und den wichtigsten Bestimmungen über Jugend-
recht und Jugendfürsorge befaßt haben und „in der Lage sein, Fälle zu erkennen, die eine
heilpädagogische Behandlung oder eine Sonderbeschulung erforderlich machen" (III 1.6.8/2
§5).
In die Neufassung von 1962 wurden diese Passagen unverändert übernommen (III 1.6.8/3 § 5).
Die Neuordnung von 1965 brachte in bezug auf die schulpraktische Prüfung lediglich die Er-
leichterung, daß auf die dritte Unterrichtsstunde mit seiner Zustimmung verzichtet werden
konnte, wenn die beiden ersten Unterrichtsstunden eine eindeutige Bewertung ermöglichten.
Der theoretische Teil sollte fortan stärker fachbezogen gestaltet werden. Insbesondere soll-
te nun „der Prüfling nachweisen, daß er
1. sich mit den Grundfragen der Schulpädagogik, der allgemeinen Didaktik und der Schul-

psychologie befaßt hat,
2. fächerübergreifende Prinzipien zu erkennen und sich mit fachdidaktischen und fachme-

thodischen Problemen auseinanderzusetzen vermag,
3. mit den Forderungen der politischen Bildung und ihren Erziehungs- und Unterrichtswei-

sen vertraut ist,
4. einen Überblick über die Grundzüge des Schulrechtes und der Schulverwaltung hat."
Die Dauer des Prüfungsgesprächs wurde auf maximal neunzig Minuten begrenzt; Probleme der
Sonderschulpädagogik wurden — soweit sie nicht implizit in Schulpädagogik und -psychologie
enthalten sind — aus dem Katalog der Prüfungsthemen gestrichen (III 1.6.68 §§19 und 20).

59



In Niedersachsen hat nach der Prüfungsordnung von 1964 der angehende Lehrer im schul-
praktischen Teil der Prüfung „eine ihm hinreichend bekannte Klasse in der Regel in drei
Sachgebieten je 45 Minuten lang zu unterrichten. Der Vorsitzende bestimmt zwei Gebiete, das
dritte wählt der Lehrer. . . Die Fächer Kunsterziehung, Nadelarbeit, Hauswerk und Sport
dürfen außer bei Lehrerinnen für Hauswirtschaft und Sport nur mit einem Gebiet vertreten
sein . . . Hat der Lehrer fächerübergreifend unterrichtet, so ist ihm Gelegenheit zu dieser
Unterrichtsart zu geben; hierbei braucht die Aufteilung in Sachgebiete nicht innegehalten
zu werden . . . Der für den Prüfungsunterricht festgesetzte Plan und etwaige weitere Wei-
sungen müssen mindestens drei Tage vor dem Beginn des Prüfungsunterrichts dem Lehrer zuge-
stellt sein. Der Vorsitzende kann die Unterrichtszeit mit Zustimmung des Lehrers abkürzen,
wenn ein abschließendes Urteil früher möglich ist. An den Prüfungsunterricht schließt sich
ein mindestens einstündiges, höchstens zweistündiges Prüfungsgespräch an, in dem der Lehrer
nachweisen soll, daß er sein Vorgehen zu begründen und seine Arbeit kritisch zu beurteilen
vermag. Das Gespräch soll eingehen auf den Zusammenhang seiner Berufsarbeit mit der Pädago-
gik, der Psychologie und den politischen Bildungsaufgaben der Volksschule. Ferner soll der
Lehrer nachweisen, daß er mit den wichtigsten rechtlichen, sozialen und hygienischen Fragen
der Volksschule vertraut ist." (III 1.7.8/3 § 6)

In Nordrhein-Westfalen war in der Prüfungsordnung von 1947 eine schulpraktische Prüfung
in drei Unterrichtsfächern und eine anschließende Besprechung vorgesehen, in der der Leh-
rer nachweisen soll, daß er seine unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen wissenschaft-
lich zu begründen vermag und daß er mit den für die Verwaltung des Schulamtes in seinem Be-
zirk geltenden Bestimmungen vertraut ist (III 1.8.8/2 § 4). Ein Runderlaß aus dem Jahre 1963
fordert überdies eine Berücksichtigung für den gemeinschaftskundlichen Unterrichtsstoff in
der Prüfung (III 1.8.8/2 a).
Die Prüfungsordnung vom August 1968 (III 1.8.2568/3) trennte die ,,Unterrichtsprüfung"
(§ 38) und die „mündliche Prüfung" (§ 47) zeitlich voneinander. Die „Unterrichtsprü-
fung" — je eine Lehrprobe in einer Klasse der Grundschule und der Hauptschule, in denen der
Prüfling schon unterrichtet haben soll — soll in den letzten sechs Wochen des Vorbereitungs-
dienstes (also eventuell noch gleichzeitig oder kurz nach Beendigung der schriftlichen Ar-
beit) durchgeführt werden; die Themen werden nach Anhörung des Prüflings im Einvernehmen
mit den Lehrern der Prüfungsklassen (und abgestimmt auf Leistungsvermögen der Schüler und
verfügbare Vorbereitungszeit) von den Fachleitern vorgeschlagen und vom Bezirksseminarlei-
ter festgelegt; sie sollen sieben Tage vor der Prüfung dem Prüfling übermittelt werden, der
sie in besonderen Fällen mit schriftlicher Begründung erweitern oder beschränken darf. Vor
den Prüfungsstunden ist ein Unterrichtsplan „in fünffacher Ausfertigung" einzureichen, da-
nach sollen sich der Prüfling zu den Stunden, die Lehrer der beteiligten Klassen zur Klas-
sensituation und zum Leistungsstand äußern. Die Unterrichtsproben werden mit Leistungsnoten
bewertet, ein Bewertungsprotokoll hält Stundenverlauf, Bewertung und Bewertungsgründe fest.
Die mündliche Einzelprüfung soll sich (dreißig Minuten) auf „die Gegenstände der Ausbil-
dung im Hauptseminar" und in den Fachseminaren (je zwanzig Minuten) erstrecken, jede der
Prüfungen wird gesondert gewertet. Die Gesamtnote der Prüfung soll aus einer die Leistungs-
noten der Unterrichtsprüfung zusammenfassenden Zwischennote, einer die Leistungsnoten der
mündlichen Prüfung zusammenfassenden Zwischennote und der Leistungsnote der Hausarbeit unter
Berücksichtigung der Leistungen im Vorbereitungsdienst ermittelt werden und zu einer dem
Prüfling „mündlich" mitzuteilenden Gesamtbewertung führen (§ 42).

In Rheinland-Pfalz schrieb die Prüfungsordnung von 1959 drei Lehrproben an der Schule
des Prüflings und in den Klassen, die der Prüfling mindestens sechs Monate unterrichtet
haben sollte, vor. „Ist der Prüfling statt an einer Volksschule an einer Schule einer
anderen Schulgattung beschäftigt, so ist mindestens eine der drei Lehrproben in einer Grund-
schulklasse einer Volksschule zu halten." Die Fächer bestimmte der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses „auf Vorschlag des Schulrats"; eines davon soll Musik, Bildnerische Erziehung
oder Leibeserziehung sein.

60



Der Inhalt der mündlichen Prüfung wurde umschrieben als „Besprechung", „in der der Prüf-
ling nachweisen soll, daß er seine unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen wissen-
schaftlich zu begründen vermag und daß er mit den geltenden Vorschriften für das Volks-
schulwesen des Landes und des Regierungsbezirks vertraut ist" (III 1.9.8/2 §§ 7 und 8).
In der Neuordnung vom 11. Mai 1967 wird als grundsätzliche Neuerung eine Teilung der Zulas-
sung eingeführt; erst nach Bestehen des schriftlichen und praktischen Teiles wird die Zu-
lassung zur mündlichen Prüfung erteilt. Die praktische Prüfung besteht aus je einer Lehr-
probe in einem vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses samt der Themen zu bestimmenden
Unterrichtsfach und einem Fach und Thema nach eigener Wahl. Der Lehrer z.A. soll vor der
Prüfung mindestens sechs Monate in den Klassen unterrichtet haben, in denen er die prak-
tische Prüfung ablegt, zumindest aber eine der Lehrproben in einer Volksschulklasse halten.
„Erteilt der Lehrer z.A. Unterricht in einer Fremdsprache, so kann eine der Lehrproben
in der Fremdsprache gehalten werden." Ein schriftlicher Entwurf der Lehrproben muß vor
Beginn des Unterrichts ausgehändigt werden und wird zu den Prüfungsakten genommen.
Die mündliche Prüfung wird zeitlich getrennt von der schulpraktischen Prüfung abgenommen;
dies kann in Gruppen mit maximal fünf Lehrern geschehen. Für jeden Kandidaten ist etwa
eine Stunde Prüfungszeit vorzusehen; dabei soll er „zeigen, daß er seine unterrichtlichen
und erziehlichen Maßnahmen zu begründen vermag. Die Prüfung soll eingehen auf den Zusammen-
hang der Berufsarbeit. . . mit der Pädagogik, der Psychologie und den Bildungsaufgaben
der Volksschule. Die Prüfung erstreckt sich auch auf die wichtigsten Vorschriften für das
Volksschulwesen des Landes Rheinland-Pfalz." (III 1.9.8/3 §§ 5, 7 und 8)

Im Saarland fand nach der Prüfungsordnung von 1956 die „Überprüfung der schulprakti-
schen Tätigkeit... in der Klasse statt, in welcher der Kandidat im Zeitpunkt der Prüfung
unterrichtet. Der Prüfungstermin wird dem Kandidaten drei Tage vorher bekannt gegeben."
Die Prüfung sollte sich in der Regel über drei Fächer in je einer Unterrichtsstunde erstrek-
ken, wovon eines gewählt werden kann, die beiden anderen dagegen „dem Stundenplan des
Prüfungstages und dem des darauffolgenden Tages zu entnehmen sind".
Die anschließende mündliche Prüfung umfaßte Pädagogik (Didaktik und Methodik der Fächer),
Psychologie, Geschichte der Pädagogik und Schulkunde unter besonderer Berücksichtigung der
Beziehungen zur Schulpraxis (III 1.10.8/1 §§8 und 9).

Die schleswig-holsteinische Prüfungsordnung von 1953 sieht drei Lehrproben in drei
Fächern an der Schule des Bewerbers vor; er soll „wenigstens drei Monate in der Klasse
unterrichtet haben, in der er die Lehrproben ablegt". Der Prüfungstag muß mindestens drei
Tage vorher bekannt gegeben werden. Zwei Unterrichtsgebiete bestimmt der Schulrat, das dritte
und die Themen der Lehrproben der Prüfling; „sie sollen innerhalb seiner Gesamtplanung
und der zur Zeit behandelten Unterrichtseinheit liegen". Zu den Lehrproben ist vor Beginn
eine schriftliche Ausarbeitung vorzulegen.
Das anschließende einstündige Prüfungsgespräch soll den Nachweis erbringen, „daß der Bewer-
ber
1. sein unterrichtliches und erziehliches Vorgehen theoretisch und praktisch zu begründen

und seine Arbeit kritisch zu beurteilen vermag,
2. . . . die Fragen und Aufgaben, die die Schul Wirklichkeit stellt, psychologisch zu er-

kennen und anzugreifen versteht,
3. . . . mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen der Schulkunde, einschließlich der

Schulgesundheitspflege, vertraut ist und sie anzuwenden versteht" (III 1.11.8/1 §§ 5 und 6).

1.9 Zusätzliche Qualifikationen für Volksschullehrer

Unter dem Aspekt der „Durchlässigkeit" zwischen den verschiedenen Schularten und Lehrer-
ausbildungsgängen kommt den Möglichkeiten zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen nach
Abschluß der obligatorischen Ausbildung in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche
Bedeutung zu.
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Ausgeklammert werden soll an dieser Stelle der weitgehend institutionalisierte Weg zum
Realschullehrer-Beruf durch eine reguläre weitere Ausbildung — sei es in speziellen Kursen
oder im Rahmen eines befristeten Studiums an der Universität beziehungsweise an der Pädago-
gischen Hochschule —, die auf der Volksschullehrer-Ausbildung aufbaut und teils nach der
Ersten, teils nach der Zweiten Prüfung begonnen beziehungsweise abgeschlossen werden kann
(siehe Kapitel 2.1—2.8), sowie die Ausbildung der Lehrkräfte für Sonderschulen (siehe Kapi-
tel 5). Eine Trennung zwischen Zusatzausbildungen, die einen Wechsel der Schulart erlauben
und solchen, die die Lehrbefähigung in bestimmten Fächern vermitteln beziehungsweise auf
definierte Sonderaufgaben vorbereiten, wird hier nicht intendiert, da die Übergänge fließend
sind.
Nicht berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang auch alle jene Fort- oder Weiterbildungs-
veranstaltungen, die mehr oder weniger freiwillig besucht und lediglich zur Erweiterung des
individuellen Horizontes gedacht sind, und nicht unter einer bestimmten, berufsorientierten
Zielsetzung stehen (zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse, Experimentalkurse zur Fortbildung in
den naturwissenschaftlichen Fächern usw.). Sie dienen zwar zuweilen als Nachweis eines ,,för-
derungswürdigen Interesses" an bestimmten Gebieten und damit als Voraussetzung zur Teil-
nahme an höherqualifizierten Ausbildungsveranstaltungen, sind jedoch in der Regel kein fester
Bestandteil einer entsprechenden Spezialausbildung. Der Versuch, auf diesem Gebiet eine
Bestandsaufnahme vorzunehmen, würde zwangsläufig scheitern, da einerseits viele Träger sol-
cher Veranstaltungen ein sehr umfangreiches Programm anbieten, andererseits so wenige zu-
verlässige Unterlagen darüber vorliegen, daß nur eine empirische Untersuchung einen Über-
blick ermöglichen könnte.
Die Darstellung wird deshalb eingeschränkt auf solche Veranstaltungen, die durch einen qua-
lifizierten Abschluß gekennzeichnet und als Angebot in den amtlichen Publikationsmitteln
veröffentlicht sind.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg konnten seit 1953 nach einer „Verordnung des Kultusministeriums vom
15. Oktober 1929 (ABI., S. 199 ff.)" Lehrkräfte der Volksschulen Ergänzungsprüfungen in
den Sprachen Englisch, Französisch und Latein ablegen. Voraussetzung war die Ablegung der
„Volksschuldienstprüfungen" und „Angaben über die Art der Vorbereitung"; auf den in der
ursprünglichen Verordnung vorgesehenen „Studienaufenthalt im englischen oder französischen
Sprachgebiet" wurde verzichtet. Es waren lediglich Werke der englischen oder französischen
oder lateinischen Literatur anzugeben, mit denen sich der Bewerber eingehend befaßt hat;
außerdem wurde angeraten, „sich durch Hospitieren und durch eigene Unterrichtsproben Sicher-
heit und Fertigkeit im Anfangsunterricht der betreffenden Fremdsprache zu verschaffen" (III
1.19/1).
Seit 1958 ist anhand des gesichteten Materials die Möglichkeit nachweisbar, daß „Volksschul-
lehrer . . . mit einer Zusatzprüfung auch Mittelschullehrer, Gymnasiallehrer, Hilfsschullehrer
oder Sonderschullehrer werden" können (III 1.1.0/1 a-f). Entsprechende Ausbildungs- beziehungs-
weise Prüfungsordnungen scheinen nicht veröffentlicht worden zu sein.
In den Jahren 1959/60, 1962/63 und 1963/64 wurden einjährige Lehrgänge für Volksschullehrer
und Lehrerinnen für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen zur „Ausbildung für das technische
Lehramt an kaufmännischen Berufs- und Berufsfachschulen am Staatlichen Berufspädagogischen
Institut Stuttgart" angekündigt. Als Zulassungsvoraussetzungen wurden ein Alter nicht über
28 (1963 = 32) Jahre, die Erste - „tunlichst auch die Zweite" - Dienstprüfung, mindestens
jedoch eine „mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit im Schuldienst" verlangt. 1959 und 1962
sollte Bewerbern, „die in kaufmännischen Betrieben bereits praktisch tätig waren", der
Vorzug gegeben werden; 1963 wurde lediglich „während der Sommerferien . . . ein einmonati-
ges Praktikum in einem kaufmännischen Betrieb" gefordert. Den zum Lehrgang beurlaubten
Teilnehmern sollten während der Dauer des Lehrgangs ihre bisherigen Bezüge weitergezahlt
und — seit 1962 — „eine reisekostenrechtliche Abfindung nach besonderen Bestimmungen" ge-
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währt werden. Diese Bestimmungen beinhalten eine Verpflichtung, „den Lehrgang (zu) durch-
laufen und innerhalb von 5 Jahren nach dessen Abschluß im Schuldienst des Landes Baden-
Württemberg (zu) verbleiben". Für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens sollte für jedes
nicht vollendete Jahr zwanzig Prozent der Gesamtausgaben zurückgezahlt werden müssen. Die
Lehrgänge endeten mit einer „pädagogischen Dienstprüfung für das technische Lehramt an kauf-
männischen Berufs- und Berufsfachschulen" und der Ernennung zu „Handelslehrern" mit
Aufstiegsmöglichkeiten zum „Handelsoberlehrer" (III 1.1.9/2 a—d).
Für das Jahr 1962/63 wurde außerdem eine Ausbildung „geeigneter Volksschullehrer" für den
gewerblichen Schuldienst in Klassen für die „nichttechnischen Berufe (Nahrungsmittel- und
Bekleidungsgewerbe, Gesundheitsdienst, Jungwerker usw.) sowie für die allgemeinbildenden
Fächer in anderen Fachklassen und Berufsaufbauschulen" vorgesehen. Auch hier sollten Be-
werber mit gewerblicher Praxis bevorzugt werden; das Höchstalter war auf 32 Jahre festge-
legt. Die Erste Dienstprüfung war gefordert, die Zweite erwünscht; die Bewerber sollten
unter Fortzahlung ihrer bisherigen Dienstbezüge zunächst gewerblichen Berufsschulen zuge-
teilt werden, sodann in der Zeit vom 1. April bis 15. August 1962 ein gewerbliches Praktikum
ableisten und anschließend am Staatlichen Berufspädagogischen Institut Stuttgart eine „Zu-
satzausbildung in Fach-, Rechts- und Wirtschaftskunde sowie in Verwaltung und Organisation
des gewerblichen Schulwesens" erhalten, die nach etwa zehn Monaten mit der „Dienstprüfung
für das Gewerbelehramt" und der Ernennung zum „Gewerbeoberlehrer" enden sollte (III
1.1.9/3).
Auch für die Teilnahme an zweisemestrigen Lehrgängen der Sporthochschule Köln wurden ab
1. Oktober 1959 Volks- und Realschullehrern die vollen Dienstbezüge für die Dauer des
Lehrgangs „ohne Unterschied zwischen ledigen und verheirateten Lehrern" gezahlt, eben-
falls mit der Auflage, fünf Jahre im Volks- oder Mittelschuldienst des Landes Baden-Württem-
berg zu verbleiben beziehungsweise für jedes nicht vollendete Jahr zwanzig Prozent der Auf-
wendungen zu erstatten (III 1.1.9/4).
Am 16. Oktober 1964 wurde eine „Ordnung der Prüfung für den Unterricht im Schulsondertur-
nen an Volksschulen und Sonderschulen" veröffentlicht, der sich im Rahmen eines „Aufbau-
lehrgangs" Lehrkräfte mit Zweiter Prüfung für das Lehramt an Volksschulen oder Pädagogi-
scher Prüfung für das Lehramt an Gymnasien nach einem Grund- und Aufbaulehrgang für Schul-
sonderturnen unterziehen konnten. Die Prüfung besteht aus einem mündlichen Teil, bei dem
„ein Arzt und ein Vertreter des Innenministeriums (Gesundheitswesen)" dem Prüfungsaus-
schuß angehören, und einer Prüfung der Lehrfähigkeit, die von zwei Lehrkräften des Aufbau-
lehrgangs abgenommen wird. „Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das Erscheinungsbild
und die Ursache der Organ-, Muskel- und Koordinationsschwäche;. . . zur Feststellung der
Lehrfähigkeit hat jeder Bewerber mindestens 30 Minuten Unterricht im Schulsonderturnen zu
erteilen." (III 1.1.9/5).
Am 8. Mai 1968 wurden Richtlinien für die Förderung von Lehrern, die zu Zusatzstudien zur
Behebung des Lehrermangels im Rahmen des Strukturmodells für die Lehrerbildung und Lehrer-
weiterbildung beurlaubt werden, erlassen.
Solche Förderungsmöglichkeiten sind - jeweils unter Voraussetzung zweijährigen Schuldienstes
und beruflicher Bewährung — vorgesehen für
a) Fachlehrer mit gutem Abschluß zu einem verkürzten Studium an einer Pädagogischen

Hochschule, das mit der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen abschließt,
b) Lehrer an Volksschulen mit guter Erster Prüfung für das Lehramt an Volksschulen —

sofern sie die Hochschulreife besitzen — zu einem verkürzten Universitätsstudium, das mit
der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien abschließt,

c) Lehrer an Volksschulen, die über die Fachlehrerausbildung oder über die Eignungs-
prüfung zum Studium an einer Pädagogischen Hochschule zugelassen wurden, bei einem quali-
fizierten Abschlußexamen und dem Nachweis entsprechender fremdsprachlicher Kenntnisse zu
einem verkürzten Studium, das mit der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymna-
sien abschließt.

63



d) Reallehrer und Gymnasiallehrer zu einem verkürzten Universitätsstudium, das mit
der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien abschließt,

e) Gewerbelehrer des gehobenen Dienstes zu einem verkürzten Universitätsstudium, das
mit der Staatsprüfung für das höhere Lehramt an gewerblichen Schulen abschließt.

Die Lehrer werden für die Mindestdauer des vorgesehenen Studiums einschließlich Prüfungs-
zeit beurlaubt, erhalten keine Dienstbezüge, aber eine Unterhaltsbeihilfe unter der Voraus-
setzung schriftlicher Verpflichtung zu mindestens fünf Jahren weiteren Schuldienstes im
Lande; anderenfalls ist für jedes nicht vollendete Jahr eine Rückerstattung in Höhe von
zwanzig Prozent der erhaltenen Unterhaltsbeihilfe vorgesehen (III 1.1.9/6).

Bayern

In Bayern ist — abgesehen von der auch zu einem späteren Zeitpunkt ablegbaren ,,Religions-
pädagogischen Prüfung" (III 1.2.8/2 b) und der zusätzlichen Qualifizierung zum Realschul-
lehrer — seit 1968 eine „Ausbildung im Sonderturnen für Volksschullehrer und Fachlehrkräf-
te für Leibeserziehung an den Volksschulen, Realschulen und Gymnasien", vor allem zum
Zweck vorbeugenden Turnunterrichts gegen „Haltungsschwächen", vorgesehen. Die Ausbildung
soll an der Bayerischen Sportakademie, den Hochschulinstituten für Leibesübungen und den
Pädagogischen Hochschulen durch Einführung des (normalen) Studierenden in Grundübungen
des „Sonderturnens" und in die „einschlägigen medizinisch-biologischen und didaktischen
Probleme" unter Berücksichtigung der speziellen Ziele des „Sonderturnens" geschehen.
Studienmaterialien werden angegeben, von einer Prüfung ist jedoch nicht die Rede (III
123.1.9/1).

Berlin

In Berlin wurde — dem Einheitsschul-System entsprechend - die „Prüfung für Lehrer mit er-
weiterter Fachausbildung an Grund- und Oberschulen" seit dem 1. Juli 1951 „im Anschluß
an ein außerordentliches Studium an der Pädagogischen Hochschule Berlin" abgenommen
und am 31. August 1953 formell geregelt (III 1.3.9/1). Sie „dient dem Nachweis der fachli-
chen und pädagogischen Weiterbildung" und umfaßt zwei Fächer nach Wahl des Bewerbers, wo-
bei nach Wunsch die Prüfung zunächst in einem Fache oder gleichzeitig in beiden Fächern
abgelegt werden konnte; bereits bestandene staatliche Fachprüfungen konnten voll oder teil-
weise anerkannt werden. Voraussetzung zur Zulassung war die Zweite Lehrerprüfung und ein
Beschäftigungsverhältnis im Berliner Schuldienst. Die schriftliche Prüfung umfaßte eine
wissenschaftliche Hausarbeit und in jedem Fach eine Klausurarbeit, wobei andere fachwissen-
schaftliche Arbeiten, die nicht schon bei der Ersten oder Zweiten Lehrerprüfung gewertet
wurden, an Stelle der Hausarbeit treten können. Anderenfalls war die Anfertigung der Haus-
arbeit auf vier Monate befristet. Für die fünfstündigen Klausuren sollten drei Themen
gestellt werden; hinzu kam eine einstündige „mündliche Prüfung" und eine „fachpraktische
Prüfung, . . . wenn praktisches Können nachzuweisen ist". Anschließend fand als zweiter
Teil eine „fachpädagogische Überprüfung" der fachpädagogischen Eignung des Bewerbers in
den Prüfungsfächern statt; hierzu mußte er in der Regel drei Monate in diesen Fächern tätig
sein, notfalls durch Abordnung an eine andere Schule. Nach dieser Prüfung konnte die gleiche
Qualifikation noch in anderen Prüfungsfächern erworben werden. Dazu war in jedem Fach
eine „wissenschaftliche Hausarbeit" anzufertigen.
1953 wurden zunächst die Anforderungen für die Fächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Eng-
lisch und Französisch, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Musikerziehung in Grund- oder
Oberschulen, Kunst- und Werkerziehung in Grund- beziehungsweise Bildmäßiges Gestalten in
Oberschulen sowie für Leibesübungen geregelt. 1956 wurden Sonderschullehrer in den Kreis der
Berechtigten einbezogen und die Anforderungen für die Fächer Grundschulpädagogik, Jugend-
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psychologie, Erwachsenenpädagogik, Pädagogische Pathologie und Heilpädagogik formuliert,
Prüfungsanforderungen in weiteren Fächern in Aussicht gestellt (III 1.3.9/1 a und 2). 1962
wurden die Fächer Gemeinschaftskunde (Politik), Werken (einschließlich Textilarbeit) und
Hauswerk in den Katalog aufgenommen (III 1.3.9/2 a).
Im Juli 1966 wurde bestimmt, daß ,,bis zum Erlaß der Rechtsverordnung über die Erste Staats-
prüfung für die Ämter des Lehrers und des Lehrers mit zwei Wahlfächern" diese Ordnung
„sinngemäße Anwendung" finden solle, allerdings mit den Einschränkungen, daß die Prüfung
frühestens nach acht Studiensemestern an einer Pädagogischen Hochschule oder gleichwertigen
Anstalt abgenommen werden kann, die Hausarbeit innerhalb von zwei oder (bei experimentellen
Arbeiten) drei Monaten abzuliefern ist und eine fachpädagogische Überprüfung entfällt. „Wer
die Erste Staatsprüfung für das Amt des Lehrers (mit einem Wahlfach) bestanden und sein
Studium im Anschluß daran fortgesetzt hat, erhält diese Prüfung auf die Erste Prüfung für
das Amt des Lehrers mit zwei Wahlfächern angerechnet. Es entfallt in diesem Fall die wis-
senschaftliche Hausarbeit; es entfallen außerdem die Klausurarbeit sowie die mündliche
Prüfung im ersten Fach." (III 1.3.9/3)
Trotz der formalen Angleichung an die in anderen Bundesländern unmittelbar auf das Studium
folgenden Prüfungen für „Realschullehrer" sind diese Prüfungen für „Lehrer mit zwei
Wahlfächern" jenen nicht gleichzusetzen, da in Berlin die Lehrerausbildung prinzipiell
nicht nach verschiedenen Schularten erfolgt. Sie berechtigen somit nicht zum Unterricht an
einer bestimmten Schulart; umgekehrt schließt das Fehlen einer solchen Prüfung den Unter-
richt an den entsprechenden „Oberschulen" nicht aus.
Ende 1967 waren nach einer Bekanntgabe des Berliner Senats an den Berliner „Oberschulen
Technischen Zweiges" — die „Realschulen vergleichbar" sind — folgende Lehrkräfte tätig
(die Richtlinien als „Sollwerte" gekennzeichnet):

Ist-Werte
115 Oberstudienräte, Studienräte und

Studienassessoren

— Studienreferendare

345 Lehrer mit zwei Wahlfachern
17 Lehrer mit zwei Wahlfächern z. A.

162 Lehrer mit einem Wahlfach mit einer
widerruflichen, nicht ruhegehaltsfähigen
Stellenzulage

99 Lehrer mit einem Wahlfach
136 Lehrer mit einem Wahlfach z. A.

Soll-Werte

= 13,1 Prozent 15 Prozent

= 41,5 Prozent 60 Prozent

= 18,5 Prozent

= 26,9 Prozent
25 Prozent

1958 wurde wegen des Mangels an Leibeserziehern in den Berliner Schulen ein fünfsemestri-
ger Ausbildungslehrgang in Leibesübungen am „Institut für Leibeserziehung der Freien Uni-
versität Berlin" angekündigt; die Teilnehmer mußten grundsätzlich die Zweite Lehrerprüfung
abgelegt haben und wöchentlich einen „Ausbildungstag" absolvieren, für den sie „von der
Unterrichtsführung freigestellt" wurden und für die „eine Ermäßigung an Pflichtstunden ein-
geräumt" werden sollte. Die Unterrichtsberechtigung für Leibesübungen konnte durch eine
Prüfung nach der bereits dargestellten Prüfungsordnung erworben werden (III 1.3.9/4).
Ähnliche Ausbildungsveranstaltungen finden seit mehreren Jahren für Lehrer der Gemeinschafts-
kunde am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität statt.
In § 14 des Berliner Lehrerbildungsgesetzes vom 16. Oktober 1958 ist außer den dargestell-
ten Erweiterungsprüfungen als gleichwertige Möglichkeit zur Qualifizierung „ein vor einer
staatlichen Kommission erbrachter Nachweis über besondere Leistungen auf pädagogischem,
wissenschaftlichem oder künstlerischem Gebiet" vorgesehen (I —.3.0/3). Die Bedingungen
wurden 1960 in einer „Vorläufigen Ordnung", 1963 abschließend geregelt (III 1.3.9/5 und
5 a): Auf begründeten Antrag durch den zuständigen Schulaufsichtsbeamten oder durch einen
Lehrer selbst, eventuell unter Beifügung von „Gutachten sachkundiger Personen" konnte
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„eine besondere Leistung im Sinne dieser Verordnung" anerkannt werden, wenn dienstli-
che Leistungen des Lehrers einwandfrei waren und „Umfang, Eigenart und Selbständigkeit der
besonderen Leistung, die in einem Werk oder in einer über einen längeren Zeitraum ausge-
dehnten Tätigkeit" (hervorragende Unterrichtserfolge und -verfahren, schriftstellerische
Tätigkeit auf pädagogischem oder wissenschaftlichem Gebiet, künstlerische Tätigkeit) beste-
hen kann, geprüft waren.
„Die Kommission kann den Lehrer, dessen besondere Leistung zu beurteilen ist, zu einer Aus-
sprache vorladen, in der dem Lehrer Gelegenheit gegeben wird, sich über seine Leistung zu
äußern." Sie „bestimmt nach der Eigenart der Leistung, welches Fach als zweites Wahlfach
des Lehrers gelten soll. Ein Urteil in Form einer Note wird nicht gefällt." (III 1.3.9/5 a
§§ 2 bis 5)

Bremen

In Bremen wurde im September 1954 eine „Ordnung für die außerordentliche Prüfung von Lehr-
kräften des Englischen, Französischen und Spanischen in der Grundschule und in den Zweigen
A und B der Oberschule" beschlossen. Voraussetzung für diese Prüfung war ebenfalls die Zwei-
te Lehrerprüfung und ein mindestens einjähriger Unterricht in der zu prüfenden Fremdsprache;
sie bestand aus zwei Lehrproben, davon eine vor einer bekannten und die andere vor einer
unbekannten Klasse, einer schriftlichen Prüfung, bei der in drei Stunden ein „nicht zu
leichter Text in der betreffenden Fremdsprache wiederzugeben" war, und einer mündlichen
Prüfung, die sich in „einen methodischen und einen sprachwissenschaftlichen Teil" glie-
derte. Im methodischen Teil war Kenntnis der Methoden des betreffenden fremdsprachlichen
Unterrichts und der für die Schule in Frage kommenden Lesestoffe sowie eine einwandfreie Aus-
sprache, Kenntnis der Elemente der Phonetik und der Formen- und Satzlehre sowie über „das
Werden der fremden Sprache und die Eigentümlichkeiten ihrer Stilistik" verlangt; im sprach-
wissenschaftlichen Teil hatte der Prüfling zu zeigen, „daß er einen angemessenen Text der
fremden Sprache sinngemäß lesen, in der fremden Sprache wiedergeben und erläutern, gege-
benenfalls aus ihr ins Deutsche übertragen und sprachliche Erscheinungen klären kann (und)
. . . daß er die Grundzüge der staatlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und literarischen
Entwicklung" der betreffenden Länder sowie die Umgangssprache kennt. Für Bewerber mit
abgeschlossener, mindestens sechssemestriger Fachausbildung beschränkt sich die Prüfung auf
den methodisch-pädagogischen Teil (III 1.4.9/2).

Hamburg

Für Hamburg sind keine Bestimmungen über weiterführende Qualifizierung nachweisbar.

Hessen

In Hessen wurde hingegen seit 1953 ein System von „Erweiterungsprüfungen" ausgebaut, das
zunächst Lehrern der Volks-, Mittel-, Sonder- und berufsbildenden Schulen Gelegenheit zu
„persönlicher Weiterbildung durch Teilnahme an Fortbildungsprüfungen" ohne Berechtigung
für irgendeine bestimmte Verwendung oder Laufbahn geben wollte, denn „die mit der Prüfung
erworbene Qualifikation kann zwar für die weitere Verwendung von Bedeutung sein, doch ist
immer nur die tatsächliche Bewährung im Unterricht entscheidend". Diese Prüfungen hatten
die Anstellungsfähigkeit im Schuldienst in Hessen zur Voraussetzung; die Vorbereitung auf
die Prüfung war an keinen Ausbildungsplan und keine besondere Prüfungsordnung gebunden:
Prüfungen sollten in allen an den Pädagogischen Instituten vertretenen Fächern abgehalten
werden und sich nach den Bestimmungen über die Wahlfachprüfung in der Ersten Lehrerprüfung
richten. Sie umfaßte eine schriftliche Arbeit, deren Thema mit dem Fachdozenten schon vor
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der Meldung zur Prüfung zu vereinbaren war; früher angefertigte Arbeiten konnten anerkannt
werden. Dozenten der Pädagogischen Institute sollten als Mentoren für die Fortbildungsprüfun-
gen fungieren, die zuerst im Mai 1954 stattfinden sollten (III 1.6.9/1).
1954 wurde für Lehrkräfte mit „Erster Prüfung für das Lehramt an Volks- und Mittelschulen"
analog zur „Fortbildungsprüfung" eine „Erweiterungsprüfung" eingeführt. Die detaillier-
ten Prüfungsangaben der Anwärter sollten enthalten:
1. Hochschulsemester bzw. in dem gewählten Fachbereich (Dauer, Ort, Hochschule bzw,

Ausbildungsinstitutionen).
2. Kernbereiche der Vorbereitungen mit vollständiger Angabe der durchgearbeiteten Literatur.
3. Randgebiete der Vorbereitungen mit vollständiger Angabe der durchgearbeiteten Lite-

ratur (III 1.6.9/1 a).
Diesen Regelungen entsprach in der Prüfungsordnung von 1956 die „Ausnahmebestimmung,
daß im Rahmen der Ersten Prüfung ein „Zusatzfach" gewählt werden konnte, „wenn der Stu-
dierende außerhalb des ordentlichen Studienplans aufgrund besonderer Voraussetzungen an
einer zusätzlichen Fachausbildung teilgenommen hat" (III 1.6.5/1 § 12), sowie die generelle
Einführung der „Erweiterungsprüfung" nach Abschluß der wissenschaftlichen Prüfung in an-
deren Wahlfächern, bestehend aus einer „wissenschaftlichen Hausarbeit" und einer münd-
lichen Prüfung (§ 16).
Durch § 2 Abs. 3 des hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom 13. November 1958 erfuhren die
„Erweiterungsprüfungen" einen Funktionswandel, insofern nunmehr „die Tätigkeit an Mittel-
schulen und an Mittelschulzügen der Volksschule . . . die Ausübung einer Lehrtätigkeit an
Volksschulen bis zur bestandenen Zweiten Staatsprüfung und das Bestehen einer Erweiterungs-
prüfung in einem Schulfach, jedoch nicht in dem Wahlfach der Ersten Staatsprüfung an der
Hochschule für Erziehung" voraussetzen sollte (I -.6.0/2 § 2 und I —.6.0/ b sowie III
1.6.9/2). Durch einen Erlaß vom 8. Januar 1961 wurde explizit festgelegt, daß „die Zahl
der Erweiterungsprüfungen . . . nicht beschränkt" sei (III 1.6.9/1 c).
1959 entstand aus dem Motiv ausreichender Nachwuchsvorsorge für Schule und Lehrerbildung
heraus ein Förderungsprogramm für „Lehrer, die beabsichtigen, sich durch ein weiterführen-
des Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule die Voraussetzungen für die Erfüllung
solcher Spezialaufgaben" zu erwerben. Ausdrücklich ausgeschlossen wurden „Studien mit dem
Ziel, durch Erwerb zusätzlicher Lehrbefähigung die Voraussetzung zur Verwendung in ande-
ren Schularten zu erlangen". Bei „dienstlichem Interesse" an solchen Studien sollte
„teilweise oder volle Beurlaubung unter Fortgewährung der Bezüge . . . erfolgen", sofern
die Studien bei voller Unterrichtsleistung begonnen würden; „bei Nachlassen der dienstli-
chen Leistung (war) die Förderung einzustellen und . . . (die) Genehmigung zum Studium an
einer wissenschaftlichen Hochschule" zurückzuziehen (III 1.6.9/4). 1964 wurde ergänzend
angeordnet, daß „Lehrer, die offensichtlich für ein weiterführendes Studium geeignet sind,
aber von sich aus nicht eine Studiengenehmigung beantragen, . . . von der Schulaufsicht da-
zu ermutigt werden" sollen. Die Beurlaubung unter Weiterzahlung der Bezüge sollte in der
Regel auf ein Jahr mit zunächst halber Pflichtstundenzahl (während der letzten beiden Jahre
des Studiums voll) erfolgen (III 1.6.9/4 a).
Als direkte Folge des Mangels an Lehrern in bestimmten Fächern der Realschule wurden ab
Ostern 1963 „in den Räumen des ehemaligen Pädagogischen Instituts Weilburg" halbjährige
Vollzeitkurse zur Vorbereitung auf Erweiterungsprüfungen eingerichtet, die auch Lehrern
an abgelegenen Orten die Möglichkeit der Teilnahme geben sollten. Auch zu diesen Kursen wur-
den die Teilnehmer „unter Weiterzahlung der Bezüge beurlaubt"; sie hatten jedoch zuvor
nachzuweisen, daß sie sich die wichtigsten stofflichen Grundlagen des gewählten Faches an-
geeignet haben, sei es durch Zeugnisse oder durch ein „kurzes Orientierungsgespräch".
Solche Kurse wurden zunächst für Physik und Chemie (III 1.6.9/3 a und b), 1964 für Mathe-
matik, Französisch, Deutsch, Englisch und Sozialkunde (III 1.6.9/3 c—e), 1965 für Deutsch,
Geschichte, 1966 und 1967 für Deutsch, Erdkunde, Englisch und Mathematik durchgeführt (III
1.6.9/3 f-h).
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Ein absolutes Novum stellt die 1966 in Hessen angeordnete Anerkennung des „Funk-Kollegs"
als Erweiterungsprüfung für die Wahlfächer Sozialkunde und Geschichte dar. Zu Beginn des Win-
tersemesters 1966/67 begannen sich über fünf Semester erstreckende Sendungen über Wirtschafts-
wissenschaften, Politische Wissenschaften, Soziologie, Rechtswissenschaften und Geschichte;
die Teilnehmer haben schriftliche Arbeiten im Bereich der einzelnen Wissenschaften anzufer-
tigen und an Kollegien teilzunehmen. Über die erfolgreiche Teilnahme werden für jeden Bereich
Bescheinigungen erteilt. Kosten entstehen den Teilnehmern nicht. Voraussetzung für die Aner-
kennung der so erworbenen Leistungsnachweise ist, daß die Bewerber die Voraussetzungen für
die Zulassung zur Pädagogischen Ausbildung erfüllen und in einem Prüfungsgespräch ausrei-
chende Kenntnisse im didaktischen Bereich des jeweiligen Wahlfaches nachweisen (III 1.6.9/5).
Ein Versuch, bei aus dem Schuldienst ausgeschiedenen Lehrerinnen der Entfremdung von der
Schule entgegenzuwirken, begann Ende 1965 in Hessen mit Fortbildungsmaßnahmen wie Zuweisung
zu geeigneten Schulen zur Betreuung und zur Kontaktpflege, Möglichkeiten zur Hospitation
sowie zur Teilnahme an Konferenzen und anderen schulischen Veranstaltungen, schließlich
begrenzten Lehraufträgen.
Die ehemaligen Lehrerinnen sollten an Veranstaltungen der regionalen Fortbildung und an be-
sonderen Fortbildungsveranstaltungen zu ihrer Weiterbildung teilnehmen und genossen eine
Reihe von Vergünstigungen (III 1.6.5/7).

Niedersachsen

In Niedersachsen wurde 1955 der „nachträgliche Erwerb der Lehrbefähigung für den Religions-
unterricht an Volksschulen" geregelt. Voraussetzung war der „Besuch besonderer Lehrgänge
der Evangelischen Landeskirche". Diese Möglichkeit wurde jedoch mit Wirkung vom 31. De-
zember 1957 wieder aufgehoben (III 1.7.9/1). 1957 wurde „grundsätzlich" eine „Teilnahme
von Lehrern, Lehrerinnen, Fürsorgern, Fürsorgerinnen, Kindergärtnerinnen und Jugendleiter-
innen an Informationskursen des Psychotherapeutischen Instituts in Hannover" (vgl. Kapitel
5.1) als förderungswürdig anerkannt, „wenn sie von ihrer Dienst- (Beschäftigungs-)stelle
und vom zuständigen Regierungspräsidenten . . . befürwortet wird". Kosten sollten weitgehend
erstattet werden (III 1.7.9/2 und 2 a).
Zumindest seit 1961 wird niedersächsischen Lehrkräften an Volks- und Berufsschulen regel-
mäßig die Teilnahme an einem zweisemestrigen Studium der Sporterziehung an der Sporthochschu-
le Köln angeboten, das „eine vertiefte Ausbildung in der Praxis und Methodik der Leibes-
übungen einschließlich des Sonderturnens" bezweckt. Im Regelfall wird als Voraussetzung
die Zweite Lehrerprüfung verlangt. „Die Beurlaubung erfolgt unter Zurücklassung der Bezüge
gegen Bereitstellung einer Studienbeihilfe bis zu 245,- DM monatlich und einer einmaligen
Beihilfe von 225,- DM . . . Das Studium wird auf das Besoldungsdienstalter angerechnet."
(III 1.7.9/3 a—f) 1963 wurde der Kreis der zugelassenen Teilnehmer erweitert um „Lehrer
zur Anstellung, die mit dem Schuldienst noch nicht begonnen haben"; gleichzeitig wurde die
einmalige Beihilfe auf 300,- DM erhöht (III 1.7.9/3 b); 1967 wurden auch die Stipendien
auf 290,- DM angehoben (III 1.7.9/3 0- 1961 wurde wegen des Mangels an vollausgebildeten
Sonderschullehrern die Abordnung oder Versetzung von Volksschullehrern an Sonderschulen
über ein Jahr hinaus auch dann zugelassen, „wenn sie mit Rücksicht auf ihr Alter oder aus
anderen vertretbaren Gründen nicht beabsichtigen, die Sonderschullehrerprüfung abzulegen".
Um junge Lehrer für die Arbeit an Sonderschulen zu interessieren, wurde zugleich eingeführt,
daß Junglehrer bereits vor Ablegung der Zweiten Prüfung, aber nach mindestens einjähriger
Beschäftigung im Volksschuldienst, an Sonderschulen verwendet werden können. „Wenn sie
sich schriftlich verpflichten, sich nach Ablegung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an
Volksschulen zum Studium am Heilpädagogischen Institut zu melden, können sie diese Prüfung
auch an den Sonderschulen ablegen." (III 1.7.9/5) 1963 wurde als Ausnahmeregelung auch die
Einstellung von Absolventen der Pädagogischen Hochschule unmittelbar an Sonderschulen, sofern
sie sich während ihres Studiums für heilpädagogische Fragen interessiert hatten, für zuläs-
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sig erklärt, lediglich mit der Auflage, „daß diese Lehrer(innen) z.A. Gelegenheit erhalten,
bis zur Ablegung der Zweiten Prüfung auch die Volksschularbeit kennenzulernen" (III 1.7.9/5 a
und b).
Die jüngste Entwicklung in Niedersachsen scheint auf eine generelle Durchlässigkeit zwischen
den Schularten abzuzielen. Mit dem Ziel, „daß der Unterricht in allen Schularten in annähernd
gleichem Umfang erteilt werden kann", wurde durch einen Erlaß vom 6. Juni 1967 die Möglich-
keit eingeräumt, daß im Schuljahr 1967/68 Lehrer auf eigenen Antrag „im Wege der Abordnung
unter Fortzahlung der Dienstbezüge aus der bisherigen Stelle an einer anderen Schulart —
nach Möglichkeit am gleichen Ort — ganz oder teilweise beschäftigt werden" können. „An
Gymnasien oder Realschulen abgeordnete Volksschullehrer sollen vorzugsweise in der Eingangs-
stufe verwendet werden. An Volksschulen abgeordnete Realschullehrer und Studienräte sollen
in erster Linie Fachunterricht in der Förderstufe erteilen." (III 1.7.9/6 a)
Ein Erlaß vom 6. Juni 1968 bestimmt die Versetzung der ganzjährig abgeordneten Lehrer zu
Beginn des Schuljahres 1968/69 unter der Voraussetzung des Einverständnisses der Lehrer
selbst, der aufnehmenden Schule und der Schulaufsichtsbehörde, „Lehrer mit der Lehrbefähi-
gung für das Lehramt an Volksschulen haben wie bisher die Möglichkeit, . . . die Prüfung
für das Lehramt an Realschulen abzulegen, unabhängig davon, an welcher Schulart sie unter-
richten" (III U.9/6). Sie sollen sich dann in gleicher Weise wie Realschullehrer fort-
bilden können (III 1.7.9/6 d).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurden 1949 Sonderprüfungen für die „Lehrbefähigung zur Erteilung
des Englischunterrichts an Volksschulen eingeführt (III 1.8.9/1); nach einer Neufassung
aus dem Jahre 1960 konnten diese „vor jedem Prüfungsamt an einer Pädagogischen Akademie
abgelegt werden, bei der ein entsprechender Prüfungsausschuß besteht". Die Vorbereitung
konnte durch die regelmäßige Teilnahme an einer zweistündigen Übung in Englisch während
eines Studiums von mindestens vier Semestern an der Pädagogischen Akademie oder durch ein
„den Prüfungsanforderungen entsprechendes Selbststudium, das durch Vorlage ausführlicher
Belege, auf Wunsch des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses durch ein Kolloquium in eng-
lischer Sprache nachzuweisen ist", erfolgen. Die Prüfungsanforderungen umfaßten „Sicher-
heit im Umgang mit der englischen Sprache . . . Überblick über die England- und Amerika-
kunde, genauere Kenntnis eines Teilgebiets, Kenntnis der Werke eines bedeutenden Autors
der modernen anglo-amerikanischen Literatur, Vertrautheit mit der Methodik des Englisch-
Unterrichts an Volksschulen". Die schriftliche Prüfung bestand aus einer in drei Stunden
anzufertigenden „Übersetzung eines deutschen Textes in die englische Sprache", die münd-
liche Prüfung aus „einem Kolloquium in englischer Sprache von 20 Minuten Dauer". Außerdem
war ein Unterrichtsversuch „in einer Volksschulklasse mit englischem Unterricht" gefordert,
zu dem das Thema und die Altersstufe der Klasse frühestens drei Tage, spätestens jedoch
24 Stunden vor Beginn der Unterrichtsstunde bekanntzugeben war (III 1.8.9/1 a).
Diese Reglungen wurden im Januar 1968 abgelöst durch die Bestimmung, daß nach der Ersten
Staatsprüfung eine Erweiterungsprüfung in einem der zugelassenen Wahlfächer gestattet war,
wobei Art und Dauer der Vorbereitung dem Prüfling überlassen bleiben. Weiterhin werden eine
Klausurarbeit und eine mündliche Prüfung gefordert; für beide gelten die Bestimmungen über
die Wahlfach-Prüfungen (III 1.8.5/2 § 18). Zugleich wurde angekündigt, daß nach einer künf-
tigen Regelung „die Prüfung im Wahlfach im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt
an der Realschule als zweites Fach anzurechnen" sei und ferner „die Prüfung in den Fächern
des Grundstudiums als Prüfung im Fach Pädagogik im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das
Lehramt an der Realschule, als Prüfung in Philosophie und Pädagogik (Begleitstudium) im Rah-
men der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium und als Prüfung in Pädagogik (Un-
terrichtsfach) im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium angerechnet
wird" (III 1.8.5/2 a).
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Ferner waren Zusatzprüfungen für katholischen beziehungsweise evangelischen Religionsun-
terricht sowie für Nadelarbeit, Hauswirtschaft und Werken vorgesehen, für die die gleichen
Bestimmungen analog galten (III 1.8.9/2 und 4 bis 6).
Seit 1948 führte die Sporthochschule Köln zweisemestrige Lehrgänge für die Absolventen der
Pädagogischen Akademien sowie für bereits im Schuldienst stehende Lehrer und Lehrerinnen an
Volks- und Berufsschulen durch, die mit einer staatlichen Prüfung über die Lehrberechtigung
für die Realschule im Unterrichtsfach Leibesübungen abschlössen. Für im Schuldienst stehende
Bewerber war seit 1952 Weitergewährung von Dienstbezügen vorgesehen; anderen Bewerbern
wurde je nach Bedürftigkeit ein Stipendium gewährt. Parallel dazu wurden 1958 „Studienlehr-
gänge für Leibeserziehung" der Sporthochschule Köln in Bielefeld, Dortmund, Essen, Köln
und Wuppertal eingeführt, die sechs Semster hindurch an je zwei Nachmittagen der Woche statt-
fanden und mit der staatlichen Schulsportlehrerprüfung abschlössen. Die Studienkosten konn-
ten bezuschußt werden (III 1.8.9/3).
Schon 1951 wurde die „Ernennung von Volks- und Realschullehrern zu Oberschullehrern" ge-
regelt; 1958 wurde auch die „Ernennung von Volksschullehrern zu Realschullehrern bzw. Hilfs-
schullehrern" geordnet (III 1.8.9/7 und 8). 1960 wurde hingegen angeordnet, daß zur Behe-
bung des Lehrermangels an Volksschulen Realschullehrer mit Universitätsausbildung, die noch
nicht für den Realschuldienst einberufen sind, vorübergehend an Volksschulen beschäftigt
werden können, in der Regel allerdings nur an voll ausgebauten Volksschulen. Die dort ab-
geleistete Dienstzeit sollte auf die laufbahnmäßig vorgeschriebene eineinhalbjährige Probe-
zeit mit fünfzig Prozent, höchstens mit neun Monaten, angerechnet werden (III 1.8.9/9).
1965 wurde — als Folge der durch das Hochschulgesetz erlangten Stellung der Pädagogischen
Hochschulen als wissenschaftliche Hochschulen — der KMK-Beschluß vom 21. Juni 1962 über die
Anerkennung eines Hochschulabschlusses auf der Grundlage der Fakultätsreife als allgemeine
Hochschulreife auch in Nordrhein-Westfalen wirksam (III 1.8.9/10).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz werden lediglich kurzzeitige Lehrgänge zur allgemeinen Fortbildung der
Lehrkräfte veranstaltet, bei denen die Teilnahme freiwillig und kostenlos ist. Die Auswahl
folgt in etwa dem Kriterium, daß ein Lehrer nicht öfter als einmal in zwölf Monaten dazu
einberufen wird. Es werden keinerlei Qualifikationen in diesen Lehrgängen erworben (III
1.9.9).

Saarland

Im Saarland scheinen überhaupt keine derartigen Fortbildungsmöglichkeiten zu bestehen.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurden im Dezember 1967 vorbehaltlich der Beschlußfassung des Haus-
haltsplanes durch den Landtag vierzig Planstellen angekündigt, „um Volksschullehrer(innen)
zur Vorbereitung auf die Realschullehrerprüfung mit Dienstbezügen beurlauben zu können".
Bei der Vergabe sollten Bewerber mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und den
Fächern Leibesübungen, Musik, Zeichnen, Werken, Hauswirtschaft oder Nadelarbeit bevorzugt
werden. Voraussetzung ist der „Nachweis ihrer Vorstudien" in „Facharbeitsgemeinschaf-
ten" oder eine entsprechende Wahlfach-Prüfung an der Pädagogischen Hochschule (III
1.11.9/3).
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2. Die Ausbildung der Realschullehrer

Dieter Brodtmann (116, S. 46 f.) kennzeichnete 1966 die Ausbildung der Realschullehrer in
den einzelnen Bundesländern als durch eine verwirrende Vielzahl von Regelungen bestimmt:
„Das einzige Ordnungsprinzip, dem sie unterliegen, stellen die ,Empfehlungen zur Prüfungs-
ordnung für das Lehramt an Mittelschulen4 dar, die am 17. Februar 1953 von der Ständigen
Konferenz der Kultusminister beschlossen wurden. Danach kann die Ausbildung der Mittel-
schullehrer (jetzt Realschullehrer) auf zwei Wegen geschehen":
Nämlich einerseits über eine abgeschlossene Volksschullehrerausbildung und seinerzeit über
anschließende Volksschullehrertätigkeit, zum anderen über die Universität mit einem minde-
stens sechssemestrigen Universitätsstudium in zwei Fächern und einem zweisemestrigen päda-
gogischen Studium in Verbindung mit einem Schulpraktikum.
„Die Länder sind in ihren Ausbildungsordnungen für Realschullehrer zum Teil erheblich von
den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz abgewichen." (a.a.O., S. 47)
Verfolgt man die Entwicklung in den einzelnen Ländern in ihrem zeitlichen Verlauf, so läßt
sich tendenziell
— eine Ausgestaltung des zweiten Weges zum Regelfall,
— eine Neigung zum Ausbau des Wahlfach-Studiums,
— eine Ausweitung des Katalogs der zulässigen Prüfungsfächer,
— eine Angleichung der Ausbildung in der Zweiten Phase an den Ausbildungsweg der Gymna-

siallehrer und
— eine stärkere Institutionalisierung der Vorbereitungen von amtierenden Volksschulleh-

rern auf die Realschullehrerprüfung
feststellen.
In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg wird zwischen der Ausbildung von Volks-
und Realschullehrern prinzipiell nicht unterschieden. Die Differenzierung erfolgt — sofern
überhaupt — erst anhand der Anzahl der Wahlfächer. Die Ausbildungswege wurden bereits am
Beispiel der Volksschullehrer ausführlich dargestellt. Auch in Hessen ist die Ausbildung
beider Lehrergruppen grundsätzlich die gleiche; die Lehrbefähigung im zweiten Fach wird
durch eine nachträgliche Erweiterungsprüfung erworben (auf die bereits im Kapitel 1.9 ver-
wiesen wurde). Ab 1968 sollen die Realschullehrer in zwei Fächern ausgebildet werden, um
ab 1971 als „Stufenlehrer'6 an Gymnasien unterrichten zu können. Ab Wintersemester 1968/69
soll die Ausbildung von „Volkschullehrern" generell eingestellt werden, statt dessen plant man
eine Differenzierung innerhalb des sechssemestrigen Studiums nach „Grundschullehrern" mit
einem Wahlfach und „Mittelstufenlehrern" mit zwei Wahlfächern. Ausschlaggebend dafür dürf-
te sein, daß bei den „Volksschullehrern" ein Überhang droht, während an Realschulen und
Gymnasien Lehrermangel besteht.
Wegen der weitgehenden Parallelen zur Volksschullehrerausbildung sollen deshalb diese Län-
der in der folgenden detaillierten Untersuchung nicht mehr berücksichtigt werden. In den an-
deren Ländern sollen all jene Bestimmungen nicht wieder aufgeführt werden, die bereits un-
ter dem Aspekt der „Weiterbildung" von Volksschullehrern abgehandelt sind (Kapitel 1.9).

2.1 Allgemeine Voraussetzungen der Ausbildung und Studiendauer

Wegen der Zweigleisigkeit der Ausbildung gibt es kaum Voraussetzungen der Zulassung zur
Ausbildung speziell für Realschullehrer: Für den universitären Ausbildungsgang sind sie
mit denen der Gymnasiallehrer identisch (und sollen dort behandelt werden); für den Aus-
bildungsgang über die vorangehende Volksschullehrerbildung sind sie wegen der oft mangeln-
den oder vagen Normierung etwaiger zusätzlicher Vorbereitungen der Lehrer weitgehend iden-
tisch mit den Zulassungsbedingungen zur Realschullehrerprüfung. Eben diese werden deswegen
hier einbezogen, weil sie zugleich einen Überblick über die äußere Struktur der Ausbildung
geben. Auf die Inhalte der einzelnen Ausbildungsteile wird in einzelnen Kapiteln im folgen-
den eingegangen; die Institutionen werden bereits hier genannt.
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Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde 1954 eine „Fachgruppenprüfung" für Volksschullehrer einge-
führt, die gleichzeitig einen Befähigungsnachweis für eine „Anstellung als Hauptlehrer an
Mittelschulen und an Aufbauklassen an Volksschulen sowie als Oberschullehrer an Höheren
Schulen" beinhaltete, aber keinen Anspruch auf eine solche Anstellung begründete. Für
die Zulassung galten als Voraussetzung die beiden Volksschuldienstprüfungen und „gute"
Bewährung im Volksschuldienst sowie eine ausreichend bewertete Zulassungsarbeit. Ferner
konnten Bewerber, die an einer Universität mindestens sechs Semester zwei Prüfungsfächer
studiert haben, zugelassen werden, wenn sie nach einem weiteren zweisemestrigen Studium an
einem Pädagogischen Institut die Erste Dienstprüfung bestanden und sich zwei Jahre an der
Volksschule bewährt hatten; das Bestehen der Prüfung gilt zugleich als Nachweis der Befähi-
gung zur planmäßigen Anstellung (III 2.1.5/1 §§2 und 3). Über die Art weiterer Vorberei-
tung wurden keinerlei Angaben gemacht.
Auch nach der Neufassung von 1959 wurde durch die Prüfung die „Befähigung zur Anstellung
als Mittelschullehrer sowie als Gymnasiallehrer" erworben. Desgleichen wurde weiterhin
von Universitätsabsolventen das zweisemestrige Studium an der Pädagogischen Hochschule und
die Bewährung an der Volksschule verlangt (III 2.1.5/1 a §§ 1 und 2). 1960 wurde eine Be-
urlaubung mit vollen Dienstbezügen für Lehrer zu dreimonatigen Ausbildungslehrgängen ange-
ordnet, sofern sie sich schriftlich verpflichteten, „inerhalb von fünf Jahren nach dessen
Abschluß im Volks- oder Mittelschuldienst des Landes Baden-Württemberg (zu) verbleiben".
Für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens galt auch hier die Rückzahlungsverpflichtung in
Höhe von zehn Prozent der Gesamtbezüge für jedes nicht vollendete Jahr (III 2.1.1/1).
Im April 1965 wurde durch einen Änderungserlaß die Zusatzausbildung für Universitätsabsol-
venten an einer Pädagogischen Hochschule von zwei auf drei Semester verlängert. Studienbe-
werber an Pädagogischen Hochschulen des Frühjahrs 1965 beziehungsweise Bewerber um die Zu-
lassung zur Fachgruppenprüfung im Frühjahr 1970 sollten auch weiterhin zunächst die „Erste
Prüfung für das Lehramt an Volksschulen" ablegen und einen zweijährigen Volksschuldienst
absolvieren (III 2.1.5/1 b).
Die — im Rahmen des „Strukturmodells" erfolgte — Neuordnung der Realschullehrer-Prüfung
vom 29 Dezember 1967 sieht demgegenüber drei Zugangswege vor, und zwar an erster Stelle
— ein sechssemestriges Studium von zwei Fächern der Realschule in Verbindung mit einem

begleitenden Studium in Pädagogik oder pädagogischer Psychologie „an einer wissenschaft-
lichen Hochschule oder in Verbindung mit einer wissenschaftlichen Hochschule an einer
staatlichen Akademie der Bildenden Künste oder einer staatlichen Hochschule für Musik",
dann

— für Volksschullehrer, die die Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen bestanden
haben, einen „Vorbereitungsdienst" mit anschließender „Zweiter Prüfung für das Lehramt
an Realschulen" und

— für Volks- oder Sonderschullehrer mit bestandener Erster und Zweiter Prüfung für das
Lehramt an Volks- oder Sonderschulen nur die Ablegung der Zweiten Prüfung für das Lehramt
an Realschulen.

Durch diese Prüfungen wird zugleich „die Befähigung für das Lehramt an der Unter- und
Mittelstufe der Gymnasien sowie an Hauptschulen" erworben (III 2.1.568 §§1 und 3).

Bayern

In Bayern war das 1958 errichtete „Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Mit-
telschulen" gleichzeitig für die Fortbildung der Hochschulabsolventen und für die Veran-
staltung von „Lehrgängen zur Ausbildung von Volksschullehrern für das Lehramt an Mit-
telschulen" zuständig (II 2.2.17/1 und 2). Eine Prüfungsordnung dazu war 1957 erlassen
worden (III 2.2.25/1).
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Eine Prüfungsordnung aus dem Jahre 1961 geht von dem sechssemestrigen universitären Aus-
bildungsweg mit anschließendem Vorbereitungsdienst und pädagogischer Prüfung als Regelfall
aus; „Volksschullehrer, die die Anstellungsprüfung für das Lehramt an Volksschulen bestan-
den haben, können durch Bestehen der fachlichen Prüfung und des schulpraktischen und münd-
lichen Teils der Pädagogischen Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen die für die Ernen-
nung zum Mittelschullehrer erforderliche Lehrbefähigung erwerben" (III 2.2.568/2 §§1
und 6).
Die Neuordnung der Prüfungen im Jahre 1966 und die Änderungen seitdem haben in diesen
Punkten keine Änderungen gebracht (III 2.2.568/3, a—c).

Hessen

In Hessen wurde 1950 eine „Prüfungsordnung für das Lehramt an Realschulen" erlassen,
nach der zur Prüfung (III 2.6.5/'1 § 3) Volksschullehrer mit Zweiter Lehrerprüfung, Leh-
rer mit abgelegter Lehramtsprüfung für Musik, Turnen, Werken, Nadelarbeit oder Haus-
wirtschaftskunde und Studierende der Geistes- und Naturwissenschaften nach vierjährigem
Hochschulstudium zugelassen werden konnten.
Zugleich mit der Verlängerung der Studiendauer der Volksschullehrer auf sechs Semester
wurde im Dezember 1956 die Studiendauer für die universitäre Ausbildung zum Realschul-
lehrer auf drei Jahre (sechs Semester) verkürzt (III 2.65/2).
Im März 1964 wurde zur „Sicherstellung des Bedarfs an Realschullehrern" angeordnet,
daß künftig auch bewährte Volksschullehrer mit Befähigung für das Lehramt an Volks- und
Realschulen bei Bedarf an einer Realschule verwendet werden können, wenn „sie bereit
sind, innerhalb einer Frist von drei Jahren die Erweiterungsprüfung abzulegen". Halten
sie diese — oder eine notfalls auf vier Jahre verlängerte — Frist nicht ein, so werden sie
in den Volksschuldienst zurückversetzt. Bei vollem Unterricht an den Realschulen werden
die Pflichtstundenzahlen für Realschullehrer verlangt; nach einer Tätigkeit von einem
Jahr können diese Kräfte „die Bezüge eines Realschullehrers" erhalten (III 2.6.0). Im
Mai des gleichen Jahres wurde festgestellt, daß die bisherige Praxis, von Lehrern, die
mit der Ersten Staatsprüfung keine Wahlfachprüfung abgelegt hatten, zwei Erweiterungs-
prüfungen in den Unterrichtsfächern der Realschule als Voraussetzung für die Ernennung
zum Realschullehrer zu verlangen, „rechtlich nicht haltbar" sei und künftig auch von
diesen Kräften „lediglich eine Erweiterungsprüfung gefordert werden kann" (III 2.6.5/3).

Niedersachsen

In Niedersachsen wurde 1950 eine Prüfungsordnung für Mittelschullehrer erlassen, die
grundsätzlich die Befähigung zur endgültigen Anstellung als Volksschullehrer voraussetzte
und einen Zugang über ein Universitätsstudium gar nicht vorsah. Allerdings wird darin er-
wähnt, daß die „wissenschaftliche und pädagogische Prüfung für das Lehramt an Höheren Schu-
len" dieser Prüfung gleichwertig sei (III 2.7.5/1 §§1 und 4). Gleichzeitig wurden mit
Beginn des Wintersemesters 1950/51 an den Pädagogischen Hochschulen Braunschweig, Göttin-
gen, Hannover, Lüneburg und Oldenburg fachliche Arbeitsgemeinschaften für diejenigen Volks-
schullehrer eingerichtet, die sich auf die Mittelschullehrerprüfung vorbereiten wollen
(III 2.7.2/1).
Für das Schuljahr 1956/57 wurde die Möglichkeit angekündigt, Volksschullehrer zum „vor-
bereitenden Studium auf die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen" in den Fächern
Musik und Zeichnen für ein Jahr zu beurlauben oder abzuordnen und dabei verheirateten
Teilnehmern die vollen Bezüge zu belassen; bei Ledigen wurden sie nach den ersten sechs
Wochen um die Hälfte gekürzt. Diese Chance sollte nur Lehrkräften gegeben werden, „bei
denen Persönlichkeit und bisherige Leistung die Gewähr dafür bieten, daß sie in angemesse-
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ner Zeit sich auch der Prüfung in einem zweiten Fach unterziehen werden". Lehrern mit
Teilbeschäftigung wird der Vorzug eingeräumt. Für die Vorbereitung auf die Fächer Werken
und Sport wurden Kurse angekündigt. Für die wissenschaftlichen Fächer wurden mehrwöchige
Lehrgänge und Vorbereitungskurse in Lehrerfortbildungsheimen und Pädagogischen Hochschulen
angeboten. Für die Zulassung zur Prüfung in den künstlerisch-technischen Fächern war der
Nachweis eines geregelten Studienganges seit 1950 Pflicht, für die anderen Fächer der Be-
such der Lehrgänge zwar nicht unbedingte Voraussetzung, aber zweckmäßig und erwünscht (III
2.7.2/2).
1955 bereits wurde die Prüfung im Wahlfach des Volksschullehrerstudiums als Realschullehrer-
prüfung anerkannt (III 2.7.5/1 c); diese Bestimmung wurde 1960 aufgehoben (siehe unten).
Im November 1956 jedoch wurde für Studierende „wissenschaftlicher Hochschulen", also auch
der Universitäten, allgemein der Zugang zum Lehramt an Mittelschulen eröffnet: Auf sechs
Semester Studium in den klassischen Realschulfächern sollten ab Sommersemester 1957 zwei
Semester Studium der Pädagogik und Fachmethodik in Verbindung mit einem Schulpraktikum
an einem dafür an der Pädagogischen Hochschule Göttingen errichteten Institut folgen, die
mit der „Wissenschaftlichen Prüfung . . . in Pädagogik und Fachmethodik" abschlössen.
Die „Pädagogische Prüfung" sollte nach einer „außerplanmäßigen Dienstzeit" von min-
destens zwei Jahren im Mittelschuldienst von Niedersachsen abgelegt werden können (III
2.7.2/3). Schon vorher war ein sechssemestriges, abgeschlossenes Universitätsstudium mit
einjähriger pädagogischer Ausbildung als Äquivalenz anerkannt worden (III 2.7.5/1 d).
1957 wurde das Erfordernis eines Schulpraktikums hinzugefügt (III 2.7.5/1 e).
1958 wurden „Bewerber, die die Pädagogische Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen
ohne Erfolg abgelegt haben" ausdrücklich von der Ausbildung zum Mittelschullehrer aus-
geschlossen, obwohl grundsätzlich an die Stelle der Bescheinigung über die bestandene wis-
senschaftliche Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen (Teil A) ein Zeugnis über die wis-
senschaftliche Prüfung an Höheren Schulen treten konnte (III 2.7.2/3 b).
In der Prüfungsordnung von 1960 werden beide Zugangswege als gleichwertig dargestellt (III
2.1.5j2). Im Juli 1967 genehmigte der Kultusminister die Einrichtung eines Studienganges
für Realschullehrer „an der Technischen Hochschule und der Pädagogischen Hochschule in
Braunschweig" zum Wintersemester 1967/68, die jedoch — überwiegend aus personellen Grün-
den — zu diesem Termin nicht verwirklicht wurde (III 2.7.2/6).
Auch die Prüfungsordnung von 1968 (III 2.7.5/3) nennt beide Ausbildungswege nebeneinander:
Für die Zulassung zur fachlichen Prüfung sind einmal die Volksschullehrerprüfungen „oder
eine gleichwertige Prüfung" beziehungsweise in den Fächern Bildende Kunst, Biologie, Che-
mie, Hauswirtschaft, Leibeserziehung, Musik, Physik und Werken zusätzlich ein vom Minister
anerkannter besonderer Studiengang, andererseits ein mindestens sechssemestriges Studium an
Universitäten, Technischen Hochschulen, Kunst- oder Musikhochschulen in zwei Fächern sowie
ein pädagogisches Begleitstudium samt vierwöchigem Hospitationspraktikum erforderlich; zwei
Semester eines anderen Hochschulstudiums können angerechnet werden. Für die „erziehungswis-
senschaftliche Prüfung" wurden die fachliche Realschullehrerprüfung oder die wissenschaft-
liche oder künstlerische Gymnasiallehrerprüfung in zwei Fächern und ein mindestens zweise-
mestriges Studium an Pädagogischen Hochschulen für das Lehramt an Realschulen verlangt. Für
Erweiterungsprüfungen (§ 23) gilt diese Prüfung oder die für allgemeine oder berufsbilden-
de Höhere Schulen als Voraussetzung.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sollten nach einer Prüfungsordnung von 1961 zur „Fachprüfung" für
das Lehramt an Realschulen Volksschullehrer nach Ablegung der Zweiten Prüfung für das Lehr-
amt an Volksschulen und mindestens zweijährigen ergänzenden Studien und Studierende mit min-
destens sechssemestrigem Studium in zwei Realschulfächern und in Pädagogik an einer wissen-
schaftlichen Hochschule zugelassen werden, wobei vom Studium an einer wissenschaftlichen
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Hochschule in entsprechenden Studienfächern und an einer Pädagogischen Akademie zwei Se-
mester angerechnet wurden.
Zugleich wurden für Volksschullehrer Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Fachprüfung für das
Lehramt an Realschulen angekündigt. Für Bewerber ohne Zweite Lehrerprüfung waren anschlie-
ßend 18 Monate Vorbereitungsdienst und die Pädagogische Prüfung vorgeschrieben (III
2.8.2568/3). Damit wurden seit 1951 beziehungsweise 1954 geltende Bestimmungen abgelöst
(III 2.8.2568/1 und 2). Eine Neuordnung wurde Anfang 1967 angekündigt, bisher aber nicht
veröffentlicht (III 2.8.2568/3 e).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz war 1957 nur in besonderen Fällen die Ablegung der Realschullehrerprü-
fung nach einem mindestens sechssemestrigen Universitätsstudium in zwei Realschul-(Mittel-
schul-)fachern sowie einem mindestens zweisemestrigen pädagogischen Studium in Verbindung
mit einem Schulpraktikum möglich. Von Lehrern mit Zweiter Volksschullehrerprüfung wurde le-
diglich Bewährung im Volksschuldienst und Nachweis einer hinreichenden fachlichen Vorberei-
tung auf die Prüfung verlangt (III 2.9.5/2). Das pädagogische Studium mit Schulpraktikum als
Teil der Vorbereitung auf die Realschullehrerprüfung wurde anschließend wiederholt neu nor-
miert (III 2.9.24/1 und 2).
1965 erging eine eigene „Vorläufige Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len" für Bewerber mit Universitätsstudium, in die die Regelungen über das anschließende päd-
agogische Studium in Verbindung mit einem Praktikum aufgenommen wurden. Als Zulassungser-
fordernis gilt seitdem ein mindestens sechssemestriges Studium an einer Universität, einer
Technischen Hochschule oder einer anderen gleichgestellten Hochschule in zwei Realschul-
fächern sowie ein mindestens zweisemestriges pädagogisches Studium in Verbindung mit einem
Schulpraktikum einschließlich eines dreiwöchigen Volksschulpraktikums (III 2.9.5/3). Die
Aufgaben des Prüfungsamts wurden entsprechend erweitert (III 2.9.1/3).
Im April 1966 wurden die Regelungen der Pädagogischen Ausbildung aus dem Jahre 1963 ersetzt
durch eine Spezifizierung der Ersten Prüfung als „Fachwissenschaftliche Prüfung", an die
sich ein Vorbereitungsdienst von 18 Monaten Dauer und die Pädagogische Prüfung anschließt
(III 2.9.5/3 b).
Die Neuordnung der „Prüfung von Volksschullehrern für das Lehramt an Realschulen" vom
16. Oktober 1965 sieht vor, daß die Bewerber die beiden Staatsprüfungen abgelegt haben müs-
sen; hinsichtlich der Vorbereitungsweise galten weiterhin als gleichwertig die Teilnahme
an Vorlesungen oder Seminaren einer Hochschule, Kurse, Arbeitsgemeinschaften oder Selbst-
studium (III 2.9.5/4 § 4). Änderungsverordnungen aus dem Jahre 1967 bestimmten, daß fortan
auch diese Prüfungen nicht mehr durch die bisherigen Prüfungsausschüsse des Kultusministe-
riums, sondern durch ein „Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt im Höheren Dienst und
im Realschuldienst" abgenommen würden, und gliederten die Prüfungen für Realschullehr-
kräfte in den Technischen Fächern aus der allgemeinen Realschullehrer-Prüfungsordnung aus
(III 2.9.5/4 a und b).

Saarland

Im Saarland wurde im Dezember 1959 eine Prüfungsordnung für das Lehramt an Mittelschulen
aus dem Jahre 1952 (III 2.10.2) durch eine Neuordnung ersetzt. In dieser Ordnung gilt der
universitäre Ausbildungsweg noch als Ausnahmeregelung. Gefordert werden für diesen Weg ein
mindestens sechssemestriges Universitätsstudium in zwei Mittelschulfächern und im Anschluß
daran ein zweisemestriges pädagogisches Studium an einer Pädagogischen Hochschule mit
Schulpraktikum, während man sich bei amtierenden Volksschullehrern beschränkt auf die be-
standene Erste und Zweite Lehrerprüfung, die Bewährung im Volksschuldienst und den Nach-
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weis einer „hinreichenden" fachlichen Vorbildung, die nicht spezifiziert wird (III
2.10.5/2).
1964 wurden für Volksschullehrer mit Erster und Zweiter Prüfung mit Beginn im Frühjahr
1965 dreijährige Kurse zu je zwei Wochenstunden zur Vorbereitung auf die Prüfung für das
Lehramt an Mittelschulen angekündigt, die entsprechend dem Bedarf jedoch nur für die zen-
tralen Mittelschulfächer eingerichtet werden sollten. Teilnahmeberechtigt sollten auch Mit-
telschullehrer sein, die eine weitere Lehrbefâhigung erwerben wollten (III 2.10.2).
Nach im Mai 1967 erlassenen Richtlinien erhalten Bewerber in der pädagogischen Ausbildung
nach Bestehen der Fachprüfung lediglich auf Antrag Beihilfen, normalerweise von 50,- DM
monatlich, im günstigsten Falle 250,- DM (III 2.10.6).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde in einer Prüfungsordnung von 1955 die vorrangige Zulassung von
Lehrern mit Zweiter Prüfung für das Lehramt an Volksschulen festgelegt. Die Zulassung von
Studenten der Philologie nach mindestens sechssemestrigem Studium wurde an die Bedingung
geknüpft, daß für ihre Fächer Bedarf besteht; von ihnen wurde der Nachweis eines mindestens
halbjährigen Praktikums an einer Mittelschule verlangt (III 2.11.5/2 §§2 und 3).
Gleichzeitig wurden für Volksschullehrer Fachlehrgänge im Rahmen der Realschullehrerausbil-
dung eingerichtet (III 2.11.2/1). Bei Ablegung der Mittelschullehrerprüfung in Teilprüfun-
gen war die Teilnahme an dem Lehrgang nur in einem Fach möglich, wobei empfohlen wurde,
im ersten Ausbildungsjahr die Lehrgänge für das Fach mit der wissenschaftlichen Hausarbeit
zu besuchen und im zweiten Ausbildungsjahr erst die Lehrgänge für das zweite Prüfungsfach
(III 2.11.2/3).
Seither wurden inhaltliche Änderungen zur Realschullehrerausbildung in Schleswig-Holstein
nicht veröffentlicht. Der universitäre Ausbildungsweg scheint auch jetzt noch Ausnahme zu
sein.

2.2 Regelungen des Studiums und inhaltliche Reformen

Entsprechend der Vielfalt der Zugangswege zum Realschullehrerberuf fehlt es bislang an ver-
bindlichen Studienordnungen sowohl hinsichtlich des Zugangs über die Universität als auch
vor allem für die Vorbildung amtierender Volksschullehrer für die fachlichen Prüfungen. Die
Wahlfreiheit ist in den Prüfungsordnungen vor allem bei den zugelassenen Fächern beziehungs-
weise Fächerkombinationen beschränkt. Das wird teilweise wiederum aufgelockert durch die
Einführung von „Zusatzfächern6', für die teils im Rahmen der fachlichen beziehungsweise
pädagogischen Prüfung, teils durch spätere Fortbildungsmaßnahmen Lehrbefähigungen erworben
werden können, obgleich sie im Fächerkanon der Realschulen nicht vorgesehen sind. Die nach-
folgende Synopse gibt einen Überblick über die möglichen Fächer. Spezifische Beschränkun-
gen hinsichtlich der Kombinationsmöglichkeiten sollen für die einzelnen Bundesländer geson-
dert dargestellt werden.
Die Divergenzen in den tatsächlichen Anforderungen in den einzelnen Fächern darzustellen,
übersteigt den Rahmen einer gedrängten Übersicht. Lediglich auf die großen Unterschiede in
den pädagogischen Begleitstudien in den verschiedenen Bundesländern — und zu verschiedenen
Zeitpunkten - soll ausführlicher eingegangen werden.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde in der Ordnung der „Fachgruppenprüfung" aus dem Jahre 1954 die
Wahl von zwei Prüfungsfächern verlangt, die beide wissenschaftliche Fächer, höchstens eins
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ein künstlerisch-technisches sein durfte(n). Den Lehrerinnen für „Hauswirtschaft, Hand-
arbeit und Turnen" war die Wahl von zwei künstlerisch-technischen Fächern freigestellt
(III 2.1.5/1 § 7). Bereits abgelegte „Sonderprüfungen", zum Beispiel Ergänzungsprüfun-
gen in einer Fremdsprache, Prüfungen in Leibeserziehung an einem Hochschulinstitut, Musik-
lehrerprüfungen und ähnliche konnten auf Antrag ganz oder teilweise angerechnet werden
(§ 12); „Erweiterungsprüfungen" waren in zwei Fächern zulässig (§ 16). Über die Art der
Vorbereitungen wurden keine Angaben gemacht. Die pädagogischen und didaktischen Studien-
gebiete wurden in diese Prüfung nicht einbezogen.
In der Neufassung von 1959 wurden die Fächer Physik und Chemie, die bisher als ein Prü-
fungsfach galten, als selbständige Fächer ausgewiesen (III 2.1.5/1 a § 6).
In der Prüfungsordnung vom 29. Dezember 1967 deutet sich eine Tendenz zur Fächerkonzentra-
tion an: Latein gehört nicht mehr zu den Prüfungsfächern; die bisherigen Zusatzfächer Kurz-
schrift und Maschinenschreiben fallen weg, Geschichte ist mit „Wissenschaftlicher Politik"
als „Gemeinschaftskunde" gekoppelt, Geographie gilt ohne die bisher zugehörige Geologie
als Prüfungsfach, Hauswerk und Nadelarbeit — bislang selbständige Fächer — werden zu ei-
nem Fach zusammengefaßt. Durch vorgeschriebene Fächerverbindungen wird sichergestellt, daß
zumindest eins der Fächer Deutsch, Englisch, Geschichte mit Wissenschaftlicher Politik,
Mathematik beziehungsweise Hauswirtschaft mit Textilem Werken und eines ein naturwissen-
schaftliches Fach ist. Nur in begründeten Ausnahmefällen können auf Antrag des Bewerbers
andere Verbindungen der Fächer zugelassen werden. Auch in den „Erweiterungsprüfungen"
kann der Kandidat nur eins der Fächer dieses Katalogs auswählen (III 2.1.58/2 §§ 9, 10
und 21).
Für Bewerber, die die Prüfung als Hochschulabsolventen ablegen wollen, wird der Nachweis
über das begleitende Studium in Pädagogik oder pädagogischer Psychologie durch die „er-
forderliche Teilnahme an einer von einem habilitierten Hochschullehrer veranstalteten
Übung erbracht" (§ 3).
Für Volksschullehrer werden am „Institut zur Ausbildung von Reallehrern" in Tettnang je-
weils dreimonatige Lehrgänge durchgeführt, die mit dem schriftlichen Prüfungsteil der Fach-
gruppenprüfung enden. Für die Dauer dieser Lehrgänge werden die Bezüge fortgezahlt. Ent-
sprechend gibt es für die Fachgruppenprüfungen im Fach Physik Kurse an der „Landesanstalt
für Naturwissenschaftlichen Unterricht in Stuttgart-Bad Cannstatt" (III 2.1.1/2 und 3).

Bayern

In Bayern wurde erstmals 1961 eine formelle „Prüfungs- und Ausbildungsordnung für das Lehr-
amt an Mittelschulen" erlassen. Sie enthält für den universitären Weg die formale Beschrän-
kung, daß auf das Fachstudium „in der Regel nur diejenigen Semester angerechnet werden, in
denen der Studierende in den Prüfungsfächern Vorlesungen und Übungen mit mindestens acht
Wochenstunden belegt hat" (III 2.2.568/2 § 8). Mathematik, Physik, Chemie, Erdkunde und
Biologie konnten dabei auch an einer Technischen Hochschule, Wirtschaftslehre an einer
deutschen Wirtschaftshochschule studiert werden; Studienzeiten an einer Philosophisch-
Theologischen Hochschule sollten bis zu drei Semestern anrechenbar sein, ebenso Auslands-
studien. Für die einzelnen Prüfungsfächer wurden detaillierte formale und inhaltliche An-
forderungen fixiert (§§ 24 bis 39), auch die zulässigen Fächer-Verbindungen wurden in engen
Grenzen vorgeschrieben (§ 13), wobei Verbindungen mit den Fächern Französisch, Musik, Wer-
ken und Zeichnen als Ausnahme galten, die eine Genehmigung des Kultusministers erforder-
lich machten. „Zusatzprüfungen" wurden außer in den genannten Fächern auch im Fach „Tech-
nisches Zeichnen" zugelassen (§ 22).
Durch eine Änderungsverordnung aus dem folgenden Jahre wurde die Fächerverbindung „Englisch
und Französisch" in den Katalog der ordentlichen Prüfungsfächer aufgenommen. Ferner wurden
für fertige Volksschullehrer die Fächerverbindungen „Deutsch und Musik" sowie „Deutsch
mit Werken und Zeichnen" zugelassen (III 2.2.568/2 a).
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Mit einer Änderungsverordnung aus dem Jahre 1965 wurde Französisch auch in Verbindung mit
Deutsch und die Kombination Englisch und Erdkunde zugelassen (III 2.2568/2 c).
Im Zuge einer Neuordnung der Prüfungen erfuhr der Katalog der Prüfungsfächer eine Erweite-
rung um die Fächer „Kunsterziehung" als reguläres Prüfungsfach und „Sozialkunde" als
Zusatzfach. Außerdem wurde jetzt ein Studium in Pädagogik und Psychologie im Umfang von
„mindestens je zwei Wochenstunden" verlangt (III 2.2568/3 §§11 und 14). Im Frühjahr
1967 wurde die Fächerverbindung „Wirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliches Rechnungs-
wesen" terminiert bis 1968; danach ist eine Prüfung in „Wirtschaftswissenschaften" nur
noch in Verbindung mit Englisch oder Erdkunde möglich (III 2.2568/3 a).

Berlin

Die spezifischen Verhältnisse der Berliner Lehrerbildung wurden in Kapitel 1.9 dargestellt.
Einige inhaltliche Aspekte, speziell die Festlegungen der Fächer für die Erweiterungsprü-
fungen, werden in diesem Zusammenhang relevant. Die „Vorläufige Ordnung der Prüfung für
Lehrer mit erweiterter Fachausbildung an Grund- und Oberschulen" aus dem Jahre 1953 ist
weitgehend an den Realschulfächern orientiert: Prüfungsanforderungen wurden formuliert für
die Fächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Englisch und Französisch, Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie, Musikerziehung in Grund- und Oberschule, Kunst- und Werkerziehung in der
Grundschule, Bildmäßiges Gestalten in der Oberschule, Leibesübungen. Angekündigt wurden wei-
tere Anforderungen für die Fächer Psychologie, Grundschulpädagogik, Textiles Gestalten in
der Oberschule, Werkliches Gestalten in der Oberschule, Hauswerk, Erwachsenenpädagogik
(III 1.3.9/1, Anlage 1, S. 77—81). In der Vorbereitung sollte beim fachwissenschaftlichen
Studium weniger Wert „auf Vollständigkeit des Wissens als auf Gewinnung eines eigenen
Standpunktes durch Auseinandersetzung mit beispielhaften wissenschaftlichen Problemen, auf
Verständnis der wissenschaftlichen Grundlagen und Methoden und auf Einsicht in die Zusam-
menhänge mit verwandten Wissenschaftsbereichen" gelegt werden. Die nähere Auswahl der Kern-
gebiete des Studiums, in denen eingehende Kenntnisse gefordert werden, bleibt dem Bewerber
überlassen. „Gegebenenfalls wird Vertrautheit mit den Anwendungsformen der Wissenschaft
im tätig-beruflichen Leben erwartet." (Anlage 1, Ziffer 1)
In der Neufassung aus dem Jahre 1956 deutet sich — zugleich mit der Erweiterung des Teil-
nehmerkreises auf die „Sonderschullehrer" — die Einbeziehung der Grundlagenfächer an. Der
praktische Prüfungsteil wird modifiziert: „Ist das Prüfungsfach kein Unterrichtsfach, so
kann an die Stelle der Unterrichtsbesichtigung eine Begutachtung der vorliegenden Arbeits-
ergebnisse treten, die aus der praktischen Anwendung des Fachwissens in der Schule erwachsen
sind." (III 1.3.9/2 § 8, Ziff. 4 Abs. 2) Neu wurden die Prüfungsanforderungen in den Fä-
chern Grundschulpädagogik, Jugendpsychologie, Erwachsenenpädagogik, Pädagogische Pathologie,
Heilpädagogik aufgenommen (Anlage 2), Prüfungsanforderungen in weiteren Fächern in Aussicht
gestellt. 1962 kamen die Anforderungen für „Gemeinschaftskunde (Politik)", „Werken (ein-
schließlich Textilarbeit)" und „Hauswerk" hinzu (III 1.3.9/2 a).
Erst 1966 wurden formale Vorschriften für die Vorbildung erlassen und damit ein eigenstän-
diger Studiengang für „das Amt des Lehrers mit zwei Wahlfächern" konstituiert. Nach der
„Vorläufigen Ordnung" vom 14. Juli 1966 kann diese Gruppe die Prüfung frühestens nach dem
achten Studiensemester an der Pädagogischen Hochschule ablegen. Die Ablegung der „Ersten
Staatsprüfung für das Amt des Lehrers (mit einem Wahlfach)" wird nicht mehr als Teilprü-
fung im ersten Fach „angerechnet" werden (III 1.3.9/3).

Hessen

In Hessen läßt sich eine gegenläufige Entwicklung verfolgen. 1950 wurde eine „Prüfungsord-
nung für das Lehramt an Realschulen" erlassen, die formal nicht zwischen den beiden Zugangs-

78



wegen unterschied, in der entsprechend auch keine inhaltlichen Anforderungen hinsichtlich
der Vorbildung formuliert worden waren. Als zulässige Prüfungsfächer — die frei kombiniert
werden konnten — galten Religionslehre, Deutsch, Englisch, Französisch, Lateinisch, Ge-
schichte, Sozialkunde (Politik), Erdkunde, Mathematik, Biologie, Physik (mit Astronomie),
Chemie (mit Mineralogie). Für Absolventen des universitären Ausbildungsweges wurde eine „Er-
gänzungsprüfung" in Pädagogik, Psychologie, Philosophie und politischer Bildung vorgeschrie-
ben, die hinsichtlich der stofflichen Anforderungen den entsprechenden Prüfungen für Volks-
schullehrer vergleichbar war. Beide Gruppen erwarben durch diese Prüfung die „Befähigung
zur Anstellung als Lehrer an Realschulen", Hochschulabsolventen jedoch mit der Maßgabe, daß
diese zunächst nur „einstweilig" gelten sollte und „nach mindestens zwei vollen Dienst-
jahren" über die endgültige Anstellungsfähigkeit „nach Anhören des Dienstvorgesetzten und
auf Grund einer Besichtigung" entschieden werden sollte (III 2.6.5/1).
Schon 1956 wurde dieser selbständige Ausbildungsweg aufgegeben zugunsten einer gemeinsamen
Ausbildung der Volks- und Realschullehrer (III 2.6.5/2, vgl. Kapital 1.2 und 2.1).

Niedersachsen

In Niedersachsen wurde 1950 in der Prüfungsordnung nur für Bewerber mit den Fächern Musik,
Zeichnen und Werken der Nachweis eines „geregelten vom Kultusminister anerkannten Studien-
gang(s) für das gewählte Gebiet" gefordert, von dem jedoch bei besonderer Befähigung des
Bewerbers abgesehen werden konnte (III 2.7.5/1 § 4). Gleichzeitig wurden jedoch an den Päd-
agogischen Hochschulen des Landes „Arbeitsgemeinschaften für diejenigen Volksschullehrer
eingerichtet, die sich auf die Mittelschullehrerprüfung vorbereiten wollen", und zwar im
Umfange von zehn Doppelstunden für jedes Fach (III 2.7.2/1).
Mit Beginn des Schuljahrs 1956/57 wurde den Bewerbern für die Realschullehrerprüfung ein um-
fangreiches Fortbildungsprogramm angekündigt. So wurde Volksschullehrern, die die Mittel-
schullehrerprüfung in den Fächern Musik und Zeichnen anstrebten, die Möglichkeit zu einem
einjährigen Studium an der Akademie für Musik und Theater in Hannover beziehungsweise an den
Werkkunstschulen in Braunschweig und Hannover geboten. Die Vorbereitung auf die Prüfung im
Fach Werken sollte „künftig in zwei besonderen Werkkursen im Lehrerfortbildungsheim
Dreibergen" erfolgen, die — aufgeteilt in Kurs A und B — je zwei Monate lang in zwei auf-
einanderfolgenden Schuljahren besucht werden sollten. Die Vorbereitung auf die Prüfung im
Fache Sport sollte fortan in je zwei vier- bis fünfwöchigen Kursen stattfinden. Für die
Vorbereitung in den Fächern Physik/Chemie, Biologie, Mathematik und Fremdsprachen wurden
mehrwöchige Lehrgänge an der Pädagogischen Hochschule Oldenburg angekündigt, in denen haupt-
sächlich jene Stoffgebiete übungsmäßig erarbeitet werden sollten, „die im Selbststudium er-
fahrungsgemäß nicht zu bewältigen sind". Bewerbern für die Prüfung in den Fächern Englisch
und Französisch sollte die Teilnahme an Lehrgängen von mehrwöchiger Dauer im Ausland ermög-
licht werden (III 2.7.2/2).
Ende 1956 wurde für Studierende wissenschaftlicher Hochschulen der Zugang zum Lehramt an
Mittelschulen durch ein zweisemestriges Studium der Pädagogik und Fachmethodik in Verbindung
mit einem Schulpraktikum ab Sommer 1957 an der Pädagogischen Hochschule Göttingen geregelt.
Die Zulassung sollte beschränkt sein auf Absolventen eines sechssemestrigen Studiums in je-
weils zwei der Fächer evangelische oder katholische Religion, Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Physik/Chemie oder Biologie; inhaltliche Bestim-
mungen für diese Studien wurden nicht erlassen (III 2.7.2/3).
1957 wurde für Volksschullehrer die Teilnahme an den aufgeführten Förderungseinrichtungen
für die Zulassung zur Mittelschullehrerprüfung nicht unbedingt als erforderlich bestimmt
(III 2.7.2/2 a).
1960 wurde im Zuge einer Neuordnung der Prüfung festgelegt, daß Volksschullehrer, die die
Prüfung in zwei Teilen ablegen wollen, die Prüfung im zweiten Fach innerhalb von drei
Jahren nach der erfolgreichen Ersten Prüfung beginnen müssen. Innerhalb dieser Frist sollte
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auch ein Wechsel des zweiten Faches zulässig sein. Darüber hinaus blieb die Entscheidung
über die Art der Vorbereitung weiterhin den Kandidaten überlassen. Der Katalog der zulässi-
gen Prüfungsfächer wurde gleichzeitig um Politische Wissenschaft, (als reguläres Prüfungs-
fach) und Spanisch beziehungsweise Italienisch (als Zusatzfächer) erweitert, darüber hinaus
sollten „im Einzelfall mit Genehmigung durch den Kultusminister" auch andere Zusatzfächer
gewählt werden dürfen, „die die Bildungsarbeit der Mittelschule bereichern, aber nicht in
ihrem Lehrplan vorgesehen sind" (III 2.7.5/2, II 4 und 6). Die Prüfungsordnung von 1968
(III 2.7.5/3) zählt als zulässige Prüfungsfächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Politische
Wissenschaft, Englisch, Französisch, evangelische oder katholische Religion, Mathematik,
Physik, Chemie, Biologie, Hauswirtschaft, Bildende Kunst, Textile Gestaltung, Leibeserzie-
hung, Musik auf (§8); die Wahlfachprüfung der Volksschullehrer soll dabei als Prüfung im
ersten Fach angerechnet werden, ebenso zweisemestrige oder längere Studien an der Kölner
Sporthochschule. Die dreijährige Frist bei Verteilung der Prüfung auf zwei Termine wird
beibehalten. Inhaltlich werden keine Normierungen getroffen. Erweiterungsprüfungen können
außer in den aufgeführten Fächern in Latein, Italienisch, Spanisch, Russisch und bei Ge-
nehmigung auch in anderen Fächern abgelegt werden (§ 23).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurden in der Prüfungsordnung von 1961 auch für Volksschullehrer als
Vorbereitung auf die Realschullehrerprüfung „mindestens zweijährige ergänzende Studien"
verlangt, jedoch nur vage inhaltliche Richtlinien erlassen. Für Absolventen einer universi-
tären Vorbereitung waren darin die Anforderungen in den gewählten Realschulfächern „so zu
bemessen, daß sie nach einem ordnungsgemäßen Studium von sechs Semestern erfüllt werden kön-
nen. Der Prüfling soll nachweisen, daß er in seinen Fächern gründliche wissenschaftliche
Studien betrieben hat, Sach- und Problemzusammenhänge selbständig und kritisch zu beurteilen
vermag und die für den Realschulunterricht erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten besitzt." (III 2.8.2568/3 §11) Eine Konkretisierung folgte 1962 dahingehend, daß
Lateinisch nur in Verbindung mit den Fächern Religionslehre, Deutsch oder Englisch oder
mit zwei weiteren Realschulfächern gewählt werden könne, und daß, wenn keines der Fächer
Deutsch, Mathematik, Englisch, Musik, Kunsterziehung gewählt wird, ,,das Studium mit
Rücksicht auf die spätere Verwendbarkeit im Realschuldienst so angelegt werden sollte, daß
in einem dritten Realschulfach eine Erweiterungsprüfung abgelegt werden kann" (III
2.8.2568/3 a).
Im gleichen Jahre wurden „ergänzende Bestimmungen" für die Realschullehrerprüfungen in
den Fächern Religionslehre, Musik, Kunsterziehung, Leibeserziehung, Nadelarbeit und Haus-
wirtschaft erlassen, mit Vorschriften hinsichtlich der Studienorte und Studiendauer in den
jeweils zweiten Fächern (III 2.8.2568/3 b). 1963 wurde die Kombinationsmöglichkeit des
Faches Latein auf die Fächer Religionslehre, Deutsch oder Englisch beziehungsweise zwei an-
dere Realschulfächer beschränkt (III 2.8.2568/3 d). 1967 ließ man die Fächerkombination
Musik mit Kunst und Werken für die Realschullehrerprüfung zu (III 2.8.2568/3 e).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde 1957 bei der Einführung des universitären Ausbildungsweges, mit
einem mindestens sechssemestrigen Universitätsstudium in zwei Realschul-(Mittelschul-)
fachern sowie einem mindestens zweisemestrigen pädagogischen Studium in Verbindung mit ei-
nem Schulpraktikum, die Art der Studien nicht weiter normiert (III 2.9.5/2 § 2).
1958 wurde das „Pädagogische Studium" dahingehend geregelt, daß katholische Bewerber an
den Pädagogischen Akademien in Koblenz, Trier und Landau, evangelische Bewerber in Worms
und Kaiserslautern zugelassen werden konnten. Das Studium sollte sich nach seinem stoff-
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lichen Umfang mindestens auf die Grundwissenschaften (systematische Pädagogik und Ge-
schichte der Pädagogik; allgemeine Didaktik einschließlich Schulkunde; Psychologie; Phi-
losophie und Soziologie) erstrecken. Belegt werden sollten nach Möglichkeit „im 1. Stu-
diensemester Vorlesungen und Übungen in den Grundwissenschaften für das 1. und 3. Se-
mester, im 2. Studiensemester Vorlesungen und Übungen in den Grundwissenschaften für das
2. und 4. Semester". Andere Vorlesungen und sonstige Veranstaltungen der Akademien (Lehr-
vorfuhrungen, Hospitationen, Arbeitskreise usw.) konnten wahrgenommen werden. Das Päd-
agogische Studium an den Universitäten sollte diesen Anforderungen entsprechen (III 2.9.5/2 a).
1963 wurde das Pädagogische Studium noch detaillierter fixiert: „Die Studierenden sollen
eine sinnvolle Auswahl aus den Vorlesungen mehrerer Semester treffen, um dadurch einen mög-
lichst umfassenden Einblick in die Grundwissenschaften zu erhalten. In jedem Semester haben
sie außerdem an mindestens einer Übung in einer Grundwissenschaft teilzunehmen und darüber
einen Nachweis (Übungsschein) zu erbringen. Für dieses Studium sind wenigstens 15 Wochen-
stunden für Vorlesungen und Übungen zu belegen." Darüber hinaus sollten sie „andere
Vorlesungen der Pädagogischen Hochschulen (insbesondere in der Didaktik ihrer Fächer) hören
und an deren sonstigen Veranstaltungen . . . teilnehmen". Für die Universität Mainz soll-
ten die gleichen Regelungen analog gelten (III 2.9.24/2).
In die Prüfungsordnung von 1965 wurden diese Spezifikationen nicht aufgenommen (III 2.9.5/3).
In einer Änderungsverordnung aus dem April 1966 wurde der Umfang des Pädagogischen Studiums
auf „wenigstens 12 Wochenstunden für Vorlesungen und Übungen" reduziert.
Durch die Einführung eines regulären Vorbereitungsdienstes im Juli 1966 wurden diese Rege-
lungen generell überholt. Diese neue Prüfungsordnung enthält keinerlei inhaltliche Bestim-
mungen über die Anforderungen während des Studiums.
Die „Landesverordnung über die Prüfung von Volksschullehrern für das Lehramt an Realschu-
len" vom 16. Oktober 1965 sieht für diese Gruppe — außer den auch für den universitären
Weg geltenden — auch die Prüfungsfächer katholische Religion, Musikerziehung, Kunster-
ziehung und Leibeserziehung vor. Als Vorbereitungsmöglichkeiten sind für diese Gruppe
gleichwertig nebeneinander „Teilnahme an Vorlesungen oder Seminaren einer Hochschule, an
Kursen, Arbeitsgemeinschaften oder . . . Selbstudium" aufgeführt. Lediglich für das Fach
„Leibeserziehung" wird explizit die Teilnahme an einer mindestens einjährigen Ausbildung
an einer Hochschule oder einem Hochschulinstitut für Leibeserziehung und „die Teilnahme
an einem Wanderführerlehrgang und an einer mehrtägigen Wanderung" sowie „die Teilnahme
an einer Ruderfahrt oder einem Skilehrgang" gefordert (III 2.9.5/4 §§4 und 5).
Eine Änderungsverordnung vom 14. August 1967 bestimmte, daß auch Bewerber dieser Gruppe
neben den technischen Fächern ein reguläres Schulfach als „Beifach" wählen sollen (III
2.9.5/4 a § 19).

Saarland

Auch die Prüfungsordnung des Saarlandes von 1959 gibt keine Hinweise hinsichtlich des Stu-
dienganges. 1964 wurden dreijährige Kurse mit je zwei Wochenstunden für jedes Fach ange-
kündigt, die „entsprechend dem Bedarf an den Mittelschulen" nur für bestimmte Fächer
eingerichtet werden sollten. Hinsichtlich der Fächerkombination wurde lediglich gebeten,
„darauf zu achten, daß die Kombination eine sinnvolle Verwendung im Unterricht ermöglicht"
(III 2.10.5/2 und III 2.10.2). Weitere Hinweise wurden seither nicht publiziert.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein führte man 1955 — parallel zu einer Neufassung der Prüfungsordnung —
Fachlehrgänge für die Vorbereitung der amtierenden Volksschullehrer auf die Realschulleh-
rerprüfung ein. Dabei galt, daß jeder Lehrer nur an zwei Lehrgängen in jedem Prüfungsfach
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teilnehmen konnte, und zwar in festgelegter Reihenfolge an einem Einführungslehrgang und
einem Aufbaukursus (III 2.11.2/1-3, III 2.11.5/2).

2.3 Vorprüfungen in der Realschullehrer-Ausbildung

Als einziges Land der Bundesrepublik hatte Niedersachsen durch die formelle Zweiteilung der
Prüfung eine Art „Vorprüfung" in den Studiengang der Realschullehrer eingegliedert. Schon
mit der Einführung des universitären Ausbildungsweges wurde 1956 die Teilung der Prüfung
in einen Fachwissenschaftlichen Teil A nach Abschluß der sechssemestrigen Hochschulausbil-
dung — der über die Zulassung zur Pädagogischen Zusatzausbildung entscheiden sollte — und
einen Teil B nach Abschluß dieser Zusatzausbildung konzipiert (III 2.7.2/3). In der Prü-
fungsordnung von 1960 fand dieses Konzept seinen Niederschlag (III 2.7.5/2), 1968 wurde es
beibehalten (III 2.7.5/3). Wegen der Anrechnung eines sechssemestrigen Universitätsstu-
diums erfolgt allerdings die Ausbildung meist in ähnlicher Form wie in den anderen Bundes-
ländern.
In Rheinland-Pfalz und Saarland, wo prinzipiell eine Teilung der Ausbildung in die
gleichen Studienabschnitte erfolgte, wurden fachwissenschaftliche und pädagogische Prü-
fungsteile erst gemeinsam am Ende der pädagogischen Zusatzausbildung abgenommen.

2.4 Berufspraktische Ausbildung während des Studiums

Aus der berufsbegleitenden Vorbereitung auf die Realschullehrerprüfung bei den Volksschul-
lehrern ergibt sich, daß es keine zusätzliche berufspraktische Vorbereitung gesondert für
die Realschularbeit gibt. Bei den Absolventen eines universitären Ausbildungsganges hat
die berufspraktische Ausbildung während des Studiums in den verschiedenen Bundesländern
höchst unterschiedliches Gewicht.
In Baden-Württemberg wurde bis 1967 eine „Zusatzausbildung" an Pädagogischen Hoch-
schulen und anschließende Schulpraxis in Volksschulen im Umfang von mindestens zwei Jahren
verlangt — damit entfiel jedoch eine zweite Ausbildungsphase. In der Prüfungsordnung vom
29. Dezember 1967 sind keine Hinweise auf das Erfordernis einer schulpraktischen Ausbildung
während des Studiums enthalten. Sie scheint ganz in den anschließenden lömonatigen Vor-
bereitungsdienst verlegt zu sein (III 2.1.5/1 und a, b; III 2.1.58/2).
In der bayerischen Prüfungs- und Ausbildungsordnung von 1961 ist ebenfalls kein Hinweis
auf ein Schulpraktikum während des Studiums enthalten; dort schließt sich an die fachliche
Prüfung ein 22 Monate dauernder Vorbereitungsdienst an (III 2.2.568/2). Eine neue Prüfungs-
ordnung aus dem Jahre 1966 hat in diesen Punkten keine Änderungen gebracht (III 2.2.568/3).
In der hessischen ,,Prüfungsordnung für das Lehramt an Realschulen" von 1950 wurde von
Studierenden der Geistes- und Naturwissenschaften der Nachweis verlangt, ,,daß sie während
ihrer Studienzeit drei Monate den Schuldienst, davon mindestens einen Monat lang an einer
mittleren allgemeinbildenden Schule, kennengelernt haben" (III 2.6.5/1 § 3). Auf eine
zweite Ausbildungsphase wurde zu dieser Zeit verzichtet.
Infolge der gemeinsamen Ausbildung der Volks- und Realschullehrer seit 1946 gelten seit-
dem auch für Realschullehrer die in Kapitel 1.4 dargestellten Bedingungen.
In Niedersachsen wurde 1956 im Zuge der Einführung einer universitären Ausbildung der
Mittelschullehrer ein zweisemestriges ,,Studium der Pädagogik und Fachmethodik in Verbin-
dung mit einem Schulpraktikum" vorgesehen, an das außerdem eine mindestens zweijährige
außerplanmäßige Dienstzeit und eine „Pädagogische Prüfung" anschließen sollte (III
2.7.2/3). Die Prüfungsordnung von 1968 sieht bereits bei der Meldung zur fachwissenschaft-
lichen Prüfung ein vierwöchiges Hospitationspraktikum im Rahmen des pädagogischen Begleit-
studiums sowie „Praktika" ohne nähere Spezifizierung im erziehungswissenschaftlichen
Studium vor (III 2.7.5/3).
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Die nordrhein-westfälische Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1961 sieht bis zur Fach-
prüfung offenbar keine schulpraktische Ausbildung vor, hingegen im Anschluß an diese einen
18 Monate dauernden Vorbereitungsdienst (III 2.8.2568/3). Dieser Punkt blieb auch von den
seither erlassenen Änderungen unberührt.
In Rheinland-Pfalz wurden im Juli 1958 detaillierte Anweisungen zur Durchführung des im
November 1957 eingeführten, das pädagogische Studium begleitenden Schulpraktikums erlassen.
Es sollte beide Semester des pädagogischen Studiums begleiten und an mittleren Schulen durch-
geführt werden. Im einzelnen (III 2.9.24/1) sollte das Praktikum in den ersten zwei Monaten
des ersten Semesters Hospitationen im Unterricht der eigenen Fächer, danach bis zum Ab-
schluß des pädagogischen Studiums außerdem in jedem Fach mindestens einen eigenen Lehrver-
such enthalten, im Laufe des Praktikums in verschiedenen Altersklassen. „Zu jedem Lehr-
versuch ist dem zuständigen Mentor . . . eine schriftliche Vorbereitung vorzulegen, in der
das Lehrziel, der Unterrichtsstoff, der geplante Unterrichtsweg, die beabsichtigte Unter-
richtsweise und die zu benutzenden Hilfsmittel anzugeben sind."
Geeignete Lehrpersonen sollen als Mentoren die Bewerber in die Unterrichtspraxis einführen
und sie beraten, die Unterrichtsvorbereitung prüfen, methodische und didaktische Anweisun-
gen geben und die Lehrversuche mit den Bewerbern auswerten.
„Den Bewerbern soll Gelegenheit geboten werden, Unterrichtsstunden von exemplarischem und
besonderem pädagogischem Wert auch in anderen als in den von ihnen gewählten Fächern beizu-
wohnen. Weiterhin soll ihnen ermöglicht werden, einen Überblick über den gesamten Betrieb
und das Bildungswollen der Realschule . . . und ihrer besonderen Einrichtungen zu gewinnen.
Die Bewerber sollen während des Praktikums erfahren, daß die Realschule . . . eine eigen-
ständige Schule mit einem ihrer Zweckbestimmung entsprechenden Bildungs- und Erziehungsziel
ist, die jeder Lehrerpersönlichkeit Raum für die eigene erzieherische Entfaltung und Ver-
antwortung läßt."
1960 wurde als Alternative zu dieser Form des Praktikums ein „sechswöchiges Vollpraktikum
während der Semesterferien" zugelassen. Dabei hospitiert in den ersten zwei Wochen der Be-
werber „täglich mindestens drei Stunden, davon zwei im Unterricht seiner eigenen Fächer,
in den folgenden vier Wochen macht er täglich je einen Unterrichtsversuch in seinen eigenen
Fächern und hospitiert täglich zwei weitere Stunden" (III 2.9.24/1 a). 1963 wurde als Er-
gänzung des Realschulpraktikums ein dreiwöchiges Volksschulpraktikum eingeführt; gleich-
zeitig wurde die anfangliche Hospitationsperiode generell auf sechs Wochen reduziert und
ein Mindestumfang des Praktikums auf sieben Wochenstunden festgelegt. Außerdem sollten
künftig alle Praktikanten in den Fächern Deutsch und Mathematik in der Unter- und Mittel-
stufe und im Fach Politische Gemeinschaftskunde in der Mittel- und Oberstufe hospitieren
und eigene Unterrichtsversuche machen.
Die „Vollpraktika" wurden auf insgesamt neun Wochen verlängert und deutlich als Ausnahme
gekennzeichnet. Sie sollten nunmehr vor und zwischen den beiden pädagogischen Semestern
abgeleistet werden. Für die ersten drei Wochen waren weiterhin täglich mindestens drei
Stunden Hospitationen vorgesehen, in den restlichen sechs Wochen sollten wöchentlich durch-
schnittlich fünf Unterrichtsversuche in den eigenen Fächern und täglich zwei Stunden Hospi-
tationen stattfinden. Auch während des dreiwöchigen Volksschulpraktikums war mindestens
ein Lehrversuch zu machen (III 2.9.24/2). Zusätzlich zu dieser Art der Vorbereitung bis
zur Ersten Prüfung war seit 1957 ein zweiter Ausbildungsabschnitt vorgesehen, der mit ei-
ner Pädagogischen Prüfung enden sollte (III 2.9.5/2 § 1).
Im April 1966 wurden für die Praktikanten wöchentliche zweistündige Arbeitsgemeinschaften
unter Leitung der Mentoren eingeführt. Die Zahl der verlangten Unterrichtsversuche wurde
von dreißig auf zwanzig verringert, zugleich aber wenigstens ein bescheinigter Unterrichts-
versuch in „Politischer Gemeinschaftskunde" verlangt (III 2.9.5/3 a). Diese mit Wirkung
vom 1. April 1966 in Kraft getretenen Änderungen wurden durch die am 6. Juli 1966 erfolgte
Einführung eines „Vorbereitungsdienstes" von 18 Monaten sehr bald überholt. Von diesem
Zeitpunkt an werden als Voraussetzung zur fachlichen Prüfung insgesamt zwei mindestens vier-
wöchige Schulpraktika (Volks- und Realschule) gefordert (III 2.9.5/3 b § 5).

83



Auch im Saarland ist seit 1959 für Absolventen des universitären Ausbildungsweges ein
zweisemestriges pädagogisches Studium mit Schulpraktikum vorgeschrieben, über dessen in-
haltliche Ausgestaltung jedoch keine Informationen vorliegen. Die Befähigung zur endgülti-
gen Anstellung wird auch dort erst nach einer zweiten Ausbildungsphase mit Pädagogischer
Prüfung erworben (III 2.10.5/3 § 21).
Die schleswig-holsteinische Prüfungsordnung von 1955 schreibt Absolventen des univer-
sitären Weges ein mindestens halbjähriges Praktikum an einer Mittelschule vor (III
2.11.5/2 §3).

2.5 Die fachliche Prüfung der Realschullehrer

So unscharf definiert wie der Ausbildungsgang sind in den meisten Prüfungsordnungen auch
die fachlichen Anforderungen in der Ersten beziehungsweise Fachwissenschaftlichen Prüfung
der Realschullehrer. Hier erfolgt deshalb eine Beschränkung auf die konkret geforderten Prü-
fungsleistungen in den formalen Normierungen der Prüfung. Inhaltliche Aspekte — soweit sie
überhaupt zu ermitteln sind — wurden bereits im Kapitel 2.2 umrissen und sollen hier nicht
wieder aufgegriffen werden. Femer sollen die Länder, die keine scharfe Trennung zwischen
Volks- und Realschullehrerausbildung vornehmen, bei dieser Darstellung unberücksichtigt
bleiben.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde 1954 im Rahmen der Ordnung für die „Fachgruppenprüfung'6 eine
,,Zulassungsarbeit" über ein vom Prüfungsausschuß genehmigtes Thema, je eine Klausur in je-
dem Fach, eine mündliche Prüfung von je Fach 45 Minuten Dauer und eine schulpraktische Prü-
fung in Form einer Unterrichtsstunde vor einer fremden Klasse in jedem Fach an einer Mit-
tel- oder Höheren Schule und in zwei Klassenstufen verlangt. Kandidaten, die eine univer-
sitäre Ausbildung absolviert hatten, wurden außerdem je 45 Minuten lang in Pädagogik und
Psychologie geprüft. Eine nicht bestandene Prüfung konnte einmal — frühestens nach Ablauf
eines Jahres — wiederholt werden. Wer diese Prüfung bestanden hatte, konnte in höchstens
zwei weiteren Fächern durch eine ,,Erweiterungsprüfung" zusätzliche Lehrbefähigungen er-
werben (III 2.1.5/1).
1959 wurde die Möglichkeit zur Teilung der Prüfung geschaffen; ferner wurde den Prüflingen
eingeräumt, selbst zu bestimmen, welches Fach sie im Rahmen der schulpraktischen Prüfung
vor welcher Klassenstufe zu unterrichten wünschten (III 2.1.5/1 a).
Nach der Neuordnung von 1967 sind Klausurarbeiten nur noch bei Prüfungen in den Fächern
Theologie (zwei, je vier Stunden), Geographie (eine, vier Stunden), Sprachen (zwei, je
fünf Stunden) und Hauswirtschaft mit Textilem Werken (eine, drei Stunden) vorgeschrieben
(III 2.1.568/2).
Prüfungen in den grundwissenschaftlichen Fächern sind seitdem nicht mehr vorgesehen; Erwei-
terungsprüfungen sind nur noch in einem weiteren Fach zulässig.

Bayern

In der bayerischen Prüfungsordnung von 1961 ist erst nach erfolgreicher Zulassung eine
schriftliche Hausarbeit in Form einer auf drei Monate befristeten ,,Facharbeit" vorgesehen.
Die Aufgaben der — je Fach zwei bis drei — Klausurarbeiten werden für alle Prüflinge ein-
heitlich gestellt; die Arbeiten selbst werden nicht durch die Namen der Prüflinge, sondern
nur durch eine ,,Arbeitsplatznummer" gekennzeichnet. In den mündlichen Prüfungen sind für
jedes Fach „mindestens 30 Minuten" vorgesehen. Wiederholungsprüfungen sind grundsätzlich
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einmal innerhalb eines Jahres möglich; in „Härtefällen" kann auf Antrag ausnahmsweise
eine zweite Wiederholung gestattet werden. Außerdem gehört es zu den Eigentümlichkeiten
aller bayerischen Prüfungsordnungen für Lehrer, daß „ein Prüfling, der die Prüfung bestan-
den hat, . . . zur Verbesserung der Prüfungsnote die Prüfung einmal wiederholen" kann;
,,der Antrag . . . ist spätestens drei Monate nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu
stellen . . . Der Prüfling hat die Wahl, welches Prüfungsergebnis er gelten lassen will;
die Wahlmöglichkeit bezieht sich nicht auf Teile der Fachlichen Prüfung." Die Anzahl mög-
licher Zusatzprüfungen ist nicht begrenzt, der Fächerkatalog in diesem Fall um die Fächer
Französisch, Musik, Zeichnen und Werken sowie Technisches Zeichnen erweitert (III 2.2.568/2).
Erst die Neuordnung von 1966 änderte diese Bestimmungen dahingehend, daß Zusatzprüfungen
nun auch im Rahmen der fachlichen Prüfung abgelegt werden können, und zwar jetzt auch im
Fach „Sozialkunde" (III 2.2.568/2). Außerdem braucht nach einer Änderungsverordnung aus
dem Januar 1968 im Falle des Nichtbestehens nicht mehr die Gesamtprüfung wiederholt werden,
sondern nur noch die Prüfung im nicht bestandenen Fach (III 2.2.568/3 b).

Niedersachsen

In Niedersachsen bestand die Prüfung nach der Ordnung von 1950 aus einer auf drei Monate
befristeten Hausarbeit aus einem der gewählten Fächer und einer fünfstündigen Klausur im
zweiten Fach sowie einer je mindestens dreißig Minuten dauernden mündlichen Prüfung in jedem
gewählten Fach und einer Unterrichtsstunde an einer Mittelschule mit anschließender Aus-
sprache. Eine Wiederholung der Prüfung war frühestens nach einem Jahr — vom Zeitpunkt der
mündlichen Prüfung an — zulässig. Erweiterungsprüfungen waren in höchstens zwei Fächern
gestattet; dabei sollte eine schriftliche Hausarbeit in jedem Erweiterungsfach angefertigt
werden (III 2.7.5/1).
Die Ordnung von 1960 sieht unterschiedliche Verfahrensweisen für Volksschullehrer beziehungs-
weise Absolventen der universitären Ausbildung vor. Der Volksschullehrer soll in der Haus-
arbeit 5,ein Thema aus dem Gebiet seiner fachlichen Studien" bearbeiten, der Hochschulab-
solvent hingegen soll „in der schriftlichen Arbeit nachweisen, daß er Erfahrungen, die er
als Lehrer und Erzieher an der Mittelschule gewonnen hat, auszuwerten vermag" und des-
halb ,,Themen aus der Didaktik seiner Prüfungsfächer oder aus dem Gebiet der allgemeinen
Pädagogik" nehmen. Nur Volksschullehrer haben Klausurarbeiten im jeweils zweiten Prüfungs-
fach zu schreiben und müssen über jedes Fach eine mündliche Prüfung von je einer Stunde
Dauer ablegen. Von Hochschulabsolventen wird demgegenüber außer dem einstündigen Prüfungs-
gespräch in jedem Fach je eine Lehrprobe und eine mündliche Prüfung in Pädagogik im beson-
deren Zusammenhang mit der Schulpraxis und eine mündliche Prüfung in der Didaktik der Prü-
fungsfächer" im Gesamtumfang von einer Stunde verlangt. „Ergänzungsprüfungen" im jeweils
nicht bestandenen Fach sind nur den Volksschullehrern gestattet; Hochschulabsolventen haben
die Prüfung prinzipiell frühestens ein und spätestens drei Jahre nach dem ersten Versuch
zu wiederholen. Weiterhin blieben zwei „Erweiterungsprüfungen" zulässig, für die jedoch
keine Hausarbeiten mehr verlangt werden (III 2.7.5/2).
Die Prüfungsordnung von 1968 (III 2.7.5/3) erstrebt demgegenüber wieder eine größere formale
Einheitlichkeit beider Ausbildungswege an: Die Prüfung wird vor dem „Wissenschaftlichen
Prüfungsamt für die Lehrämter an Gymnasien und Realschulen" abgelegt und gliedert sich in
die fachwissenschaftliche und die erziehungswissenschaftliche Prüfung — dies allerdings nur
für die Bewerber, die nicht bereits die Volksschullehrerprüfung hinter sich haben —, die
letzte soll hier aus Gründen des systematischen Vergleichs zwischen den Ländern, obwohl
das erziehungswissenschaftliche Studium keineswegs als „Zweite Phase" der Ausbildung oder
als „Vorbereitungsdienst" gekennzeichnet wird, erst mit den übrigen pädagogischen Prüfun-
gen gemeinsam abgehandelt werden. In der fachwissenschaftlichen Prüfung haben Absolventen
des sechssemestrigen Universitätsstudiums in einem selbstgewählten Fach eine schriftliche
Hausarbeit binnen zwei Monaten vorzulegen und sich für ein Fach als erstes Prüfungsfach zu
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entscheiden, Volksschullehrer schreiben diese Arbeit in ihrem zweiten Prüfungsfach in
drei Monaten; das Thema wird vom Vorsitzenden des Prüfungsamtes auf Vorschlag eines Prü-
fers nach Anhörung des Prüflings bestimmt; eine dreiwöchige Nachfrist kann gewährt werden.
Die Bewertung der Arbeit geschieht durch den vorschlagenden Prüfer, bei Noten unter „aus-
reichend" unter Hinzuziehung eines zweiten Mitglieds des Prüfungsamtes (§ 12). Für Bewerber
im Fach Leibeserziehung findet im Rahmen der fachwissenschaftlichen Prüfung eine praktisch-
methodische Prüfung in fünf Sportarten statt (§ 13), die in jedem Einzelfach bestanden wer-
den muß, aber insgesamt bewertet wird. Weitere Prüfungsleistungen sind für alle Bewerber
eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht in dem nicht für die Hausarbeit gewählten Fach —
bei Fremdsprachen, Musik, Bildende Kunst, Werken, Textiler Gestaltung auch dann, wenn die
Hausarbeit im gleichen Fach lag —, die je nach Fach eine Übersetzung in die deutsche und
eine Darstellung in der fremden Sprache bei drei wahlfreien Themen, eine Gestaltungsauf-
gabe mit Interpretation oder eine Berechnungs- oder Experimentaufgabe zur Bearbeitung stellt,
sowie einstündige mündliche Prüfungen in jedem Fach. Die Gesamtnote für jedes Fach wird ge-
sondert festgesetzt; nur wenn sie in beiden Fächern mindestens ausreichend ist, was voraus-
setzt, daß in keinem Fall eine Prüfungsleistung mit ungenügend bewertet wird, gilt die Prü-
fung als bestanden. Wiederholungen und Ergänzungsprüfungen bei teilweisem Nichtbestehen
sind mindestens einmal, Erweiterungsprüfungen in dem oben beschriebenen Rahmen zulässig.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen galt seit 1961 für beide Kandidatengruppen, daß das Thema der Arbeit
aus einem der gewählten Realschulfâcher oder der Pädagogik zu entnehmen sei, das Fach Haus-
arbeit kann selbst gewählt werden. Der Vorsitzende bestimmt den Prüfer, der die Aufgabe
stellt und die in zehn Wochen zu erstellende Arbeit beurteilt. Außerdem hat jeder Prüfling
in jedem Prüfungsfach eine Arbeit unter Aufsicht von vier Stunden Dauer anzufertigen und je
Fach eine 45 Minuten dauernde mündliche Prüfung abzulegen. Wiederholungen sind grundsätz-
lich nur einmal erlaubt, und zwar nach mindestens sechs Monaten und längstens zwei Jahren.
Jeder Kandidat kann eine Erweiterungsprüfung ablegen, die aus einer schriftlichen Arbeit
unter Aufsicht und einer mündlichen Prüfung besteht (III 2.8.2568/3). Im März 1962 wurde
ergänzend bestimmt, daß von allen Prüflingen, die die Zweite Prüfung für das Lehramt an
Volksschulen nicht abgelegt haben, eine Klausurarbeit auch in Pädagogik zu schreiben ist
(III 2.8.2568/3 a). An diesen Bestimmungen wurden seither keine Änderungen vorgenommen,

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sieht die Prüfungsordnung von 1957 eine wissenschaftliche Hausarbeit im
ersten Fach, eine Klausurarbeit in Pädagogik/Sozialkunde und je eine Klausurarbeit in den
gewählten Fächern, in Physik/Chemie in jedem Fachteil eine Klausur sowie eine mündliche
Prüfung für alle Kandidaten vor. Die Hausarbeit ist auf drei Monate befristet und soll mög-
lichst sechzig Textseiten (anderthalbzeilig geschrieben) nicht überschreiten. Für die Klau-
suren stehen jeweils fünf Stunden zur Verfügung, für Physik und Chemie je zweieinhalb. Die
mündliche Prüfung umfaßt — jeweils dreißig Minuten — die Fächer „Pädagogik/Sozialkunde"
und die Fachprüfungen. Außerdem müssen Bewerber ohne Lehrbefähigung für allgemeinbildende
Schulen in jedem gewählten Fach eine Lehrprobe halten. Eine Wiederholung nicht bestandener
Prüfungen sollte nur einmal und frühestens nach Ablauf eines Jahres zulässig sein, wobei
— im Gegensatz zu den meisten anderen Prüfungsordnungen — außer der Hausarbeit auch andere
bestandene Prüfungsteile anrechenbar sein sollten. Erweiterungsprüfungen konnten in belie-
big vielen Fächern mit jeweils einer Hausarbeit, einer Klausurarbeit und einer mündlichen
Prüfung abgelegt werden (III 2.9.5/2).
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Die speziell für Hochschulabsolventen erlassene Prüfungsordnung von 1965 enthielt — bis
auf den Fortfall der Hausarbeit bei Erweiterungsprüfungen — gegenüber dieser Ordnung keine
Änderungen (III 2.9.5/3). Die im gleichen Jahre erlassene Prüfungsordnung für Volksschul-
lehrer enthielt hingegen keine Begrenzung des Umfanges der Hausarbeit und entlastete diese
von der Prüfung in „Pädagogik/Sozialkunde" und den Lehrproben in den gewählten Fächern
(III 2.9.5/4).

Saarland

Die saarländische Prüfungsordnung von 1959 entspricht der rheinland-pfälzischen von 1957
bis auf die Regelung, daß keine Klausur in den Grundwissenschaften gefordert wird und die
entsprechende mündliche Prüfung nur Fragen der „Pädagogik" berührt (III 2.10.5/2).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist nach der Prüfungsordnung von 1955 eine Teilung der Prüfung vor-
gesehen, wobei die erste Teilprüfung in dem Fach abzulegen ist, aus dem das Thema der
wissenschaftlichen Hausarbeit entnommen ist; sie „gilt als verfallen, wenn die zweite nicht
spätestens zwei Jahre nach Bestehen der ersten mit Erfolg abgelegt wird". Die — auf drei
Monate befristete — wissenschaftliche Hausarbeit soll „tiefergreifende Beschäftigung mit
einem engeren Stoffgebiet und dessen Problemen und Sinnbezügen, . . . Fähigkeit zu ziel-
strebiger Gedankenführung und klarer, sprachlich einwandfreier Formulierung" nachweisen.
Außerdem ist in jedem Fach eine vierstündige Klausurarbeit und in jedem Prüfungsfach vor
einer Mittelschulklasse eine Lehrprobe verlangt. Darüber hinaus kann in jedem Fach bis zu
dreißig Minuten mündlich geprüft werden. Eine Wiederholung ist „in denselben Fächern nur
einmal und frühestens nach Ablauf eines Jahres" möglich. Für eine unbegrenzte Zahl von Er-
weiterungsprüfungen sind jeweils je Fach eine wissenschaftliche Hausarbeit, eine Klausur,
eine Lehrprobe und ein Prüfungsgespräch vorgeschrieben (III 2.11.5/2).
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00
00 Übersicht über die zulässigen Prüfungsfächer für Realschulen in zehn Bundesländern in verschiedenen Jahren (über Bremen liegen keine Angaben vor)

Bundesland
Prüfungsordnung
aus den Jahren

Zulässige Erw.Pr.

1. Deutsch
2. Englisch
3. Französisch
4. Russisch
5. Latein
6. Dänisch
7. Spanisch
8. Italienisch
9. Griechisch

10. Niederländisch
11. Schwedisch
12. Polnisch
13. Portugiesisch
14. Geschichte
15. Wissenschaftliche Politik
16. Gemeinschaftskunde
17. Geographie
18. Geologie
19. Völkerkunde
20. Astronomie
21. Wirtschaftswissenschaft
22. Betriebswirtschaftliches

Rechnungswesen
23. Sozialkunde
24. Philosophie
25. (Jugendpsychologie
26. Grundschulpädagogik
27. Erwachsenenpädagogik
28. Evang. Theologie

bzw. Religion
29. Kath. Theologie

bzw. Religion
30. Kunstgeschichte

Baden-Württemberg

1954

1-2

W
W

w

w

W+6

s.14
W+18
s.17

W

w

1959

1-2

W
w
w

w

W+16

s.14
W+18
s.17

W

w

1967

1

P
P
P

P+15

s.14
P

P

P

1961

P
P+l
A/Z

P+l/2

P+l

P+2/22

s.21
Z

P+l/2

P+l/2

Bayern

1962

P+2/3

1965

s.3
s.7
P+l

P+2

Berlin

1966

P
P+l
P+l/2

P+l/2

P+l/2

P+2/17

P+l/2

P+l/2

1956/62

E
E
E

E
E+16

E

E
E
E

Hamburg

1962

Wa
Wa

Wa

Wa

Wa

Wa



00

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hessen

1950

P
P
P

P

P

P

(+35)

P+15

P
P

1956

P
Wa
Wa

Wa

Wa

Wa

Wa

Wa
Wa

1962

Wa
Wa
Wa

Wa

Wa

Wa

Wa
Wa

1965

Wa
Wa
Wa
Wa

Wa

Wa

Wa

Wa
Wa

Niedersachsen

1950

W
W
W
Z
Z

W

W

W
W

1956

U
U

u

u

u

u
u

1960

P
P
P
Z
Z

Z
Z

(Z)
(Z)

p
p

p

p
p

Nordrhein-
Westfalen
1961

P
P
P

P

P

P

P
P

1967

P
P
P
Z
Z

z
z

z
z
z
p
p

p

z

z
p

p
p

z

Rheinland-Pfalz

1957

P
P
P

P

P

P
P

1965

P
P
P

P

P

P
V

Saarland

1959

P
P
P

P

P

P
P

Schleswig-
Holstein
1950

P
P
P

P

P

P

P
P



31. Mathematik

Baden-Württemberg
1954

W
32. Angewandte Mathematik
33. Biologie
34. Chemie
35. Physik
36. Mineralogie
37. Musikerziehung
38. Musikwissenschaft
39. Kunsterziehung
40. Werkerziehung
41. Zeichnen

W
W=35
W=34

K

K+41
s.40

42. Technisches Zeichnen
43. Textiles Werken
44. Hauswirtschaft
45. Nadelarbeit
46. Kurzschrift
47. Maschinenschreiben
48. Leibeserziehung

Legende: W

K

Wa

E

P

K
K
Z
Z
K

1959

W

W
W
W

K

K+41
s.40

K
K
Z
Z
K

Wissenschaftliches Prüfungsfach

Künstlerisch-technische Fächer

Wahlfächer

Erweiterungsprüfungen

Prüfungsfächer allgemein

Bayern
1967

P

P
P
P

P

P+40
s.39

s.44
P+43

P

1961 1962 1965

P

P+34+17

P

A/Z V+l

A/Z+41 V+l+41

Z

P+l/2

1966

P

P+17
P+17/31
P+31+34

P+l

P

Z

P+l/2

Berlin
1956/62

E

E
E
E

E

E+40
E+43

E

E

Hamburg
1952

Wa

Wa
Wa
Wa

Wa

Wa
Wa

Wa
Wa

Wa

A auf Antrag können Fächerverbindungen zugelassen werden

Z Zusatz fâcher

V nur für Volksschullehrer zugelassen

U zulässige Fächer bei Universitäts-Ausbildung

T Technische Fächer



Nr.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Hessen

1950

P

P+20
P+36
P
(+34)

1956

P

Wa
Wa

Wa

Wa
Wa

Wa

Wa

1962

Wa

Wa
Wa
Wa

Wa

Wa
Wa

Wa

1965

Wa

Wa
Wa
Wa

Wa

Wa
Wa

Wa

Niedersachsen

1950

W

W
P=35
P=34

K

K
K

T
T

T

1956

U

U
P=35
P=34

1960

P

P
P=35
P=34

P

P
P

P

Nordrhein-
Westfalen
1961

P

P
P
P

P
Z
P

P
P

P

1967

P
P
P
P
P

P

P
P

Z
P
P

P

Rheinland-Pfalz

1957

P

P
P=35
P=34

P

P+41

1965

P

P
P=35
P=34

V

V

P+45+48

P+46
P P

Saarland

1959

P

P
P=35
P=34

P+45

P+46

Schleswig-
Holstein
1950

P

P
P=35
P=34

P

P
P
P

P+44

P



2.6 Berufspraktische Ausbildung in der Schule

Erwies sich die erste Ausbildungsphase der Realschullehrer als vergleichsweise immer noch
wenig strukturiert, so ist in den letzten Jahren in bezug auf die schulpraktische Ausbil-
dungsphase, wie bei den Volksschullehrern nach der Ersten Prüfung, nach Abschluß der f ach-
wissenschaftlichen Prüfung eine deutliche Tendenz zur Straffung und Reglementierung erkenn-
bar. Fast überall wurde inzwischen ein formaler „Vorbereitungsdienst" eingeführt, wobei
allerdings Baden-Württemberg bisher als einziges Land der Bundesrepublik einen „Fachwissen-
schaftlichen Vorbereitungsdienst für Bewerber, die die Erste Prüfung für das Lehramt an
Volksschulen abgelegt haben" vom allgemein üblichen „Pädagogischen Vorbereitungsdienst"
für Hochschulabsolventen unterscheidet.

Baden-Württemberg

Die baden-württembergische „Fachgruppenprüfung" von 1954 berechtigte ohne weitere Ausbil-
dungsstufen zur planmäßigen Anstellung (III 2.1.5/1 und a, b).
Erst mit Wirkung vom 1. Februar 1968 wurde diese Prüfungsordnung aufgehoben und im Rahmen
einer Neuregelung ein grundsätzlich 16 Monate dauernder „Vorbereitungsdienst" eingerichtet,
der aber für eine Übergangszeit von fünf Jahren, das heißt bis 1973, auf zwölf Monate ver-
kürzt wurde. Zu diesem Vorbereitungsdienst können Bewerber der Ersten Prüfung für das Lehr-
amt an Realschulen oder der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an der Unter- und
Mittelstufe der Gymnasien in zwei Fächern der Realschule in einer zugelassenen Fächerver-
bindung und Bewerber nach der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen und schwerpunkt-
mäßigem Studium der Fächer der Realschule, die aufgrund ihrer „Leistungen in diesen Fächern
sowie nach dem Gesamtergebnis der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen für den
Vorbereitungsdienst geeignet" erscheinen, zugelassen werden (III 2.1.568/2 §§ 23, 26, 49).
Volks- oder Sonderschullehrer mit bestandener Erster und Zweiter Prüfung erwerben die Be-
fähigung für das Lehramt an Realschulen weiterhin durch Ablegung der Zweiten Prüfung für
das Lehramt an Realschulen ohne vorherigen Vorbereitungsdienst. Hingegen wurde durch eine
Ergänzungsregelung vom 13. Februar 1968 eine Zulassung zum Vorbereitungsdienst auch für
solche „Volksschullehrer" angekündigt, „welche während ihres Studiums an einer Pädagogi-
schen Hochschule, einem Pädagogischen Institut oder einer Pädagogischen Akademie keine Ge-
legenheit hatten, Fächer der Realschule schwerpunktmäßig zu studieren, sich jedoch in zwei
Fachgebieten weitergebildet haben" und „in einem Zulassungskolloquium den Nachweis über
die Voraussetzungen zum fachwissenschaftlichen Vorbereitungsdienst erbringen" (III
2.1.568/2 a).
Für die erstere Gruppe soll im Vorbereitungsdienst die Weiterbildung in der Erziehungswis-
senschaft und Einführung in die Didaktik der geprüften Realschulfächer geleistet werden; für
die zweite Gruppe wird eine Vertiefung der fachlichen Ausbildung in den zwei gewählten Fächern
der Realschule angestrebt. Für beide Gruppen läuft eine „schulpraktische Ausbildung" paral-
lel, „in der Regel an einer zugewiesenen Realschule".
Eine „erfolgreiche pädagogische Tätigkeit" nach Bestehen der Ersten Prüfung für das Lehr-
amt an Realschulen oder der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an der Unter- und
Mittelstufe der Gymnasien und eine dem Vorbereitungsdienst entsprechende fachpädagogische
Ausbildung nach Bestehen der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen können bis zur
Hälfte der Dauer des Vorbereitungsdienstes angerechnet werden; es müssen jedoch mindestens
acht Monate Vorbereitungsdienst abgeleistet werden (III 2.1.568/2 § 26).
Im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung an der Schule sind Hospitationen, monatliche Auf-
zeichnungen über die Hospitationen und für jede selbst unterrichtete Stunde Lehrskizzen ver-
langt. Außerdem müssen in jedem Fach mindestens zwei Lehrproben gehalten werden, die von
einem Fachdozenten des Instituts für Reallehrer nach Anhörung des Fachlehrers beurteilt
werden (§ 28).
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Bayern

In Bayern wurde durch Erlaß vom 10. Oktober 1958 ein Staatsinstitut für die Ausbildung der
Lehrer an Mittelschulen errichtet, die die fachliche Prüfung nach einer Hochschulausbil-
dung abgelegt hatten (II 2.2.17/1). Gleichzeitig wurde eine zweijährige Dauer des Vorberei-
tungsdienstes festgelegt, während deren die „Lehramtanwärter (M)" lediglich Unterhaltszu-
schüsse beziehungsweise Beschäftigungsauftragsvergütung erhalten sollten (III 2.2.6/4). In
einer „Institutsordnung" aus dem Jahre 1959 wurde eine Aufteilung des Vorbereitungsdienstes
in insgesamt drei Abschnitte fixiert; das erste und letzte Ausbildungshalbjahr sollte je-
weils der Institutsausbildung vorbehalten sein, dazwischen lag die Ausbildung an den Schu-
len (II 2.2.1712). Diese Regelungen fanden 1962 Eingang in die Prüfungsordnung:
Der Vorbereitungsdienst der Anwärter dauert 22 Monate. Er gliedert sich in folgende Ab-
schnitte:
a) Der erste Abschnitt dient der Einführung in die Erziehungswissenschaften und dauert

ein halbes Jahr. Während dieser Zeit befinden sich die Anwärter am Institut;
b) der zweite Abschnitt dient der Einführung in die Erziehungs- und Unterrichtstätig-

keit an Mittelschulen und dauert ein Jahr. Während der Zeit der schulpraktischen Ausbildung
werden die Anwärter einer Staatlichen Mittelschule als Ausbildungsschule zugewiesen;

c) im dritten Ausbildungsabschnitt, der am Institut verbracht wird, wird die bisheri-
ge Ausbildung zur Vorbereitung auf die Pädagogische Prüfung vervollständigt und abgeschlos-
sen (III 2.2.568/2 § 44).

Während der schulpraktischen Ausbildung sollten die Anwärter zu „allgemeinen" und Fach-
sitzungen, zu Unterrichtsbesuchen und zu eigener Unterrichtstätigkeit mit etwa 24 Wochen-
stunden herangezogen werden, die Tätigkeit muß sich auf alle Klassenstufen erstrecken. Über
die schulpraktische Ausbildung hat jeder Anwärter einen schriftlichen Nachweis zu führen,
in dem die besuchten Unterrichtsstunden mit Angabe der Klasse und Unterrichtsfacher, die
eigene Unterrichtstätigkeit mit kurzen Lehrskizzen, die Teilnahme an Sitzungen der Anwärter
und an sonstigen Schulveranstaltungen aufzuzeichnen sind und der am Ende des Ausbildungs-
abschnitts zusammen mit einem Erfahrungsbericht über die schulpraktische Tätigkeit dem Aus-
bildungsleiter zu übergeben ist (.§ 45). Die Anwärter sollen in dieser Ausbildungsphase nur
„nach Eignung und Bedarf" zur vorübergehenden selbständigen Unterrichtserteilung heran-
gezogen werden. Inhaber solcher Aufträge sollten von allen sonstigen Verpflichtungen an der
Ausbildungsschule bis auf die von der Ausbildungsschule veranstalteten Sitzungen entbunden
sein (§ 46).
Die wenig später erlassenen Ausführungsbestimmungen zur schulpraktischen Phase des Vorbe-
reitungsdienstes lassen die Reglementierung der Lehramtsanwärter in dieser Zeit noch stär-
ker erkennen. „Der Ausbildungsleiter stellt zu Beginn der Ausbildungszeit im Benehmen mit
den Ausbildungslehrern einen Arbeitsplan und die Beschäftigungspläne der Anwärter auf.
. . . Er regelt auch die Teilnahme der Anwärter an Lehrerratssitzungen und sonstigen Ver-
anstaltungen der Schule. Er berät und fördert die Anwärter in ihrer Ausbildung und über-
zeugt sich durch Unterrichtsbesuch vom Stand ihrer Leistungen. Er überwacht neben den Aus-
bildungslehrern die selbständige Unterrichtserteilung der Anwärter . . . Den Ausbildungs-
lehrern obliegt insbesondere die fachliche und fachmethodische Weiterbildung und Beratung
der Lehramtsanwärter in deren Prüfungsfächern. Sie entwerfen im Einvernehmen mit dem Aus-
bildungsleiter die Arbeitspläne der Anwärter und überwachen deren Lehrversuche und selb-
ständigen Unterricht. . . Die Anwärter wohnen zunächst dem Unterricht in einigen Klassen
und Fächern bei, um einen ersten Eindruck von den Schülern und der Arbeit an der Schule zu
gewinnen. Nach Möglichkeit ist Unterricht auf allen Klassenstufen zu hören; er soll sich
nicht auf die Prüfungsfächer der Anwärter beschränken. Im Anschluß daran besuchen die An-
wärter den Unterricht der Ausbildungslehrer besonders in den Klassen, in denen sie ihren
ersten selbständigen Unterricht geben sollen . . .Die Unterrichtsversuche, die schon
im 1. Monat des II. Ausbildungsabschnitts beginnen, brauchen sich anfangs noch nicht
auf eine ganze Stunde zu erstrecken, sollen aber eine in sich geschlossene Unterrichtsein-
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heit bilden . . . Nach einiger Zeit übernehmen die Anwärter ganze Unterrichtsstunden.
Schließlich können sie mit Lehraufgaben betraut werden, die mehrere Unterrichtsstunden um-
fassen. Die Anwärter unterrichten bei den Unterrichtsversuchen in Anwesenheit des Ausbil-
dungslehrers. Die übrigen Anwärter sind dabei anwesend. Im weiteren Verlaufe der Ausbil-
dung sollen die Anwärter ohne Aufsicht unterrichten, damit sie zu ihren Schülern ein per-
sönliches Verhältnis herstellen und sich in der Handhabung der Schulzucht bewähren können.
Der Ausbildungsleiter und die Ausbildungslehrer sollen sich aber immer wieder überzeugen,
ob der selbständig in einer Klasse tätige Anwärter seiner Aufgabe gewachsen ist und seine
Schüler zu fördern vermag . . . Auf Anordnung haben die Anwärter die Hefteinträge durch-
zusehen . . . Um die methodischen Erfahrungen der Anwärter zu erweitern und ihnen einen
Überblick über das gesamte Schulwesen zu vermitteln, soll ihnen auch Gelegenheit gegeben
werden, Unterricht an Volks- und Berufsschulen zu hören . . . Zur Aufrechterhaltung der
Schulzucht üben die Anwärter nach entsprechender Belehrung in Fühlungnahme mit dem Fach-
bzw. Ausbildungslehrer die Befugnisse der ordentlichen Lehrkräfte aus . . . Im Laufe
der Ausbildung sind die Anwärter auch in die Geschäfte des Klaßleiters einzuführen . . .
Ihre Mitwirkung auf dem Sportplatz sowie bei der Veranstaltung von Wandertagen und Lehr-
wanderungen werden ihr Verständnis für die Jugendlichen und ihr erzieherisches Ver-
antwortungsgefühl fördern und stärken. An den Schulfeiern ihrer Anstalt haben sie teil-
zunehmen."
Zusätzlich haben die Anwärter während dieses Ausbildungsabschnitts in der Regel wöchentlich,
mindestens aber an eineinhalb Tagen im Monat an „Seminartagen" teilzunehmen, die ,,der
allgemeinpädagogischen und praktisch-methodischen Fortbildung der Lehramtsanwärter" die-
nen. Zur „selbständigen Unterrichtserteilung" dürfen „Anwärter ohne Beschäftigungsauf-
trag . . . an der Ausbildungsschule in keinem Fall mit mehr als zwölf Wochenstunden . . .
herangezogen werden" (III 2.2.6/1). Eine Stundenbegrenzung für Anwärter mit Beschäfti-
gungsauftrag wurde nicht bestimmt.
Durch die Prüfungs- und Ausbildungsordnung von 1966 wurde der weiterhin 22 Monate dauernde
Vorbereitungsdienst in zwei Abschnitte gegliedert; auf eine zehn Monate dauernde Vorberei-
tung am Staatsinstitut, die vor allem der Erweiterung der Kenntnisse im Bereich der Er-
ziehungswissenschaften und der politischen Wissenschaften sowie der Einfuhrung in die Di-
daktik und Methodik der Prüfungsfächer und der fachlichen Weiterbildung sowie einer „Ein-
fuhrung in die Schulpraxis und in die besonderen Aufgaben des Lehrers an Realschulen" die-
nen soll, folgt die einjährige schulpraktische Ausbildung an „einer zur Seminarschule be-
stimmten öffentlichen Realschule". In dieser Ausbildungsordnung wurde auch für die Inhaber
eines Beschäftigungsauftrages die Zahl der zulässigen Wochenstunden „mit Rücksicht auf die
Ausbildung" auf höchstens zwanzig Wochenstunden „Unterrichtsaushilfe" begrenzt (III
2.2.568/3). Nach den im Februar 1967 erlassenen Ausführungsbestimmungen ändert sich nur
wenig: Die „Arbeitspläne" werden nunmehr monatlich aufgestellt und „den Lehramtsanwärtern
bekannt gegeben", außerdem soll die Anzahl der beurteilten Lehrproben erhöht werden, wobei
Zeitpunkt, Fach und Klasse durch Seminarlehrer und Fachlehrer bestimmt und der Stoff den An-
wärtern einige Tage vor der Lehrprobe bekanntgegeben wird. Sobald die Anwärter selbständigen
Unterricht erteilt haben, können sie den Stoff ihrer Lehrproben mit Zustimmung des Seminar-
lehrers selbst auswählen.
Bei der Verwendung zur „Unterrichtsaushilfe" soll der Unterricht gleichmäßig über die gan-
ze Woche verteilt und der Anwärter je Tag nicht mehr als vier Stunden zum Unterricht heran-
gezogen werden; der Stundenplan der Anwärter darf keine unzumutbare Häufung pädagogisch un-
günstiger Unterrichtszeiten enthalten. Den Lehramtsanwärtern (R) dürfen in der Regel keine
Nebenarbeiten und Vertretungen, auch keine „Klaßleitung" übertragen werden (III 2.2.6/2).
Nach einer Bekanntmachung vom 17. April 1968 betrug zu dieser Zeit der „Grundbetrag" des
Unterrichtszuschusses 367,- DM, ein entsprechender „Alterszuschlag" für Anwärter, die
das 27. Lebensjahr vollendet haben, 73,- DM und der „Verheiratetenzuschlag" 115,- DM.
Zur gleichen Zeit wurden Beschäftigungsaufträge bei Ledigen mit 506,- DM und bei Verhei-
rateten mit 636,- DM honoriert, zu denen gegebenenfalls weitere 73,- DM Alterszuschlag be-
ziehungsweise Kindergelder nach den für Beamte üblichen Sätzen kommen konnten (III 2.2.6/3).
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Niedersachsen

In Niedersachsen wurde nach der Prüfungsordnung von 1950 durch die Realschullehrerprüfung
bereits die Lehrbefähigung zur endgültigen Anstellung als Mittelschullehrer nachgewiesen
(III 2.7.5/1, Vordruck A). Die Prüfungsordnung von 1960 sieht demgegenüber nach der Ablegung
der Prüfungsabschnitte A und B eine außerplanmäßige Dienstzeit von mindestens zwei Jahren
im Mittelschuldienst vor, die dann mit der „Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen" abge-
schlossen wird (III 2.7.5/2). Die Prüfungsordnung von 1968 enthält zusätzlich lediglich die
vier Prüfungsgebiete und einen allgemeinen Hinweis auf Schulpraktika (III 2.7.5/3).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurden bereits 1951 Regelungen über die „Ausbildung und Fortbildung
der Realschullehrer" getroffen (III 2.8.2568/1), 1954 wurden diese in einem Erlaß zur „Päd-
agogischen Ausbildung und Fortbildung der außerplanmäßigen Realschullehrer" spezifiziert
(III 2.8.2568/2).
In der Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1961 ist für Hochschulabsolventen mit Fachprüfung
für das Lehramt an Realschulen ein Vorbereitungsdienst von 18 Monaten Dauer mit einer schul-
pädagogischen, fachdidaktischen und schulpraktischen Unterweisung vorgesehen. In der schul-
praktischen Ausbildung haben die Lehramtsanwärter wöchentlich wenigstens zwölf Stunden zu
hospitieren oder unter verantwortlicher Leitung des Mentors in allen Stufen der Schule zu
unterrichten. Der Lehramtsanwärter hat Aufzeichnungen über seine Hospitationen zu machen und
sie dem Leiter des Bezirksseminars oder seinem Beauftragten monatlich vorzulegen; er soll dem
Mentor für jede Unterrichtsstunde einen schriftlichen Entwurf vorlegen, den der Mentor oder
der Fachlehrer mit ihm besprechen und nach methodischen, psychologischen und allgemeinpäd-
agogischen Gesichtspunkten auswerten soll. Er hat wenigstens drei Lehrproben zu halten, an
denen außer dem Mentor der Leiter des Bezirksseminars oder sein Beauftragter sowie alle Lehr-
amtsanwärter teilnehmen sollen; „die Lehrprobe wird in einer anschließenden Besprechung, an
der alle teilnehmen, die bei der Lehrprobe anwesend waren, für die pädagogische und fachdidak-
tische Ausbildung der Lehramtsanwärter ausgewertet". Ausdrücklich dürfen die Lehramtsan-
wärter während der Seminarausbildung ,,zur ständigen Vertretung erkrankter oder beurlaub-
ter Lehrer nicht herangezogen werden" (III 2.8.2568/3 §§27 ff.). Auch nach der Pädagogi-
schen Prüfung war — nach einem Ergänzungserlaß vom 9. Oktober 1962 — noch eine Probezeit von
mindestens zwei Jahren vor der Einstellung in einer ausgeschriebenen Planstelle vorgesehen
(III 2.8.6/5).
1963 wurden Möglichkeiten zur Verkürzung des Vorbereitungsdienstes geschaffen: Die Fristen
für Geistliche, die „mindestens 2 Jahre in der Seelsorge oder im Schuldienst tätig wa-
ren", sollen um ein Jahr, für Bewerber, die das Zeugnis der ,Nachprüfung für das Lehramt
an Realschulen" erworben und danach eine Tätigkeit ausgeübt haben, die geeignet ist, die
für die Laufbahn erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, in der Regel „um die Hälfte die-
ser Zeit, höchstens jedoch um ein Jahr" herabgesetzt werden (III 2.8.2568/3 d).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde im November 1961 erstmals eine Ordnung der Zweiten Prüfung für
das Lehramt an Realschulen (Mittelschulen) erlassen, die für Absolventen des universitären
Ausbildungsweges die „einstweilige Anstellung" auf maximal fünf Jahre befristete (III
2.9.8/1). Die etwa gleichzeitig erlassenen „Richtlinien für die amtliche Vorbereitung
der apl. Realschullehrer auf die 2. Prüfung" verpflichteten diese auch zur Teilnahme an
Vorbereitungstagungen, zur täglichen schriftlichen Unterrichtsvorbereitung in Form einer
„Skizze" und zu wöchentlichen ausführlichen schriftlichen Entwürfen für je eine Unter-
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richtsstunde mit Konzentration auf die methodisch-didaktischen Probleme. „Auf einen sinn-
vollen Wechsel der zu unterrichtenden Fächer und Altersstufen ist hierbei zu achten." Die
„fachlichen Fortbildungsleiter" sollten diese Entwürfe beurteilen und besprechen sowie die
zu ihren Fachgruppen gehörenden apl. Realschullehrer mehrmals jährlich im Unterricht besuchen
und in ihrer Unterrichtsgestaltung beraten (III 2.9.6).
Während die Prüfungsordnung vom 13. Juni 1966 weiterhin von einer „Probezeit" mit der Teil-
nahme an „Arbeitsgemeinschaften" ausging (III 2.9.8/2), wurde 1967 mit einer neuen Prüfungs-
ordnung für Absolventen des universitären Ausbildungsganges ein formeller „Vorbereitungsdienst"
von 18 Monaten Dauer eingeführt, auf den „Zeiten einer beruflichen Tätigkeit, die nach Bestehen
der Fachwissenschaftlichen Prüfung zurückgelegt sind", bei Beziehung zu den Ausbildungszielen
bis zu insgesamt neun Monaten angerechnet werden können. Die Ausbildung wurde in einen sechs
Monate dauernden Abschnitt am Studienseminar und einen zwölfmonatigen Abschnitt „an einer
dem Studienseminar zugeordneten Realschule" gegliedert, in dem der Realschullehreranwärter
sich nach einem Hospitationsplan durch Unterrichtsbesuche Einblick in die durch die Eigenart
der Lehrer, der Klassen und des Stoffes bestimmte Unterrichtsweise, nicht nur in seinen Stu-
dienfachern, verschafft. Den Hospitationsplan stellt der Leiter der Ausbildungsschule auf
Vorschlag der Mentoren im Benehmen mit dem Leiter des Studienseminars auf. Daneben hat der
Anwärter unter Aufsicht des Mentors oder des Klassenlehrers einzelne Unterrichtsstunden ganz
oder teilweise zu übernehmen und dafür schriftliche Entwürfe vorzulegen. Mit der selbständi-
gen Erteilung von Unterricht sollen die Anwärter „in den ersten drei Monaten des zweiten Aus-
bildungsabschnittes bis zu sechs Wochenstunden, danach bis zu zwölf Wochenstunden" beauftragt
werden, „wenn die Gewähr gegeben ist, daß der Unterricht den Realschullehreranwärter fördert".
Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Schulveranstaltungen gehört ebenso mit
zum Ausbildungsplan, wie die Teilnahme an Schulwanderungen, Studienfahrten und Schullandheim-
aufenthalten, wobei die Anwärter jedoch keine Verantwortung übernehmen sollen; als Fortbil-
dungsveranstaltungen sind außerdem Besuche von „Volks-, berufsbildenden und Höheren Schulen,
soweit möglich auch von Sonderschulen, von Jugendamt, Jugendgericht und ähnlichen Einrichtun-
gen" vorgeschrieben, durch die „der Realschullehreranwärter Einblick in die Aufgaben und die
Arbeit dieser Einrichtungen gewinnen" soll. „Tätigkeitsberichte" werden nach dem sechsten
und zwölften Ausbildungsmonat verlangt. Bei ungenügenden Leistungen in der Ausbildung kann
der Vorbereitungsdienst um höchstens ein Jahr verlängert werden (III 2.9.8/3).

Saarland

Im Saarland wird — nach der Prüfungsordnung von 1959 — durch die fachliche Prüfung im Regel-
fall „die Befähigung zur endgültigen Anstellung an Mittelschulen (Realschulen) nachgewiesen".
Die Sonderregelungen für Hochschulabsolventen enthielten zwar die Ankündigung einer Ordnung
für die „Anstellungsprüfung für das Lehramt an Mittelschulen"; diese konnte jedoch anhand
des untersuchten Materials nicht nachgewiesen werden (III 2.10.5/2 § 21).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein erließ man bereits im Mai 1950 eine „Ordnung der Prüfung für die le-
benslängliche Anstellung als Mittelschullehrer in Schleswig-Holstein" für „Mittelschul-
lehrer, die ihre Mittelschullehrerprüfung nach 1945 abgelegt und keine zweite Prüfung für
das höhere Schulamt bestanden haben". Darin wird verlangt, daß die Bewerber bis zur Meldung
mindestens drei Jahre im Mittelschuldienst als Lehrkräfte voll beschäftigt sind, wobei über
die Anrechnung einer vollen Beschäftigung an anderen als an Mittelschulen im Einzelfall ent-
schieden wird. Über die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen während dieser Zeit ist darin
nichts vermerkt (III 2.11.8/1).
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Eine im Februar 1965 erlassene „vorläufige Ordnung der Pädagogischen Prüfung (Zweite Staats-
prüfung) für das Lehramt an Mittelschulen in Schleswig-Holstein" bezieht sich demgegenüber
auf „alle Lehramtsanwärter im Mittelschuldienst, die nach Bestehen der Fachprüfung für das
Lehramt an Mittelschulen (Erste Staatsprüfung) im Lande Schleswig-Holstein den Vorbereitungs-
dienst für Lehramtsanwärter im Mittelschuldienst abgeleistet haben". Über die formale und in-
haltliche Ausgestaltung dieses Vorbereitungsdienstes sind jedoch keine Unterlagen verfügbar
(III 2.11.8/2). 1968 wurde festgelegt, daß die Mentoren nicht mehr als acht Anwärter betreu-
en und selber mindestens acht Wochenstunden unterrichten sollen (III 2.11.6).

2.7 Theoretische Weiterbildung in der Zweiten Phase

Die institutionalisierte theoretische Fortbildung der Realschullehrer während der schulprak-
tischen Ausbildungsphase wurde erst zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang relevant, wie der Aus-
bau des fachlichen Schwerpunkts und des universitären Ausbildungsganges in der ersten Phase
die intensivere Einfuhrung in pädagogische und didaktische Fragestellungen erforderlich
machte. Entsprechend sind für die ersten Jahre des behandelten Zeitraumes so gut wie keine
Hinweise auf solche Veranstaltungen vorhanden; für einzelne Länder der Bundesrepublik fehlen
solche Hinweise ganz.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg tritt die Unterscheidung zwischen den Zugangswegen über ein Hochschul-
studium beziehungsweise eine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule am deutlichsten in
dem Abschnitt der Institutsausbildung hervor. Für Anwärter mit Hochschulausbildung sieht der
Lehrplan — nach der Prüfungsordnung vom 29. Dezember 1967 — während der theoretischen Ausbil-
dung am Institut für Reallehrer einer Pädagogischen Hochschule die Gebiete Erziehungswissen-
schaft (Pädagogik, allgemeine Didaktik, pädagogische Psychologie), Didaktik und Methodik der
gewählten Realschulfächer und Schulrecht, einschließlich der Grundzüge des Beamtenrechts,
vor, für Anwärter mit Erster Prüfung für das Lehramt an Volksschulen hingegen zwei frei ge-
wählte Realschulfächer, einschließlich deren Didaktik und Methodik, sowie ebenfalls „Schul-
recht, einschließlich der Grundzüge des Beamtenrechts" (III 2.1.568/2 § 26).

Bayern

In Bayern wurden die Ausbildungsziele 1961 als „Einführung in die Erziehungswissenschaften"
im ersten Halbjahr des Vorbereitungsdienstes und „Vorbereitung auf die Pädagogische Prü-
fung" im letzten Halbjahr (III 2.2.568/2 § 44) umrissen.
Außer diesen geschlossenen Ausbildungsperioden waren während der einjährigen Ausbildung an
den Schulen wöchentliche Seminartage vorgeschrieben, an denen „Lehrversuche oder Lehrbei-
spiele durchgeführt und Allgemeine Sitzungen oder Fachsitzungen abgehalten" werden sollten.
Die „Allgemeinen Sitzungen" sollten der weiteren Einführung der Anwärter in die Unterrichts-
und Erziehungslehre in Theorie und Praxis dienen und „den Teilnehmern den Sinn des Unter-
richtens und Erziehens im Hinblick auf das Bildungsziel der Mittelschule klarmachen und in
ihnen das Gefühl für erzieherische Verantwortung . . .wecken und . . . festigen". Ein spe-
zifizierter Katalog umfaßte die „Arbeitsgebiete" ohne Rangfolge der Stoffe:
a) Die Hauptgedanken der Staatsbürgerkunde und Sozialerziehung als Hinweise für die

Durchführung des sozialkundlichen Unterrichtsprinzips in allen Fächern;
b) der Aufbau des Schulwesens; Volks-, Mittel- und Höhere Schule; Berufs- und Fach-

schule, Heimschule;

97



c) die Mittelschule im besonderen; genaue Kenntnis der Schulordnung und der dazugehöri-
gen Ausfuhrungsbestimmungen ist erforderlich;

d) Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Mittelschule; Wege zur Charakterisierung; Ver-
hältnis von Lehrer und Schüler; Behandlung des Schülers auf den verschiedenen Altersstufen;
Erziehungsmöglichkeiten durch außerschulische Veranstaltungen (Wanderung, Wanderfahrten,
Sport und Wettspiel, Schulspiel). Schülermitverwaltung, Elternhaus und Schule;

e) Psychologie und Jugendkunde unter besonderer Berücksichtigung der Altersstufe zwi-
schen 12 und 16 Jahren; Schülerbeobachtung und Schülercharakteristik;

g) Gegenwartsprobleme der Pädagogik.
„In den Allgemeinen Sitzungen ist auf die Ausbildung für den öffentlichen Schuldienst zu
achten. Die Grundsätze des Beamtenrechts, die Allgemeine Dienstordnung für die Staatsbehör-
den und die Dienstordnung für die staatlichen Mittelschulen sind gebührend zu besprechen."
In den „Fachsitzungen" sollte die „Klärung und Ergänzung der beim Unterricht gemachten
Beobachtungen und Erfahrungen" erfolgen. „In diesen Sitzungen sind in möglichst engem Zu-
sammenhang mit den persönlichen Erfahrungen des Anwärters bei Lehrproben, bei Lehrbeispielen,
bei Hörstunden und im selbständigen Unterricht die Hauptfragen des Unterrichts in den betref-
fenden Fächern nach planmäßig festgesetzten Gesichtspunkten zu besprechen und durch Beispiele
zu erläutern. Die Anwärter sind dabei auch mit dem wichtigsten fachlichen und fachmethodischen
Schrifttum für die einzelnen Fächer und mit den führenden Zeitschriften bekanntzumachen. Den
Lehrplan der Prüfungsfächer, die lernmittelfrei genehmigten Lehrbücher sowie sonstige Unter-
richtsmittel und Unterrichtshilfen sollen sie genau kennenlernen. Es gehört zur methodischen
Ausbildung, die Anwärter auf die Notwendigkeit einer sinnvollen Stoffbeschränkung hinzuwei-
sen und sie laufend durch praktische Beispiele mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut
zu machen." (III 2.2.6/1)
In der Neuordnung der Prüfung von 1966 wurde in dem nunmehr zehn Monate dauernden Abschnitt
des Vorbereitungsdienstes am Institut der Aufgabenbereich umschrieben mit „Erweiterung der
Kenntnisse im Bereich der Erziehungswissenschaften und der politischen Wissenschaften sowie
der Einführung in die Didaktik und Methodik der Prüfungsfächer und der fachlichen Weiterbil-
dung. Er umfaßt ferner die Einführung in die Schulpraxis und in die besonderen Aufgaben des
Lehrers an Realschulen." (III 2.2.568/3 § 43)
Für die prinzipiell weiterhin wöchentlich, nur als Ausnahme monatlich an zwei zusammenhän-
genden Tagen, stattfindenden Seminarsitzungen während der anschließenden schulpraktischen
Ausbildung wurde nunmehr bestimmt:
„Das Programm der Seminartage umfaßt jeweils zu gleichen Teilen
a) Lehrbeispiele und Lehrproben,
b) allgemeine Sitzungen und
c) Fachsitzungen."
Der Katalog der in den allgemeinen Sitzungen zu behandelnden „Arbeitsgebiete" stellt noch
stärker auf die administrativen Aufgaben der Lehrer ab als schon 1961 :
a) Die besonderen Aufgaben des Direktors und der Lehrer zum Schuljahresbeginn, wie z.B.

Stundenplan, Unterrichtsübersicht, Stoffverteilung,
b) die Fächer und das Lehrziel der Realschule; facherübergreifende Zusammenhänge und Zu-

sammenarbeit der Lehrer einer Klasse; Unterrichtsprinzipien, wie Politische Bildung, exem-
plarisches Lehren u.a.,

c) Schülerbeobachtung und Schülerbeurteilung (vor allem auch im Zusammenhang mit der
Probezeit),

d) Erziehungsarbeit in der Realschule, im Unterricht und im gesamten Schulleben: Hausord-
nung, Lehrer-Schüler-Verhältnis, Behandlung besonderer Disziplinarfälle und alterstypischer
Schwierigkeiten, Heftführung, Hausaufgabenüberwachung, Schulstrafen und ihre Durchführung,
Absentenüberwachung u.s.w.,

e) Stellung und Ausmaß von Hausaufgaben, Schulaufgaben und Prüfungen, Notengebung und
Vorrückbestimmungen, die Abschlußprüfung, das Aufnahmeverfahren,

f) Wandertage, Schullandheimaufenthalt, Skilager u.a., Schulfeiern, Schulgottesdienst,
Schülermitverwaltung,
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g) Zusammenarbeit mit den Eltern; Berufsberatung und Berufswahlhilfe, Schülerbücherei,
freiwillige Arbeitsgemeinschaften und Schülerfreizeit. Ausführlich sind zu behandeln:

h) Das Bildungs- und Erziehungsziel der Realschule (EUG und SchO),
i) Allgemeine Dienstordnung und Dienstordnung an den Realschulen,
k) die Verwaltung der Realschule, einschließlich Schriftverkehr, Gebühren, Begabtenför-

derung u.a.,
1) die Aufsichtspflicht des Lehrers,
m) wesentliche Bestimmungen des Beamten- und Besoldungsrechtes.
Die Bestimmungen über die ,,Fachsitzungen" blieben demgegenüber unverändert (III 2.2.6/2).
Durch eine Änderungsverordnung vom 23. Januar 1968 wurde die Zahl der jeweils zweitägigen
Seminarveranstaltungen während des zweiten Ausbildungsabschnittes auf zehn festgelegt, wobei
„möglichst 7 bis 8 vor Beginn der Prüfungslehrproben" angesetzt werden sollen (III 2.2.6/2 a).

Niedersachsen

Für Niedersachsen legt auch die Prüfungsordnung von 1968 lediglich die Prüfungs- (und damit
Studien-)Gebiete des pädagogischen Studiums fest, „Pädagogik einschließlich Schulpädagogik",
Psychologie und die Didaktik der beiden Fächer (III 2.7.5/3 § 20).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurde in der Prüfungsordnung von 1961 die Einrichtung von „Bezirks-
seminaren" verankert. Dort sollte sich die „theoretische Ausbildung" in allgemeinen und
fachdidaktischen Arbeitsgemeinschaften erstrecken auf (III 2.8.2568/3 § 28):
a) allgemeine Pädagogik unter Berücksichtigung der besonderen Probleme der Realschulen,
b) allgemeine Unterrichtslehre,
c) Unterrichtslehre der einzelnen Fächer,
d) politische Bildung und Erziehung,
e) Aufbau des deutschen Schulwesens sowie Organisation und Recht des Realschulwesens,
f) wichtige Fragen des Schul-, Verwaltungs- und Beamtenrechts,
g) Jugendkunde.
Erst 1965 wurde auch für „Fachleiter an Bezirksseminaren" für Realschullehreranwärter
eine Herabsetzung der Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden verfugt, und zwar eine „Grund-
ermäßigung" von wöchentlich vier Stunden und darüber hinaus für jeden auszubildenden Refe-
rendar oder Lehramtsanwärter eine zusätzliche Ermäßigung von einer Stunde; für die Zeiten,
in denen ein Fachleiter niemanden hat, ist eine Ermäßigung von zwei Stunden vorgesehen, „die
der fachlichen Weiterbildung dienen sollen" (III 2.8.7/1).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz schreiben die „Richtlinien für die amtliche Vorbereitung der apl. Real-
schullehrer auf die 2. Prüfung" von 1961 jährlich acht bis zehn Vorbereitungstagungen
(ganztägig) an geeigneten, zentral gelegenen Orten vor, an denen sich vormittags die Teil-
nehmer der Fachgruppen unter Leitung der zuständigen fachlichen Fortbildungsleiter zu Hospi-
tationen, Lehrproben und Fachreferaten vereinigen, nachmittags alle Fachgruppen an einer Ar-
beitsgemeinschaft über allgemein-pädagogische, methodisch-didaktische und schulkundliche Fra-
gen unter Leitung des pädagogischen Fortbildungsleiters teilnehmen. Darüber hinaus wurde die
inhaltliche Ausgestaltung dieser Tagungen nicht fixiert (III 2.9.6). Dagegen sieht die Aus-
bildungsordnung von 1967 einen ersten Ausbildungsabschnitt am Studiensemester zur Ergänzung
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der erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse sowie der schulpädagogischen und der didaktisch-
methodischen Ausbildung vor, in dessen „Allgemeinen Arbeitsgemeinschaften" „allgemeine
Pädagogik unter Berücksichtigung der besonderen Probleme der Realschule, allgemeine Unter-
richtslehre, Pädagogische Psychologie, Jugendkunde, politische und sozialkundliche Bildung
und Erziehung, Aufbau des deutschen Schulwesens sowie Organisation und Recht des Realschul-
wesens und Grundzüge des ausländischen Schulwesens, Grundzüge des Schul-, Verwaltungs- und
Beamtenrechts sowie wichtige Fragen des Jugend- und Elternrechts, (sowie die) Aufgaben der
Schülermitverantwortung, Schulwandern, Schullandheime, Studienfahrten, Schulgesundheits-
pflege" zu behandeln sind. An den fachlichen Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft für Politi-
sche Gemeinschaftskunde müssen alle Realschullehranwärter teilnehmen. Für die übrigen „fach-
lichen Arbeitsgemeinschaften" sind als "Themenkreise" vorgeschlagen:
— die Bildungsziele des betreffenden Faches nach den Richtlinien,
— die wissenschaftliche und methodische Fachliteratur,
— Stoffauswahl und Stoffbehandlung,
— Stoffbeschränkung (exemplarisches Lehren und Lernen),
— Bedeutung und Gebrauch der technischen Hilfsmittel zur Gestaltung des Unterrichts,
— die verschiedenen Unterrichtsverfahren des Faches auf den einzelnen Stufen der Realschule,
— die Politische Gemeinschaftskunde als Fach und als Unterrichtsprinzip (III 2.9.8/3).
Über entsprechende Regelungen in den bisher nicht berücksichtigten Bundesländern — soweit
es sich nicht um eine gemeinsame Ausbildung mit den Volksschullehrern handelt — liegen
Unterlagen nicht vor.

2.8 Die Pädagogische (Zweite) Prüfung der Realschullehrer

Soweit bisher überhaupt Zweite — beziehungsweise Pädagogische — Prüfungen für Realschul-
lehrer eingeführt wurden, läßt sich tendenziell eine Orientierung an den entsprechenden
Prüfungsordnungen der Gymnasiallehrer beobachten; fachpädagogische und fachdidaktische Prü-
fungsstoffe nehmen neben den Kenntnissen im administrativen Bereich eine bevorzugte Stel-
lung ein, weniger hervorgehoben werden — ungleich zur Prüfung der Volksschullehrer — die
beruf s wissenschaftlichen Fragen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg findet seit Dezember 1967 auch in der Prüfung die Trennung der Ausbil-
dungsanforderungen nach der Art der fachlichen Vorbereitung ihren Niederschlag: Teilnehmer
mit der Ersten Prüfung für das Lehramt an Realschulen beziehungsweise für das Lehramt an
der Unter- und Mittelstufe der Gymnasien werden in „Erziehungswissenschaft (Pädagogik, all-
gemeine Didaktik, pädagogische Psychologie)" schriftlich und mündlich geprüft; Teilnehmer
mit der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen beziehungsweise mit Erster und Zwei-
ter Prüfung für das Lehramt an Volks- oder Sonderschulen werden hingegen in den von ihnen
„gewählten zwei Fächern der Realschule" schriftlich und mündlich geprüft. Alle Prüflinge
haben Lehrproben in jedem der gewählten Fächer der Realschule abzulegen. Für alle gelten
die Didaktik und Methodik der zwei gewählten Realschulfächer und „Schulrecht einschließlich
der Grundzüge des Beamtenrechts" als Gegenstände der mündlichen Prüfung. Auch in der — vor
der Zulassung vorzulegenden — schriftlichen Hausarbeit wird nach Art der Vorbildung diffe-
renziert (III 2.1.568/2 §§ 37 und 38).

Bayern

Die bayerische Prüfungsordnung von 1961 sieht zwei Prüfungslehrproben, eine schriftliche
Prüfung in Pädagogik und Psychologie sowie eine mündliche Prüfung über Pädagogik und Schul-
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künde, Sozialkunde und Zeitgeschichte, Methodik des ersten Prüfungsfaches und Methodik des
zweiten Prüfungsfaches vor. Die Prüfung in Schulkunde umfaßt auch die Grundzüge des Schul-
rechts und der Schulverwaltung; die Prüfung in Sozialkunde yind Zeitgeschichte umfaßt „die
geschichtlichen Grundlagen des gegenwärtigen Zeitalters, die Geschichte des 20. Jahrhunderts
und die politische Gegenwartskunde, insbesondere Sozialstrukturen und Sozialgesetzgebung"
(III 2.2.568/2 §§50 bis 57).
Nach der Prüfungsordnung von 1966 wird Lehrern an Volksschulen mit Anstellungsprüfung der
schriftliche Teil erlassen. An den übrigen Bedingungen hat sich hingegen wesentliches nicht ge-
ändert. Eine schriftliche Hausarbeit wurde in beiden Ordnungen nicht verlangt (III 2.2.568/3
§§55 bis 57).
In Berlin gilt auch für Realschullehrer die Prüfungsordnung von 1964 (III 1.3.8/6), die
bereits im Kapitel 1.8 referiert wurde. Auch in Bremen, Hamburg und Hessen wird eine Un-
terscheidung zwischen den Prüfungen der Volks- und Realschullehrer nicht vorgenommen.

Niedersachsen

In Niedersachsen bestand nach der Prüfungsordnung von 1960 formell keine strikte Trennung
nach Erster und Zweiter Prüfung. Absolventen des Weges über das Lehramt an Volksschulen
legen nur die in Kapitel 2.5 dargestellte fachliche Prüfung ab; für Absolventen der univer-
sitären Ausbildung gelten die „Prüfungsabschnitte" A und B, mit denen jeweils das Fach-
studium an einer wissenschaftlichen Hochschule beziehungsweise das Pädagogische Studium an
einer Pädagogischen Hochschule abgeschlossen werden, als Teile einer Gesamtprüfung, die
erst nach zweijähriger außerplanmäßiger Dienstzeit an einer Realschule abgeschlossen wird.
Das Verfahren wurde bereits in Kapitel 2.3 und 2.5 beschrieben (III 2.7.5/2).
Die Prüfungsordnung von 1968 unterscheidet dagegen betonter die ,,erziehungswissenschaft-
liche" von der „fachwissenschaftlichen" Prüfung, setzt für letztere das wissenschaft-
liche beziehungsweise künstlerische Fachstudium in zwei Fächern mit entsprechender Prüfung
und ein zweisemestriges Studium zum Realschullehramt an Pädagogischen Hochschulen voraus
und sieht mündliche Prüfungen in den vier genannten Fächern von 45 beziehungsweise je 30
Minuten (Psychologie und die Didaktiken beider Fächer) vor, über deren Ergebnis jeweils
der Vorsitzende nach Beratung mit einem Mitglied des Prüfungsrates entscheidet. Die Prü-
fung ist nur bestanden, wenn die Leistungen in allen Fächern mindestens als „ausreichend"
angesehen werden. Die Prüfung kann in jedem Prüfungsgebiet, im allgemeinen vor Ablauf ei-
nes Jahres, einmal wiederholt werden und gilt beim zweiten Durchfallen auch nur in einem
Fachgebiet insgesamt als „nicht bestanden" (III 2.7.5/3).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wird nach der Prüfungsordnung von 1961 eine „Pädagogische Prüfung"
als Abschluß des Vorbereitungsdienstes verlangt. Sie besteht aus einer schriftlichen Ar-
beit über „Fragen der Erziehung und des Unterrichts an Realschulen", der in der Regel
eine vom Prüfling während des Vorbereitungsdienstes durchgeführte Unterrichtsreihe zugrun-
de gelegt werden soll. Die Dauer der Anfertigung ist auf vier Wochen befristet. Ferner sind
zwei Lehrproben in verschiedenen Fächern und möglichst in Klassen verschiedener Altersstu-
fen zu halten. Gegenstände der insgesamt einstündigen mündlichen Prüfung können sein:
a) allgemeine Erziehungs-und Unterrichtslehre, Jugendkunde,
b) Unterrichtslehre der gewählten Realschulfächer,
c) Grundzüge des Schul-, Verwaltungs- und Beamtenrechts,
d) Theorie und Praxis der Schulorganisation unter besonderer Berücksichtigung der Real-

schulen (III 2.8.2568/3).
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Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz muß nach der Prüfungsordnung von 1961 die Zweite Prüfung mindestens zwei,
höchstens fünf Jahre nach der einstweiligen Anstellung an einer Realschule abgelegt werden.
Bei der Meldung zur Prüfung ist eine Hausarbeit über ein Problem aus der Unterrichts- oder
Erziehungsarbeit der Realschule vorzulegen, an dem „eigene Erfahrungen und Einsichten" dar-
gelegt und begründet werden sollen; „das Thema wird ein Jahr vor der beabsichtigten Meldung
zur Prüfung von dem fachlichen Fortbildungsleiter nach Anhören des Bewerbers und im Benehmen
mit dem pädagogischen Fortbildungsleiter der Bezirksregierung vorgeschlagen". Für die Ab-
fassung der Arbeit stehen sechs Monate, vom Tage der Mitteilung des Themas an gerechnet, zur
Verfügung. In der Prüfung an der Realschule, an der der Bewerber beschäftigt ist, hält er
„in Anwesenheit des Prüfungsausschusses in seinen beiden Unterrichtsfachern vor Klassen, in
denen er unterrichtet hat, je eine Lehrprobe", deren Themen der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses auf Vorschlag des fachlichen Fortbildungsleiters bestimmt. In der anschließenden
mündlichen Prüfung soll der Prüfling „nachweisen, daß er seine unterrichtlichen und erziehe-
rischen Maßnahmen wissenschaftlich zu begründen vermag und mit der allgemeinen Erziehungs-
und Unterrichtslehre, insbesondere der Methodik und Didaktik seiner Unterrichtsfächer, ver-
traut ist; er soll aus der Kenntnis der psychologischen Entwicklung des Kindes und des Ju-
gendlichen bis zum 18. Lebensjahr die entsprechenden Folgerungen für den Unterricht der ver-
schiedenen Altersstufen ziehen können und mit Theorie und Praxis der Schulorganisation —
namentlich der Realschule — sowie den Grundzügen des Schulrechts vertraut sein" (III
2.9.8/1).
In der Prüfungsordnung von 1966 wurden die Anforderungen für die — nun erst nach der Zu-
lassung zur Prüfung anzufertigende — schriftliche Hausarbeit spezifiziert: Der „Realschul-
lehrer z.A." benennt im Einvernehmen mit dem für das Fach zuständigen fachlichen und dem
pädagogischen Fortbildungsleiter für die weiter auf sechs Monate befristete Hausarbeit ei-
nen Themenvorschlag; die Arbeit „soll aus einer sechs- bis zwölfstündigen Unterrichtsein-
heit erwachsen und eine pädagogisch-methodische Frage unter kritischer Verwertung der ein-
schlägigen Literatur behandeln. Die Hausarbeit soll weniger fremde Meinungen und theore-
tische Erörterungen enthalten als durch die Praxis gewonnene Einsichten darlegen und aus
den fachlichen und methodischen Gegebenheiten wissenschaftlich begründen." Die zwei Lehr-
proben wurden auf jeweils 45 Minuten Dauer festgelegt. Erst im Anschluß daran sollte der
Prüfungsausschuß eine Entscheidung über die Zulassung zur neunzigminütigen mündlichen Prü-
fung fällen. Sie umfaßte nunmehr:
1. Pädagogik, Psychologie und allgemeine Unterrichtslehre,
2. Didaktik und Methodik der Fächer des Realschullehrers z.A., in denen er die Lehrbe-

fahigung erwerben will,
3. politische Gemeinschaftskunde,
4. Schulkunde (III 2.9.8/2 §§ 5 bis 8).
In der — auf einen voraufgehenden Vorbereitungsdienst bezogenen — Prüfungsordnung vom Fe-
bruar 1967 wurde die Frist für die Hausarbeit auf drei Monate verkürzt. Die zwei Lehrproben
wurden beibehalten; die mündliche Prüfung dahingehend modifiziert, daß jetzt die Gebiete
1. allgemeine Erziehungs- und Unterrichtslehre, Jugendkunde, Schulkunde,
2. besondere Unterrichtslehre der Fächer des Realschullehreranwärters, in denen er die

Lehrbefähigung erwerben will,
3. politische Gemeinschaftskunde
jeweils separat geprüft werden sollten, und zwar die Fächer der Ziffer 1 sowie jede Fach-
didaktik jeweils dreißig Minuten lang, die politische Gemeinschaftskunde zehn Minuten (III
2.9.8/3 §§24 bis 27).
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Saarland

Die im Saarland 1959 angekündigte Ordnung einer „Anstellungsprüfung für das Lehramt an Mit-
telschulen" scheint bisher nicht publiziert worden zu sein (III 2.10.5/1 § 21).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sah die 1950 erlassene „Ordnung der Prüfung für die lebenslängliche
Anstellung als Realschullehrer in Schleswig-Holstein" als bei der Meldung vorzulegende
schriftliche Arbeit einen mindestens 15 Seiten umfassenden „Arbeitsbericht" vor, in dem
der Bewerber Rechenschaft über seine Tätigkeit, seine Erfahrungen und seine Weiterbildung
ablegen und nachweisen sollte, wie er „sich mit den in seiner Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit aufgetretenen psychologischen, pädagogischen und jugendkundlichen Problemen ausein-
andergesetzt und sie zu lösen versucht hat"; dieser Bericht sollte vom Schulrat benotet
werden. Die Prüfung sollte dann im Laufe des auf die Bewerbung folgenden Halbjahres in der
Schule des Bewerbers mindestens drei Tage vorher bekanntgegeben werden. In der an die Lehr-
proben anschließenden „Besprechung" sollte der Bewerber „seine unterrichtlichen und er-
zieherischen Maßnahmen einsichtsvoll zu begründen" imstande sein und „die Bestimmungen
über die Schule und Erziehung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und in der Lan-
dessatzung Schleswig-Holstein" sowie das geltende Schulrecht, die Dienstordnung für Lehrer
und andere wichtige Verordnungen und Bestimmungen des Beamtenrechts kennen (III 2.11.8/1
§§2 und 5).
Die „Vorläufige Ordnung der Pädagogischen Prüfung" von 1965 sieht detailliert als Teile
der Prüfung vor:
— „eine berufswissenschaftliche Hausarbeit" von sechs Wochen, für die der Bewerber das

Fachgebiet wählen kann. „Zulässig sind Themen aus dem Bereich der Erziehung und des Unter-
richts an Mittelschulen, aus dem Gebiet der Pädagogik, der Psychologie sowie der Politischen
Bildung und Gemeinschaftskunde. In jedem Fall muß die Beziehung zur Schulpraxis und zur ei-
genen Unterrichts1 und Erziehungsarbeit des Lehramtsanwärters deutlich werden";

— „eine Klausurarbeit", wahlweise aus dem Gebiet der Pädagogik, der Psychologie oder
der Allgemeinen Unterrichtslehre;

— „zwei Lehrproben" im Laufe der letzten vier Wochen vor Beginn der mündlichen Prüfung
in bekannten Klassen, davon je eine in jedem Fach und je eine auf der Unter- und Mittelstufe
beziehungsweise der Oberstufe;

— „die mündliche Prüfung" über die „Gebiete:
1. Pädagogik (unter besonderer Berücksichtigung der Bildungsaufgabe der Mittelschule)

(15 Minuten);
2. Psychologie (insbesondere Entwicklungspsychologie, pädagogische Psychologie und Cha-

rakterkunde) (15 Minuten);
3. Allgemeine Unterrichtslehre (15 Minuten);
4. Unterrichtslehre der Prüfungsfächer des Lehramtsanwärters (30 Minuten);
5. Politische Bildung und Gemeinschaftskunde (15 Minuten);
6. Schulrecht und Schulkunde (15 Minuten)" (III 2.11.8/2 §§ 6 bis 10).

2.9 Zusätzliche Qualifikationen für Realschullehrer

Während den Volksschullehrern eine Vielzahl weiterführender Qualifikationsmöglichkeiten
in nahezu allen Bundesländern angeboten wurde, sind entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten
speziell für Realschullehrer selten; ein erheblicher Teil ihrer Ausbildung ist ja lange un-
ter dem Titel der „Fortbildung" veranstaltet worden. Sieht man ab von den schon erwähnten
„Erweiterungsprüfungen" zum Erwerb zusätzlicher Lehrbefähigungen und den auf „Durchläs-
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sigkeit" abstellenden Maßnahmen in Baden-Württemberg (vgl. Kapitel 1.9), so haben nur Nie-
dersaehsen und Nordrhein-Westfalen umfangreichere Fortbildungsprogramme institutionali-
siert.
In Nordrhein-Westfalen hat seit 1964 die „Ausbildung von Realschullehrern im Fach Evange-
lische Unterweisung" eine gesonderte Regelung erfahren, die ausdrücklich mit dem „Mangel
an Realschullehrern in dem Lehrfach Evangelische Unterweisung" begründet wurde: Für diese
sogenannte „Notausbildung" richtete man in jedem Regierungsbezirk fünf ganztägige Seminare
ein, deren Gestaltung dem „Katechetischen Amt der Evangelischen Kirche in Westfalen" über-
tragen wurde. Für jeden Seminartag wurden jeweils drei Doppelstunden Unterricht vorgesehen.
Zusätzlich war ein einwöchiger Fortbildungskursus geplant. Insgesamt sollte die zweijährige
Ausbildung mindestens achtzig Doppelstunden umfassen und wahlweise mit einer Prüfung vor dem
„Wissenschaftlichen Prüfungsamt" oder einer „Hilfsfakultas" abgeschlossen werden (III
2.8.9). Im Februar wurde ein zweiter derartiger Kursus angekündigt und zusätzlich bekannt-
gegeben, daß in Ausnahmefällen die Aufnahme in den laufenden Kursus zum Mai 1966 noch mög-
lich sei, wobei das bisherige Programm nachzuholen sei (III 2.8.9 a). Dieser neue Kurs
wurde vom „Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen" mit etwa den
gleichen Bedingungen organisiert (III 2.8.9 c). Für beide Kurse waren detaillierte Stoff-
verteilungspläne bereits durch Kultusministererlaß vorgegeben (III 2.8.9 und d).

Niedersachsen

Ein Erlaß von 1968 (III 2.7.9/1) ermöglichte in Niedersachsen den an Gymnasien abgeordneten
und dort in Unter- und Mittelstufe unterrichtenden Lehrern eine entsprechende Weiterquali-
fizierung. Da der Unterricht in der Oberstufe des Gymnasiums grundsätzlich die Qualifika-
tion zum Studienrat voraussetzte, die grundständige Ausbildung zum Studienrat aber „den
Lehrkräften, die sich bereits mehrere Jahre im Schuldienst bewährt haben, nicht zuzumuten"
sei, „werden künftig Realschullehrer, die Unterricht an Gymnasien erteilen, die Wissen-
schaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien nur in einem Unterrichtsfach abzulegen ha-
ben, wenn sie
a) ihre Bewährungsprüfung . . . bestanden haben,
b) danach mindestens drei Jahre erfolgreich im Schuldienst gestanden,
c) sich mindestens ein Jahr lang am Gymnasium bewährt und
d) eine der folgenden Fächerverbindungen gewählt haben": Bei Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie oder Religion als erstem Fach der wissenschaft-
lichen Prüfung kann das andere Fach der Realschullehrerprüfung beliebig sein; in Geschichte,
Politik oder Erdkunde kann die wissenschaftliche Prüfung abgelegt werden, wenn das andere
Fach eins der genannten Fächer oder Musik, Bildende Kunst oder Leibeserziehung ist; in den
Fächern Musik, Bildende Kunst, Leibeserziehung, Werken, Textiles Gestalten oder Hauswirt-
schaft kann die wissenschaftliche Prüfung in diesem Fall nicht abgelegt werden.
Das erforderliche Zusatzstudium für die wissenschaftliche Prüfung schließt an die vorange-
henden Studiengänge an; die Studiendauer wird im Einzelfall festgelegt. „Mit den Fachver-
tretern der Hochschulen werden Absprachen über die Betreuung der Lehrkräfte getroffen, die
sich dem Zusatzstudium unterziehen. Für die Zulassungsvoraussetzungen und für die Durch-
führung der Prüfung gelten die Bestimmungen der Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für
das Lehramt an Gymnasien. Die Ablegung der wissenschaftlichen Prüfung in einem Fach wird
durch eine neue Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung geregelt werden . . . "
Die Beurlaubung zum Zusatzstudium geschieht allgemein ohne Bezüge; besonders bewährte Real-
schullehrer könnten künftig eventuell „unter Belassung der Bezüge oder von Teilen der Be-
züge beurlaubt werden".
Sofern die wissenschaftliche Prüfung in zwei Fächern abgelegt werden muß, kann die Prüfung
geteilt werden; die Prüfung im zweiten Fach hat spätestens drei Jahre nach der Prüfung im
ersten Fach stattzufinden. Eine Prüfung in Philosophie oder Erziehungswissenschaften ist
nicht erforderlich.
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3. Die Ausbildung der Gymnasiallehrer

Verglichen mit den übrigen Lehrergruppen ist die Ausbildung der Gymnasiallehrer im Ver-
gleich zwischen den verschiedenen Bundesländern relativ einheitlich. Sie besteht im all-
gemeinen aus einem mindestens achtsemestrigen Studium von mindestens zwei wissenschaft-
lichen Disziplinen der Philosophischen oder/und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultäten der Universitäten oder — neuerdings auch einiger — Technischer Hochschulen
und einem anschließenden Vorbereitungsdienst (Referendariat) an staatlichen Studiensemi-
naren. Parallel zum Fachstudium läuft ein pädagogisches oder pädagogisch-philosophisches
„Begleitstudium" von geringerem Umfang, das in der Regel schon vorzeitig abgeschlossen
werden kann oder muß.
Prinzipiell ist das Studium in der ersten Phase an den von den einzelnen Bundesländern
erlassenen Studien- beziehungsweise Prüfungsordnungen orientiert; da sich das Lehrange-
bot der Universitäten jedoch auch nach der inhaltlichen Eigenentwicklung der Forschung
in den verschiedenen Disziplinen richtet, sind die Studenten in weit stärkerem Maße als
bei anderen Lehrergruppen der Aufgabe konfrontiert, Lehrangebot und Anforderungen der
Prüfungsordnungen zur Deckung zu bringen. Deshalb sollen auch einzelne — und nicht als
unbedingt repräsentativ angesehene — Lehrangebote der Universitätfakultäten exemplarisch
dargestellt werden, um diese Konfliktsituation zu verdeutlichen.
Die relativ große Homogenität und Stabilität dieses Ausbildungsganges mag ihren Grund
nicht zuletzt darin haben, daß die — ursprünglich reichseinheitlich geltenden — Prüfungs-
ordnungen aus der Zeit vor 1945 beziehungsweise zum Teil aus der Weimarer Zeit weit län-
ger gültig blieben als die der anderen Lehrergruppen; zum Teil wurden sie erst in den
sechziger Jahren ersetzt. Andererseits legte die Ständige Konferenz der Kultusminister
schon Mitte 1952 „Grundsätze für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymna-
sien" fest, die somit seit Beginn der Reformdiskussion als Leitlinien wirksam werden
konnten (vgl. I 3 .-5/1, Kap. AIII).
In einer 1963 von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder veröffentlichten
Dokumentation „Zur Ausbildung der Lehrer an Gymnasien" wird bereits im Vorwort deutlich
gemacht, wie die zunehmende spezialistische Differenzierung der Fächer und das Anwachsen
ihrer Inhalte den Lehrern ihre Aufgabe, eine „allgemeine Bildung" auf dem Hintergrund
einer breiten fachlichen Grundlage zu erwerben und zu vermitteln, erschwert. An diesem
Problem entzündete sich die Reformdiskussion, auf die jedoch an dieser Stelle nicht ein-
gegangen wird. Vielmehr soll im folgenden versucht werden, jene Entwicklungen aufzuzeigen,
mit denen einzelne Bundesländer vom eben dargestellten allgemeinen Schema abweichen.

3.1 Allgemeine und Zulassungsvoraussetzungen

Für den Zugang zur Ausbildung als Gymnasiallehrer gelten die allgemein für die einzelnen
Fachdisziplinen an den Universitäten und Technischen Hochschulen geltenden Bestimmungen.
Auf ihre Darstellung kann hier verzichtet werden, da der Student, sobald er sein Fach-
studium beginnt, noch keine Entscheidung für eine staatliche Abschlußprüfung — die in den
Lehrerberuf führt — zu treffen braucht, sondern sich zunächst von seinen allgemeinen fach-
lichen Interessen leiten lassen kann. Erst in dem Augenblick, in dem er das „pädagogische
Begleitstudium" beginnen beziehungsweise die in verschiedenen Ländern vorgeschriebenen
Ferien- oder Schulpraktika absolvieren muß, wird die Frage nach der Berufsentscheidung
relevant. Auf diese Frage wird deshalb in späteren Kapiteln eingegangen.
Die Gleichwertigkeit einer Ausbildung an Technischen Hochschulen wurde erst allmählich,
entsprechend dem Ausbau der relevanten Fächer, in Forschung und Lehre in allen Bundes-
ländern anerkannt.
In Baden-Württemberg allerdings bestimmte bereits die erste vollständige neue Prüfungs-
ordnung nach Kriegsende aus dem Jahre 1959, daß „das ordnungsgemäße Studium der Mathe-
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matik und der Naturwissenschaften an einer deutschen Technischen Hochschule . . . dem an
einer deutschen Universität gleichgestellt (wird), sofern die Lehreinrichtungen der Techni-
schen Hochschule zur vollen Ausbildung ausreichen" (III 3.1.568/3 § 3).
Im Juli 1964 wurde mit Wirkung ab Wintersemester 1964/65 die Ausbildung und Prüfung
in den Fächern Physik, Chemie und Biologie auch an der Landwirtschaftlichen Hochschule
in Stuttgart-Hohenheim ermöglicht (III 3.1.1/2). Im Dezember des gleichen Jahres folgte
die Einrichtung von Studiengängen „für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Deutsch,
Englisch, Französisch, Geschichte, Wiss. Politik und Geographie . . . vom Sommersemester
1965 ab auch an der Wirtschaftshochschule Mannheim" (III 3.1.1/3).
In der Prüfungsordnung von 1966 trug man diesen Neuerungen Rechnung, indem man nicht mehr
zwischen beiden Hochschularten unterschied, sondern nur noch ,,ein Fachstudium von 6 be-
ziehungsweise 8 Studienhalbjahren an einer wissenschaftlichen Hochschule, darunter min-
destens 4 Studienhalbjahren an einer deutschen wissenschaftlichen Hochschule", forderte
(III 3.1.5/4 §4).
Die bayerische Prüfungsordnung von 1959 — die eine Neufassung einer 1955 erlassenen
Ordnung darstellt — sieht ein „ordnungsmäßiges Fachstudium von mindestens acht Semestern
an Universitäten bzw. Kunsthochschulen oder, soweit dies zulässig ist, an Technischen Hoch-
schulen, Philosophisch-Theologischen Hochschulen oder Handelshochschulen der Bundesrepu-
blik", davon mindestens zwei Fachsemester an bayerischen Hochschulen, vor. Als an Techni-
schen Hochschulen zulässig wurden „die Fächer Mathematik, Physik, Erdkunde und Biologie"
aufgeführt (III 3.2.58/2 § 13).
Die Berliner „Vorläufige Prüfungsordnung" von 1958 sieht ein „Studium an einer Tech-
nischen Universität oder Hochschule" nur für die Fächer Mathematik, Physik und Chemie vor.
Ein Studium „an einer Pädagogischen Hochschule oder an einer außerdeutschen Hochschule
(kann) bis zu zwei Semestern" angerechnet werden (III 3.3.5/1 § 11).
Da Bremen bisher nicht über eigene Ausbildungsstätten verfügt, fehlen für dieses Bundes-
land entsprechende Vorschriften.
In Hamburg wurde schon 1948 eine neue Prüfungsordnung erlassen, in der — nach der Fas-
sung einer Änderung von 1951 — lediglich ein „Fachstudium von mindestens acht Halbjahren an
einer deutschen Hochschule" gefordert wurde: Über die Anrechnung von Semestern „an Insti-
tuten hochschul artigen Charakters" sollte im Einzelfall entschieden werden; Technische
Hochschulen wurden nicht erwähnt (III 3.5.5 § 6).
Eine hessische Prüfungsordnung aus dem Jahre 1949 — die eine bereits 1946 erlassene ab-
löste — stellte gleichwertig neben ein „ordnungsmäßiges Studium von mindestens acht Halb-
jahren an der Philosophischen oder Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät einer deut-
schen staatlichen wissenschaftlichen Hochschule" das „Studium der Mathematik, Physik, Che-
mie und Biologie an einer deutschen Technischen Hochschule" (III 3.6.5/2).
Die in Niedersachsen 1950 erlassene Prüfungsordnung geht von der Gleichwertigkeit eines
„ordnungsgemäßen Fachstudiums von mindestens 8 Semestern an einer deutschen Universität
oder Technischen Hochschule" aus (III 3.7.5/1 § 11). Im Jahre 1966 wurden Ausbildungsgänge
für das Lehramt an Höheren Schulen in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie auch an der
Bergakademie Clausthal — Technische Hochschule — (III 3.7.1/1), für die Fächer Deutsch und
Englisch an der Technischen Hochschule Hannover (III 3.7.1/2), für die Fächer Wissenschaft
von der Politik und Englisch an der Technischen Hochschule Braunschweig (III 3.7.1/3) und
für das Fach Geschichte an der Technischen Hochschule Hannover (III 3.7.1/4) eröffnet;
1968 kam das Fach Geschichte an der Technischen Hochschule (nunmehr „Technische Universi-
tät") Braunschweig hinzu (III 3.7.1/5).
Die 1962 in Nordrhein-Westfalen erlassene Prüfungsordnung enthält keine Bestimmungen
über die Art der Hochschulen. Als Mindesterfordernis ist festgelegt: „ein Fachstudium von
mindestens acht Semestern . . ., davon mindestens vier an deutschen Hochschulen, bei einem
Studium der Fächer Englisch und Französisch mindestens zwei an deutschen Hochschulen". Ein
Vergleich mit einer bereits 1948 erfolgten „Neuordnung der Wissenschaftlichen Prüfung"
ist leider nicht möglich, da über diese keine Unterlagen vorliegen (III 3.8.5678/5 § 16).
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In Rheinland-Pfalz enthält die Prüfungsordnung von 1954 in der Fassung von 1963 die Forde-
rung nach einem ordnungsgemäßen „Fachstudium an einer deutschen Universität oder deut-
schen Technischen Hochschule"; seit wann diese Formulierung gilt, ist nicht feststellbar, da
die Originalfassung von 1954 nicht vorlag (III 3.9.5/2 § 6).
Im Saarland wird nach der Prüfungsordnung von 1964 ein „mindestens achtsemestriges ord-
nungsmäßiges Fachstudium" vorausgesetzt, das „im allgemeinen an deutschen wissenschaftli-
chen Hochschulen zu absolvieren" ist; Technische Hochschulen scheinen darin einbegriffen
zu sein, denn sie werden in den Bestimmungen über anrechnungsfähige Semester nicht aufge-
führt (III 3.10.568 §§ 7 und 8).
In Schleswig-Holstein wurde 1961 die Gleichwertigkeit auf einige Fächer beschränkt; als
Voraussetzung zur fachlichen Prüfung ist der „Nachweis eines ordnungsgemäßen Fachstudiums
von mindestens acht Semestern an der Philosophischen oder Mathematisch-Naturwissenschaftli-
chen Fakultät einer deutschen wissenschaftlichen Hochschule oder einer deutschen Technischen
Hochschule, wenn es sich um Mathematik und Naturwissenschaften handelt", verlangt (III
3.11.5 § 13). Die Einschränkung scheint formell noch nicht aufgehoben zu sein.

3.2 Regelungen des Studiums und inhaltliche Probleme

Auf die unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Fachdisziplinen kann hier nicht
eingegangen werden. Relevante und anhand des untersuchten Materials überprüfbare Probleme
stellen darum in erster Linie Fragen der Studiendauer, der Fächerkombination und speziell
des pädagogischen beziehungsweise des philosophischen Begleitstudiums dar.

3.2.1 Vorschriften zur Studiendauer

Die umstrittene Frage der Studiendauer und Studienzeitverkürzung hat in bezug auf die Aus-
bildung der Gymnasiallehrer in einzelnen Bundesländern bereits Konsequenzen gezeigt, vor
allem aufgrund der Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom 19. Juni 1964, in der sich
die Minister zu gemeinsamem Vorgehen bei allen Gelegenheiten direkter und indirekter Be-
einflussung der Studien- und Prüfungsordnungen verpflichteten.
Die baden-württembergische Prüfungsordnung von 1966 ist den Tendenzen zur Studienzeit-
verkürzung mit der Einführung eines gesonderten verkürzten Studienganges, der „kleinen
Facultas", bisher am weitesten gefolgt. Wurden 1959 noch „mindestens acht Studienhalb-
jahre an einer deutschen Universität66 gefordert, auf die eine „Anrechnung der an einer
andersartigen deutschen Hochschule verbrachten Studienzeit" nur „nach Genehmigung durch
den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Prüfungsamtes" erfolgen sollte, und „von der an
ausländischen Hochschulen verbrachten Studienzeit. . . im allgemeinen zwei Studienhalbjahre
angerechnet werden" sollten (III 3.1.568/3 § 3), so ist in der Prüfungsordnung von 1966
der „Zeitpunkt der Prüfung" befristet: „Die Prüfung in den Nebenfächern wird nach dem
6. Studienhalbjahr, die Prüfung in den Hauptfächern nach dem 8., spätestens 10. Studien-
halbjahr abgelegt. . . . Studienaufenthalte im fremdsprachlichen Ausland bleiben bis zur
Dauer von zwei Studienhalbjahren — bei Neuphilologen zwei Studienhalbjahre je Fremdsprache
unberücksichtigt." Die Anrechnung der Auslandsstudien auf die regulären Studienzeiten
blieb erhalten, indem jetzt vorgeschrieben ist, daß von den sechs beziehungsweise acht Stu-
dienhalbjahren „mindestens 4 Studienhalbjahre an einer deutschen wissenschaftlichen Hoch-
schule" verbracht worden sein müssen (III 3.1.5/4 §§5 und 4).
Die Konsequenz dieser Bestimmungen fixierte das im März 1968 erlassene Hochschulgesetz für
Baden-Württemberg: Es bestimmt die Möglichkeit der Exmatrikulation, wenn der Student eine
akademische, staatliche oder kirchliche Abschlußprüfung, ohne sie wiederholen zu können,
nicht bestanden oder den „Prüfungsspruch" verloren hat; ein neuer „Prüfungsspruch" auf-
grund eines Wechsels des Studiengangs kann nur einmal erworben werden (§ 45); er besteht
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im allgemeinen nicht mehr nach Ablauf einer bestimmten Studiendauer, es sei denn, daß der
Student die Nichtablegung der Prüfung nicht selbst verschuldet hat. Außerdem kann die Imma-
trikulation versagt werden, wenn eine frühere Immatrikulation des Bewerbers zurückgenommen
worden ist oder hätte zurückgenommen werden können, weil eine akademische Zwischenprüfung
oder Abschlußprüfung ohne Wiederholungsmöglichkeit nicht bestanden oder der Prüfungsanspruch
verloren ist (§ 43, 2).
Die ,,Kleine Facultas" bietet daneben die Möglichkeit, das Studium bereits nach dem sech-
sten Semester mit einer „Prüfung in Nebenfächern derselben Gruppe" abzuschließen und durch
eine an den Vorbereitungsdienst anschließende Pädagogische Prüfung ,,die Befähigung für das
Lehramt an der Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums in der Laufbahngruppe des gehobenen
Dienstes (zu) erwerben". Absolventen dieses Weges können nach einem zusätzlichen Studium
und einer Prüfung in einem Hauptfach beziehungsweise in zwei Hauptfächern die Befähigung
zum Unterricht auf allen Klassenstufen des Gymnasiums erwerben (§ 20).
Nach der bayerischen Prüfungsordnung von 1959 konnten auf das achtsemestrige Fachstudium
nur diejenigen Semester angerechnet werden, in denen der Studierende pro Fach Vorlesungen
mit insgesamt vier Wochenstunden belegt hatte. „Eine der Zuerkennung der Hochschulreife
vorausgegangene Studienzeit kann dabei in der Regel nicht berücksichtigt werden." Studien-
zeiten an einer Philosophisch-Theologischen Hochschule sollten bis zu zwei Semestern ange-
rechnet werden, wenn dort Vorlesungen über Philosophie oder Pädagogik gehört werden, bis
zu vier Semestern nur dann, wenn in den Prüfungsfächern Vorlesungen und Seminarübungen habi-
litierter Fachvertreter besucht wurden. „Von der an ausländischen Hochschulen verbrachten
Studienzeit können für alle Fächergruppen vier Semester angerechnet werden, wenn diese Zeit
nachweislich dem einschlägigen Studium gewidmet wurde." (III 3.2.58/2 § 13)
Diese Bestimmungen scheinen seither nicht geändert worden zu sein.
Die in Berlin 1958 erlassene Prüfungsordnung sieht vor, daß auf das achtsemestrige Stu-
dium „ein Studium an einer Pädagogischen Hochschule oder an einer außerdeutschen Hoch-
schule bis zu zwei Semestern" anrechenbar sei; eine Studienzeitbegrenzung wurde nicht darin
verankert (III 3.3.5/1 § 11).
In Hamburg können seit 1948 Auslandsstudien bis zu vier Semestern angerechnet werden
(III 3.5.5 §§ 5 und 6).
Die hessische Prüfungsordnung von 1949 sieht eine Anrechnung von Auslandssemestern
nur bei „Studierenden der Neueren Sprachen . . . an einer Hochschule des betreffenden
Sprachgebietes bis zu je zwei Semestern" vor, „wenn sie nachweisen, daß sie sich neben all-
gemeiner wissenschaftlicher Beschäftigung sprachlich weitergebildet haben" (III 3.6.5/2
§ 5). Änderungen sind nicht nachweisbar.
Die niedersächsische Prüfungsordnung von 1950 rechnet in der Fassung von 1964 „4 Se-
mester eines abgeschlossenen Theologie-Studiums, 2 Semester eines mit der Ersten Leh-
rerprüfung abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen Hochschule oder eines Fachstu-
diums an ausländischen Hochschulen, in Ausnahmefällen auch Studienzeiten, die an anderen
Fakultäten als der Philosophischen oder der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
oder an anderen Hochschulen verbracht wurden", an (III 3.7.5/1 § 11).
In Nordrhein-Westfalen wurden schon 1962 Auslandssemester großzügig angerechnet: Ins-
gesamt nur vier — bei Sprachen zwei — Semester mußten an deutschen Hochschulen verbracht
sein. Entsprechend wurden keine Grenzen für die Anrechnung von „Studienzeiten, die der Be-
werber einem anderen Berufsziel gewidmet oder die er an Instituten hochschulartigen Charak-
ters verbracht hat" festgelegt, sondern die Entscheidung darüber dem „Vorsitzer des Prü-
fungsamtes" übertragen (III 3.8.5678/5 § 16).
In Rheinland-Pfalz wurde in der Prüfungsordnung von 1954 (in der Fassung von 1963) die
Anrechnung von Auslandssemestern beschränkt auf zwei Semester, „wenn diese Zeit nachweis-
lich neben der Weiterbildung in der Beherrschung der Fremdsprachen auch dem wissenschaftli-
chen Studium gewidmet wurde" (III 3.9.5/2 § 6).
1965 wurde anläßlich eines „zusätzlichen Prüfungstermins" zwar nicht formell eine Verkür-
zung der Mindestsemesterzahl vorgenommen, faktisch jedoch durch Verzicht auf den Nachweis
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eines der erforderlichen Scheine (III 3.9.5/2 e). Im Sommer 1966 wurde als weitere Notmaß-
nahme für eine Übergangszeit „bis zum 1. Oktober 1968" auf „die Prüfung in Philosophie
und Erziehungswissenschaften" verzichtet. Statt dessen sollten bei der Meldung zur wissen-
schaftlichen Prüfung Vorlesungen über Philosophie, Pädagogik und philosophische Probleme der
Prüfungsfächer sowie zwei benotete Seminarscheine nachgewiesen werden (III 3.9.5/2 g), am
13. Dezember 1967 wurde diese Regelung „bis auf weiteres" verlängert (III 3.9.5/2 h).
Im Saarland wurden 1964 die anrechenbaren Studienzeiten differenziert aufgegliedert: Von
einem Studium im Ausland konnten in der Regel zwei Semester, beim Studium von zwei Fremdspra-
chen im Höchstfälle vier Semester in beiden Ländern, von einem abgeschlossenen Studium an
einer Pädagogischen Hochschule bis zu zwei Semester, für Geschichte „erfolgreiche" Studien
der Kirchengeschichte an einer Theologischen Fakultät mit zwei Semestern angerechnet werden
(III 3.10.568/2 § 7).
In Schleswig-Holstein wurde 1961 die volle oder teilweise Anrechnung von Semestern an an-
deren Fakultäten als der Philosophischen oder Mathematisch-Naturwissenschaftlichen oder ande-
ren deutschen Hochschulen statuiert; für Auslandssemester gilt auch dort die Anerkennung von
zwei Semestern als Regelfall, „wenn diese Zeit nachweislich neben der Weiterbildung in der
Beherrschung der Fremdsprachen auch dem wissenschaftlichen Studium gewidmet wurde" (III 3.11.5
§ 13).

3.2.2 Fächerzahl und Fächerkombination

An den von der Kultusministerkonferenz vorgeschlagenen Fächerkatalog hat man sich in den ein-
zelnen Bundesländern bisher wenig gehalten. Speziell die Liste der Zusatz- beziehungsweise
Wahlfächer wurde in den einzelnen Ländern in unterschiedlichem Maße ausgeweitet. Bei der An-
zahl der geforderten Prüfungsfächer setzt sich in jüngerer Zeit eine Tendenz zur Zwei-Fächer-
Kombination durch, das heißt die Beschränkung dieser Kombination auf die Sprachfächer, Deutsch
und Mathematik wurde teils aufgelockert, teils völlig fallengelassen.
Die in den einzelnen Bundesländern zulässigen Prüfungsfächer sind der nachstehenden Synopse
zu entnehmen. In der folgenden Darstellung sollen ergänzend nur jene Fächer berücksichtigt
werden, die nachträglich in die erlassenen Prüfungsordnungen aufgenommen werden, sowie die
unterschiedliche Handhabung der Kombinationsmöglichkeiten dieser Fächer.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg enthielt die Prüfungsordnung von 1959 bei prinzipiell vorgeschriebenen
drei Studienfächern die Möglichkeit zu Zwei-Fächer-Verbindungen grundsätzlich nur, wenn „als
Prüfungsfach eines der sechs Fächer Deutsch, Latein, Griechisch, Französisch, Englisch oder
Mathematik gewählt" wurde. Für Bewerber zum Vorbereitungsdienst oder zum Schuldienst galt
zusätzlich die Zwei-Fächer-Verbindung nur dann als zulässig, „wenn
1. in der sprachlich-geschichtlichen Fächergruppe zwei der Fächer Deutsch, Englisch,

Französisch, Latein, Theologie oder Leibesübungen gewählt werden;
2. in der math.-nat. Fächergruppe Mathematik als Zulassungsfach oder Fach mit gleichen

Anforderungen gewählt wird"
(III 3.1.568/3, S. 9). Durch eine Änderungsverordnung wurde diese Möglichkeit weiter verengt
auf „zwei der Fächer Deutsch, Englisch, Französisch oder Latein" beziehungsweise „Mathe-
matik mit Physik" (III 3.1.568/3 a). In einer bis Januar 1966 geltenden Übergangsregelung
wurden die Anforderungen bei einer Verbindung mit Leibeserziehung um Spezialkenntnisse auf
den Gebieten Schulsonderturnen, Jugendpflege und allgemeine Gesundheitspflege erweitert
(III 3.1.5/3 a). Ehe diese Beschränkungen wirksam werden konnten, erweiterte man 1964 den
Katalog wieder auf die 1959 erlassene Fassung (III 3.1.568/3 b).
In der 1966 erlassenen Prüfungsordnung wurde die Zahl der zulässigen Prüfungsfächer um die
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Fächer Philosophie und Pädagogik ergänzt, allerdings mit der Einschränkung, daß sie von Kan-
didaten, die in den baden-württembergischen Schuldienst eintreten wollen, ,,nur als Haupt-
fach in Verbindung mit Deutsch, Englisch, Französisch oder Mathematik als weiterem Hauptfach
und einem beliebigen Nebenfach derselben Gruppe" gewählt werden können. Die bisher geltende
strenge Scheidung zwischen den verschiedenen Fächergruppen wurde dadurch gelockert, daß auf
Antrag „Verbindungen von Fächern der Gruppe I mit solchen der Gruppe II" zugelassen werden
könnten. „Griechisch" wurde wieder für eine Zwei-Fächer-Verbindung „mit einem der Fächer
Deutsch, Latein, Englisch, Französisch oder Mathematik zugelassen". Die bislang nur in Drei-
Fächer-Verbindungen erlaubten Fächer Russisch beziehungsweise Wissenschaftliche Politik konn-
ten jetzt in Verbindung mit Deutsch, Englisch, Französisch oder Mathematik als Hauptfach in
einer Zwei-Fächer-Kombination anerkannt werden. Ausgeschlossen wurden Zwei-Fächer-Verbindun-
gen von „Geographie mit Geschichte oder Latein oder Leibesübungen" beziehungsweise „Lei-
besübungen mit Geschichte oder Chemie". Ansonsten wurde es den Bewerbern weitgehend freige-
stellt, aus den Fächergruppen „zwei Hauptfächer oder ein Hauptfach und zwei Nebenfächer"
zu wählen, wobei die Anforderungen in Haupt- und Nebenfächern deutlich unterschieden wurden.
Für Bewerber mit „nicht zugelassenen Zwei-Fächer-Verbindungen" wurde als Ausweg eingeführt,
entweder eine zusätzliche Prüfung in einem Nebenfach ihrer Gruppe nach dem sechsten Studien-
halbjahr oder eine Erweiterungsprüfung in einem Fach ihrer Gruppe als Voraussetzung zur Zu-
lassung zum Vorbereitungsdienst abzulegen (III 3.1.5/4 § 3).

Bayern

Die bayerische Prüfungsordnung von 1959 sah eine Prüfung in der Regel in zwei „Hauptfächern",
in einigen Fällen in drei „Hauptfächern" oder in zwei „Hauptfächern" mit einem „Zusatz-
fach" vor, wobei in einem der Hauptfächer als „Zulassungsfach" erhöhte Anforderungen ge-
stellt werden sollten. Im Rahmen dieser Bestimmungen wurde ein starrer Katalog von zulässi-
gen Verbindungen vorgegeben, nach dem jeweils
— Englisch mit Französisch beziehungsweise Latein,
— Französisch mit Latein,
— Deutsch mit Englisch, Latein oder Französisch,
— Geschichte mit Englisch oder Französisch,
— Erdkunde mit Englisch,
— Mathematik mit Physik oder Erdkunde,
— Wirtschaftswissenschaften mit Erdkunde oder Englisch,
— Latein mit Griechisch und Zusatzfach Deutsch oder Geschichte,
— Deutsch mit Geschichte und Zusatzfach Erdkunde oder mit Erdkunde und Zusatzfach Geschichte,
— Chemie mit Biologie und Erdkunde,
— Religion mit jeweils einem der Fächer Latein, Griechisch, Deutsch, Englisch, Franzö-

sisch, Mathematik oder Biologie und Chemie,
— Leibeserziehung mit jeweils Latein, Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik be-

ziehungsweise Biologie und Chemie
kombiniert werden konnten. Nur auf Antrag sollten auch Fächerverbindungen mit Italienisch,
Spanisch oder Russisch genehmigt werden können. Die Lehrbefähigung für Sozialkunde sollte nur
durch eine „Erweiterungsprüfung" erworben werden können. Ferner waren Kunsterziehung und
Musik als Prüfungsfächer vorgesehen (III 3.2.58/2 § 2).
Durch eine Änderung vom Dezember 1962 ließ man das Fach „Sozialkunde" auch — statt Erdkunde
beziehungsweise Geschichte — als Zusatzfach in den bislang geforderten Drei-Fächer-Verbindun-
gen mit Deutsch und Geschichte beziehungsweise Deutsch und Erdkunde zu (III 3.2.58/2 e).
Im November 1966 wurden den bisher zulässigen Verbindungen hinzugefügt:
— Wirtschaftswissenschaften mit Mathematik,
— Englisch mit Geschichte oder Erdkunde und Zusatzfach Sozialkunde.
Die bisherige Drei-Fächer-Verbindung Chemie/Biologie/Erdkunde wurde aufgelöst in die Zwei-
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Fächer-Verbindungen Chemie/Biologie, Mathematik/Chemie oder Mathematik/Biologie. Ferner
ließ man die Kombinationen Religionslehre/Leibeserziehung, Leibeserziehung/Chemie oder Bio-
logie oder Wirtschaftswissenschaften (III 3.2.58/2 k) zu.

Berlin

In Berlin wurden schon in der Prüfungsordnung von 1958 prinzipiell nur Zwei-Fächer-Verbin-
dungen vorgesehen. Die Wahl dieser Fächer wurde den Bewerbern freigestellt, wenn ihre Zu-
sammenstellung sinnvoll war und die Verwendbarkeit im Schuldienst berücksichtigt. Nur bei
Religion sollte die Übernahme in den Berliner Schuldienst allein bei Kombination mit zwei
weiteren Unterrichtsfächern möglich sein. Drei-Fächer-Verbindungen wurden ebenfalls gefor-
dert, wenn keines der Unterrichtsfächer Deutsch, Latein, Griechisch, Französisch, Englisch,
Russisch und Mathematik studiert wurde. Anstelle eines dritten Unterrichtsfaches konnte
auch eines der „Zusatzfächer" Philosophische Propädeutik, Psychologie oder Pädagogik tre-
ten (III 3.3.5/1 §§ 9 und 10). Das Erfordernis einer Drei-Fächer-Verbindung mit Religion
wurde 1959 wieder fallengelassen (III 3.3.5/1 a). Weitere Änderungen sind nicht nachweisbar.

Hamburg

In Hamburg schrieb die Prüfungsordnung von 1948 in der Fassung von 1951 die Wahl von „zwei
im Lehrplan der Höheren Schule vorgesehenen Fächern" vor; in einem freiwillig gewählten
weiteren Unterrichtsfach sollten auf Wunsch die Anforderungen „ihrem Umfange, aber nicht
ihrer Höhe nach" eingeschränkt werden. Die Prüfung im Fach Leibeserziehung konnte an die
Stelle des zweiten wissenschaftlichen Unterrichtsfaches treten (III 3.3.5 §§ 1 und 9). Als
„wissenschaftliche Unterrichtsfächer" sollten auch andere als die üblichen gelten, sofern
sie „an den Schulen des Landes gelehrt werden" (zum Beispiel Philosophie und eine andere
Fremdsprache).
Erst am 24. November 1967 wurde der Katalog durch die Einführung des Faches „Sozialkunde"
ergänzt (III 3.5.5 b).

Hessen

Die hessische Prüfungsordnung von 1949 unterschied nach Qualifikationen für verschiedene
Klassenstufen. Bei Zwei-Fächer-Verbindungen, in denen mindestens ein ,,Unterrichtshaupt-
fach" enthalten sein mußte, waren in beiden Prüfungsfächern „die Prüfungsanforderungen
der Oberstufe zu erfüllen"; sonst wurden drei Fächer verlangt und war „in mindestens
zwei davon die Lehrbefähigung für die Oberstufe zu erwerben" (III 3.6.5/2 § 1). Seit 1958
genügte in Verbindung mit Deutsch, Englisch, Latein oder Französisch eine Zwei-Fächer-Ver-
bindung auch mit dem nun eingeführten Fach Russisch; in Kombination mit anderen Fächern
konnte Russisch nur als eins von drei Fächern gewählt werden (III 3.6.5/2 c). 1956 nahm man
vorläufig, 1959 endgültig die „Wissenschaft von der Politik" in den Kreis der Prüfungsfä-
cher auf. Da „Politik" grundsätzlich schon seit 1949 im Rahmen der „allgemeinen Prüfung"
gefordert wurde, schränkte man zugleich für Bewerber mit „Wissenschaft von der Politik"
als Prüfungsfach die Wahl der Fächer in der allgemeinen Prüfung auf Philosophie beziehungs-
weise Pädagogik ein (III 3.6.5/2 d). Erst 1965 wurde die Differenzierung der Lehrbefähigun-
gen nach Klassenstufen aufgegeben und zugleich der Katalog der für Zwei-Fächer-Verbindungen
zulässigen Hauptfächer um Religion, Geschichte, Sozialkunde (Wissenschaft von der Politik),
Physik, Biologie und Leibeserziehung erweitert, das Fach Griechisch daraus eliminiert
(III 3.6.5/2 h). 1966 wurden auch Erdkunde und Chemie aufgenommen, allerdings mit der Be-
schränkung, daß sie einzeln nicht mit Russisch oder Griechisch kombiniert werden dürfen
(III 3.6.5/2 j).

111



Niedersachsen

In Niedersachsen sind nach der Fassung vom 26. März 1965 der Prüfungsordnung von 1950 — mit
Ausnahme des Faches Hebräisch, das nur als drittes Fach gewählt werden kann — ausschließ-
lich Zwei-Fächer-Verbindungen gefordert, Drei-Fächer-Verbindungen aber durch eine Beschrän-
kung der Prüfungsanforderungen trotz der bereits bei zwei Fächern vollgültigen Lehrbefähi-
gung nahegelegt worden. Möglich sind auch Prüfungen „in vier oder mehr Unterrichtsfächern"
(III 3.7.5/1 § 15). „Wissenschaft von der Politik" wurde erst 1965 in den Katalog der
Prüfungsfächer aufgenommen (III 3.7.5/1 d).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurde in der Prüfungsordnung von 1962 eine Zwei-Fächer-Verbindung
nur dann vorgesehen, wenn mindestens ein Fach aus den acht vorgesehenen Hauptfächern und
ein zweites Fach aus weiteren sieben Fächern gewählt wurde. Anderenfalls wurden drei Fächer
verlangt, von denen eins aus einer weiteren Gruppe von sieben Fächern gewählt werden kann.
Daneben wurde durch „Sonderbestimmungen" geregelt:
— Russisch kann in Verbindung mit Latein, Englisch oder Deutsch auch in Zwei-Fächer-

Verbindungen gewählt werden;
— Philosophie in Verbindung mit einem der acht Hauptfächer;
— Soziologie und Wirtschaftswissenschaften können in Verbindung mit einem weiteren

Hauptfach gewählt werden;
— Kunst und Musik müssen mit einem wissenschaftlichen Fach kombiniert werden;
— „Weibliche Studenten, die das Abschlußzeugnis der Frauenoberschule besitzen, werden

zur Prüfung für das künstlerische Lehramt an Höheren Schulen zugelassen, wenn sie als wei-
teres Fach Nadelarbeit oder Leibeserziehung gewählt haben" (III 3.8.5678/5 § 4).

„Im Vorgriff auf eine beabsichtigte Neufassung" änderte man im Januar 1967 diese Bestim-
mungen dahingehend ab, daß nunmehr insgesamt 19 Fächer beliebig miteinander verbunden werden
konnten, während Zwei-Fächer-Verbindungen mit einem von sechs Fächern einer dritten Gruppe
nur in Kombination mit einem der sieben Fächer der ersten Gruppe ausreichten. „Textilge-
staltung und Werken" konnten nur als zweites Fach genommen werden (III 3.8.5678/5 c).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sieht die Prüfungsordnung von 1954 in der Fassung von 1966 nur bei acht
Fächern die Kombination mit nur einem weiteren Fach vor; auch bei den Drei-Fächer-Verbin-
dungen muß die Wahl jeweils innerhalb einer von zwei vorgegebenen Gruppen erfolgen; darun-
ter kann „Wissenschaft von der Politik" nur in Verbindung mit Geschichte und Erdkunde ge-
wählt werden, Physik in der Regel nur in Verbindung mit Mathematik (III 3.9.5/2 §§18 und
19). „Wissenschaft von der Politik" war 1962 als Prüfungsfach eingeführt worden (III 3.9.5/
2 d); 1966 wurde auch das Fach Religion als Voraussetzung für eine Zwei-Fächer-Verbindung
anerkannt.

Saarland

Im Saarland bestimmte die Prüfungsordnung von 1964 nur sechs Fächer als ausreichend für eine
Zwei-Fächer-Verbindung. Für Soziologie beziehungsweise Politologie war die Wahl als drittes
Fach auf die Verbindung mit den Fächern Geschichte und Geographie eingeschränkt (III
3.10.568 § 4). Durch eine Änderung vom 20. April 1967 wurden die Zwei-Fächer-Verbindungen
zum Regelfall erklärt, die Wahl weiterer Fächer (Zusatzfächer) — „sei es als Hauptfächer
oder Nebenfächer" - freigestellt (III 3.10.68 a).
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Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sah die Prüfungsordnung von 1961 für eine Zwei-Fächer-Verbindung nur
sieben Fächer vor, darunter Russisch; bei Drei-Fächer-Verbindungen konnte „in besonderen
Fällen" ein Zusatzfach als Prüfungsfach anerkannt werden. Leibeserziehung sollte in der
Regel nur als zweites oder drittes Fach gewählt werden; Philosophie als erstes Fach machte
zwei weitere Prüfungsfächer erforderlich, Gegenwartskunde sollte nur als drittes Fach und
nur in Verbindung mit Geschichte oder Erdkunde gewählt werden, das Zusatzfach „Humanbiolo-
gie" nur in Verbindung mit Biologie und einem weiteren Prüfungsfach (III 3.11.5 §§ 18 und
19).
Mit der generellen Einführung der Zwei-Fächer-Verbindungen wurde 1966 das Fach Philosophie
als ordentliches Prüfungsfach gestrichen und den Zusatzfächern zugeordnet. Zugleich verzich-
tete man auf die Gliederung der Fächer in verschiedene Fächergruppen und beschränkte sich
auf die Empfehlung, bei der Zusammenstellung die „Verwendbarkeit im Schuldienst" zu be-
rücksichtigen: „Unter diesem Gesichtspunkt hat jeder Bewerber eines der . . . Fächer . . .
Deutsch, Geschichte, Englisch, Französisch, Latein, Mathematik, Physik, Biologie, Leibeser-
ziehung (Gruppe A)" zu wählen (III 3.11.5 a).
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Gewichtung und Kombination der Prüfungsfächer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
12a)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Religion
Deutsch
Latein
Griechisch
Französisch
Englisch
Geschichte
Erdkunde
Mathematik
Physik
Chemie
Biologie
Humanbiologie
Leibeserziehung
Wirtschaftswissenschaft
Hebräisch
Niederländisch
Russisch
Spanisch
Philosophie
Pädagogik
Soziologie
Politische Wissenschaft

Empf. der
KMK
1961

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
—
P
—
Z
Z

z
z
z
w
w
w

Sozial-/Gegenwartskunde -
Kunst( Wissenschaft)
Musik(wissenschaft)

—
—

Baden-Württemberg

1959

2X

2X

2X

2
2X

2X

3
3
2
3
3
3

3 2X

—
Z
—
3
—
Z
Z
—
3
—
Z
Z

1962

2X

2X

2X

2
2X

2X

3
3
2\
2 } 3
3
3

2X

—
Z
—
3
_
Z
Z
—
3
—
Z
Z

1964

2X

2X

2X

2
2X

2X

3
3
2
2° 3
3
3

2X

—
Z
—
3
—
Z
Z
—
3
—
Z
Z

1966

I+II
I
I
I 2°
I
I
I
I+III
I+II
II
II
II

I+III
—
Z
—
I 2°
—
I+II 3°
I+II 3°
—
I 2° 3°
—
Z
Z

Kl.
Matr.

K2
K2
K2

K2
K2
K2
K2
K2
K2°
K2°
K2°

K2

Bayern

1959

2°
2°
2°
3°
2°
2°
2°
2°
2°
2°
3°
3°

2°
2°
—
—
A/Z
A/Z
—
—
—

z
p
p

3°
3°
3°
2°

3°
3°

3°

1966

2°
2° 3°
2° 3°
3° 2°
2°
3° 2°
3° 2°
3° 2°
2°
2°
2°
2°

2°
2°
—
—
A/Z
A/Z
—
—
—

3° (1962)
—
—

Berlin

1958/59

3 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
—
Z
Z
2
Z
Z

z
z
z
—
z
z

Hamburg
(1948)
1951

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
—
Z
Z
2
Z
2/Z
Z
z
—
2° (1967)
Z

z



1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
12a)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hessen

1949

3

2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
—
3
—
3
—
2°
Z
Z
Z
—
3/Z(1959)
—
Z
Z

1965

3

2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
—
2
„

3
—
3(1958)
Z
Z
Z
—
2
—
Z

z

1966

2

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
—
2
—
3
—
3
Z
Z
Z
—
2
—
Z

z

Nieder-
sachsen
(1950)
1965

2

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
—
2
—
3
—
2
2
Z
Z
Z
2(1965)
—
Z
Z

Nordrhein-
Westfalen

1962

2°

2
2
2
2
2
3°
2°
2
2°
2°
2°
—
2°
3°
3
Z
3 2°
Z
3 2°
3
3
Z
—
2/Z
2/Z

1967

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
—
2
2
2°
2°
2°
Z
2°
2
Z
Z
2
2/Z
2/Z

Rheinland-
Pfalz
(1954)
1966

I+II
3
I
I
I
I
I
I
I+II
II
II
II
II

I+II

I

2(1966)
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
—
3
—
Z
Z
Z

z
z
z
z
3/Z (1964)
—
Z
Z

Saarland

1964

I+II

I
I
I
I
I
I
I+II
II
II
II
II

I+II

3

2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
_
3
—
Z
Z
Z

z
3
Z
3/Z
3/Z
—
Z
Z

Schleswig-Holstein

1967

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
—
2
—
Z
Z
Z

z
z
z
2
2
—
Z

z

1961

I+II

I
I
I
I
I
I
I+II
II
II
II
II
II
I+II

I

I+II

I

3

2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3/Z
3

Z
Z
2
Z
3
Z
Z
—
3
Z
Z

1966

2°

2
2
2°
2
2
2
2
2
2
2°
2
3°
2

Z
Z
2°
Z
Z
Z

z
—
z
z
z



26. Andere/europ. Sprachen
27. Italienisch
28. Schwedisch
29. Dänisch
30. Norwegisch
31. Polnisch
32. Portugiesisch
33. Türkisch
34. Sprecherziehung
35. Vergleichende Sprachwissenschaft
36. Vergleichende Literaturwissenschaft
37. Volkskunde
38. Völkerkunde
39. Vor- und Frühgeschichte
40. Klassische Archäologie
41. Staatskunde
42. Amerikakunde
43. Germanische Altertumskunde
44. Mineralogie
45. Geologie
46. Physikalische Chemie
47. Mathematische Logik und

Grundlagenforschung
48. Angewandte Mathematik

Z
Z

z
—
—
—
—
—
w
w
w
w
w
w
—

—
w
w
—

—
—

—
—
_
—
—
—
—

—

z
—
z
z
—

_
z °
z °
—

—
—

z
—
—
—
—
—
—

—
—
—
z
—
z
z

—
—
—
—

Empf. der Baden-Württemberg Bayern Berlin Hamburg Hessen
KMK (1948)
1961 1959 1966 1959 1966 1958 1951 1949 1965

A/Z A/Z Z Z
— — Z Z

i—t La

- - z z
z z

z
— — — Z

7 7
l—i t—i

- " - z z
7 7
z z

— — Z —
z z

— — — Z

7 7
i—t i-i

z z
z



26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Nieder-
sachsen
(1950)
1965

z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
Z
—
—
—

z
z
—
—
—

Nordrhein-Westfalen

1962

z
z
z
—
z
z
—
_
z
_
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z

1965

z
z
z
_
z
z
—
—
z

z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z

Rheinl.-
Pfalz
(1954)
1966

Z
—
—
—
—
—
—
—

z
—
z
z
z
z
—
z
—
z°
z°
—
—
—

Saarland

1964

z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
z
z
z
—
—
z

1967

z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
z
z
z
—
—
z

Schleswig-Holstein

1961

Z
z
z
z
z
—

—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
z

1966

z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
z



Empf.
der Baden-Württ. Bayern Berlin Hamburg Hessen
KMK (1948)
1961 1959 1966 1959 1966 1958 1951 1949 1965

4 9 . V o l k s w i r t s c h a f t s l . _ _ _ _ _ _ _
5 0 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l . _ _ _ _ — — — _ _
5 1 . A s t r o n o m i e W Z — — — ZZ _ _
52. Psychologie - Z Z - - Z Z - -
53. Erwachsenenpäd. — — — — — Z— _ _
54. Anthropologie _ _ _ _ _ z _ _ _
55. Vererbungslehre — — — — — Z— _ _

Nieders. Nordrhein-Westf. Rheinl.- Saarland Schleswig-Holst.
Pfalz

(1950) (1954)
1965 1962 1965 1966 1964 1967 1961 1966

49. Volkswirtschaftsl. _ Z Z - - - - -
50. Betriebswirtschaftsl. _ Z Z - - - - -
51. Astronomie Z Z Z - - - Z Z
52. Psychologie Z Z Z Z - - Z Z
53. Erwachsenenpäd. _ _ _ _ _ _ _ _
54. Anthropologie _ _ _ _ _ _ _ _
55. Vererbungslehre _ _ _ _ _ _ _ _

Legende:

KMK-Definitionen:

P = Prüfungsfacher
W = Wahlfächer
Z = Zusatzfächer; keine Lehrbefähigung vorgesehen
A/Z = Zusatzfächer; Lehrbefähigung vorgesehen
Z° = Zusatzfächer; nur bei bestimmten Kombinationen mit verwandten Unterrichts-

fächern zulässig
2 = in Verbindung mit diesem Fach ist nur ein beliebiges weiteres Unterrichtsfach

erforderlich
2X = 2-Fächer-Verbindungen nur bei Kombination derart gekennzeichneter Fächer zulässig
2° = nur in Verbindung mit bestimmten Fächern in 2-Fächer-Verbindungen ausreichend,

sonst 3 Fächer erforderlich
3° = nur innerhalb bestimmter Fächerkombinationen als 3. Fach wählbar
Kl. Matr. = Möglichkeit der Immatrikulation auch ohne Abitur; Studienmöglichkeit auf bestimmte

Fächer und auf den Erwerb der Kleinen Fakultas beschränkt
K = zulässige Fächer für den Erwerb der Lehrbefähigung mit Kleiner Fakultas
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3.3 Vorprüfungen (ohne Zwischenprüfungen)

3.3.1 Pädagogische und philosophische Vorprüfungen

Unabhängig von der weiten Fächerung der Studieninhalte im Bereich der Fachdisziplinen der
künftigen Gymnasiallehrer stellt das „pädagogisch-philosophische Begleitstudium" ein ver-
bindendes Element dar. An seiner Einführung und Gewichtung läßt sich im Laufe des behandel-
ten Zeitraumes zunächst eine Tendenz zu zunehmender Berufsorientierung verfolgen. Die mit
der Diskussion über die Studienzeitverkürzung stärker werdende Tendenz, das Begleitstudium
ganz aus dem Studium an der Universität herauszunehmen, hat in den Normierungen noch kaum
Niederschlag gefunden. Dagegen tritt eine Tendenz hervor, die „Vorprüfung" als solche we-
gen ihres studienunterbrechenden Effekts abzuschaffen und in die Abschlußprüfung als einen
Bestandteil zu integrieren. Ungeachtet dessen zeigt sich an den großen Diskrepanzen zwi-
schen den einzelnen Bundesländern der Einfluß höchst unterschiedlicher Bildungskonzeptionen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde zum Frühjahr 1958 eine besondere Prüfung in Philosophie, unter
Umständen auch in Pädagogik, als „allgemeiner Teil" der Staatsprüfung für das wissen-
schaftliche Lehramt an Höheren Schulen angekündigt, die frühestens nach dem sechsten Seme-
ster abgelegt werden sollte (III 3.1.5/1). Im Sommer 1958 wurde anläßlich einer Neuordnung
der Staatsprüfung „ausdrücklich daraufhingewiesen, daß jeder Bewerber in Philosophie ge-
prüft wird" (III 3.1.5/2). In der 1959 veröffentlichten Prüfungsordnung wurde das „Philo-
sophicum" frühestens nach dem sechsten Semester und spätestens zum Zeitpunkt der Staats-
prüfung verankert. Als formale Voraussetzungen wurden die Teilnahme an zwei philosophischen
Übungen sowie an zwei Übungen in Pädagogik oder Jugendpsychologie gefordert; als „Wissen-
schaftliche Anforderungen" wurden „Vertrautheit mit den philosophischen Grundlagen der ge-
wählten Studienfächer" und „genaue Kenntnis eines Philosophen von anerkannt größerer Be-
deutung auf Grund des Studiums seiner Hauptwerke oder eines philosophischen Problems in
seiner geschichtlichen Entwicklung" genannt. Analog galten als wissenschaftliche Anfor-
derungen für die „Erziehungswissenschaft" das „Verständnis für die Bildungswerte der ge-
wählten Studienfächer" und die „Kenntnis eines Pädagogen von anerkannt größerer Bedeu-
tung . . . oder Vertrautheit mit einem pädagogischen Problemkreis oder mit Fragen der Ju-
gendpsychologie" (III 3.1.568/3 §§8, 22, 23). In der Prüfungsordnung von 1966 wird zwi-
schen dem „Philosophicum" und dem „Pädagogicum" unterschieden, die nunmehr „frühestens
nach dem 4. Studienhalbjahr abgelegt werden" können (III 3.1.5/4 § 13). Bewerber mit
überwiegend geisteswissenschaftlichen Fächerverbindungen, die nicht Philosophie oder Päd-
agogik als Hauptfach wählen, sind zu einem „Begleitstudium in Philosophie, Pädagogik oder
pädagogischer Psychologie" verpflichtet, bei dem jeweils zwei Übungen pro Fach verlangt
werden; die Formulierung der „Wissenschaftlichen Anforderungen" wurde gegenüber der Prü-
fungsordnung von 1959 auf die Kenntnis eines Philosophen (beziehungsweise Pädagogen) „von
anerkannt größerer Bedeutung" oder eines philosophischen (beziehungsweise pädagogischen)
Problems in seiner geschichtlichen Entwicklung (beziehungsweise Fragen der Jugendpsycholo-
gie) reduziert (§§ 39 und 40).

Bayern

In Bayern wird, ebenfalls nach der Prüfungsordnung von 1959, vor der Zulassung zur wissen-
schaftlichen beziehungsweise künstlerischen Prüfung eine Prüfung in Philosophie oder Erzie-
hungswissenschaften verlangt (III 3.2.58/2 § 1), die frühestens am Ende des vierten Seme-
sters, spätestens ein halbes Jahr vor Beginn der wissenschaftlichen beziehungsweise künstle-
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tischen Prüfung stattfindet. Die Prüfung kann auch in beiden Fächern abgelegt werden. Der
Bewerber soll darin „nachweisen, daß er auf Grund seines Studiums fähig ist, sich mit phi-
losophischen bzw. erziehungswissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen"; die Prüfung
wird in Form eines halbstündigen Kolloquiums über den Themenkreis von vom Studenten anzuge-
benden Vorlesungen im Umfang von insgesamt mindestens vier Wochenstunden beziehungsweise
über den Themenkreis einer mindestens zweistündigen Übung durchgeführt.
Als „Prüfungsgegenstände" wurden Themenkreise vorgegeben, und zwar für Philosophie:
1. Die philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaften und der Geisteswissenschaften,
2. Grundfragen und Grundbegriffe im System einzelner Philosophen,
3. Geschichte der philosophischen Probleme im Hinblick auf die europäische Geistesge-

schichte,
für Erziehungswissenschaften:
1. Die pädagogische Gesamtsituation der Gegenwart, ihre Voraussetzungen, Probleme und Auf-

gaben,
2. Geschichte und Theorie der Schule, insbesondere der Höheren Schule, im Rahmen der euro-

päischen Geistesgeschichte,
3. die Welt des Kindes und des Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer psychologischen

und soziologischen Bedingungen und Gegebenheiten,
4. die systematischen Grundfragen und Grundlagen pädagogischen Denkens (§ 11).
1962 wurde der früheste Termin der Prüfung auf die Zeit nach dem sechsten Semester verlegt.
Die Auswahl der Prüfungsstoffe sollte nun den „Übungen aus Philosophie und Erziehungswis-
senschaften" der beiden der Prüfung unmittelbar vorausgehenden Semester entnommen werden.
Anstelle des „Kolloquiums" trat eine Klausurarbeit von drei Stunden Dauer. Für beide Fä-
cher wurden jetzt jeweils „Vorlesungen" oder „Vorlesungen und Übungen im Umfang von ins-
gesamt mindestens vier Wochenstunden" vorausgesetzt (III 3.2.58/2 d).

Berlin

Die 1958 in Berlin erlassene „allgemeine Prüfung" ist durch ein Überwiegen politikwissen-
schaftlicher Elemente gekennzeichnet. In ihr soll nach dem sechsten Fachsemester „festge-
stellt werden, ob der Prüfling sich während seines Studiums mit dem Wesen, den Bedingun-
gen und den Möglichkeiten seiner künftigen Erziehertätigkeit vertraut gemacht hat. Dazu ge-
hört, daß er zu einem vertieften Verständnis der geistesgeschichtlichen und gesellschaftli-
chen Situation seiner Zeit vorgedrungen ist. Das hat sich darin zu erweisen, daß er einen
klaren Einblick in die Zusammenhänge zwischen seinen Studienfächern, seinem beruflichen Auf-
trag, den Problemen der Pädagogik und Philosophie und seinen politischen Aufgaben innerhalb
des Berufs und der Gesellschaft gewonnen hat.
Der Bedeutung der politischen Aufgabe des Lehrers entsprechend soll in der Allgemeinen Prü-
fung das Politische als durchgehendes Prinzip zur Geltung gelangen. Der Prüfling soll des-
halb in allen Teilen der Prüfung Gelegenheit haben nachzuweisen, daß er sich durch Studium
und Lebenserfahrung Verständnis für die bestimmenden Kräfte des Gegenwartsgeschehens und die
Formen und Funktionen des sozialen Lebens erworben hat. Im Gebiet der Erziehungswissenschaf-
ten soll der Prüfling über die bildende und erzieherische Funktion seiner Fachgebiete klare
Auskunft geben können. Darüber hinaus soll er mit den Grundlagen des gegenwärtigen Bildungs-
wesens und den psychologischen, biologischen und soziologischen Voraussetzungen der unter-
richtlichen und erzieherischen Tätigkeit vertraut sein.
Auf philosophischem Gebiet soll der Prüfling nachweisen, daß er sich von seinen Fächern aus
einen Einblick in die Philosophie verschafft und einige für das Verständnis seiner Fachge-
biete besonders wichtige philosophische Werke studiert hat. Er muß imstande sein, über phi-
losophische und weltanschauliche Fragen in klarer durchdachter Weise Auskunft zu geben und
zu ihnen Stellung zu nehmen." (III 3.3.5/1 § 4)
Zur Vorbereitung darauf wurde nur sehr generell gefordert, daß er „außer seinen Fachstudien
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auch solche Studien getrieben hat, die eine hinreichende Vorbereitung auf die in § 4 ge-
nannten Anforderungen darstellen" (§ 5). Die Prüfung sollte als einstündiges „Kolloquium"
durchgeführt werden; sie sollte auch zusammen mit der Fachprüfung, jedoch unabhängig von
deren Ergebnis, abgelegt werden können (§ 7).

Hamburg

In Hamburg wird — nach einer Prüfungsordnung von 1948 in einer noch geltenden Neufassung von
1951 — eine „Vorprüfung" nach dem sechsten und in der Regel vor Abschluß des achten Stu-
dienhalbjahres abgenommen, in der „der Kandidat nachweisen (soll), daß er mit philosophi-
schen und pädagogischen Fragestellungen vertraut ist" (III 3.5.5 a § 1). Sie besteht aus
einer Klausurarbeit in einem der beiden Fächer von vier Stunden Dauer (drei Themen zur Wahl)
und einer jeweils halbstündigen Prüfung in jedem der Fächer. Als Anforderungen wurden für
diese Prüfungen
— in Philosophie die eingehende Beschäftigung mit einem „philosophischen Werk von klas-

sischer Bedeutung" oder „von dem wissenschaftlichen Charakter und der Kulturbedeutung sei-
nes Ersten Faches ausgehend" mit den zugehörigen Methoden und Weltanschauungsfragen;

— in Pädagogik ein Überblick über die Epochen der abendländischen Bildungsgeschichte oder
einer pädagogischen Bewegung sowie die Befähigung, „die Hauptgedanken eines bedeutsamen pä-
dagogischen Werkes bildungsgeschichtlich auseinanderzusetzen", (§5) festgesetzt.

Hessen

Die hessische Prüfungsordnung von 1949 sieht eine „allgemeine Prüfung in Philosophie, Päda-
gogik und Politik" vor, die die Teilnahme an Lehrveranstaltungen in diesen Fächern voraus-
setzt und im Rahmen und zeitlichen Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Prüfung abzulegen
ist. Sie besteht aus einer — außer der fachwissenschaftlichen Hausarbeit — anzufertigenden
Hausarbeit aus Philosophie, Pädagogik oder Politik nach Wahl (für beide zusammen ist eine
Frist von vier Monaten gesetzt) sowie einer insgesamt 45 Minuten dauernden mündlichen Prü-
fung, die feststellen soll, „ob der Bewerber den Bildungssinn und die Bildungskräfte seiner
Fachgebiete erfaßt hat und sie von den lebendigen philosophischen, pädagogischen und poli-
tischen Fragen der Gegenwart her zu betrachten versteht". Als Prüfer können Vertreter der
Philosophie, der Pädagogik oder der Politik gewählt werden. Die Intention der philosophisch
betonten Prüfung ist nicht die Konzentration auf fachphilosophische Fragen, sondern auf sol-
che, „die für die lebendige Bildung heute wesentlich sind, wobei die Fachgebiete des Be-
werbers die Richtung geben; die Prüfung mit dem Schwergewicht in Pädagogik oder Politik muß
die Fragen dieser Gebiete durchaus philosophisch behandeln. In allen drei Fällen aber muß
festgestellt werden, ob der Bewerber sich um das Verständnis der politischen Probleme der
Gegenwart bemüht hat." Im einzelnen wird gefordert:
1. Für die philosophisch betonte Prüfung:
Der Bewerber soll in die Grundfragen seiner Fachwissenschaften so weit eingedrungen sein,
daß er von hier aus philosophisch weiterfragen muß. Er muß ein Hauptwerk oder wesentliche
Teile mehrerer Werke eines hervorragenden und für seine Fächer wichtigen Philosophen erar-
beitet haben und zeigen, daß er die Grundbegriffe erfaßt hat und deren geschichtlichen Wan-
del versteht.
2. Für die pädagogisch betonte Prüfung:
Der Bewerber soll sich mit dem Bildungssinn und den Bildungsbedingungen seiner Fachwissen-
schaften auseinandergesetzt haben und sie geistesgeschichtlich einordnen können. Er muß ein
Hauptwerk oder wesentliche Teile mehrerer Werke eines bedeutenden Pädagogen mit seinen
Grundbegriffen und in seiner geschichtlichen Problematik sich erarbeitet haben und Verständ-
nis für die pädagogischen Probleme der Gegenwart zeigen, insbesondere auch diejenigen
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psychologischen Erkenntnisse beherrschen, die für die Erziehung und den Unterricht im
schulpflichtigen Alter wichtig sind.
3. Für die politisch betonte Prüfung:
Der Bewerber soll zeigen, daß er sich klar geworden ist über die Grundbegriffe des Sozial-
lebens und der Politik, die für die Gegenwart wichtig sind, und daß er die Hauptsysteme der
Staats- und Sozialphilosophie, besonders seit der Renaissance, kennt. Er muß die geltende
Verfassung und die hauptsächlichsten Einrichtungen der Staatsverwaltung sowie die wichtig-
sten geschichtlichen Erscheinungen des Verfassungslebens kennen (•§ 19).
1957 folgte — mit dem Zweck der Angleichung an andere Bundesländer — die Sonderregelung ei-
ner ergänzenden schriftlichen Arbeit und mündlichen Prüfung für Bewerber, die bereits eine
allgemeine Prüfung abgelegt hatten, im Fach Politik (Sozialkunde) sowie eine Vorverlegung
der Prüfung für hessische Studierende auf die Zeit nach dem sechsten Semester, „wenn sie
die Zulassungsbedingungen in Philosophie, Pädagogik und Politik voll, in ihren Prüfungsfä-
chern etwa in dem Umfang erfüllen, wie sie für die Unter- und Mittelstufe gelten". In die-
sem Fall sollte für die Anfertigung der Hausarbeit eine Frist von zwei Monaten gelten, die
Gesamtfrist jedoch nur um eineinhalb Monate gekürzt werden (III 3.6.5/2 b). 1960 wurde die
Möglichkeit, die allgemeine Prüfung früher abzulegen, auf die Zeit zwischen dem sechsten und
achten Semester beschränkt; danach sollte sie nur noch im Rahmen der Gesamtprüfung erfol-
gen (III 3.6.5/2 e). 1965 ließ man den schriftlichen Teil der Prüfung fallen. Zugleich er-
folgte der Verzicht auf eine Ergänzungsprüfung in Politik bei Bewerbern, die die Vorprüfung
außerhalb Hessens abgelegt hatten (III 3.6.5/2 g).

Niedersachsen

In Niedersachsen wurde — nach der Ordnung von 1950 — die Gesamtprüfung in einen „Prüfungs-
abschnitt A" nach einem „ordnungsmäßigen Fachstudium von mindestens 6 Semestern" und
einen fachwissenschaftlichen „Prüfungsabschnitt B" geteilt; von der „Prüfung in Philo-
sophie" im Abschnitt A sollte allerdings befreit werden können, wer das Studium der Theolo-
gie mit der Ablegung aller erforderlichen Prüfungen abgeschlossen hatte; bei Absolventen der
Ersten Lehrerprüfung an Pädagogischen Hochschulen im Lande sollte auf Antrag von der Prü-
fung in Erziehungswissenschaften abgesehen werden. Von den übrigen Kandidaten wurde im phi-
losophischen Teil die Kenntnis eines philosophischen Werkes von grundlegender Bedeutung und
die philosophischen Voraussetzungen seiner Studiengebiete, im erziehungswissenschaftlichen
Teil die Beschäftigung mit dem Ideengut eines großen Erziehers oder einer pädagogischen Be-
wegung der abendländischen Geschichte sowie Verständnis für die pädagogischen Fragen der
Zeit sowie für den Bildungswert eines gewählten Faches, die Kenntnis der Grundzüge der see-
lischen Entwicklung der Kindheit und Jugend und Auseinandersetzung mit einigen Hauptfragen
des sozialen Lebens der Gegenwart gefordert.
Die insgesamt einstündige Prüfung sollte jeweils von zwei Prüfern abgenommen werden (III
3.7.5/1 §§3 bis 10).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurde 1962 eine „allgemeine Prüfung" frühestens nach dem sechsten
Semester gefordert, die feststellen sollte, daß der Prüfling
a) in Philosophie
einen Überblick über die Geschichte der Philosophie und über Gegenstände und Grundfragen
der philosophischen Disziplinen besitzt, sich mit einem Hauptwerk eines bedeutenden Philo-
sophen eingehend und mit Verständnis beschäftigt hat und sich über die Beziehungen zwischen
seinen Fächern und der Philosophie die Klarheit verschafft hat, die zur philosophischen
Durchdringung des Fachunterrichts auf der Oberstufe der Höheren Schulen erforderlich ist,
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b) in Pädagogik
einen Überblick über die Entwicklung des abendländischen Erziehungs- und Bildungswesens be-
sitzt und sich mit einer Hauptschrift eines bedeutenden Pädagogen eingehend und mit Ver-
ständnis beschäftigt hat und mit den Hauptproblemen der modernen Erziehungswissenschaft ver-
traut ist.
Dabei sollten „Kenntnisse des Prüflings und sein Können" beurteilt und seine weitere Ent-
faltungsmöglichkeit abgeschätzt werden, also „der Umfang und die Höhe der geistigen Fähig-
keiten des Prüflings" bewertet werden (III 3*8.5678/5 § 5). Prüfungsleistungen waren eine
Klausurarbeit von vier Stunden nach Wahl des Prüflings in Philosophie oder Pädagogik und
eine einstündige mündliche Prüfung (§ 14).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz besteht seit der Prüfungsordnung von 1954 (in der Fassung von 1963) die
Verpflichtung der Prüfung in Philosophie und Erziehungswissenschaften (III 3.9.5/2 § 8) frü-
hestens nach dem sechsten Semester und spätestens im Rahmen der fachwissenschaftlichen Prü-
fung (§ 10). Als Voraussetzung werden Vorlesungen über Philosophie, Pädagogik und philoso-
phische Probleme der Prüfungsfächer sowie ein Teil der Vorlesungen in diesen verlangt (§ 11).
Die Anforderungen beschränken sich darauf, „daß der Kandidat sich in eigener Lektüre mit
einer philosophischen und einer pädagogischen Persönlichkeit oder Bewegung gründlich be-
schäftigt hat und die Hauptgedanken mit Verständnis darzulegen versteht. Er muß mit den
philosophischen Grundlagen der gewählten Prüfungsfächer vertraut sein." (§12) In jedem der
beiden Fächer wird je zwanzig Minuten mündlich geprüft (§ 13). Seit dem Sommersemester 1960
wurde außerdem in Philosophie oder Erziehungswissenschaften eine „vierstündige Klausurar-
beit" eingeführt (III 3.9.5/2 b). 1966 und 1967 wurde jedoch bis auf weiteres auf die Prü-
fung in Philosophie und Erziehungswissenschaften verzichtet (III 3.9.5/2 g und h).

Saarland

Die saarländische Prüfungsordnung von 1964 sieht nach dem sechsten Semester, spätestens mit
der fachwissenschaftlichen Prüfung, eine Prüfung in Philosophie und Erziehungswissenschaf-
ten als mündliche Prüfung im Umfang von zwanzig bis dreißig Minuten für jedes Fach vor
(III 3.10.568 §9).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde in der Prüfungsordnung von 1961 eine Prüfung in „Philosophie
und Erziehungswissenschaften" nach Abschluß des sechsten Semesters oder im Rahmen der fach-
wissenschaftlichen Prüfung verankert, die in jedem Fach aus einer halbstündigen Prüfung be-
steht. Prüfungsgegenstände sind
— in Philosophie wiederum die eingehende Beschäftigung „mit einem philosophischen Werk

von grundlegender Bedeutung oder mit der Gedankenwelt eines Philosophen" und Verständnis
der Grundfragen der Fachgebiete in ihren philosophischen Zusammenhängen,

— in Erziehungswissenschaften die eingehende Beschäftigung mit ein oder zwei bedeuten-
den Pädagogen oder einer pädagogischen Bewegung, „aus dem Zusammenhang der abendländischen
Geistes- und Bildungsgeschichte heraus Verständnis für den Bildungswert der gewählten Fä-
cher" sowie psychologische Kenntnisse, „die für die Erziehung und den Unterricht von Kin-
dern und Jugendlichen wichtig sind" (III 3.11.5 §§ 5 bis 12).

Über die Einhaltung der dargestellten Bestimmungen kam für Hessen 1958 Gottfried Preissler
(618) aufgrund empirischer Untersuchungen zu der Feststellung, daß
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— der Zusammenhang zwischen den drei Fächern der allgemeinen Prüfung, der in den Prüfungs-
anforderungen betont wird, kaum Beachtung finde,

— soweit nur in einem Fach geprüft wurde, Philosophie bevorzugt vor Pädagogik gewählt wurde,
— die schriftlichen und mündlichen Prüfungen vorwiegend fachwissenschaftliche Themen be-

handelten, wobei Philosophie, Psychologie und Soziologie als Fachdisziplinen gezählt seien;
pädagogische Fragestellungen oder eine Bezugnahme der Prüfung auf das Bildungsproblem des
Gymnasiums seien selten feststellbar.

— Ein Großteil der Kandidaten besuche keine Vorlesungen oder Übungen aus Pädagogik, päd-
agogischer Psychologie oder pädagogischer Soziologie. Ihnen seien daher die Probleme der all-
gemeinen Erziehungswissenschaft,,völlig fremd",

— von den pädagogischen Themen gehörten zur
Allgemeinen Pädagogik 66
Gymnasialpädagogik 8
Jugendkunde im Zusammenhang mit
Pädagogik 15
Kinder- und Jugendpsychologie
ohne Zusammenhang mit Pädagogik 27
Geistige Situation der Gegenwart 16,

— die Prüfung erstrecke sich in zwei Fünftel der Fälle nicht auf Pädagogik samt Hilfswis-
senschaften; ein Teil der Arbeiten behandle fachspezifische pädagogische Spezialthemen, nur
ein kleinerer Fragen der Gymnasialpädagogik und der Didaktik,

— eine einheitliche Auffassung von Ziel und Aufgabe der pädagogisch-philosophischen Prü-
fung lasse sich weder aus dem Material ableiten, noch werde sie von den Prüflingen und spä-
teren Lehrern gesehen; es fehlte eine „originär pädagogische Prüfung", welche von einer
größeren Anzahl der Befragten nicht ,,als überflüssiges Anhängsel empfunden" wird.

3.3.2 Altsprachliche Vorprüfungen (Latinum, Graecum)

Weitgehende Uneinheitlichkeit bestimmt die Anforderungen an Studienvoraussetzungen für künf-
tige Gymnasiallehrer in den altsprachlichen Fächern. Diskrepanzen bestehen sowohl hin-
sichtlich der Studienfächer, für die das Kleine beziehungsweise Große Latinum oder Graecum
gefordert wird, als auch hinsichtlich des Zeitpunktes, bis zu dem diese Prüfungen abgelegt
sein müssen. Generell kann jedoch gesagt werden, daß die Forderung von Vorkenntnissen in den
alten Sprachen nicht nur aus funktionalen Erfordernissen des Studiengangs, sondern minde-
stens ebensosehr aus einer traditionellen Bildungsidee herrührt.
In Baden-Württemberg schrieb die Prüfungsordnung von 1959 das „Große Latinum" vor für
die Fremdsprachen, Theologie, Deutsch und Geschichte; ferner das ,,Graecum" für Theologie,
Griechisch und Latein als Hauptfach. Die Prüfungen sollten spätestens vier Semester vor der
wissenschaftlichen Prüfung abgelegt sein (III 3.1.568/3 § 3).
In der Prüfungsordnung von 1966 ist das „Große Latinum" nur noch obligatorisch für Theolo-
gie, Latein und Griechisch sowie für Geschichte und Französisch, wenn diese als Hauptfach
gewählt werden; für Deutsch und Englisch als Hauptfächer sowie für Französisch und Geschich-
te als Nebenfächer wurden die Anforderungen auf das „Kleine Latinum" reduziert. Die An-
forderungen in bezug auf das „Graecum" blieben unverändert. Die Prüfungen müssen jetzt
„spätestens bis zur akademischen Zwischenprüfung erbracht werden" (III 3.1.5/4 § 4).
In Bayern wurde 1958 für Studierende mit dem Fach „Evangelische Religionslehre" — so-
weit sie nicht das „Latinum" beziehungsweise „Graecum" im Abitur erworben hatten — eine
„erfolgreiche Teilnahme an einer Ergänzungsprüfung" in Latein beziehungsweise Griechisch
als Voraussetzung eingeführt, die mindestens sechs Semester vor der Zulassung zur wissen-
schaftlichen Prüfung abgelegt sein mußte (III 3.2.58/1 b § 45 a). Nach der Prüfungsordnung
von 1959 muß für „Katholische Religionslehre" der Nachweis über die Sprachprüfungen „spä-
testens nach Ablauf des dritten Semesters erbracht sein" (III 3.2.58/2 § 31). Außerdem

124



wurde für Deutsch das Große Latinum verlangt (§ 33), für Latein das Graecum (§ 34), für
Griechisch das Große Latinum (§ 35), für Englisch das Große Latinum — und „Grundkenntnisse
in der französischen Sprache'6 — (§ 36), für Französisch, Italienisch, Spanisch, Geschichte
das Große Latinum (§§ 37 und 41); in diesen Fächern wurden jedoch keine Fristen angegeben.
In der Berliner Prüfungsordnung von 1958 wird der Zeitpunkt für die nachträglichen Sprach-
prüfungen nicht definiert; für Latein als zweites Fach wird nach Möglichkeit, als Hauptfach
obligatorisch das Graecum verlangt; für Griechisch als Hauptfach ist das Große Latinum, als
zweites Fach mindestens das Kleine Latinum vorausgesetzt; in anderen Fächern werden alte
Sprachen nicht erwähnt (III 3.3.5/1 §§ 26 und 27).
In Hamburg wird nach der Prüfungsordnung von 1948 der Nachweis über Erwerb fehlender
Sprachkenntnisse ,,spätestens bis zum Ende des vierten Studienhalbjahres" verlangt (III
3.5.5 § 6); für welche Fächer solche Kenntnisse gefordert werden, ist nicht erwähnt. Diese
Bestimmungen scheinen formell noch in Geltung zu sein.
Die hessische Prüfungsordnung von 1949 sieht das Latinum vor für die Fächer Religion,
Deutsch, Geschichte, Französisch, Englisch, das Graecum für „Religion und Latein", für
Religion außerdem das Hebraicum, und zwar immer, wenn die Lehrbefähigung für die Oberstufe
erstrebt wird. Diese Prüfungen müssen spätestens im vierten Studienhalbjahr abgelegt wer-
den (III 3.6.5/2 § 5). Auch hier scheint es keine Änderungen gegeben zu haben.
Die niedersächsische Prüfungsordnung von 1950 fordert den „Nachweis der für das gewählte
Fachstudium erforderlichen Sprachkenntnisse . . . spätestens bis zum Ende des vierten Fach-
semesters" (III 3.7.5/1 § 11). Generell sind keine Anforderungen für die einzelnen Fächer
formuliert. Lediglich für das Fach Evangelische Religion ist einem Erlaß vom 22. September
1966 zu entnehmen, daß künftig das „Kleine Latinum" und ein Nachweis über eine „Ergän-
zungsprüfung im Griechischen" beziehungsweise das Graecum verlangt sein soll (III 3.7.5/1 e).
In Nordrhein-Westfalen müssen nach der Prüfungsordnung von 1962 „etwa erforderliche Er-
gänzungsprüfungen zum Reifezeugnis" spätestens vier Semester vor der Meldung zur Hauptprü-
fung abgelegt sein, und zwar:
— das Große Latinum für Religionslehre, Philosophie, Deutsch, Geschichte und Fremdspra-

chen,
— das Kleine Latinum für eine Beifachprüfung in diesen Fächern,
— das Graecum für Religionslehre und für Latein als Hauptfächer (III 3.8.5678/5 § 16).
In Rheinland-Pfalz sind nach der Prüfungsordnung von 1954 für das Fach „katholische Re-
ligion" — nicht aber für „evangelische Religion" — ein Nachweis über das Kleine Latinum
und griechische Kenntnisse (ohne Graecum) vorgeschrieben. Für Deutsch ist das Große Latinum,
für Latein das Graecum, für Griechisch, Französisch, Geschichte das Große Latinum, für Eng-
lisch hingegen nur das Kleine Latinum, für Geschichte auch „Kenntnisse der französischen
oder englischen Sprache" verlangt (III 3.9.5/2 § 22).
Im Saarland wurde in der Prüfungsordnung von 1964 für Studien in Religion, Philosophie,
Deutsch, Griechisch, Französisch, Englisch oder Geschichte das Große Latinum vorausgesetzt,
für Latein und Religion das Graecum; die Ergänzungsprüfungen müssen mit beendetem vierten
Fachsemester abgelegt sein (III 3.10.568 § 6).
In Schleswig-Holstein verlangt man nach der Prüfungsordnung von 1961 das Große Latinum
für die Fächer Religion, Philosophie, Deutsch, Geschichte, Latein, Griechisch, Englisch und
Französisch sowie für „solche Zusatzfächer, für die diese Vorkenntnisse erforderlich sind".
Für Religion als erstes und zweites Fach sowie für Latein ist außerdem das Graecum verlangt.
Die Ergänzungsprüfungen sollen „spätestens im vierten Studienhalbjahr" abgelegt werden
(III 3.11.5 § 14).

3.3.3 Fachwissenschaftliche Vorprüfungen

Nur in wenigen Bundesländern beziehungsweise in spezifischen Fachdisziplinen waren — analog
zu entsprechenden Vorprüfungen der Diplomprüfung — vor etwa 1964 auch für das zum Lehrberuf
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führende Staatsexamen fachwissenschaftliche Vorprüfungen eingeführt, die die Wissensstoffe
im Laufe des Studienganges strukturieren. Nach 1964/65 wurden sie aufgrund von Beschlüssen
der Westdeutschen Rektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz als Mittel der Studienzeit-
verkürzung, der Leistungskontrolle und der Motivation zur frühzeitigen Entscheidung für ei-
nen Fachrichtungswechsel beziehungsweise Studienabbruch überall offiziell eingeführt. Offi-
ziell und hochschulintern bestanden sie an den meisten Hochschulen schon früher. Detaillier-
te „Zwischenprüfungsordnungen" sind allerdings erst in Einzelfällen landesoffiziell ver-
öffentlicht worden. Nur vereinzelt können durch solche vorgezogenen Prüfungen bestimmte
Stoffbereiche vorzeitig abgeschlossen werden; meist dienen sie dazu, ein Zwischenergebnis
zu erbringen.
In Baden-Württemberg sah die Prüfungsordnung von 1959 nur für das Fach Leibesübungen den
Abschluß der gesamten praktischen Prüfung vor Eintritt in die Fachprüfung vor. Sie konnte
frühestens nach dem vierten Studienhalbjahr abgelegt werden, sobald die erforderlichen Lei-
stungsnachweise erbracht waren (III 3.1.568/3 §§13 und 39).
In der Prüfungsordnung von 1966 ist demgegenüber prinzipiell eine „akademische Zwischen-
prüfung oder die entsprechende Diplomvorprüfung" verlangt. Die Prüfung in den „Nebenfä-
chern" kann nach dem sechsten Studienhalbjahr abgeschlossen werden (III 3.1.5/4 §§4
und 5).
Aus den „Anforderungen in den einzelnen Prüfungsfächern" im Hochschulgesetz 1968 geht
hervor, daß Absolventen beider Studiengänge eine Zwischenprüfung abzulegen haben, da prin-
zipiell in allen Fächern Nachweise über die Teilnahme an einem „Hauptseminar" beziehungs-
weise „Praktikum für Fortgeschrittene" auch für Nebenfächer gefordert wird und anderer-
seits „für die Aufnahme ins Hauptseminar und ins Praktikum für Fortgeschrittene . . . das
Bestehen der Akademischen Zwischenprüfung beziehungsweise der Diplomvorprüfung Vorausset-
zung" ist (§§21 bis 38).
Eine aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen durch Erlaß des Kultusministers vom
3. August 1968 genehmigte Zwischenprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät der Univer-
sität Tübingen kann hier als Beispiel vorgestellt werden (III 3.1.2/1): Sie soll „die
Orientierung der Studenten in den ersten Semestern des Studiums erleichtern und dadurch
einer Straffung und Kürzung des Studiums dienen"; sie soll erweisen, ob die für eine erfolg-
reiche Weiterführung des Studiums notwendigen methodischen Grundlagen und erforderlichen
Sprach- und Sachkenntnisse vorhanden sind, darf jedoch das Ziel der Anleitung des Studenten
zum selbständigen Denken und Arbeiten auch über sein Fach hinaus nicht in Frage stellen
(§1). Die Zwischenprüfung wird als Fakultätsprüfung in zwei Fächern abgenommen und berech-
tigt zur Aufnahme in die weiterführenden Seminarstufen; aber auch in anderen Studiengebieten
und dritten Fächern sollen eventuell „dem Fach angemessene Leistungskontrollen" durchge-
führt werden. Die Zwischenprüfung ist „in Staatsexamensfächern in der Regel schriftlich",
kann aber durch eine mündliche Prüfung ergänzt werden; in Diplomfächern tritt das „Vor-
diplom" an ihre Stelle. Außer in begründeten Fällen wie Auslandsstudium, Studienfachwech-
sel usw. muß sie bis zum Beginn des fünften Semesters abgelegt sein, nicht notwendigerweise
gleichzeitig in beiden Fächern. Bei Nichtmeldung zur Prüfung oder Nichtbestehen in beiden
Fächern ist eine künftige Prüfung ausgeschlossen, das Studium also erzwungenermaßen abge-
brochen (§5); bei Nichtbestehen (nach Wiederholung) in einem Fach kann höchstens noch in
einem weiteren Fach ein weiterer Anlauf unternommen werden. Die Prüfungskommissionen werden
von Lehrstuhlinhabern geleitet. Die Prüfung gilt bei ausreichenden Leistungen in beiden Fä-
chern als bestanden; Wiederholung ist nur einmal, „und zwar nach einem Semester", möglich.
Ihr Ergebnis wird im Studienbuch vermerkt und ist Voraussetzung weiteren Studiums. Detail-
liert werden für die einzelnen Fächer (§§10 bis 20) die vorausgesetzten Studienleistungen und
-nachweise, die Prüfungsanforderungen und die Prüfungsverfahren fixiert, wobei ein Fach
(Französisch) fünf, im Nebenfach vier, vier Fächer (Deutsch, Russisch, Geschichte, Politik)
drei, vier Fächer (Latein, Griechisch, Englisch, Pädagogik) zwei, Geographie und Philosophie
je eine Klausur vorschreiben. Mündliche Prüfungen sind für Latein, Griechisch, Russisch vor-
geschrieben, in den anderen Fächern für „Zweifelsfalle" vorgesehen.
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In der bayerischen Prüfungsordnung von 1959 ist eine „Vorprüfung" nur für einige Fä-
cher vorgesehen, und zwar im Fach
— Katholische Religionslehre frühestens nach vier Semestern, von denen mindestens drei Se-

mester auf das Fachstudium verwendet sein müssen, in Form von zwei mündlichen Einzelprüfun-
gen von jeweils zwanzig Minuten,

— Mathematik ebenfalls nach vier Semestern beziehungsweise drei Fachsemestern in Form von
zwei je dreistündigen Klausurarbeiten und zwei je halbstündigen mündlichen Prüfungen,

— Physik nach vier Semestern beziehungsweise drei Fachsemestern in Form einer halbstündi-
gen mündlichen Prüfung durch zwei Prüfer über Fragen der Experimentalphysik und Durchführung
von Versuchen,

— Wirtschaftswissenschaften frühestens nach drei Semestern (zwischen Vorprüfung und Haupt-
prüfung müssen wenigstens vier Semester liegen) in der Form von zweistündigen Klausuren über
Wirtschaftsrechnen und Finanzmathematik sowie einer vierstündigen Klausur über Buchführung,

— Leibesübungen „nach Beendigung der Grundausbildung" in Form von praktischen und theo-
retischen Prüfungen,

— Kunsterziehung als „Zulassungsprüfung", von der einzelne Teilprüfungen frühestens nach
dem zweiten Semester abgelegt werden können (II 3.2.58/2 §§ 1, 18, 31 bis 51).

In der Berliner Prüfungsordnung von 1958 wurde nur für das Fach Leibeserziehung eine vorab
stattfindende „praktische Prüfung" vorgesehen (III 3.3.5/1 § 37). Bereits seit 1958 uni-
versitätsintern gehandhabte „Hauptseminarprüfungen" und das 1965 eingeführte „Grundstu-
dium" der Philosophischen Fakultät sind landesoffiziell nicht veröffentlicht worden.
In Hamburg wurden nach der Prüfungsordnung von 1948 fachwissenschaftliche „Vorprüfungen"
offenbar nicht konzipiert; die dort geforderte „Vorprüfung" bezieht sich auf die Fächer
Philosophie und Pädagogik (III 3.5.58 § 1).
Die hessische Prüfungsordnung von 1949 enthielt keine Hinweise auf das Erfordernis fach-
wissenschaftlicher Vorprüfungen (III 3.6.5/2). 1968 wurde jedoch als erste Zwischenprüfungs-
ordnung die der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Gießen aner-
kannt (III 3.6.3). Mit dem Zweck, die Studenten zu „sinnvoller und konsequenter wissen-
schaftlicher Arbeit" anzuleiten, ihnen die Möglichkeit der Selbstkontrolle zu geben und
die Studienzeit zu verkürzen, sollte sie den Nachweis erbringen, daß die Studenten „sich
die grundlegenden Kenntnisse in den von ihnen gewählten Studienfächern angeeignet haben und
zur Fortsetzung des Studiums fähig sind". Die Prüfung war von jedem Studenten in zwei
Grundfächern und einer Ergänzungsprüfung vor Beginn des fünften Studiensemesters abzulegen,
Ausnahmen mußten durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses genehmigt werden. Bei wie-
derholt nicht bestandener Prüfung war ein weiteres Studium in der gleichen Fachrichtung aus-
geschlossen.
In Rheinland-Pfalz wurde in der Prüfungsordnung von 1954 bereits im Fach Leibesübungen
eine theoretische und praktische Vorprüfung nach dem vierten Semester vorgeschrieben (III
3.9.5/2 § 22 A XIII); 1963 erhöhte man die vorausgesetzte Mindestsemesterzahl auf fünf
(III 3.9.5/2 c). Weitere Regelungen sind noch nicht landesoffiziell veröffentlich worden.
Im Saarland werden nach der Prüfungsordnung von 1964 „Vor- und Zwischenprüfungen" ge-
mäß den entsprechenden Studienordnungen gefordert (III 3.10.568 § 11). Von diesen ist bisher
keine landesoffiziell veröffentlicht worden.
In Schleswig-Holstein enthält die Prüfungsordnung von 1961 ebenfalls nur für das Fach Lei-
beserziehungen das Erfordernis einer „Vorprüfung" (III 3.11.5 § 14).

3.4 Berufspraktische Ausbildung während des Studiums

Die Kultusministerkonferenz hat in ihren „Grandsätzen für die Wissenschaftliche Prüfung für
das Lehramt an Gymnasien" bereits 1952 zwei mindestens vierwöchige Schulpraktika vorgeschla-
gen, „eines an einer Volks-, Mittel-, Berufs- oder Berufsfachschule, das zweite an einem
Gymnasium".
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Mit mehr oder weniger großer Verzögerung ist man diesen Vorschlägen in allen Bundesländern
nachgekommen. Die wesentlichen Diskrepanzen in bezug auf die Durchführung ergeben sich zwi-
schen den Bundesländern und auch zwischen einzelnen Hochschulen hinsichtlich der Vorberei-
tung und Auswertung dieser Praktika im Rahmen des pädagogisch-philosophischen Begleitstu-
diums. Für diese Problematik fehlen jedoch relevante Unterlagen, in amtlichen Vorschriften
wird sie kaum sichtbar.
In jüngster Zeit neigt man speziell in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern da-
zu, auf das Erfordernis dieser Praktika zumindest in jenen Fällen zu verzichten, in denen
Diplom-Prüfungen als Voraussetzung zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst anerkannt werden.
In Baden-Württemberg enthielt eine Bekanntmachung über die Prüfungsvoraussetzungen vom
6. Mai 1958 noch keinerlei Hinweis auf ein Schulpraktikum (III 3.1.5/2). In der im März 1959
erlassenen Prüfungsordnung wird hingegen dezidiert der Nachweis über die Teilnahme an zwei
mindestens vierwöchigen Schulpraktika während der ersten Studienjahre, davon eins an einer
Volksschule, das andere an einem Gymnasium gefordert (III 3.1.568/3 § 3). In der Prüfungs-
ordnung vom Juni 1966 werden demgegenüber keine Schulpraktika mehr genannt (III 3.1.5/4
§§4 und 6).
In Bayern erfolgte 1956 die „Einrichtung eines pädagogischen Praktikums für Studierende,
die sich der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt in Bayern unterziehen wollen" (III
3.2.4/1). Einer Ergänzung von 1957 zufolge konnte dieses achtwöchige Praktikum an einer
„Schule", in einem „Heim" oder auch in einer „Einrichtung der Jugendpflege" abgelei-
stet werden (III 3.2.4/1 a). In der Prüfungsordnung von 1959 wurde differenziert: Während
des Studiums muß der Bewerber ein pädagogisches Praktikum von insgesamt acht Wochen Dauer
abgeleistet haben; hiervon entfallen vier Wochen auf die Höhere Schule, vier Wochen auf die
Volksschule oder ein Schülerheim oder eine Einrichtung der Jugendpflege (III 3.2.58/2 § 13).
In Berlin wird nach der Prüfungsordnung von 1958 schon als Voraussetzung für die nach
dem sechsten Fachsemester abzulegende „Allgemeine Prüfung" ohne Spezifizierung der Schul-
art „mindestens ein vierwöchiges Schulpraktikum" verlangt. Bis zur „Fachprüfung" sind
mindestens zwei vierwöchige Schulpraktika vorgeschrieben, davon eines an einer Grund-, Be-
rufs- oder Berufsfachschule oder an einer Oberschule Praktischen oder Technischen Zweiges,
das erste Schulpraktikum soll bis zum Beginn des fünften Semesters abgeleistet sein (III
3.3.5/1 §§ 6 und 11). Davon wurde in späteren Verordnungen und Ergänzungen nichts geändert.
Obgleich in Bremen keine Ausbildungsmöglichkeiten für Gymnasiallehrer bestehen, wurde dort
bereits 1954 die „Hospitation" von „Studenten des Höheren Lehramts an den allgemeinbil-
denden Schulen" durch „Richtlinien" geregelt. Der zuständige Schulaufsichtsbeamte ent-
scheidet über die Zulassung und weist den Studenten der gewünschten Schule zu — es darf
nicht die Schule sein, an der er die Reifeprüfung abgelegt hat — ; dort hat er wöchentlich
mindestens 18 Stunden anwesend zu sein. Er beginnt — nach einem vom Schulleiter aufzustel-
lenden Plan — mit der allgemeinen Hospitation in den verschiedensten Fächern und Klassen-
stufen, wird dann einem besonders geeigneten Lehrer zur laufenden Hospitation zugeteilt, mit
dem die gewonnenen Erfahrungen zu besprechen und von dem Einblicke in die übrige Arbeit des
Lehrers zu geben sind. An Schulveranstaltungen soll der Hospitierende teilnehmen. Nach der
allgemeinen Hospitation beschränken sich die Unterrichtsbesuche auf die eigenen Fächer; ge-
gen Ende dieser Zeit soll der Student selbst einzelne Stunden geben und zeigen, ob er sich
für den Beruf des Lehrers eignet; es kommt dabei nicht auf methodisch und fachlich richti-
gen Unterricht, sondern auf „natürliches Lehrgeschick und Kontakt mit den Schülern" an.
Der Hospitierende darf nicht selbständig unterrichten oder erzieherische Aufgaben überneh-
men; auch zu Vertretungen ist er nicht heranzuziehen. „Am Schluß der Hospitationszeit be-
raten der Schulleiter und die Lehrer, die den Studenten betreut haben, über dessen pädago-
gische Eignung. Der Schulleiter teilt ihm das Ergebnis mündlich mit und macht eine kurze
Aktennotiz darüber für die Schulakte. Bei offensichtlichem Versagen ist der Hospitierende
nicht darüber im unklaren zu lassen, daß er für den Lehrberuf ungeeignet erscheint. Ein
schriftliches Zeugnis wird nicht erteilt; es steht dem Schulleiter aber frei, bei besonde-
rer Eignung des Studenten von dieser Regelung abzuweichen." (III 3.4.4)
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Die — noch geltende — hamburgische Prüfungsordnung von 1948 sieht keinerlei Schulprakti-
kum vor (III 3.5.58).
In Hessen forderte man hingegen schon in der Prüfungsordnung von 1949 bei der Meldung
zur Wissenschaftlichen Prüfung, „daß der Bewerber während seiner Studienzeit drei Monate
den Schuldienst, davon mindestens einen Monat den an einer Höheren Schule, kennengelernt
hat" (III 3.6.5/2 § 5). In den 1951 dazu erlassenen Richtlinien wurde den Studierenden
„die Wahl der Anstalt" freigestellt; das heißt, es wurden — ausgenommen von vier Wochen an
einer Höheren Schule — auch Hilfsschule, Volksschule, Mittel- oder Realschule als gleichwer-
tig anerkannt. Als Zeitpunkt der Hospitationen waren die Sommerferien nach dem dritten, spä-
testens nach dem fünften Semester des Studiums verbindlich vorgeschrieben. Die Bewerbungen
sollten direkt an den Leiter der gewählten Schule gerichtet werden. „Ziel der Hospitation
ist es, den Studierenden in seine pädagogische Aufgabe in der Schule einzuführen. Er soll
die Schularbeit. . . nun von der Seite des Lehrers her kennenlernen, . . . die mannigfal-
tigen Schwierigkeiten, die mit dem von ihm gewählten Beruf verbunden sind, erfassen, sich
in ernster Selbstprüfung die Frage vorlegen, ob er der Aufgabe wirklich in jeder Hinsicht ge-
wachsen sein wird und den Rest seines Studiums nach den bei der Hospitation gemachten Er-
fahrungen einrichten. Sache des Leiters und der Lehrer der Schule ist es, ihm bei dieser Prü-
fung mit gutem Rat zur Seite zu stehen. Junge Menschen, bei denen von vornherein die man-
gelnde Eignung für den Lehrberuf zutage tritt, sind daraufhinzuweisen, daß sie besser daran
tun, sich im Interesse ihrer Zukunft rechtzeitig einem anderen Beruf zuzuwenden. Anderer-
seits wird den wirklich Berufenen diese Hospitationszeit zu einer Quelle der Anregung und
einer vertieften Auffassung ihres gesamten weiteren Studiums werden."
Die Hospitationszeit wurde in drei Abschnitte gegliedert:
1. eine „allgemeine Hospitation in den verschiedensten Fächern und Klassenstufen" wäh-

rend etwa eines Viertels der verfügbaren Zeit, nach einem „Hospitationsplan" mit „täglich
bis zu vier Stunden" und unter Mentoren, um die verschiedenen Arbeiten des Lehrers neben
der eigentlichen Unterrichtstätigkeit, wie häusliche Vorbereitung, Korrekturen, Berichte,
Elternberatung, fachliche Weiterbildung und andere Aktivitäten (Wanderungen, Landheimauf-
enthalte, Schulveranstaltungen), kennenzulernen;

2. Hospitationen bei den Fachlehrern; und
3. selbständige Lehrproben, möglichst an der Höheren Schule mit Unterstützung des Fach-

lehrers, nicht um methodische und didaktische Korrektheit des Unterrichts, sondern um natür-
liches Lehrgeschick und Verbindung mit den Schülern zu erweisen.

Auf keinen Fall darf der Studierende selbständig unterrichten oder erzieherische Aufgaben
übernehmen; auch zu Vertretungen darf er nicht herangezogen werden. Wie in Bremen sollte
— trotz der andersartigen Zielsetzung — am Schluß der Hospitationszeit der Schulleiter mit
den Lehrern, die den Studierenden betreut haben, über dessen pädagogische Eignung beraten
und „ihm dann in geeigneter Form das Ergebnis" mitteilen (III 3.6.4).
1954 wurde die Dauer der Hospitationszeit auf zwei Monate reduziert, davon mindestens einen
Monat an einer Höheren Schule (III 3.6.5/2 a).
In Niedersachsen führte man 1950 prinzipiell die „Teilnahme der Studierenden an Leben
und Arbeit der allgemeinbildenden Schulen" ein, ohne detailliertere Regelungen über den Ver-
lauf zu formulieren; die Studierenden sollten mindestens vier Wochen lang „während ihrer
Hochschulferien Leben und Arbeit der allgemeinbildenden Schulen (Volks-, Mittel- und Höhere
Schulen, Heimschulen und Landerziehungsheime) kennenlernen, damit sie sich schon während des
Studiums ein Urteil über ihre Eignung für den gewählten Beruf bilden können", und dazu am
Unterricht, an Wanderungen, Landschulaufenthalten und an allen Veranstaltungen, die das Ge-
samtleben der Schule betreffen, teilnehmen, jedoch keine selbständigen unterrichtlichen und
erzieherischen Aufgaben übernehmen. Eine Bescheinigung sollte lediglich Dauer und Art der
Betätigung angeben (III 3.7.4/1).
Im Oktober 1955 wurde nach den Empfehlungen der KMK von 1952 eine weitaus straffere Organi-
sation der nunmehr acht Wochen Praktikum eingeführt: Die Meldung sollte fortan „für Volks-
und Mittelschulen bei dem zuständigen Schulrat, für Berufs- und Berufsfachschulen bei dem
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zuständigen Regierungs- und Gewerbeschulrat, für Höhere Schulen bei dem Schulleiter" er-
folgen. Das Praktikum sollte nicht während des Semesters durchgeführt werden; selbständige
unterrichtliche und erzieherische Aufgaben blieben den Studierenden untersagt, jedoch war
ihre „Mitwirkung am Unterricht" vorgesehen. Bewertungen wurden weiterhin nicht erteilt
(III 3.7.4/2).
Erst im Juli 1957 wurde für „Bewerber, welche die Erste Lehrerprüfung an einer pädagogi-
schen Hochschule abgelegt haben", der Verzicht auf die vorgeschriebenen Schulpraktika aus-
gesprochen (III 3 JA/2 b). Im September folgte die Anerkennung von Schulpraktika in einem
anderen Bundesland mit vergleichbarer Art und Dauer (III 3 JA/2 c).
In Nordrhein-Westfalen führte man 1952 das „Schulpraktikum für Studierende, welche die
wissenschaftliche oder künstlerische Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen im Lande
Nordrhein-Westfalen ablegen und in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Höheren Schu-
len im Lande Nordrhein-Westfalen eintreten wollen", ein (III 3.8.4/1).
Nach der Prüfungsordnung von 1962 ist jedoch nur „gegebenenfalls die Bescheinigung über ein
abgeleistetes Schulpraktikum" gefordert (III 3.8.5678/5 § 17).
In Rheinland-Pfalz sind seit 1954 zwei mindestens vierwöchige Praktika vor Beginn des
fünften Semesters vorgeschrieben; in einem Ergänzungserlaß wird empfohlen, die beiden Schul-
praktika bereits nach dem zweiten Semester abzulegen, damit der „Studierende gegebenenfalls
einen Studienwechsel vornehmen kann". Prinzipiell sollen die Bewerbungen direkt an die Lei-
ter der Schulen gerichtet werden; für Volksschulen ist jedoch vorher die Genehmigung des zu-
ständigen Schulrates einzuholen. Während der Schulpraktika sollen die Studierenden zunächst
hospitieren, dann unter Anleitung des jeweiligen Fachlehrers für kurze Zeit den Unterricht
übernehmen. An Höheren Schulen in „Orten mit Bezirksseminaren" wurde die Ableistung des
Praktikums untersagt. Die abschließenden Bescheinigungen sollen Angaben über die Dauer des
Schulpraktikums und — im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern — „eine Beurteilung des
pädagogischen Geschicks" der Studierenden enthalten (III 3.9.4).
Im Saarland ist nach der Prüfungsordnung von 1964 „der Nachweis über mindestens zwei vier-
wöchige Schulpraktika, das erste an einer Volks- oder Mittelschule, das zweite an einer Hö-
heren Schule" vorgeschrieben (III 3.10.568 § 6).
In Schleswig-Holstein führte man bereits 1950 ein „Schulpraktikum von Studierenden für
den höheren Schuldienst" ein (III 3.11.4). Die Prüfungsordnung von 1961 verlangt, daß der
Bewerber nach dem dritten Studiensemester zwei Schulpraktika von je mindestens vier Wochen,
davon das eine an einer Volksschule, das andere an einer Höheren Schule abgeleistet hat
(III 3.11.5 §5).

3.5 Die Erste Staatsprüfung der Gymnasiallehrer

Die bereits für den Studiengang nachgewiesene weitgehende Homogenität und Stabilität be-
steht ebenso im formalen Verlauf der Ersten Staatsprüfung. In der Regel besteht sie aus
einer schriftlichen Zulassungsarbeit in einem (Haupt-)Fach beziehungsweise Zulassungsfach,
für das generell höhere Prüfungsanforderungen gestellt werden, einer nach Fächern ver-
schiedenen Anzahl von Klausurarbeiten und einer mündlichen Prüfung, bei der überwiegend
der fachwissenschaftliche Aspekt berücksichtigt wird, pädagogische beziehungsweise didak-
tische Fragen hingegen — aufgrund der bereits abgelegten pädagogisch-philosophischen Vor-
prüfung — so gut wie nicht mehr berührt werden müssen.
Nicht berücksichtigt werden können hier die Änderungen hinsichtlich der inhaltlichen Anfor-
derungen, die für die einzelnen Prüfungsfächer teils inhaltliche Beschränkungen, teils all-
gemeinere Fassungen zur Folge hatten; hierzu sind einerseits die amtlichen Normierungen we-
nig aussagekräftig, andererseits ist gerade in diesem Bereich die Kluft zwischen normativen
Forderungen und faktischen Verfahrensweisen in der Prüfungssituation wohl besonders groß.
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Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde in einer Bekanntmachung vom 6. Mai 1958 unterschieden zwischen
Prüfungen im „Grundfach" und in ,,Beifächern", für die jeweils die Angabe eines bevorzug-
ten Teilgebietes gefordert wurde. Die wissenschaftliche Hausarbeit war im „Grundfach" an-
zufertigen beziehungsweise durch „eine Dissertation oder eine andere als Ersatz für die
schriftliche Hausarbeit in Betracht kommende wissenschaftliche Arbeit" substituierbar
(III 3.1.5/2).
Nach der 1959 erlassenen Prüfungsordnung sollte frühestens im siebenten Studienhalbjahr aus
einem der Prüfungsfächer oder Zulassungsfach — ausgenommen Russisch und Leibesübungen — das
Thema für die Zulassungsarbeit gestellt werden. Wurde diese Arbeit nicht mit „ausreichend"
bewertet, so konnte „einmal eine neue Aufgabe gestellt" werden, ohne daß dies Konsequen-
zen für das Gesamtergebnis hatte (§ 4). Im Zulassungsfach und dem zweiten Fach sollte der
Bewerber „die wissenschaftlichen Grundlagen des Faches . . . beherrschen und die wichtig-
sten Probleme der gegenwärtigen Forschung dieses Faches kennen" und dies in Klausuren nach-
weisen, bei denen „alle Bewerber desselben Prüfungsamtes und desselben Faches die gleichen
Aufgaben" erhalten. In den Prüfungsfächern wurden je Fach jeweils zwei vier- beziehungs-
weise fünfstündige Klausuren, in den Zusatzfächern je eine vierstündige Klausur verlangt.
Für die mündlichen Prüfungen sollte kein Anspruch auf Zuweisung zu einem bestimmten Prüfer
bestehen und die Prüfung in einem Fach auf zwei Prüfer verteilt werden können (§ 11). Eine
Beschränkung „auf die vom Bewerber angegebenen Spezialgebiete" wurde in den allgemeinen
Richtlinien für die mündliche Prüfung ausdrücklich ausgeschlossen (Teil B, Abs. II); bei
der Bewerbung sollte „dem Ergebnis der mündlichen Prüfung besondere Bedeutung" zukommen
(§ 12).
In das Gesamtergebnis der Prüfung ging die Teilprüfung in Philosophie mit einfacher Gewich-
tung ein, verglichen mit fünffacher im Zulassungsfach, vierfacher im zweiten Fach und zwei-
facher in den übrigen Fächern; „das Ergebnis einer zusätzlichen Prüfung in Erziehungswis-
senschaft bleibt bei der Ermittlung der Gesamtnote außer Betracht" (III 3.1.568/3 § 14).
Durch die Prüfungsordnung von 1966 wurde die Anfertigung der Hausarbeit auf sechs Monate
in den naturwissenschaftlichen Fächern, vier Monate in den übrigen Fächern befristet (§ 8),
zugleich wurde die Themenstellung durch einen vom Bewerber gewählten Hochschullehrer als
Prüfer sowie die Entscheidung der „zuständigen Institute" über die Reihenfolge der wissen-
schaftlichen Arbeit und der mündlichen Prüfung bestimmt. Während nach Prüfungsordnung von
1959 die Anerkennung von Diplomprüfungsarbeiten als Ersatz für die Zulassungsarbeit als Aus-
nahme galt, sollten fortan eine Dissertation, Diplom- oder Magisterarbeit aus einem der Prü-
fungsfächer als wissenschaftliche Arbeit anerkannt werden (§8). Verschärft wurden die Be-
stimmungen über die Bewertung nicht ausreichender beziehungsweise nicht fristgerecht einge-
reichter Hausarbeiten: „Erfüllt auch die zweite Arbeit nicht diese Bedingungen, so ist
die Prüfung nicht bestanden; eine Wiederholung der Prüfung ist in diesem Fall auch mit neuer
oder geänderter Fächerverbindung nicht möglich" (§ 8). Klausurarbeiten wurden für die Fä-
cher Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Leibeserziehungen fallengelassen; in den Fä-
chern Deutsch, Geschichte und Politische Wissenschaften reduzierte man die Anzahl von
bisher zwei auf nun eine Klausur (§§ 21 bis 38). Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt im
„Hauptfach" weiterhin eine Stunde, wurde aber im „Nebenfach" auf 45 Minuten verkürzt
(III 3.1.5/4 § 10).

Bayern

In Bayern haben prinzipiell auch „Prüfungen für das Lehramt an den Höheren Schulen . . .
Wettbewerbscharakter" (III 3.2.58/2 § 3). Nach der Prüfungsordnung von 1959 soll das Thema
der Zulassungsarbeit „spätestens zwei Semester vor der Meldung zur Prüfung" erbeten wer-
den; für die Anfertigung wurde keine Frist gesetzt (§ 16); vor Festsetzung der Note soll ein

131



Kolloquium über das Gebiet der Hausarbeit mit dem Prüfling stattfinden, ein zweites Mit-
glied des Prüfungsausschusses kann zur Beurteilung herangezogen werden. Als Ersatz für die
Zulassungsarbeit sollten eine Dissertation und nur in den Fächern Mathematik, Physik oder
Chemie auch eine Diplomarbeit gelten (§ 16). Bei Zwei-Fächer-Verbindungen ist die Prüfung
insgesamt in einem Prüfungstermin abzulegen; in Drei-Fächer-Verbindungen kann sie geteilt
werden. Die erste Teilprüfung muß jedoch in jedem Fall das Zulassungsfach und ein weiteres
Fach umfassen; die zweite Teilprüfung ist in dem auf die erste Teilprüfung folgenden Jahr
abzulegen (§ 18).
Eine bevorzugte Stellung nehmen in der bayerischen Prüfungsordnung Klausurarbeiten ein. Nach
Fächern und Schwerpunkten verschieden werden in der Regel zwei bis vier Klausuren von je
drei bis vier Stunden Dauer verlangt, bei denen die Prüfungsaufgaben für alle Prüflinge ein-
heitlich gestellt werden. Das Verfahren ist in Ausführungsbestimmungen detailliert geregelt
(III 3.2.58/2 a). Die Klausuren werden von zwei Prüfern verschiedener Hochschulorte bewer-
tet (§§ 19 und 20). Für die mündlichen Prüfungen wurden nach Fächern, Schwerpunkten und Teil-
gebieten differenzierte Einzelprüfungen vorgeschrieben, deren Gesamtdauer zwischen einer
und zwei Stunden liegt und die „auf mehrere Tage verteilt werden" sollen (§ 21).
In jeder mündlichen Prüfung muß ein Beisitzer des gleichen Faches anwesend sein und mit-
wirken (§21). Für die „Bildung der Fachnoten" wurden spezielle „Bewertungsvorschriften"
erlassen (§ 22). Zur Verbesserung der Prüfungsnote kann die Prüfung einmal wiederholt wer-
den, der Antrag ist spätestens drei Monate nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stel-
len. „Der Prüfling hat die Wahl, welches Prüfungsergebnis er gelten lassen will; die Wahl-
möglichkeit bezieht sich gegebenenfalls auch auf die Teile der Prüfung." (§ 27)
Seit 1965 gilt auch eine als ausreichend befundene schriftliche Hausarbeit für die Magister-
prüfung als Äquivalent für die Zulassungsarbeit (III 3.2.5/2 g). Im November 1966 erleich-
terte man die freiwillige Wiederholung zur Verbesserung der Prüfungsnote, indem nunmehr
„die betreffende Prüfung oder die Prüfung in einem einzelnen Fach einmal" wiederholt wer-
den kann (III 3.2.5/2 k). Im April 1967 wurde für verschiedene Fächer die Möglichkeit, für
Klausurarbeiten mehr als die vorgeschriebene Themenzahl zur Wahl zu stellen, gegeben (III
3.2.5/21).

Berlin

Die Berliner Prüfungsordnung von 1958 bestimmt als Prüfer Hochschullehrer und Schulmänner;
die Aufgabe für die schriftliche Hausarbeit stellt der Präsident des Prüfungsamtes nach Vor-
schlag des Fachprüfers. Sie ist innerhalb von vier Monaten anzufertigen. Als Ersatz gelten
eine Dissertation und in Ausnahmefällen auch eine mindestens mit „ausreichend" be-
wertete Diplomarbeit, „sofern die Abhandlung ihrem Gegenstande nach als Prüfungsarbeit für
das Lehramt an Oberschulen Wissenschaftlichen Zweiges . . . geeignet ist" (§ 15). In den
Prüfungsfächern werden ein oder zwei jeweils vierstündige „Aufsichtsarbeiten" verlangt
(§§16 und 27 bis 37). In jedem findet eine in der Regel einstündige mündliche Prüfung statt,
in der die Gebiete, mit denen sich der Prüfling vorzugsweise befaßt hat, besonders zu be-
rücksichtigen sind, jedoch darf sich die Prüfung nicht auf diese Gebiete beschränken (§ 18).
Bei der Feststellung der Gesamtnote sind „die Note der Hausarbeit, die Fachnoten, die Ge-
samtnote der Allgemeinen Prüfung und der Gesamteindruck von der wissenschaftlichen Durchbil-
dung des Prüflings zu berücksichtigen. Die Gesamtnote der Allgemeinen Prüfung hat das glei-
che Gewicht wie eine Fachnote" (§ 20). „Vom künftigen Lehrer wird erwartet, daß er sich
schon während seiner Studienzeit auch mit den wichtigsten Problemen und Tatbeständen des po-
litischen Lebens und mit den Grundfragen seiner Lehrer- und Erziehungstätigkeit beschäftigt
hat." (III 3.3.5/1 §§3 und 23)
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Hamburg

In Hamburg bestimmt nach der 1948 erlassenen Prüfungsordnung in der Fassung von 1951 für die
schriftliche Hausarbeit der Vorsitzende des Prüfungsamtes das Mitglied, das die Aufgabe vor-
zuschlagen und die Arbeit zu beurteilen hat; für die Anfertigung der Arbeit wird eine Frist
von vier Monaten, eventuell eine Nachfrist von sechs Wochen bewilligt; wird die Frist nicht
innegehalten, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Ersatzweise kann ,,in Ausnahmefällen"
eine Dissertation beziehungsweise „für die Fächer Mathematik, Physik, Chemie eine von ei-
ner deutschen Technischen Hochschule als ausreichend für die Verleihung der Dr.-Ing.-Würde
angenommene wissenschaftliche Abhandlung oder eine als ausreichend befundene Diplomarbeit"
anerkannt werden (III 3.5.5 a § 10).
Außerdem hat jeder Kandidat mindestens zwei schriftliche Arbeiten unter Aufsicht anzuferti-
gen; die Festsetzung der Fächer erfolgt durch den Vorsitzenden des Prüfungsamtes;,,in jeder
Sprache müssen jedoch zwei Arbeiten geschrieben werden". Erst nach Abschluß des schrift-
lichen Teils folgt die Entscheidung über die Zulassung zur mündlichen Prüfung, die außer bei
ungenügenden Ergebnissen in der Hausarbeit beziehungsweise den Klausuren und anderen zu ver-
sagen ist, „wenn an der sittlichen Unbescholtenheit des Kandidaten sich nachträglich be-
gründete Zweifel ergeben haben" oder „wenn nachträglich bekanntgeworden ist, daß der Kan-
didat durch Wort, Schrift oder Tat die Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung mißbraucht" (§ 11).
Die Prüfungszeit für jedes Fach beträgt in der Regel eine Stunde (§ 13). Bei der Bewertung
können innerhalb desselben Faches Mängel in einem Teil der Prüfung durch mindestens gute
Leistungen in einem anderen Teil ausgeglichen werden (§ 14).
Am 24. November 1967 wurden Prüfungsanforderungen für das Fach „Sozialkunde" in die Prü-
fungsordnung aufgenommen (III 3.5.5 b).

Hessen

Die hessische Prüfungsordnung von 1948 sah eine Unterscheidung der Lehrbefähigungen nach
Klassenstufen vor: Bei Zwei-Fächer-Verbindungen mußten in beiden Fächern „die Prüfungs-
anforderungen der Oberstufe" erfüllt werden, bei Drei-Fächer-Verbindungen hingegen nur in
mindestens zwei davon (III 3.6.5/2 § 1). Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern waren
zwei schriftliche Hausarbeiten vorgesehen; als Hauptarbeit eine Aufgabe aus einem der wis-
senschaftlichen Fächer für die Oberstufe, als zweite Arbeit eine aus Philosophie, Pädagogik
oder Politik nach Wahl. Die Arbeiten sollten „wissenschaftliches Urteil und Verfahren sowie
die Fähigkeit zu geordneter Darstellung in gepflegter Sprache zeigen". Ebenfalls im Gegen-
satz zu anderen Bundesländern wurde die Abfassung „in allen Fächern in deutscher Sprache"
verlangt. Für die Anfertigung beider Arbeiten wurde eine Frist von vier Monaten gesetzt;
eine „Nachfrist" von sechs Wochen wurde auf Antrag hin zugelassen. Eine Dissertation oder
Diplomarbeit sollte nur als Äquivalent für eine der beiden Arbeiten gelten können.
Darüber hinaus wurde in jedem Fall vor der mündlichen Prüfung mindestens eine schriftliche
Arbeit unter Aufsicht in höchstens vier Stunden gefordert; für „Alte Sprachen" wurde eine
„Übersetzung aus dem Deutschen in die Fremdsprache" ausdrücklich untersagt (§ 9). Wie in
Hamburg war eine Zurückweisung von der mündlichen Prüfung vorgesehen, „wenn nach den
schriftlichen Arbeiten eines Bewerbers bereits feststeht, daß ein ausreichendes Ergebnis der
Prüfung nicht zu erwarten ist" beziehungsweise „wenn sich nachträglich an der sittlichen
Unbescholtenheit des Bewerbers begründete Zweifel ergeben haben" (§ 10).
Die mündliche Prüfung sollte in der Regel in einer Woche, die Gesamtprüfung in einem Monat
beendet sein. Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung konnte „einem Bewerber die Lehrbefähi-
gung für die Oberstufe auch dann zugesprochen werden, wenn er in seiner Meldung diese Stufe
nicht erstrebt hat" (§ 13). Aus den allgemeinen Prüfungsanforderungen ergab sich die For-
derung nach Schwerpunkt-Prüfungen in vom Bewerber angegebenen Gebieten, in denen Methode
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und Probleme ernsthaft erarbeitet und wissenschaftliche Hilfsmittel gründlich angeeignet
werden sollten: „Ganz besonders ist darauf zu achten, ob der Kandidat einen Blick für die
bildenden Kräfte seiner Fächer hat." Ein reines Abfragen von Wissenstatsachen ist unzu-
lässig.
1960 wurde durch eine Änderungsverordnung die Allgemeine Prüfung in Philosophie, Pädagogik
und Politik als „Vorprüfung" verselbständigt. Die Frist für die „fachwissenschaftliche
Hauptarbeit" wurde auf zehn Wochen, die zulässige „Nachfrist" auf vier Wochen verkürzt.
Für die Hausarbeit im Rahmen der Vorprüfung legte man die Frist auf zwei Monate, die zu-
lässige Nachfrist auf „höchstens drei Wochen" fest (III 3.6.5/2 a).
Seit 1965 verzichtete man auf die Hausarbeit im Rahmen der Allgemeinen Prüfung und be-
schränkte sie auf eine 45 Minuten dauernde mündliche Prüfung (III 3.6.5/2 g). Im gleichen
Jahre wurde generell die Zwei-Fächer-Kombination eingeführt und damit zugleich die Möglich-
keit einer Prüfung für nur die unteren Klassenstufen abgeschafft (III 3.6.5/2 h).

Niedersachsen

Nach der 1950 in Niedersachsen erlassenen Prüfungsordnung in der Fassung von 1964 muß dem
Prüfungsausschuß „nach Möglichkeit" mindestens ein Hochschullehrer angehören. Für die An-
fertigung der schriftlichen Hausarbeit wird eine Frist von vier Monaten, in den naturwissen-
schaftlichen Fächern bei experimentellen Arbeiten auf Antrag eine Frist von sechs Monaten
gewährt (§ 16); vier Wochen Nachfrist können bewilligt werden. Eine Dissertation beziehungs-
weise in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie eine Diplomarbeit kann anstelle der Haus-
arbeit treten (§ 16).
Der Vorsitzende des Prüfungsamts stellt für jeden Kandidaten die Fächer fest, in denen
schriftliche Arbeiten unter Aufsicht anzufertigen sind: Sie sind „stets erforderlich im
Deutschen, in den Fremdsprachen und in der Mathematik. . . . In Physik, Chemie, Biologie
und Erdkunde kann auf eine Arbeit unter Aufsicht verzichtet werden, wenn ein Gutachten ei-
nes Mitglieds des Prüfungsamtes über die Bewährung des Kandidaten bei einer für diesen Zweck
angesetzten wissenschaftlichen Veranstaltung vorliegt (zum Beispiel Experimentalvorträge
und Referate mit anschließender wissenschaftlicher Aussprache und Exkursionen, soweit der
Kandidat bei ihrer Durchführung Aufgaben selbständig gelöst und schriftlich darüber berich-
tet hat." (§ 17) Nicht ausreichende Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungen können eine
Zurückweisung von der mündlichen Prüfung zur Folge haben (§ 18).
Die mündliche Prüfung soll innerhalb einer Woche durchgeführt werden; die Prüfungszeit be-
trägt in jedem Fach im allgemeinen eine Stunde. „Gegebenenfalls bestimmt der Vorsitzende
des Prüfungsamtes die Aufteilung der Prüfung in einem Fach auf mehrere Prüfer und setzt die
Zeit für jedes Teilgebiet fest." (III 3.7.5/1 § 20)

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen beinhaltet die Prüfungsordnung von 1962 für die schriftliche Haus-
arbeit die Stellung der Aufgabe durch den ersten Prüfer des betreffenden Faches auf An-
forderung des Vorsitzers, eine Frist von vier Monaten (bei körperbehinderten Prüflingen auf
Antrag fünf Monaten) und die Möglichkeit einer Nachfrist bis zu sechs Wochen sowie die Er-
setzbarkeit der schriftlichen Hausarbeit durch „eine Arbeit, mit der der Bewerber einen
akademischen Grad erworben hat" (III 3.8.5678/5 § 19). In den Arbeiten unter Aufsicht sol-
len die Prüflinge „den Besitz eines hinreichenden Maßes von Kenntnissen und Fähigkeiten
eines künftigen Lehrers an Höheren Schulen" nachweisen. Als Arbeitszeit gilt in der Regel
vier Stunden (§ 22). Die mündliche Prüfung — spätestens am Ende des der Abgabe der Hausar-
beit folgenden Semesters — soll nicht allein den Wissensstand ermitteln, sondern auch die
geistigen Fähigkeiten des Prüflings: „Die Prüfung soll in der Regel von einem Text, einer
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Quelle, einer größeren Aufgabe ausgehen und dem Prüfling Gelegenheit geben, sich in zusam-
menhängender Rede zu äußern. Einer besonderen Interessenrichtung des Prüflings soll in der
mündlichen Prüfung Rechnung getragen werden." Die Dauer beträgt in einem wissenschaftlichen
beziehungsweise künstlerischen Unterrichtsfach eine Stunde, im „Beifach" oder Zusatzfach
45 Minuten (§ 23).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wird nach der Prüfungsordnung von 1954 in der Fassung von 1965 zwischen
„Prüfungsfächern" und „Zusatzfächern" unterschieden sowie bei den Prüfungsfächern zwi-
schen dem ersten Fach und dem zweiten beziehungsweise dritten: Im ersten Fach werden „ein
gründliches Fachstudium und vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse" verlangt, in den übri-
gen die „wissenschaftliche Kenntnis", die ihn „den Anforderungen des Unterrichts in die-
sen Fächern auf jeder Stufe der Höheren Schule gerecht zu werden" befähigen (III 3.9.5/2
§ 18). Eine Diplomprüfung in einem Prüfungsfach kann als Prüfung im ersten Prüfungsfach an-
erkannt werden (§ 19), eine Dissertation als Ersatz für die Hausarbeit. Im ersten Fach er-
hält der Kandidat eine wissenschaftliche Aufgabe als Hausarbeit, für deren Anfertigung eine
Frist von vier Monaten gewährt wird; in den naturwissenschaftlichen Fächern kann nach dem
Vorschlag des Fachvertreters Verlängerung der Frist von dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes
gewährt werden. Bei langwierigen Voruntersuchungen kann das Thema bereits vor der Meldung
zur fachwissenschaftlichen Prüfung gestellt werden.
In der Mehrzahl der Prüfungsfächer werden je zwei meist dreistündige Klausurarbeiten ver-
langt; die Anzahl kann um eine vermindert werden, wenn in diesem Fach bereits die wissen-
schaftliche Hausarbeit geschrieben wurde (§ 25). In der mündlichen Prüfung beträgt die Dauer
in jedem Prüfungsfach eine Stunde, in jedem Zusatzfach dreißig Minuten (§27). Für die In-
halte der Prüfungen liegen nach Stellenwert des jeweiligen Faches (erstes oder zweites Fach)
differenzierte Anforderungen vor (§ 22).

Saarland

Im Saarland wird nach der Prüfungsordnung von 1964 eine wissenschaftliche Abhandlung ver-
langt, deren Thema durch das Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; Kandidaten der neueren
Fremdsprachen schreiben die wissenschaftliche Abhandlung im allgemeinen in der Sprache ihres
Faches. Für die Anfertigung gelten sechs Monate Frist, die auf Antrag um vier Wochen, in be-
sonderen Fällen um acht Wochen verlängert werden kann. Als gleichwertig wird eine „wissen-
schaftliche Arbeit" anerkannt, „mit der der Kandidat einen akademischen Grad erworben
hat" (III 3.10.568 § 14). Jeder Kandidat hat in jedem Fach Klausurarbeiten anzufertigen. An-
gekündigte „Prüfungsanforderungen", aus denen Anzahl und Dauer hervorgehen sollten (§ 16),
wurden jedoch nicht mit veröffentlicht. Ein Ausgleich zwischen den Ergebnissen der Klausur-
arbeiten ist in einem Fach möglich, zwischen verschiedenen Fächern nicht statthaft. Ungenü-
gende Klausurarbeiten können nicht ausgeglichen werden (§ 17). Die Dauer der mündlichen Prü-
fung beträgt je Fach sechzig Minuten (§ 18).
Durch eine Änderungsverordnung vom 20. April 1967 wurde die Anerkennung einer bereits abge-
legten „Hochschulprüfung" als „Prüfung in einem Fach" verankert (III 3.10.568 a).

Schles wig-H olstein

In Schleswig-Holstein legte man in der 1961 erlassenen Prüfungsordnung eine schriftliche
Hausarbeit aus dem ersten Prüfungsfach fest, für deren Anfertigung vier Monate Frist galten;
eine Nachfrist konnte bis zu sechs Wochen bewilligt werden. Ersatzweise können eine Disser-
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tation oder ausnahmsweise eine Diplomarbeit angenommen werden (III 3.11.5 §§ 21 und 22). Für
jeden Prüfling wurden die Fächer festgelegt, in denen vierstündige schriftliche Arbeiten un-
ter Aufsicht anzufertigen sind.
Die mündliche Prüfung sollte in der Regel innerhalb zwei Wochen abgeschlossen sein. In ihr
sind die Gebiete, mit denen sich der Prüfling vorzugsweise befaßt hat, zu berücksichtigen,
jedoch darf sich die Prüfung nicht auf diese Gebiete beschränken. Für die Hauptfächer be-
trägt die Prüfungszeit in der Regel eine Stunde, für ein drittes Fach sowie Zusatzfächer be-
ziehungsweise ein zusätzliches wissenschaftliches Fach jeweils 45 Minuten (§ 27).

3.6 Berufspraktische Ausbildung in der Schule in der Zweiten Phase

Ungleich zur Ausbildung der Volks- und Realschullehrer beschloß die Ständige Konferenz der
Kultusminister der Länder bereits am 20. Mai 1954 verbindlich die bereits dargestellen
„Grundsätze zur Ordnung der pädagogischen Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien (Vorbe-
reitungsdienst)", die eine vergleichsweise einheitliche Einführung der Hochschulabsolven-
ten in die Praxis der Schulwirklichkeit zur Folge hatten.
Die Bundesländer sind diesen Grundsätzen im wesentlichen mit geringen Modifikationen ge-
folgt. Allerdings werden den Referendaren praktisch in weit stärkerem Umfang als in den
„Grundsätzen" vorgesehen — zum Teil aufgrund von Lehraufträgen — selbständige Unterrichts-
aufgaben übertragen, während andererseits vielfach die Betreuung ihres Unterrichts auf die
— teilweise benoteten — Probestunden beschränkt bleibt. In jüngster Zeit deuten sich in
einzelnen Bundesländern Tendenzen zur Verkürzung des Vorbereitungsdienstes, verbunden mit
einer Intensivierung der Ausbildung und gleichzeitigen Entlastung von Unterrichtsverpflich-
tungen, an, die nicht zuletzt durch zunehmenden Lehrermangel an Gymnasien verursacht sein
dürften. Außerdem erfolgt vermehrt auch eine Zulassung von Bewerbern, die anstelle der Staats-
prüfung eine Diplom-Prüfung abgelegt haben.
Um diesen Wandel zu kennzeichnen, seien im folgenden jeweils nur die seitdem erlassenen Aus-
bildungsordnungen beziehungsweise ihre Änderungen verglichen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg war nach der Ausbildungsordnung vom 19. März 1959 die Zulassung zum
Vorbereitungsdienst beschränkt auf Bewerber, die die Wissenschaftliche oder Künstlerische
Prüfung für das Lehramt an Gymnasien bestanden und ein je vierwöchiges Schulpraktikum an ei-
ner Volksschule und an einem Gymnasium abgeleistet haben, die in der Regel „nicht älter als
32 Jahre" waren und die genannten Prüfungen vor nicht mehr als drei Jahren abgelegt hatten
(III 3.1.678/1 § 2); die Zulassung konnte unter anderem versagt werden, wenn die Eltern des
Bewerbers ihren ständigen Wohnsitz nicht in Baden-Württemberg haben (§ 2). Die prinzipiell
zweijährige Dauer konnte bei Vorliegen einer gleichwertigen pädagogischen Ausbildung oder
Tätigkeit verkürzt werden. Die Seminar-Ausbildung war auf mindestens die Dauer eines Jahres
(drei Tertiale) festgelegt, während derer die Unterrichtsverpflichtung „wöchentlich bis zu
acht Stunden" betragen sollte; während der übrigen Zeit betrug sie wöchentlich bis zu 14
Stunden. In den Übergangsbestimmungen wurde bereits eine auf fünf Jahre befristete Verkür-
zung des Vorbereitungsdienstes auf ,,fünf Tertiale", das heißt ein Jahr und acht Monate,
verankert (§ 25).
In der Neuregelung vom 26. Juli 1967 wurde die Bindung der Zulassung an die Landeszugehörig-
keit der Eltern fallengelassen, für Schwerbeschädigte das Höchstalter auf vierzig Jahre
festgelegt und neu auf Antrag auch eine Zulassung aufgrund einer außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland abgelegten äquivalenten Prüfung ermöglicht (III 3.1.678/2 § 2). In Über-
gangsbestimmungen wurde die - weiterhin prinzipiell zweijährige - Dauer abermals für fünf
Jahre zusätzlich verkürzt: auf vier Tertiale für ,,Gymnasiallehreranwärter" (die nach min-
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destens sechs Semestern Studiendauer die „kleine Facultas" erworben hatten) und auf drei
Tertiale für „Studienreferendare" (mit dem üblichen Hochschulabschluß) sowie auf ein Ter-
tial anstelle der vorgeschriebenen drei Tertiale für Bewerber, die nach Abschluß der Päd-
agogischen Prüfung für das Lehramt an der Unter- und Mittelstufe der Gymnasien durch eine
zusätzliche Wissenschaftliche Prüfung in einem beziehungsweise zwei Hauptfächern die Lehrbe-
fähigung auch für die Oberstufe der Gymnasien erwerben wollten. Während der Gültigkeit die-
ser Übergangsregelungen beträgt die Unterrichtsverpflichtung generell „acht Stunden wöchent-
lich". Auch die Altersbegrenzung für die Zulassung wurde für fünf Jahre auf vierzig Jahre
für alle Bewerber heraufgesetzt (§ 37).

Bayern

In der bayerischen Seminarordnung vom 28. Juni 1957 wurde die „zweijährige Seminarausbil-
dung" noch als im Erprobungszustand gekennzeichnet; insbesondere die Ausbildung an den
„Zweigschulen" war noch nicht „uneingeschränkt" realisiert (III 3.2.7/2, Präambel). In-
tendiert war eine Dreiteilung der „Seminarausbildung" in einen ersten Abschnitt an einer
sogenannten „Seminarschule", an der das Pädagogische Seminar eingerichtet war, einen zwei-
ten Abschnitt an einer vom Seminar unabhängigen „Zweigschule" und einen dritten Abschnitt
wieder an der „Seminarschule". Während des zweiten Abschnittes sollten die Referendare bei
Bedarf auch als „Unterrichtsaushilfen" in sogenannten „Einsatzschulen" Verwendung fin-
den; auch ein mehrmonatiger Einsatz in Schülerheimen sollte in diesen Abschnitt fallen
(§ 9). Die „Ausbildung im Unterrichten" begann mit Hospitationen in allen Fächern auf ver-
schiedenen Stufen (§ 14), die die ganze Ausbildungsdauer begleiten und auch Unterricht an
fremden Schulen und an Schulen aller anderen Gattungen, vor allem an Volksschulen umfassen
sollten (§ 16); der Hauptzweck dieser Unterrichtsversuche war Gewinn an Sicherheit im Auf-
treten vor einer Schulklasse. Nach einer Übergangszeit mit „ganzen Unterrichtsstunden"
sollten die Referendare schließlich „mit Lehraufgaben betraut werden, die mehrere Unter-
richtsstunden umfassen" und ungefähr nach dem dritten Ausbildungsmonat zusammenhängenden
Unterricht in einem oder mehreren Lehrfächern ihrer Gruppe bis zum Höchstmaß von sechs Wo-
chenstunden übernehmen (§ 14). Bei regelmäßig anzusetzenden und benoteten „Lehrproben"
sollten außer dem Seminarlehrer und gegebenenfalls dem Fachlehrer der Klasse die Seminar-
teilnehmer der betreffenden Fächergruppe zugegen sein (§ 15). Die Seminarteilnehmer sollten
„nach entsprechender Belehrung in Fühlungnahme mit dem Fach- beziehungsweise Seminarlehrer
die Befugnisse der ordentlichen Lehrkräfte" ausüben; „im Laufe der Ausbildung sind die Se-
minarteilnehmer auch in die Geschäfte des Klaßleiters einzuführen" (§ 17). Mitwirkung
bei Schullandheim-Aufenthalten, Sportveranstaltungen, Wandertagen und Lehrwanderungen sowie
bei Schulfeierlichkeiten gehörten zum Ausbildungsprogramm.
In dem einjährigen Ausbildungsabschnitt an „Zweigschulen" sollte der Ausbildungscharakter
der Tätigkeit der Referendare weniger in Erscheinung treten. Dort sollten sie bis zu höch-
stens zwölf Wochenstunden in ihren Fächern im selbständigen Unterricht eingesetzt werden,
außerdem zur „Unterrichtsaushilfe", solange „an den staatlichen Höheren Schulen Mangel
an Planstellen und an nichtstaatlichen Höheren Schulen in einzelnen Fächerverbindungen Man-
gel an Lehrkräften besteht". Auch dabei sollten Studienreferendare nicht mehr als zwölf
Wochenstunden Aushilfsunterricht erteilen; soweit das nicht realisierbar schien, sollten sie
im Rahmen eines „Beschäftigungsauftrages" mit 16 bis 18 Wochenstunden eingesetzt werden,
die mit Rücksicht auf die Ausbildung in keinem Fall überschritten werden durften. Referen-
daren mit dem Fach „Deutsch" sollten in keinem Fall mehr als zwei Deutsch-Klassen übertra-
gen werden, solchen mit den Fächern Physik oder Chemie in keinem Fall mehr als drei Physik-
beziehungsweise Chemieklassen (§ 23). Ein „Betreuungslehrer" sollte die Referendare in die
Gegebenheiten der jeweiligen „Zweigschulen" einführen und ihren Unterricht besuchen, um
sich von Unterrichtserfolg und persönlichem Auftreten zu überzeugen.
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Als Folge einer Revision der Prüfungsordnung wurde 1959 die bislang geltende Altersbegren-
zung auf 32 Jahre bei Beginn der Ausbildung aufgehoben (III 3.2.7/2 a).
1961 modifizierte man einen Beschluß der Kultusministerkonferenz zur Anrechnung von Assisten-
tentätigkeiten an ausländischen Schulen für Bayern dahingehend, daß die Assistententätigkeit
nur auf den dritten Ausbildungsabschnitt der pädagogischen Ausbildung angerechnet werden,
auf den ersten und zweiten Ausbildungsabschnitt aber nicht verzichtet werden könne. „Die
Pädagogische Prüfung kann also um drei bis vier Monate vorverlegt werden, und zwar
1. wenn der Studienreferendar einen entsprechenden Antrag stellt, und
2. wenn der Seminarvorstand die Vorverlegung aufgrund der Bewährung des Studienreferen-

dars in den beiden ersten Ausbildungsabschnitten empfiehlt beziehungsweise keine Bedenken
dagegen erhebt." (III 3.2.6/7)

In einer Neufassung der Ausbildungsordnung vom 10. April 1964 wird hinsichtlich der Aus-
bildung in den Schulen von den dargestellten Bestimmungen kaum abgewichen (III 3.2.7/3).
Im Januar 1966 wurde durch Erlaß die Möglichkeit geschaffen, auch unabhängig von eventuell
geplanten Auslandsaufenthalten die Pädagogische Prüfung vorzeitig, und zwar nach Abschluß
des zweiten Ausbildungsabschnittes abzulegen (III 3.2.7/3 a und b). Im September 1968 wur-
den die Studienreferendare im Erholungsurlaub den übrigen Lehrern gleichgestellt, während
bei längerem anderweitigen Urlaub oder Krankheit der betreffende Ausbildungsabschnitt even-
tuell zu wiederholen war (III 3.2.7/3 c).
Eine im November 1968 veröffentlichte „Entschließung über Unterhaltszuschüsse, Vergütungen
bei Beschäftigungsaufträgen und den Einsatz der Studienreferendare im zweiten Ausbüdungsab-
schnitt" (III 3.2.6/8 b) diente im wesentlichen der genaueren Regulierung und Kontrolle der
Ausbildungserfolge der Referendare; bei „fortgesetzt unzureichenden Leistungen" oder
nichtbestandenen Prüfungen sollte der Unterhaltszuschuß bis auf einen Mindestbetrag herab-
gesetzt werden; Beschäftigungsaufträge sollten von den Leitern der staatlichen „Einsatz-
schulen" beziehungsweise den Seminarvorständen der nichtstaatlichen „Einsatzschulen" er-
teilt werden, wobei die Regierung die Referendare entsprechend dem „gemeldeten Bedarf" auf
die Schul- und Seminarbezirke aufteilte, diese also nicht nur als noch Auszubildende, son-
dern auch schon als selbständige Lehrkräfte eingeplant wurden und „als volle Arbeitskraft
zur Stellvertretung, Aushilfe oder Erledigung besonderer Dienstgeschäfte verwendet" wurden;
bei Beschäftigung in einem Heim wurden zwei Heimstunden einer Unterrichtsstunde gleichge-
setzt.

Berlin, Bremen, Hamburg

In Berlin ist prinzipiell eine Gleichbehandlung aller Lehrergruppen während der Referendar-
ausbildung vorgesehen. Es kann deshalb auf die Darstellung in Kapitel 1.6 verwiesen werden.
In Bremen erließ man im März 1962 eine gemeinsame „Ordnung des Vorbereitungsdienstes für
das Lehramt an Gymnasien und für das Lehramt an Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen der
Freien Hansestadt Bremen", durch die erst die entsprechenden Bestimmungen aus den dreißiger
und vierziger Jahren endgültig aufgehoben wurden. Der Vorbereitungsdienst wurde auf zwei
Jahre befristet, wobei auf Antrag des Referendars eine Verlängerung um höchstens ein Jahr
oder eine Verkürzung um höchstens ein halbes Jahr vorgesehen war. Die Ordnung regelt ledig-
lich den formalen Rahmen der Ausbildung und enthält keinerlei Hinweise auf die Ausgestal-
tung (III 3.4.6/1). Die 1964 erlassene Ausbildungsordnung „für das Lehramt an Gymnasien,
für das Handelslehramt und für das Gewerbelehramt der Freien Hansestadt Bremen" geht in-
haltlich nicht darüber hinaus (III 3.4.6/2). Als Folge der Verlegung des Schuljahresbeginns
und des daraus resultierenden erhöhten Bedarfs wurde 1966 die Möglichkeit geschaffen, den
Vorbereitungsdienst um maximal drei Monate zu verkürzen (III 3.4.6/2 b). 1967 wurde der Vor-
bereitungsdienst für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1972 generell auf 18 Monate
befristet (III 3.4.6/2 c).
Über die schulpraktische Ausbildung der Gymnasiallehrer in Hamburg liegen keine veröffent-
lichten Unterlagen vor.
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Hessen

Die in Hessen 1950 erlassene Ausbildungsordnung sah nach bestandener Wissenschaftlicher Prü-
fung eine zweijährige Ausbildung vor, die in einen etwa neunmonatigen ersten Abschnitt im
„Anstaltsseminar" und einen weiteren Abschnitt im „Bezirksseminar" gegliedert war.
Als „Anstaltsseminare" sollten „nicht zu große Anstalten (öffentliche und auch private)"
ausgewählt werden, „deren Leiter und Lehrer durch ihre Aufgeschlossenheit für die Strömun-
gen neuerer Pädagogik, durch ihr fachliches und methodisches Können wie durch ihre Persön-
lichkeit die Gewähr dafür bieten, daß sie sich als Vorbild und Ratgeber für die Ausbildung
eignen".
Die Ausbildung begann mit Hospitationen mit anschließenden Besprechungen in den ersten zwei
Wochen. Vor der Erteilung eigenen Unterrichts sollte der Referendar hospitierend etwa acht
Tage dem Fachunterricht, den er übernehmen soll, verfolgen; der ihm erteilte Lehrauftrag
sollte acht Wochenstunden nicht überschreiten, mindestens einen Monat dauern. Jeder Stu-
dienreferendar sollte möglichst in allen seinen Fächern auf jeder Stufe beschäftigt werden,
damit er am Schluß des Anstaltsseminars einen abgerundeten Überblick über seine Fächer er-
worben hat. Die Bedeutung, die die Unterrichtsverwaltung der „Sozialkunde" beimißt, er-
fordert, daß jeder Studienreferendar auch Unterricht in diesem Fache erteilt. Zu Vertre-
tungsstunden darf der Studienreferendar nur im äußersten Notfalle herangezogen werden, auf
keinen Fall meh als die angestellten Lehrer. Über die gesamte dienstliche Tätigkeit hatten
die Referendare ein Tagebuch zu führen (§ 11).
Während des zweiten Ausbildungsabschnittes sollten die Referendare sich „zu stetig zunehmen-
der Selbständigkeit entwickeln. . . . Der Studienreferendar muß dahin kommen, selbst Stoff-
pläne auf längere Sicht anzufertigen, Klassenarbeiten zu beurteilen, Zeugnisnoten vorzu-
schlagen, Charakteristiken der Schüler abzufassen usw. Der Fachlehrer wie der Leiter der
Fachabteilung werden dabei, vorsichtig ratend, ihm zur Seite stehen und jede Regung des jun-
gen Lehrers zu Selbständigkeit und freierer Entwicklung begrüßen." (§ 22) Die Leistungen
des Referendars sollten vierteljährlich in jedem Fach durch „Lehrproben" nachgewiesen
werden, an denen der Leiter des Bezirksseminars, der Fachleiter der ausbildenden Schule, der
Ausbilder und alle Mitreferendare teilnehmen sollten, und die durch „Lehrskizzen" vorbe-
reitet sowie in anschließenden Besprechungen nach Anlage und Ergebnis beurteilt werden soll-
ten (III 3.6.6/1 § 23). Erst im April 1963 wurden diese Regelungen durch eine Neuordnung des
Vorbereitungsdienstes abgelöst, die jedoch keine grundlegenden Änderungen im dargestellten
Ablauf enthielt (III 3.6.68/2). Auch die seither erfolgten Änderungen betrafen nicht diesen
Teil der Ausbildung.

Niedersachsen

In Niedersachsen galt bis 1962 für den Vorbereitungsdienst die Ausbildungsordnung aus dem
Jahre 1940. Ein Merkblatt von 1950 enthält als Voraussetzungen für die Zulassung den ständi-
gen Wohnsitz in Niedersachsen, die Ablegung der Wissenschaftlichen oder Künstlerischen Prü-
fung und die Meldung vor Ende des 32. Lebensjahres.
Die zweijährige Ausbildung sollte während des ersten Halbjahres in einem „Anstaltsseminar"
stattfinden. Bei ausreichenden Leistungen folgte anschließend eine Aufnahme in die Studien-
seminare, deren Aufnahmekapazität jedoch am Lehrerbedarf der Höheren Schulen orientiert war.
Für Kandidaten, deren Aufnahme infolge dieser Beschränkung nicht möglich war, sollte die
Möglichkeit bestehen, die „Ausbildung auf dem ,freien Weg' fortzusetzen" (III 3.7.6/1 a).
Angaben über die Ausbildungsinhalte wurden nicht gemacht.
Als Folge des Lehrermangels wurde 1953 die „Heranziehung der Studienreferendare zur Ertei-
lung von (planmäßigem) Unterricht" bestimmt: nach Ablauf des ersten Ausbildungs-Halbjahres
konnten volle „Beschäftigungsaufträge", jedoch „auf besondere Ausnahmefälle" beschränkt
und nicht für länger als ein halbes Jahr, erteilt werden. „Teilbeschäftigungsaufträge"
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sollten ,,grundsätzlich elf Wochenstunden nicht überschreiten" und im Falle der „Vertre-
tung erkrankter oder aus dienstlichen Gründen an der Wahrnehmung ihres Amtes verhinderter
Lehrkräfte . . . im allgemeinen nur bis zu sechs Wochenstunden und auf höchstens drei Monate
erteilt werden" (III 3.7.6/3).
1957 wurde auf der Grundlage des KMK-Beschlusses vom 20. Mai 1954 eine Verpflichtung der Re-
ferendare zu „wöchentlich bis zu acht Stunden" Unterricht „unter Anleitung eines Fachleh-
rers der Schule" angeordnet. Die Vergabe zusätzlicher Beschäftigungsaufträge wurde im glei-
chen Erlaß auch auf Referendare im „Vorseminar" ausgedehnt, und zwar bis zu höchstens
sechs Wochenstunden, wobei insgesamt Beschäftigungsauftrag und Ausbildungsunterricht zwölf
Wochenstunden nicht überschreiten sollten. Während der Ausbildung im Studienseminar sollte
nunmehr dem Referendar „Gelegenheit gegeben werden, einen Teil des Ausbildungsunterrichtes
ohne ständige Anleitung durch einen Fachlehrer zu erteilen". Daneben sollten auch diesen
Referendaren Beschäftigungsaufträge übertragen werden können; das Limit von insgesamt zwölf
Wochenstunden war in jedem Falle einzuhalten (III 3.7.6/3 a).
Einem Merkblatt aus dem Frühjahr 1959 zufolge verzichtete man zu dieser Zeit bereits weit-
gehend auf die Zulassungsbeschränkungen für den Vorbereitungsdienst (III 3.1.61 \ b). Im
Herbst des gleichen Jahres wurde die Zulässigkeit von maximal fünf Wochenstunden selbstän-
digen Unterrichts für Referendare im Vorseminar und maximal acht Wochenstunden für Referen-
dare im Studienseminar angeordnet. Bei einer Abordnung an eine Schule außerhalb des Seminar-
ortes betrug das Limit zwölf Wochenstunden und die Dauer längstens ein halbes Jahr (III
3.7.6/3 b).
Die 1962 erlassenen Richtlinien zur Ausbildung und Prüfung für das Lehramt an Höheren Schu-
len konkretisierten die inhaltlichen Ausbildungsanforderungen: Der Referendar hospitiert
zunächst auf allen Stufen und insbesondere in den Klassen, in denen er mit Unterrichtsübun-
gen beginnt. Die ersten Unterrichtsversuche nehmen noch nicht die volle Unterrichtsstunde
in Anspruch. Insgesamt soll der Referendar im Vorseminar in seinen Fächern auf der Unter-,
Mittel- und Oberstufe unterrichten, daneben Unterricht in anderen Fächern kennenlernen; jede
Unterrichtsstunde ist mit ihm unter pädagogischen und fachlichen Gesichtspunkten zu bespre-
chen (III 3.7.678/2, Abschnitt A). Unterrichtsübungen, für die schriftliche Vorbereitung
verlangt wird, sollten während der Dauer des Vorseminars acht Wochenstunden nicht über-
schreiten; zu unvorbereiteten Vertretungsstunden und Bereitschaftsdienst ist der Referen-
dar nicht heranzuziehen. Durch Lehrproben soll der Referendar seine Fortschritte im Unter-
richten zeigen; die Aufgabe wird aus dem laufenden Unterricht vom Referendar selbst im Be-
nehmen mit dem Tutor und gegebenenfalls mit dem Fachlehrer ausgewählt. An den Lehrproben
nehmen der Direktor, der Tutor, gegebenenfalls der Fachlehrer und die Referendare des Vor-
seminars teil. Die Lehrproben werden besprochen und beurteilt, aber nicht benotet.
Während der Ausbildung im Studienseminar sollte die „Ausbildung für den Fachunterricht"
im Vordergrund stehen. Auch hier wurde für die wöchentlich acht Ausbildungsstunden schrift-
liche Vorbereitung gefordert. Die Auswahl der Fächer und Klassen sollte den Referendar in
jedem seiner Fächer auf der Unter-, Mittel- und Oberstufe unterrichten lassen, jedoch auch
längere Unterrichtsabschnitte und die Ausbildung für die „Aufgaben eines Klassenleiters"
umfassen. Selbständiger Unterricht bis zu höchstens acht Wochenstunden sollte den Referen-
daren nur ausnahmsweise vom zweiten Ausbildungsjahr ab übertragen werden, wobei Ausbildungs-
unterricht und selbständig erteilter Unterricht zusammen zwölf Wochenstunden nicht über-
schreiten dürfen (III 3.7.678/2, Abschnitt B).
Durch einen Änderungserlaß vom 28. Dezember 1964 wurde der zulässige Beginn des selbständi-
gen Unterrichts auf das „zweite Ausbildungsjahr" vorverlegt (III 3.7.678/2 b).
Änderungen aus dem Frühjahr 1965 beinhalteten unter anderem eine Befristung des Vorberei-
tungsdienstes auf zwei Jahre und seine Gliederung in die halbjährige Ausbildung im Vorsemi-
nar und eineinhalb Jahre im Studienseminar (III 3.7.678/2 c § 4). Zugleich wurden Möglich-
keiten zur Verkürzung des Vorbereitungsdienstes geschaffen für „Referendare,
a) die eine Lehrbefähigung für neuere Sprachen besitzen und nach abgelegter Wissenschaft-

licher Prüfung ein Schuljahr als Austauschassistenten an einer Schule des betreffenden
Sprachgebietes verbracht haben, bis zu sechs Monaten,
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b) die als Geistliche ordiniert sind, die Priesterweihe empfangen oder die theologische Abschluß-
prüfung bestanden haben und danach im Seelsorgedienst mindestens zwei Jahre lang Re-
ligionsunterricht erteilt haben, bis zu sechs Monaten,

c) die nach abgelegter Wissenschaftlicher oder Künstlerischer Prüfung an einer öffentlichen
oder einer staatlich anerkannten Höheren Schule mit Schülerheim mindestens ein Jahr lang
voll tätig waren, bis zu sechs Monaten,

d) die nach ihrer in der SBZ abgelegten Universitätsabschlußprüfung oder Diplomprüfung min-
destens zwei Jahre an einer Höheren oder einer gleichwertigen Schule unterrichtet haben, wenn
diese Prüfungen von einem Land der Bundesrepublik oder von West-Berlin anerkannt worden
sind, bis zu einem Jahr,

e) die eine Lehrbefähigung als Volks- oder Mittelschullehrer . . . besitzen, bis zu sechs
Monaten, nach zweijähriger Unterrichtstätigkeit bis zu einem Jahr,

f) die nach abgelegter Wissenschaftlicher oder Künstlerischer Prüfung eine entsprechende
Tätigkeit im pädagogischen Bereich ausgeübt haben und wichtige Erfahrungen und Fähigkeiten
besitzen, sofern es sich um besonders gelagerte Fälle handelt, bis zu einem Jahr" (§ 4).

1967 wurde der Vorbereitungsdienst für die Dauer bis zum 31. Januar 1968 generell auf ein
Jahr und zehn Monate, für die Zeit bis zum 31. Dezember 1972 auf ein Jahr und sechs Monate
verkürzt und die Zulassung auf Absolventen der ,,Diplomprüfung in Mathematik, Physik, Che-
mie oder Biologie" ausgedehnt (III 3.7.678/2 d).

N ordrhein-Westfalen

Die 1962 in Nordrhein-Westfalen erlassene Ausbildungs- und Prüfungsordnung löste die bis da-
hin nur modifizierten Bestimmungen aus dem Jahre 1917 ab. Der prinzipiell zweijährige Vorbe-
reitungsdienst konnte nach dieser Ordnung verkürzt werden
1. für Volksschul- und Realschullehrer, die mindestens zwei Jahre im Schuldienst tätig wa-

ren, um ein Jahr;
2. für Geistliche, die ordiniert sind oder die Priesterweihe empfangen haben und danach

mindestens zwei Jahre in der Seelsorge oder im Schuldienst tätig waren, um ein Jahr;
3. für Bewerber, die das Zeugnis der ersten philologischen Staatsprüfung erworben und da-

nach eine Tätigkeit ausgeübt haben, die geeignet ist, die für die Laufbahn erforderlichen Fä-
higkeiten zu vermitteln, in der Regel um die Hälfte dieser Zeit, höchstens um eineinhalb Jahre.

Die Zeit, die ein Studienreferendar im Assistentenaustausch verbracht hatte, sollte bis zur
Dauer von einem Jahr als Teil des Vorbereitungsdienstes gelten (§ 34). Auch hier galt eine
Zweiteilung der Ausbildung in ,,Anstaltsseminar" und ,,Studienseminar'6, wobei der Stand der
Ausbildung und ,,Kenntnisse, Fähigkeiten, Leistungen, Fleiß des Studienreferendars" wiederholt
zu beurteilen waren. ,,Der Inhalt der Berichte ist dem Studienreferendar zur Kenntnis zu brin-
gen." (§ 36) Die Ausbildung begann mit Hospitationen auf allen Klassenstufen, dann folgten
eigene Unterrichtsversuche des Referendars ,,zunächst in einem, nach einiger Zeit auch in sei-
nen anderen Unterrichtsfächern unter Anleitung und Aufsicht der Mentoren", mit Einzelstunden
und längeren Unterrichtsreihen, in denen „auch die Aufgaben der Klassenarbeiten zu stellen,
ihre Anfertigung zu überwachen und sie zu korrigieren sind". Als Regelfall wurden acht Wo-
chenstunden Unterricht vorgesehen. Darüber hinaus sollten die Referendare selbständigen Unter-
richt erteilen können, der jedoch nicht vor Ablauf des dritten Ausbildungsmonats beginnen und
nicht während der Prüfungszeit stattfinden soll. Er ist auf maximal zwölf Wochenstunden be-
grenzt. Eine besondere Vergütung dieses Unterrichts wurde explizit abgelehnt. Vierteljährlich
wurde eine Lehrprobe in Gegenwart aller ,,Mitglieder des Anstaltsseminars" vorgeschrieben
(§38). Jeder Studienreferendar sollte in seinen Unterrichtsfächern am Ende der Ausbildung auf
jeder Klassenstufe unterrichtet haben; der Leiter des Studienseminars und die zuständigen Fach-
leiter sollen sich durch regelmäßige Unterrichtsbesuche vom Ausbildungsstand und Können des
Studienreferendars unterrichten. Außerdem waren Unterrichtsproben in Anwesenheit des Fach-
leiters und möglichst des Seminarleiters vor den Studienreferendaren der Fachgruppe, der
Übungsschule oder des gesamten Seminars (§. 32) vorgeschrieben (III 3.8.5678/5).
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Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde 1961 eine Ausbildungsordnung aus dem Jahre 1952 ersetzt durch eine
Ausbildungs- und Prüfungsordnung, die den „Grundsätzen" der KMK Rechnung trug. Auch sie
enthielt restriktive Bestimmungen zur Zulassung: Die Bewerber sollten unter anderem in
Rheinland-Pfalz „heimatberechtigt", das heißt „dem Lande durch Herkunft, längeren Wohn-
sitz oder sonstige engere Beziehungen verbunden" sein oder als Vertriebener oder Sowjetzo-
nenflüchtling gelten, und sie mußten zugelassene Fächerverbindungen haben (III 3.9.678/2
§ 2). Die prinzipiell zweijährige Dauer des Vorbereitungsdienstes sollte bei gleichwertiger
pädagogischer Ausbildung oder Tätigkeit verkürzt werden können; sie wurde verlängert, „wenn
sie länger als sechs Wochen unterbrochen wurde". Unterhaltszuschüsse sollten auch dann ge-
zahlt werden, wenn Referendare mit Zustimmung des Ministeriums für Unterricht und Kultus ih-
ren Vorbereitungsdienst in einem anderen Lande ableisten (§§6 und 7).
Als Ausbildungsziel des ersten Jahres im „Anstaltsseminar" wurde festgelegt, „den Stu-
dienreferendar in das Leben der Schule einzuführen und ihn Berufsfreudigkeit und Selbstver-
trauen gewinnen zu lassen", ihn „neben den Anforderungen für den Unterricht auch mit den
Aufgaben eines Heimerziehers vertraut (zu) machen". Er soll deshalb im ersten Ausbildungs-
jahr für die Dauer von sechs Monaten möglichst einer Schule zugewiesen werden, der ein In-
ternat angegliedert ist (§ 11). Nach anfänglichen Hospitationen in den eigenen und fremden
Fächern waren bis zu acht Wochenstunden Unterricht vorgesehen, für die jeweils ein schrift-
licher Plan auszuarbeiten war. Außerdem sollte der Studienreferendar für einige Wochen ne-
ben seinem Unterricht die Aufgaben des Klassenleiters übernehmen (§ 15). Nur in Ausnahmefäl-
len sollte den Referendaren bis zu sechs Wochenstunden selbständiger — unvergüteter — Unter-
richt übertragen werden. Auch hier sollte die Gesamt-Stundenzahl zwölf Wochenstunden nicht
überschreiten (§ 16). Zweimal jährlich wurde in jedem Fach eine Lehrprobe verlangt, an der
der Leiter des Anstaltsseminars, der ausbildende Fachlehrer, der Fachlehrer der Klasse und
die anderen Studienreferendare als Zuhörer teilnahmen und deren Ergebnis abschließend beno-
tet wurde (§ 17).
Die Entscheidung über die Aufnahme in ein Bezirksseminar wurde dem Ministerium für Unter-
richt und Kultus vorbehalten (§ 25). Dort soll der Studienreferendar im zweiten Ausbildungs-
jahr „die verschiedenen Methoden und Unterrichtsverfahren seiner Studienfächer kennenler-
nen", ohne Aufsicht des Fachlehrers über einen längeren Zeitraum ein abgeschlossenes Sach-
gebiet unterrichten und Schülerleistungen beurteilen. Auch im zweiten Jahr waren zwei beno-
tete Lehrproben gefordert. Überdies sollten alle Referendare im Laufe der Ausbildungszeit
„zwei Unterrichtsbeispiele in Gemeinschaftskunde geben, die nicht als Lehrproben benotet,
sondern nur erörtert werden". Unangemeldete Unterrichtsbesuche durch den Fachleiter, den
Leiter des Bezirksseminars oder einen Beauftragten des Ministeriums für Unterricht und Kul-
tus sollten als zusätzliche Lehrproben gewertet und benotet werden können (§ 30).
Eine neue Ausbildungsordnung vom 22. Oktober 1965 verzichtete auf die Zulassungsbeschränkun-
gen, sah die Möglichkeit einer Verkürzung des Vorbereitungsdienstes um maximal ein Jahr bei
entsprechender beruflicher Tätigkeit nach Abschluß der Wissenschaftlichen beziehungsweise
Künstlerischen Prüfung vor und beschränkte den Beginn des selbständigen Unterrichts auf die
Zeit nach dem dritten Ausbildungsmonat; während im ersten Ausbildungsjahr die Limitierung
bei sechs Wochenstunden blieb, wurde sie für das zweite Ausbildungsjahr auf zwölf Wochenstun-
den heraufgesetzt. Die Zahl der Lehrproben wurde auf eine je Fach in jedem der beiden Aus-
bildungsabschnitte reduziert. Zusätzliche „unangemeldete Unterrichtsbesuche" fanden in der
Ausbildungsordnung keine Erwähnung mehr. Zur Gemeinschaftskunde sollte fortan jeder Studien-
referendar an einem Unterrichtsbeispiel „zeigen, wie Sozialkunde als Unterrichtsprinzip in
den Fächern, in denen er die Lehrbefähigung erwerben will, wirksam werden kann". Verzichtet
wurde offenbar auch auf die Ausbildung in Internatsschulen (III 3.5.678/3).
Durch eine Änderungsverordnung vom 27. Dezember 1967 wurden als Zulassungsvoraussetzung zum
Vorbereitungsdienst für die Fächer Mathematik, Physik, Chemie oder Biologie auch die ent-
sprechenden Diplomprüfungen anerkannt. Zugleich verkürzte man den Vorbereitungsdienst für
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Referendare, die nach dem 1. August 1967 mit der Ausbildung begonnen hatten, auf nur ein
Jahr, und für Referendare, die nach dem 1. September 1966, aber vor dem 31. Juli 1967 ein-
getreten waren, auf 18 Monate. Mit dieser Verkürzung ging der Verzicht auf die Gliederung in
zwei Ausbildungsabschnitte einher (III 3.9.678/3 a).

Saarland

Im Saarland erließ man 1958 eine Ausbildungsordnung, die sich hinsichtlich des formalen Ab-
laufs des Vorbereitungsdienstes kaum von den Bestimmungen anderer Bundesländer unterschei-
det, aber durch stark programmatische Passagen gekennzeichnet ist (III 3.10.6). Für den
ersten Ausbildungsabschnitt (Anstaltsseminar) wurde die Auslesefunktion hervorgehoben: „Nach
Möglichkeit soll bereits im ersten Jahr entschieden werden, ob der Kandidat nach Haltung und
Leistung für den Lehrberuf geeignet ist. Scheint er ungeeignet, so sind der Leiter des Lan-
desstudienseminars und der zuständige Referent des Kultusministeriums frühzeitig zu unter-
richten." (§ 4) Auch hier sollte über die Zulassung zum Landesstudienseminar der Minister
auf Vorschlag der Konferenz des Anstaltsseminars entscheiden. Während der ersten beiden Aus-
bildungsmonate war ein Einsatz zum Unterricht prinzipiell untersagt, für die Folgezeit war
eine Unterrichtsbelastung mit maximal zehn Wochenstunden — in Naturwissenschaftlichen Fä-
chern acht Wochenstunden — zulässig; bei Vorliegen eines Beschäftigungsauftrages zum selb-
ständigen Unterrichten im Umfang von sechs Wochenstunden sollte ein Referendar in diesem
Fach keinen weiteren Unterricht erteilen. Insgesamt durfte kein Referendar mit mehr als
zwölf Wochenstunden belastet werden; die Erteilung einzelner Vertretungsstunden wurde aus-
drücklich verboten (§ 8). Stark hervorgehoben wurde der fachwissenschaftliche Aspekt der
Ausbildung im Vorbereitungsdienst: „Der Unterricht der Höheren Schule ist Fachunterricht
und streng wissenschaftlich bestimmt; darum liegt der Schwerpunkt des Vorbereitungsdienstes
in der pädagogischen Fachausbildung. Sie vollzieht sich in ständiger Besinnung auf die Ei-
genart des Faches und im Blick auf den neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung. Der
Referendar soll seine Fachkenntnisse ergänzen und lernen, sie nach pädagogischen Gesichts-
punkten zu bewerten und nach didaktischen Grundsätzen einzurichten. . . . Die Fachausbil-
dung lehrt den Referendar ferner, die pädagogischen und psychologischen, die didaktischen
und methodischen Probleme seines Faches so zu sehen, daß zugleich die Gedanken und Tatsachen
der allgemeinen Bildungs-, Erziehungs- und Unterrichtslehre sichtbar und wirksam werden."
Die Praxis der Fachausbildung im ersten Jahr enthielt Unterrichtsbeispiele und eigene Unter-
richtsversuche, Einführung in exemplarische Lehrstoffe und Stundentypen sowie deren didakti-
sche Absichten und methodische Möglichkeiten, in die Bibliographie seiner Unterrichtsfächer,
Erarbeitung einer Fachmethodik, von der fünften Ausbildungswoche an eigenen Unterricht in
kleineren Einheiten (ein bis zwei Stunden) und unter Aufsicht von der neunten Woche an in
größeren Lehreinheiten, schließlich Unterricht ohne Aufsicht. „Insgesamt soll der Referen-
dar nicht mehr als 16 Wochenstunden beansprucht werden." (§13)
In der Fachausbildung im zweiten Jahr werden „gesteigerte Anforderungen an das theoretische
Verständnis und an die praktische Bewährung des Referendars gestellt": Er soll zusammen-
hängenden Unterricht über umfassendere Lehreinheiten erteilen und den Lehrstoff „wissen-
schaftlich einwandfrei, didaktisch fruchtbar und methodisch klar" darbieten und „eine
Klasse psychologisch richtig und pädagogisch geschickt" ansprechen (§ 14).
Als Leistungsnachweise wurden zu Beginn der Ausbildung „zwei Stundenentwürfe" verlangt,
dann je Fach und Ausbildungsjahr mindestens zwei Lehrproben, in denen Kenntnis und Beherr-
schung eines begrenzten Gebietes — inhaltlich, didaktisch und methodisch — und der Eigenar-
ten und Fähigkeiten der Schüler einer bestimmten Klasse sowie adäquate Methoden der Unter-
richtsarbeit, schließlich der Nachweis jeweiliger „Fortschritte" verlangt wurde.
In der 1964 erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsordnung wurden die Bestimmungen über mög-
liche Verkürzung des Vorbereitungsdienstes präzisiert: „Bei Geistlichen mit mindestens zwei-
jähriger Seelsorge- oder Schultätigkeit und bei früheren Lehrern mit mindestens zweijähriger
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Schultätigkeit kann diese Tätigkeit auf den Vorbereitungsdienst angerechnet oder von der
Ableistung des Vorbereitungsdienstes abgesehen werden." (III 3.10.568 § 52) Ein Hinweis auf
die Auslesefunktion des Vorbereitungsdienstes war darin nicht mehr enthalten. Auch die um-
fangreichen Zielorientierungen der voraufgegangenen Ausbildungsordnung traten darin zurück
zugunsten überwiegend organisatorischer Bestimmungen.
Im April 1967 wurden im Rahmen einer Änderungsverordnung auch „Zeiten einer hauptberufli-
chen Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent an einer wissenschaftlichen Hochschule nach
Bestehen der ersten Staatsprüfung" als mit maximal einem Jahr anrechnungsfähig auf den Vor-
bereitungsdienst gekennzeichnet, „sofern sie mit einer Unterrichtstätigkeit verbunden wa-
ren". Einjährige Tätigkeit „als Austauschassistent an einer ausländischen Sekundärschule"
sollte mit höchstens sechs Monaten auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. „Ver-
schiedene anrechnungsfähige Zeiten" sollten „insgesamt nur bis zur Höchstgrenze von einem
Jahr und sechs Monaten berücksichtigt werden" (III 3.10.568 a § 52).
Die Beschränkung von „Vertretungsstunden" auf Klassen, in denen Ausbildungs- oder selbstän-
diger Unterricht übernommen wurde, wurde ersatzlos gestrichen (§ 55).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sieht die Ausbildungsordnung von 1961 die Meldung zum Vorbereitungs-
dienst grundsätzlich unmittelbar im Anschluß an die das Studium abschließende Prüfung vor.
„In besonderen Fällen kann sie bis zu zwei Jahren nach dieser Prüfung erfolgen." (III
3.11.67/1 § 2) Eine Anrechnung von „Vordienstzeiten" auf die zweijährige Ausbildung soll
höchstens bis zu einem halben Jahr erfolgen, falls der Studienreferendar bereits mindestens
ein Jahr als Volks- oder Mittelschullehrer tätig gewesen ist oder eine pädagogisch gleich-
wertige Tätigkeit ausgeübt hat und nach dem Urteil des Leiters des Studienseminars über päda-
gogische Erfahrung verfügt. „Der Vorbereitungsdienst eines Studienreferendars, dessen Lei-
stung oder Verhalten den Anforderungen nicht entspricht, kann um ein halbes Jahr verlängert
werden." (§ 4) „Nach Möglichkeit" ist für die Referendare „ein halbes Jahr im Internats-
dienst" vorgesehen (§ 4). Eine Zweiteilung des Vorbereitungsdienstes scheint in Schleswig-
Holstein nicht vorgesehen zu sein. Während der Gesamtdauer der Ausbildung werden Hospita-
tionsstunden, wenn auch in abnehmendem Umfang, verlangt; parallel dazu soll „möglichst bald
mit eigenem Unterricht in Anwesenheit des Tutors" begonnen werden. Am Ende seiner Ausbil-
dungszeit soll der Studienreferendar in allen seinen Fächern in mindestens einer Klasse der
Stufen (Unter-, Mittel-, Ober-) unterrichtet haben. An die unter Aufsicht abgehaltenen Un-
terrichtsstunden soll sich jeweils eine Besprechung anschließen.
„Lehrproben" sind von jedem Referendar „nach Weisung des Leiters des Studienseminars
. . . vor bekannter oder unbekannter Klasse abzuhalten, sobald er einige Sicherheit im Un-
terrichten gewonnen hat". Sie sind mit einem schriftlichen Entwurf vorzubereiten, der ne-
ben Bemerkungen „zum Stand der Klasse", zum Stoff und zur Methode eine Skizze des beabsich-
tigten Ganges der Stunde enthält; „die strenge Durchführung der Stundenplanung" wird hoch
eingeschätzt.
Erst 1968 wurde die Möglichkeit eingeräumt, „zur Vermeidung von Unterrichtsausfall wegen
Mangels an vollausgebildeten Lehrkräften an den Gymnasien Lehraufträge an Studienreferendare"
zu erteilen, die bis zu insgesamt 18 Wochenstunden einschließlich des von dem Studienreferen-
dar zu haltenden Ausbildungsunterrichts betragen dürfen. Die zehn über das Pflichtmaß hin-
ausgehenden Unterrichtsstunden werden vergütet (III 3.11.67/1 a).

3.7 Theoretische Weiterbildung in der Zweiten Phase

Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei den Volks- und Realschullehrern wird bei den Gymnasial-
lehrern die theoretische Ausbildung während des Vorbereitungsdienstes betont. Als Konsequenz
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des geringen Umfanges der schulpraktischen und pädagogischen Ausbildung bis zum Zeitpunkt
der Wissenschaftlichen Prüfung beherrschen fachdidaktische und methodische Probleme die Aus-
bildungspläne der Zweiten Phase in ausnahmslos allen Bundesländern. Den Seminarveranstaltun-
gen wird prinzipiell Vorrang vor den Verpflichtungen im Rahmen der schulpraktischen Ausbil-
dung eingeräumt. Leichte Differenzierungen ergeben sich lediglich hinsichtlich der Stoffver-
teilung und der von den Referendaren im Rahmen der theoretischen Ausbildung zu erbringenden
Leistungen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg forderte man in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1959 die Teil-
nahme an „Vorlesungen, Übungen und Arbeitsgemeinschaften in Pädagogik, Psychologie, Didak-
tik und Methodik, Schul- und Beamtenrecht" mindestens für die Dauer eines Jahres im „Semi-
nar für Studienreferendare". Für die Dauer dieser Seminarausbildung verlangte man von ihnen
nur acht Wochenstunden Ausbildungsunterricht; nach Abschluß der Seminarausbildung hingegen
14 Wochenstunden (III 3.1.678/1 § 7). Der Leiter des Seminars für Studienreferendare war
nicht nur während des gesamten Vorbereitungsdienstes für die Ausbildung der Referendare ver-
antwortlich, sondern auch ihr Vorgesetzter. In der Ausbildungs- und Prüfungsordnung von
1967 wurden diese Regelungen ausnahmslos übernommen (III 3.1.678/2 § 8).

Bayern

In Bayern wurde in der Seminarordnung aus dem Jahre 1957 als Aufgabe der Pädagogischen Semi-
nare festgelegt, sie sollten „den Studienreferendaren Aufgabe und Verantwortung des Erzie-
hers zum Bewußtsein bringen und sie fachlich, methodisch und pädagogisch so weit fördern,
daß sie am Ende der Ausbildungszeit zu selbständiger und erfolgreicher Lehr- und Erzieher-
tätigkeit befähigt sind" (III 3.2.7/2 § 1). Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Pä-
dagogischen Seminars wurde verbindlich gefordert (§ 6); als „Vorgesetzte der Studienreferen-
dare" wurden Seminarvorstand, Seminarleiter und Seminarlehrer genannt, für die Dauer einer
Zuweisung an eine andere Schule außerdem der Direktor dieser Schule (§ 10). Die fachliche
Ausbildung im Seminar bestand aus wöchentlichen Sitzungen von ein- bis zweistündiger Dauer
unter Vorsitz der Seminarlehrer, bei denen „in möglichst engem Zusammenhang mit den persön-
lichen Erfahrungen der Seminarteilnehmer bei Lehrproben, bei Hörstunden und im selbständigen
Unterricht die Hauptfragen des Unterrichts der betreffenden Fächer nach planmäßig festge-
setzten Gesichtspunkten zu besprechen und zu erläutern" und auch eine Übersicht über das
wesentliche Schrifttum zur Methodik der einzelnen Fächer und über die führenden Zeitschrif-
ten zu vermitteln waren. „Es gehört zur methodischen Ausbildung, die Seminarteilnehmer auf
die Notwendigkeit einer sinnvollen Stoffbeschränkung hinzuweisen und sie laufend durch prak-
tische Beispiele mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut zu machen." (§ 1.8) Daneben
sollte in wöchentlichen zweistündigen „allgemeinen Sitzungen" die „Einführung der Stu-
dienreferendare in die Unterrichts- und Erziehungslehre in Theorie und Praxis" erfolgen,
um „den Seminarteilnehmern den Sinn des Unterrichtens und Erziehens im Hinblick auf das
Bildungsziel und dessen weltanschauliche Grundlagen klarzumachen". Dazu gehörten „eine
klare Vorstellung von den verschiedenen Formen der Höheren Schulen", Vertrautheit „mit den
wichtigsten Erkenntnissen der modernen Psychologie und Jugendkunde . . . und ein Überblick
über die Geschichte des abendländischen Bildungswesens". Als „Stoffe für Arbeitspläne"
- ohne Rangfolge — wurden vorgeschrieben:
a) die weltanschaulichen Grundlagen der Pädagogik; die Erziehung zum abendländischen Men-

schen, dessen Weltbild auf Antike, Christentum und eigenem Volks turn gründet;
b) die Hauptgedanken der Staatsbürgerkunde und Sozialerziehung als Hinweise für die Durch-

führung des sozialkundlichen Unterrichtsprinzips in allen Fächern;
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c) der Aufbau des Schulwesens: Volks-, Mittel- und Höhere Schule; Berufs- und Fachschule,
Heimschule;

d) die Höhere Schule im besonderen; genaue Kenntnis der Schulordnung und der dazugehöri-
gen Bestimmungen ist erforderlich;

e) Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Höheren Schule; Wege zur Charaktererziehung; Ver-
hältnis von Lehrer und Schüler; Behandlung des Schülers auf den verschiedenen Alterstufen;
Erziehungsmöglichkeiten durch außerschulische Veranstaltungen (Wandertag, Wanderfahrten,
Sport und Wettspiele, Schulspiel, Aufenthalt im Schullandheim), Schülermitverwaltung, Eltern-
haus und Schule;

f) Psychologie und Jugendkunde unter besonderer Berücksichtigung der Altersstufe zwischen
zehn und 19 Jahren; Schülerbeobachtung und Schülercharakteristik;

g) die Hauptströmungen der Pädagogik seit dem 18. Jahrhundert mit besonderer Betonung der
Gegenwartsprobleme.

Außerdem seien „die Grundsätze des Beamtenrechts . . . gebührend zu besprechen" (§ 19). Die
Ausbildungsordnung aus dem Jahre 1964 enthielt zu diesen Punkten keine Änderungen (III
3.2.7/3).
Die Anfang 1966 erlassenen Bestimmungen zur verkürzten Ausbildung beinhalten den Verzicht
auf den letzten — am Studienseminar abzuleistenden — Ausbildungsabschnitt. Ob oder wie weit
damit auch inhaltliche Beschränkungen der Stoffe verbunden waren, geht aus dem Erlaß nicht
hervor (III 3.2.7/3 b).

Berlin, Bremen, Hamburg

Über die Seminarausbildung der Berliner Referendare liegen offizielle Unterlagen nicht vor.
In Bremen wurde die „Ausbildung im Studienseminar" erst 1964 formell geregelt, und zwar
in einer gemeinsamen Ausbildungsordnung für das Lehramt an Gymnasien, das Handels- und das
Gewerbelehramt, wobei die drei Lehrergruppen zwar nur einem Studienseminar, aber innerhalb
dessen nach Schularten getrennten Abteilungen angehören (III 3.4.7/1). Der Ausbildungsplan
aus dem Jahre 1965 umfaßt:
1. Angewandte Pädagogik,
2. Pädagogische Psychologie,
3. Jugendsoziologie,
4. Gemeinschaftskunde,
5. Didaktik und Methodik der Unterrichtsfächer,
6. Schulrecht, Schulorganisation und Schulgesundheitslehre.
„Studienfahrten, Besichtigungen und Hospitationen an Schulen anderer Art ergänzen die Ausbil-
dung." (III 3.4.7/2) Im April 1968 wurde das „Verfahren bei der Auswahl der Fachleiter"
geregelt (III 3.4.7/3).
In Hamburg wurden mit Wirkung vom 1. April 1968 die bislang getrennten Studienseminare für
das Lehramt an Volks- und Realschulen beziehungsweise für das Lehramt an Gymnasien und das
Studienseminar für das Lehramt an Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen zu einer Dienststelle
unter der Bezeichnung „Staatliches Studienseminar für die Lehrämter an Hamburger Schulen"
zusammengefaßt, wobei jedoch die nach Schularten unterscheidende Gliederung in „Abteilun-
gen" beibehalten wurde (III 3.5.7, Ziff. 1—3). „Die Abteilungen sind in der Durchführung
des Vorbereitungsdienstes für das entsprechende Lehramt nach den für die einzelnen Laufbah-
nen geltenden Vorschriften gegenüber der Gesamtleitung selbständig." (Ziff. 9.1) Über die
inhaltliche Ausgestaltung der Seminarausbildung liegen keine Unterlagen vor.
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Hessen

In der hessischen Ausbildungsordnung von 1950 wurde als Inhalt der im Anstaltsseminar wö-
chentlich stattfindenden Sitzungen aufgeführt: „Der Leiter, (erläutert) von Erfahrungen
und Beobachtungen der Studienreferendare ausgehend, die jugendpsychologische Eigenart der
einzelnen Klassen und ihrer Leistungen, die soziale Schichtung der Schülerschaft, den Ver-
kehr mit den Eltern, die Stellung des Elternbeirates und der Schülermitverwaltung und auch
— immer an Fällen aus der eigenen Praxis — die Grundzüge der Schulverwaltung. Vor allem muß
dem Leiter des Anstaltsseminars daran liegen, den beruflichen Nachwuchs mit Wesen und Geist
der Bestrebungen zu erfüllen, die auf eine grundsätzliche innere und äußere Erneuerung der
Schule hinzielen." (III 3.6.6/1 § 8)
Die fachliche Ausbildung durch die ,,Fachleiter" wurde überwiegend als Einzelbetreuung für
jeden Referendar in enger Anlehnung an dessen Unterricht konzipiert (§ 9); „von Zeit zu
Zeit" sollte der Fachleiter in besonderen Sitzungen fachmethodische Fragen behandeln und
Praxis und Theorie „lebendig miteinander verknüpfen" (§ 9). Als Fachleiter sollten nur
Lehrkräfte beauftragt werden, die „die arbeitsunterrichtliche Methode" vertraten (§ 9).
Die „systematische pädagogisch-theoretische Ausbildung" blieb in der zweiten Ausbildungs-
phase den Pädagogischen Bezirksseminaren vorbehalten (§ 14), wobei durch die Zusammenset-
zung aus Studienreferendaren mit verschiedenen Lehrbefähigungen die „Fachenge" überwunden
und das Verständnis für die Zusammenarbeit der Fächer an dem gemeinsamen Bildungsziel der
Höheren Schule gefördert werden sollte (§ 18). In der „Allgemeinen Abteilung" des Bezirks-
seminars sollten systematisch in wöchentlichen Sitzungen behandelt werden:
— Das deutsche Erziehungs- und Unterrichtswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung un-

ter besonderer Berücksichtigung der hervorragenden Erzieher und der bedeutsamen Bildungs-
ideale,

— die allgemeine Unterrichtslehre,
— Schulreform in Verbindung mit der geistes- und naturwissenschaftlichen sowie der ge-

sellschaftlichen Entwicklung,
— die Lehrerpersönlichkeit,
— pädagogische Tatsachenforschung,
— Beziehungen der Pädagogik zur Soziographie und zur Sozialpolitik,
— Jugendpsychologie und Charakterologie,
— Schule und Elternhaus,
— allgemeine Methodik, besonders auch die der „Sozialkunde",
— soziale Aufgaben der Schule,
— Erfahrungen des Auslandes,
— Schulaufbau, Schulgesetze, Schulverwaltung (§ 20).
Auch in dieser Phase stand in bezug auf die fachliche Ausbildung eine Überprüfung und Kon-
trolle des aktiven Unterrichts im Vordergrund (§21).
Der Ausbildungs- und Prüfungsordnung aus dem Jahre 1963 zufolge stand nunmehr die „Einheit
der Ausbildung" trotz ihrer Zweistufigkeit im Vordergrund. Dieser Zielsetzung entsprach
auch, daß der Leiter des Studienseminars zugleich Leiter des Bezirksseminars sein sollte
(III 3.6.68/2 §§ 3 und 9). In den regelmäßigen Sitzungen des Anstaltsseminars sollten nun-
mehr „allgemein-pädagogische, jugendpsychologische und schulkundliche Probleme sowie ausge-
wählte Fragen der Schulverwaltung und des Schulrechts" erörtert werden (§ 10). Während der
zweiten Ausbildungsstufe im Bezirksseminar sollte die theoretische Unterweisung „planmäßi-
ger als im Anstaltsseminar zu den Grundproblemen der allgemeinen wie der Gymnasialpädagogik
vordringen". Ein Themenplan wurde nicht vorgeschrieben, jedoch sollten die allgemeinen Pro-
bleme von dem Seminarleiter selbst, fachdidaktische und fachmethodische Probleme von den
Fachleitern behandelt werden (§ 11). Durch eine Änderungsverordnung vom 19. Januar 1967
wurden „alle Studienreferendare" verpflichtet, „an den Fachsitzungen für politische Bildung"
teilzunehmen (III 3.6.678/2 a § 11).
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Niedersachsen

In Niedersachsen wurde gemäß der Ausbildungsordnung von 1962 dem eineinhalbjährigen „Vor-
seminar" überwiegend die Einführung in die Schulpraxis als Aufgabe gestellt (III 3.7.678/2
§ 9). Erst im daran anschließenden Studienseminar soll „das an der Hochschule in den Fach-
und Erziehungswissenschaften erworbene Wissen unter pädagogischen Gesichtspunkten durch-
dacht und vertieft werden". Der Referendar soll lernen, die praktische Erziehungs- und Un-
terrichtsarbeit auf pädagogische Einsichten zu gründen. Ihm sollen „in enger Verbindung zu
den praktischen Erfahrungen . . . die für seinen Beruf wesentlichen Erkenntnisse der Pädago-
gik einschließlich der Didaktik und Methodik, der Psychologie und der Soziologie vermittelt
werden. Darüber hinaus muß das Studienseminar ihn mit den Aufgaben der politischen Bildung
und Erziehung und mit der Stellung der Schule in Staat und Gesellschaft vertraut machen."
(§ 12) In den zugehörigen Durchführungsrichtlinien werden die Ausbildungsinhalte der allge-
meinen Ausbildung im Studienseminar konkretisiert: Unter der „Pädagogik" werden „allge-
meine Unterrichts- und Erziehungslehre" einschließlich Aufgabe und Stellung der Höheren
Schule im Bildungswesen sowie Aufgaben und Möglichkeiten der „Politischen Bildung und Er-
ziehung" genannt; aus der „Psychologie und Jugendkunde" sollten „typische Verhaltens-
weisen im Kindes- und Jugendalter", „charakteristische Schwierigkeiten und Konflikte im
Entwicklungsalter", Ergebnisse der Lernpsychologie, „psychologische Grundlagen der Mäd-
chenerziehung, der Koedukation und der Sexualerziehung" behandelt werden; der Referendar
soll einen Überblick über den Aufbau des Schulwesens und Pläne zur Schulreform sowie Fragen
des Beamtenrechts gewinnen. Diese Themengebiete sollten in wöchentlichen Sitzungen erarbei-
tet werden (III 3.7.678/2 a, Abschnitt IV).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurde als Ziel der Seminarausbildung in der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung von 1962 die Einführung in die Praxis des Lehrers und Erziehers hervorgehoben
(III 3.8.678/2 § 37). Entsprechend sollen in den wöchentlichen Arbeitsgemeinschaften „all-
gemeine Fragen, die sich im Unterricht oder im Leben der Schule ergeben", „dienstliche Ob-
liegenheiten eines Lehrers an Höheren Schulen", der Aufbau der Schulverwaltung und die wich-
tigsten Vorschriften und Erlasse behandelt werden. Vierzehntägig wurden zweistündige Arbeits-
gemeinschaften für die fachliche Ausbildung eingeplant, in denen anknüpfend an Erfahrungen
der Studienreferendare methodische und didaktische Probleme und die für die Durchführung des
Fachunterrichts notwendigen Hilfsmittel behandelt werden (§ 39). „In den Arbeitsgemein-
schaften und Veranstaltungen des Studienseminars tritt die theoretische Unterweisung stärker
hervor" (§ 41): Wöchentlich findet jeweils ein „Seminartag" und eine zweistündige fach-
liche Arbeitsgemeinschaft statt. Der vorgeschriebene Ausbildungsplan enthält:
a) Allgemeine Unterrichtslehre und spezielle Unterrichtslehre der Fächer (Unterrichtsform,

Unterrichtsgrundsätze, Unterrichtseinheiten, Unterrichtsgegenstände und ihre planmäßige Ge-
staltung, Aufbau und Unterrichtsstunden, Entwürfe von Plänen für Stunden, Durchführung und
Beurteilung von Stunden, Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern, Unterrichtsmittel),

b) Allgemeine Erziehungslehre und besondere Formen des Schullebens (Die erziehenden
Kräfte, Aufnahme, Versetzung und Abgang von Schülern, Prüfung, Schülerarbeiten, Klassenver-
band und Klassenleitung, Elternsprechtag, Klassen- und Schulpflegschaft, Schülermitverant-
wortung, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, Schulfeiern),

c) Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte des Erziehungs- und Bildungswesens und die darin
hervortretenden Bildungsideale, Probleme der Schulreform,

d) Jugendpsychologie und Charakterkunde, Grundsätze der Schulzucht,
e) Aufbau und Verwaltung des deutschen Schulwesens, insbesondere der Höheren Schule (Schul-

arten, -formen und -typen, Schulgesetze, Stundentafeln, Richtlinien, Lehrpläne, Dienstanwei-
sungen, Konferenzordnung, Schulordnung, Verkehr mit Behörden),
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f) Rechte und Pflichten der Beamten (Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landes-
personalvertretungsgesetz, Laufbahnverordnung, Disziplinarordnung),

g) Politische Erziehung, Sozialkunde, Heimatkunde,
h) Gesundheitspflege, Jugendpflege, Unfallverhütung,
i) Sprachpflege (§ 43).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz soll nach der Ausbildungsordnung von 1961 Ziel der Ausbildung des ersten
Jahres sein, „den Studienreferendar in das Leben der Schule einzuführen und ihn Berufsfreu-
digkeit und Selbstvertrauen gewinnen zu lassen" (III 3.9.678/2 § 11). Sitzungen des An-
staltsseminars finden demgemäß nur vierzehntägig jeweils zweistündig statt; ausgehend von Er-
fahrungen und Beobachtungen des Unterrichts sind Fragen der Pädagogik und der Jugendpsycho-
logie, der Methodik und der Didaktik, der „Dienstordnung, Schulordnung, Ausbildungs- und
Prüfungsordnung, Ordnung für die Studienseminare, Aufsichtsführung, Schulhygiene, Amtsblatt,
Fachliteratur, Umgang mit Eltern, Schriftverkehr mit Vorgesetzten und Behörden" zu behan-
deln. Außerdem sollen in den ebenfalls alle 14 Tage stattfindenden zweistündigen Fachsitzun-
gen ,,über den Einzelunterricht hinausgehende grundsätzliche Fragen des betreffenden Faches
besprochen" werden (§ 19). Daneben wurde die Pflicht zur fachlichen Weiterbildung bestimmt,
für die Studienreferendare der neueren Sprachen war etwa ein längerer Auslandsaufenthalt er-
wünscht (§ 20).
Im zweiten Ausbildungsjahr soll der Studienreferendar die Methoden und Unterrichtsverfahren
seiner Studienfächer kennenlernen; als weitere Aufgabe dieses Abschnittes wurde die „ein-
gehende Besprechung" des Lehrplans für Gemeinschaftskunde unter Einbeziehung der möglichen
Methoden in der Behandlung des Stoffes gekennzeichnet (§ 26). Als Themen für die Allgemeinen
Sitzungen in dieser Phase wurden „Grundfragen der Erziehung und Bildung, Geschichte der Pä-
dagogik einschließlich des höheren Mädchenschulwesens, insbesondere die pädagogische Bewe-
gung seit der Jahrhundertwende, Jugendpsychologie und -charakterologie, Bildungspläne ande-
rer Länder, der Beruf des Lehrers und Erziehers, das Verhältnis der Höheren Schule zu den
übrigen Bildungs- und Berufswegen, Schule und Elternhaus, Gemeinde, Kirche und Staat, Schule
und Jugendverbände, Jugend, Film und Rundfunk, die Grundzüge des Jugend-, Eltern- und Leh-
rerrechts" herausgestellt (§ 31); für die vierzehntägigen zweistündigen Fachsitzungen wur-
den als Themen „die Lehrpläne der Höheren Schulen, die wissenschaftliche und methodische
Fachliteratur, die Stellung des Faches im Rahmen des Gesamtlehrplanes, Stoffauswahl und
Stoffbehandlung, das exemplarische Lehren und Lernen, die verschiedenen Unterrichtsverfah-
ren für die Unter-, Mittel- und Oberstufe des betreffenden Faches, die Politische Gemein-
schaftskunde als Fach und als Unterrichtsprinzip" vorgeschrieben. Diese Besprechungen sol-
len nach Möglichkeit von konkreten Unterrichtserfahrungen (Lehrproben, Unterrichtsbeispie-
len) ausgehen.
In der 1965 erlassenen Ausbildungsordnung wurden in den Themenkatalog der Allgemeinen Sit-
zungen „Pädagogische Psychologie" und „Allgemeine Unterrichtslehre", „Schulwesen des
Auslandes", „Aufgaben der Schülermitverantwortung" sowie „Schulwandern, Schullandheime,
Studienfahrten, Schulgesundheitspflege" und „Schulrecht und Schulverwaltung" aufgenommen
und die Behandlung der Kommunikationsmedien fallengelassen. Die fachmethodische Ausbildung
wurde um das Thema „Bedeutung und Gebrauch der technischen Hilfsmittel" erweitert (III
3.9.678/3 §§ 10 und 11). Die Hinweise auf Auslandsaufenthalte während der Pädagogischen Aus-
bildung sind in dieser Ausbildungsordnung nicht mehr enthalten.
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Saarland

Im Saarland entsprechen in der Ausbildungsordnung von 1964 die Bestimmungen zur Seminaraus-
bildung im ersten Jahre wörtlich jenen in Nordrhein-Westfalen (III 3.10.568 § 56). Bezogen
auf das zweite Ausbildungsjahr enthält diese Ordnung nur organisatorische Hinweise (§ 60).
Die Änderungen von 1967 beinhalten keine weitere Konkretisierung (III 3.10.568 a).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde in der Ausbildungsordnung von 1961 als „Seminartag" der „Mitt-
woch jeder Woche" vorgeschrieben und von Unterrichtsstunden befreit (III 3.11.67 § 10).
In der allgemein-pädagogischen Ausbildung sollen „die der Fachpädagogik und -methodik zu-
grunde liegenden gemeinsamen Prinzipien systematisch-theoretisch erörtert und klargestellt
werden". Als Gebiete werden Geschichte der Pädagogik (unter anderem Hauptwerke eines großen
Pädagogen der Vergangenheit), Formen des Schulwesens („Entwicklung der Formen der Höheren
Schule", Entwicklung des Schulwesens), Jugendkunde (Klärung von Grundbegriffen, Entwick-
lungsfragen der Jugend, anthropologische und soziologische Gesamtbetrachtung der Erziehungs-
fragen, Psychologie des Lernens), Allgemeine Erziehungs- und Unterrichtslehre (Erörterung
der Grundformen des Unterrichts, Förderung des einzelnen Schülers, Erziehung zur Arbeit
in der Gruppe und im Klassenverband, „Gestaltung der Klassen- und Schulgemeinschaft durch
die Schülermitverantwortung, Wander- und Studienfahrten, das Leben im Schullandheim, durch
die Pflege der Beziehungen zwischen Schule, Jugendbund und Öffentlichkeit", Fragen der musi-
schen Bildung und vor allem der politischen Erziehung, „Betrachtungen miterziehender Kräfte
wie Presse, Film und Funk") und Rechts- und Verwaltungskunde genannt.
Zur fachmethodischen Ausbildung wurden als beachtenswerte Gesichtspunkte die Besinnung über
Sinngehalt und Bildungswert des Faches, die Behandlung der Unterrichtsprinzipien und Unter-
richtsformen, der Darbietungs- und Arbeitsweisen, die Einführung in die Handhabung der vor-
handenen Schulbücher und der Anschauungs- und Arbeitsmittel im Unterricht, die politische Er-
ziehung in den Fächern, die Darbietung der Sprachkunstwerke, die Fortbildung im Gebrauch der
Fremdsprache, im naturwissenschaftlichen Unterricht Sicherheit und Gewandtheit im Experi-
mentieren hervorgehoben.

3.8 Die Zweite Staatsprüfung der Gymnasiallehrer

Die Pädagogische Prüfung stellt für die Gymnasiallehrer prinzipiell einen integralen Bestand-
teil des Vorbereitungsdienstes dar und ist nicht in allen Fällen mit dessen Abschluß iden-
tisch. Die geforderten Leistungen unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern kaum;
inhaltlich besitzen pädagogische, psychologische und schulrechtliche Fragen Vorrang vor
fachwissenschaftlichen Problemen, die faktisch nur noch im Rahmen der Zulassungsarbeit be-
ziehungsweise im Zusammenhang mit Lehrproben und fachdidaktischen Prüfungen angesprochen
werden.

3.8.1 Lehrproben während der Ausbildung

Die baden-württembergische Prüfungsordnung von 1959 sah als Bestandteil der Pädagogischen
Prüfung schon während der Ausbildung Lehrproben in wenigstens drei unangesagten Unterrichts-
stunden vor, über die der Seminar- beziehungsweise Fachleiter Beurteilungen zu den Prüfungs-
akten zu geben hatte. Außerdem sollte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses den Referendar
in wenigstens zwei unangesagten Unterrichtsstunden besuchen und entsprechende Beurteilungen
für die Prüfungsakten erstellen (III 3.1.678/1 § 15). Nach der Prüfungsordnung von 1967 wur-
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den die Prüfungslehrproben — mindestens zwei in Gegenwart des Fachleiters und mindestens
zwei weitere vor dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses — auf die Zeit nach der Meldung zur
Prüfung verlegt und die „unangesagten" Unterrichtsstunden fallengelassen (III 3.1.678/2
§21).
Die bayerische Prüfungsordnung von 1959 sieht drei Prüfungslehrproben vor, von denen die
erste ,,vor Beginn der Zweigschulausbildung an der Seminarschule", die zweite in der Regel
an einer ,,Zweigschule", die dritte im Rahmen der mündlichen Prüfung an der Seminarschule,
soweit möglich, je eine auf der Unter-, Mittel- und Oberstufe gehalten werden. Sie finden
vor Klassen statt, die der Studienreferendar entweder aus seinem selbständigen Unterricht
oder wenigstens vom mehrmaligen Hospitieren kennt; der Studienreferendar muß die Möglichkeit
haben, in der der Prüfungslehrprobe vorausgehenden Unterrichtsstunde seines Prüfungsfaches
anwesend zu sein.
Den Stoff der beiden ersten Prüfungslehrproben kann der Studienreferendar im Einvernehmen
mit dem Seminarlehrer, gegebenenfalls auch mit dem Betreuungslehrer, selbst wählen; den
Stoff der dritten Prüfungslehrprobe gibt der Seminarlehrer drei Tage vor der Lehrprobe dem
Studienreferendar bekannt. Vor Beginn der Lehrprobe ist ein schriftlicher Entwurf über den
beabsichtigten Gang der Lehrstunde vorzulegen; vor der Bewertung wird dem Referendar „Ge-
legenheit gegeben, sich zu äußern, wenn er vom vorgelegten Plan erheblich abgewichen ist"
(III 3.2.58/2 §§ 58 und 59).
Als Folge der Anfang 1966 zugelassenen Kürzung des Vorbereitungsdienstes auf die ersten zwei
Ausbildungsabschnitte in den Jahren 1966 bis 1968 wurde für Referendare mit verkürzter Aus-
bildung bestimmt, daß „die zweite und dritte Prüfungslehrprobe . . . während des zweiten
Ausbildungsabschnitts am gleichen Tage oder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Regel
an einer Zweigschule abgelegt" wird (III 3.2.58/2 i).
Die in Berlin 1964 erlassene Prüfungsordnung „für die Lehrämter" sieht vor, daß sich
,,der Prüfungsausschuß . . . in zwei Unterrichtsstunden des Prüflings ein Urteil über des-
sen unterrichtliches Können" bildet, wobei dem Prüfling die Klassen „aus Unterricht oder
Hospitationen bekannt sein" sollen und „Wünsche des Prüflings hinsichtlich der Klassen und
Fächer . ... nach Möglichkeit zu berücksichtigen" sind. Die geforderten Aufgaben sollen dem
Prüfling „drei Werktage vor der unterrichtspraktischen Prüfung, gerechnet vom allgemeinen
Unterrichtsbeginn am Prüfungstage an" ausgehändigt werden. Er hat vor Beginn der Lehr-
probe Unterrichtsentwürfe vorzulegen (III 3.3.8 § 8).
Die in Bremen seit 1963 geltende Prüfungsordnung enthält die Forderung nach zwei Lehr-
proben in verschiedenen Fächern, von denen eine vor einer bekannten, die andere vor einer
unbekannten Klasse, eine auf der Unter- oder Mittelstufe, die andere auf der Oberstufe zu
halten ist. Die Aufgaben stellen die Fachleiter im Benehmen mit den Fachlehrern der Klasse
nach Anhören des Prüflings; die Themen sollen sich dem laufenden Unterricht einfügen und in
einer Unterrichtsstunde von 45 Minuten erarbeitet werden können; sie werden dem Prüfling
drei Tage vor der Prüfung bekanntgegeben. Bis zur Prüfung darf er in den Prüfungsklassen
nicht mehr unterrichten. Er muß aber Gelegenheit haben, dem Unterricht der ihm unbekannten
Klasse an den letzten drei Tagen vor der Lehrprobe beizuwohnen. Die vor Beginn der Lehrprobe
auszuhändigende schriftliche Vorbereitung soll die methodischen Absichten und den Plan für
den Verlauf der Stunde erkennen lassen. Im Anschluß an die Lehrprobe soll der Prüfling „sei-
ne unterrichtlichen und erziehlichen Maßnahmen" begründen und zum Verlauf der Stunde Stel-
lung nehmen. Bei der Festsetzung der Endnote der praktischen Prüfung soll auch die „Persön-
lichkeit des Prüflings" berücksichtigt werden (III 3.4.8/2 § 10).
Durch einen Änderungserlaß vom 2. Mai 1967 wurde die Forderung nach einer Lehrprobe vor unbe-
kannter Klasse dahingehend abgeschwächt, daß nur noch für eine Klasse eine Lehrprobe „aus
dem laufenden Unterricht des zu Prüfenden" vorgeschrieben ist, während für die andere Lehr-
probe Unbekanntheit der Klasse nur noch als Möglichkeit berücksichtigt wird (III 3.4.8/2 b
§ 10).
Über Hamburg liegen auch zu diesem Punkt keine Unterlagen vor.
In Hessen forderte man in der Prüfungsordnung von 1949 — wie in Bremen — zwei Lehrproben
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vor einer bekannten und einer unbekannten Klasse, die eine auf der Unter- oder Mittelstufe,
die andere auf der Oberstufe. Die Aufgaben stellten „die Fachleiter im Einvernehmen mit den
Fachlehrern der Klasse". Aus dem vor Beginn der Stunde einzureichenden Entwurf sollte „der
beabsichtigte Gang der Stunde ersichtlich" sein; eine schriftliche „methodische Begrün-
dung" war nicht gefordert, aber zulässig (III 3.6.8/1 § 11).
In der Prüfungsordnung von 1963 wurde auch in Hessen die Forderung nach einer Lehrprobe vor
unbekannter Klasse nicht wiederholt, vielmehr ausdrücklich als Bedingung die Bekanntheit
der Klassen gefordert. Auf die Themenstellung konnte der Bewerber weiter keinerlei Einfluß
nehmen, hingegen erhielt er das Recht, nach der Lehrprobe sich über Anlage, Verlauf und Er-
gebnis der Lehrprobe zu äußern (III 3.6.68/2 § 21).
In Niedersachsen wurden nach der Prüfungsordnung von 1962 die zwei Prüfungslehrproben
zeitlich mit der Pädagogischen Prüfung gekoppelt. Hatte ein Referendar die Lehrbefâhigung in
mehr als zwei Prüfungsfächern für alle Klassenstufen erworben, so wurde ihm die Wahl der Fä-
cher für die Lehrproben freigestellt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmte, auf
welcher Klassenstufe geprüft werden sollte, während die Wahl der Klasse innerhalb der Klas-
senstufen wieder dem Referendar — im Einvernehmen mit dem Fachleiter und dem Schulleiter der
Ausbildungsschule — zugestanden wurde. Der Seminarleiter bestimmte die Aufgaben der Lehr-
proben und teilte sie dem Referendar drei Werktage vor der Prüfung schriftlich mit. Während
der Vorbereitungszeit war dem Referendar eigener Unterricht in den Prüfungsklassen unter-
sagt; hingegen sollte er hospitierend am Unterricht teilnehmen können. Aus dem vorab einzu-
reichenden schriftlichen Entwurf jeder Lehrprobe soll unter anderem hervorgehen, „wann der
Referendar in der Klasse unterrichtet hat". Bei der Lehrprobe selbst soll der zuständige
Fachlehrer zugegen sein und zu Leistungsstand und Verhalten der Klasse gehört werden. Der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet, „wann die Lehrprobe beendet ist. Sie soll
mindestens 35 Minuten dauern." Im Anschluß kann der Referendar zu seinen Lehrproben ge-
hört werden (III 3.7.678/2 § 20).
In Nordrhein-Westfalen sieht die Prüfungsordnung von 1962 zwei Unterrichtsproben von je
vierzig bis fünfzig Minuten Dauer vor dem Prüfungsausschuß vor, je eine in einer Klasse der
Oberstufe beziehungsweise einer Klasse der Unter- oder Mittelstufe, wobei Klassen gewählt
werden sollen, in denen der Studienreferendar unterrichtet hat. Die Aufgaben werden vom
Fachlehrer und Schulleiter vorgeschlagen und vom Leiter des Studienseminars genehmigt; sie
werden dem Referendar drei Werktage vor dem Prüfungstag ausgehändigt. Danach soll er „wenig-
stens je eine Unterrichtsstunde in seinen Prüfungsklassen . . . besuchen und sich mit der
Arbeitsart und der Leistungsfähigkeit der Schüler wieder bekannt machen6'. In besonderen
Fällen ist der Referendar berechtigt, die ihm gestellten Aufgaben mit Begründung zu erwei-
tern oder zu beschränken. Zwischen den beiden Unterrichtsprüfungen wird dem Referendar eine
„angemessene Freizeit" zugestanden. Vor den abschließenden Beratungen des Prüfungsaus-
schusses erhält er Gelegenheit, sich zu dem Ablauf der Stunde zu äußern. Anschließend wird
der Fachlehrer der Klasse „zum Leistungsstand und zur Mitarbeit der Klasse und zu besonde-
ren Umständen, die die Wahl der Aufgabe und den Ablauf der Stunde beeinflußt oder bestimmt
haben", gehört (III 3.8.5678/5 § 49).
In Rheinland-Pfalz nahm man 1961 ebenfalls in die Prüfungsordnung die Forderung nach je
einer Lehrprobe vor bekannter beziehungsweise vor unbekannter Klasse auf. Fach und Stufe be-
stimmte jeweils das Ministerium für Unterricht und Kultus. Das Thema stellte der Fachleiter
im Benehmen mit dem Fachlehrer der Klasse. Es sollte „möglichst in sich geschlossen sein,
für den Bewerber keine zu umfangreiche sachliche Vorbereitung erfordern und in einer Unter-
richtsstunde von 45 Minuten erarbeitet werden können". Dem Bewerber müssen die vorhandenen
Hilfsmittel zugänglich sein. Methodische Hinweise dürfen ihm nicht gegeben werden. Das Thema
wird jeweils 48 Stunden vor der Lehrprobe bekanntgegeben. Vor Beginn des Unterrichts wurde
von dem Kandidaten ein schriftlicher Entwurf gefordert, auf dem zugleich der Verlauf der
Stunde protokolliert wurde. Ein Recht auf Gehör vor der Notengebung wurde zumindest in der
Prüfungsordnung nicht erwähnt (III 3.9.678/2 § 9).
Nach der Prüfungsordnung von 1965 bestimmt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die
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Themen für die praktische Prüfung, die Fächer und die Klassenstufen für die Lehrproben sowie
den Zeitpunkt für die praktische und die mündliche Prüfung (III 3.9.678/3 § 24).
Hinsichtlich der inhaltlichen Bestimmungen zur Themenvergabe wurden keine Änderungen vorge-
nommen; hingegen werden die Themen nach dieser Ordnung dem Studienreferendar am vierten
Werktag vor der Lehrprobe bekanntgegeben. Eine Teilnahme des Fachlehrers der Klasse an den
anschließenden Beurteilungsberatungen wurde nun ausdrücklich festgelegt; Rederecht für den
Prüfling sah man auch 1965 nicht vor (§ 26).
In der saarländischen Prüfungsordnung von 1964 werden von dem Referendar in jedem seiner
Unterrichtsfächer eine Lehrprobe von je 45 Minuten Dauer vor dem für ihn zuständigen Prü-
fungsausschuß verlangt, davon eine vor einer Klasse der Oberstufe. Die Aufgaben stellen die
Fachleiter im Einvernehmen mit dem Leiter des Landesstudienseminars und geben sie dem Prüf-
ling „drei Werktage vor dem Tage der Lehrproben bekannt" (III 3.10.568 § 68).
Auch in der schleswig-holsteinischen Prüfungsordnung von 1957 wurden je eine Lehrprobe
vor bekannter und vor unbekannter Klasse, je eine auf der Unter- oder Mittelstufe und eine
auf der Oberstufe verlangt. In Ausnahmefällen sollte der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses auch „anstelle der Lehrprobe vor bekannter Klasse eine Lehrprobe vor unbekannter Klasse
ansetzen" können. Bei Drei-Fächer-Kombinationen sollte bei den Lehrproben in der Regel
jenes, mit dem sich die Hausarbeit beschäftigt hatte, nicht berücksichtigt werden. Für beide
Lehrproben stellte die Aufgabe der Fachleiter im Benehmen mit dem Fachlehrer der Klasse; der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses hatte sie zu genehmigen. Auf Wunsch sollte dem Referen-
dar Gelegenheit gegeben werden, dem Unterricht der Klasse, in der die Lehrprobe stattfinden
soll, beizuwohnen, nach Möglichkeit in dem Fach, dem die Lehrprobe entnommen ist. Der
Direktor und die Fachlehrer der Schule wurden verpflichtet, dem Studienreferendar die Lite-
ratur und die Unterrichtsmittel, die er für seine Vorbereitung für nötig hält, zur Verfügung
zu stellen. In einem schriftlichen Entwurf wurden von dem Referendar außer dem beabsichtig-
ten Gang der Stunde auch kurze methodische Ausführungen zur Begründung des gewählten Weges
gefordert; ferner die Angabe der benutzten Literatur. Nach der Lehrprobe konnte dem Refe-
rendar Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Im Gegensatz zur Mehrzahl der Prüfungs-
ordnungen wurde zur Beurteilung vorgeschrieben, daß „einzelne Mißgriffe in der Unterrichts-
technik als weniger wichtig betrachtet werden als die Gesamthaltung des Referendars dem
Stoff und den Schülern gegenüber. Abweichungen vom Entwurf brauchen keinen Mangel zu be-
deuten." (III 3.11.8 § 7)
Durch eine Änderung aus dem Juli 1963 wurde die Frist für die Vorbereitung der Lehrproben
auf 72 Stunden zwischen der Mitteilung der Themen und dem Prüfungstag heraufgesetzt, wobei
weiterhin der Sonntag nicht mitgezählt wurde (III 3.11.8 a).
Mit einer Änderungsverordnung aus dem August 1965 wurde die Forderung nach Unbekanntheit
der Klassen fallengelassen; nach Möglichkeit sollen nunmehr die Klassen zuvor von dem Refe-
rendar unterrichtet worden sein und nur in Ausnahmefällen eine Lehrprobe vor einer unbe-
kannten Klasse zugelassen werden (III 3.11.8 b).

3.8.2 Schriftliche (Haus-)Arbeiten

Divergenzen finden sich auch in den Prüfungsordnungen hinsichtlich der Fristen und Thematik
der schriftlichen Hausarbeiten beziehungsweise Zulassungsarbeiten zur Zweiten Prüfung.
In Baden-Württemberg wurde 1959 von der drei Monate vor Beginn der mündlichen Prüfung
einzureichenden und nicht weiter befristeten Arbeit verlangt, daß der Verfasser ,,die von
ihm gesammelten praktischen Erfahrungen und von ihm gewonnenen theoretisch-pädagogischen
Einsichten auf Gegenstände der Erziehung und des Unterrichts anzuwenden" in der Lage sei.
Die Arbeit sollte aus der Unterrichtstätigkeit des Studienreferendars hervorgehen; das
Thema konnte der Referendar — im Einvernehmen mit dem Leiter des Seminars für Studienrefe-
rendare und einem seiner Fachleiter — selbst wählen (III 3.1.678/1 § 16). Der Prüfungs-
ordnung von 1967 zufolge ist die Frist für die Anfertigung der Hausarbeit auf zwei Monate
begrenzt (III 3.1.678/2 § 19).
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In der bayerischen Seminarordnung von 1957 wurde von jedem Seminarteilnehmer „eine Se-
minararbeit aus dem Gebiet der allgemeinen Pädagogik oder der Methodik der einzelnen Unter-
richtsfächer" verlangt; die Aufgabe sollte innerhalb des Wissens- und Erfahrungsbereiches
des Studienreferendars liegen und mit den im Seminar zu Gebote stehenden Hilfsmitteln lös-
bar sein; Themen aus dem pädagogischen oder didaktischen Bereich, „deren Lösung im fach-
männischen Schrifttum bereits so festgelegt ist, daß von den Bearbeitern selbständige Lei-
stungen nicht zu erwarten sind", oder „die der Studienreferendar bereits in der Zulas-
sungsarbeit für die Wissenschaftliche Prüfung oder als Promotionsarbeit behandelt hat",
sollten vermieden werden. Als „erwünscht" galten hingegen Arbeiten, die „noch ungelöste
oder neuer Lösungen bedürfende Fragen aus gegenwartsnahen Gebieten des Unterrichts und der
Erziehung behandeln, in denen der Verfasser seine eigene aus praktischer Beschäftigung ge-
wonnene Einsicht klarlegen und wissenschaftlich begründen kann". Die Themenwahl konnte so-
wohl aus Themenvorschlägen des Seminarvorstandes, der Seminarleiter oder der Seminarlehrer
als auch anhand eigener Vorschläge erfolgen. Bis zum Zeitpunkt der Meldung zur Pädagogischen
Prüfung mußten die Arbeiten bereits benotet sein. Für die Bearbeitung sollten in der Regel
drei Monate zur Verfügung stehen; der Umfang war auf „in der Regel 25 Maschinenseiten"
begrenzt (III 3.2.7/2 § 25).
In die Prüfungsordnung von 1959 wurden diese Bestimmungen weitgehend übernommen (III
3.2.58/2 § 57 und 3.2.7/2 a); seither sind zu diesem Punkt keine Änderungen feststellbar.
In Berlin werden — laut Prüfungsordnung von 1964 — die Themen für die Prüfungsarbeit
in der Mitte des dritten Ausbildungsjahres, spätestens aber bis zu Beginn des vierten Aus-
bildungshalbjahres vom Seminarleiter auf Vorschlag des zuständigen Fachseminarleiters oder
des zuständigen Gruppen- oder Arbeitsgemeinschaftsleiters schriftlich gestellt. Wünsche des
Prüflings sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Gefordert wird „ein pädagogisches The-
ma, für dessen Bearbeitung der Prüfling aus seiner Tätigkeit an einer Schule ausreichende Er-
fahrungen besitzt". Zugleich mit dem Thema wird der Abgabetermin vorgeschrieben (III
3.3.8 § 7).
In Bremen sollte nach der Ausbildungsordnung von 1962 im zweiten Ausbildungsjahr eine
praktisch-pädagogische Hausarbeit geschrieben werden, in der der Referendar vor allem seine
eigenen, aus seiner pädagogischen und schulpraktischen Arbeit gewonnenen Einsichten darzu-
stellen und in wissenschaftlicher Art zu begründen hatte; „er soll sich nicht auf die Wie-
dergabe fremder Meinungen und auf theoretische Erörterungen beschränken". Die Themenwahl
blieb dem Referendar überlassen (III 3.4.6/1 § 7). Diese Arbeit sollte „spätestens unmittel-
bar vor Beginn der mündlichen Prüfung benotet werden" (III 3.4.8/2 § 9).
Über Hamburg liegen keine Angaben vor.
In Hessen sollte 1949 die pädagogische Prüfungsarbeit „eine Frage aus der Erziehungs- und
Bildungslehre im Anschluß an eigene Erfahrungen und Beobachtungen des Bewerbers behandeln.
Sie soll nicht so sehr fremde Meinungen über den Gegenstand wiedergeben und sich in theore-
tischen Erörterungen ergehen wie eine eigene, aus der Praxis gewonnene Ansicht darlegen und
begründen." Die Themenwahl war dem Bewerber überlassen. Die Frist wurde auf drei Monate, der
Umfang auf in der Regel zwanzig Seiten begrenzt. Bei der Bewertung war „auf die sprachliche
Form besonders zu achten" (III 3.6.8/1 § 10). In der Prüfungsordnung von 1963 wurde der zu-
lässige Themenkatalog um „ein Thema aus der allgemeinen Pädagogik, aus der Sozialkunde oder
aus einem der Unterrichtsfächer des Referendars" erweitert.
Die Fristen wurden ausgedehnt: „Die Prüfungsarbeit ist im vorletzten Ausbildungsjahr vorzu-
bereiten, im letzten fertigzustellen. Ihr Thema wird Anfang Oktober beziehungsweise Anfang
April endgültig festgelegt und vom Leiter des Studienseminars genehmigt." (III 3.6.68/2 § 20).
In Niedersachsen soll der Referendar — nach der Prüfungsordnung von 1962 — in der schrift-
lichen Arbeit „dartun, daß er fähig ist, die von ihm während seiner Ausbildung gesammelten
praktischen Erfahrungen vom Pädagogischen her zu durchdenken. Als Gegenstand der Arbeit sind
Aufgaben didaktischer und methodischer Art aus dem Bereich der Unterrichtsfächer oder Auf-
gaben aus der allgemeinen Pädagogik zu behandeln." Als Frist gelten zwei Monate nach Zu-
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Stellung des Themas, zu denen auf Antrag eine Nachfrist von höchstens vier Wochen kommen
kann (III 3.7.678/2 § 19).
In Nordrhein-Westfalen gibt der Referendar — nach der Prüfungsordnung von 1962 — ,,sechs
bis acht Monate vor Beendigung seines Vorbereitungsdienstes dem Leiter des Studienseminars
das Thema an, das er in der schriftlichen Hausarbeit zu behandeln wünscht. Es gilt als ge-
nehmigt, wenn nicht binnen zwei Wochen ein Bescheid erteilt wird." Diese Arbeit „muß auf
eigenen erzieherischen oder unterrichtlichen Erfahrungen des Studienreferendars beruhen46

und „soll seine aus der Erfahrung und der Auseinandersetzung mit der methodischen Literatur
gewonnenen Einsichten und Ansichten darlegen und begründen". Die Arbeit kann zu zwei Ter-
minen eingereicht werden. Die Note für die Arbeit wird „vor Beginn der mündlichen Prüfung"
durch den Prüfungsausschuß festgelegt (III 3.8.5678/5 § 48).
In Rheinland-Pfalz legte man 1961 in der Ausbildungsordnung fest, daß bereits im ersten
Ausbildungsjahr in einer kurzen pädagogischen Arbeit der Studienreferendar sein „Verständ-
nis für methodisch-pädagogische Fragen" nachzuweisen hat; die Arbeit sollte auf eigenen Un-
terrichtserfahrungen beruhen und diese kritisch auswerten (III 3.9.678/2 § 22).
Die im zweiten Ausbildungsjahr anzufertigende pädagogische Prüfungsarbeit ist von dem Refe-
rendar im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachlehrer aus einem anderen Fach zu wählen und
von dem Fachleiter und dem Leiter des Bezirksseminars zu genehmigen, sie soll aus einer
sechs- bis zehnstündigen Unterrichtseinheit erwachsen und eine pädagogisch-methodische Fra-
ge in Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur behandeln; „sie soll weniger frem-
de Meinungen und theoretische Erörterungen über den Gegenstand wiedergeben, als eine eige-
ne, durch die Praxis gewonnene Einsicht darlegen und aus den fachlichen und methodischen
Gegebenheiten wissenschaftlich begründen". Diese Arbeit ist vor der Meldung zur Pädagogi-
schen Prüfung dem Fachlehrer vorzulegen, „der schriftlich bestätigt, daß die in der Arbeit
gegebene Darstellung dem erteilten Unterricht entspricht" (§ 34). Entsprechend der Prü-
fungsordnung wird die Arbeit zunächst vom jeweiligen Fachleiter korrigiert, beurteilt und
benotet. Alsdann holt der Leiter des Bezirksseminars Urteil und Note des Fachleiters eines
anderen Bezirksseminars ein, wobei eine abweichende Benotung „ausführlich zu begründen ist"
(III 3.9.678/2 § 8).
Gemäß der Neuordnung von 1965 besteht die schriftliche Prüfung nur noch aus einer pädagogi-
schen Hausarbeit, zu der der Studienreferendar im Einvernehmen mit dem Leiter des Studien-
seminars einen Themenvorschlag benennt. Sie soll „aus einer sechs- bis zehnstündigen Unter-
richtseinheit erwachsen" und binnen drei Monaten abzuliefern sein. Das Erfordernis eines
Korreferenten aus einem anderen Seminar wurde abgeschafft (III 3.9.678/3 § 25).
Im Saarland fordert man seit 1964 — analog zu Nordrhein-Westfalen — daß der Studienrefe-
rendar spätestens sechs Monate vor Beendigung des Vorbereitungsdienstes dem Leiter des Lan-
desstudienseminars das Thema der Arbeit anzeigt. Es soll mit der erzieherischen und unter-
richtspraktischen Tätigkeit des Studienreferendars in Zusammenhang stehen; in Ausnahmefällen
kann auch ein Thema aus der historischen oder systematischen Pädagogik behandelt werden. Das
Thema gilt als genehmigt, wenn nicht binnen zwei Wochen ein ablehnender Bescheid erteilt
wird (III 3.10.568 §66).
In Schleswig-Holstein konnte sich der Referendar nach der Prüfungsordnung von 1957 das
Fach, in dem er die Hausarbeit schreibt, selbst wählen; über das Thema sollten ihn Fachlei-
ter und Seminarleiter beraten. Als „zulässig" galten Themen nicht nur aus dem methodischen
und didaktischen Gebiet der einzelnen Unterrichtsfächer, sondern auch solche allgemeinerer
Art, zum Beispiel aus dem Gebiet der Jugendpsychologie, der Soziologie usw., ,,soweit sie
im Erfahrungskreis des Referendars auftreten und nach dem Grade seiner sachlichen Kenntnisse
und seiner persönlichen Reife eine sachgerechte Bearbeitung von ihm erwartet werden kann".
,,Aufgaben, deren Behandlung in der Literatur auch eine beschränkte selbständige Leistung
nicht mehr ermöglicht, oder solche aus Gebieten, die in der Hausarbeit für die Wissenschaft-
liche Prüfung oder bei der Promotion schon ausführlich behandelt wurden, sind zu vermeiden."
Die Arbeit soll eine Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur zu dem Thema,
mit der methodischen Literatur, einen Bericht über den durchgeführten Unterricht und die an-
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gewendeten Verfahrensweisen unter Einfügung einzelner Stundenbilder, eine kritische Ausein-
andersetzung mit der geleisteten Unterrichtsarbeit und ein Bild der Klasse enthalten. Die
Arbeit ist im dritten Semester anzufertigen und am 15. April beziehungsweise 15. Oktober
beim Leiter des Staatlichen Studienseminars abzugeben (III 3.11.8/1 § 6). Seither sind keine
Änderungen erfolgt.

3.8.3 Mündliche Prüfungen

Prinzipiell wird die Zulassung zu den mündlichen Prüfungen von ausreichenden Leistungen in
den Prüfungslehrproben (auch Praktische Prüfungen genannt) und den schriftlichen Hausarbei-
ten (Zulassungsarbeiten) abhängig gemacht. In manchen Ländern werden auch die mündlichen
Prüfungen bereits vor offizieller Beendigung des Vorbereitungsdienstes abgenommen; nur ver-
einzelt stellen sie den Abschluß dar.
In Baden-Württemberg wurde 1959 nur eine etwa einstündige mündliche Prüfung vorgesehen.
Sie umfaßte:
1. Pädagogik und Psychologie mit folgenden Anforderungen: Verständnis für die grundlegen-

den Fragen der Erziehung und des Unterrichts und für die Grundbegriffe der Erziehungswissen-
schaft,
Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Erziehungs- und Bildungswesens mit beson-
derer Berücksichtigung des Gymnasiums,
auf das Studium von Originalwerken gegründete Kenntnis eines Hauptvertreters der Erziehungs-
wissenschaft oder eines wichtigeren pädagogischen oder didaktischen Problems.

2. Didaktik und Methodik der Fächer, in denen der Bewerber die Wissenschaftliche oder
Künstlerische Prüfung abgelegt hat, mit folgenden Anforderungen:
Kenntnis der Unterrichtsziele und -verfahren und der wichtigsten methodisch-didaktischen
Literatur in den Studienfächern des Bewerbers.

3. Grundzüge des Schulrechts und der Schulverwaltung (III 3.1.678/1 § 17).
Nach der Prüfungsordnung von 1967 findet die einstündige Prüfung im letzten Tertial des Vor-
bereitungsdienstes statt. Den Zeitpunkt setzt der Stellvertretende Vorsitzende des Prü-
fungsamtes fest. Der Themen-Katalog wurde zum Gebiet der Pädagogik und Psychologie um die
Bereiche „Einblick in die neuere jugendpsychologische Forschung, insbesondere in die Ent-
wicklungspsychologie und die Psychologie des Lernens und Lehrens", sowie „Einblick in die
Jugendsoziologie" erweitert; der Problemkreis „Schulrecht und Schulverwaltung6' wurde hin-
gegen fallengelassen (III 3.1.678/2 § 20).
In Bayern erstreckt sich die insgesamt einstündige mündliche Prüfung nach der Prüfungs-
ordnung von 1959 auf „Pädagogik mit besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Strömun-
gen der Gegenwart, Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung, Psychologie, Schulkunde so-
wie auf die Methodik der Unterrichtsfächer, für die der Studienreferendar die Lehrbefähi-
gung in der Wissenschaftlichen oder Künstlerischen Prüfung nachgewiesen hat" (III 3.2.58/2
§ 60). Änderungen scheinen seither nicht erfolgt zu sein.
In Berlin war seit 1964 „in der mündlichen Prüfung . . . dem Prüfling Gelegenheit zu ge-
ben, zu seinen Unterrichtsstunden und zu seiner schriftlichen Prüfungsarbeit Stellung zu
nehmen". Ansonsten wurden als Prüfungsgegenstände der am gleichen Tage mit der praktischen
Prüfung stattfindenden mündlichen Prüfung gekennzeichnet:
„Der Prüfling hat insbesondere nachzuweisen, daß er
1. den erzieherischen und unterrichtlichen Aufgaben seines Amtes in der Praxis gewachsen

ist,
2. die Erkenntnisse seines allgemeinen Studiums und seines Fachstudiums . . . in der

schulpraktischen Erfahrung gefestigt und erweitert hat,
3. mit der allgemeinen Didaktik, mit der Didaktik und Methodik seiner Unterrichtsfächer

und gegebenenfalls des Gesamtunterrichts sowie mit den Aufgaben der politischen Bildung und
Erziehung vertraut ist, und
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4. die Grundzüge der Schulorganisation und der Schulverwaltung kennt." (III 3.3.8
§§ 1 und 9)

In Bremen enthält die Prüfungsordnung von 1963 keine Angaben über die Dauer der mündli-
chen Prüfung, in der „Einsichten in die pädagogischen, psychologischen und sozialen Auf-
gaben seines Berufes" nachzuweisen sind. Prüfungsgebiete sind Pädagogik und Psychologie
, je aus der Sicht der praktischen Erfahrung des Prüflings während des Vorbereitungsdien-
stes"; ferner Didaktik und Methodik zweier Lehrfächer. „Hat der Prüfling mehr als zwei
Lehrfächer, darf er sich das zweite wählen." (III 3.4.8/2 § 11)
Über Hamburg liegen keine Angaben vor.
In Hessen verlangte die Prüfungsordnung von 1949 in einer hinsichtlich der Dauer nicht
gekennzeichneten Prüfung
a) Verständnis für die Grundfragen der Erziehung und des Unterrichts,
b) Vertrautheit mit den Unterrichtsweisen in den Unterrichtsfächern, für die der Bewer-

ber die Lehrbefähigung hat,
c) Kenntnis des Lehrplanes der Höheren Schule,
d) Überblick über die Geschichte der Pädagogik, genauere Bekanntschaft mit einem Vertre-

ter der Erziehungswissenschaft der neueren Zeit oder der Entwicklung eines pädagogischen
oder unterrichtlichen Problems,

e) Vertrautheit mit den Fragen des praktischen Schullebens, des Schulrechts und der Schul-
gesundheitslehre,

f) Bekanntschaft mit den Forderungen des politischen Unterrichts (III 3.6.8/1 § 12).
In der Prüfungsordnung von 1963 wurde das mindestens einstündige „Prüfungsgespräch" unter-
teilt in einen „mindestens dreißig Minuten" dauernden allgemeinen Teil und einen fachmetho-
dischen Teil. In der Themenstellung zeigt sich die Tendenz zu übergreifenden Gesichtspunkten.
Insbesondere sollte der Bewerber nun „nachweisen,
1. daß er Verständnis für die Grundfragen der Pädagogik, insbesondere der gymnasialen,

besitzt,
2. daß er die Erziehungssituation der Gegenwart mit ihren geschichtlichen Grundlagen über-

blickt, wobei eine Vertiefung an einem von ihm zu wählenden Schwerpunkt zu fordern ist,
3. daß ihm die Fragen der Jugendentwicklung und des Jugendlebens sowie die psychologischen

Gesichtspunkte in Erziehung und Unterricht vertraut sind,
4. daß ihm die Forderungen der politischen Bildung und ihrer Erziehungs- und Unterrichts-

weisen bekannt sind,
5. daß er einen Überblick über die Fragen des praktischen Schullebens und die Grundzüge

des Schulrechts und der Schulverwaltung gewonnen hat,
6. daß er die Bildungspläne und die didaktischen und methodischen Probleme seiner Unter-

richtsfächer kennt".
Das Gespräch wurde von dem Seminarleiter und den zuständigen Fachleitern geführt; der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses erhielt das Recht, sich daran zu beteiligen (III 3.6.68/2
§ 22).
In Niedersachsen wurden in der Prüfungsordnung von 1962 in der mindestens einstündigen
mündlichen Prüfung Kenntnisse über „die für die Arbeit der Höheren Schule wesentlichen
Grundfragen der Pädagogik und der Jugendkunde; die Stellung und Aufgabe der Höheren Schule
innerhalb des Bildungswesens und der heutigen Gesellschaft; die Aufgaben und Formen der po-
litischen Bildung und des Faches Gemeinschaftskunde in der Höheren Schule (einschließlich
der Schülermitverwaltung und der Verkehrserziehung); (über) Fragen des Schul- und Beamten-
rechts sowie der Schulverwaltung; (und über) die Didaktik und Methodik der Fächer des Refe-
rendars" verlangt. Der Vorsitzende sollte die Prüfungsthemen bestimmen und auch die Mit-
glieder, die die Prüfung durchführen sollten, soweit er dieses nicht selbst übernahm (III
3.7.678/2 § 21).
In Nordrhein-Westfalen verlangte man nach der Prüfungsordnung von 1962 vom Studienre-
ferendar den Nachweis, „daß er für die Bedeutung und Stellung der Höheren Schule im Ge-
füge des gesamten Schul- und Bildungswesens Verständnis besitzt und Einblicke in den Bil-
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dungsplan und die Aufgaben seiner Fächer gewonnen hat". Im einzelnen wurde in der münd-
lichen Prüfung Eingehen verlangt
1. auf allgemeine Pädagogik; Fragen der pädagogischen Psychologie, der Soziologie und der

politischen Erziehung sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen; Prüfungszeit etwa zwanzig
bis dreißig Minuten,

2. auf die Fächer, in denen der Studienreferendar die erste philologische Staatsprüfung
abgelegt hat; Prüfungszeit je etwa zwanzig Minuten.

„Hat der Prüfling in mehr Fächern die Lehrbefähigung erworben, als zur Erlangung eines Zeug-
nisses der Ersten philologischen Staatsprüfung erforderlich ist, so kann die Dauer der münd-
lichen Prüfung in den einzelnen Fächern entsprechend verkürzt werden." (III 3.8.5678/5
§50)
In Rheinland-Pfalz erstreckte sich nach der Prüfungsordnung von 1961 die mündliche Prü-
fung „auf:
a) Pädagogik und Psychologie,
b) Methodik und Didaktik der Fächer, in denen der Prüfling die Lehrbefähigung besitzt,
c) Gemeinschaftskunde".
Im einzelnen wurde verlangt: „Überblick über die Geschichte der Pädagogik, Vertrautheit
mit den Schriften eines bedeutenden Pädagogen und der Entwicklung eines wichtigen pädagogi-
schen Problems, Verständnis für die Fragen der Jugendpsychologie, der Erziehung und des Un-
terrichts, Beherrschung der verschiedenen Arbeitsweisen der Fächer, in denen der Prüfling
unterrichtet, anhand der einschlägigen Literatur, Kenntnis der Lehrpläne, der Schulordnung,
der Zeugnis- und Versetzungsordnung, der Reifeprüfungsordnung, der Dienstordnung, der Konfe-
renzordnung, der Ausbüdungs- und Pädagogischen Prüfungsordnung, der praktischen und recht-
lichen Fragen des Schullebens, der Grundzüge des Jugend-, Eltern- und Lehrerrechts, der For-
derungen zur politischen Erziehung in dem Fach Gemeinschaftskunde und der besonderen Aufgabe
der Schülermitverwaltung". Die Dauer sollte in Pädagogik und jedem Prüfungsfach etwa je
dreißig Minuten, in Gemeinschaftskunde zehn Minuten betragen (III 3.9.678/2 § 11).
In der Neufassung von 1965 blieben die inhaltlichen Aspekte — wenn auch verkürzt — im we-
sentlichen die gleichen. Hinsichtlich der Dauer wurden nun für „Pädagogik, Psychologie und
Schulkunde . . . je etwa dreißig Minuten, für Sozialkunde etwa zehn Minuten" Prüfungszeit
verlangt (III 3.9.678/3 § 27).
Im Saarland enthielt die Prüfungsordnung von 1964 die Forderung nach einer zweistündi-
gen mündlichen Prüfung in den Gebieten „Geschichte der Pädagogik, systematische Pädagogik,
pädagogische Psychologie, Sozialkunde, allgemeine Methodik, unter besonderer Berücksichti-
gung des Unterrichts an der Höheren Schule, Stellung der Höheren Schule im Gefüge des gesam-
ten Schul- und Bildungswesens, Grundzüge des Schulrechts, ausgewählte Fragen der Schulver-
waltung, Bildungsplan und Bildungsaufgabe der Fächer des Bewerbers, Methodik und Didaktik
dieser Fächer" (III 3.10.568 § 69).
In der schleswig-holsteinischen Prüfungsordnung von 1957 wurde zum Ziel der mündlichen
Prüfung ausgeführt, der Referendar solle zeigen, „daß er fähig ist, die jeweilige Grund-
frage deutlich zu erfassen und sich mit ihr in klarer, sprachlich einwandfreier Form ausein-
anderzusetzen. Die mündliche Prüfung in allgemeiner Erziehungslehre muß auch Fragen aus dem
Gebiet der Pädagogik, der Psychologie, der Jugendkunde, der Sozialkunde, den Grundzügen des
Schulrechts und der Schulverwaltung usf. behandeln." Die mündliche Prüfung in der Methodik
des Unterrichts in den Prüfungsfächern des Referendars soll nicht nur auf technische Fragen
eingehen. Der Referendar soll vielmehr zeigen, daß er den Zusammenhang der praktischen Hand-
habung des Unterrichts mit dem Bildungsziel der Fächer erfaßt hat (III 3.11.8/1 § 8).

3.9 Zusätzliche Qualifikationen für Gymnasiallehrer

Die Schaffung von über die Pädagogische Prüfung hinausgehenden zusätzlichen Qualifikations-
möglichkeiten für Gymnasiallehrer scheint weniger einem schulpolitischen Konzept zu folgen,
als vielmehr durch plötzlich auftretende Bedarfslagen initiiert worden zu sein. Insgesamt
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sind Unterlagen über derartige Kurse im untersuchten Material selten, wobei offengelassen
werden muß, ob und inwieweit diese Materie möglicherweise in anderen als den untersuchten
Quellen geregelt ist. Die folgenden Beispiele können deshalb bestenfalls exemplarische Gül-
tigkeit für sich beanspruchen.
Über die vergleichsweise umfangreichen Möglichkeiten in Baden-Württemberg wurde bereits
im Kapitel 1.9 berichtet. Sonderregelungen für Gymnasiallehrer sind dort nicht nachweisbar.
In Bayern scheinen entsprechende Möglichkeiten, abgesehen von Fortbildungslehrgängen im
Skilauf, generell zu fehlen (vgl. III 3.2.9). Auch für Berlin und Bremen liegen keine ent-
sprechenden Hinweise vor.
In Hamburg wurde 1965 ein „Interfakultäres Sozialpädagogisches Zusatzstudium" einge-
führt, das ,,Studenten aller Fakultäten Gelegenheit (gibt), sich parallel zum Hauptstudium
oder nach Abschluß des Hauptstudiums mit den Grundlagen der Sozialpädagogik und der Sozial-
arbeit vertraut zu machen. Es . . . ist vorwiegend für Studenten gedacht, die in dem von
ihnen gewählten Beruf neben dem jeweiligen Fachwissen sozialpädagogische Kenntnisse benöti-
gen": zum Beispiel Juristen, Mediziner, Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Volkswirte,
Theologen. Für alle Berufe wird den Absolventen dieses Studienganges die Möglichkeit der
Mitarbeit in Ministerien, Mitarbeit und Leitung in Jugend- und Sozialbehörden und ihren Ein-
richtungen, die Arbeit in der Jugend- und Erwachsenenbildung als Jugendsekretäre und als Do-
zenten an Sozialschulen in Aussicht gestellt. Pädagogen werden speziell auf die Berufsmög-
lichkeiten als „Beratungslehrer" und „Lehrer in Heimschulen und Jugendgefängnissen" und
auf Tätigkeiten in Volks- und Heimvolkshochschulen als Sozialpädagogen verwiesen (III 3.5.9,
Anmerkung S. 49).
Das Zusatz Studium soll während des Hauptstudiums etwa acht Semester mit einer durchschnitt-
lichen Zahl von sechs Semester-Wochenstunden, nach Abschluß des Hauptstudiums vier Semester
dauern. „Vorlesungen und Übungen befassen sich unter anderem mit der erzieherischen Hilfe
zur Entwicklung und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, mit verhaltensauffälligen
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, mit den Methoden, den Institutionen und medizinischen
Grundlagen der Sozialpädagogik und Sozialarbeit. In mehrtägigen Seminaren (vorwiegend an Wo-
chenenden) werden diese Vorlesungen und Übungen durch die Begegnung mit Sachverständigen aus
der Sozialpädagogik und Sozialarbeit vertieft. Fallseminare beschäftigen sich mit ausgewähl-
ter Kasuistik der Sozialpädagogik und Sozialarbeit, um die Konsequenzen wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Einsichten für die Praxis kennenzulernen. Drei Sozialpraktika umfassen eine
je sechswöchige Tätigkeit in der Jugendpflege, in der Verwaltung der Jugend- und Sozialhilfe,
in Heimen und Anstalten, in der offenen Fürsorge der Jugend- und Sozialhilfe und in der In-
dustrie. Vorlesungen und Seminare aus der Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie,
Kriminologie, Rechtswissenschaft, Medizin und Wissenschaft von der Politik, die in einem
sachlichen Zusammenhang mit dem Zusatz Studium stehen, ergänzen das Sozialpädagogische Zusatz-
studium. Sie können von den Studenten beliebig ausgewählt werden, sollen jedoch komplementär
einen Schwerpunkt zum Hauptstudium bilden."
Voraussetzung für den Abschluß mit einer Prüfung ist, „daß der Kandidat sein Hauptstudium
durch ein akademisches Examen (Promotion, Magister, Diplom) oder Staatsexamen erfolgreich ab-
geschlossen und die für das Zusatzstudium erforderlichen Vorlesungen, Seminare und Übungen
während und/oder nach dem Hauptstudium besucht hat".
Gefordert werden Nachweise über
„8 Semester-Wochenstunden Fallseminare,
14 Semester-Wochenstunden Vorlesungen und Übungen des Zusatzstudiums und
16 Semester-Wochenstunden Vorlesungen und Übungen, die in einem sachlichen Zusammenhang

mit dem Zusatzstudium stehen und als solche anerkannt werden, sowie
ein Nachweis über die Teilnahme an 10 Wochenendseminaren; ein Nachweis über die Teilnahme
an 3 vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses anerkannten Sozialpraktika von jeweils min-
destens öwöchiger Dauer in der Jugendpflege, in der Verwaltung der Jugend- und Sozial-
hilfe, in Heimen und Anstalten, in der offenen Fürsorge der Jugend- oder Sozialhilfe und in
der Industrie". Die Prüfung wird in der Regel einmal im Semester abgehalten und besteht aus
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drei Klausurarbeiten (aus den Gebieten Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Fallbearbeitung)
und einer mündlichen Prüfung von etwa einstündiger Dauer.
Im Oktober 1968 wurden die geforderten Sozialpraktika auf zwei reduziert und inhaltlich als
„ein Informationspraktikum von mindestens sechswöchiger Dauer in einem Praxisfeld der So-
zialen Arbeit und ein studienbegleitendes Praktikum von mindestens einsemestriger Dauer in
der Einzel- oder Gruppenarbeit in der offenen Jugend- oder Sozialhilfe oder in Heimen und
Anstalten" spezifiziert (III 3.5.29 a).
In Hessen entsprach Ende 1964 der Kultusminister „dem Wunsche vieler Gemeinschaftskun-
delehrer nach zusätzlicher Ausbildung" und richtete zu Ostern 1965 an der Technischen Hoch-
schule Darmstadt, der Universität Frankfurt/M. und der Universität Marburg Weiterbildungs-
programme ein, durch die in viersemestrigen Kursen mit einer Abschlußprüfung die Lehrbefähi-
gung für Gemeinschaftskunde an Gymnasien erworben werden konnte. Dafür vorgesehene Vorlesun-
gen und Übungen sollten auf einen bestimmten Tag der Woche konzentriert werden, an dem die
Teilnehmer von ihren Schulen beurlaubt werden konnten. Zugleich wurde ihnen für die Dauer
dieser Ausbildung vier Wochenstunden Unterrichtsentlastung zugestanden. Voraussetzung für
die Teilnahme war eine „Lehrbefähigung für Geschichte und Geographie im Hauptfach" (III
3.6.9/1). Zum Sommer 1967 wurde der Beginn eines zweiten, im Sommer 1968 der eines dritten
Kursus angekündigt (III 3.6.9/1 a und b). Im April 1966 wurde bezüglich der Lehrbefähigung
in Gemeinschaftskunde festgestellt, daß diese für die Klassen der Oberstufe gegeben sei
bei Lehrkräften, die „die Lehrbefähigung für die Oberstufe in zwei der Fächer Geschichte,
Erdkunde oder Sozialkunde erworben haben". Lehrkräfte mit der Unterrichtsbefähigung in nur
einem dieser Fächer sollten an den genannten Kursen teilnehmen, wobei sich der Kultusmini-
ster die Entscheidung über die Zulassung vorbehielt (III 3.6.9/2).
Am gleichen Tage wurde durch Erlaß die Abschlußprüfung geregelt. Sie sollte als mündliche
Prüfung vor einem von dem Kultusminister berufenen Prüfungsausschuß stattfinden und bei
gleichzeitiger Prüfung von fünf Bewerbern in der Regel eineinhalb Stunden dauern. Der Be-
werber sollte dort nachweisen, „daß er in der Lage ist, Grundfragen der Gemeinschaftskunde
aus der Sicht des von ihm gewählten Faches wissenschaftlich zu erörtern und zu beurteilen.
Der von dem Bewerber angegebene Schwerpunkt sowie die in den Weiterbildungsveranstaltungen
behandelten Stoffbereiche sind zu berücksichtigen/' (III 3.6.9/3)
Im September des gleichen Jahres wurde der Beginn eines „Funk-Kollegs" des Hessischen
Rundfunks für das Wintersemester 1966/67 angekündigt, durch das in insgesamt fünf Semestern
die „Unterrichtsbefähigung in Sozialkunde und Gemeinschaftskunde für das Lehramt an Gymna-
sien" erworben werden soll. Es sollte in je einem Semester Wirtschaftswissenschaften, Poli-
tische Wissenschaften, Soziologie, Rechtswissenschaften und Geschichte Gegenstand der Sen-
dungen sein. Hinzu kamen schriftliche Arbeiten und Kolloquien. Vorbedingung für die Teil-
nahme an den Prüfungen am Ende jedes Semesters sollten die für die Zulassung zur pädagogi-
schen Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien erforderlichen Voraussetzungen sowie die Er-
füllung der vom Funk-Kolleg festgelegten Studienbedingungen sein. Dem Prüfungsausschuß soll-
ten ein Beauftrager des Hessischen Kultusministers als Vorsitzender und zwei weitere vom Kul-
tusminister berufene Mitglieder angehören. Erfolgreiche Absolventen dieser Prüfungen sollten
damit die „Unterrichtsbefähigung in Sozialkunde" erwerben, soweit sie die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Geschichte oder Erdkunde abgelegt hatten,
eine „Unterrichtsbefähigung in Gemeinschaftskunde" (III 3.6.9/4).
In Niedersachsen kündigte der Kultusminister im Dezember 1966 „wegen des Lehrermangels
im Fache Sport" eine Kurzausbildung für „interessierte Studienassessoren und jüngere Stu-
dienräte, die keine Prüfung im Fache Sport abgelegt haben", an. Diese Ausbildung sollte
zwei etwa vierzehntägige Teillehrgänge umfassen. In den Meldeformularen wurde unter anderem
gefragt nach bereits vorliegenden Erfahrungen im Sportunterricht, Vorbildung durch Lehrgän-
ge, Studium, Tätigkeit als Übungsleiter usw. und dem Besitz von Urkunden (Sportabzeichen,
Frei- beziehungsweise Fahrtenschwimmerzeugnis, Grund-, Leistungs- beziehungsweise Lehrschein
des DLRG) (III 3.7.9/1).
Im Juni 1968 kündigte man auch in Niedersachsen „Fortbildungskurse in Sozialkunde für Leh-
rer an Gymnasien" an, deren erster — vorzugsweise für Lehrer mit Lehrbefähigung in Ge-
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schichte — aus vier jeweils einwöchigen „Teilkursen" im Herbst 1968, Frühjahr 1969, Som-
mer 1969 und Winter 1969/70 bestehen sollte. Als Thematik wurden „Methoden der Sozialwis-
senschaften" und „ausgewählte Probleme aus dem Bereich der Wissenschaft von der Politik,
der Soziologie und der Volkswirtschaftslehre" angegeben. Nach Abschluß des Gesamtkurses
sollte jedoch nur eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden. Gleichzeitig verwies man
auf den möglichen Beginn eines gleichartigen Kurses für „Lehrer mit der Fakultas für Erd-
kunde" im Jahre 1969. Beide Kurse wurden als Versuch gekennzeichnet, von dessen Erfolg die
Einrichtung weiterer solcher Kurse abhängig gemacht werden soll (III 3.7.9/2).
In Nordrhein-Westfalen ermöglichte man bereits 1962 mit Hinweis „auf den Lehrermangel
im Fach Leibeserziehung" „befähigten und interessierten" Lehrern und Lehrerinnen der
Höheren Schule eine Kurzausbildung für den Unterricht in Leibesübungen in den unteren Klas-
sen der Höheren Schule. Die Ausbildung begann mit einem zehntägigen Lehrgang an den Insti-
tuten für Leibesübungen und der Sporthochschule beziehungsweise den Sporthochschulen im
Lande Nordrhein-Westfalen in den Osterferien 1963. Dann schlössen sich sechs Wochenendlehr-
gänge an. Zum Abschluß sollten „Lehrgangsbescheinigungen" ausgegeben werden (III 3.8.9/2).
Für das Jahr 1965/66 wurde ein gleicher Lehrgang angekündigt (III 3.8.9/2 a).
In Rheinland-Pfalz wurden zwar mehrfach Fortbildungsveranstaltungen angekündigt; jedoch
scheint es, daß durch solche Lehrgänge keine Qualifikationen erworben werden (III 3.9.9/1
und 2).
Für das Saarland ließ sich kein Hinweis auf entsprechende Veranstaltungen nachweisen.
In Schleswig-Holstein wurde am 9. August 1968 eine „Prüfungsordnung für den Aufstieg
der Gymnasialoberlehrer in die Laufbahn der Studienräte" erlassen. Zu dieser Prüfung kön-
nen auf Vorschlag ihres Schulleiters Gymnasialoberlehrer nach einer Dienstzeit von 15 Jah-
ren und erfolgreicher Einführung in die Aufgaben der neuen Laufbahn zugelassen werden
(III 3.11.9 § 3). Der Termin dieser Prüfung wird dem Gymnasialoberlehrer acht Tage vor der
Prüfung bekanntgegeben. Sie besteht aus zwei Lehrproben, wobei „das Thema der einen Lehr-
probe . . . einem fachtheoretischen Gebiet entnommen sein" muß und „sich dem bisher be-
handelten Unterrichtsgebiet anschließen" soll; „das Prüfungsgespräch soll ein Bild über
die berufliche Weiterbildung des Gymnasialoberlehrers geben" (§ 5).
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4. Die Ausbildung der Sonderschullehrer

In zweifacher Hinsicht nimmt die Ausbildung der Lehrkräfte für allgemeinbildende und berufs-
bildende Sonderschulen eine Ausnahmestellung ein:
— Im Gegensatz zur Ausbildung für andere Lehrerlaufbahnen baut dieser Ausbildungsgang

prinzipiell — von neuesten Ausnahmen in Nordrhein-Westfalen abgesehen — auf einer vorgän-
gigen Ausbildung als Lehrer für die traditionellen Schularten auf. Das hat zur Folge, daß
in der Regel nicht eine frei gewählte Berufsvorbereitung angestrebt wird, sondern daß
bereits tätige Lehrkräfte — meist unter Belassung voller oder gekürzter Bezüge — zu einer
solchen Ausbildung abgeordnet werden. Daher wurde bis in jüngste Zeit dieser Ausbildungs-
weg weit stärker bedarfsorientiert als berufswunschorientiert gefördert und ausgebaut.

— Bei kaum einer anderen Lehrergruppe läßt sich die mit Beginn der fünfziger Jahre ein-
setzende Entwicklung zu einer formal immer stärker reglementierten und inhaltlich zunehmend
stärker differenzierten Ausbildung so prägnant verfolgen, wie gerade bei den Sonderschul-
lehrern. Während in den dreißiger Jahren nur eine Sonderausbildung für Blinden- und Taub-
stummenlehrer geregelt wurde, zu Beginn der fünfziger Jahre eine Ausbildung für „Hilfs-
schullehrer" vorrangig den Unterricht an Schwachbegabten im Auge hatte, wird in neuester
Zeit schon während der Ausbildung stark nach Art der geistigen beziehungsweise physischen
Störungen differenziert.

Dem zunehmenden Bedarf und dieser Tendenz entspricht es, daß in jüngster Zeit auch ein ei-
genständiger Ausbildungsgang für Sonderschullehrer initiiert worden ist, der von vorn-
herein auf die besonderen Bedürfnisse dieser Schularten abstellt.

4.1 Allgemeine und Zulassungsvoraussetzungen

An der Entwicklung der ausbildenden Institutionen für Sonderschullehrer läßt sich speziell
die allmählich erfolgende Aufwertung dieser Ausbildung von einer auf „Erfahrung" aufbau-
enden „Zusatzausbildung" auf Lehrgangsebene zu einer stärker wissenschaftlich orientier-
ten „Spezialausbildung" im Rahmen eines regulären — wenn auch verkürzten — Universitäts-
studiums verfolgen. Parallel dazu verläuft eine grundlegende Änderung der jeweils — von
Land zu Land verschiedenen — geforderten Zulassungsvoraussetzungen für diesen Ausbildungs-
weg und eine Verlagerung von der ursprünglichen „Abordnung" zu dieser Ausbildung auf eine
bedarfsunabhängige „Förderung" jener, die sich für diese Berufslaufbahn entschließen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde etwa um 1950 mit der Ausbildung von „Hilfsschullehrern" im Rah-
men von Lehrgängen begonnen. Einer 1958 veröffentlichten Bekanntmachung ist zu entnehmen,
daß zu den einjährigen Lehrgängen bevorzugt Lehrkräfte zugelassen wurden, „die bereits
an einer Hilfsschule verwendet sind". Für die einzelnen Landesteile wurden Zulassungsquo-
ten vorgegeben; die Meldungen der Teilnehmer hatten über die Oberschulämter zu erfolgen. Nur
solche Lehrkräfte sollten vorgeschlagen werden, „die auf Grund ihrer Bewerbungsunterlagen
die Gewähr dafür zu bieten scheinen, daß sie für den Hilfsschuldienst geeignet sind und daß
sie für die Arbeit am hilfsschulbedürftigen Kind nicht nur die fachlichen Voraussetzungen,
sondern auch besondere Neigung besitzen. Den Meldungen ist daher eine eingehende Beurtei-
lung durch das zuständige Bezirks-(Kreis-)schulamt anzuschließen. Die Einberufung zum Lehr-
gang erfolgt durch das Kultusministerium." (III 4.1.12/1)
Schon 1953 hatte man eine einheitliche Regelung der „Beurlaubung von Lehrern an Volks- und
Mittelschulen zu Lehrgängen zur Ausbildung als Taubstummen-, Blinden- oder Hilfsschullehrer
oder zu Lehrgängen in Werklehrerseminaren" geschaffen, nach der „die Dienstbezüge . . .
für die ganze Dauer des Lehrgangs voll bezahlt" werden sollten, unabhängig davon, „ob die
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Lehrer ledig oder verheiratet sind". Diese Regelung war an die Bedingung geknüpft, daß
die Lehrer „während der Dauer des Lehrgangs und innerhalb von fünf Jahren nach dessen Ab-
schluß im Volks-, Hilfs-, Mittel-, Taubstummen- oder Blindenschuldienst des Landes Baden-
Württemberg verbleiben". Anderenfalls hatten sie für jedes nicht abgeleistete Jahr zwanzig
Prozent der erhaltenen Bezüge zu erstatten (III 4.1.1).
Während 1958 die abgeschlossene Zweite Dienstprüfung nicht zwingend vorgeschrieben war und
auch über die Dauer der praktischen Arbeit an Hilfsschulen keine verbindlichen Forderungen
bestanden, enthalten entsprechende Erlasse seit 1960 den Hinweis, daß Bewerber bevorzugt
werden sollten, ,,die mindestens eine einjährige Tätigkeit an einer Hilfsschule nachweisen
können und zwei Jahre im Schuldienst stehen" (III 4.1.12/3). 1962 wurde die Lehrgangsdauer
um zwei Monate verlängert. Zugleich wurde eine Altersbegrenzung auf „Bewerber, die das
30. Lebensjahr nicht überschritten haben" eingeführt, von der aber „beim Vorliegen beson-
derer Verhältnisse Ausnahmen gestattet" werden konnten (III 4.1.12/6). 1968 wurde angekün-
digt, daß der vom 25. April 1968 bis zum 31. Juli 1969 stattfindende Lehrgang am Institut
für Sonderschullehrer an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen „voraussichtlich der
letzte" sei, der nach den bisher geltenden Bedingungen abgehalten werde (III 4.1.12/12).
Eine Bekanntmachung aus dem Juni 1968 kündigt einen Ausbildungsgang an „für Lehrer, die das
Lehramt an Sonderschulen für lernbehinderte, bildungsschwache, körperbehinderte oder erziehungs-
schwierige und sittlich gefährdete Kinder und Jugendliche anstreben", der am umbenannten
„Institut für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen — „vorbehaltlich
des Inkrafttretens der neugefaßten Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an Son-
derschulen" — vier Semester dauern soll. Dieser Ausbildungsgang soll zu vier getrennten Ab-
schlüssen führen; der „Ersten Prüfung für das Lehramt an Sonderschulen für
— Lernbehinderte und Bildungsschwache oder
— Lernbehinderte und Körperbehinderte oder
— Lernbehinderte und Erziehungsschwierige und sittlich Gefährdete oder
— Bildungsschwache und Körperbehinderte . . .
In jeder Kombination liegt der Schwerpunkt des Studiums auf einem der beiden Lehrämter."
Von den Bewerbern wird als Voraussetzung gefordert, daß sie
— für den Sonderschuldienst geeignet erscheinen,
— das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
— die Hochschulreife besitzen,
— die Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen bestanden haben und
— ein Praktikum an einer Sonderschule von mindestens sechs Wochen nachweisen (III 4.1.12/13).
Für die Ausbildung zum Lehramt an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachheilschulen wurde
bereits 1957 ein viersemestriges „Studium am Studienseminar für Taubstummenlehrer" in Ver-
bindung mit der Universität Heidelberg vorgesehen. Als Zulassungsvoraussetzungen galten:
— die Hochschulreife und die Befähigung für das Lehramt an Volksschulen,
—• eine praktische Tätigkeit an einer Gehörlosenschule von mindestens sechswöchiger Dauer und
— daß das 28. Lebensjahr noch nicht überschritten ist (III 5.1.5/2 § 2).
Auch für diese Ausbildung traf „die Entscheidung über die Zulassung zum Studium . . . das
Kultusministerium unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten". Ent-
sprechend wurden „den Lehrgangsteilnehmern . . . die Bezüge weitergezahlt" (III 4.1.1/3).
Einer Bekanntmachung aus dem Februar 1964 zufolge war in der Zwischenzeit eine Erweiterung
der ausbildenden Institution in ein „Institut zur Ausbildung von Lehrern für Hör-, Sprach-
und Sehgeschädigtenschulen" in Heidelberg erfolgt. Entsprechend wurde nunmehr eine vorgän-
gige „praktische Tätigkeit an einer Blindenschule beziehungsweise an einer Gehörlosen-,
Schwerhörigen- oder Sprachheilschule" verlangt. Das Zulassungsgesuch sollte „auf dem
Dienstweg dem zuständigen Bezirks-, Kreis- oder Stadtschulamt zur Weiterleitung an das Ober-
schulamt" vorgelegt werden; das Oberschulamt sollte in einem Gutachten die „Eignung der
Bewerber" feststellen. Die Auswahl traf das Kultusministerium. Die Abschlußprüfung dieses
Ausbildungsganges sollte die Lehrbefähigung für alle genannten Schularten beinhalten (III
4.1.12/9). Eine entsprechende Bekanntmachung aus dem Jahre 1967 trifft wieder eine Unterschei-
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dung zwischen der „Lehrbefahigung für Blindenschulen beziehungsweise Gehörlosen-, Schwer-
hörigen- und Sprachheilschulen" (III 4.1.12/11). Die im Oktober 1967 erlassene Ausbildungs-
und Prüfungsordnung bezieht sich ausschließlich auf „das Lehramt an Gehörlosen-, Schwer-
hörigen- und Sprachbehindertenschulen" (III 4.1.58/4).
In einer Bekanntmachung vom 25. Juni 1968 wird auf einen besonderen „Bedarf an Sonder-
schullehrern, die schwerpunktmäßig die Fachrichtung Sprachbehindertenbildungswesen studiert
haben", hingewiesen und die Zulassung von „zunächst etwa 50 qualifizierten Lehrern mit be-
standener Erster Prüfung für das Lehramt an Volksschulen zur Fachpädagogischen Ausbildung
für das Lehramt an Sonderschulen für sprachbehinderte Kinder und Jugendliche" angekündigt
(III 4.1.12/14).

Bayern

In Bayern wurde zwar schon 1958 im Lehrerbildungsgesetz für Sonderschullehrer die Notwendig-
keit einer zusätzlichen Ausbildung zur Volksschullehrerbildung nach zu erlassenen näheren
Bestimmungen anerkannt; eine entsprechende Gesetzgebung erfolgte jedoch erst seit 1964.
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 wurde ein „Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer
an Sonderschulen in München" errichtet, das sich „in je einen Ausbildungszweig für die
Lehrer an Hilfs-, Erziehungsschwierigen- und Körperbehindertenschulen und für die Lehrer an
Gehörlosen-, Schwerhörigen-und Sprachheilschulen" gliedern sollte. Die wissenschaftliche
Ausbildung an diesem Institut sollte „in enger Fühlungnahme mit der Philosophischen und Me-
dizinischen Fakultät der Universität München" erfolgen (III 4.2.1/1).
Im Herbst des gleichen Jahres wurden an diesem Institut Bewerber für das Lehramt an „Hilfs-
schulen (Schulen für lernbehinderte Kinder) und an Taubstummenschulen (Gehörlosen-Schulen)"
zugelassen; die Ausbildung der Hilfsschullehrer sollte ein Jahr, die der Taubstummenlehrer zwei
Jahre dauern. Zugelassen wurden „Volksschullehrerund Volksschullehrerinnen . . ., die beide
Prüfungen für das Lehramt an Volksschulen mit Erfolg abgelegt, sich im Volksschuldienst be-
währt und besondere Neigung zur Arbeit an einer Hilfs- oder Gehörlosenschule haben. Sie sol-
len das 40. Lebensjahr nicht überschritten haben." Die zugelassenen Lehrkräfte wurden für
die Dauer der Ausbildung beurlaubt und erhielten „die Dienstbezüge in voller Höhe weiterge-
währt". Darüber hinaus konnte ihnen „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine freiwillige
Ausbildungsbeihilfe" zugestanden werden, wenn die Studierenden „nach Beendigung des Stu-
diums am Institut auf Anforderung in den bayerischen Sonderschuldienst eintreten und min-
destens fünf Jahre in diesem verbleiben". Anderenfalls wurde auch hier für jedes nicht erfüllte
Jahr eine Rückzahlungspflicht in Höhe von zwanzig Prozent der erhaltenen Bezüge beziehungs-
weise Ausbildungsbeihilfen gefordert; entsprechende Erstattungspflicht bestand auch für „Stu-
dierende, die im Laufe der Ausbildungszeit infolge eines Umstandes (aus der Ausbildung) aus-
scheiden, den sie selbst zu vertreten haben" (III 4.2.2/1).
Die im Sommer 1966 erlassene „Institutsordnung" weist dem Institut außer der Ausbildung
der genannten zwei Lehrergruppen auch die Aufgabe zu, „nach Bedarf und gemäß näherer An-
ordnung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Ausbildungsveranstaltungen für an-
dere im Sonderschuldienst tätige Berufsgruppen (zum Beispiel Fachlehrer, Erzieher(innen),
Kindergärtnerinnen, heilpädagogische Unterrichtshilfen)" durchzuführen. Darin ist auch die
„Zulassung zur Ausbildung . . . (durch) das Staatsministerium für Unterricht und Kultus
nach Maßgabe der einschlägigen laufbahnrechtlichen Vorschriften" verankert (III 4.2.1/1 c
§§ Iund7) .
Im Mai 1968 wurde für die Zulassung zum Winter 1968 zwar noch die Bevorzugung von „Volks-
schullehrern . . ., die beide Prüfungen für das Lehramt an Volksschulen mit Erfolg abgelegt
und sich im Volksschuldienst bewährt haben" aufrecht erhalten, aber auch die Möglichkeit der
Zulassung von „ap. Lehrern . . . die einen mindestens einjährigen Vorbereitungsdienst an
der Volksschule abgeleistet haben" in Aussicht gestellt. Als Altersgrenze wird das vierzigste
Lebensjahr angegeben (III 4.2.2/2). Diese Regelung fand im Juni 1968 in einer „Verordnung
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über die Zulassung und Ausbildung der Lehrer an Sonderschulen, der Blinden- und der Taub-
stummenlehrer6' ihre rechtliche Normierung. Dort wird während des einjährigen Vorbereitungs-
dienstes die Teilnahme an „einem nach näherer Bestimmung des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus eingerichteten Praktikums von mindestens sechs Wochen an einer Sonderschule"
verlangt (III 4.2.125/3). Eine Prüfungsordnung wurde in Bayern bislang nicht veröffentlicht.

Berlin

Das Berliner Gesetz über die Pädagogische Hochschule Berlin vom 6. November 1958 erklärt auch
die Ausbildung der Lehrer an besonderen Schulen zur Aufgabe der Pädagogischen Hochschule.
Eine „Vorläufige Ordnung der Zusatzprüfung für das Amt des Lehrers an Sonderschulen" wurde
jedoch erstmals im November 1967 veröffentlicht (III 4.3.5/2). Bis zu dieser Regelung galten
auch Sonderschullehrer — analog zu Realschullehrern — als „Lehrer mit erweiterter Fachaus-
bildung" und wurden wie diese nach der in Kapitel 1.9 dargestellten Prüfungsordnung aus
dem Jahre 1956 geprüft (III 1.3.9/1 und III 1.3.9/1 a und 2).
Die Prüfungsordnung von 1967 sieht sechs „Sonderschulpädagogische Ausbildungsrichtungen"
vor:
1. Hilfsschulen,
2. Beobachtungsklassen und Sonderschulen in Erziehungsheimen,
3. Sonderschulen für Sehbehinderte,
4. Sonderschulen für Schwerhörige,
5. Sonderschulen für Sprachbehinderte,
6. Sonderschulen und Sonderschuleinrichtungen für Körperbehinderte.
Gefordert wird ein „viersemestriges sonderschulpädagogisches Zusatzstudium" an der Pädago-
gischen Hochschule Berlin, für das mindestens die Erste Staatsprüfung Voraussetzung ist. Über
Praktika sind in der Prüfungsordnung keine Angaben enthalten.

Bremen

In Bremen wurde die Ausbildung der Sonderschullehrer 1950 durch einen unveröffentlichten
Erlaß geregelt (III 4.4.1/1). Einer Mitteilung vom Dezember 1956 und einem Erlaß des Jahres
1957 ist zu entnehmen, daß „auf Grund einer Vereinbarung mit der Schulbehörde der Freien
und Hansestadt Hamburg . . . Lehrer des Landes Bremen am Pädagogischen Institut Hamburg für
das Lehramt an Sonderschulen" ausgebildet werden, und zwar in den Richtungen: Hilfsschulen,
Schwerhörigen- und Sprachheil- beziehungsweise Taubstummenschulen.
Als Voraussetzung für diese viersemestrige Ausbildung wurden „die Erste und Zweite Lehrer-
prüfung . . . und 1—2 Jahre in der Volksschule und wenigstens ein Jahr in einer Sonder-
schule" verlangt. Die Bezüge konnten während des Studiums weitergezahlt, in besonderen
Fällen auch eine Trennungsentschädigung gewährt werden (III 4.4.1/2 und 3). Einer Dokumen-
tation der Ständigen Konferenz der Kultusminister aus dem Mai 1967 zufolge hatte Bremen
auch zu diesem Zeitpunkt keine landeseigene Ausbildungsstätte für Sonderschullehrer (825).

Hamburg

In Hamburg wurden bereits 1947 eine Ausbildungs- und eine Prüfungsordnung für das Lehramt
an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachkrankenschulen (III 4.5.2/1 und III 4.5.5/1), 1948
eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an Hilfsschulen erlassen (III 4.5.2/2
und III 4.5.5/2). Nach der Neufassung beider Ordnungen aus dem Jahre 1952 wurden zur zwei-
jährigen wissenschaftlichen Ausbildung „Lehrer zugelassen, denen die Berechtigung zur end-
gültigen Anstellung im öffentlichen Schuldienst zuerkannt ist und die damit ihre wissenschaft-
liche und allgemein pädagogische Ausbildung nachgewiesen haben.
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Um ihre Neigung und Eignung feststellen zu können, sollen sie im Regelfall ein Jahr an
einer Hilfsschule (Schule für Gehörlose, Schwerhörige oder Sprachkranke) als Hilfskraft
tätig gewesen sein." Die Altersbegrenzung lag bei 35 Jahren für Lehrer an Hilfsschulen, bei
dreißig Jahren für Lehrer an Gehörlosenschulen. Der Meldung waren Gutachten der Schule, an der
der Bewerber als Hilfskraft gearbeitet hat, beizufügen; die Zulassung erfolgte durch den
Senator der Schulbehörde (III 4.5.5/2 a).
Im Juni 1968 wurde eine einheitliche „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an
Sonderschulen" erlassen, die eine Gliederung des Studiums in sieben Fachrichtungen vor-
sieht:
1. Blinden- und Sehbehindertenschulen,
2. Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen,
3. Heilpädagogische Tagesschulen,
4. Hilfsschulen,
5. Körperbehindertenschulen,
6. Schulen für Verhaltensgestörte und Heimschulen,
7. Sprachheilschulen (III 4.5.25/3 § 2).
Nach dieser Ordnung sollen zur Ausbildung Lehrer an Volks- und Realschulen zugelassen werden,
soweit sie „die Zweite Lehrerprüfung bestanden und das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet"
haben. ,,In besonders begründeten Fällen kann von dem Höchstalter abgewichen werden." (§§3
und 4)
„Die zur Ausbildung zugelassenen Lehrer leisten die Ausbildung in ihrer bisherigen Rechts-
stellung ab." (§5) Ausgenommen die Lehrer an Blinden- und Sehbehindertenschulen haben sie
für das viersemestrige Studium jeweils zwei der genannten Fachrichtungen zu wählen (§ 6).

Hessen

In Hessen äußerte der Kultusminister Dr. Stein im Februar 1951 in einem Erlaß „Bedenken,
weiterhin nicht geprüfte Hilfsschullehrer an Hilfsschulen anzustellen" und verfügte, daß
„lediglich die Lehrer, die vor dem 1. April 1933 im Regierungsbezirk Darmstadt mindestens
ein Jahr lang im Hilfsschuldienst voll beschäftigt waren und sich bewährt haben, . . .
ohne Hilfsschullehrerprüfung übernommen werden" können (III 4.6.1/1). Bis dahin konnten in-
folge des großen Bedarfs „Hilfsschullehrer, die . . . an Volksschulen tätig sind, auf An-
trag im Hilfsschuldienst" verwendet beziehungsweise „Lehrer, die sich für die heilpädagogi-
sche Arbeit interessieren und eignen, jedoch nicht als Hilfsschullehrer ausgebildet sind, . . .
probeweise im Hilfsschuldienst beschäftigt werden, wenn sie sich verpflichten, nach drei Jah-
ren die Hilfsschullehrerprüfung abzulegen".
Jetzt sollten nur „Lehrer, die außer der Ersten und Zweiten Lehrerprüfung die Hilfsschulleh-
rerprüfung mit Erfolg abgelegt und sich mindestens ein Jahr lang im Hilfsschuldienst bewährt
haben, . . . als Hilfsschullehrer angestellt werden, auch wenn sie noch nicht als Volksschul-
lehrer planmäßig angestellt waren". Durch einen Änderungserlaß aus dem Jahre 1960 wurde auch
auf das Erfordernis einer einjährigen probeweisen Beschäftigung verzichtet (III 4.6.1/1 a).
Zum Wintersemester 1954/55 wurde als „befristete Sondermaßnahme für Lehrkräfte, die ohne
Hilfsschullehrerausbildung seit längerer Zeit in der Hilfsschule tätig sind", ein „Sonder-
lehrgang von zwei Semestern Dauer" eingeführt, zu dem Lehrer zugelassen wurden, „die
1. die Erste und Zweite Lehrerprüfung abgelegt, erheblich länger als ein Jahr in der

praktischen Hilfsschularbeit gestanden haben und gegenwärtig im Hilfsschuldienst beschäftigt
sind,

2. durch ihre bisherige Arbeit in der Hilfsschule bewiesen haben, daß sie die notwendige
Eignung und Bereitschaft zur weiteren Tätigkeit im Hilfsschuldienst mitbringen,

3. sich verpflichten, bei vorzeitigem freiwilligem oder selbstverschuldetem Ausscheiden
aus dem Sonderlehrgang ein Fünftel der für die Zeit des Studiums gewährten Dienstbezüge
sowie die vollen Studienbeihilfen zurückzuzahlen,
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4. sich bereit erklären, nach bestandener Prüfung mindestens fünf Jahre im Schuldienst
des Landes Hessen zu bleiben" (III 4.6.1/2).

Erst zum Wintersemester 1955 wurde der Beginn des ersten viersemestrigen „Normallehrgang(s)
der Sonderschullehrgänge an der Universität Marburg" angekündigt, zu dem die Teilnehmer
„unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge . . . beurlaubt" wurden und eine monatliche Studien-
beihilfe erhielten, „über deren Höhe der Leiter der Lehrgänge in Verbindung mit dem Sozial-
ausschuß entscheidet". Als Zulassungsbedingungen galten die Erste und Zweite Lehrerprüfung
und mindestens ein halbes Jahr Unterricht an einer Sonderschule sowie eine Altersbegrenzung
bei 45 Jahren und die bereits genannten Verpflichtungen zur Rückzahlung eines Fünftels der
Dienstbezüge und der Studienbeihilfen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Lehrgang beziehungs-
weise zum fünfjährigen Verbleiben im hessischen Schuldienst (III 4.6.1/3).
Zu gleichen Bedingungen folgten 1957 und 1959 der Zweite und Dritte Normallehrgang für Hilfs-
schullehrer (III 4.6.1/3 a und b). Ab 1960 sollte jährlich ein Lehrgang beginnen; zugleich
verzichtete man auf die Zweite Lehrerprüfung bei Bewerbern, die nach der Ersten Lehrerprü-
fung „mindestens ein Jahr in einer Volksschule oder Sonderschule unterrichtet haben",
und verlangte auch die Erstattung eines Fünftels der erhaltenen Dienstbezüge bei vorzeiti-
gem Ausscheiden aus dem hessischen Schuldienst.
1957 begann erstmals auch ein „Lehrgang zur Ausbildung von Sprachheillehrern" mit vier
Semestern Dauer. Das erste Semester wurde als „Vorsemester" gekennzeichnet, während dessen
die Studierenden im Schuldienst bleiben und nur „zu einzelnen Studienwochen einberufen"
werden sollten. Das zweite und dritte Semester sollten mit einem Vollstudium in Marburg
verbracht werden, für das die gleichen Urlaubsbedingungen galten wie für Hilfsschullehrer.
Im vierten Semester waren wieder nur „Studienwochen" zur Vorbereitung auf die Prüfung ge-
plant. Für diesen Ausbildungsgang wurden als Vorbedingung die Erste und Zweite Lehrerprüfung,
Bewährung im Volks-, Sonder- oder Mittelschuldienst und ein Alter unter 45 Jahren verlangt:
ein schulspezifisches Praktikum wurde nicht gefordert (III 4.6.1/4). Diese Bedingungen blie-
ben auch 1958 und 1960 unverändert (III 4.6.1/4 a und b). 1960 wurde die Absicht der Ein-
richtung „einige(r) Studienplätze für Sehbehindertenpädagogik" ab Sommersemester 1961 be-
kanntgegeben. Einzelheiten wurden dazu nicht erwähnt.
Parallel zur Einrichtung des „Instituts für Sonderschulpädagogik der Philipps-Universität
Marburg" im Sommer 1963 wurde die Regreßpflicht für Lehrer, die das Studium vorzeitig
abbrechen oder nach Abschluß des Studiums die fünfjährige Pflichtzeit vorzeitig abbrechen,
auf die volle Höhe der „für die Zeit der Beurlaubung gewährten Dienstbezüge sowie die vol-
len Studienbeihilfen" ausgedehnt (III 4.6.1/5). Im Sommersemester 1963 begann das Institut
seine Arbeit mit Studiengängen für
a) das Lehramt an Sonderschulen für Lernbehinderte,
b) das Lehramt an Sonderschulen für Sprachbehinderte (III 4.6.1/6);
im Sommersemester 1964 folgten Studiengänge „in den Fachrichtungen
a) Pädagogik der Lernbehinderten (ggf. auch der Praktisch Bildbaren),
b) Pädagogik der Entwicklungsgestörten und der Schwererziehbaren" (III 4.6.1/7). Im Som-

mersemester 1966 scheint erstmals ein Studiengang der Fachrichtung „Sehbehindertenpädagogik"
verwirklicht worden zu sein.

Ein Erlaß aus dem Sommer 1964 faßte lediglich die Zulassungsbedingungen in dem Sinne zusam-
men, wie sie bislang gehandhabt wurden (III 5.6.1/8). Im Sommer 1965 wurde hingegen wieder
die Forderung nach der Zweiten Lehrerprüfung als unerläßlich ausgewiesen (III 4.6.1/8 a). Zu-
gleich wurden auch Lehrer, „die an Berufsschulen oder Gymnasien tätig sind", in den Kreis
der möglichen Bewerber für die Sonderschulausbildung einbezogen. 1966 enthielten die Zulas-
sungsbedingungen die Forderung nach dem „Zeugnis über die wissenschaftliche Prüfung für das
Lehramt an Volks- und Realschulen oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis" sowie die
Auflage, daß „die Studienbewerber . ... während ihrer bisherigen Lehrtätigkeit den Unter-
richt an einer Sonderschule, deren Fachrichtung der ihres beabsichtigten Studiums entspricht,
mindestens durch wiederholte ganztägige Hospitationen kennengelernt haben"; Unterrichts-
praxis an einer Sonderschule wurde nicht mehr explizit verlangt. Desgleichen waren auch
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„Studienbewerber, die sich noch in der pädagogischen Ausbildung befinden" für eine Be-
urlaubung zum Studium am Institut vorgesehen. Ihr Vorbereitungsdienst sollte während dieser
Zeit ruhen (III 4.6.1/8 b).
Im August 1967 wurde erstmals eine Prüfungsordnung veröffentlicht, die eine Gliederung nach
den Ausbildungsschwerpunkten in den Fachrichtungen
1. Lernbehinderte,
2. Entwicklungsgestörte und Schwererziehbare,
3. Praktisch Bildbare,
4. Körperbehinderte und Kranke,
5. Sprachbehinderte,
6. Hörbehinderte,
7. Sehbehinderte
beinhaltete. Ausbildungsvoraussetzung ist die Erste Staatsprüfung für ein beliebiges Lehramt.
,,Bis auf weiteres" soll auch zur Prüfung zugelassen werden, ,,wer
1. mindestens ein Jahr in einer Sonderschule in Hessen unterrichtet hat,
2. mindestens die Erste Staatsprüfung für das Lehramt abgelegt hat und
3. nachweist, daß er sich auf die Prüfung ausreichend vorbereitet hat" (III 4.6.5/1 §§1,2 und 19).
Im März 1968 wurde in Marburg ein eigenes „Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt
an Sonderschulen" eingerichtet (III 4.6.5/2). Zum Wintersemester 1968/69 begannen in Mar-
burg Studiengänge für die „Fachrichtungen
a) Lernbehinderte,
b) Sprachbehinderte,
c) Hörbehinderte,
d) Körperbehinderte und Kranke,
e) Entwicklungsgestörte und Schwererziehbare" (III 4.6.2).
Zugleich wurde auf entsprechende viersemestrige Studiengänge für das Lehramt an Sonderschu-
len für Blinde, für Sehbehinderte, für Taubstumme und für Hörbehinderte am „Institut für
Hör-, Sprach- und Sehgeschädigtenlehrer an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in Ver-
bindung mit der Universität Heidelberg" hingewiesen, für die die Studienbewerber Lehrtätig-
keit an einer Sonderschule nachweisen müssen und „bei Beginn des Studiums das 30. Lebens-
jahr nicht überschritten haben" dürfen (III 4.6.2).

Niedersachsen

In Niedersachsen wurde die geltende Prüfungsordnung für Sonderschullehrer 1950 erlassen,
1951 ein heilpädagogisches Institut gegründet; 1949 hatte die Landesregierung öffentlich
den Bedarf festgestellt (III 4.7.1/1). Die Zulassung zur Prüfung setzte die Zweite Prüfung
für das Lehramt an Volksschulen als Regelfall voraus. Die Ausbildung am Institut wurde ein-
jährig konzipiert (III 4.7.5 § 3). Der Beginn der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschu-
le Hannover folgte zum 1. Januar 1951 (III 4.7.1/1).
In der Ankündigung des zweiten Lehrgangs für Hilfsschullehrer wurden Lehrkräfte, „die be-
reits an einer Hilfsschule tätig sind" bevorzugt zu der Ausbildung zugelassen und die Auf-
nahme in die Lehrgänge von einer „einjährigen Probezeit in der Hilfsschularbeit abhängig"
gemacht (III 4.7.2/1). Zu dem 1957 beginnenden Lehrgang wurden dann erstmals prinzipiell
„ohne Ausnahme nur Bewerber zugelassen, die bereits ein Jahr an einer Hilfsschule tätig
waren" (III 4.7.2/3 a).
1953 wurde die Ausbildung der Lehrer an Taubstummen- und Blindenanstalten neu geregelt. Sie
sollte in viersemestrigen Lehrgängen für das Lehramt an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und
Sprachkrankenschulen an der Universität Hamburg beziehungsweise der Provinzial-Gehörlosen-
schule in Euskirchen und für Blindenlehrer an der Provinzial-Blindenanstalt in Düren erfolgen.
Zugelassen wurden Volks- und Mittelschullehrkräfte nach der Zweiten Prüfung, „Gewerbelehrer
mit ausreichender Unterrichtserfahrung" sowie Studienassessoren. Alle Bewerber sollten „im
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Regelfall ein Jahr" als Hilfskräfte in öffentlichen Taubstummen- beziehungsweise Blindenan-
stalten tätig und nicht älter als dreißig Jahre sein. Während der Ausbildung wurden die Dienst-
bezüge, „mi Einzelfall auch ein gekürztes Beschäftigungstagegeld weitergewährt" (III
4.7.1/2).
Anfang 1955 wurde die Neueinrichtung von Sonderklassen mit maximal zwanzig Schülern empfoh-
len. In Sprachheilklassen wie im Sonderunterricht sollten ausschließlich „Lehrkräfte be-
schäftigt werden, die dafür hinreichend befähigt sind" (III 4.7.1/3).
Zum Frühjahr 1956 wurde deshalb am Heilpädagogischen Institut der Pädagogischen Hochschule
Hannover „neben der Ausbildung von Hilfsschullehrern" der Beginn eines „einjährigen
Lehrgang(s) zur Ausbildung von Hilfsschullehrern mit Befähigung für Sprachheilunterricht" bei
gleichen Zugangsvoraussetzungen geplant (III 4.7.1/4).

Für den 1958 beginnenden achten Lehrgang für Hilfsschullehrer wurden bereits Ende 1956 zwei
einführende Kurse 1957 angekündigt (III 4.7.2/2). Ein Erlaß von Ende 1957 weist jedoch aus,
daß infolge von Bewerbermangel an dieser Bedingung nicht festgehalten werden konnte (III
4.7.2/4). Bei der Ankündigung des neunten Lehrganges fand sie keine Erwähnung mehr (III
4.7.2/4 a). Auch für den Lehrgang ab April 1959 hatten sich bis Ende 1958 noch nicht ge-
nügend Bewerber gemeldet (III 4.7.2/4 b). Daraus folgte, daß in einem Erlaß vom 30. Oktober
1959 für die Zulassung zur Ausbildung die einjährige Praxis in einer Sonderschule nicht mehr
verbindlich gefordert wurde, sondern lediglich eine bevorzugte Zulassung bewirken sollte. Zu-
gleich wurde die Entscheidung über die Zulassung der Pädagogischen Hochschule Hannover über-
tragen und die Beurlaubung mit Dienstbezügen auf „längstens . . . ein Jahr" befristet
(III 4.7.2/5). Ein Erlaß von 1962 faßt diese Bedingungen lediglich noch einmal zusammen
(III 4.7.2/7). 1964 durchbrach man den jährlichen Ausbildungsturnus für Sonderschullehrer
an Sprachheilklassen zugunsten je eines einjährigen Studienganges zur „Ausbildung von Son-
derschullehrern für Körperbehinderte" und von „Sonderschullehrern für Sehbehinderte"
(III 4.7.2/9). 1965 wurden auch Studienbewerber bis zum fünfzigsten Lebensjahr in die
Sonderschulausbildung aufgenommen (III 4.7.2/10).
Abgesehen von diesen berufsbezogenen Ausbildungsgängen wurde in Niedersachsen im Jahre 1951 -
dem Beispiel der „angelsächsischen Child Guidance Clinic" folgend — ein „Psychotherapeu-
tisches Institut mit Erziehungsberatungsstelle" geschaffen (III 5.7.—/l), in dem seit
1954 regelmäßig viersemestrige (Informations- beziehungsweise) Fortbildungskurse für Lehrer
und Sozialarbeiter stattfinden (III 4.7.-/2). Seit 1957 werden Teilnehmern an diesen Kursen
die Fahrtkosten erstattet, darüber hinaus für die Dauer des „Ausbildungspraktikums,, die Hälfte
der Kosten für die Lehranalyse bis zu einer Höchstzahl von hundert Stunden (III 4.6.-/3 und 3 a).
Mit einem Änderungserlaß vom 11. September 1963 wurde diese Förderung eingeschränkt und der
Höchstsatz je Stunde auf 10,- DM festgelegt. Die Höchststundenzahl wurde für Ausnahmefälle
auf 120 heraufgesetzt (III 4.7.-/3 c).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurde 1948 je eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Blinden- be-
ziehungsweise Taubstummenlehrer, 1949 eine Prüfungsordnung für das Lehramt an Hilfsschulen
erlassen (III 4.8.5/1 bis 3). 1955 entstanden die Heilpädagogischen Institute an den Pädago-
gischen Hochschulen Dortmund und Köln. Sie hatten den Auftrag der Ausbildung der Lehrkräfte
für alle Arten von Sonderformen der Volksschule. Der Erlaß vom 14. November 1955 bestimmte,
daß das Studium für das Lehramt an Hilfsschulen in Form eines viersemestrigen nebenberuf-
lichen Studiums, für die übrigen Sonderschulen in einem auf der Ausbildung der Hilfsschul-
lehrer aufbauenden einsemestrigen Studiengang zu absolvieren war.
Zum Sommersemester 1962 wurde erstmals — begründet mit erheblichem Mangel an ordnungsmäßig
vorgebildeten Lehrkräften — zugelassen, daß „ausnahmesweise . . . Volksschullehrer . . .
ohne vorherige Hilfsschullehrerprüfung nebenberuflich ein mindestens viersemestriges Studium
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an einem Heilpädagogischen Institut beginnen und nach dessen Abschluß die Prüfung für das
Lehramt an Sehschwachenschulen, Schwerhörigenschulen oder Sprachheilschulen ablegen (III
4.8.2/2).
Die 1963 erlassene Laufbahnverordnung für das Lehramt an Sonderschulen unterscheidet insgesamt
sechs „Fachrichtungen:
1. Lehramt an Hilfsschulen und an Berufshilfsschulen,
2. Lehramt an Schulen für erziehungsschwierige Kinder,
3. Lehramt an Körperbehindertenschulen und Krankenhausschulen,
4. Lehramt an Sehbehindertenschulen,
5. Lehramt an Schwerhörigenschulen,
6. Lehramt an Sprachheilschulen".
Für die Ausbildung zu jeder dieser Laufbahnen wurde als Voraussetzung von Volksschullehrern
die Zweite Prüfung, von Lehrern an berufsbildenden Schulen „die Befähigung" für ihre
Laufbahn, von allen Bewerben ein zuvor abgeleistetes „mindestens dreimonatiges Praktikum
an einer Sonderschule" und ein Alter unter vierzig Jahren verlangt (III 4.8.1/2 § § 1 und 2).
Zugleich wurde verordnet, daß fortan „die zum Studium zugelassenen Lehrer . . . für die
Dauer des Studiums und der anschließenden Prüfungszeit unter Fortzahlung der Dienstbezüge
beurlaubt" werden (III 4.8.1/3).
Die wenige Wochen später erlassene neue Studien- und Prüfungsordnung sieht als Studiendauer
für die „Fachrichtungen Hilfsschulen und Berufshilfsschulen und Schulen für erziehungsschwie-
rige Schüler . . . zwei Semester, in den übrigen Fachrichtungen drei Semester" vor. Hiernach
können auch Lehrer der Realschulen oder Höheren Schulen zu dieser Ausbildung zugelassen wer-
den (III 4.8.5/4 §§ 2 und 3).
Durch das 1965 erlassene „Lehrerausbildungsgesetz" wurden zwei Ausbildungswege für Lehrer
an Sonderschulen begründet: zur Ausbildung nach Abschluß der Zweiten Prüfung für ein belie-
biges Lehramt trat eine Ausbildung im Anschluß an die Erste Prüfung hinzu, an die sich dann
erst ein Vorbereitungsdienst anschloß.
Zugleich wurde in diesem Gesetz die Studiendauer für die Lehrämter an Sonderschulen auf
„mindestens drei", für die Lehrämter an Sonderschulen für Blinde und Gehörlose auf „min-
destens vier Semester" heraufgesetzt.
Eine daraufhin im Juni 1966 erlassene Durchführungsverordnung befristete die geforderten
Praktika auf „mindestens drei und . . . in der Regel sechs Monate (Schulhalbjahr)" (III
4.8.1/4).
„Nach Errichtung der Bezirksseminare für die Lehrämter an den Sonderschulen zum 1. Juni 1968"
werden nunmehr „alle Bewerber für ein Lehramt an Sonderschulen nach Ablegen der Ersten Staats-
prüfung für dieses Lehramt an Bezirksseminaren ausgebildet". Der Lehramtsanwärter mit Zwei-
ter Staatsprüfung „kann nach Ablegen der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt an einer Son-
derschule zum Lehrer an einer Sonderschule ernannt werden, wenn er sich in der Tätigkeit
an einer entsprechenden Sonderschule unter Teilnahme am Bezirksseminar bewährt hat. Die Be-
währungszeit dauert . . . sechs Monate, für den Lehramtsanwärter an einer Sonderschule für
Blinde und Gehörlose zwölf Monate." (III 4.8.6)
Erstmals wurden in Nordrhein-Westfalen zum Winterhalbjahr 1967/68 Lehrgänge zur Ausbildung
für „Assistenten(stellen) an Sonderschulen für Geistigbehinderte und an Sonderschulen für
Körperbehinderte" eingerichtet, für die als Voraussetzung ein Mindestalter von 18 Jahren
und ein Höchstalter von 26 Jahren, das Zeugnis der Mittleren Reife und „eine abgeschlossene
Berufsausbildung in einem für die spätere Tätigkeit . . . förderlichen Beruf" oder eine
„mindestens einjährige erzieherische Tätigkeit an einer Sonderschule . . ." gefordert
wird. Diese berufsbegleitende Ausbildung soll zwei Jahre dauern und mit einer Abschlußprü-
fung enden, an die sich eine „einjährige schulpraktische Ausbildung" und „schulpraktische
Prüfung" anschließt (III 4.8.2/3).
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Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz scheint 1951 die erste Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt
an Hilfsschulen erlassen worden zu sein (III 4.9.85/1). Entsprechend der Neufassung von
1955 fand an der Universität Mainz ein „Staatliches Heilpädagogisches Ausbildungsjahr"
statt. Als Voraussetzung zur Zulassung war nur die Erste Prüfung für das Lehramt an Volks-
schulen gefordert; die Zweite Lehrerprüfung sollte nach drei Jahren praktischer Tätigkeit
an Hilfsschulen für den „Volksschuldienst an Hilfsschulen" abgelegt werden. Die Zulassung
wurde ferner von einem Gutachten der zuständigen Schulbehörde abhängig gemacht; das Höchst-
alter war 35 Jahre (III 4.9.5/1 a).
1958 wurde angeordnet, daß vor Beginn des „Heilpädagogischen Ausbildungsjahres" ein „Hilfs-
schulpraktisches Jahr" abzuleisten sei, innerhalb dessen „in geschlossenen mehrtägigen
Ausbildungslehrgängen die allgemeine und besondere Didaktik und die Schulkunde der Hilfs-
schule" zu behandeln sei (III 4.9.4/1).
1962 wurde ein „einjähriges Vorbereitungspraktikum" dem ebenfalls einjährigen „Heilpäd-
agogischen Studienkurs" vorgeschaltet und ein „mehrmonatiges Abschlußpraktikum" bis zum
Abschluß der Prüfung vorgesehen. Die Altersgrenze wurde auf das vierzigste Lebensjahr herauf-
gesetzt. Außer der Fortzahlung der Bezüge wurde „Verheirateten und ihnen besoldungsmäßig
gleichgestellten" mit Wohnsitz außerhalb des Studienortes eine „monatliche Beihilfe bis zu
130,- DM" in Aussicht gestellt (III 4.9.2/1).
Seit 1963 baut auf der heilpädagogischen Ausbildung ein „sprachheilpädagogisches Erweiterungs-
studium" auf (III 4.9.2/2). Absolventen dieser Ostern 1964 erstmalig abgeschlossenen Zusatz-
ausbildung wurden als Aufgaben die heilpädagogische und speziell sprachheilpädagogische
Untersuchung sprachbehinderter Kinder, die Veranlassung von SpezialUntersuchungen, die sprach-
heilpädagogische Betreuung von Kindern, die Beratung der Eltern und Lehrer und die Erfassung
(insbesondere Früherfassung) sprachbehinderter Kinder zugewiesen.
Die unterrichtlichen Aufgaben beinhalten daneben „Gruppenbetreuung . . . in Gruppen von
höchstens 6 Teilnehmern" (III 4.9.9).
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1966 entstand das „Heilpädagogische Institut der Pädagogischen
Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz" in Mainz, dem die „Heilpädagogischen Studienkurse
an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz" eingegliedert wurden (III 4.9.1/1).

Saarland

Im Saarland bestand bis 1967 noch keine landeseigene Ausbildungsstätte für Sonderschullehrer.
Anfang 1968 wurden dort für Volksschullehrer mit Erster Prüfung an Sonderschulen, die später
ein heilpädagogisches Zusatzstudium absolvieren wollen, besondere Arbeitsgemeinschaften als
Voraussetzung für die spätere Freistellung zum heilpädagogischen Zusatzstudium eingerichtet.
Die Zahl der regelmäßigen Teilnehmer an den Arbeitsgemeinschaften (S) soll zwanzig nicht
übersteigen. Sie werden „durch Lehrer, die die Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen
besitzen, nach den Weisungen der obersten Schulaufsichtsbehörde geleitet" (III 4.10.1).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein erfolgte 1955 „in Anlehnung an eine Empfehlung der Kultusminister
vom 23. Januar 1954" eine „Neuregelung der Hilfsschullehrerausbildung und Hilfsschullehrer-
prüfung". Danach sollten ab Ostern 1955 einjährige Lehrgänge an der Pädagogischen Hoch-
schule Kiel stattfinden. Zugelassen wurden „Volksschullehrer mit abgelegter Zweiter Prü-
fung für das Lehramt an Volksschulen bis zum Alter von 45 Jahren; bevorzugt . . . Lehrer,
die sich bereits im Hilfsschuldienst bewährt haben". Sie wurden „unter Fortzahlung ihrer
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Dienstbezüge vom Schuldienst beurlaubt" (III 4.11.25/2).
Bis zu diesem Zeitpunkt galt nach der Ordnung einer „Vereinfachten Prüfung" zum Hilfs-
schullehrer aus dem Jahre 1951 als hinreichende Vorbereitung die Zweite Prüfung, eine min-
destens zwei Jahre dauernde Arbeit an Hilfsschulen, eine mindestens zweijährige Teilnahme
an einer Arbeitsgemeinschaft für Hilfsschullehrer und der erfolgreiche Besuch eines vom
Landesminister für Volksbildung veranstalteten oder anerkannten vierwöchigen heilpädago-
gischen Lehrgangs (III 4.11.5/1 § 2).
1956 wurde auch in Schleswig-Holstein die Verpflichtung zu mindestens fünfjährigem Schul-
dienst nach Abschluß der Ausbildung eingeführt (III 4.11.5/3).
Mit den Ostern 1958 beginnenden Lehrgängen wurde erstmals auch eine „Gelegenheit zur zusätz-
lichen Ausbildung für die schulische Betreuung sprachgestörter und schwerhöriger Kinder"
angekündigt (III 4.11.25/2 a und b). 1959 bot man eine Zusatzausbildung für die „Betreuung
sprachgestörter Kinder" an (III 4.11.2/3).
Ab 1965 wurde „verheirateten und gleichgestellten" Teilnehmern des Heilpädagogischen Lehr-
gangs zusätzlich zu den Dienstbezügen „eine ermäßigte Beschäftigungsvergütung von 4 , - DM
für jeden Vorlesungstag" gewährt, sofern sie nicht ihren „ständigen Wohnsitz in Kiel"
hatten. Gleichzeitig wurde eine Rückzahlungsverpflichtung für „während des Studiums erhal-
tene Dienstbezüge und . . . Beschäftigungsvergütung" für vorzeitig ausscheidende Hilfsschul-
lehrer angeordnet (III 4M.2/3 h).
Anfang 1967 erhielt der „Heilpädagogische Lehrgang Kiel" die Benennung „Institut für Heil-
pädagogik der Pädagogischen Hochschule Kiel"; organisatorische Änderungen ergaben sich daraus
jedoch kaum (III 4.11.1/2).

4.2 Regelungen des Studiums und inhaltliche Reformen

Über die formalen und inhaltlichen Bestimmungen zur Ausbildung der Sonderschullehrer liegen
nicht aus allen Ländern und meist auch nur aus den letzten Jahren Unterlagen vor. Der Über-
blick muß sich deshalb auf die exemplarische Darstellung einzelner Ausbildungsgänge beschrän-
ken; vor allem die inhaltliche Ausgestaltung des Studiums, die mit dem Übergang von der
lehrgangsmäßigen Ausbildung zum hochschulmäßigen Studium verbunden war, läßt sich nur in
seltenen Fällen nachweisen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurden nach der Prüfungsordnung von 1952 von den Absolventen der Aus-
bildungslehrgänge für Hilfsschullehrer Kenntnisse in den Prüfungsfächern:
1. Theorie und Geschichte der Heilpädagogik,
2. Psychologie und Psychopathologie des Kindes- und des Jugendalters,
3. Sprachheilkunde und Phonetik,
4. praktische Hilfsschulpädagogik und Jugendpflege,
5. heilpädagogische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
verlangt (III 4.1.5/1 § 4). Die Neuordnung der Prüfung von 1959 enthält - mit leicht ver-
änderter Gliederung — den gleichen Katalog, ergänzt um „Jifgendrecht" (III 4.1.5/3).
Die 1957 erlassene Ausbildungsordnung für Lehrer an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprach-
heilschulen weist demgegenüber weit differenziertere Ausbildungsanforderungen aus. Im
Rahmen der theoretisch-wissenschaftlichen Fächer wa^en folgende „Studiengebiete" mit
ausführlicher Angabe der Studieninhalte aufgeführt:
1. Psychologie,
2. Psychologie der Hör- und Sprachgeschädigten,
3. Psychopathologie und Psychotherapie,
4. Sprachwissenschaft,
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5. Sprachheilkunde,
6. Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane und des Nervensystems,
7. Taubstummenkunde,
8. Geschichte der Taubstummenbildung.
Die theoretisch-praktischen Fächer umfaßten, ebenfalls mit genauen Detailangaben:
1. Pädagogik,
2. Sprachheilpädagogik,
3. Methodik des Sprachunterrichts und der übrigen Unterrichtsfächer,
4. Didaktik (III 4.1.5/2 § 5 und Anlage I).
Die Ende 1967 erlassene Ausbildungs- und Prüfungsordnung sieht eine schwerpunktmäßige Orien-
tierung der Studierenden nach der ,,Fachrichtung Gehörlosen- und Schwerhörigenbildungswesen"
beziehungsweise der ,Fachrichtung Sprachbehindertenbildungswesen" vor. Für Studierende bei-
der Schwerpunkte sind im Bereich der ,,grundwissenschaftlichen Studiengebiete" verbindlich
vorgeschrieben:
a) Medizin,
b) Sprachwissenschaft,
c) Phonetik und Phonologie,
d) Psychologie der Hör- und Sprachbehinderten,
e) Pädagogik der Hör- und Sprachbehinderten.
Im Bereich der „fachtheoretischen Studiengebiete" gelten für beide Schwerpunkte gemeinsam
als verbindlich:
a) Didaktik und Methodik des Sprachunterrichts beim gehörlosen und schwerhörigen Kind,
b) Wesen, Ursachen und Therapie der Sprachgebrechen,
c) Praktische Phonetik beim Gehörlosen, Schwerhörigen und Sprachbehinderten,
d) Pädoaudiologie.
Hinzu kommt für Studierende der Fachrichtung Gehörlosen- und Schwerhörigenbildungswesen
im fachtheoretischen Bereich:
a) Didaktik und Methodik des Gehörlosen- und Schwerhörigensprachunterrichts (Vertiefung),
b) Psychologie des mehrfachgeschädigten gehörlosen und schwerhörigen Kindes,
c) Grundfragen der Erziehung in der Gehörlosen- und Schwerhörigenbildung (Vertiefung);
für Studierende der Fachrichtung Sprachbehindertenbildungswesen:
a) Wesen, Ursachen, Arten und Therapie der Sprachgebrechen (Vertiefung), Erscheinungs-

und Betreuungsformen,
b) Psychologie des mehrfachgeschädigten sprachbehinderten Kindes,
c) Grundfragen der Erziehung in der Sprachbehindertenbildung (Vertiefung) (III 4.1.58/4

§7).
Trotz dieser Differenzierung erwerben die Studierenden mit den abschließenden Prüfungen die
Lehrbefähigung für beide Schularten (§ 2).

Bayern

Die in Bayern 1966 erlassene Institutsordnung für das 1964 gegründete ,,Staatsinstitut für
die Ausbildung der Lehrer an Sonderschulen" enthält keine Konkretisierung der Studieninhalte
an diesem Institut, sondern lediglich den Hinweis, daß ,,die Ausbildung am Staatsinstitut
. . . durch vorgeschriebene Vorlesungen, Seminarveranstaltungen und Übungen an der Univer-
sität München ergänzt" wird. Für jedes Studienhalbjahr wird ein Ausbildungsplan von den
Abteilungsleitern des Staatsinstituts erstellt und nach Genehmigung durch das Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus den Studierenden bekanntgegeben (III 4.2.1/2 § 10). Das läßt
den Schluß auf vergleichsweise starke Reglementierung der Ausbildung zu. Die Ausbildungs-
ordnung von 1968 läßt jegliche Erwähnung der Studieninhalte künftiger Sonderschullehrer ver-
missen (III 4.2.125/3).
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Berlin

In Berlin erweiterte man 1956 die bereits bestehende Prüfungsordnung „für Lehrer mit erwei-
terter Fachausbildung" um Bestimmungen für die Ausbildung der Lehrer an Sonderschulen.
Unabhängig davon waren aber bereits seit dem 1. Juli 1951 „Prüfungen für Sonderschullehrer
. . . im Anschluß an entsprechende, im Auftrage des Senators für Volksbildung duchgeführte
Lehrgänge" durchgeführt worden, über deren inhaltliche Gestaltung keinerlei Material vor-
liegt (III 4.3.5/1 § 14). Nach dieser neugefaßten Ordnung war ,,für Sonderschullehrer . . .
die Zusammenstellung der Fächer pädagogische Pathologie'. . . und ,Heilpädagogik'. . .
verbindlich" vorgeschrieben. Für das vorbereitende (außerordentliche) Studium galt die ge-
nerelle Anweisung, „weniger Wert zu legen auf Vollständigkeit des Wissens als auf Gewin-
nung eines eigenen Standpunktes . . ., auf Verständnis der wissenschaftlichen Grundlagen und
Methoden und auf Einsicht in die Zusammenhänge mit verwandten Wissenschaftsbereichen. Die
nähere Auswahl der Kerngebiete des Studiums . . . bleibt dem Bewerber überlassen." (Anlage 1,
Ziff. 1 ) Innerhalb dieser Rahmenbestimmung wurden von den Sonderschullehrem Kenntnisse ver-
langt, die auf dem Gebiet der „Pädagogischen Pathologie" folgende Bereiche umfaßten:
Anatomie und Physiologie des Körpers, insbesondere der Sinnesorgane und des Zentralnerven-
systems; Ursachen und Formen der Körperschäden, der Sinnesstörungen usw.; Psychologie und
Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters; Formen der kindlichen Psychopathie und
Psychosen; Vertrautheit mit dem wichtigsten Schrifttum der Pädagogischen Pathologie sowie
die Auswertung der Erkenntnisse der Pädagogischen Pathologie für Erziehung und Unterricht
und die Fähigkeit zur Erkennung, Beobachtung und Beschreibung des geschädigten Kindes.
Im Bereich der „Heilpädagogik" die Gebiete:
Allgemeine Erziehungslehre; didaktische Grundfragen der Heilpädagogik; Soziologie der Schul-
klasse, des Großstadtkindes, des geschädigten Kindes; Sozialpädagogik; Geschichte und Orga-
nisation des Sonderschulwesens; schließlich Sicherheit in der Anwendung der heilpädagogischen
Erkenntnisse in Erziehung und Unterricht des geschädigten Kindes.
Insgesamt wurde nach sechs verschiedenen Sonderschulformen gegliedert, für die jeweils die
„spezielle Erziehungs- und Unterrichtslehre" zu beherrschen war; nämlich
1. für Körperbehinderte,
2. für Sehbehinderte,
3. für Schwerhörige,
4. für Sprachgestörte,
5. für Schwererziehbare und
6. für Hilfsschulbedürftige (III 4.3.5/1, Anlage I, Ziff. 18 und 19).
Im November 1967 wurden die inhaltlichen Studienanforderungen in einer neuen „Vorläufigen
Ordnung'6 präzisiert und im Bereich der administrativen Kenntnisse erweitert. Als formale
Studiennachweise werden Übungsscheine über die erfolgreiche Teilnahme an „psycho-diagnosti-
schen Übungen", an „pädagogisch-diagnostischen Übungen", am „sonderschulpädagogischen
Praktikum" sowie an „Werken, Hauswerken oder Textilarbeit" verlangt. Inhaltlich wurden
wiederum Prüfungsanforderungen und damit Studieninhalte bis ins Detail fixiert.
Desgleichen wurde bei der Ausbildung in „Didaktik und Methodik" nach Art der Sonderschulen
differenziert, wobei die jeweiligen Aufnahme- beziehungsweise Einweisungsverfahren in diese
Schularten, Bildungs- und Erziehungsziele, schulspezifische Methodik und vereinzelt auch die
Kontrolle des Lernerfolges eigene Sachgebiete darstellen (III 4.3.5/2, Anlage I).

Bremen, Hamburg

Für Bremen und Hamburg werden die Lehrer an Sonderschulen gemeinsam in Hamburg ausgebildet.
Nach der 1948 erlassenen und 1957 veröffentlichten Ausbildungsordnung für Hilfsschullehrer
sollte die „fachwissenschaftliche Ausbildung . . . in einem mindestens zweijährigen Hochschul-
studium" erfolgen. Die Bewerber sollten „die Hilfsschulkinder in ihrer Entwicklung und We-
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sensart, insbesondere in ihrer Andersartigkeit erkennen und bestimmen lernen. Die Bewerber müs-
sen befähigt werden, die erforderliche heilerzieherische Behandlung einzuleiten und in Verbindung
mit geeigneten unterrichtlichen und fürsorgerischen Maßnahmen durchzuführen, um die körperli-
chen, geistigen und seelischen Kräfte des Hilfsschulkindes nach Möglichkeit zu entwickeln . . .
Neben der Teilnahme an Vorlesungen über Psychiatrie und Psychopathologie des Kindesalters" soll
„ein Überblick über Bau, Funktion und Störungen des Zentralnervensystems und Vertrautheit mit
der Vererbungslehre gewonnen werden. In der Heilpädagogik sind . . . sichere sprachheilkundliche
Kenntnisse zu erwerben. Ausreichende Kenntnisse im Schul- und Jugendwohlfahrtsrecht und
in der Sozialhygiene sollen dem Bewerber im Rahmen der Sozialpädagogik übermittelt werden."
(III 4.5.2/2 §§6 und 7) Diese Anforderungen wurden — wenn auch verkürzt — in der Ausbildungs-
ordnung von 1968 wiederholt (III 4.5.25/3 § 3).
In der 1947 erlassenen und 1957 publizierten Ausbildungsordnung für das Lehramt an Sonder-
schulen für Gehör- und Sprachgeschädigte ist außer den bereits für Hilfsschullehrer dargestell-
ten Erfordernissen die zentrale Funktion des „Sprachwerdens" und des „Sprachgeschehens" als
wissenschaftliches Problem und als praktische Aufgabe in Ausbildung und Prüfung hervorgehoben.
Medizinische Vorlesungen und Übungen werden verlangt, die Kenntnisse der Krankheiten des
Ohres und der Sprache. Im psychologischen Teil zielt die Ausbildung auf die ,,Wesenskunde
des normal entwickelten Kindes" sowie die des „im Hören und Sprechen behinderten Kindes"
ab (III 4.5.2/1 § 7).
In der die verschiedenen Sonderschularten zusammenfassenden Ausbildungsordnung von 1968 sind
diese Spezifikationen nicht aufgenommen (III 4.5.25/3).

Hessen

Nach der in Hessen 1967 erlassenen Prüfungsordnung werden für das viersemestrige Studium am
Institut für Sonderschulpädagogik der Philipps-Universität in Marburg als „Studiennachweise"
die Teilnahme an „Übungen" in „allgemeiner Erziehungswissenschaft", „Heilpädagogik",
„Sozialpädagogik" und den „rechtlichen Grundlagen dieses Bereiches", „allgemeiner Psycho-
logie", „heilpädagogischer Psychologie" und „heilpädagogisch-diagnostischer Psychologie",
Didaktik einer der sieben genannten Sonderschularten einschließlich zwei „Unterrichtsübun-
gen" und zwei Kurse über „heilpädagogische Verfahren" und Übungen in den „medizinischen
Fachgebieten", je nach Art der angestrebten Sonderschulausbildung, verlangt (III 4.6.5/1 § 2).

Niedersachsen

In Niedersachsen umreißt die 1950 erlassene und noch gültige Prüfungsordnung für Hilfsschul-
lehrer die Prüfungsanforderungen und damit die Ausbildungsinhalte:
„Der Bewerber soll den Sinn der Heilerziehung begriffen haben und ihre Ziele und Grenzen ken-
nen, allgemeine Kenntnis von den Entwicklungshemmungen in der Kindheit und Jugend besitzen
und vertraut sein mit der Eigenart des kindlichen Schwachsinns, den wichtigsten Störungen der
Sinne und Bewegungen und den häufigsten Sprachfehlern. Der Bewerber soll eine eingehende
Kenntnis besitzen von der Methodik aller Unterrichtsgegenstände der Hilfsschule, ihren Ein-
richtungen, Lehr- und Lernmitteln und ihrer Literatur."
Der Bewerber soll einen Einblick haben in Jugendrecht, Jugendwohlfahrt und Schwachsinnigen-
fürsorge (III 4.7.5 § 5).
Eine Ausbildungsordnung für die anderen Sonderschularten liegt nicht vor.

N ordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wiesen die 1948 erlassenen Ausbildungsordnungen für Blinden- bezie-
hungsweise Taubstummenlehrer als „Ausbildungsziel" die Fähigkeit aus, „in ausgeglichener
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Grundhaltung blinde bzw. gehörlose Kinder und Jugendliche planmäßig (zu) erziehen und (zu)
unterrichten und für das Leben in der Gemeinschaft (zu) ertüchtigen . . . "
„Die Lehrgangsteilnehmer sollen außerdem theoretisch soweit geschult werden, daß sie ihre un-
terrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen wissenschaftlich begründen können." (III 4.8.5/1 und
2 §6)
Nach der 1963 für alle Sonderschularten gemeinsam erfolgten Regelung werden als „allgemeine
Studiengebiete" benannt:
1. Allgemeine Heilpädagogik und ihre anthropologische Begründung,
2. Grundfragen der Sozialpädagogik,
3. Geschichte und Organisation des Sonderschulwesens,
4. Grund- und Einzelfragen des Sonderschul-, Jugendwohlfahrts- und Fürsorgerechts.
Hinzu kamen als „besondere Studiengebiete" für die einzelnen Fachrichtungen mit ausführlichen
Inhaltsangaben für Lehrer an
1. Hilfsschulen und Berufshilfsschulen,
2. Schulen für erziehungsschwierige Schüler,
3. Körperbehindertenschulen und Krankenhausschulen und
4. Sehbehindertenschulen

jeweils eine psychologische Grundlegung, eine medizinische und eine fachwissenschaftliche
Grundlegung; für Lehrer an

5. Schwerhörigenschulen und
6. Sprachheilschulen

außerdem eine Einführung in sprachwissenschaftliche Grundprobleme und in die allgemeine und
spezielle Didaktik der Sprachheilschule, spezielle Probleme der Sprachentwicklung und -för-
derung in der Sprachheilschule (III 4.8.5/4 §§ 7 bis 13).

Anfang 1965 wurden in den beiden Heilpädagogischen Instituten des Landes die entsprechenden
„Seminare" eingerichtet, und zwar in Dortmund und Köln jeweils parallel ein Seminar
— für Allgemeine Heilpädagogik und Sozialpädagogik,
— für Heilpädagogische Psychologie,
— für Lernbehinderten- und Erziehungsschwierigenpädagogik (einschließlich Pädagogik der

geistig Behinderten),
— für Musische Erziehung (in der Heilpädagogik).
Das „Seminar für Sprachheil- und Körperbehindertenpädagogik" in Köln und das „Seminar
für Körperbehinderten- und Sprachheilpädagogik" in Dortmund hatten auch die Aufgabe der
„Krankenpädagogik und Pädagogik der Krampfkranken". In Köln entstand außerdem ein „Semi-
nar für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik", während Dortmund ein „Seminar für Sehbehin-
derten- und Blindenpädagogik" erhielt (III 4.8.7).
Verglichen mit der sehr spezifischen Inhaltsangabe der Studien regulärer Sonderschullehrer,
wurde für die seit dem Winter 1967/68 begonnene Ausbildung der „Assistenten an Sonderschu-
len" lediglich pauschal festgestellt:
„Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt in den von den Lehrgangsteilnehmern gewählten Fach-
richtungen", wobei die Wahl zwischen „Sonderschulen für Geistigbehinderte" und „Sonder-
schulen für Körperbehinderte" besteht. Diese Ausbildung „wird ergänzt durch Lehrveranstal-
tungen über Allgemeine Sonderpädagogik, medizinische und psychologische Grundfragen der Bil-
dungsarbeit mit Behinderten". (III 4.8.2/3, Ziff. 4)

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz enthält die 1951 erlassene und 1955 revidierte Ausbildungsordnung für
Hilfsschullehrer zum Ausbildungsgang die sehr globalen Hinweise: „Die auszubildenden Lehr-
kräfte sollen durch die Teilnahme an der Ausbildung . . . befähigt werden, die praktischen
Maßnahmen ihrer Tätigkeit wissenschaftlich zu begründen. Der wissenschaftliche und prakti-
sche Ausbildungsgang vermittelt den Bewerbern Kenntnis von der Eigenart und Entwicklung der
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schwerunterrichtbaren und schwererziehbaren Kinder. Er führt zur Befähigung, erforderliche
heilerzieherische Behandlung einzuleiten und diese in Verbindung mit geeigneten unterrichtli-
chen und fürsorgerischen Maßnahmen durchzugestalten. Neben der Teilnahme an Vorlesungen in
Psychiatrie (Pädiatrie) und Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, in denen der
Schwachsinn besondere Berücksichtigung findet, sollen auch ein Überblick über Bau, Funktion
und Störungen des Zentralnervensystems und Vertrautheit mit der Vererbungs- und Konstitu-
tionslehre gewonnen werden. Weiter sind innerhalb einer Sondererziehungslehre (Heilpädagogik)
auch sichere sprachheilkundliche Kenntnisse (Logopädie) zu vermitteln. Ausreichendes Wissen
im Schul-Jugendwohlfahrtsrecht und in der Sozialhygiene wird im Rahmen einer durch Sozial-
psychologie unterbauten Sozialpädagogik erworben." (III 4.9.5/1 und 1 a § 2)
Ein Merkblatt zur Ausbildung für das Lehramt an Hilfsschulen aus dem Jahre 1962 nennt für
den „Heilpädagogischen Studienkurs" als „Lehrgegenstände . . . allgemeine Pädagogik und
Heilpädagogik (Erziehung und Unterricht des lernbehinderten Kindes einschließlich der Metho-
dik der Fächer und der rechtlichen Bestimmungen, Sozialpädagogik, Jugendwohlfahrtskunde),
Psychologie (Allgemeine Psychologie und Tiefenpsychologie, Psychologie des Kindes- und
Jugendalters unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung und ihrer Störungen, psycho-
diagnostische Verfahren), Medizin (Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, Einführung
in die Pädiatrie, Sprachheilkunde)" (III 4.9.2/1).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurden in der Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer von 1951 (vereinfach-
te Prüfung) als Prüfungsfächer aufgeführt:

1. Anatomie und Physiologie des Nervensystems,
2. Psychopathologie und Pathologie des Schwachsinns,
3. Geschichte, Organisation und Gesetze der Hilfsschule,
4. Methodik des Hilfsschulunterrichts, Lehrmittel und Literatur,
5. Fürsorge für Schwachsinnige,
6. Sprachstörungen und ihre Heilung,
7. Moderne Kinderpsychologie,
8. Heilpädagogik,
9. Sozialpädagogik,

10. Psychopathologie.
„Die Anforderungen werden durch die Art und Weise der Hilfsschularbeit bestimmt. Neben gründ-
lichen Fachkenntnissen muß der Bewerber die Fähigkeit zu wissenschaftlicher Arbeit und die
Einsicht in die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis nachweisen. Die Forderung nach ei-
nem gründlichen Fachwissen bedeutet nicht, daß der Bewerber nur in erster Linie eine Vielheit
von bloßen Fachkenntnissen nachweisen soll. Er muß vielmehr zeigen, daß er ein echtes leben-
diges Verhältnis zu seinen Fächern gewonnen hat und über tiefere Einsichten in die bildenden
Kräfte und wesentlichen Sinnbezüge sowie in die Zusammenhänge seiner Fächer mit dem prak-
tisch beruflichen Leben verfügt." (III 4.11.5/1 § 7)
In der Studienordnung von 1955 wurden die einjährigen Lehrgänge in drei Abschnitte geteilt,
von denen der erste und letzte jeweils mit dem Sommer- beziehungsweise Wintersemester der
Pädagogischen Hochschule zusammenfielen. Der „Arbeitsplan" schrieb für diese Semester ge-
nau die Wochenstunden vor (III 4.11.25/2).
In der 1956 erlassenen Prüfungsordnung wird von den Teilnehmern am Ausbildungslehrgang ein
„Testatheft" verlangt, „aus dem der regelmäßige und erfolgreiche Besuch der vorgeschrie-
benen Vorlesungen, Seminare, Übungen und Praktika" hervorgehen soll. Die Art der verlangten
Veranstaltungen wird darin nicht konkretisiert (III 4.11.5/3). Seither wurde keine Ausbildungs-
ordnung mehr publiziert.

177



4.3 Vorprüfungen in der Sonderschullehrer-Ausbildung

Eine Vorprüfung während des Studiums wurde — soweit feststellbar — für Sonderschullehrer bis-
her nur 1957 in Baden-Württemberg und auch nur in der Ausbildung für das Lehramt an Gehör-
losen-, Schwerhörigen- und Sprachbehindertenschulen eingeführt, in der - mit jeweils zwanzig
Minuten dauernden mündlichen Prüfungen je Fach — die folgenden Gebiete abgeschlossen werden:
a) Anatomie der Sinnesorgane und des Nervensystems,
b) Physiologie der Sinnesorgane und des Nervensystems,
c) Psychopathologie und Psychotherapie (III 4.1.5/2 § 13).
Die 1967 für die gleiche Lehrergruppe erlassene Ausbildungs- und Prüfungsordnung legt die
„Teilprüfung" auf den Zeitpunkt „vor Beginn des vierten Semesters" fest; das Fach „Psy-
chotherapie" war eliminiert worden (III 4.1.58/3 § 13).

4.4 Berufspraktische Ausbildung während des Studiums

Die berufspraktische Ausbildung nimmt in der Ausbildung der Sonderschullehrer insofern eine
Sonderstellung ein, als sie einerseits in der Regel bereits über Schulerfahrung verfügen
müssen, ehe sie zu dieser Zusatzausbildung zugelassen werden, und andererseits in den mei-
sten Fällen die Eignung für eine dieser Schularten von der zuvor erbrachten „Bewährung"
während eines mehr oder weniger reglementierten Praktikums an einer Sonderschule abgeleitet
wird. Die Unterrichtspraxis während der theoretischen Ausbildung scheint deshalb eine Doppel-
funktion zu haben: Außer dem Erwerb berufspraktischer Fertigkeiten scheint das Bestreben, dem
Lehrermangel an Sonderschulen zu begegnen, für Umfang und Dauer der Schulpraxis mitbestim-
mend zu sein. Der allmählichen Verlagerung der Ausbildung von berufsbegleitenden Lehrgängen
zu einem eigenständigen Hochschulstudium entspricht zugleich eine zunehmend stärkere Betonung
der das Studium begleitenden Schulpraxis.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg beinhaltete die 1957 erlassene Ausbildungsordnung für Lehrer an Gehör-
losen-, Schwerhörigen- und Sprachheilschulen im Rahmen der ,praktischen Ausbildung" die
Verpflichtung zu
1. Unterrichtsversuchen bis zu sechs Wochenstunden,
2. Heimdienst, der sich auf die Gesamtdauer der Ausbildung mit wöchentlich mindestens zwei

Stunden erstreckt,
3. Besuch anderer Erziehungs- und Unterrichtseinrichtungen,
4. drei mindestens vierwöchige Praktika zwischen den einzelnen Universitätssemestern,
und das, obwohl bereits vor Beginn der Ausbildung eine „praktische Tätigkeit an einer Gehör-
losenschule von mindestens sechswöchiger Dauer" verlangt wurde (III 4.1.5/2 §§2 und 5). Die
zwei Jahre später neugefaßte vorläufige Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer sah demgegenüber
ebensowenig wie die 1952 erlassene eine ,,schulpraktische Ausbildung" vor (III 4.1.5/1 und 3).
In der seit 1967 für Lehrer an Gehörlosen-, Schwerhörigen und Sprachbehindertenschulen gel-
tenden Prüfungsordnung werden vor Beginn des Studiums sechs Wochen Praktikum an einer ent-
sprechenden Sonderschule, während der Semester Lehrversuche an Ausbildungsschulen und zwi-
schen den Semestern , je ein Blockpraktikum an einer Gehörlosenschule, Schwerhörigenschule
und Sprachbehindertenschule" sowie je nach gewählter Fachrichtung ein weiteres Blockpraktikum
in der angestrebten Schulart gefordert (III 4.1.58/3 §§4 und 7).
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Bayern

In Bayern wird nach der im Juni 1968 veröffentlichten Ausbildungsordnung für alle Sonder-
schularten während des mindestens einjährigen „Vorbereitungsdienst(es) für das Lehramt an
Volksschulen" noch vor Beginn des Studiums ein mindestens sechswöchiges Praktikum an einer
Sonderschule verlangt. Weitere Regelungen sind in der Ordnung nicht enthalten (III 4.2.25/3
§2).

Berlin

Die in Berlin Ende 1967 publizierte Prüfungsordnung enthält keine Angaben über eine schul-
praktische Ausbildung (III 4.3.5/2).

Hamburg

Die hamburgische Ausbildungsordnung für Hilfsschullehrer aus dem Jahre 1948 forderte als Zu-
lassungsvoraussetzung im Regelfall eine einjährige Tätigkeit an einer Hilfsschule als Hilfs-
kraft und sah während der Ausbildung eine selbständige Beschäftigung an Hilfsschulen im Um-
fange von zwölf Wochenstunden und sechs zusätzliche Wochenstunden Hospitationen vor (III
4.5.2/1). Die ein Jahr zuvor erlassene Ausbildungsordnung für das Lehramt an Sonderschulen
für Gehör- und Sprachgeschädigte sah sogar 18 Stunden selbständigen Unterricht an Sonder-
schulen und weitere vier Hospitationsstunden je Woche vor, wobei die praktische Ausbildung
„möglichst ein Jahr an der Gehörlosenschule und je ein halbes Jahr an einer Schwerhörigen-
und einer Sprachkrankenschule" stattfinden sollte (III 4.5.2/1 §§ 2, 6 und 7).
Die im Juni 1968 erlassene Neuordnung sieht nur noch „schulpraktische Übungen mit Hospitatio-
nen und Unterrichtsversuchen an Sonderschulen" und für die vorlesungsfreie Zeit „in der Re-
gel drei Praktika in Schulen, Heimen oder Kliniken" vor (III 4.5.25/3 § 7). Auf eine prak-
tische Tätigkeit in einer Sonderschule vor Beginn der Ausbildung wird in dieser Ordnung nicht
verwiesen; jedoch ist einer Mitteilung aus dem Frühjahr 1967 zu entnehmen, daß interessierte
Lehrer für die Dauer von drei Monaten „einen Hospitationstag je Woche beantragen" können,
an dem sie „unter Leitung . . . die verschiedenen Sonderschularten" besuchen. „In jeder
2. Woche findet außerdem nachmittags ein Kolloquium statt. . . Nach diesen Schulbesuchen
kann der Lehrer die Versetzung an eine bestimmte Sonderschule beantragen, um sich selbst in
der neuen Aufgabe zu erproben. Er kann sich in Ausnahmefällen auch gleich für die Ausbil-
dung zum Sonderschullehrer melden. Mit der Genehmigung des Hospitationstages ist der Lehrer
jedoch nicht verpflichtet, sich später der Ausbildung zu unterziehen." (III 4.5.4)

Hessen

In der hessischen Prüfungsordnung von 1967 sind „zwei vierwöchige Schulpraktika in Sonder-
schulen (Sonderschulklassen), die der gewählten Fachrichtung entsprechen", vorgesehen;
„eins davon kann auch in einer anderen Sonderschule abgeleistet werden, sofern dies für
den Studiengang förderlich ist. Für Bewerber, welche die Prüfung in der Fachrichtung Sprach-
behinderte ablegen wollen, tritt an die Stelle eines Schulpraktikums ein vierwöchiges Prak-
tikum in der Sprachabteilung der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik der Philipps-Universität."
(III 4.6.5/1 § 2) Vor diesem Zeitpunkt liegen keine Angaben über Studieninhalte oder schul-
praktische Ausbildung vor.
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Niedersachsen

In Niedersachsen wurden 1950 und später Praktika nicht geregelt (III 4.7.5/1).

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen wurde in der Prüfungsordnung von 1963 ein sogenanntes „Vorpraktikum"
geregelt, das mindestens drei Monate dauern und im Regelfall in der gewählten Fachrichtung
abgeleistet werden soll. Es bezweckt, daß „der Studienbewerber unter Anleitung eines Men-
tors die Unterrichtspraxis und die Methodik der Schule kennenlernen und seine Eignung für
die Laufbahn nachweisen" soll. „Der Schulleiter oder der Mentor berichtet nach Beendigung
des Vorpraktikums dem Heilpädagogischen Institut über die Eignung des Studienbewerbers. Der
Bericht ist über die obere Schulaufsichtsbehörde zu leiten, die über die Eignung für die
Zulassung zum Studium entscheidet."
Während des Studiums findet dann „wöchentlich ein Tagespraktikum (Schulpraktischer Tag)
statt, bei dem der Studierende Gelegenheit zur Hospitation und zu eigenen Unterrichtsversu-
chen unter Leitung eines Dozenten erhält". Ferner werden zwischen dem ersten und zweiten
Semester „ein Blockpraktikum von vier Wochen . . . für die Studierenden in den Fachrichtun-
gen Hilfsschulen und Berufshilfsschulen und Schulen für erziehungsschwierige Schüler" und
für die Studierenden der übrigen Fachrichtungen zwischen dem zweiten und dritten Semester
ein Blockpraktikum von sechs Wochen durchgeführt, in denen „der theoretische Studienstoff
durch regelmäßige Unterrichtsversuche unter Leitung eines Mentors durch die Unterrichtser-
fahrung ergänzt werden" soll (III 4.8.5/4 §§4 und 14).

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ergänzte man die Prüfungsordnung von 1951 im Jahre 1958 um die Bestim-
mung, daß vor Beginn des Studiums ein „Hilfsschulpraktisches Jahr" zu absolvieren sei.
Während dieses Einsatzes sollten Mentoren die Betreuung der künftigen Hilfsschullehrer über-
nehmen; außerdem wurden zu Beginn und während des Einsatzes „geschlossene mehrtägige Aus-
bildungslehrgänge" zur „allgemeinen und besonderen Didaktik und . . . Schulkunde der Hilfs-
schule" vorgeschrieben (III 4.9.4/1).
Für die Dauer der theoretischen Ausbildung in Mainz wurde bereits 1951 eine „praktische
Ausbildung an Hilfsschulen . . . während der Vorlesungszeit nach Maßgabe der örtlichen Mög-
lichkeiten" und „in den vorlesungsfreien Zeiten (Universitätsferien — Zwischensemester)
bei den Sonder-(Hilfs-)schuleinrichtungen des jeweiligen Heimatbezirkes der Bewerber" ein-
geplant (III 4.9.25/1 a §6).
1967 erfuhr das dem Studium vorausgehende „Praktikum" eine detaillierte Regelung. Ihm wur-
den die Aufgaben der Vermittlung von Anschauungsgrundlagen, der Einführung in die Bildungs-
aufgaben und Methoden der einzelnen Unterrichtsgebiete sowie in die Erziehungsaufgaben, der
Anbahnung eines Verständnisses für die seelisch-geistige Situation des lernbehinderten Kin-
des, der Einführung in die speziellen Aufsichtserfordernisse und sonstigen schulkundlichen
Fragen der Sonderschule und die der Aufstellung von „Orientierungsmodellen für die Sonder-
schularbeit" zugewiesen.
Außer „der schriftlich skizzierten täglichen Unterrichtsvorbereitung" soll der Praktikant
wöchentlich eine „ausführliche schriftliche Vorbereitung einer Unterrichtsstunde . . . fer-
tigen . . . Gegen Ende des Praktikums ist dem Praktikanten Gelegenheit zu geben, auch in ge-
eigneten Klassen der Unter- und Oberstufe jeweils mindestens 10 Stunden zu hospitieren . . .
Stichwortartige Aufzeichnungen sind unter Angabe der wichtigsten Lebensdaten und Schicksale
der Schüler (einschließlich ihrer Schullaufbahn) in ein besonderes Schülerbeobachtungsheft
einzutragen."
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Für die Meldung zum Studium wird ein „Tätigkeitsbericht des Praktikanten" im Umfang von
vier Schreibmaschinenseiten sowie ein entsprechender Bericht des Mentors verlangt (III
4.9.4/2).

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde 1951 bei der Meldung zur Prüfung eine mindestens zweijährige
Tätigkeit an Hilfsschulen vorausgesetzt (III 4.11.5/1 § 2).
Durch eine 1955 erfolgte Regelung der Ausbildung teilte man das Studienjahr in drei Abschnit-
te, deren mittlerer sechs Wochen der Semesterferien zwischen Sommer- und Wintersemester um-
faßte. Für diesen „praktischen" Ausbildungsabschnitt wurden „wöchentlich 3 x 6 Stunden
Werkunterricht, wöchentlich drei Stunden Sonderturnen" und „an zwei Wochentagen ganztä-
gige Praktika und Exkursionen zum Studium von Einrichtungen der Heilpädagogik, Jugendfür-
sorge, Jugendpflege usw." vorgeschrieben. Für die mit den Semestern der Universität zusam-
menfallenden Ausbildungsabschnitte sah man wöchentlich je fünf Stunden „Unterrichtsbesuche
und Unterrichtsversuche" vor (III 4.11.25/2). Zusammenhängende Schulpraktika sind in die-
ser Ausbildungsordnung nicht erwähnt, und auch vorab geleistete Tätigkeit in einer Sonder-
schule wurde bei den Zulassungsvoraussetzungen nur als wünschenswert gekennzeichnet, aber
nicht explizit verlangt.

4.5 Die (Erste) Prüfung der Sonderschullehrer

Die auf die fachwissenschaftliche Ausbildung folgende Prüfung stellte bislang im Regelfall
den endgültigen Abschluß der Ausbildung zum Sonderschullehrer dar. Entsprechend enthalten
die Prüfungsordnungen — mit unterschiedlicher Gewichtung sowohl zwischen verschiedenen Län-
dern als in der historischen Folge — gleicherweise Elemente der fachwissenschaftlichen und
fachdidaktischen als auch der pädagogischen und schulkundlichen Ausbildungsinhalte. Insge-
samt läßt sich mit zunehmendem Ausbau einer hochschulmäßigen Zusatzausbildung eine parallel
laufende Tendenz zu stärkerer Beachtung der sozial wissenschaftlichen und medizinischen Fach-
kenntnisse verfolgen.
Erst in jüngster Zeit wurde auch für Lehrkräfte an Sonderschulen eine institutionalisierte
Zweite Ausbildungsphase mit anschließender Pädagogischer Prüfung konzipiert.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde in der 1952 erlassenen Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer als
„Zweck" der Prüfung noch von einem „Abschluß des »Staatlichen Ausbildungslehrganges für
Hilfsschullehrer'" gesprochen. Der Prüfungsausschuß wurde vom Kultusministerium bestellt,
der Zeitpunkt der Prüfung „auf Vorschlag des Lehrgangsleiters" festgesetzt. Die Zulas-
sung wurde von der ordentlichen Teilnahme an einem Lehrgang abhängig gemacht. Die Meldung
zur Prüfung erfolgte „über den Leiter des Lehrgangs an das Kultusministerium".
Prüfungsfacher waren:
1. Theorie und Geschichte der Heilpädagogik,
2. Psychologie und Psychopathologie des Kindes- und des Jugendalters,
3. Sprachheilkunde und Phonetik,
4. praktische Hilfsschulpädagogik und Jugendpflege,
5. heilpädagogische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
Die Prüfung gliederte sich in eine Zulassungsarbeit, zwei Klausuren und eine mündliche Prü-
fung von nicht mehr als sechzig Minuten Dauer je Prüfling sowie im Rahmen der „schulprak-
tischen Prüfung" eine „Untersuchungsaufgabe der Prüfungsteilnehmer . . . über ein fremdes
Kind". (III 4.1.5/1).

181



1954 erweiterte man die schulpraktische Prüfung um zwei „Lehrproben", deren eine an der
„Hilfsschule" und eine weitere an der „Volksschuloberstufe" zu halten war. Die Themen
der Lehrproben wurden dem Lehrer vier Tage vor Beginn der schulpraktischen Prüfung mitge-
teilt (III 4.1.5/1 a).
Nach der 1959 erfolgten Neufassung der Prüfungsordnung wurden die — verändert angeord-
neten — Prüfungsfächer ergänzt um „Geschichte der Hilfsschulpädagogik und des Sonderschul-
wesens" und „Jugendrecht und Jugendpflege". Als Neuerung wurde Prüfungsteilnehmern, „die
bereits die Zweite Prüfung für das Lehramt an Volksschulen abgelegt haben", die „Lehrprobe
an der Volksschuloberstufe" erlassen (III 4.1.5/3).
Die 1957 erlassene Prüfungsordnung für Lehrer, die ein Lehramt an „Gehörlosen-, Schwerhöri-
gen- und Sprachheilschulen" anstrebten, sah im schriftlichen Teil eine Hausarbeit und eine
Aufsichtsarbeit, eine mündliche Prüfung in insgesamt elf Prüfungsfächern sowie eine „Schul-
praktische Prüfung" vor, bestehend aus drei Lehrproben — davon zwei aus dem Sprachunter-
richt und eine aus einem vom Bewerber gewählten Unterrichtsfach —, hingegen keine diagno-
stische Aufgabenstellung (III 4.1.5/2).
In der 1967 für diese Lehrergruppe erlassenen Prüfungsordnung nahm man erstmals eine Tren-
nung der Ausbildung nach „Erster" und „Zweiter Prüfung" vor. In der Ersten Prüfung wurde
der Nachweis der erforderlichen wissenschaftlichen Ausbildung und Vertrautheit mit den not-
wendigen Arbeitsweisen verlangt. Sie berechtigt nunmehr nur noch zur Beschäftigung als
„Beamter auf Probe an diesen Schulen" und besteht aus einer Zulassungsarbeit, zwei Klau-
suren „aus dem Bereich der grundwissenschaftlichen Studiengebiete . . . nach . . . Wahl"
des Bewerbers und einer mündlichen Prüfung, die fünf für alle Bewerber verbindliche und
drei von der gewählten Fachrichtung abhängige Prüfungsfächer umfaßt.
In der schulpraktischen Prüfung sind vier Lehrproben „von jeweils mindestens 30 Minuten
Dauer" gefordert; davon zwei „während des fachpädagogischen Studiums"
(III 4.1.58/4 §§ 8 bis 26).

Bayern

Bayern kann nicht berücksichtigt werden, da noch keine Prüfungsordnung der neu geschaffenen
Ausbildung am Staatsinstitut der Lehrer an Sonderschulen veröffentlicht wurde. Die 1968
erlassene „Ausbildungsordnung" für Lehrer an Sonderschulen, Blinden- und Taubstummen-
lehrer kündigt ebenfalls eine Trennung in „fachwissenschaftliche Prüfung" nach Abschluß
der Institutsausbildung und „Anstellungsprüfung" nach Abschluß eines Vorbereitungsdien-
stes an (III 4.2.125/3 §§ 3 bis 5).

Berlin

Die in Berlin 1956 geordnete „Zusatzprüfung" sollte explizit „dem Nachweis der fach-
lichen und pädagogischen Weiterbildung des Bewerbers" dienen und „die Befähigung" fest-
stellen, „zum Lehrer mit erweiterter Fachausbildung . . . an Sonderschulen ernannt zu
werden". Die schriftliche Prüfung umfaßte eine wissenschaftliche Hausarbeit und je eine
Klausurarbeit im Fach „Pädagogische Pathologie" und „Heilpädagogik"; die mündliche
Prüfung sollte in jedem dieser Fächer „im allgemeinen die Dauer einer Stunde . . . nicht
überschreiten; eine „fachpädagogische Überprüfung" nach mindestens drei Monaten Unterricht
hatte „die Form einer Unterrichtsbesichtigung mit anschließender Besprechung" (III 4.3.5/1 a
§;§ i bis 8).
Die Neuregelung von 1967 sieht weiterhin nur eine „Zusatzprüfung" — keinen anschlie-
ßenden Vorbereitungsdienst — vor. Der schriftliche Prüfungsteil besteht nur noch aus einer
wissenschaftlichen Hausarbeit, die mündliche Prüfung ist abzulegen in
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1. allgemeiner Heilpädagogik,
2. Psychologie behinderter Menschen,
3. medizinischen Grundlagenfächern — je nach Art der Ausbildungsrichtung verschieden,
4. Didaktik und Methodik der jeweiligen sonderschulpädagogischen Ausbildungsrichtung.
Der „sonderschulpraktische Prüfungsteil" setzt sich aus den Prüfungsleistungen der schrift-
lich niedergelegten didaktischen Analyse zweier Unterrichtseinheiten und zwei Lehrproben zusam-
men. ,,Die durch Übungsscheine nachgewiesenen Leistungen im pädagogisch-psychodiagnostischen
Bereich . . . sind bei der Bildung des zusammenfassenden Urteils im sonderschulpraktischen
Prüfungsteil zu berücksichtigen" (III 4.3.5/2 §§ 6 bis 9).
Nach Bestehen dieser Prüfung sind beliebig viele Erweiterungsprüfungen in weiteren Ausbildungs-
richtungen zulässig, die jeweils aus einer einstündigen mündlichen Prüfung (ohne die medizini-
schen Grundlagenfächer Anatomie und Physiologie) und einem sonderschulpraktischen Prüfungsteil
bestehen (§ 16).

Bremen, Hamburg

Nach der auch für Bremen geltenden hamburgischen Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer aus dem
Jahre 1948 war außer einer wissenschaftlichen Hausarbeit eine mündliche Prüfung in den Fächern
„Heilpädagogik", „Sozialpädagogik" und „Psychopathologie" und eine „praktische Prüfung"
in Form von Unterrichtsbesuchen, bei denen der „Bewerber" nachzuweisen hatte, „daß er be-
fähigt ist, die Abartigkeit des Hilfsschulkindes zu erkennen und den Ansatz heilerzieherischer
und unterrichtlicher Maßnahmen aufzuzeigen", verlangt (III 4.5.5/2).
In der 1947 erlassenen Prüfungsordnung für Lehrkräfte an Sonderschulen für Gehör- und Sprach-
geschädigte wird in der schriftlichen Prüfung sowohl eine „freie wissenschaftliche Hausarbeit"
als „eine Arbeit über einen Einzelfall oder zu einer pädagogischen Einzelfrage des Sondergebietes
verlangt. Der Gegenstand dieser pädagogischen Arbeit' ist im Einvernehmen mit einem Beauftrag-
ten der praktischen Ausbildung zu wählen.** Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die
„Gebiete:
1. Psychopathologie,
2. Bau, Funktion und Störungen der Sprech- und Sinnesorgane,
3. Normale und pathologische Phonetik (Physiologie, Pathologie und Hygiene von Stimme und

Sprache),
4. Psychologie des gehör- und sprachgeschädigten Kindes,
5. Die Bildungsarbeit und die Fürsorge an Gehör- und Sprachgeschädigten, Geschichte, Organisa-

tion und Schrifttum des Bildungswesens der Gehör- und Sprachleidenden".
In der praktischen Prüfung — bei der der Prüfungsausschuß dem Unterricht in einer entsprechen-
den Sonderschule beiwohnt — hat „der Bewerber . . . die Befähigung nachzuweisen, Sprach-und
Gehörschäden zu erkennen und die notwendigen pädagogischen Maßnahmen anzugeben". Außerdem
hat der Bewerber „vor dem Prüfungsausschuß bei mehreren ihm vorgestellten Kindern die bestehen-
den Sprachleiden zu benennen, einzuordnen und die Mittel und Wege der speziellen Sprachbehand-
lung in jedem Falle anzugeben" (III 4.5.5/1 a §§ 5 bis 8). Die Prüfung befähigte zur planmäßigen
Anstellung" als Lehrer einer entsprechenden Sonderschule (§ 10).
Die im Juni 1968 erlassene Prüfungsordnung gilt für alle Lehrergruppen an Sonderschulen und
sieht ebenfalls keine „Zweite Prüfung" vor. Die Prüfung gliedert sich in eine Hausarbeit
und eine insgesamt zwei Stunden nicht überschreitende mündliche Prüfung in den Gebieten
1. Sonderpädagogik,
2. die den gewählten Fachrichtungen entsprechende Pädagogik unter Berücksichtigung der jewei-

ligen Nachbardisziplinen,
3. die medizinischen Grundlagen der Arbeit in den gewählten Fachrichtungen.
Die mündliche Prüfung kann in mehreren zeitlich getrennten Abschnitten durchgeführt werden.
Eine „praktische Prüfung" ist jetzt nicht mehr vorgesehen (III 4.5.25/3 §§ 12 bis 14).
Erweiterungsprüfungen für andere Fachrichtungen sind ebenfalls nicht erwähnt.
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Hessen

Nach der Prüfungsordnung von 1967 in Hessen ist außer der wissenschaftlichen Hausarbeit
im schriftlichen Teil der Prüfung eine „diagnostische Klausurarbeit" vorgeschrieben;
der Bewerber hat „unter Aufsicht einen ihm unbekannten Minderjährigen zu diagnostizieren,
über das Ergebnis ein Gutachten anzufertigen und darin die entsprechenden sonderschul-
pädagogischen und heilerzieherischen Maßnahmen vorzuschlagen".
Die mündliche Prüfung, die „in der Regel innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein"
soll, umfaßt die Gebiete
1. Heil- und Sonderschulpädagogik (30 Minuten),
2. Sozialpädagogik (20 Minuten),
3. Psychologie (20 Minuten),
4. Didaktik (20 Minuten),
5. Medizinische Fachgebiete je nach gewählter Fachrichtung (30 Minuten).
Wer diese Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat, kann in einer weiteren Fachrichtung eine
„Zusatzprüfung" ablegen, für die als Voraussetzung die Ableistung eines vierwöchigen
Schulpraktikums in einer Klasse der gewählten Fachrichtung gilt. Diese Zusatzprüfung be-
steht aus einer der Fachrichtung entsprechenden „diagnostischen Klausurarbeit" und einer
mündlichen Prüfung in Psychologie, Didaktik und dem entsprechenden medizinischen Fachge-
biet (III 4.6.5/1 §§ 3 bis 6 und 14).
Ein sonderschulspezifischer Vorbereitungsdienst wurde bisher nicht eingeführt; Bewerber,
die sich bei Beginn der Ausbildung noch in der pädagogischen Ausbildung befinden, unter-
brechen diesen Vorbereitungsdienst und setzen ihn nach Abschluß der Sonderschulausbildung
fort (III 4.6.1/8, Ziff. 7).

Niedersachsen

Die 1950 in Niedersachsen erlassene Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer beinhaltet die
Forderung nach einer schriftlichen Hausarbeit aus dem Gebiet der Heilpädagogik oder Hilfs-
schulmethodik, einer „theoretischen" mündlichen Prüfung von 60 Minuten Dauer und einer
„praktischen" mündlichen Prüfung, bei der zwei Lehrproben zu halten sind, und zwar in der
Regel eine im „Unterrichtsgebiet der Unterstufe der Hilfsschule". Von der zweiten Lehr-
probe kann abgesehen werden, „wenn sie zur Klärung des Urteils über den Bewerber nicht
erforderlich ist". Durch die Prüfung wird direkt die „Befähigung zur Anstellung als
Lehrer an Hilfsschulen" erworben (III 4.7.5 §§ 1, 5, 6 und 8).

Nordrhein-Westfalen

Die in Nordrhein-Westfalen 1948 erlassenen Ausbildungsordnungen für Taubstummen- beziehungs-
weise Blindenlehrer sahen jeweils eine schriftliche Hausarbeit aus dem entsprechenden Fach-
gebiet, eine „praktische" mündliche Prüfung in Form von „Unterrichtsproben" in minde-
stens zwei Unterrichtsfächern auf verschiedenen Klassenstufen und darauf folgend eine
„wissenschaftliche" mündliche Prüfung vor. Diese Prüfung sollte „für den einzelnen Prüf-
ling 2 Stunden nicht überschreiten" (III 4.8.5/1 und 2).
Die seit 1963 für alle Ausbildungsrichtungen geltende Prüfungsordnung für die heilpäd-
agogischen Institute beinhaltet eine schriftliche Prüfungsarbeit, zwei Unterrichtsproben
mit schriftlicher Vorbereitung - davon eine auf der Unterstufe — und eine mündliche Prü-
fung in den Fächern
1. allgemeine Heilpädagogik (15 Minuten),
2. Psychologie der Kinder und Jugendlichen unter Berücksichtigung der entsprechenden Fach-

richtung (30 Minuten),
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3. medizinische Grundlagen der entsprechenden Fachrichtung (15 Minuten),
4. Sonderschulpädagogik unter Berücksichtigung der allgemeinen und besonderen Didaktik der

entsprechenden Fachrichtung (3 0 Minuten)
(III 4.8.5/4 §§ 22 bis 25).
1968 wurde eine Zweite Phase auch für die Sonderschullehrer-Ausbildung konzipiert
(III 4.8.6).

Rheinland-Pfalz

Die in Rheinland-Pfalz 1951 erlassene und 1955 geänderte Prüfungsordnung fordert eine schrift-
liche Hausarbeit, zwei Lehrproben — davon eine in der Hilfsschulunterstufe — an einer Schule
des Prüfungsortes mit anschließender Aussprache und eine zweistündige mündliche Prüfung
zu den Fächern
1. Heilpädagogik in Theorie und Praxis (einschließlich Methodik aller Hilfsschulfächer sowie

Logopädie),
2. Entwicklungspsychologie und Charakterologie des Kindes- und Jugendalters,
3. Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters,
4. Sozialpädagogik,
5. Organisationsformen und Geschichte des Sonderschulwesens,
6. Jugendrecht und Jugendhilfe
(III4.9.5/la§§3bis6).
Nach der Umgestaltung der „Heilpädagogischen Studienkurse" und der Errichtung eines Heil-
pädagogischen Instituts im Jahre 1966 scheint bisher keine neue Prüfungsordnung ergangen
zu sein.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein forderte man 1951 neben der schriftlichen Hausarbeit zwei Lehrproben
des Prüflings. „Den Gang der weiteren mündlichen Prüfung bestimmt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. Der Bewerber hat nachzuweisen, daß er befähigt ist, Hilfsschulkinder in
ihrer Entwicklung und Wesensart zu erkennen und Unterrichts- und Erziehungsarbeit nach heil-
pädagogischen Grundsätzen einzurichten." (III 4.11.5/1 §§ 8 bis 10)
Nach der 1956 erfolgten Neuordnung verzichtete man auf die schriftliche Hausarbeit zugunsten
einer „vierstündigen schriftlichen Prüfung (Klausur)". Es sollte wahlweise ein Thema aus der
Methodik des Hilfsschulunterrichts beziehungsweise der heilpädagogischen Psychologie oder der
Psychopathologie bearbeitet werden. Die „schulpraktische Prüfung" wurde aufgeteilt in eine
„praktisch-psychologische Prüfung", bei der der Bewerber „ein ihm fremdes Hilfsschulkind in
einer Intelligenz- und Schulleistungsprüfung zu untersuchen und ein schriftliches Gutachten
darüber zu erstellen hatte", und in zwei „Lehrproben in zwei verschiedenen, vom Vorsitzenden
zu bestimmenden Hilfsschulklassen". Der Tag der Prüfung und die Klassen sollten vier Tage vor
der Prüfung bekanntgegeben werden. Das Unterrichtsfach bestimmte für eine Lehrprobe der Vor-
sitzende, für die andere der Bewerber; die Themen waren beide vom Bewerber zu wählen. In der
mündlichen Prüfung waren „Prüfungsgegenstände"
1. Methodik der Hilfsschule und ihrer Geschichte (40 Minuten);
2. Heilpädagogische Psychologie (einschließlich Sprach- und Sinnesschäden) (40 Minuten);
3. Psychopathologie des Kinderalters (40 Minuten);
4. Hilfsschul- und Jugendrecht (10 Minuten)
(III 4.11.5/3 §§4 bis 6).
Seit Schaffung des „Instituts für Heilpädagogik" im Jahre 1967 wurde bisher noch keine
neue Prüfungsordnung publiziert.
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4.6 / 4.7 Vorbereitungsdienst der Sonderschullehrer

Sieht man von der neuesten Lösung des Saarlandes ab, wo bereits während der Zweiten Ausbildungs-
phase der Volksschullehrer in besonderen Lehrgängen auf eine künftige fachwissenschaftliche
Ausbildung für ein Lehramt an der Sonderschule hingearbeitet wird (III 4.10.1), so wurde
bisher nur in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen ein auf die
Belange der Sonderschullehrer abgestellter Vorbereitungsdienst konzipiert, dem sich alle die
unterziehen müssen, die nicht bereits vor Beginn der fachwissenschaftlichen Zusatzausbildung
die Zweite Lehrerprüfung abgelegt hatten. In Baden-Württemberg hat jedoch auch diese Gruppe
eine verkürzte schulpraktische Ausbildung von einem Jahr Dauer zu absolvieren, während Lehr-
kräfte mit nur der Ersten Prüfung für ein Lehramt eine zweijährige Ausbildung ableisten
müssen (III 4.1.58/4 §3).
Die bayerische Ausbildungsordnung vom Juni 1968 ermöglicht eine Verkürzung des prinzipiell
zweijährigen Vorbereitungsdienstes für Sonderschullehrer auf ein Jahr bereits bei Bewerbern,
,,die bis zu ihrer Zulassung zur fachwissenschaftlichen Ausbildung mindestens zwei Jahre im
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Volksschulen abgeleistet haben". Für Bewerber mit ab-
geschlossener Zweiter Prüfung für das Lehramt an Volksschulen entfallt der Vorbereitungsdienst
(III 4.2.125/3 §4).
Auch in Nordrhein-Westfalen wurde erst im Juli 1968 mit der bereits im Juni 1966 konzipierten
einjährigen — für die Lehrämter an Blinden- und Gehörlosenschulen zweijährigen — Ausbildung
in einem Vorbereitungsdienst begonnen. Von dieser Ausbildung sind Lehramtsanwärter mit einer
Zweiten Prüfung für eine beliebige Schulart (Grund- und Hauptschule, Realschule, berufsbil-
dende Schule, Gymnasium) grundsätzlich befreit. Sie können zum ,,Lehrer an einer Sonderschule
ernannt werden", wenn sie „sich in der Tätigkeit an einer entsprechenden Sonderschule unter
Teilnahme am Bezirksseminar bewährt" haben. Diese Bewährungszeit dauert mindestens sechs Mona-
te; für Lehrer an Blinden-, beziehungsweise Gehörlosenschulen mindestens zwölf Monate
(III 4.8.1/1 a und III 4.8.6/1).
In Baden-Württemberg wurde bisher der Vorbereitungsdienst nur für die Lehrämter an Gehörlosen-,
Schwerhörigen- und Sprachbehindertenschulen geregelt. Auch diese Ausbildung ist nach Art der
Fachrichtungen differenziert. Während der „Ausbildung in der Schule" ist dem Lehrer „Gelegen-
heit zu geben, am Unterricht des Schulleiters beziehungsweise des Betreuungslehrers teilzuneh-
men und im Heim dienst und in der Frühbetreuung mitzuwirken".
Jeder Lehrer hat darüber Protokoll zu führen und im Schuljahrsdrittel mindestens zwei schrift-
lich vorbereitete Lehrproben zu halten, die gemeinsam besprochen und vom Schulleiter und Be-
treuungslehrer beurteilt werden. Schriftliche Vorbereitung und Beurteilung werden zu den Prü-
fungsakten genommen (III 4.1.58/4 §§27 bis 29).
Die theoretische Ausbildung erfolgt auch während dieser Phase am „Institut für Hör-, Sprach-
und Sehgeschädigtenlehrer". Ausbildungsgebiete sind dort für alle Bewerber
a) Sozialkunde der Hör- und Sprachschädigungen: Probleme der Sozialhilfe,

Aufbau des Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachbehindertenwesens,
spezielle Fragen des Schul- und Beamtenrechts,
Probleme der Heimerziehung,

b) fachwissenschaftliche Neuerscheinungen im In- und Ausland,
c) Besuche fachpädagogischer Erziehungs- und Bildungseinrichtungen.
Hinzu kommen die entsprechende Fachdidaktik, Methodik und Praxis für die entsprechenden
Schularten, Methodik und Praxis der Unterrichtsfächer, therapeutische Maßnahmen, vor- und
nachschulische Betreuung, Früherfassung und Früherziehung der entsprechenden Kinder, Berufs-
beratung und Berufsbetreuung der geschädigten Jugendlichen.
Für diese Ausbildung sind jährlich zwei dreiwöchige Kurse am Institut vorgesehen
(III 4.1.58/4 §§ 27 und 30).
Nach der bayerischen Ausbildungsordnung ist der „Vorbereitungsdienst . . . an Sonderschulen
oder Seminaren abzuleisten" (III 4.2.125/3).
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Einer Entschließung vom 21. Februar 1968 zur Unterrichtspflichtzeit der Lehrer ist lediglich
zu entnehmen, daß Seminarleiter zehn ihrer Wochenstunden in den Klassen ihrer Seminar-
pflichtigen zu geben haben, und daß Lehrer im Vorbereitungsdienst nicht mehr als 26
Wochenstunden Unterricht erteüen (III 4.2.6, Z. VI, VII).
In Nordrhein-Westfalen wurden im Mai 1968 zwei Bezirksseminare für die Lehrämter an den Sonder-
schulen errichtet (III 4.8.7). Im Bezirksseminar Dortmund wurden zwei Fachleiter für Sonder-
schulen für Lernbehinderte und je ein Fachleiter für die Sonderschulen für Blinde und Sehbe-
hinderte beziehungsweise für Körperbehinderte berufen, im Bezirksseminar Köln zwei Fachleiter
für die Sonderschulen für Lernbehinderte und je ein Fachleiter für die Sonderschule für Ge-
hörlose, für Schwerhörige, für Körperbehinderte und für die Sprachheil-Sonderschule. Für die
Lehramtsanwärter findet monatlich eine Seminarsitzung statt; während der Teilnahme am Seminar
werden ihnen zwei ihrer Pflichtstunden für Hospitationen zur Verfügung gestellt. Zur inhalt-
lichen Ausgestaltung dieser Zweiten Ausbildungsphase liegen keine Unterlagen vor
(III 4.8.6).

4.8 Die Zweite Prüfung der Sonderschullehrer

Eine Prüfungsordnung zur Zweiten Prüfung liegt bisher lediglich für das Lehramt an Gehörlosen-,
Schwerhörigen- und Sprachbehindertenschulen in Baden-Württemberg vor.
Bei der Meldung zu dieser Prüfung ist ein „zusammenfassender Bericht über den Gang der schul-
praktischen Ausbildung unter Angabe der fachlichen Sondergebiete und der einschlägigen Litera-
tur, mit denen sich der Bewerber befaßt hat", vorzulegen. Die Zulassung wird von der recht-
zeitigen Abgabe einer ,,Zulassungsarbeit6' abhängig gemacht, in der der Bewerber zeigen soll,
„daß er die von ihm gesammelten praktischen Erfahrungen und von ihm gewonnenen theoretisch-
pädagogischen Einsichten über Erziehung und Unterricht an Gehörlosen-, Schwerhörigen- bezie-
hungsweise Sprachbehindertenschulen wissenschaftlich begründet darstellen kann". Das Thema
wird zu Beginn des letzten Ausbildungsjahres aus der gewählten Fachrichtung gestellt.
Die Prüfung selbst besteht aus einer mündlichen Prüfung in den Fächern „Sozialkunde der Hör-
und Sprachgeschädigten", „Fachdidaktik" des Gehörlosen-und Schwerhörigenunterrichts bezie-
hungsweise des Sprachbehindertenunterrichts und „vor- und nachschulische(r) Betreuung" der Hör-
geschädigten beziehungsweise Sprachbehinderten. Sie dauert in den einzelnen Fächern je dreißig
Minuten. Die schulpraktische Prüfung umfaßt zwei Lehrproben von je einer Unterrichtsstunde,
deren Themen vom Stellvertretenden Vorsitzenden des Prüfungsamtes aus der gewählten Fach-
richtung möglichst für Klassen verschiedener Altersstufen und verschiedener Unterrichtsstufen
im Benehmen mit den Lehrern der Prüfungsklassen gestellt werden sollen (III 4.1.58/4
§§31 bis 39).
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Niedersachsen

I -.7.0/1 14. Sept. 1954 Gesetz über das öffentliche Schulwesen in Niedersachsen. In: GVBL,
1954, S. 379-386.

I -.7.0/1 a 5. Juli 1965 Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes. In: GVBL, 1965,

S. 205.

I -.7.0/1 b 5. Juli 1965 Neufassung des Schulgesetzes. In: GVBL, 1965, S. 205-212.

I -.7.0/1 c 17. Mai 1966 Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes. In: GVBL, 1966,
S. 110.

I -.7.0/1 d 27. Juni 1966 Neufassung des Schulgesetzes. In: GVBL, 1966, S. 127-130.

Nordrhein-Westfalen

I -.8.0/1 23. Juni 1950 Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen. In: GVBL, 1950,
S. 3—24; Vahlens Textausgabe, Deutsche Verfassungen, Berlin
und Frankfurt 1951, S. 274-294.

I —.8.0/1 a 5. März 1968 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen. In: GVBL 10/1968, S. 36.

I —.8.0/2 9. Juni 1965 Gesetz über die Ausbildung für die Lehrämter an öffentlichen Schu-
len (Lehrerausbüdungsgesetz - LABG). In: GVBL, 1965, S. 157-161.

I —.8.0/3 9. Juni 1965 Gesetz über die Errichtung von Pädagogischen Hochschulen im Lande
Nordrhein-Westfalen. In: GVBL, 1965, S. 156 f.

I —.8.0/4 9. Juni 1965 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes. In: GVBL, 1965,
S. 155 f.

I—.8.0/4 a 1. Aug. 1966 Neufassung des Beamtengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.
In: GVBL, 1966, S. 427-460.

I —.8.0/5 5. März 1968 Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schul-
wesens im Lande Nordrhein-Westfalen, des Schulverwaltungsgesetzes
und des Schulfinanzgesetzes. In: GVBL, 1968, S. 36-39.

Rheinland-Pfalz

I - .9.0/1 18. Mai 1947 Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz. In: VBL, 1947, S. 209-238;
Vahlens Textausgabe, Deutsche Verfassungen, Berlin und Frankfurt
1951, S. 295-327.

I —.9.0/1 a 3. Febr. 1964 Landesgesetz zur Änderung des Art. 36 der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz. In: GVBL, 1964, S. 19.

I —.9.0/1 b 10. Mai 1967 Landesgesetz zur Änderung des Art. 29 der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz. In: GVBL, 1967, S. 137 f.
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I -.9.0/2 6. März 1961 Landesgesetz über die Verfassung und Verwaltung der Johannes-Guten-
berg-Universität in Mainz (Universitätsgesetz — UnivG). In: GVB1.,
1961, S. 47-52.

I -.9.0/3 18. Juni 1962 Landesgesetz über öffentliche berufsbildende Schulen (Berufs-, Berufs-

fach-, Berufsaufbau-und Fachschulen). In: GVB1., 1962, S. 57-64.

I -.9.0/4 11. Juü 1962 Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz. In: GVBL, 1962, S. 73-114.

I -.9.0/5 3. Nov. 1962 Landesgesetz zu dem Vertrag vom 31. März 1962 des Landes Rheinland-
Pfalz mit den Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz. In: GVBL,
1962, S. 173-192.

I -.9.0/6 8. März 1963 Landesgesetz über die öffentlichen Mittelschulen (Realschulgesetz).
In: GVBL, 1963, S. 87-92.

Saarland

I —.10.0/1 15. Dez. 1947 Verfassung des Saarlandes, hrsg. vom Landtag des Saarlandes, o.O., o.J.

I -.10.0/1 a 23. Febr. 1965 Gesetz Nr. 810 zur Änderung der Verfassung des Saarlandes. In: ABI.,

1965, S. 58.

I -.10.0/2 26. März 1957 Gesetz Nr. 573 „Universitätsgesetz". In: ABI., 1957, S. 291-295.

I —.10.0/3 5. Mai 1965 Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulordnungs-
gesetz). In: ABI. 65/1965, S. 385-395.

Schleswig-Holstein

I -.11.0/1 30. März 1967 Gesetz über die Pädagogischen Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein.
In: GVBL, 1967, S. 115-117.

I —.11.0/1 a 27. März 1968 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Pädagogischen Hochschulen
des Landes Schleswig-Holstein. In: GVBL, 1968, S. 89.

I - . 11.0/1 b 1. Nov. 1968 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Pädagogischen Hoch-
schulen des Landes Schleswig-Holstein. In: GVBL, 1968, S. 317.

195



II. Nichtgesetzliche Rechtsgrundlagen der Institutionen der Lehrerbildung

Baden-Württemberg

II 1.1.0/1 21. Juli 1958 Verordnung über den Sitz der Pädagogischen Hochschulen. In:
ABI. K.u.U. 15/1968, S. 137.

II 1.1.0/2 11. Dez. 1964 Satzung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In: ABI. K.u.U.
1/1965, S. 39-44.

II 1.1.0/3 11. Dez. 1964 Satzung der Pädagogischen Hochschule Reutlingen. In: ABI. K.u.U.
1/1965, S. 44-49.

II 1.1.0/4 11. Dez. 1964 Satzung der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd. In: ABI. K.u.U.
1/1965, S. 49-54.

II 1.1.0/5 12. Jan. 1965 Satzung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. In: ABI. K.u.U.
6/1965, S. 232-238.

II 1.1.0/6 12. Jan. 1965 Satzung der Pädagogischen Hochschule Esslingen. In: ABI. K.u.U.
6/1965, S. 238-241.

II 1.1.0/7 10. März 1965 Satzung der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In: ABI. K.u.U.
8/1965, S. 382-386.

II 1.1.0/8 27. Juli 1965 Satzung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. In: ABI. K.u.U.
18/1965, S. 838-841.

II 1.1.0/9 2. Febr. 1966 Satzung der Pädagogischen Hochschule Weingarten. In: ABI. K.u.U.
17/1966, S. 688-693.

II 1.1.0/10 26. Juli 1966 Verordnung der Landesregierung über den Sitz der Pädagogischen Hoch-
schule Lörrach. In: GB1. 12/1966, S. 149.

II 1.1.0/10 a 11. April 1968 Satzung der Pädagogischen Hochschule Lörrach. In: ABI. K.u.U.
10/1968, S. 904-909.

II 1.4.1/1 24. Febr. 1967 Ausbildungsschulen der Pädagogischen Hochschulen. In: ABI. K.u.U.
7/1967, S. 330.

II 1.1.4/2 6. Aug. 1968 Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildungsschulen der
Pädagogischen Hochschulen. In: GBi. 22/1968, S. 347 f.

II 6.1.0 12. Juni 1968 Errichtung eines Pädagogischen Fachinstituts und Fachseminars.
In: ABI. K.u.U. 15-16/1968, S. 1546 f.

Bayern

II 1.2.0/1 22. Juni 1954 Umbenennung der Lehrerbildungsanstalten. In: BayBSVK, 1954, S. 1304.

II 1.2.0/2 20. Juni 1956 Organisatorische Maßnahmen bei den Instituten für Lehrerbildung. In:
BayBSVK, 1956, S. 1991.

II 1.2.0/3 a 25. Juli 1958 Erste Bekanntmachung zur Ausführung des Lehrerbildungsgesetzes
(1. ABLBG). In: KMBL 18/1958, S. 351.

II 1.2.0/3 b 26. Juli 1958 Erste Verordnung zur Durchführung des Lehrerbüdungsgesetzes. In:
GVB1. 8/1958, S. 185; KMBL 18/1958, S. 349.

II 1.2.0/3 c 28. Juli 1958 Zweite Verordnung zur Durchführung des Lehrerbildungsgesetzes.
In: GVB1. 8/1958, S. 185; KMBL 18/1958, S. 350.
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II 1.2.0/3 d 29. Juli 1958 Dritte Verordnung zur Durchführung des Lehrerbildungsgesetzes. In:
GVB1. 9/1958, S. 237; KMBL 18/1958, S. 350.

II 1.2.0/3 e 16. Jan. 1959 Vierte Verordnung zur Durchführung des Lehrerbildungsgesetzes. In:
GVB1. 1/1959, S. 9; KMB1. 1/1959, S. 27.

II 1.2.0/3 f 26. Jan. 1959 Zweite Bekanntmachung zur Durchführung der Lehrerbildungsgesetzes. In:
KMBL 1/1959, S. 27 f.

II 1.2.0/3 g 12. Juni 1967 Fünfte Verordnung zur Durchführung des Lehrerbildungsgesetzes. In:
GVB1. 12/1967, S. 372.

II 1.2.0/4 a 18. Juli 1959 Abkommen zwischen dem Freistaat Bayern, der Stadt Coburg, dem Land-
kreis Coburg, der Stadt Neustadt bei Coburg, über die Auflösung des
Instituts für Lehrerbildung in Coburg und den Ausbau der Staatsbau-
schule Coburg zu einem Polytechnikum. In: GVB1. 8/1959, S. 201.

II 1.2.0/4 b 29. Okt. 1959 Bekanntmachung über das Institut für Lehrerbildung Coburg. In: KMBL
21/1959, S. 408.

II 1.2.0/5 a 28. Okt. 1959 Satzung der Pädagogischen Hochschule München der Universität München.

In: KMBL 22/1959, S. 413-420.

II 1.2.0/5 b 27. Juli 1967 Neufassung. In: KMBL 18/1967, S. 552-558.

II 1.2.0/6 28. Okt. 1959 Satzung der Pädagogischen Hochschule Augsburg der Universität München.
In: KMBL 22/1959, S. 421-427.

II 1.2.0/7 8. Okt. 1959 Satzung der Pädagogischen Hochschule Nürnberg der Universität Erlangen.
In: KMBL 22/1959, S. 428-434.

II 1.2.0/8 a 28. Okt. 1959 Bekanntmachung über die Satzung der Pädagogischen Hochschule Regens-
burg der Universität München, der Pädagogischen Hochschule Bayreuth
der Universität Erlangen und der Pädagogischen Hochschule Würzburg
und Bamberg der Universität Würzburg. In: KMBL 22/1959, S. 434-440.

II 1.2.0/8 b 28. Dez. 1960 Satzung der Pädagogischen Hochschule Regensburg der Universität München.
In: KMBL 1/1961, S. 30.

II 1.2.0/8 c 20. Juni 1962 Satzung der Pädagogischen Hochschule Bayreuth der Universität Erlangen.
In: KMBL 12/1962, S. 233-238.

II 1.2.0/8 d 18. Aug. 1964 Satzung der Pädagogischen Hochschule Bamberg der Universität Würzburg.
In: KMBL 19/1964, S. 630-636.

II 1.2.0/9 24. März 1961 Bekanntmachung über die Pädagogische Hochschule Eichstätt. In: KMBL
12/1961, S. 331 f.

II 1.2.0/10 5. Febr. 1969 Neue Vorschläge für den Ausbau der Pädagogischen Hochschulen in Bayern.
In: Nachrichten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus 8/1969.

II 1.2.4 6. Aug. 1968 Verordnung über die Ausbildungsschulen der Pädagogischen Hochschulen.
In: GVBL 22/1968, S. 347 f.

II 1.2.7 4. Aug. 1960 Entschließung über die Bildung von Seminarbezirken. In: KMBL 15/1960,
S. 215.

II 1.2.10/1 20. Febr. 1959 Verordnung über die Erhebung von Vorlesungsgebühren und Beiträgen an den
Pädagogischen Hochschulen der Landesuniversitäten. In: GVBL 3/1959,
S. 96; KMBL 5/1959, S. 155.
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II 1.2.10/2 a 14. Jan. 1965 Bekanntmachung über die Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen
zum Unterhalt der Familien von Studierenden an den Pädagogischen
Hochschulen in Bayern. In: KMB1. 1/1965, S. 17-24.

II 1.2.10/2 b 8. April 1965 Änderung. In: KMB1. 4/1965, S. 130.

II 2.2.0/1 a 10. Okt. 1958 Verordnung über die Errichtung des Staatsinstituts für die Ausbildung
der Lehrer an Mittelschulen in München. In: GVB1. 17/1958, S. 317; KMB1.
18/1958, S. 330.

II 2.2.0/1 b 1. Juli 1965 Änderung. In: GVB1. 11/1965, S. 213; KMB1. 14/1965, S. 168.

II 2.2.0/2 13. Mai 1959 Bekanntmachung über die Institutsordnung des Staatsinstituts für die
Ausbildung der Lehrer an Mittelschulen. In: KMB1. 12/1959, S. 183-186.

II 3.2.9/1 a 12. Aug. 1966 Bekanntmachung über die Errichtung eines Instituts für Gymnasialpäd-
agogik und eines Instituts für Bildungsforschung und -planung. In:
KMB1. 16/1966, S. 458 f.

II 3.2.9/1 b 6. Febr. 1968 Bekanntmachung über das Arbeitsprogramm des Staatsinstituts für Gymna-
sialpädagogik. In: KMB1. Beibl. 3/1968, S. 57-59.

II 3.2.9/2 14. Nov. 1968 Eröffnung des Instituts für Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung.
In: Nachrichten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus 131/1968.

II 4.2.0/1 1. Sept. 1964 Verordnung über die Errichtung eines Staatsinstituts für die Ausbil-
dung der Lehrer an Sonderschulen. In: GVB1. 18/1964, S. 179; KMB1.
19/1964, S. 629.

II 4.2.0/1 a 4. Juni 1965 Änderung. In: GVB1. 12/1965, S. 100.

II 4.2.0/1 b 28. Okt. 1966 Änderung. In: GVB1. 21/1966, S. 437; KMB1. 3/1967, S. 70 f.

II 4.2.0/1 c 29. Okt. 1966 Neufassung. In: KMB1. 3/1967, S. 72.

II 4.2.0/1 d 1. Sept. 1967 Änderung. In: KMB1. 25/1967, S. 746.

II 4.2.0/2 26. Juni 1966 Bekanntmachung über die Institutsordnung des Staatsinstituts für die
Ausbildung der Lehrer an Sonderschulen. In: KMB1. 13/1966, S. 416-418.

II 5.2.0/1 27. Febr. 1958 Bekanntmachung über die Dauer des Studiums am Staatlichen Berufs-
pädagogischen Institut München (BPI) und über die für die Ordnung des
Instituts geltenden Bestimmungen. In: KMB1. 2/1958, S. 34 f.

II 5.2.0/2 25. März 1959 Bekanntmachung über das Studium für das Lehramt an landwirtschaftlichen
Berufsschulen am Staatsinstitut für den landwirtschaftlichen Unterricht
in München. In: KMB1. 6/1959, S. 167.

II 5.2.10 23. Okt. 1963 Verordnung über die Erhebung von Benutzungsgebühren am Staatsinstitut
für den landwirtschaftlichen Unterricht in München und am Staatlichen Be-
rufspädagogischen Institut in München. In: GB1. 22/1963, S. 213; KMB1.
22/1963, S. 568.

II 6.2.0/1 a 1. Sept. 1964 Verordnung über die Errichtung eines Staatsinstituts für die Ausbildung
von Fachlehrern in München. In: GVB1. 18/1964, S. 178; KMB1. 20/1964,
S. 629 f.

II 6.2.0/1 b 4. Juni 1965 Änderung. In: GVB1. 7/1965, S. 100; KMB1. 12/1965, S. 166.

II 6.2.0/1 c 28. Okt. 1966 Änderung. In: GVB1. 19/1966, S. 437 f.;KMBl. 3/1967, S. 70 f.
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II 6.2.0/1 d 1. Sept. 1967 Änderung. In: GVB1. 16/1967, S. 449; KMB1. 25/1967, S. 746 f.

II 6.2.0/1 8. Febr. 1954 Verfassung der Staatlichen Hochschule für Musik in München. In:
BayBSVK, S. 1263.

II 6.2.0/2 9. Nov. 1966 Schulordnung der staatlichen Fachlehrerausbüdungsstätten für Werken
und Zeichnen. In: GVB1. 20/1966, S. 464 f.

II 6.2.0/3 2. Sept. 1959 Bekanntmachung über die Studiensatzung der Staatlichen Hochschule
für Musik in München. In: ABI. 19/1959, S. 373-384.

Berlin

II- .3 .0/1

II -.3.0/2

II -.3.0/3

II -.3.0/4

II- .3 .10

II 1.3.0

7. Nov. 1963 Beschluß des Abgeordnetenhauses über einen Auftrag an den Senat
zur Neugestaltung der Lehrerbildung. In: Berliner Lehrerzeitung
17/32(1963)21, S. 481.

16. Dez. 1964 1. Zwischenbericht des Senats von Berlin zur Neuordnung der Lehrer-

6. Dez. 1965

büdung. In: 628, S. 22-32.

2. Bericht des Senats zur Neuordnung der Lehrerbildung. In: 628,
S. 33-43 .

7. Sept. 1965 Ordnung der Rechtsverhältnisse der wissenschaftlichen und künstle-
rischen Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule, den künstleri-
schen Hochschulen und den wissenschaftlichen Instituten des Landes
Berlin. In: GVB1. 53/1965, S. 1188 f.

19. Jan. 1967 Verordnung über die Erhebung von Gebühren an wissenschaftlichen
Hochschulen. In: GVB1. 9/1967, S. 189 f.

19. Dez. 1968 Satzung für die Pädagogische Hochschule Berlin (als Entwurf ver-
öffentlicht).

Bremen

II 1.4.0/1 28. Febr. 1967 Rechtsstellung der Pädagogischen Hochschule, Antwort des Senats an
die Bürgerschaft (Landtag). In: Bremische Bürgerschaft (Landtag),
6. Wahlperiode, Drucksachenabteilung I, Mitteilungen und Antworten
des Senats, Nr. 127/1967.

II 1.4.0/2 16. Jan. 1968 Satzung der Pädagogischen Hochschule der Freien Hansestadt Bremen.
In: BrSchBl. 2/1968, S. 3 -6 ; ABI. 5/1958, S. 39 f.

II 1.4.0/3 1. Nov. 1962 Vorläufige Verfassung für die Studentenschaft an der Pädagogischen
Hochschule der Freien Hansestadt Bremen. In: BrSchBl. 19/1962,
152-156.

II 1.4.0/3 a 10. Mai 1968 Ordnung der Studentenschaft der Pädagogischen Hochschule der Freien
Hansestadt Bremen. In: BrSchBl. 6/1968, S. 21 f.

II 1.4.7/1 26. Sept. 1967 Ordnung für das schulpraktische Institut der Freien Hansestadt
Bremen. In: BrSchBl. 11/1967, S. 53.

II 1.4.7/2 25. Aug. 1968 Schulpraktisches Institut, hier: Verfahren bei der Auswahl der Leiter
von Klassenlehrer- und Fachseminaren und von Beratungsstellen. In:
BrSchBl. 11-12/1969, S. 61.

II 3.4.7/1 5. Mai 1964 Ordnung des Staatlichen Studienseminars der Freien Hansestadt
Bremen. In: BrSchBl. 5/1964, S. 21 f.
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II 3.4.7/1 a 4. Juni 1968 Änderung. In: BrSchBl. 6/1968, S. 27.

II 3.4.7/2 25. April 1968 Studienseminar, hier: Verfahren bei der Auswahl der Fachleiter.
In: BrSchBl. 11-12/1968, S. 61.

Hamburg

II —.5.9 28. Febr. 1957 Verwaltungsanordnung für das Institut für Lehrerfortbildung. In:
MBl.Schul. 5/1957, S. 73 f.

II 1.5.0/1 12. Jan. 1952 Vorläufige Satzung des Pädagogischen Instituts. In: MBl.Schul. 1/1952,
5. 22-24.

II 1.5.0/1 a 14. Juni 1960 Änderung. In: MBl.Schul. 1/1961, S. 8.

II 1.5.0/2 3. Dez. 1968 Organisation und personeller Ausbau der Erziehungswissenschaft an
der Universität Hamburg, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft
(Dringl. Antrag). In: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg,
6. Wahlper., Drucksache Nr. 1850.

II 1.2.5.7 12. April 1967 Einrichtung eines Studienseminars für das Lehramt an Volks- und
Realschulen. In: MBl.Schul. 4/1967, S. 41.

II 1235.5.7 13. März 1968 Zusammenfassung der Studienseminare. In: MBl.Schul. 4/1968,
S. 43-45.

II 5.5.7 6. Okt. 1960 Einrichtung des Studienseminars für das Lehramt an Berufs-, Berufs-
fach-und Fachschulen. In: MBl.Schul. 11/1960, S. 157.

Hessen

II -.6.9/1 30. Dez. 1958 Satzung für das hessische Lehrerfortbildungswerk. In: ABI. 1/1959,
S. 44-47.

II -.6.9/2 13. Juli 1968 Satzung des Hessischen Instituts für Lehrerfortbildung. In: ABI.
8/1968, S. 737-741.

II 1.6.10/1 21. April 1959 Förderung von Studenten des Pädagogischen Instituts, des Berufs-
pädagogischen Instituts und des Landwirtschaftspädagogischen In-
stituts. In: ABI. 5/1959, S. 215-222.

II 1.6.10/2 28. Febr. 1963 Förderung der Studenten an den wissenschaftlichen Hochschulen des
Landes Hessen, hier: Förderungsdauer für das Lehramt an Volks- und
Realschulen. In: ABI. 4/1963, S. 196.

II 12.6.0 22. Juli 1964 Abwicklungsstellen für die am 31.12.1963 ausgelaufenen Pädagogischen
Institute Darmstadt (in Jugenheim a.d.B.) und Weilburg/L. In: ABI.
8/1964, S. 438 f.

II 12.6.6/7 18. April 1963 Ausbildungsleiter an Pädagogischen Seminaren. In: ABI. 5/1963,
S. 272-274.

II 12.6.9/1 11. Febr. 1963 Vollzeitkurse zur Vorbereitung auf Erweiterungsprüfungen in den
Fächern Physik und Chemie. In: ABI. 35/1963, S. 146 f.

II 12.6.9/1 a 2. Jan. 1964 Vollzeitkurse in Weilburg/Lahn zur Vorbereitung auf Erweiterungs-
prüfungen in den Fächern Mathematik und Französisch. In: ABI. 8/1964,
S. 14-16.

II 12.6.9/1 b 21. Dez. 1964 Vollzeitkurse in Weilburg/Lahn zur Vorbereitung auf Erweiterungsprü-
fungen in den Fächern Mathematik und Sozialkunde. In: ABI. 11/1965,
S. 31 f.
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II 4.6.1/1 24. Sept. 1962 Institut für Sonderschulpädagogik der Universität Marburg. In: ABI.
10/1962, S. 595 f.

II 4.6.1./2 25. März 1963 Meldung zum Studium am Institut für Sonderschulpädagogik der
Philipps-Universität Marburg. In: ABI. 4/1963, S. 135.

II 4.6.8 8. März 1968 Einrichtung eines wissenschaftlichen Prüfungsamtes für das Lehramt
an Sonderschulen in Marburg an der Lahn. In: ABI. 4/1968, S. 348 f.

II 5.6.1 31. Juli 1963 Eröffnung des Studiums für Gewerbelehrer an der Technischen Hoch-
schule in Darmstadt. In: ABI. 8/1963, S. 427.

II 5.6.7 13. Sept. 1961 Organisatorische Neuordnung der Berufspädagogischen Studienseminare.
In: ABI. 10/1961, S. 485-587.

II 5.6.8 4. März 1965 Einrichtung eines wissenschaftlichen Prüfungsamtes für das Lehramt
an beruflichen Schulen. In: ABI. 4/1965, S. 207.

II 5.6.9 30. Jan. 1968 Vollzeitkurse in Weilburg/Lahn zur Vorbereitung auf Erweiterungs-
prüfungen in den Fächern Deutsch und Mathematik für Lehrer mit der
Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen. In: ABI. 2/1968,
S. 80 f.

II 5.6.10 30. Juli 1962 Förderung der Studierenden des Berufspädagogischen Instituts Frank-

furt/Main. In: ABI. 7/1962, S. 518-520.

II 5.6.10 a 23. Dez. 1964 Neufassung. In: ABI. 1/1965, S. 35.

II 6.6.0/1 22. Mai 1963 Errichtung von Pädagogischen Fachinstituten. In: ABI. 6/1963, S. 337.

II 6.6.0/2 30. Dez. 1963 Vorläufige Ordnung der Pädagogischen Fachinstitute. In: ABI.
2/1964, S. 76 f.

II 6.6.0/3 7. Mai 1965 Verordnung über die Befähigung zum Lehramt an Pädagogischen Fach-
instituten. In: ABI. 6/1965, S. 333 f.

II 6.6.9 24. Mai 1968 Zuerkennung der fachgebundenen Hochschulreife für Studierende der
Pädagogischen Fachinstitute. In: ABI. 5/1968, S. 466-471.

II 6.6.10 31. Mai 1963 Förderung der Studierenden an Pädagogischen Fachinstituten zur
Ausbildung von Fachlehrern für musisch-technische Fächer in Hessen.
In: ABI. 7/1963, S. 383 f.

II 6.6.10 a 8. Juni 1965 Neufassung. In: ABI. 8/1965, S. 448-455.

II 6.6.10 b 27. Juü 1966 Neufassung. In: ABI. 8/1960, S. 767 f.

Niedersachsen

II 125.7.0/1 12. April 1951 Satzung der Pädagogischen Hochschulen des Landes Niedersachsen.
In: SVB1. 7/1952, S. 149 f.

II 125.7.0/2 15. Mai 1962 Beschluß des Niedersächsischen Kultusministeriums über die Errichtung
eines Senats der Pädagogischen Hochschulen Niedersachsens. In: SVB1.
8/1962, S. 233.

II 125.7.0/3 18. Febr. 1963 Satzung der Pädagogischen Hochschulen des Landes Niedersachsen. In:
SVB1. 4/1963, S. 106-108.

II 125.7.0/4 1966 Kultusministerium des Landes Niedersachsen: Schlußbericht der
Kommission für Probleme der Lehrerbildung und Lehrerweiterbil-
dung, als Man. veröffentlicht, Hannover 1966.

201



II 125.7.0/5 24. Febr. 1967 Senat der Pädagogischen Hochschulen Niedersachsens: Empfehlungen
zur künftigen Struktur der Pädagogischen Hochschulen des Landes
Niedersachsen, als Man. veröffentlicht, Hannover 1967.

II 125.7.0/6 19. April 1967 Pädagogische Hochschule Lüneburg, Empfehlungen zur Neugliederung
der Pädagogischen Hochschulen Niedersachsens, als Man. veröffentlicht,
Hannover 1967.

II 125.7.0/7 1. Juni 1967 Empfehlung zur künftigen Struktur der Pädagogischen Hochschulen
Niedersachsens, als Man. veröffentlicht, Hannover 1967.

II 2.7.0 6. Juli 1967 Studium für das Lehramt an Realschulen an der Technischen und an
der Pädagogischen Hochschule Braunschweig. In: SVB1. 8/1967, S. 235.

II 2.7.8 7. März 1957 Zentralstelle für die Mittelschullehrerprüfung. In: SVB1. 3/1957,
S. 64.

II 3.7.0/1 3. Juni 1966 Ausbildung für das Lehramt an höheren Schulen im Lande Niedersachsen
in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie an der Bergakademie Claus-
thal-Zellerfeld. In: SVB1. 7/1966, S. 205.

II 3.7.0/2 22. Aug. 1966 Ausbildung für das Lehramt an höheren Schulen in den Fächern Deutsch
und Englisch an der Technischen Hochschule Hannover. In: SVB1. 9/1966,
S. 266.

II 3.7.0/3 22. Aug. 1966 Ausbildung für das Lehramt an höheren Schulen in den Fächern Wissen-
schaft von der Politik und Englisch an der Technischen Hochschule
Braunschweig. In: SVB1. 9/1966, S. 266.

II 3.7.0/4 7. Nov. 1966 Studium für das Lehramt an höheren Schulen im Fach Geschichte
an der Technischen Hochschule Hannover. In: SVB1. 12/1966, S. 283.

N ordrhein- Westfalen

II - .8.9 30. März 1962

II 1.8.0/1

II 1.8.0/4

II 1.8.0/5

II 1.8.0/6

II 1.8.0/7

29. Jan. 1954

II 1.8.0/2 16. Febr. 1959

II 1.8.0/3 15. März 1962

22. Juli 1963

II 1.8.0/4 a 29. Juli 1963

27. Aug. 1963

31. März 1964

20. Mai 1964

Landesinstitut für schulpädagogische Bildung (Institut für die
Lehrerfortbildung). In: ABI. 6/1962, S. 112.

Vorläufige Satzung der Pädagogischen Akademien des Landes Nordrhein-
Westfalen. In: ABI. 1/1954, S. 12-19.

Pädagogischer Hochschulsenat. In: ABI. 3/1959, S. 28 f.

Umbenennung der Pädagogischen Akademien in „Pädagogische Hochschulen".
In: ABI. 4/1962, S. 67.

Entwurf eines Gesetzes zur Lehrerbildung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Lehrerbildungsgesetz), Antrag der Fraktion der SPD im
Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache Nr. 192 vom 22.7.1963.

Stellungnahme des Senats der Universität Bonn zum Entwurf eines
Gesetzes zur Lehrerbildung für das Land Nordrhein-Westfalen (Lehrer-
bildungsgesetz) — Drucksache des Landtags Nr. 192. In: Schwarze
Hefte der Westdeutschen Rektorenkonferenz, St. 109/1964, S. 143 f.

Errichtung einer Pädagogischen Hochschule in Hagen/Westfalen. In:
ABI. 11/1963, S. 191.

Errichtung von Seminaren an den Pädagogischen Hochschulen. In: ABI.
4/1964, S. 52 f.

Errichtung von Pädagogischen Hochschulen Hamm und Siegerland. In:
ABI. 6/1964, S. 104.
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II 1.8.0/8 28. Juni 1965 Ausführung des Gesetzes über die Errichtung von Pädagogischen Hoch-
schulen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 23. Juni 1965. In: ABI.
7/1965, S. 152.

II 1.8.0/9 8. März 1967 Verfassung der Pädagogischen Hochschule Rheinland. In: ABI. 4/1967,
S. 95-102.

II 1.8.0/10 8. Dez. 1967 Verfassung der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe. In: ABI.
2/1968, S. 27-36.

II 1.8.0/11 14. März 1968 Verfassung der Pädagogischen Hochschule Ruhr. In: ABI. 4/1968,
S. 124-131.

II 1.8.0/12 4. Jan. 1968 Richtlinien für die Beschäftigung von Wissenschaftlichen Assistenten,
Verwaltern der Stellen wissenschaftlicher Assistenten, abgeordneten
Lehrern und wissenschaftlichen Angestellten an den Pädagogischen Hoch-
schulen. In: ABI. 2/1968, S. 20.

II 1.8.0/13 21. Febr. 1968 Grundsätze für die Erteilung von Lehraufträgen, von Aufträgen an
Assistenten und von Unterrichtsaufträgen an den Pädagogischen Hoch-
schulen. In: ABI. 6/1968, S. 176 f.

II 1.8.0/14 20. Sept. 1968 Habilitationsordnung der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe.
In: ABI. 10/1968, S. 287-289.

II 1.8.0/15 20. Sept. 1968 Habilitationsordnung der Pädagogischen Hochschule Rheinland. In:
ABI. 10/1968, S. 289 f.

II 1.8.0/16 26. Okt. 1968 Habilitationsordnung der Pädagogischen Hochschule Ruhr. In: ABI.
12/1968, S. 350-352.

II 14.8.7 9. Mai 1968 Errichtung von 14 Bezirksseminaren für das Lehramt an Volksschule
(Grund- und Hauptschule) und von 2 Bezirksseminaren für die Lehr-
ämter an den Sonderschulen in Nordrhein-Westfalen. In: ABI. 7/1968,
S. 191.

II 2.8.6 3. Juli 1968 Umwandlung der Außenstellen Hagen und Duisburg in selbständige
Bezirksseminare für das Lehramt an der Realschule. In: ABI. 8/1968,
S. 224.

II 2.8.8 3. Okt. 1962 Prüfungsämter für die Pädagogische Prüfung für das Lehramt an
Realschulen beim Regierungspräsidenten in Köln und Münster. In: ABI.
11/1962, S. 221.

II 4.8.25/1 2. Nov. 1963 Studien- und Prüfungsordnung für die Heilpädagogischen Institute
bei den Pädagogischen Hochschulen in Köln und Dortmund. In: ABI.
11/1963, S. 191-195.

II 4.8.25/1 a 24. Jan. 1964 Änderung. In: ABI. 1/1964, S. 19.

II 4.8.2/2 25. Jan. 1965 Errichtung von Seminaren an den Heilpädagogischen Instituten an den
Pädagogischen Hochschulen Dortmund und Köln. In: ABI. 3/1965, S. 68 f.

II 5.8.6 19. Jan. 1965 Vorbereitungsdienst für das Gewerbe-und Handelslehramt, hier: Er-
richtung von Studienseminaren. In: ABI. 3/1965, S. 76.

II 6.8.0/1 21. März 1966 Errichtung von „Staatlichen Pädagogischen Fachinstituten" zur Aus-
bildung von Fachlehrern für Volksschulen. In: ABI. 4/1966, S. 122 f.

II 6.8.0/2 9. April 1968 Ausbildungsstätten für die Fachlehrerausbildung, hier: Errichtung
des Staatlichen Pädagogischen Fachlehrerinstituts in Siegen. In:
ABI. 7/1968, S. 192.
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II 6.8.0/3 29. April 1968 Ausbildungsstätten für die Fachlehrerausbildung, hier: Errichtung
der Staatlichen Pädagogischen Fachinstitute in Aachen, Leverkusen
und Paderborn. In: ABI. 7/1968, S. 192.

II 6.8.10 19. Okt. 1966 Ausbildungsförderung für Schüler, die die Staatlichen Höheren
Fachinstitute besuchen. In: ABI. 2/1967, S. 51.

Rheinland-Pfalz

II 1.9.0/1 29. Okt. 1958 Richtlinien für die Beschäftigung von nebenamtlich oder nebenbe-
ruflich tätigen Lehrpersonen an Schulen und Pädagogischen Akademien
in Rheinland-Pfalz. In: ABI. 21/1958, S. 290-295.

II 1.9.0/2 1.1. April 1960 Landesverfügung zur Ausführung des Art. 36 Abs. 2 der Landesverfas-
sung. In: GVB1. 4/1960, S. 79; ABI. 10/1960, S. 97.

II 1.9.0/3 3. Juni 1960 Landesverordnung über die Voraussetzungen für die Übertragung eines
Lehramtes an den Pädagogischen Hochschulen in Rheinland-Pfalz. In:
GVB1. 6/1960, S. 105; ABI. 13/1960, S. 136.

II 1.9.0/4 10. Juni 1960 Satzung für die Pädagogischen Hochschulen des Landes Rheinland-

Pfalz. In: ABI. 13/1960, S. 137-139.

II 1.9.0/4 a 19. Febr. 1962 Ergänzung. In: ABI. 4/1962, S. 49.

II 1.9.0/4 b 8. Juni 1962 Ergänzung. In: ABI. 7/1962, S. 276-280.

II 1.9.0/4 c 17. Mai 1965 Änderung der Satzung für die Pädagogischen Hochschulen des Landes
Rheinland-Pfalz, vom 10. Juni 1960. In: ABI. 13/1965, S. 187 f.

II 1.9.0/5 18. Febr. 1964 Zweite Landesverfügung zur Durchführung des Art. 36 Abs. 2 der
Landesverfassung. In: GVB1. 2/1964, S. 31 ; ABI. 6/1964, S. 85.

II 1.9.10 9. Dez. 1963 Richtlinien für die direkte Förderung der Studenten an den Päd-
agogischen Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz. In: ABI. 1/1964,
S. 9-14.

II 1.9.10 a 18. März 1965 Änderung. In: ABI. 5/1965, S. 128.

II 1.9.10 b 20. Juni 1966 Änderung. In: ABI. 17/1966, S. 375.

II 3.9.0/1 12. April 1955 Errichtung eines Hochschulinstituts für Leibesübungen. In: ABI.
5/1955,S.117.

II 23.9.0/1 a 15. Febr. 1961 Ausbildung der Realschullehrer am Institut für Leibesübungen der
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. In: ABI. 3/1961, S. 69.

II 3.9.0/1 b 23. Mai 1968 Satzung des Staatlichen Hochschulinstituts für Leibeserziehung in
Mainz. In: ABI. 13/1968, S. 231-235.

II 23.9.0/2 3. März 1960 Ausbildung von Fachkräften für Musikerziehung an Mittelschulen
(Realschulen) am Staatlichen Institut für Musik in Mainz. In: ABI.
3/1960, S. 75.

II 23.9.0/2 a 26. Okt. 1960 Staatliches Hochschulinstitut für Musik. In: ABI. 20/1960, S. 242 f.

II 23.9.0/2 b 4. Dez. 1964 Satzung für das Staatliche Hochschulinstitut für Musikerziehung in
Mainz. In: ABI. 27/1964, S. 443-445.

II 3.9.0/3 16. Mai 1959 Errichtung eines Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung
in Mainz. In: ABI. 11/1959, S. 169.
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II 3.9.0/3 a 4. Dez. 1964 Satzung für das Staatliche Hochschulinstitut für Kunst- und
Werkerziehung in Mainz. In: ABI. 27/1964, S. 445-447.

II 3.9.0/4 17. März 1965 Laufbahnverordnung vom 2.10.1964, hier: Gleichstellung von Hoch-
schulen mit Universitäten oder Technischen Hochschulen und Büdungs-
stand, der dem Reifezeugnis einer höheren Lehranstalt entspricht. In:
ABI. 8/1965, S. 124-126.

II 3.9.0/5 27. Juni 1966 Laufbahnverordnung, hier: Gleichstellung von Hochschulen mit
Universitäten oder Technischen Hochschulen. In: ABI. 19/1966,
S.413.

II 35.9.58/1 1. Okt. 1963 Errichtung eines Staatlichen Prüfungsamtes für das Lehramt im höheren
Dienst. In: ABI. 20/1963, S. 327 f.

II 235.9.58/2 6. Juli 1966 Erweiterung der Aufgaben des Staatlichen Prüfungsamtes für das Lehr-
amt im höheren Dienst. In: ABI. 21/1966, S. 482.

II 235.9.58/3 27. Nov. 1968 Erweiterung der Aufgaben des Staatlichen Prüfungsamtes für das Lehr-
amt im höheren Dienst und im Realschuldienst. In: ABI. 24/1968, S. 429 f.

II 4.9.0 20. Sept. 1966 Errichtung eines Heilpädagogischen Instituts der Pädagogischen Hoch-
schule des Landes Rheinland-Pfalz. In: ABI. 27/1966, S. 637.

II 5.9.0 22. Juni 1966 Satzung für das Staatliche Hochschulinstitut für Berufspädagogik in
Mainz. In: ABI. 19/1966, S. 427-429.

II 6.9.0 8. März 1966 Errichtung eines Pädagogischen Fachinstituts in Rengsdorf. In: ABI.
8/1966, S. 166.

Saarland

II —.10.9/1 9. Sept. 1963 Tagungen und Lehrgänge des saarländischen Lehrerfortbildungswerkes
für Lehrer der höheren und berufsbildenden Schulen. In: ASchBl.
10/1963, S. 126.

II -.10.9/2 9. Jan. 1967 Zeitgeschichtliche Seminare für Lehrkräfte aller Schulgattungen. In:

ASchBl. 1/1967, S. 48.

II -.10.9/2 a 15. März 1967 Änderung. In: ASchBl. 4/1967, S. 170.

II 1.10.0/1 15. Febr. 1957 Aufnahme in die staatlichen Aufbauschulen (bisher Lehrerseminare). In:
ASchBl. 3/1957, S. 9.

II 1.10.0/2 18. Jan. 1958 Erlaß über die Errichtung einer katholischen und einer evangelischen
Pädagogischen Hochschule in Saarbrücken. In: ASchBl. 2/1958, S. 10.

II 1.10.0/3 1. Juli 1958 Erlaß über die Verleihung der Amtsbezeichnung ,,Professor bzw. Direk-
tor und Professor an der Pädagogischen Hochschule". In: ASchBl.
14/1958, S. 90.

II 1.10.0/3 a 6. Sept. 1965 Erlaß über die Verleihung der Amtsbezeichnung „Professor an einer Päd-
agogischen Hochschule" und die Ernennung zum „Professor an einer Päd-
agogischen Hochschule". In: ASchBl. 10/1965, S. 157.

II 1.10.0/4 9. April 1959 Vorläufige Satzung der Pädagogischen Hochschulen des Saarlandes.
In: ASchBl. 4/1959, S. 65-67.

II 1.10.0/5 21. März 1959 Erlaß über die Namensverleihung an die Katholische Pädagogische Hoch-
schule. In: ASchBl. 4/1959, S. 67.

II 1.10.0/6 24. März 1959 Erlaß über die Namensverleihung an die Evangelische Pädagogische Hoch-
schule. In: ASchBl. 4/1959, S. 67.
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II 3.10.0 4. Nov. 1957 Satzung des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung an der
Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk. In: ASchBl. 18/1957, S. 79 f.

II 5.10.0 9. Mai 1957 Einmaliger Sonderlehrgang für Berufsschullehrer am Staatlichen Be-
rufspädagogischen Institut der Universität des Saarlandes, Saarbrücken.
In: ASchBl. 8/1957, S. 22 f.

II 5.10.67 16. Mai 1957 Ordnung des Landesseminars für Handelsstudienseminare im Saarland
(O.L.). In: ASchBl. 4/1957, S. 30-35.

II 6.10.0 15. Mai 1963 Erlaß über die Eröffnung eines Sonderkurses zur Ausbildung musisch-
technischer Fachlehrer an Volksschulen am 23. April 1963. In: ASchBl.
6/1963, S. 77.

Schleswig-Holstein

II - . 11.9/1 18. Febr. 1965 Seminare zur politischen Bildung für Lehrer aller Schularten. In:
NB1. 4/1965, S. 104 f.

II -.11.9/2 26. Juli 1966 Lehrerseminare Nord für Verkehrserziehung. In: NB1. 16/1966,

S. 231.

II -.11.9/2 a 13. Juni 1967 Ergänzung. In: NB1. 14/1967, S. 166 f.

II 1.11.0/1 24. Jan. 1957 Vorläufige Satzung der Pädagogischen Hochschulen des Landes Schles-

wig-Holstein. In: ABI. 4/1957, S. 52; NB1. 2/1957, S. 23.

II 1.11.0/1 a 13. Febr. 1959 Änderung. In: NB1. 5/1959, S. 46.

II 1.11.0/1 b 24. Juni 1965 Änderung. In: NB1. 15/1965, S. 222.

II 1.11.0/2 12. Okt. 1963 Stellungnahme des Senats der Universität Kiel zur Lehrerbildung.
In: Schwarze Hefte der Westdeutschen Rektorenkonferenz, St. 110,
1964.

II 1.11.0/3 12. März 1965 Vorläufige Satzung für die Studentenschaft der Pädagogischen Hoch-
schule Kiel/Flensburg. In: NB1. 8/1965, S. 188 f.

II 1.11.0/4 3. Dez. 1968 Wahlordnung für die Wahl des Rektors an der Pädagogischen Hoch-
schule Kiel. In: NB1. 24/1968, S. 314.

II 1.11.2 22. April 1966 Ergänzungsstudium der Studierenden der Pädagogischen Hochschulen
des Landes an der Universität Kiel. In: NB1. 12/1966, S. 176.

II 2.11.0 31. März 1967 Umbenennung der „Beratungsstelle für Realschullehrerausbildung"
in ,,Landesinstitut für Realschullehrerausbildung". In: NB1.
7/1967, S. 114.

II 3.11.67/1 10. März 1961 Ordnung der Staatlichen Studienseminare und Ordnung des Vorberei-
tungsdienstes für das Lehramt an höheren Schulen. In: NB1. 7/1961,
S. 112-116.

II 3.11.67/2 12. April 1966 Pflichtstunden der Fachleiter an Studienseminaren für das höhere

Lehramt. In: NB1. 8/1966, S. 159.

II 3.11.67/2 a 3. April 1968 Änderung. In: NB1. 8/1968, S. 84.

II 4.11.0/1 30. März 1955 Neuregelung der Hilfsschullehrerausbildung und Hilfsschullehrerprü-
fung. In: NB1. 7/1955, S. 84.

II 4.11.0/2 8. März 1967 Umbenennung des „Heilpädagogischen Lehrgangs Kiel" in „Institut
für Heilpädagogik der Pädagogischen Hochschule Kiel". In: NB1.
6/1967, S. 69.

II 4.11.0/2 a 18. März 1968 Änderung. In: NB1. 8/1968, S. 83.
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III. Ausbildungsgang

1. Volksschullehrer

B ad en- Württemberg

III 1.1.0/1 a 18. Okt. 1958 Ausbildung der Volksschullehrer. In: Abi. K.u.U. 11/1958,
S. 624 f.

III 1.1.0/1 b 1. Okt. 1959 Ausbildung zum Volksschullehrer. In: ABI. K.u.U. 11/1959,
S. 781 f.

III 1.1.0/1 c 15. Okt. 1960 Ausbildung zum Volksschullehrer. In: ABI. K.u.U. 11/1960,
S. 660-662.

III 1.1.0/1 d 1. Okt. 1961 Ausbüdungzum Volksschullehrer. In: ABI. 1/1962, S. 16 f.

III 1.1.0/1 e 28. Jan. 1963 Merkblatt über die Ausbildung zum Volksschullehrer an den Pädago-
gischen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg. In: ABI. K.u.U.
3/1963, S. 121-124.

III 1.1.0/1 f 15. April 1965 Neufassung. In: ABI. 12/1965, S. 526-528.

III 1.1.1/1 a 22. Aug. 1962 Ordnung der Eignungsprüfung für das Studium ohne Reifezeugnis
an einer Pädagogischen Hochschule des Landes Baden-Württemberg.
In: ABI. K.u.U. 10/1962, S. 574-577.

III 1.1.1/1 b 27. Aug. 1963 Neufassung. In: ABI. K.u.U. 13/1963, S. 644-647.

III 1.1.1/1 c 13. Dez. 1966 Änderung. In: ABI. K.u.U. 2/1967, S. 98.

III 1.1.4 3. Okt. 1963 Richtlinien für die Durchführung des Landschulpraktikums.
In: ABI. K.u.U. 12/1963, S. 782-784.

III 1.1.5/1 a 21. April 1947 Vorläufige Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volks-
schulen. In: ABI. K.u.U., 1947, S. 61-66.

III 1.1.5/1 b 19. Jan. 1959 Änderung. In: ABI. K.u.U. 2/1959, S. 95.

III 1.1.5/1 c 24. April 1950 Neufassung. In: ABI. K.u.U., 1950, S. 112-118.

III 1.1.5/1 d 4. Dez. 1958 Änderung. In: ABI. K.u.U. 1/1959, S. 10 f.

III 1.1.5/2 19. Juni 1954 Anordnung über eine vereinfachte Erste Prüfung für das Lehramt
an Volksschulen. (Trat am 31.12.1968 außer Kraft; aufgehoben:
26.1.1967, III 1.1.5/4.) Stuttgart 1954 (nicht veröffentlicht).

III 1.1.5/3 15. Mai 1961 Vorläufige Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volks-
schulen. (Trat am 31.12.1968 außer Kraft; aufgehoben: 26.1.1967,
III 1.1.5/4.) Stuttgart 1961 (nicht veröffentlicht).

III 1.1.5/4 26. Jan. 1967 Vorläufige Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volks-
schulen. In: ABI. 13/1967, S. 510-520; GB1. 3/1967, S. 13-18.

III 1.1.6 19. Jan. 1966 Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung der Volks-
schullehrer während der Probezeit. In: GB1. 3/1966, S. 21 f.;
ABI. K.u.U. 6/1966, S. 189-191.

III 1.1.7/1 3. Okt. 1968 Bestellung von Lehrern an Ausbildungsklassen des Pädagogischen
Seminars der Universität Tübingen sowie Gewährung einer Zulage
nach § 22 Abs. 3 LBesG. In: ABI. K.u.U. 21/1968, S. 1873 f.
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Ill 1.1.8/1 26. April 1947 Prüfungsordnung für die zweite Dienstprüfung (Volksschule). In:
ABI., 1947, S. 68 ff.

III 1.1.8/1 a 28. März 1953 Änderung. In: ABI. K.u.U. 5/1953, S. 175 f.

III 1.1.8/2 20. Nov. 1965 Verordnung des Kultusministeriums über die Zweite Prüfung für das
Lehramt an Volksschulen (Grund- und Hauptschulen). In: GB1. 4/1966,
S. 25-29; ABI. K.u.U. 4/1966, S. 102-109.

III 1.1.8/2 a 9. Jan. 1968 Erg.: Prüfung in Religionslehre. In: ABI. K.u.U. 6/1968, S. 656-658.

III 1.1.9/1 23. April 1953 Ergänzungsprüfung in Fremdsprachen für Volksschullehrer. In: ABI.
K.u.U. 5/1953, S. 188.

III 1.1.9/2 23. Dez. 1958 Lehrgang für Volksschullehrer und -lehrerinnen für Hauswirtschaft,
Handarbeit und Turnen zur Ausbildung für das technische Lehramt an
kaufmännischen Berufs- und Berufsfachschulen am Staatl. Berufspäd-
agogischen Institut Stuttgart. In: ABI. K.u.U. 1/1959, S. 16 f.

III 1.1.9/2 a 23. Nov. 1961 dito. In: ABI. 12/1961, S. 629 f.

III 1.1.9/2 b 17. Dez. 1962 dito. In: ABI. K.u.U. 1/1963, S. 38.

III 1.1.9/2 c 23. Jan. 1963 Regelung der Dienstbezüge bei Beurlaubung von Volksschullehrern
und -lehrerinnen für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen zur Aus-
bildung für das technische Lehramt an kaufmännischen Berufs- und
Berufsfachschulen. In: ABI. K.u.U. 3/1963, S. 136 f.

III 1.1.9/3 10. Nov. 1961 Sonderlehrgang zur Ausbildung von Volksschullehrern zu Gewerbeleh-
rern des gehobenen Dienstes. In: ABI. K.u.U. 12/1961, S. 620 f.

III 1.1.9/4 11. Nov. 1959 Regelung der Dienstbezüge bei Beurlaubung von Volks- und Mittel-
schullehrern zur Sportausbildung an der Sporthochschule Köln. In:
ABI. K.u.U. 1/1960, S. 27 f.

III 1.1.9/5 16. Okt. 1964 Ordnung der Prüfung für den Unterricht im Schulsonderturnen an
Volksschulen und Sonderschulen. In: ABI. K.u.U. 11/1964, S. 988-991.

III 1.1.9/6 8. Mai 1968 Richtlinien für die Förderung von Lehrern, die zu Zusatzstudien im
Rahmen des Strukturmodells für die Lehrerbildung und Lehrerweiterbil-
dung beurlaubt werden. In: ABI. K.u.U. 11/1968, S. 950-953.

Bayern

III 1.2.1/1 2. Mai 1956 Bekanntmachung über die Ergänzungsreifeprüfung für Volksschullehrer.
In: BayBSVK, S. 1967.

III 1.2.1/2 a 14. Jan. 1965 Bekanntmachung über die Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen
zum Unterhalt der Familien von Studierenden an den Pädagogischen
Hochschulen in Bayern. In: KMB1. 1/1965, S. 17-24.

III 1.2.1/2 b 8. April 1965 Änderung. In: KMB1. 9/1965, S. 130.

III 1.2.1/2 c 3. Aug. 1966 Änderung. In: KMBL 21/1966, S. 477.

III 1.2.1/2 d 16. Okt. 1967 Änderung. In: KMBL 21/1967, S. 750.

III 1.2.1/2 e 1. Febr. 1968 Änderung. In: KMBL 4/1968, S. 65.

III 1.2.2 24. Okt. 1968 Entschließung über die Ausbildung in Sonderkursen für Volksschul-
lehrer und Fachlehrkräfte für Leibeserziehung an den Volksschulen,
Realschulen und Gymnasien. In: KMBL 22/1968, S. 592 f.
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Ill 1.2.4 1. Juli 1966 Entschließung über Wirtschaftspraktika für Studierende an den Päd-
agogischen Hochschulen in Bayern. In: KMB1. 19/1966, S. 419 f.

III 1.2.5/1 15. Febr. 1961 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In:
GVB1. 4/1961, S. 69; KMB1. 7/1961, S. 201-230 (aufgehoben:
4.3.1964, III 1.2.5/2).

III 1.2.5/2 4. März 1964 Neufassung. In: GVB1. 3/1964, S. 19; KMB1. 5/1964, S. 69-99.

III 1.2.5/2 a 6. Juü 1965 Änderungen: GVB1. 13/1965, S. 271 f.;KMBl. 14/1965, S. 313-315.

III 1.2.5/2 b 11. Jan. 1968 Änderung. In: GVB1. 2/1968, S. 15 f.;KMBl. 3/1-968, S. 48 -51 .

III 1.2.6/1 17. Mai 1950 Bekanntmachung über den Vorbereitungsdienst der Lehramtsanwärter
für den Volksschuldienst. In: BayBSVK, S. 421.

III 1.2.6/2 7. Nov. 1956 Unterrichtspraktische Ausbildung der Fortbildungsteilnehmer. In:
BayBSVK, S. 2091.

III 1.2.6/3 4. Juni 1957 Fortbildung der Volksschullehrer 1957/58. In: KMB1. 8/1957,
S. 210-212.

III 1.2.6/4 21. Febr. 1968 Entschließung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer an Volks-
schulen und Sonderschulen. In: KMB1. 4/1968, S. 81-85.

III 1.2.7/1 3. Juni 1958 Bekanntmachung über die Seminarveranstaltungen für Volksschul-
lehrer. In: KMB1. 12/1958, S. 194-196.

III 1.2.7/1 a 6. Mai 1966 Änderung. In: KMB1. 13/1966, S. 136.

III 1.2.7/2 7. Mai 1960 Entschließung über Arbeitstagungen der Seminarleiter für den
Volksschuldienst und Führung eines Seminarbezirkes durch die Rek-
toren mit Sonderaufgaben. In: KMB1. 13/1960, S. 196.

III 1.2.7/4 21. Febr. 1968 Entschließung über die Unterrichtspflicht der Lehrer an Volks-

schulen und Sonderschulen. In: KMB1. 4/1968, S. 81-85.

III 1.2.7/4 a 21. Nov. 1968 Änderung. In: KMB1. 23/1968, S. 609.

III 1.2.7/5 22. April 1968 Bekanntmachung über das Seminar der Volksschullehrer. In: KMBL
8/1968, S. 156 f.

III 1.2.8/1 15. Jan. 1952 Bekanntmachung über die Anstellungsprüfung für das Lehramt an

Volksschulen (Zweite Lehrerprüfung). In: BayBSVK, S. 875.

III 1.2.8/1 a 18. Febr. 1960 Änderung. In: KMB1. 4/1960, S. 53.

III 1.2.8/1 b 10. Okt. 1960 Änderung. In: KMBL 23/1961, S. 602.

III 1.2.8/2 11. März 1949 Prüfungsordnung der Religionspädagogischen Prüfung für das Lehr-

amt an Volksschulen. In: BayBSVK, S. 354.

III 1.2.8/2 a 31. Mai 1949 Änderung. In: BayBSVK, S. 367.

III 1.2.8/2 b 17. Mai 1960 Neufassung. In: KMBL 10/1960, S. 129-132.
III 123.2.9/1 24. Okt. 1968 Entschließung über die Ausbildung im Sonderturnen für Volksschul-

lehrer und Fachlehrkräfte für Leibeserziehung an den Volksschulen,
Realschulen und Gymnasien. In: KMBL 22/1968, S. 592 f.
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Berlin

III 1.3.4/1 4. Febr. 1949 Praktische Ausbildung der Studierenden an der Pädagogischen Hoch-
schule. In: DB1. III, 6/1949.

III 1.3.4/2 25. Aug. 1950 Regelung der Schulpraktika für Studenten der Pädagogischen Hoch-
schule. In: DB1. III, 31/1950, S. 21 f.

III 1.3.5/1 1. Juli 1948 Vorläufige Ordnung der 1. Fachprüfung für Lehrer. In: DB1. III,

56/1948, S. 39 (aufgehoben: 15.8.1949, III 1.3.5/2).

III 1.3.5/2 15. Aug. 1949 Erste und Zweite Lehrerprüfung. In: DB1. III, 9-12/1949, S. 5 -8 .

III 1.3.5/2 a 20. Juni 1952 Änderung. In: DB1. III, 32/1952, S. 31.
III 1.3.6/1 1. März 1952 Ordnung für die Ausbildung der Absolventen der Hochschulen ein-

schließlich der Pädagogischen Hochschule für den Lehrerberuf. In:
DB1. III, 14/1952, S. 13.

III 1.3.6/2 15. April 1952 Unterhaltszuschüsse an Schulamtsanwärter in Ausbildung. In: DB1. III,
20/1952, S. 21 f.

III 1.3.6/3 24. Okt. 1958 Verordnung über den Unterhaltszuschuß für Landesbeamte auf Wider-

ruf im Vorbereitungsdienst. In: GVB1. 1958, S. 1037.

III 1.3.6/3 a 20. Febr. 1959 Ergänzung. In: DBL III, 25/1959, S. 80.

III 1.3.8/1 7. Mai 1947 Ausführungsbestimmungen zur Durchführung der Zweiten Lehrerprü-
fung. In: DBL III, 17/1947.

III 1.3.8/2 1. Juli 1948 Vorläufige Ordnung der 2. Fachprüfung für Lehrer. In: DBL III,
57/1948, S. 39; (aufgehoben: 27.7.1951,111 1.3.8).

III 1.3.8/3 15. Aug. 1949 Ordnung für die Prüfung der Schulamtsanwärter (Zweite Lehrerprüfung).

In: DBL III, 12/1949, S. 5-8 .

III 1.3.8/3 a 20. Juni 1952 Änderung. In: DBL III, 32/1952, S. 31.

III 1.3.8/3 b 28. Dez. 1959 Änderung. In: DBL III, 9/1959, S. 35.

III 1.3.8/4 3. Mai 1956 Niederschrift über die Zweite Lehrerprüfung. In: DBL III,
43/1956, S. 57.

III 1.3.8/5 25. Nov. 1955 Zusammensetzung des Prüfungsausschusses bei der Zweiten Lehrer-
prüfung und die Vertretung der Mitglieder. In: DBL III, 61/1955,
S. 109.

III 1.3.8/6 16. April 1964 Verordnung über die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter. In:
DBL III, 39/1964, S. 43-45 (ersetzt alle entgegenstehenden).

III 1.3.9/1 31. Aug. 1953 Vorläufige Ordnung der Prüfung für Lehrer mit erweiterter Fachaus-
bildung an Grund- und Oberschulen. In: DBL III, 55/1953, S. 76-83
(aufgehoben: 21.4.1956,111 1.3.9/2).

III 1.3.9/1 a 5. März 1956 Ergänzung. In: DBL III, 51/1956, S. 65.

III 1.3.9/2 21. April 1956 Neufassung der Vorläufigen Ordnung der Prüfung für Lehrer mit er-
weiterter Fachausbildung an Grund-, Ober- und Sonderschulen. In:
DBL III, 51/1956, S. 67-76.
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Ill 1.3.9/2 a 8. Febr. 1962 Änderung. In: GVBL, DB1. Ill, 27/1962, S. 43 f.

Ill L3.9/3 14. Juli 1966 Änderung. In: DB1. Ill, 69/1956, S. 226 f.

Ill 1.3.9/4 2. Dez. 1958 Fünf seme striger Lehrgang in Leibesübungen für Lehrerinnen und
Lehrer an der Berliner Schule. In: DB1. III, 10/1959, S. 37.

III 1.3.9/5 27. Juli 1960 Vorläufige Ordnung des Verfahrens über den Nachweis besonderer
Leistungen nach § 14 Abs. 5 LBiC; DB1. III, 59/1960, S. 143.

III 1.3.9/5 a 13. Mai 1963 Verordnung über den Nachweis besonderer Leistungen von Lehrern.
In: DB1. III, 54/1963, S. 57.

Bremen

III 1.4.5/1 29. Nov. 1951 Prüfungsordnung für die Erste Lehrerprüfung der Pädagogischen Hoch-
schule (aufgehoben: 28.11.196.1, III 1.4.5/2; nicht veröffentlicht).

III 1.4.5/2 28. Nov. 1961 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Grundschulen, Haupt-
schulen und Mittelschulen im Lande Freie Hansestadt Bremen. In:
BrSchBL 1/1962, S. 2 -6 .

III 1.4.5/2 a 26. Sept. 1962 Änderung. In: BrSchBL 10/1962, S. 61.

III 1.4.5/2 b 17. März 1966 Änderungen: BrSchBL 3/1966, S. 14 (aufgehoben 29.11.1966, III
1.4.5/3).

III .1.4.5/3 29. Nov. 1966 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Grundschulen,
Hauptschulen und Realschulen im Lande Freie Hansestadt Bremen. In:
BrSchBL 1/1967, S. 1-4; ABI. 76/1966, S. 401-408.

III 1.4.6/1 13. Mai 1965 Rundverfügung betr. Lehrerausbildung, hier: Berufspraktische Aus-
bildung für Lehrer im Vorbereitungsdienst (Klassenlehrerseminar).
In: BrSchBL 5/1965, S. 30 f.

III 1.4.6/2 15. Febr. 1966 Rundverfügung betr. Lehrerausbildung, hier: Berufspraktische Aus-

bildung für Lehrer im Vorbereitungsdienst. In: BrSchBL 2/1966, S. 6.

III 1.4.8/1 10. Nov. 1950 Ordnung für die Zweite Lehrerprüfung (nicht veröffentlicht).

III 1.4.8/1 a 4. Febr. 1955 Änderung. In: BrSBl. 2/1955, S. 9 f.

III 1.4.8/1 b 21. Febr. 1956 Änderung. In: BrSBl. 3/1956, S. 14.

III 1.4.8/2 13. Aug. 1957 Neufassung. In: BrSBl. 10/1957, S. 75-77.

III 1.4.8/3 18. April 1961 Neufassung. In: BrSBl. 4/1961, S. 21-23 (aufgehoben: 14.6.1966,
III 1.4.8/4).

III 1.4.8/4 14. Juni 1966 Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Grundschulen, Haupt-
schulen und Realschulen im Lande Freie Hansestadt Bremen. In: ABI.
42/1966, S. 171-175; BrSBl. 7-8/1966, S. 46-50.

III 1.4.8/4 a 1. Juli 1967 Änderung. In: BrSBl. 6/1967, S. 26.

III 1.4.9/1 1948 Prüfungsordnung für Lehrkräfte des Englischen an der Volksgrund-
schule und an dem praktischen Zweig der Volksschuloberstufe (auf-
gehoben: 17.9.1954, BrSBl. 1/1954, S. 2 f.; nicht veröffentlicht).

III 1.4.9/2 17. Sept. 1954 Ordnung für die außerordentliche Prüfung von Lehrkräften des
Englischen, Französischen und Spanischen in der Grundschule und in
den Zweigen A und B der Oberschule. In: BrSBl. 1/1954, S. 2 f.
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Hamburg

III

III

III

III

III

III

III

1.5.58/1

1.5.58/1 a

1.5.58/1 b

1.5.7/1

1.5.7/2

1.5.7/3

1.5.68

Hessen

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

1.6.1/1

1.6.1/2

1.6.1/2 a

1.6.1/2 b

1.6.1/2 c

1.6.1/2 d

1.6.1/2 e

1.6.5/1

1.6.5/1 a

1.6.5/2

1.6.59/3

1.6.59/3 a

1.6.45/3 b

1.6.6/1

21. Juli 1952

24. Jan. 1956

12. Jan. 1967

28. Febr. 1957

April 1967

13. März 1968

11. Juni 1968

23. Juli 1957

1. Juni 1960

27. Febr. 1963

15. Aug. 1963

30. Nov. 1965

11. Jan. 1966

10. Mai 1967

22. Dez. 1956

8.Jan. 1961

2. Nov. 1962

23. Sept. 1965

30. Sept. 1966

9. Juli 1968

2. April 1953

Prüfungsordnung für das Lehramt an Grundschulen, Praktischen
und Technischen Oberschulen. In: Grapengeter, I. Bd., BV 3,
Lehrerprüfung, S. 1-19.

Änderung. In: MBl.Schul. 3/1956, S. 22.

Änderung. In: Grapengeter, III. Bd., BV 3 a, Lehrerprüfung, S. 1 f.

Verwaltungsanordnung für das Institut für Lehrerfortbildung.
In: MBl.Schul. 5/1957, S. 73 f.

Einrichtung eines Studienseminars für das Lehramt an Volks- und
Realschulen. In: MBl.Schul. 4/1967, S. 41.

Zusammenfassung der Studienseminare. In: MBl.Schul. 4/1968,
S. 43-45.

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an Volks- und
Realschulen. In: GVB1. 30/1968, S. 164-167.

Sonderzulassung zum Studium für das Lehramt an Volks- und Mittel-
schulen und für das Lehramt an Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen.
In: ABI. 8/1957, S. 843 f.

Zulassungsbedingungen für das Studium an den Hochschulen für Er-
ziehung des Landes Hessen. In: ABI. 6/1960, S. 238-241.

Änderung. In: ABI. 3/1963, S. 146.

Änderung. In: ABI. 9/1963, S. 521.

Änderung. In: ABI. 1/1966, S. 36.

Änderung. In: ABI. 2/1966, S. 117 (aufgehoben: 10.5.1967, III
1.6.1/2).

Zulassungsbedingungen für das Studium an den Abteilungen für Er-
ziehungswissenschaften. In: Abi. 6/1967, S. 465 f.

Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Volks-
und Mittelschulen im Lande Hessen. In: ABI. 1/1957, S. 89.

Änderung (vgl. III 1.6.9/1 a). In: ABI. 1/1961, S. 30 f.

Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Volks-
und Realschulen. In: GVB1. I, 1962, S. 507; ABI. 12/1962, S. 699-718
(aufgehoben: 23.9.1965,111 1.6.5/3).

Verordnung über die Erste Staatsprüfung und die Erweiterungsprü-
fung für das Lehramt an Volks- und Realschulen. In: GVB1. I, 23/1965,
S. 215-227; ABI. 11/1965, S. 748-773.

Änderungen: AVB1. 1,29/1966, S. 308 f.; ABI. 11/1966, S. 924-927.

Änderung. In: GVB1. I, 19/1968, S. 198 f.

Arbeitsgemeinschaften für Lehramtsanwärter an Volks- und Mittel-
schulen, Erlaß. In: ABI. 4/1953, S. 122 f.
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Ill 1.6.6/2 15. Mai 1961 Richtlinien für die Neugestaltung der berufspraktischen Ausbil-
dung der außerplanmäßigen Lehrer an Volks- und Realschulen. In:
ABI. 6/1961, S. 254.

III 1.6.6/2 a 28. Febr. 1962 Ergänzung: Ostkunde. In: ABI. 3/1962, S. 162.

III 1.6.6/2 b 1. März 1962 Ergänzung: Technische Mittler. In: ABI. 3/1962, S. 163.

III 1.6.6/2 c 30. März 1962 Ergänzung: Fachdidaktische Kurse. In: ABI. 4/1962, S. 238 f.

III 1.6.6/2 d 12. April 1962 Die Behandlung der technischen Mittler im Ausbildungsdienst der
apl. Lehrer. In: ABI. 5/1962, S. 340-342.

III 1.6.8/1 25. Jan. 1946 Prüfungsordnung zur endgültigen Anstellung im Volksschuldienst für
das Land Hessen (Zweite Lehrerprüfung). In: ABI. 7/1948, S. 202 f.
(aufgehoben: 26.9.1951).

III 1.6.9/2 26. Sept. 1951 Vorläufige Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volks-

und Realschulen in Hessen. In: ABI. 10/1951, S. 382-394.

III 1.6.8/2 a 10. Dez. 1959 Änderung. In: ABI. 1/1960, S. 4.

III 1.6.8/2 b 3. Juni 1960 Ergänzung. In: ABI. 7/1960, S. 267 f.

III 1.6.8/3 2. April 1962 Neufassung. In: ABI. 5/1962, S. 291-304 (aufgehoben: 2.11.1965,
III 1.6.8).

III 1.6.8/3 a 10. April 1963 Ergänzung: Fachdidaktische Kurse. In: ABI. 5/1963, S. 296.

III 1.6.68 2. Nov. 1965 Verordnung über die pädagogische Ausbildung und die Zweite Staats-
prüfung für das Lehramt an Volks- und Realschulen. In: GVB1.1,
26/1965, S. 291-296; ABI. 11/1965, S. 773-786.

III 1.6.68 a 30. Sept. 1966 Änderung. In ABI. 11/1966, S. 924-927.

III 1.6.7/2 18. April 1963 Ausbildungsleiter an Pädagogischen Seminaren. In: ABI. 5/1963,
S. 272-274.

III 1.6.7/21 30. Dez. 1958 Satzung für das Hessische Lehrerfortbildungswerk. In: ABI. 1/1959,
S. 44-47.

III 1.6.9/1 10. Nov. 1953 Erweiterungsprüfungen. In: ABI. 12/1953, S. 393 (aufgehoben:
8.1.1961,111 1.6.9/1 a).

III 1.6.9/1 a 7. Nov. 1954 Lehrerfortbildung, hier: Fortbildungsprüfung. In: ABI. 10/1954,

S. 299-330.

III 1.6.9/1 b 20. Febr. 1960 Fortbildungs- und Erweiterungsprüfung. In: ABI. 3/1960, S. 96 f.

III 1.6.9/1 c 8. Jan. 1961 Erweiterungsprüfungen. In: ABI. 1/1961, S. 30 f.

III 1.6.9/1 d 5. Jan. 1962 Erweiterungsprüfungen. In: ABI. 6/1962, S. 406 (ergänzt: 8.1.1961,

III 1.6.9/1 a).

III 1.6.9/1 e 9. Dez. 1963 Erweiterungsprüfungen. In: ABI. 1/1964, S. 14 f.

III 1.6.9/2 6. Juli 1961 Wahlfach- und Erweiterungsprüfung. In: ABI. 7/1961, S. 322 (ändert:
3.9.1959,1-.6/2).

III 1.6.9/3 a 11. Febr. 1963 Vollzeitkurse zur Vorbereitung auf Erweiterungsprüfungen in den
Fächern Physik und Chemie. In: ABI. 3/1963, S. 146 f.
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Ill 1.6.9/3 b 26. Juni 1963 Vollzeitkurse zur Vorbereitung auf Erweiterungsprüfungen in den
Fächern Physik und Chemie in Weilburg/Lahn. In: ABI. 7/1963,
S. 390 f.

III 1.6.9/3 c 2. Jan. 1964 Vollzeitkurse in Weilburg/L, zur Vorbereitung auf Erweiterungs-
prüfungen in den Fächern Mathematik und Französisch. In: ABI.
1/1964, S. 14-16.

III 1.6.9/3 d 3. Juni 1964 Vollzeitkurse in Weilburg/Lahn zur Vorbereitung auf Erweiterungs-
prüfungen in den Fächern Deutsch und Englisch. In: ABI. 7/1964,
S..387.

III 1.6.9/3 e 21. Dez. 1964 Vollzeitkurse in Weil bürg/Lahn zur Vorbereitung auf Erweiterungs-
prüfungen in den Fächern Mathematik und Sozialkunde. In: ABI.
1/1965, S. 31 f.

III 1.6.9/3 f 28. Juni 1965 Vollzeitkurse in Weilburg/Lahn zur Vorbereitung auf Ergänzungsprü-
fungen in den Fächern Deutsch und Geschichte. In: ABI. 7/1965,
S. 403 f.

III 1.6.9/3 g 30. Juni 1966 Vollzeitkurse . . . in den Fächern Deutsch und Erdkunde. In: ABI.
7/1966, S. 693 f.

III 1.6.9/3 h 30. Mai 1967 Vollzeitkurse . . . in den Fächern Englisch und Mathematik. In: ABI.
6/1967, S. 463 f.

III 1.6.9/4 4. Nov. 1964 Weiterbildung der in Gemeinschaftskunde unterrichtenden Lehrer,
hier: Weiterbildung an hessischen Universitäten und Hochschulen. In:
ABI. 12/1964, S. 789-796.

III 1.6.9/4 a 23. Dez. 1966 Ergänzung. In: ABI. 1/1967, S. 39 f.

III 1.6.9/4 b 27. Aug. 1959 Förderung weiterführender Studien hessischer Lehrer an wissen-
schaftlichen Hochschulen. In: ABI. 9/1959, S. 355 f.

III 1.6.9/4 c 31. Jan. 1964 Neufassung. In: ABI. 2/1964, S. 66-70.

III 1.6.9/5 26. Sept. 1966 Funk-Kolleg des Hessischen Rundfunks, hier: Anerkennung als Er-
weiterungsprüfung für die Wahlfächer Sozialkunde und Geschichte.
In: ABI. 11/1966, S. 933 f.

III 1.6.9/6 5. Nov. 1959 Lehrkräfte an Mittelschulzügen der Volksschulen und an Mittel-
schulen. In: ABI. 12/1959, S. 538 f. (ändert: 17.9.1952, ABI.
S. 5; 30.9.1953, ABI. S. 394).

III 1.6.9/7 20. Sept. 1965 Fortbildung von Lehrerinnen, die aus dem Schuldienst ausscheiden.
In: ABI. 12/1965, S. 854 f.

III 1.6.9/8 5. Jan. 1960 Unterbringung der überzähligen Lehrkräfte, die für den landwirt-
schaftlichen Berufsschuldienst ausgebildet sind. In: ABI. 1/1960,
S. 5-7 (ändert: 17.7.1959).

Niedersachsen

III 1.7.1 15. Sept. 1950 Ausbüdung von Lehrern - Aufnahme Ostern 1951. In: SVB1. 10/1950,
S. 223.

III 1.7.5/1 24. März 1948 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In:
ABI., 1948, S. 153-157 (aufgehoben:31.10.1958, III 1.7.5/2).

III 1.7.5/2 31. Okt. 1958 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen im
Lande Niedersachsen. In: Nds. MB1., 1958, S. 847-851; SVB1.
1.1/1958, S. 257-261.
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Ill 1.7.5/2 a 6. Sept. 1960 Änderung. In: MBL, I960, S. 655; SVB1. 9/1960, S. 240 (aufgehoben:
24.2.1965,111 1.7.5/3).

Ill 1.7.5/3 24. Febr. 1965 Neufassung der Prüfungsordnung für das Lehramt an Volksschulen im
Lande Niedersachsen. In: Nds. MBL, 1965, S. 290-295; SVB1. 3/1965,
S. 77-82.

III 1.7.5/4 26. Juli 1968 Neufassung der Prüfungsordnung für das Lehramt an Volksschulen im
Lande Niedersachsen. In: SVB1. 8/1968, S. 235-238 (ersetzt: 24.2.1965,
SVBL, S. 77, Nds. MBL, S. 290.

III 1.7.6/1 29. Sept. 1947 Arbeitsgemeinschaften für das Lehramt an Volksschulen vor der zwei-

ten Lehrerprüfung. In: SVB1. 5/1949, S. 102 f.

III 1.7.6/1 a 26. April 1949 Lehrerfortbüdung. In: SVBL 5/1949, S. 103.

III 1.7.6/2 13. Febr. 1952 Ausbildung der Junglehrer; Arbeitsgemeinschaften. In: SVBL 3/1952,
S. 57.

III 1.7.6/3 7. März 1952 Fortbildungslehrgänge im Schulsport für Lehramtsanwärter und -an-

wärterinnen (nicht veröffentlicht).

III 1.7.6/3 a 14. Dez. 1956 Änderung (nicht veröffentlicht).

III 1.7.8/1 20. Dez. 1947 Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen (aufge-
hoben: 22.8.1950, III 1.7.8/2; nicht veröffentlicht).

III 1.7.8/2 22. Aug. 1950 Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen im
Lande Niedersachsen. In: SVBL 9/1950, Beilage.

III 1.7.8/2 a 2. Juni 1958 Änderung. In: SVBL 6/1958, S. 132 f. (aufgehoben: 25.3.1964,
III 1.7.8/3).

III 1.7.8/3 25.März 1964 Prüfungsordnung für Lehrer an Volksschulen nach § 11 Abs. 1 Nr. 3

des Niedersächsischen Beamtengesetzes. In: SVBL 4/1964, S. 114-116.

III 1.7.8/3 a 29. April 1964 Ergänzung: Zeugnisse. In: SVBL 6/1964, S. 168.

III 1.7.9/1 10. Juli 1957 Nachträglicher Erwerb der Lehrbefähigung für den Religionsunterricht
an Volksschulen. In: SVBL 8/1957, S. 190.

III 1.7.9/2 7. Mai 1957 Landeszuschüsse für Teilnehmer an den Ausbildungskursen im Psycho-

therapeutischen Institut in Hannover, In: SVBL 6/1957, S. 145.

III 1.7.9/2 a 29. Juli 1957 Änderung. In: SVBL 8/1957, S. 191.

III 1.7.9/2 b 11. Sept. 1963 Landeszuschüsse für Teilnehmer an psychotherapeutischen Ausbildungs-
kursen. In: SVBL 10/1963, S. 277.

III 1.7.9/2 c 29. Juli 1968 Fortbildungskurs am Psychotherapeutischen Institut. In: SVBL
8/1968, S. 244 f.

III 1.7.9/3 4. Jan. 1961 Zweisemestriges Studium der Sporterziehung für Lehrkräfte der
Volks- und Berufsschulen an der Sporthochschule Köln. In: SVBL
2/1961, S. 35.

III 1.7.9/3 a 5. Dez. 1961 Zweisemestriges Studium der Sporterziehung für Lehrkräfte der
Volks- und Berufsschulen an der Sporthochschule Köln. In: SVBL
12/1961, S. 295.
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Ill 1.7.9/3 b 7. Jan. 1963 dito. In: SVB1. 1/1963, S. 7 f.

Ill 1.7.9/3 c 3. Jan. 1964 dito. In: SVB1. 1/1964, S. 8.

Ill 1.7.9/3 d 16. Dez. 1964 dito. In: SVB1. 1/1965, S. 10 f.

Ill 1.7.9/3 e 5. Jan. 1966 dito. In: SVB1. 2/1966, S. 33.

Ill 1.7.9/3 f 28. Juni 1967 dito. In: SVB1. 7/1967, S. 218.

Ill 1.7.9/4 20. Aug. 1962 Verfahren bei der Zulassung von Studienbewerbern mit Fakultäts-
reife und abgeschlossenem Studium zu einem weiteren Studium. In:
SVB1. 9/1962, S. 256.

III 1.7.9/5 15. Aug. 1961 Änderung. In: SVB1. 9/1961, S. 214 f.

III 1.7.9/5 a 11. März 1963 Beschäftigung von Volksschullehrern an Sonderschulen. In: SVB1.

4/1963, S. 102.

III 1.7.9/5 b 30. Okt. 1963 Neufassung. In: SVB1. 11/1963, S. 305.

III 1.7.9/6 a 6. Juni 1967 Abordnung von Lehrern an Schulen einer anderen Schulart im
Schuljahr 1967/68. In: SVB1. 6/1967, S. 181.

III 1.7.9/6 b 6. Juni 1968 Beschäftigung von Lehrern an Schulen einer anderen Schulart.

In: SVB1. 6/1968, S. 169.

III 1.7.9/6 c 28. Juni 1968 Ergänzung. In: S.VB1. 7/1968, S. 199.

III 1.7.9/6 d 28. Juni 1968 Weiterbildung von Realschullehrern und Volksschullehrern. In:
SVB1. 7/1968, S. 199 f.

Nordrhein-Westfalen

III 1.8.24 29. März 1958 Rahmenstudien Ordnung (nicht veröffentlicht).

III 1.8.24 a 20. Okt. 1961 Neufassung. In: ABI. 12/1961, S. 213 f.

III 1.8.24 b 23. Juli 1962 Änderung. In: ABI. 8/1962, S. 168 f.

III 1.8.24 c 25. Sept. 1964 Änderung. In: ABI. 11/1964, S. 306.

III 1.8.5/1 22. Juli 1957 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen in

Nordrhein-Westfalen. In: ABI. 8/1957, S. 106.

III 1.8.5/1 a 20. Okt. 1961 Neufassung. In: ABI. 12/1961, S. 207-213.

III 1.8.5/1 b 23. Juli 1962 Änderung. In: ABI. 8/1962, S. 168 f.

III 1.8.5/1 c 25. Sept. 1964 Änderung. In: ABI. 11/1964, S. 306.

III 1.8.5/2 9. Jan. 1968 Ordnung der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der Volks-
schule (Grund- und Hauptschule). In: ABI. 3/1968, S. 65-76.

III 1.8.5/2 a 9. Jan. 1968 Runderlaß zur Ordnung der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt
an der Volksschule (Grund- und Hauptschule). In: ABI. 3/1968,
S. 65.

III 1.8.2568/3 29. Aug. 1968 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an der Volks-
schule (Grund- und Hauptschule). In: ABI. 11/1968, S. 307-325.
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HI 1.8.6/1 10. Juli 1947 Entgeltliche Beschäftigung der Kandidaten des praktisch-pädago-
gischen Jahres. In: ABI., 1948/49, Beil., S. 12.

III 1.8.6/2 26. Juni 1950 Unterhaltszuschüsse für die Kandidaten des praktisch-pädagogi-
schen Jahres. In: ABI., 1949/50, S. 117.

III 1.8.6/3 22. Juli 1950 Voraussetzungen für die planmäßige Anstellung von Lehrpersonen
im Volksschuldienst. In: ABI., 1949/50, S. 121.

III 1.8.6/4 28. Febr. 1966 Herabsetzung der Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden für Leh-
rer, die die Zweite Staatsprüfung noch nicht abgelegt haben, und
für Mentoren an Volksschulen. In: ABI. 4/1966, S. 121.

III 1.8.6/5 1. Aug. 1968 Verordnung über die Einrichtung eines Vorbereitungsdienstes für das
Lehramt an der Volksschule (Grund- und Hauptschule). In: GVBL
43/1968, S. 252.

III 1.8.6/6 31. Aug. 1968 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an der Volks-
schule (Grund- und Hauptschule), hier: Nachtrag zur Verwaltungs-
verordnung vom 29.8.1968. In: ABI. 12/1968, S. 341 f.

III 1.8.7/1 30. März 1962 Landesinstitut für schulpädagogische Bildung (Institut für Lehrer-
fortbildung). In: ABI. 6/1962, S. 112.

III 1.8.7/2 9. Mai 1968 Errichtung von 14 Bezirksseminaren für das Lehramt an der Volks-
schule (Grund- und Hauptschule) und von 2 Bezirksseminaren für die
Lehrämter an den Sonderschulen in Nordrhein-Westfalen. In: ABI.
7/1968, S. 191.

III 1.8.8/1 12. Jan. 1950 Mitwirkung der Pädagogischen Akademie bei der Zweiten Lehrerprü-

fung. In: ABI. 2/1950, S. 66.

III 1.8.8/1 a 23. Nov. 1950 Änderung. In: ABI. 1/1951, S. 3.

III 1.8.8/2 1. Juli 1947 Ordnung zur 2. Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In:
Schulrecht, 26 a, S. 7.

III 1.8.8/2 a 26. Febr. 1963 Behandlung der jüngsten Vergangenheit im Geschichts- und Gemein-
schaftskundeunterricht in den Schulen. In: ABI. 3/1963, S. 38.

III 1.8.78/2 b 11. März 1965 Pflichtfortbildung der Lehrer an Volksschulen und 2. Lehrerprüfung.
In: Schukecht, NRW, Bd. 4, Nr. 26; 4, S. 406.

III 1.8.9/1 1. Febr. 1949 Lehrbefähigung zur Erteilung des Englischunterrichts an Volksschulen.
In: ABI., 1948/49, S. 35.

III 1.8.9/ l a 30. Juli 1960 Ordnung über die Zusatzprüfung in Englisch für Lehrer und Lehre-
rinnen an Volksschulen. In: ABI. 12/1960, S. 199 f. (aufgehoben:
9.1.1968, III 1.8.5/2).

III 1.8.9/2 6. Dez. 1950 Erteilung der staatlichen Lehrbefähigung für Religionsunterricht an
Volksschulen. In: ABI. 1/1951, S. 3.

III 1.8.9/2 a 26. Mai 1961 Ordnung über die Ergänzungsprüfung katholischer Religion für Lehrer
und Lehrerinnen an Volksschulen. In: ABI. 7/1961, S. 114 f.

III 1.8.9/2 aa 23. Juli 1962 Änderung (Gebühren). In: ABI. 8/1962, S. 170 (aufgehoben: 9.1.1968,
III 1.8.5/2).

III 1.8.9/2 b 23. Juli 1962 Ordnung über die Ergänzungsprüfung in evangelischer Unterweisung für
Lehrer und Lehrerinnen an Volksschulen. In: ABI. 8/1962, S. 169 f.
(aufgehoben: 9.1.1968,111 1.8.5/2).
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Ill 1.8.9/3 29. Nov. 1958 Zweisemestriges Studium der Leibeserziehung für Berufsschul-, Volks-
schullehrer und -Lehrerinnen an der Sporthochschule Köln. In: ABI.
1/1959, S. 4 f.

III 1.8.9/3 a 29. Dez. 1958 Studium der Leibeserziehung für Lehrer und Lehrerinnen. In: ABI.

1/1959, S. 5.

III 1.8.9/3 b 16. Jan. 1960 dito. In: ABI. 2/1960, S. 27.

III 1.8.9/3 c 8. Dez. 1961 dito. In: ABI. 1/1962, S. 6.

III 1.8.9/4 18. Jan. 1961 Ordnung über die Zusatzprüfung in Nadelarbeit für Lehrerinnen an
Volksschulen. In: ABI. 2/1961, S. 27-29.

III 1.8.9/5 18. Jan. 1961 Ordnung über die Zusatzprüfung in Hauswirtschaft für Lehrerinnen an
Volksschulen. In: ABI. 2/1961, S. 30 f. (aufgehoben: 9.1.1968, III
1.8.5/2).

III 1.8.9/6 23. Juli 1962 Ordnung über die Zusatzprüfung in Werken für Lehrer und Lehrerinnen
an Volksschulen. In: ABI. 8/1962, S. 170 f. (aufgehoben: 9.1.1968,
III 1.8.5/2).

III 1.8.9/7 20. Aug. 1951 Oberschullehrer an höheren Schulen (Ernennung von Volks- und Real-
schullehrern zu Oberschullehrern). In: ABI. 9/1951, S. 100.

III 1.8.9/8 6. Febr. 1958 Ernennung von Volksschullehrern zu Realschullehrern bzw. zu Hilfs-
schullehrern. In: ABI. 2/1958, S. 26.

III 1.8.9/9 12. April 1960 Beschäftigung von Realschullehrern im Volksschuldienst. In: ABI.
5/1960, S. 79.

III 1.8.9/10 23. Nov. 1965 Zulassung von Absolventen der Pädagogischen Hochschulen ohne
Reifezeugnis zum weiteren Studium. In: ABI. 1/1966, S. 21 f.

Rheinland-Pfalz

III 1.9.1/1 23. Aug. 1963 Ordnung der Begabtensonderprüfung für die Zulassung zum Studium
an den Pädagogischen Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz für Be-
werber ohne Reifezeugnis. In: ABI. 18/1963, S. 304-307.

III 1.9.1/1 a 14. Aug. 1964 Änderung. In: ABI. 18/1964, S. 290.

III 1.9.1/1 b 13. Sept. 1968 Aufhebung der Ordnung der Begabtensonderprüfung für die Zulassung zum
Studium an den Pädagogischen Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz
ohne Reifezeugnis. In: ABI. 18/1968, S. 319.

III 1.9.2/1 21. April 1961 Studienordnung für die Pädagogischen Hochschulen des Landes Rhein-

land-Pfalz. In: ABI. 11/1961, S. 220-222.

III 1.9.2/1 a 27. Jan. 1964 Änderung. In: ABI. 2/1964, S. 41.

III 1.9.2/1 b 20. Sept. 1965 Neufassung. In: ABI. 23/1965, S. 403-406.

III 1.9.2/1 c 18. Sept. 1968 Änderung der Studienordnung für die Pädagogischen Hochschulen des
Landes Rheinland-Pfalz. In: ABI. 19/1968, S. 345.

III 1.9.5/1 20. Dez. 1957 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In: ABI.

22/1957, S. 319-323.

III 1.9.5/1 a 16. März 1959 Änderung. In: ABI. 7/1959, S. 118.

III 1.9.5/1 b 21. Aprü 1961 Neufassung. In: ABI. 11/1961, S. 207-213.
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Ill 1.9.5/1 c 21. Febr. 1963 Änderung. In: ABI. 7/1963, S. 117.

Ill 1.9.5/1 d 20. Sept. 1965 Änderung. In: ABI. 23/1965, S. 392-397.

III 1.9.5/1 e 19. Juli 1966 Änderung. In: ABI. 21/1966, S. 498.

III 1.9.5/1 f 24. Febr. 1967 Änderung. In: ABI. 7/1967, S. 161.

III 1.9.5/2 18. Sept. 1968 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen (Neu-
fassung). In: ABI. 19/1968, S. 328-338.

III 1.9.6/1 15. Juli 1961 Ausbau der amtlichen Fortbildung für Lehrer an Volksschulen. In:
ABI. 19/1961, S. 356 f.

III 1.9.6/1 a 15. Sept. 1961 Ergänzung. In: ABI. 24/1961, S. 439.

III 1.9.6/2 22. Juli 1963 Pflichtfortbildung der Volksschullehrer zwischen der 1. und 2.
Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In: ABI. 17/1963,
S. 280-282.

III 1.9.6/2 a 26. Mai 1964 Ergänzung: Testatheft. In: ABI. 14/1964, S. 240.

III 1.9.8/1 13. Jan. 1950 Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In:
ABI. 1/1950, S. 4 (aufgehoben: 22.4.1959, III 1.9.8/2).

III 1.9.8/2 22. April 1959 Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In:
ABI. 9/1959, S. 149-152 (aufgehoben: 11.5.1967,111 1.9.8/3).

III 1.9.8/3 11. Mai 1967 Landesverordnung über die Zweite Prüfung für das Lehramt an Volks-
schulen. In: ABI., 1967, S. 240-244; GVB1. 12/1967, S. 155-158.

III 1.9.9 20. Dez. 1966 Lehrgänge der Amtlichen freiwilligen Fortbildung für Lehrer an Volks-
schulen. In: ABI. 1/1966, S. 5 -8 .

III 1.9.9 a 23. Jan. 1967 Hier: Lehrgänge des Ministeriums für Unterricht und Kultus in Mathe-
matik und Physik. In: ABI. 3/1967, S. 49 f.

Saarland

III 1.10.1/1 10. Mai 1955 Aufnahme in die Staatlichen Lehrerseminare. In: ASchBl. 7/1955,
S. 15 f.

III 1.10.1/2 1. Mai 1958 Ordnung der Sonderprüfung für die Zulassung zum Studium an den Päd-
agogischen Hochschulen in Saarbrücken. In: ASchBl. 9/1958, S. 60.

III 1.10.1/3 15. Febr. 1963 Ordnung der Prüfung für die Zulassung zum Studium an den Pädago-
gischen Hochschulen des Saarlandes ohne Reifezeugnis. In: ASchBl.
3/1963, S. 33-35.

III 1.10.1/3 a 22. Aug. 1963 Änderung. In: ASchBl. 9/1963, S. 109 f.

III 1.10.1/3 b 6. Febr. 1964 Neufassung, In: ASchBl. 3/1964, S. 39.

III 1.10.1/3 c 27. Jan. 1966 Änderung. In: ASchBl. 2/1966, S. 28 f.

III 1.10.1/3 d 8. Juni 1966 Änderung. In: ASchBl. 7/1966, S, 128.

III 1.10.1/3 e 9. Febr. 1968 Änderung. In: Gem. MB1. 3/1968, S. 87.

III 1.10.2/1 21. März 1961 Erlaß betr. die Neufestsetzung der Studiendauer an den Pädagogi-
schen Hochschulen des Saarlandes. In: ASchBl. 4/1961, S. 101.
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Ill 1.10.2/2 15. Aug. 1963 Vorläufige Ordnung für das Studium an Pädagogischen Hochschulen
des Saarlandes. In: ASchBl. 8-9/1963, S. 108 f.

III 1.10.2/2 a 21. März 1968 Änderung. In: ABI. 16/1968, S. 252 f.

III 1.10.4/1 25. Sept. 1963 Bestimmungen über die Gewährung einer widerruflichen und nichtruhe-
gehaltsfähigen Stellenzulage an Lehrer im Volksschuldienst, die als
Mentoren für die schulpraktische Ausbildung der Studierenden an den
Pädagogischen Hochschulen eingesetzt sind. In: ASchBl. 10/1963, S. 126 f.

III 1.10.4/1 a 12. Nov. 1964 Änderung. In: ASchBl. 12/1964, S. 190 (aufgehoben: 30.6.1966, III
1.10.4/2).

III 1.10.4/1 b 27. Juli 1965 Änderung. In: ASchBl. 9/1965, S. 138.

III 1.10.4/2 30. Juni 1966 Bestimmungen über die Gewährung einer Stellenzulage an Lehrer, die
als Mentoren für die schulpraktische Ausbildung der Studenten an den
Pädagogischen Hochschulen eingesetzt sind. In: ASchBl. 7/1966, S. 127 f.

III 1.10.4/2 a 20. Aug. 1968 Änderung der Bestimmungen über die Gewährung einer Stellenzulage an
Lehrer, die als Mentoren für die schulpraktische Ausbildung der Stu-
denten an den Pädagogischen Hochschulen eingesetzt sind. In: GMB1.
15/1968, S. 278 (nicht veröffentlicht).

III 1.10.5/1 10. Mai 1955 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In: ASchBl.

9/1955, S. 20 f. (aufgehoben: 1.7.1963, III 1.10.5/2).

III 1.10.5/1 a 30. Dez. 1957 Neufassung. In: ASchBl. 2/1958, S. 10-13.

III 1.10.5/1 b 6. Nov. 1959 Änderung. In: ASchBl. 11/1959, S. 204.

III 1.10.5/2 1. Juli 1963 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen im
Saarland. In: ASchBl. 8-9/1963, S. 101-105.

III 1.10.8/1 1. Juli 1956 Ordnung der 2. Prüfung für das Lehramt an Volksschulen. In: ASchBl.

10/1956, S. 25 f.

III 1.10.8/1. a 11. Sept. 1957 Änderung. In: ASchBl. 15/1957, S. 68.

III 1.10.8/1 b 9. Mai 1961 Änderung. In: ASchBl. 6/1961, S. 170 f.

III 1.10.8/2 1. März 1966 Ordnung der Zweiten Prüfung. In: ASchBl. 3/1966, S. 26-28.

Schleswig-Holstein

III 1.11.2/1 26. März 1953 Studienordnung für die Pädagogischen Hochschulen des Landes
Schleswig-Holstein. In: ABI. 4/1953, S. 165; NB1. 8/1953, S. 52
(aufgehoben:. 14.2.1962, III 1.11.1/2).

III 1.11.2/2 14. Febr. 1962 Studienordnung für die Pädagogischen Hochschulen des Landes
Schleswig-Holstein. In: NB1. 4/1962, S. 48 f.

III 1.11.2/2 a 1. Okt. 1968 Landesverordnung über die Grundzüge der Studienordnungen der Päd-
agogischen Hochschulen für das Lehramt an Volksschulen (Rahmen-
studienordnung Volksschullehrer). In: GVBL 19/1968, S. 297 f.

III 1.11.2/3 4. Febr. 1966 Dauer der Vorbildung und Ausbildung der Lehrer. In: NB1. 4/1966,
S. 72 f.

III 1.11.2/4 23. Jan. 1968 Fortfall der Verpflichtungserklärung der Studienbewerber bei
den Pädagogischen Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein.
In: NBL 3/1968, S. 26.

220



Ill 1.11.5/1 26. März 1953 Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen in
Schleswig-Holstein. In: NB1. 8/1953, S. 53-55.

III 1.11.6/1 20. März 1950 Pflichtfortbildung der apl. Lehrkräfte. In: NBL 8/1950, S. 51

(aufgehoben: 21.3.1961,111 1.11.6/2).

III 1.11.6/2 21. März 1961 Pflichtfortbildung der apl. Lehrkräfte. In: NBL 8/1960, S. 132 f.

III 1.11.8/1 26. März 1953 Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen in

Schleswig-Holstein. In: ABI. 4/1953, S. 170; NBL 8/1953, S. 55-57.

III 1.11.8/1 a 6. Okt. 1955 Änderung. In: ABI. 11/1955, S. 405; NBL 21/1965, S. 228.

III 1.11.8/1 b 26. Jan. 1966 Änderung. In: ABI. 2/1966, S. 71 ; NBL 4/1966, S. 44.

III 1.11.9/1 25. Jan. 1956 Ein Wort zur Staatsbürgerlichen Erziehung. In: NBL 4/1956, S. 28.

III 1.11.9/1 a 18. Febr. 1965 Seminare zur politischen Bildung für Lehrer aller Schularten.
In: NBL 5/1965, S. 104 f.

III 1.11.9/2 22. April 1966 Ergänzungsstudium der Studierenden der Pädagogischen Hochschulen
des Landes an der Universität Kiel. In: NBL 10/1966, S. 176.

III 1.11.9/3 8. Dez. 1967 Beurlaubung von Volksschullehrkräften für ein Jahr unter Weiter-
zahlung der Dienstbezüge zum Zwecke der Vorbereitung auf die Real-
schullehrerprüfung. In: NBL 24/1967, S. 314 f.
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2. Realschullehrer

Baden-Württemberg

III 2.1.1/1 1. Dez. 1960 Weiterzahlung von Dienstbezügen und Beurlaubung von Lehrern an Volks-
schulen zu Lehrgängen zur Ausbildung als Mittelschullehrer. In: ABI.
K.u.U. 1/1961, S. 21.

III 2.1 A/2 10. Febr. 1967 Lehrgang am Instituteur Ausbildung von Reallehrern in Tettnang. In:
ABI. K.u.U. 14/1967, S. 232.

III 2.1.1/3 18. Jan. 1967 Vorbereitungslehrgang auf die Fachgruppenprüfung im Prüfungsfach Physik.
In: ABI. K.u.U. 5/1967, S. 233.

III 2.1.5/1 31. Dez. 1954 Ordnung der Prüfung für Hauptlehrer an Mittelschulen und Mittelschul-
zügen an Volksschulen sowie für Oberschullehrer — Fachgruppenprüfung.
In: ABI. K.u.U. 2/1955, S. 71-91

III 2.1.5/1 a 1. Aprü 1959 Änderung und Neufassung. In: ABI. K.u.U. 6/1959, S. 460-472 und 473-477.

III 2.1.5/1 b 22. April 1965 Änderung. In: ABI. K.u.U. 11/1965, S. 490.

III 2.1.568/2 29. Dez. 1967 Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung für
das Lehramt an Realschulen. In: GB1. 2/1968, S. 17-36.

III 2.1.568/2 a 13. Febr. 1968 Ergänzung, hier: F ach wissenschaftlicher Vorbereitungsdienst für Bewer-
ber, welche die Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen abgelegt
haben. In: ABI. K.u.U. 6/1968, S. 654-656

Bayern

III 2.2.25/1 30. April 1957 Lehrgänge und Prüfungen für das Lehramt an Mittelschulen. In: KMB1.
9/1957, Beibl. S. 81.

III 2.2.568/2 14. Jan. 1961 Prüfungs- und Ausbildungsordnung für das Lehramt an Mittelschulen.

In: GVBL, 1961, S. 109-132; KMB1. 6/1961, S. 169-200.

III 2.2.568/2 a 19. Juni 1962 Änderung. In: GVBL, 1962, S. 1O9;KMB1. 12/1962, S. 231.

III 2.2.568/2 b 12. März 1963 Änderung. In: GVBL, 1963, S. 51; KMBL 6/1963, S. 212.
III 2.2.568/2 c 4. Nov. 1965 Änderung. In: GVBL 16/1965, S. 333; KMBL 22/1965, S. 382 f. (auf-

gehoben: 28.10.1966, III 2.2.5/3).

III 2.2.568/3 28. Okt. 1966 Prüfungs- und Ausbildungsordnung für das Lehramt an Realschulen in

Bayern (RPAO). In: GVBL 20/1966, S. 446-463; KMBL 6/1967, S. 189-227.

III 2.2.568/3 a 16. März 1967 Änderung. In: GVBL 8/1967, S. 286; KMBL 11/1967, S. 369-371.

III 2.2.568/3 b 19. Jan. 1968 Änderung. In: GVBL 3/1968, S. 20 f.; KMBL 4/1968, S. 58 f.

III 2.2.568/3 c 10. Okt. 1968 Änderung. In: GVBL 18/1968, S. 331; KMBL 23/1968, S. 599.

III 2.2.6/1 5. April 1961 Schulpraktische Ausbildung der Lehramtsanwärter (M) im 2. Ausbildungs-
abschnitt des Vorbereitungsdienstes. In: KMBL 12/1961, S. 334-338.

III 2.2.6/1 a 1. Febr. 1967 Änderung. In: KMBL 3/1967, S. 103.

III 2.2.6/2 10. Febr. 1967 Bekanntmachung über die schulpraktische Ausbildung der Lehramtsan-
wärter (R) im 2. Ausbildungsabschnitt des Vorbereitungsdienstes. In:
KMBL 6/1967, S. 231-238.
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Hessen

III

III

III

III

III

2.6.0

2.6.5/1

2.6.5/2

2.6.5/3

2.6.6

III 2.2.6/2 a 23. Jan. 1968 Änderung. In: KMB1. 2/1968, S. 42.

Ill 2.2.6/3 17. April 1968 Bekanntmachung über die Prüfungen für das Lehramt an Realschulen im
Jahre 1969 und über den Vorbereitungsdienst 1969/71. In: KMB1. 9/1968,
S. 165-168.

III 2.2.6/4 14. Okt. 1958 Entschließung über Unterhaltszuschüsse und Beschäftigungsaufträge für
Lehramtsanwärter für das Lehramt an Mittelschulen. In: KMB1. 21/1968,
S. 322-324.

III 2.2.7/1 1. Febr. 1967 Bekanntmachung über Seminarschulen, Seminarleiter und Seminarlehrer
bei der Realschule. In: KMB1. 3/1967, S. 103 (ändert: 28.10.1966,
III 2.2.568/3).

9. März 1964 Sicherstellung des Bedarfs an Realschullehrern. In: ABI. 4/1964,
S. 191 f.

15. Nov. 1950 Prüfungsordnung für das Lehramt an Realschulen. In: ABI. 11/1950,
S. 659-674.

22. Dez. 1956 Ordnung der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Volks- und
Mittelschulen im Lande Hessen. In: ABI. 1/1957, S. 89-113 (vgl. III
1.6.5).

12. Mai 1964 Ernennung zum Realschullehrer. In: ABI. 6/1964, S. 347 f.

6. Mai 1958 Ausbildungszeit der im hessischen Schuldienst tätigen Realschullehrer
(Mittelschullehrer), (nicht veröffentlicht).

III 2.6.6 a 29. Sept. 1961 Änderung. In: ABI. 11/1961, S. 542 f.

Niedersachsen

III 2.7.1 7. März 1957 Zentralstelle für die Mittelschullehrerprüfung. In: SVB1. 3/1957, S. 64.

III 2.7.2/1 2. Sept. 1950 Mittelschullehrerprüfung — Arbeitsgemeinschaften zur Vorbereitung auf
die Mittelschullehrerprüfung. In: SVB1. 9/1950, S. 197.

III 2.7.2/2 5. Jan. 1956 Vorbereitung auf die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen. In:
SVB1. 1/1956, S. 10.

III 2.7.2/2 a 26. März 1957 Vorbereitung auf die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen 1957/58.

In: SVB1. 3/1957, S. 85 f.

III 2.7.2/2 b 26. Juni 1957 Änderung. In: SVB1. 8/1957, S. 170.

III 2.7.2/3 7. Nov. 1956 Ausbildung zum Mittelschullehrer. In: SVB1. 1.1/1956, S. 269.

III 2.7.2/3 a 23. Juli 1957 Ergänzung. In: SVB1. 8/1957, S. 190.

III 2.7.2/3 b 8. Febr. 1958 Ergänzung, hier: Beschäftigung ehemaliger Studienreferendare. In: SVB1.
3/1958, S. 56.

III 2.7'.,2/4 1. Febr. 1957 Vorbereitung auf die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen im Fache
Zeichnen. In: SVB1. 2/1957, S. 32.

III 2.1.21A a 6. Okt. 1957 Vorbereitung auf die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen im Fache
Zeichnen an den Werkkunstschulen in Hannover und Braunschweig. In:
SVB1. 12/1957, S. 301.
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Ill 2.7.2/5 2. Nov. 1959 Vorbereitung auf die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen in den

Fächern Musik und Zeichnen. In: SVB1. 11/1959, S. 284.

III 2.7.2/5 a 4. Nov. 1961 Ergänzungen: SVB1. 11/1961, S. 279.

III 2.7.2/6 6. Juli 1967 Studium für das Lehramt an Realschulen an der Technischen und an der
Pädagogischen Hochschule Braunschweig. In: SVB1. 8/1967, S. 235.

III 2.7.2/7 27. März 1968 Ausbildung für das Lehramt an Realschulen in den Fächern Musik und
büdende Kunst. In: SVB1. 4/1968, S. 108.

III 2.7.5/1 8. Aug. 1950 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen im Lande Nieder-

sachsen. In: SVB1. 8/1950, Anlage.

III 2.7.5/1 a 7. März 1957 Änderung. In: SVB1. 3/1957, S. 64.

III 2.7.5/1 b 23. Juli 1958 Änderung. In: SVB1. 9/1958, S. 208.

III 2.7.5/2 14. März 1955 Anerkennung der Prüfung im Wahlfach als Prüfung für das Lehramt an
Mittelschulen. In: SVB1. 4/1955, S. 93 f.

III 2.7.5/2 a 7. März 1956 Einstellung von Lehrern, Anerkennung von Prüfungen. In: SVB1. 4/1956,

S. 89.

III 2.7.5/2 b 4. Sept. 1957 Ergänzung. In: SVB1. 9/1957, S. 219.

III 2.1.5ß 15. Juni 1960 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen im Lande Nieder-

sachsen. In: SVB1. 7/1960, S. 190-196.

III 2.7.5/3 a 6. Sept. 1966 Änderung. In: SVB1. 3/1966, S. 317.

III 2.7.5/4 26. Juli 1968 Prüfungsordnung für das Lehramt an Realschulen im Lande Nie der Sachsen.
In: SVB1. 8/1968, S. 238-244.

III 2.7.9 28. Juni 1968 Weiterbildung von Volks- und Realschullehrern. In: SVB1. 7/1968,
S. 199 f. (vgl. III 1.7.9/6 d).

Nordrhein-Westfalen

III 2.8.2568/1 21. Juli 1951 Ausbildung und Fortbüdung der Realschullehrer. In: ABI. 8/1951,
S. 93.

III 2.8.2568/2 25. Febr. 1954 Pädagogische Ausbildung und Fortbildung der außerplanmäßigen Real-
schullehrer. In: ABI. 3/1954, S. 51.

III 2.8.2568/3 23. März 1961 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an der Realschule.
In: ABI. 4/1961, S. 71,und Beüage.

III 2.8.2568/3 a 1. März 1962 Ergänzung, hier: Bestimmungen über die Fachprüfung. In: ABI. 3/1962,

S. 33.

III 2.8.2568/3 b 30. Okt. 1962 Ergänzung. In: ABI. 11/1962, S. 219-221.

III 2.8.2568/3 c 17. Jan. 1963 Ergänzung, hier: Musiklehrer im Angestelltenverhältnis. In: ABI.

1/1963, S. 21.

III 2.8.2568/3 d 22. Mai 1963 Änderung. In: ABI. 6/1963, S. 79 f.

III 2.8.2568/3 e 24. Jan. 1967 Änderung, hier: Fächerverbindungen mit dem Fach Werken. In: ABI.
2/1967, S. 51 f.
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Ill 2.8.6/4 9. Okt. 1962 Einstellung von Realschullehrern zur Anstellung. In: ABI. 11/1962,
S. 222.

III 2.8.7/1 23. März 1965 Herabsetzung der wöchentlichen Pflicht Stundenzahlen für Fachleiter
an Studienseminaren für das Lehramt an Höheren Schulen, das Gewerbe-
lehramt, das Lehramt an kaufmännischen Schulen und an Bezirkssemi-
naren für das Lehramt an Realschulen. In: ABI. 4/1965, S. 88.

III 2.8.9 23. Dez. 1964 Ausbildung von Realschullehrern im Fach Evangelische Unterweisung.

In: ABI. 3/1965, S. 73 f.

III 2.8.9 a 8. Febr. 1966 dito. In: ABI. 2/1966, S. 68.

III 2.8.9 b 14. Okt. 1966 dito. In: ABI. 11/1966, S. 356 f.

III 2.8.9 c 30. Dez. 1966 dito. In: ABI. 1/1967, S. 13 f.

III 2.8.9 d 23. Dez. 1967 dito. In: ABI. 12/1967, S. 308.

Rheinland-Pfalz

III 2.9.1/1 15. Febr. 1961 Ausbildung der Realschullehrer am Institut für Leibesübungen an der
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. In: ABI. 5/1961, S. 69.

III 2.9A J2 Mai 1960 Ausbildung von Fachkräften für Musikerziehung an Mittelschulen im
Staatlichen Institut für Musik in Mainz. In: ABI. 13/1960, S. 75.

III 2.9.1/3 6. Juli 1966 Erweiterung der Aufgaben des Staatlichen Prüfungsamtes für das Lehr-
amt im Höheren Dienst. In: ABI. 21/1966, S. 432.

III 2.9.24/1 3. Juli 1958 Pädagogisches Studium mit Schulpraktikum als Teil der Vorbereitung auf
die Realschullehrerprüfung gemäß § 2 Abs. 2 der Realschullehrerprüfungs-
ordnung vom 13. Nov. 1957. In: ABI. 18/1958, S. 172 f.

III 2.9.24/1 a 9. Sept. 1960 Änderung. In: ABI. 20/1960, S. 205.

III 2.9.24/2 16. Juli 1963 Zulassung zur Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen (Realschulen),
hier: Pädagogisches Studium in Verbindung mit einem Schulpraktikum.
In: ABI. 17/1963, S. 284-287.

III 2.9.24/2 a 21. Juli 1965 Neufassung. In: ABI. 13/1965, S. 279-288.

III 2.9.24/2 b 5. April 1966 Neufassung. In: ABI. 10/1966, S. 195.

III 2.9.5/1 31. Okt. 1951 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Realschulen (Mittelschulen)

im Lande Rheinland-Pfalz. In: ABI. 20/1951, S. 189.

III 2.9.5/1 a 29. Juli 1954 Zusatzverordnung. In: ABI. 11/1954, S. 155.

III 2.9.S12 13. Nov. 1957 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Realschulen (Mittelschulen).
In: ABI. 20/1957, S. 285-292.

III 2.9.5/2 a 25. April 1961 Änderung. In: ABI. 7/1961, S. 284 f.

III 2.9.5/3 21. Juli 1965 Vorläufige Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Realschulen
in Rheinland-Pfalz (Realschullehrerprüfungsordnung) für Bewerber mit
Universitätsstudium. In: ABI. 13/1965, S. 279-288.

III 2.9.5/3 a 5. April 1966 Änderung. In: ABI. 10/1966, S. 195.

III 2.9.5/3 b 6. Juli 1966 Neufassung. In: ABI. 19/1966, S. 419-425.
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Ill 2.9.Sß c 23. Jan. 1968 Ergänzung, hier: Ergänzende Bestimmungen über die Prüfung in den
Fächern Musik, Kunsterziehung und Leibeserziehung. In: ABI. 4/1968,
S. 53-59.

16. Okt. 1965 Landesverordnung über die Prüfung von Volksschullehrern für das
Lehramt an Realschulen. In: GVB1. 44/1965, S. 217-220; ABI. 24/1965,
S. 411-415.

14. Aug. 1967 Änderung. In: GVB1. 17/1967, S. 237-240.

10. Sept. 1967 Neufassung. In: ABI. 18/1967, S. 260-267.

12. Okt. 1961 Richtlinien für die amtliche Vorbereitung der apl. Realschullehrer
auf die Zweite Prüfung. In: ABI. 26/1961, S. 463.

7. Nov. 1961 Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Realschulen (Mittel-
schulen). In: ABI. 24/1961, S. 463-466.

13. Juni 1966 Landesverordnung über die Zweite Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen. In: GVB1. 43/1966, S. 195-198; ABI. 20/1966, S. 439-442.

17. Febr. 1967 Landesverordnung über die Ausbildung und die Pädagogische Prüfung
für das Lehramt an Realschulen. In: GVB1. 7/1967, S. 59-67.

6. Nov. 1964 Kurse zur Vorbereitung auf die Mittelschullehrerprüfung. In: ASchBl.
11/1964, S. 178.

20. Dez. 1952 Ordnung der Prüfung für Lehrer und Lehrerinnen an Mittelschulen. In:
ASchBl. 24/1952.

3. Dez. 1959 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen. In: ASchBl.
12/1959, S. 230-237.

23. Dez. 1959 Ordnung der Prüfungen für das künstlerische Lehramt an Realschulen
(Mittelschulen). In: ASchBl. 1/1960, S. 6-9 .

29. Mai 1967 Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen an Bewerber in der Päd-
agogischen Ausbildung für das Lehramt an Realschulen. In: ASchBl.
8/9/1967, S. 75-86.

Schleswig-Holstein

III 2.11.2/1 1. März 1955 Erlaß des Kultusministers über Fachlehrgänge im Rahmen der Realschul-
lehrerausbildung (nicht veröffentlicht).

III 2 AI.2j2 6. Febr. 1956 Erlaß des Kultusministers über Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Real-
schullehrerprüfung. In: NB1. 3/1956, S. 50.

III 2.11.2/3 26. Jan. 1961 Fachlehrgänge zur Vorbereitung auf die Mittelschullehrerprüfung. In:
NB1. 3/1961, S. 44.

III 2.11.5/1 15. Aug. 1950 Ordnung der Prüfung für Mittelschullehrer in Schleswig-Holstein. In:
NB1. 18/1950, S. 115.

III 2.11.5/2 26. April 1955 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen. In: NB1. 9/1955,
S. 97-103.

III 2.11.5/2 a 14. Okt. 1964 Änderung. In: NB1. 21/1965, S. 353.

III

III

III

III

III

III

III

2.9.5/4

2.9.5/4 a

2.9.5/4 b

2.9.6

2.9.8/1

2.9.8/2

2.9.8/3

Saarland

III

III

III

III

III

2.10.2

2.10.5/1

2.10.5/2

2.10.5/3

2.10.6
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Ill 2.11.6 12. Nov. 1968 Stundenermäßigung für Mentorentätigkeit im Vorbereitungsdienst (Real-
schullehrer). In: ABI. 24/1968, S. 308.

III 2.11.8/1 15. Mai 1950 Ordnung der Prüfung für die lebenslängliche Anstellung als Realschul-
lehrer in Schleswig-Holstein. In: ABI. 13/1950, S. 277; NB1. 12/1950,
S. 77.

III 2.11.8/2 23. Febr. 1965 Vorläufige Ordnung der Pädagogischen Prüfung (Zweite Staatsprü-
fung) für das Lehramt an Realschulen. In: NB1. 5/1965, S. 107.

III 2.11.8/2 a 14. Okt. 1965 Änderung. In: ABI. 20/1965, S. 557; NBL. 21/1965, S. 353.

227



3. Gymnasiallehrer

Baden-Württemberg

III 3.1.1/1 3. Aug. 1965

III 3.1.1/2

III 3.1.1/3

III 3.1.2/1

8. Juli 1964

S.Dez. 1964

9. Aug. 1968

III 3.1.2/2 11. Okt. 1968

III 3.1.5/1

III 3.1.5/2

3. Dez. 1957

6. Mai 1958

III 3.1.568/3 19. März 1959

III 3.1.568/3 a 5. März 1962

III 3.1.568/3 b 27. Juli 1964

III 3.1.5/4 6. Juni 1966

III 3.1.5/4 a 26. Juli 1967

III 3.1.5/4 b 15. Febr. 1968

III 3.1.678/1 19. März 1959

III 3.1.678/2 26. Juli 1967

Richtlinien für eine sinnvolle Konzentration und Verkürzung des Stu-
diums der geisteswissenschaftlichen Fächer für das Lehramt an Gymna-
sien. In: Runderlaß des Kultusministers (nicht veröffentlicht).

Änderung der Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt
an Gymnasien, hier: Landwirtschaftliche Hochschule. In: ABI. K.u.U.
18/1964, S. 773.

Änderung der Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt
an Gymnasien, hier: Wirtschaftshochschule Mannheim. In: ABI. K.u.U.
1/1965, S. 5.

Änderung der Zwischenprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät der
Universität Tübingen. In: ABI. K.u.U. 22/1968, S. 1903-1915.

Ordnung der Akademischen Zwischenprüfungsordnung für Lehramtskandi-
daten im Fach „Evangelische Theologie" an der Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität Tübingen. In: ABI. K.u.U. 24/1968,
S. 1978-1981.

Staatsprüfung wissenschaftliches Lehramt, hier: Allgemeiner Teil,
Frühjahr 1958. In: ABI. K.u.U. 1/1958, S. 147 (zur Prüfungsordnung
vom 30.1.1940).

Staatsprüfung für das wissenschafltiche Lehramt an höheren Schulen,
Frühjahr 1958. In: ABI. K.u.U. 6/1958, S. 365 f. (zur Prüfungsordnung
vom 30.1.1940).

Ordnung der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien
in Baden-Württemberg. In: ABI. K.u.U. 4b/1959, S. 1-48.

Änderung. In: ABI. K.u.U. 4/1962, S. 246 f.

Änderung. In: ABI. K.u.U. 17/1964, S. 854 f.

Verordnung über die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an
Gymnasien und über die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt
an der Unter- und Mittelstufe der Gymnasien. In: GVB1. 10/1966,
S. 101-122; ABI. K.u.U. 14/1966, S. 603-635.

Änderung. In: GVB1. 13/1967, S. 129; ABI. K.u.U. 18/1967, S. 908-921.

Änderung. In: GVB1. 3/1968, S. 78 f.; ABI. K.u.U. 12/1968, S. 1330.

Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Pädagogischen Prüfung für
das Lehramt an Gymnasien. In: ABI. K.u.U. 46/1959, S. 189-196.

Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Pädagogische Prüfung
für das Lehramt an Gymnasien und über den Vorbereitungsdienst und die
Pädagogische Prüfung für das Lehramt an der Unter- und Mittelstufe
der Gymnasien. In: GVB1. 13/1967, S. 129-136; ABI. K.u.U. 17a/1967,
S. 908-921.

III 3.1.678/2 a 15. Febr. 1968 Änderung. In: ABI. K.u.U. 12/1968, S. 1330.
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Bayern

HI 3.2.2/1 27. Febr. 1952 Ausbildung für das Lehramt der Leibeserziehung an den Höheren Schu-
len. In: BayBSVK, S. 907.

III 3.2.2/2 3. Febr. 1959 Ausbildungsordnung für das Lehramt an den Höheren Schulen in Bayern
im Fach Leibeserziehung. In: KMBL 4/1959, S. 107.

III 3.2.2/3 29. Dez. 1961 Studiengebiete für das Prüfungsfach „Sozialkunde" im Rahmen der
Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen. In:
KMBL 1/1962, S. 13.

III 3.2.4 7. Nov. 1956 Einrichtung eines pädagogischen Praktikums für Studierende, die sich
der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt in Bayern unterziehen
wollen. In: KMBL 19/1956, S. 201.

III 3.2.4 a 17. Juli 1957 Ergänzung. In: KMBL 15/1957, S. 553 f.

III 3.2.4 b 14. Juni 1958 Aufhebung. In: GVBL 7/1958, S. 133.

III 3.2.5/1 12. Aug. 1955 Verordnung über die Prüfungsordnung für das Lehramt an den Höheren

Schulen in Bayern. In: BayBSVK, S. 1594; KMBL 6/1-955, S. 265-328.

III 3.2.58/1 a 5. April 1957 Änderung. In: KMBL 6/1957, S. 140.

III 3.2.58/1 b 25. Aug. 1958 Änderung. In: KMBL 15/1958, S. 249 f.

III 3.2.58/2 3. Febr. 1959 Prüfungsordnung für das Lehramt an den Höheren Schulen in Bayern.
In: GVBL 3/1959, S. 70-118; KMBL 5/1959, S. 45-104.

III 3.2.58/2 a 3. Febr. 1959 Ausführungsbestimmungen zur Prüfungsordnung für das Lehramt an
den Höheren Schulen in Bayern. In: KMBL 5/1959, S. 104 f.

III 3.2.58/2 b 14. Okt. 1960 Änderung (Platznummer). In: GVBL 11/1960, S. 262; KMBL 18/1960,
S. 239.

III 3.2.58/2 c 26. April 1962 Ergänzungsprüfung für Studierende der Katholischen Theologie. In:
KMBL 9/1962, S. 203.

III 3.2.58/2 d 16. Aug. 1962 Änderung (Vorprüfung). In: GVBL 9/1962, S. 226; KMBL 14/1962,
S. 273 f.

III 3.2.58/2 e 28. Dez. 1962 Änderung (Sozialkunde). In: GVBL 1/1963, S. 51;KMB1. 6/1963,

S. 196.

III 3.2.58/2 f 15. Nov. 1963 Änderung. In: GVBL 12/1963, S. 226; ber. GVBL 1/1964, S. 14.

III 3.2.58/2 g 3. März 1965 Änderung (Magisterprüfung). In: GVBL 4/1965, S. 54; KMBL 7/1965,
S. 138 f.

III 3.2.58/2 h 26. Nov. 1965 Änderung (Erweiterungsprüfung Philosophie). In: GVBL 1/1966, S. 2;
KMBL 5/1966, S. 33 f.

III 3.2.58/2 i 18. Febr. 1966 Änderung (Kürzung des Vorbereitungsdienstes). In: GVBL 6/1966,
S. 116; KMBL 12/1966, S. 109 f.
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Ill 3.2.58/2 k 11. Nov. 1966 Änderung (Fächer). In: GVBL 20/1966, S. 467.

Ill 3.2.58/2 1 28. April 1967 Änderung (Durchführung der Prüfung). In: GVBL 11/1967, S. 346;
KMB1. 13/1967, S. 422 f.

III 3.2.6/1 10. März 1951 Ausbildung und Unterhaltszuschuß für Studienreferendare. In:
BayBSVK, S. 637.

III 3.2.6/2 17. März 1952 Eisenbahnfahrpreisermäßigung für Lehramtsanwärter. In: BayBSVK,
S. 923.

III 3.2.6/3 12. März 1956 Lehramtsprüfung aus der Kurzschrift für Anwärter des Lehramts an
Höheren Schulen. In: BayBSVK, S. 1274.

III 3.2.6/4 19. Febr. 1958 Unterhaltszuschüsse und Beschäftigungsaufträge für Studienreferendare.
In: KMB1. 4/1958, S. 32.

III 3.2.6/5 30. Nov. 1960 Unterhaltszuschüsse und Vergütungen bei Beschäftigungsaufträgen für
Studienreferendare. In: KMB1. 22/1960, S. 292.

III 3.2.6/6 16. März 1961 Bekanntmachung des Landespersonalausschusses betr. Übernahme von
Geistlichen in den Höheren Schuldienst unter Verzicht auf Vorberei-
tungsdienst und Anstellungsprüfung. In: Staatsanzeiger Nr. 12/1961.

III 3.2.6/7 8. Mai 1961 Anrechnung von Assistententätigkeiten an ausländischen Schulen auf
die pädagogische Ausbildung bzw. auf das Besoldungsdienstalter und
die ruhegehaltfähige Dienstzeit. In: KMB1. 15/1961, S. 361.

III 3.2.6/8 12. Dez. 1963 Vergütungen bei Beschäftigungsaufträgen für Beamte auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst. In: KMB1. 2/1964, S. 30.

III 3.2.6/8 a 3. Aug. 1964 Änderung. In: Staatsanzeiger Nr. 32/1964.

III 3.2.6/9 19. Nov. 1968 Entschließung über Unterhaltszuschüsse, Vergütungen bei Beschäfti-
gungsaufträgen und den Einsatz der Studienreferendare im zweiten
Ausbildungsabschnitt. In: KMB1. 23/1968, S. 606-609.

III 3.2.7/1 19. Febr. 1951 Seminarordnung. In: KMB1. 3/1961, S. 53 f.

III 3.2.7/2 28. Juni 1957 Ausbildungsordnung für die Pädagogischen Seminare an den Höheren
Schulen Bayerns (Seminarordnung). In: BayBSVK, S. 2503; KMB1. 13/1957,
S. 474-488.

III 3.2.7/2 a 3. Febr. 1959 Änderung (Hausarbeit). In: KMB1. 5/1959, S. 106.

III 3.2.7/3 10. April 1964 Ausbildungsordnung für die Pädagogischen Seminare an den Höheren
Schulen Bayerns. In: GVB1. 5/1964, S. 89-97; KMB1. 12/1964, S. 262-273.

III 3.2.7/3 a 24. Jan. 1966 Erlaß über verkürzte Seminarausbildung. In: SchR. VII B. III,
21. Dez. 1966 S. 85-87.

III 3.2.7/3 b 18. Febr. 1966 Änderung und Ergänzung der Ausbildungsordnung (vorzeitige Pädago-
gische Prüfung). In: GVB1. 6/1966, S. 116;KMB1. 12/1966, S. 109 f.

III 3.2.7/3 c 17. Sept. 1968 Änderung der Ausbildungsordnung für das Lehramt an Gymnasien. In:
GVB1. 18/1968, S. 329; KMB1. 23/1968, S. 598.

III 3.2.7/4 12. Aug. 1966 Bekanntmachung über die Errichtung eines Instituts für Gymnasialpäd-
agogik und eines Instituts für Bildungsforschung und -planung. In: KMB1.
21/1966, S. 458 f.
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Ill 3.2.7/5 6. Febr. 1968 Bekanntmachung über das Arbeitsprogramm des Staatsinstituts für Gymna-
sialpädagogik. In: KMB1. Beibl. 3/1968, S. 57-59.

III 3.2.9 19. April 1968 Bekanntmachung über die Durchführung von Fortbildungslehrgängen im
Skilauf für Lehrkräfte an Gymnasien und Realschulen im Januar 1969. In:
KMB1. Beibl. 7/1968, S. 145 f.

Berlin

III 3.3.5/1

III 3.3.5/1 a

III 3.3.5/1 b

III 3.3.6/1

III 3.3.6/2

III 3.3.6/3

III 3.3.8

Bremen

III 3.4.4

HI 3.4.6/1

28. Nov.

5. Nov.

29. Sept.

10. Juni

4. Febr.

20. Febr.

16. April

15. Nov.

27. März

1958

1959

1964

1955

1957

1959

1964

1954

1962

III 3.4.6/2

III 3.4.6/2 a

III 3.4.6/2 b

III 3.4.6/2 c

III 3.4.7/1

III 3.4.7/1 a

III3.4.7/2

III 3.4.7/3

29. Sept. 1964

13. April 1965

30. Aug. 1966

15. Aug. 1967

5. Mai 1964

4. Juni 1968

15. April 1965

25. April 1968

Vorläufige Ordnung der wissenschaftlichen Staatsprüfung für das Amt
des Studienrats. In: DBL III, Nr. 98/1958, S. 169-183.

Änderung (Religion). In: DB1. III, Nr. 85/1959, S. 197.

Änderung (Fortgeltung bis 31.12.1966). In: DBL III, Nr. 61/1964,
S. 111.

Beschäftigung von Studienreferendaren und Vergütung von Dienstauf-
trägen. In: DBL III, Nr. 27/1955, S. 54.

Vergütung der Studienreferendare bei Beschäftigungsaufträgen. In:
DBL III, Nr. 27/1957, S. 15.

Unterhaltszuschüsse für Studienreferendare und ausnahmsweise Vergütung
von Unterrichtsstunden. In: DBL III, Nr. 25/1959, S. 80.

Verordnung über die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter. In: DBL
III, Nr. 39/1964, S. 43 f. (vgl. III 1.3.8/6).

Runderlaß 7/54 betr. Hospitation, hier: Studenten des Höheren Lehramts
an den allgemeinbildenden Schulen. In: BrSchBL 2/1954, S. 10.

Ordnung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Gymnasien und das
Lehramt an Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen der Freien Hansestadt
Bremen. In: BrSchBL 4/1962, S. 27 f. (ersetzt Regelungen von 1933
und 1935).

Ordnung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Gymnasien, für das
Handelslehramt und für das Gewerbelehramt der Freien Hansestadt Bremen.
In: BrSchBL 10/1964, S. 41 f.

Neufassung. In: BrSchBL 6/1965, S. 33 f.

Änderung (Verkürzung). In: BrSchBL 11/12/1966, S. 69; ABI. 65/1966,
S. 304.

Änderung (Verkürzung). In: BrSchBL 9/1967, S. 45; ABI. 54/1967, S. 241.

Ordnung des Staatlichen Studienseminars der Freien Hansestadt Bremen.
In: BrSchBL 5/1964, S. 21 f. (vgl. II).

Änderung (Abteilungen). In: BrSchBL 6/1968, S. 27 (vgl. II).

Ordnung der Ausbildung im Studienseminar der Freien Hansestadt Bremen.
In: BrSchBL 5/1965, S. 29 f.

Studienseminar, hier: Verfahren bei der Auswahl der Fachleiter. In:
BrSchBL 12/1968, S. 62 (vgl. II).
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Ill 3.4.8/1 7. Juni 1937 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen Teil II (Die
Pädagogische Prüfung), (gültig bis 1963).

14. Dez. 1954 Ergänzung (Gebühren). In: BrSchBl. 1/1955, S. 5.

9. April 1963 Ordnung der Pädagogischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien, für
das Handelslehramt und für das Gewerbelehramt der Freien Hansestadt
Bremen. In: BrSchBl. 9/1966, S. 60.

19. Sept. 1966 Änderung (Diplomprüfungen). In: BrSchBl. 9/1966, S. 60.

2. Mai 1967 Änderung (Prüfungsablauf). In: BrSchBl. 5/1967, S. 21.

16. April 1948 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen. In: Grapengeter,
II. Bd., C IV 21, S. 1-15.

10. Dez. 1951 Änderung, ebenda.

24. Nov. 1967 Änderung (Sozialkunde). In: MB1. 1/1968, S. 4.

13. März 1968 Zusammenfassung der Studienseminare. In: MB1. 4/1968, S. 43-45 (vgl. II).

14. April 1965 Interfakultäres Sozialpädagogisches Zusatzstudium, Studien- und Prü-
fungsordnung. In: MB1. 5/1965, S. 49 -51 .

10. Okt. 1968 Änderung. In: MB1. 12/1968, S. 142.

7. Febr. 1968 Ordnung für die Zwischenprüfung für Studierende an der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Justus-Liebig-Universität Gießen. In: ABI.
3/1968, S. 216-220.

III 3.6.4 6. Nov. 1951 Richtlinien für die Hospitation der Studierenden des Höheren Lehramts
gemäß der Prüfungsordnung für das Wissenschaftliche Lehramt an Höheren
Schulen im Lande Hessen vom 20.5.1959. In: ABI. 12/1951, S. 467-469.

III 3.6.5/1 15. März 1946 Prüfungsordnung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Schulen
im Lande Hessen (als Rundschreiben an die Schulen veröffentlicht).

III 3.6.5/2 20. Mai 1949 Prüfungsordnung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Schulen

im Lande Hessen. In: ABI. 6/1949, S. 198-219.

III 3.6.5/2 a 26. Mai 1954 Änderung (Schulpraktikum). In: ABI. 7/1954, S. 215.

III 3.6.5/2 b 12. März 1957 Änderung (Philosophie etc.). In: ABI. 7/1957, S. 668.

III 3.6.5/2 c 1. Febr. 1958 Änderung (Russisch). In: ABI. 3/1958, S. 119 f.

III 3.6.5/2 d 6. Juni 1959 Änderung (Sozialkunde). In: ABI. 6/1959, S. 244 f.

III 3.6.5/2 e 2. Febr. 1960 Änderung (Philosophicum). In: ABI. 5/1960, S. 181-185.

III 3.6.5/2 f 21. Dez. 1961 Änderung (Noten). In: ABI. 1/1962, S. 5.

III 3.6.5/2 g 22. Febr. 1965 Änderung (Philosophie etc.). In: ABI. 3/1965, S. 143.

III 3.6.5/2 h 10. Aug. 1965 Änderung (zwei Fächer). In: ABI. 9/1965, S. 575 f.

III

III

III

III

3.4.8/1 a

3.4.8/2

3.4.8/2a

3.4.8/2 b

Hamburg

III

III

III

III

III

III

3.5.5

3.5.5 a

3.5.5 b

3.5.7

3.5.9

3.5.9 a

Hessen

III 3.6.3
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Ill 3.6.5/2 i 26. April 1966 Änderung (Gemeinschaftskunde). In: ABI. 6/1966, S. 618.

Ill 3.6.5/2 k 12. Mai 1966 Änderung (Fächerkombination). In: ABI. 6/1966, S. 618 f.

Ill 3.6.6/1 4. Dez. 1950 Ordnung der Pädagogischen Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schu-

len im Lande Hessen. In: ABI. 12/1950, S. 754.

III 3.6.6/2 4. März 1953 Assessoren des Lehramts. In: ABI. 4/1953, S. 121.

III 3.6.8/1 12. Okt. 1949 Ordnung der Pädagogischen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen
im Lande Hessen. In: ABI. 11/1949, S. 460-467.

III 3.6.68/2 5. April 1963 Verordnung über die Pädagogische Ausbildung und Prüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. In: GVB1. 1/1963, S. 37; ABI. 7/1963, S. 370-383.

III 3.6.678/2 a 19. Jan. 1967 Änderung (Studienseminare). In: GVB1. 3/1967, S. 59 -61 ; ABI. 2/1967,
S. 106-109.

III 3.6.8/2 b 4. Juli 1968 Änderung (Verkürzung). In: GVB1. 17/1968, S. 188; ABI. 7/1968, S. 611.

III 3.6.9/1 4. Nov. 1964 Weiterbildung der in Gemeinschaftskunde unterrichtenden Lehrer, hier:
Weiterbildung an hessischen Universitäten und Hochschulen. In: ABI.
12/1964, S. 789.

III 3.6.9/1 a 23. Dez. 1966 Ergänzung. In: ABI. 1/1967, S. 39 f.

III 3.6.9/1 b 15. Nov. 1968 Ergänzung. In: ABI. 12/1968, S. 1077.

III 3.6.9/2 26. April 1966 Weiterbildung der in Gemeinschaftskunde unterrichtenden Lehrer, hier:
Abschlußprüfungen: ABI. 6/1966, S. 615-617.

III 3.6.9/3 26. Aprü 1966 Gemeinschaftskunde in den Klassen 12 und 13 der Gymnasien, hier: Unter-
richtsbefähigung und Abschlußprüfung. In: ABI. 6/1966, S. 618.

III 3.6.91 A 23. Sept. 1966 Funk-Kolleg des Hessischen Rundfunks, hier: Prüfung zum Erwerb der
Unterrichtsbefähigung in Sozialkunde und Gemeinschaftskunde für das
Lehramt an Gymnasien. In: ABI. 11/1966, S. 964-968.

Niedersachsen

III 3.7.1/1 3. Juni 1968 Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen im Lande Niedersachsen in
den Fächern Mathematik, Physik, Chemie an der Bergakademie Clausthal/
Technische Hochschule. In: SVB1. 7/1966, S. 205.

III 3.7.1/2 22. Aug. 1966 Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen in den Fächern Deutsch
und Englisch an der Technischen Hochschule Hannover. In: SVB1. 9/1966,
S. 266.

III 3.7.1/3 22. Aug. 1966 Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen in den Fächern Wissenschaft
von der Politik und Englisch an der Technischen Hochschule Braunschweig.
In: SVB1. 9/1966, S. 266.

III 3.7.1/4 7. Nov. 1966 Studium für das Lehramt an Höheren Schulen im Fach Geschichte an der Tech-
nischen Hochschule Hannover. In: SVB1. 12/1966, S. 383.

III 3.7.1/5 26. Nov. 1968 Studium für das Lehramt an Gymnasien im Fach Geschichte an der Technischen
Universität Braunschweig. In: SVB1. 12/1968, S. 328.

III 3.7.2/1 20. März 1953 Ergänzungsprüfung im Griechischen als Voraussetzung für den Erwerb der
Lehrbefähigung für Religion an Gymnasien. In: S-VB1. 4/1953, S. 75.

III 3.7.2/1 a 9. April 1965 Änderung. In: SVB1. 5/1965, S. 145.
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Ill 3.7.2/2 25. Juni 1964 Beschluß des Niedersäehsischen Landtags: Vorschläge zur Intensivierung
des geisteswissenschaftlichen Studiums mit dem Ziel der Verkürzung der
Studiendauer. In: 391, S. 50-52.

III 3.7.4/1 5. Juni 1950 Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen, Schul-
praktikum. In: SVB1. 6/1950, S. 125.

III 3.7.4/2 1. Okt. 1955 Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen, Schul-

praktikum. In: SVB1. 10/1955, S. 252.

III 3.7.4/2 a 21. Nov. 1955 Änderung. In: SVBL 12/1955, S. 302.

III 3.7.4/2 b 8. Juli 1957 Ergänzung. In: SVBL 7/1957, S. 170.

III 3.7.4/2 c 25. Sept. 1957 Änderung. In: SVBL 10/1957, S. 243.

III 3.7.5/1 22. Mai 1950 Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schu-
len. In: SVBL 6/1950, S. 121,und Anlage, Schulrecht, Bd. VII, A III,
S. 51-66.

Ill 3.7.5/1 a 30. Okt. 1959 Änderung (Prüfungsausschuß). In: SVBL 11/1959, S. 285«

III 3.7.5/1 b 28. April 1964 Änderung (Gebühren). In: SVBL 6/1964, S. 169.

III 3.7.5/1 c 26. März 1965 Änderung (Politische Wissenschaft). In: SVBL 4/1965, S. 116.

III 3.7.5/1 d 22. Sept. 1966 Änderung (Religion). In: SVBL 10/1966, S. 317.

III 3.7.5/1 e 27. Juli 1967 Änderung (Verkürzung, Diplom). In: SVBL 8/1967, S. 237.

III 3.7.6/1 27. Dez. 1940 Ordnung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Höheren Schulen
(gültig bis 1962), (gesondert veröffentlicht).

III 3.7.6/1 a 25. Juli 1950 Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Höheren Schulen, Merkblatt. In:
SVBL 8/1950, S. 177.

III 3.7.6/1 b 1. Aug. 1959 Pädagogische Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen (Vorberei-
tungsdienst), Merkblatt. In: SVBL 8/1959, S. 195 f.

III 3.7.6/2 30. Mai 1953 Heranziehung von Studienreferendaren zur Erteilung von Unterricht. In:

SVBL 6/1953, S. 126.

III 3.7.6/2 a 17. Dez. 1957 Neufassung. In: SVBL 1/1958, S. 4 f.

III 3.7.6/2 b 17. Nov. 1959 Neufassung. In: SVBL 12/1959, S. 312 f.

III 3.7.6/3 17. Sept. 1953 Verpflichtung der Studienreferendare zur Rückzahlung von Unterhalts-

zuschüssen. In: SVBL 10/1953, S. 221.

III 3.7.6/3 a 20. Sept. 1954 Änderung. In: SVBL 10/1954, S. 213.

III 3.7.6/3 b 4. Nov. 1959 Neufassung. In: SVBL 11/1959, S. 285.
III 3.7.678/4 12. Sept. 1962 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für das Lehramt an Höheren

Schulen im Lande Niedersachsen. In: GVBL, 1962, S. 197-203; SVBL
10/1962, S. 292-298.

III 3.7.67S/4 a 12. Sept. 1962 Ausführungsrichtlinien zur Verordnung über die Ausbildung und Prüfung
für das Lehramt an Höheren Schulen im Lande Niedersachsen. In: SVBL
10/1962, S. 298-301.

III 3.7.678/4 b 28. Dez. 1964 Änderung (selbständiger Unterricht). In: SVBL 2/1965, S. 48.

III 3.7.678/4 c 26. März 1965 Änderung. In: GVBL, 1965, S. 81 ; SVBL 4/1965, S. 116 f.
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Ill 3.7.678/4 d 27. Juü 1967 Änderung (Verkürzung). In: GVBL, 1967, S. 256; SVB1. 8/1967, S. 237.

III 3.7.6/5 8. Juli 1963 Studienreferendare mit Lehrbefähigung in Englisch und Französisch als
Austauschassistenten an Schulen in England und Frankreich. In: SVB1.
8/1963, S. 215 f.

III 3.7.6/6 28. Juli 1965 Verordnung über den Unterhaltszuschuß für Beamte auf Widerruf im Vor-

bereitungsdienst. In: GVBL 19/1965, S. 207-209.

III 3.7.6/6 a 15. Febr. 1968 Änderung. In: GVBL 4/1968, S. 46.

III 3.7.6/7 27. Juni 1968 Unterrichtsvergütung für Studienreferendare. In: SVBL.7/1968, S. 201.

III 3.7.7/1 21. Juni 1962 Zulage für Lehrkräfte, die an einem Staatlichen Studienseminar tätig
sind. In: SVBL 7/1962, S. 210.

III 3.7.7/2 23. April 1963 Entlastung der Fachleiter. In: SVBL 5/1963, S. 130.

III 3.7.7/3 9. Jan. 1964 Zulage für Fachleiter, die an einem Staatlichen Studienseminar tätig
sind, und Verfahren bei der Bestellung von Fachleitern. In: SVBL
2/1964, S. 35.

III 3.7.7/3 a 8. April 1968 Fachleiter und Stellvertreter des Seminarleiters. In: SVBL 5/1968,
S. 140.

III 3.7.9/1 29. Dez. 1966 Sportlehrgang für Studienassessoren und jüngere Studienräte. In: SVBL
1/1967, S. 15.

III 3.7.9/2 27. Juni 1968 Fortbildungskursus in Sozialkunde für Lehrer an Gymnasien. In: SVBL
7/1968, S. 201.

Nordrhein-Westfalen

III 3.8.1/1 11. Juli 1963 Übersicht über die Ergebnisse der philologischen Staatsprüfungen in
Nordrhein-Westfalen in den Prüfungsjahren 1961/62 und 1962/63. In:
ABI. 8/1963, S. 128.

III 3.8.1/2 Sept. 1965 Übersicht über die Ergebnisse der philologischen Staatsprüfung in
Nordrhein-Westfalen im Kalenderjahr 1964. In: ABI. 9/1965, S. 207.

III 3.8.1/3 Aug. 1966 Übersicht über die Ergebnisse der Staatsprüfungen für das Lehramt
an Gymnasien im Kalenderjahr 1965. In: ABI. 8/1966, S. 259.

III 3.8.1/4 7. Aug. 1967 Übersicht über die Ergebnisse der Staatsprüfungen für das Lehramt
an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen im Kalenderjahr 1966. In: ABI.
9/1967, S. 249.

III 3.8.3 21. Nov. 1952 Vorprüfung in Philosophie und Pädagogik und Prüfung im Wissenschaft-
lichen Unterrichtsfach für Bewerber um das Künstlerische Lehramt an
Höheren Schulen. In: ABI. 1/1953, S. 5 (aufgehoben: 29.5.1962).

III 3.8.4/1 28. Juni 1952 Schulpraktikum für Studierende, welche die wissenschaftliche oder
künstlerische Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen im Lande
Nordrhein-Westfalen ablegen und in den Vorbereitungsdienst für das
Lehramt an Höheren Schulen im Lande Nordrhein-Westfalen eintreten
wollen. In: ABI. 7/1952, S. 102 (aufgehoben: 1.7.1964).

III 3.8.4/2 23. Dez. 1952 Schulpraktikum für Studierende, die im Lande Nordrhein-Westfalen in den
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Höheren Schulen eintreten wollen.
In: ABI. 1/1953, S. 12 (aufgehoben: 1.7.1964).
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Ill 3.8.5/1 8. Dez. 1948 Neuordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren
Schulen im Lande Nordrhein-Westfalen. In: ABI. 1/1949, S. 24-30.

III 3.8.5/2 2. April 1953 Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen. In:

ABL 4/1953, S. 46.

III 3.8.5/2 a 31. März 1954 Änderung. In: ABI. 4/1954, S. 72.

III 3.8.5/3 16. Juni 1954 Vereinfachte Wissenschaftliche bzw. Künstlerische Prüfung für das Lehr-
amt an Höheren Schulen. In: ABI. 7/1954, S. 103 (aufgehoben: 1.7.1964).

III 3.8.5/4 8. Aug. 1957 Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren
Schulen, hier: Sonderbestimmungen für Geistliche. In: ABI. 9/1957,
S. 109 (aufgehoben: 29.5.1962).

III 3.8.5/4 a 5. März 1958 Ergänzung (Erweiterungsprüfungen). In: ABI. 3/1958, S. 36.

III 3.8.5/4 b 5. Aug. 1959 Änderung (Erweiterungsprüfungen in Religion und Geschichte). In: ABL
9/1959, S, 123 (aufgehoben: 1.7.1964).

III 3.8.5678/5 29. Mai 1962 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an Höheren Schulen.

In: ABI. 6/1962, S. 113-132.

III 3.8.5678/5 a 26. Sept. 1962 Berichtigung. In: ABI. 10/1962, S. 206.

III 3.8.5678/5 b 3. Jan. 1963 Berichtigung. In: ABI. 2/1963, S. 21.

III 3.8.5678/5 c 24. Jan. 1967 Änderung (Fächer). In: ABI. 3/1967, S. 75.

III 3.8.6/1 27. Febr. 1951 Gleichmäßigkeit der wissenschaftlichen Vorbildung der Studienreferen-

dare. In: ABI. 3/1951, S. 32.

III 3.8.6/1 a 20. Nov. 1953 Neufassung. In: ABI. 1/1954, S. 9.

III 3.8.6/2 30. April 1951 Ausbildungsordnung für Studienreferendare(-innen). In: ABI. 5/1951,
S. 57 (aufgehoben: 29.5.1962).

III 3.8.6/3 25. Nov. 1952 Verkürzung des Vorbereitungsdienstes für Bewerber um das Künstlerische
Lehramt an Höheren Schulen in der Fachrichtung Musikerziehung. In:
ABI. 1/1953, S. 6 (aufgehoben: 1.7.1964).

III 3.8.6/4 21. Dez. 1956 Ausbildung der Studierenden für das Künstlerische Lehramt an Höheren
Schulen und Dauer des Vorbereitungsdienstes für Studienreferendare,
die die Künstlerische Prüfung im Lande Nordrhein-Westfalen abgelegt
haben. In: ABI. 1/1957, S. 13 (aufgehoben: 1.7.1964).

III 3.8.6/1 b 12. Aug. 1957 Änderung: Vorbereitungsdienst. In: ABI. 9/1957, S. 228.

III 3.8.8 31. Mai 1951 Ordnung der Pädagogischen Prüfung. In: ABI. 6/1951, S. 69 (aufge-
hoben: 29.5.1962).

III 3.8.9/1 22. Juni 1951 Prüfungen an der Sporthochschule in Köln, bei denen Kandidaten im
Fach Leibesübungen für das Lehramt an Höheren Schulen geprüft werden.
In: ABI. 7/1951, S. 81 (aufgehoben: 1.7.1964).

III 3.8.9/2 31. Aug. 1962 Kurzausbildung in Leibeserziehung für Lehrer und Lehrerinnen der
Höheren Schule. In: ABI. 10/1962, S. 206.

III 3.8.9/3 27. April 1964 Ernennung von Studienassessoren, die an Hochschulinstituten und Päd-
agogischen Hochschulen tätig sind, zu Studienräten, hier: Ableistung
der Probezeit (nicht veröffentlicht).

III 3.8.9/4 22. Febr. 1965 Kurzausbildung in Leibeserziehung für Lehrer und Lehrerinnen der Höheren
Schule. In: ABI. 3/1965, S. 75 f.
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Rheinland-Pfalz

III 3.9.1 1. Okt. 1963 Errichtung eines Staatlichen Prüfungsamtes für das Lehramt im Höheren
Dienst. In: ABI. 20/1963, S. 327 f.

III 3.9.2 22. Okt. 1964 Verkürzung der Ausbildungs- und Studienzeiten, hier: Dauer der akade-
mischen Ausbüdung. In: ABI. 25/1964, S. 408-410.

III 3.9.4 26. Juli 1954 Zum Schulpraktikum der Gymnasiallehrer. In: ABI. 18/1954, S. 157;
Schulrecht VII, Bd. II, S. 5.

III 3.9.5/1 14. März 1949 Grundsätze zur Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren
Schulen (durch Rundschreiben an die Hochschulen bekanntgegeben).

III 3.9.5/1 a 13. Dez. 1952 Neufassung. In: ABI. 14/1952, S. 184 f.

III 3.9.5/2 30. Aprü 1954 Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren
Schulen im Lande Rheinland-Pfalz. In: ABI. Sondernummer 2/1954,
S. 1-12; Schulrecht VII, Bd. II, S. 1 ff.

III 3.9.5/2 a 30. Dez. 1955 Änderung (Gebühren). In: ABI. 2/1956, S. 9 f.

III 3.9.5/2 b 28. Okt. 1959 Änderung (Philosophie-Klausur). In: ABI. 20/1959, S. 255.

III 3.9.5/2 c 13. Febr. 1963 Änderung (Chemie, Leibesübungen). In: ABI. 5/1963, S. 108 f.

III 3.9.5/2 d 9. Nov. 1964 Änderung (Politik, Fächer). In: ABI. 1/1965, S. 4 f.

III 3.9.5/2 e 26. Mai 1965 Ergänzung (zusätzlicher Termin 1965). In: ABI. 13/1965, S. 196.

III 3.9.5/2 f 24. Mai 1966 Änderung (Fächerverbindungen). In: ABI. 11/1966, S. 374.

III 3.9.5/2 g 6. Juli 1966 Änderung (Diplomprüfung, Philosophie und Erziehungswissenschaften).
In: ABI. 19/1966, S. 426.

III 3.9.5/2 h 13. Dez. 1967 Änderung (Philosophie, Erziehungswissenschaften). In: ABI. 1/1968,
S. 39.

III 3.9.6/1 1. Aug. 1952 Ordnung der praktischen Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen
(Ausbüdungsordnung). In: ABI. 14/1952, S. 170-173.

III 3.9.6/1 a 13. Okt. 1954 Änderung. In: ABI. 20/1954, S. 209.

III 3.9.678/2 30. März 1961 Ordnung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Höheren Schulen
(Ausbildungsordnung) und Ordnung der Pädagogischen Prüfung für das Lehr-
amt an Höheren Schulen (Pädagogische Prüfungsordnung). In: ABI. 10/1961,
S. 192-203.

III 3.9.678/3 22. Okt. 1965 Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für das Lehramt an
Höheren Schulen. In: GVB1. 4/1966, S. 9-15; ABI. 3/1966, S. 61-67.

III 3.9.678/3 a 20. Dez. 1967 Änderung (Verkürzung, Diplom). In: GVB1. 23/1967, S. 342; ABI. 2/1968,
S.34.

III 3.9.8/1 14. Mai 1949 Vorläufige Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen im
Lande Rheinland-Pfalz (aufgehoben: 30.4.1954).

III 3.9.8/2 1. Aug. 1952 Ordnung der Pädagogischen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen.
In: ABI. 14/1952, S. 173-175.

III 3.9.8/2 a 23. Mai 1953 Änderung. In: ABI. 11/1953, S. 133.
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Ill 3.9.8/2 b 30. Juni 1954 Änderung. In: ABI. 13/1954, S. 143.

Ill 3.9.8/2 c 13. Okt. 1954 Änderung. In: ABI. 19/1954, S. 209.

III 3.9.8/2 d 30. Jan. 1960 Änderung. In: ABI. 2/1960, S. 30.

III 3.9.8/3 30. März 1961 Neufassung. In: ABI. 13/1961, S. 192-203 (vgl. III 3.9.678/2).

III 3.9.9/1 18. Juni 1957 Fachliche Fortbildung der Lehrkräfte an den Höheren Schulen im Schul-
jahr 1957/58. In: ABI. 13/1957, S. 150.

III 3.9.9/2 9. Jan. 1967 Zeitgeschichtliche Seminare für Lehrkräfte aller Schulgattungen. In:
ABI. 3/1967, S. 48.

III 3.9.9/2 a 15. März 1967 Ergänzung. In: ABI. 6/1967, S. 170.

Saarland

III 3.10.568 13. Mai 1964 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien im Saar-

land. In: ABI. 37/1964, S. 410-427; ASchBl. 7/8/1964, S. 89-108.

III 3.10.568 a 20. April 1967 Änderung. In: ABI. 18/1967, S. 334 f.

III 3.10.6 23. Juni 1958 Ordnung der Pädagogischen Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schu-
len (Vorbereitungsdienst). In: ASchBl. 13/1958, S. 81-85.

III 3.10.7 12. Mai 1966 Bestimmungen über die Gewährung einer Stellenzulage an Fachleiter.
In: ASchBl. 6/1966, S. 89.

III 3.10.7 a 20. Aug. 1968 Änderung. In: ASchBl. 15/1968, S. 278.

Schleswig-Holstein

III 3.11.1 22. Jan. 1968 Ordnungen der Laufbahnen der Lehrer an Gymnasien. In: NB1. 3/1968, S. 23.

III 3.11.3 17. Mai 1941 Ordnung einer Ergänzungsprüfung im Lateinischen und im Griechischen
zur Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien.
In: DWEV, S. 224 (weitergeltend laut NB1. 10/1966, S. 42 f.).

III 3.11.4 14. Sept. 1950 Erlaß des Kultusministers über Schulpraktika von Studierenden für den
Höheren Schuldienst. In: NB1. 12/1950, S. 126 (weitergeltend laut NBL.
10/1966, S. 42 f.).

III 3.11.5 27. Okt. 1961 Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schu-

len. In: NBL 21/1961, S. 315-321.

III 3.11.5 a 26. Sept. 1966 Änderung (Zweifächerverbindung). In: NBL 20/1966, S. 305 f.

III 3.11.6 3. April 1968 Lehrauftragsvergütung für Studienreferendare im Vorbereitungsdienst für
das Lehramt an Gymnasien. In: NBL 8/1968, S. 84.

III 3.11.67/1 10. März 1961 Ordnung der Staatlichen Studienseminare und Ordnung des Vorbereitungs-
dienstes für das Lehramt an Höheren Schulen. In: NBL 7/1961, S. 112-116.

III 3.11.67/1 a 3. April 1968 Änderung. In: NBL 8/1968, S. 84.

III 3.11.7/2 12. April 1966 Pflichtstunden der Fachleiter an Studienseminaren für das Höhere Lehr-
amt. In: NBL 8/1966, S. 139.

III 3.11.8 29. Jan. 1957 Ordnung der Pädagogischen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen.
In: NB1. 4/1957, S. 40.
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II 3.11.8 a 26. Juli 1963 Änderung. In: NB1. 15/1963, S. 175.

III 3.11.8 b 3. Aug. 1965 Änderung. In: NB1. 21/1965, S. 254.

III 3.11.9 9. Aug. 1968 Prüfungsordnung für den Aufstieg der Gymnasialoberlehrer in die Lauf-
bahn der Studienräte. In: NB1. 16/1968, S. 163.
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4. Sonderschullehrer

Baden-Württemberg

III 4.1.1 20. Dez. 1953 Weiterzahlung der Dienstbezüge bei Beurlaubung zu Ausbildungslehrgängen.
In: ABI. K.u.U. 2/1954, S. 40 f.

III 4.1.12/1 3. März 1958 8. Lehrgang am Staatlichen Seminar zur Ausbildung von Hilfsschullehrern.
In: ABI. K.u.U. 4/1958, S. 248 f.

III 4.1.12/2 3. April 1959 Ausbildung zum Lehrer an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachheil-
schulen. In: ABI. K.u.U. 5/1959, S. 322 f.

III 4.1.12/3 14. März 1960 10. Lehrgang am Staatlichen Seminar zur Ausbildung von Hilfsschulleh-
rern. In: ABI. K.u.U. 4/1960, S. 221 f.

III 4.1.12/4 5. Jan. 1961 11. Lehrgang am Staatlichen Seminar zur Ausbildung von Hilfsschulleh-
rern. In: ABI. K.u.U. 2/1961, S. 64.

III 4.1.12/5 17. Aug. 1961 Ausbildung zum Lehrer an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachheil-
schulen. In: ABI. K.u.U. 10/1961, S. 533.

III 4.1.12/6 19. Jan. 1962 12. Lehrgang am Staatlichen Seminar zur Ausbildung von Hilfsschulleh-
rern. In: ABI. K.u.U. 3/1962, S. 203 f.

III 4.1.12/7 8. Jan. 1963 13. Lehrgang am Staatlichen Seminar zur Ausbildung von Hilfsschulleh-
rern. In: ABI. K.u.U. 2/1963, S. 83 f.

III 4.1.12/8 4. Febr. 1964 14. Lehrgang am Staatlichen Seminar zur Ausbildung von Hilfsschulleh-
rern. In: ABI. K.u.U. 5/1964, S. 141.

III 4.1.12/9 10. Febr. 1964 Ausbildung zum Lehrer an Blinden- und Sehgeschädigtenschulen, Gehörlosen-,
Schwerhörigen- und Sprachschulen. In: ABI. K.u.U. 5/1964, S. 140.

III 4.1.12/10 13. Jan. 1965 15. Lehrgang am Staatlichen Seminar zur Ausbildung von Hilfsschulleh-
rern. In: ABI. K.u.U. 4/1965, S. 133.

III 4.1.12/11 17. Jan. 1967 Ausbildung zum Lehrer an Blinden- und Sehbehindertenschulen bzw. Gehör-
losen-, Schwerhörigen-und Sprachbehindertenschulen. In: ABI. K.u.U.
4/1967,S.198.

III 4.1.12/12 7. Febr. 1968 18. Lehrgang am Institut für Sonderschullehrer an der Pädagogischen
Hochschule Reutlingen. In: ABI. K.u.U. 6/1968, S. 659.

III 4.1.12/13 24. Juni 1968 Ausbildung am Institut für Sonderschulpädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Reutlingen. In: ABI. K.u.U. 14/1968, S. 1504 f.

III 4.1.12/14 25. Juni 1968 Ausbildung von Sonderschullehrern mit dem Schwerpunktfach Sprachbehin-
dertenbildungswesen. In: ABI. K.u.U. 14/1968, S. 1505.

III 4.1.5/1 3. März 1952 Vorläufige Ordnung der Prüfung für Hilfsschullehrer. In: ABI. K.u.U.

2/1952, S. 20-22.

III 4.1.5/1 a 13. Juli 1954 Änderung. In: ABI. K.u.U. 9/1954, S. 296.

III 4.1.5/2 8. Okt. 1957 Ausbildungs— und Prüfungsordnung für das Lehramt an Gehörlosen-, Schwer-
hörigen-und Sprachheüschulen. In: ABI. K.u.U. 11/1957, S. 648-659.

III 4.1.5/3 6. Juli 1959 Neufassung der vorläufigen Ordnung der Prüfung für das Lehramt an Hilfs-
schulen in Baden-Württemberg. In: ABI. K.u.U. 8/1959, S. 614-618.

III 4.1.58/4 4. Okt. 1967 Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und die Erste und
die Zweite Prüfung für das Lehramt an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und
Sprachbehindertenschulen. In: ABI. K.u.U. 19/1967, S. 242-257.
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Bayern

III 4.2.1/1 1. Sept. 1964 Verordnung über die Errichtung eines Staatsinstituts für die Ausbil-
dung der Lehrer an Sonderschulen in München. In: GVB1. 13/1964, S. 178;
KMB1. 19/1964, S. 629 f.

III 4.2.1/2 26. Juni 1966 Bekanntmachung über die Institutsordnung des Staatsinstituts für die
Ausbildung der Lehrer an Sonderschulen. In: KMB1. 19/1966, S. 416-418.

III 4.2.2/1 18. Aug. 1964 Entschließung über die Ausbildung der Sonderschullehrer. In: KMB1.
18/1964, S. 608 f.

III 4.2.2/2 15. Mai 1968 Entschließung über die Ausbildung der Sonderschullehrer. In: KMB1.
9/1968, S. 169-171.

III 4.2.125/3 12. Juni 1968 Verordnung über die Zulassung und Ausbildung der Lehrer an Sonderschu-
len, der Blinden- und Taubstummenlehrer. In: GVB1. 13/1968, S. 257 f.;
KMB1. 14/1968, S. 293-298.

III 4.2.6 21. Febr. 1968 Entschließung zur Unterrichtspflichtzeit der Lehrer an Volks- und
Sonderschulen. In: KMB1. 4/1968, S. 81-85.

III 4.2.6 a 21. Nov. 1968 Änderung. In: KMB1. 23/1968, S. 609.

Berlin

III 4.3.5/1

III 4.3.5/2

21. April 1956 Änderung und Neufassung der Vorläufigen Ordnung der Prüfung für
Lehrer mit erweiterter Fachausbildung an Grund-, Ober- und Sonder-
schulen. In: DB1. III, 50/51/1956, S. 65-76.

20. Nov. 1967 Vorläufige Ordnung der Zusatzprüfung für das Amt des Lehrers an Son-
derschulen. In: DB1. III, 1/1968, S. 1-5.

Bremen

III 4.4.1/1

III 4.4.1/2

III 4.4.1/3

1. Juli 1950 Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen (nicht veröffentlicht).

12. Dez. 1956 Betr. Lehrerausbildung, hier: Ausbildung von Sonderschullehrern (Hilfs-
schulen, Schwerhörigen- und Sprachheilschulen, Taubstummenschulen,
Sehschwachenschulen). In: BrSBl. (Mitteilungen) 3/1957, S. 6.

5. Juni 1957 Betr. Lehrerausbildung, hier: Lehrer an Sonderschulen. In: BrSBl.
(Runderlasse) 6/1957, S. 44-50.

Hamburg

III 4.5.1

III 4.5.2/1

III 4.5.2/2

III 4.5.25/3

III 4.5.4

März 1961 Lehrer an Sonderschulen gesucht (nichtamliche Mitteilung). In: MB1.
Schul. 3/1961, S. 39.

13. März 1947 Ausbildungsordnung für das Lehramt an Sonderschulen für Gehör- und
Sprachgeschädigte. In: Bremer Schulblatt 6/1957, S. 47 f.

15. April 1948 Ausbildungsordnung für das Lehramt an Hilfsschulen. In: Bremer Schul-
blatt 6/1957, S. 45 f.

11. Juni 1968 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an Sonderschulen. In:
GVB1. 30/1968, S. 167-170.

März 1967 Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen. Hospitationen in Sonder-
schulen. In: MB1. Schul. 3/1967, S. 29.
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Ill 4.5.5/1 13. März 1947 Prüfungsordnung für das Lehramt an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und
Sprachkrankenschulen (Sonderschulen für Gehör- und Sprachgeschädigte),
(nicht veröffentlicht).

III 4.5.5/1 a 9. Mai 1952 Neufassung. In: GVB1. 6/1952, S. 93; Bremer Schulblatt 6/1957",
S. 49 f.

III 4.5.5/2 15. April 1948 Prüfungsordnung für das Lehramt an Hilfsschulen. In: Bremer Schul-
blatt 6/1957, S. 46 f.

III 4.5.5/2 a 9. Mai 1952 Neufassung. In: GVBL 6/1952, S. 93.

Hessen

III 4.6.1/1 25. Febr. 1951 Anstellung als Hilfsschullehrer. In: ABI. 3/1951, S. 97.

III 4.6.1/1 a 13. Mai 1960 Änderung. In: ABI. 6/1960, S. 230.

III 4.6.1/2 19. Juli 1953 Sonderlehrgang von zwei Semestern Dauer zur Ausbildung von Hilfs-
schullehrern in Marburg a.d. Lahn. In: ABI. 8/1954, S. 244 f.

III 4.6.1/3 24. Juni 1955 Lehrgang zur Ausbildung von Sonderschullehrern in Marburg, hier:
Erster Normallehrgang von vier Semestern Dauer zur Ausbildung von
Hilfsschullehrern. In: ABI. 8/1955, S. 220 f.

III 4.6.1/3 a 28. Jan. 1957 Zweiter Normallehrgang zur Ausbildung von Sonderschullehrern in Mar-
burg, hier: Ausbildung von Hilfsschullehrern. In: ABI. 2/1957, S. 289.

III 4.6.1/3 b 20. Jan. 1959 3. Normallehrgang zur Ausbildung von Hilfsschullehrern. In: ABI. 13/1959,
S. 109-111.

III 4.6.1/4 25. Febr. 1957 Lehrgänge zur Ausbildung von Sonderschullehrern in Marburg/Lahn,
hier: 1. Lehrgang zur Ausbildung von Sprachheillehrern. In: ABI. 3/1957,
S. 636-638.

III 4.6.1/4 a 1. Dez. 1958 Lehrgänge zur Ausbildung von Sonderschullehrern in Marburg, hier:
2. Lehrgang zur Ausbildung von Sprachheillehrern. In: ABI. 12/1958,
S. 495-497.

III 4.6.1/4 b 25. Aug. 1960 Lehrgang zur Ausbildung von Sprachheillehrern in Marburg. In: ABI.
9/1960, S. 340-342.

III 4.6.1/5 15. März 1958 Einstellung von Hilfslehrkräften an Volks-, Real- und Sonderschulen.
In: ABI. 4/1958, S. 142 f.

III 4.6.1/5 a 17. Jan. 1963 Änderung. In: ABI. 2/1963, S. 79 f. (aufgehoben: 3.5.1968, ABI. 5/1968,
S. 485 f.).

III 4.6.1/6 24. Sept. 1962 Institut für Sonderschulpädagogik der Universität Marburg. In: ABI.

10/1962, S. 595 f.

III 4.6.1/7 26. Sept. 1963 Studium der Sonderschulpädagogik. In: ABI. 10/1963, S. 555.

III 4.6.1/8 30. Sept. 1964 Beurlaubung zum Studium der Sonderschulpädagogik. In: ABI. 10/1964,

S. 612 f. (aufgehoben: 27.4.1966).

III 4.6.1/8 a 27. Aug. 1965 Änderung. In: ABI. 9/1965, S. 532.

III 4.6.1/8 b 27. April 1966 Änderung. In: ABI. 5/1966, S. 511-513.

III 4.6.2 11. März 1968 Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen für Blinde, für Sehbehinder-
te, für Taubstumme und für Hörbehinderte. In: ABI. 4/1968, S. 346 f.
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Ill 4.6.5/1 3. Aug. 1967 Verordnung über die Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen.
In: GVBL 18/1967, S. 139-145.

III 4.6.5/2 18. März 1968 Einrichtung eines wissenschaftlichen Prüfungsamtes für das Lehramt
an Sonderschulen in Marburg a.d.L. In: ABI. 4/1968, S. 348 f.

Niedersachsen

III 4.7.—/l 17. Jan. 1951 Errichtung eines psychotherapeutischen Instituts mit Erziehungsbe-
ratungsstelle in Hannover. In: SVB1. 2/1951, S. 32.

III 4.7.—/2 7. Mai 1957 Landeszuschüsse für Teilnehmer an den Ausbildungskursen im Psycho-

therapeutischen Institut in Hannover. In: SVB1. 5/1957, S. 145.

III 4.7.-/2 a 29. Juli 1957 Änderung. In: SVB1. 8/1957, S. 191.

III 4.7.-/2 b 11. Sept. 1963 Neufassung. In: SVB1. 10/1963, S. 277.

III 4.7.1/1 2. Febr. 1949 Lage des Hilfsschulwesens im Land Niedersachsen. In: SVB1. 2/1949,
S. 35 f.

III 4.7.1/2 24. April 1953 Ausbüdungslehrgänge für Lehrer an Taubstummen- und Blindenanstalten.

In: SVB1. 5/1953, S. 105-107.

III 4.7.1/3 9. Aug. 1955 Ausbildung von Hüfsschullehrern 1956 und 1957. In: SVBL 9/1955, S. 221.
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